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Wie misst man die Qualität von Schule und was versteht man über-

haupt unter einer „guten“ Schule? Mit diesen Fragen setzen sich im

Fall von Deutschland die bundeslandspezifischen Schulinspektionen

auseinander. Sie evaluieren mithilfe von Befragungen und standar-

disierten Beobachtungen regelmäßig die Qualität von Einzelschulen.

Im Rahmen der Arbeit wird untersucht, inwiefern Schulinspektionen

unter einer guten Schule eine inklusive Schule verstehen und wie die

dazugehörigen Messinstrumente entstanden sind. Da es an einer ein-

heitlichen Definition von schulischer Inklusion fehlt, wird im Rahmen

der Arbeit auch berücksichtigt, was die Schulinspektionen in den ein-

zelnen Bundesländern darunter verstehen und wie sie die gesetzliche

Vorgabe in ihren Messinstrumenten interpretiert haben. Hierbei wird

auf Arbeiten aus der Inklusionsforschung (z.B. Prengel; Hinz) sowie

auf Arbeiten aus der Bewertungssoziologie (z.B. Boltanski & Thévenot)

zurückgegriffen. Des Weiteren wird mithilfe des organisationssoziolo-

gischen Sensemaking-Ansatzes (Weick; Spillane) analysiert, welche

Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Messinstrumente eine

Rolle spielten, z.B. bildungspolitische Konstellationen sowie persönli-

che Erfahrungen.

Diese Dissertation wurde 2019 mit dem Wissenschaftspreis der

Sektion Sonderpädagogik der DGfE ausgezeichnet.
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Zusammenfassung

Die Umsetzung von schulischer Inklusion findet in Deutschland auf verschiedenen Ebenen
des Bildungssystems statt, z.B. in der Gestaltung der Schulstruktur. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, wie sich die Umsetzung von Inklusion abbilden lässt. In Abhängigkeit
davon, wie Inklusion als politische Vorgabe gedeutet wird, kann es beispielsweise variieren,
welche empirischen Daten hierfür erhoben werden. Daran anknüpfend geht es im Rahmen
der Arbeit um die Fragen, inwiefern Inklusion in den Messinstrumenten der Schulinspekti-
on berücksichtigt wird und wie diese entstanden sind. Schulinspektionen evaluieren in den
einzelnen Bundesländern mithilfe von Messinstrumenten, z.B. Schülerfragebögen und Un-
terrichtsbeobachtungsbögen, die Qualität von Einzelschulen. Dabei unterscheiden sich die
Bundesländer darin, welche Instrumente sie anwenden. Durch die Analyse der Messinstru-
mente und mithilfe von Experteninterviews wird herausgearbeitet, ob und welche Daten in
Bezug auf die Umsetzung von Inklusion erhoben werden. Des Weiteren wird deutlich, wie die
Messinstrumente der Schulinspektionen entstanden sind und welche Rahmenbedingungen
prägend wirkten. Die Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsprozess ermöglicht es zu
zeigen, warum sich die Messinstrumente zwischen den Bundesländern unterscheiden. Für die
Bearbeitung der Fragestellung wird auf organisations- und bewertungssoziologische Arbeiten
(z.B. Sensemaking Ansatz) zurückgegriffen sowie auf zentrale Konzepte der Inklusionsforschung
und den Educational Governance-Ansatz.



Abstract

Due to the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities, the Federal States of
Germany have to implement inclusive education. However, there is no shared understanding
how to define inclusive education in Germany. Therefore, different understandings on how to
implement inclusive education within the schools exist. Comparing different Federal States
of Germany, Anne Piezunka examines how school inspectorates define inclusive education.
School inspectorates are part of the educational administration. They evaluate the quality of
schools and are a key means of accountability. Evaluating the quality of schools, they analyze
documents, conduct interviews and observe classes. Thereby, they apply several metrics. For
example: “The class starts on time”. Every federal state has developed its own metrics. Piezunka
analyzes which metrics school inspectorates apply to evaluate the implementation of inclusive
education on the school level. Interviewing the developers of metrics, she also studies the
development of these metrics and seeks to explain differences between the federal states. The
study brings together sensemaking theory, sociology of evaluation and research on inclusive
education.



Zusammenfassung orientiert an leichter
Sprache

Was ist eine gute Schule? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Zum Beispiel:

• Wenn Lehrer_innen nett zu den Kindern sind.
• Wenn die Klassenzimmer sauber sind.
• Wenn Kinder an der Schule mitbestimmen können.
• Wenn es Computer an der Schule gibt.

Es gibt noch viele weitere Antworten. In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Schulinspek-
tor_innen. Was machen sie? Sie besuchen einzelne Schulen und machen folgendes:

• Sie sitzen mit den Kindern im Klassenzimmer und beobachten den Unterricht.
• Sie unterhalten sich mit der Schulleitung und mit Lehrer_innen.
• Sie unterhalten sich mit den Kindern.

Nach ihrem Besuch schreiben die Schulinspektor_innen einen Bericht. In dem Bericht steht,
was die Schule gut macht. In dem Bericht steht auch, was die Schule schlecht macht. Warum
machen sie das? Sie wollen der Schule helfen. Durch den Bericht weiß die Schule, was sie
verbessern muss.
Ich will wissen: Was ist für Schulinspektor_innen eine gute Schule? Wenn sie eine Schule
besuchen, können sie nämlich nicht auf alles achten. Sie haben nicht genug Zeit. Deswegen
müssen sie Entscheidungen treffen. Zum Beispiel: Ist es ihnen wichtig, dass der Schulflur sauber
ist? Oder finden sie es wichtig, dass es in jedem Klassenzimmer Computer gibt?
In den letzten Jahren habe ich viel gelesen: Es gibt viele Texte von den Schulinspektor_innen. In
den Texten beantworten die Schulinspektor_innen die Frage: Was ist für uns eine gute Schule?
Ich habe die Texte gelesen und ich habe mit Schulinspektor_innen gesprochen. Ich habe die
Schulinspektor_innen gefragt: Findet ihr das wichtig,

• ob die Lehrer_innen nett zu allen Kindern sind.
• dass die Kinder mitbestimmen können.
• ob alle Kinder beim Lernen die richtige Hilfe erhalten.

Auf meine Fragen habe ich unterschiedliche Antworten bekommen. Dann hatte ich eine weitere
Frage: Warum antworten die Schulinspektor_innen so unterschiedlich? Das habe ich auch die
Schulinspektor_innen gefragt. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

• Schulinspektor_innen leben an unterschiedlichen Orten in Deutschland.
• Die Schulinspektor_innen haben in ihrem Leben unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Zum Beispiel: Sie haben an unterschiedlichen Schulen gearbeitet.
• Die Schulinspektor_innen haben mit Kolleg_innen, Bekannten und ihrem Chef darüber

gesprochen, was eine gute Schule ist. Dabei haben sie unterschiedliche Antworten erhalten.

Deswegen haben die Schulinspektor_innen unterschiedliche Antworten gegeben. Im folgenden
Text habe ich dies ausführlich erklärt.
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1 Einleitung

„Evaluation is a cultural process that—broadly defined—concerns the negotiation,
definition and stabilization of value in social life“ (Lamont et al., 2014)1.

Es variiert nicht nur zwischen Staaten und Regionen, sondern auch zwischen Einzelpersonen,
was unter einer „guten“ Schule verstanden wird. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Vorstel-
lungen von Schulqualität beispielsweise darin, wie die gesellschaftlichen Funktionen von Schule
nach Fend (2006) gedeutet werden und welche Relevanz ihnen zugeschrieben wird. Obwohl
verschiedene Verständnisse von Schulqualität existieren (vgl. Ditton 2000, S. 74), entsteht im
öffentlichen Diskurs häufig der Eindruck, dass Konsens darüber herrscht, was eine gute Schule
sei (vgl. Heid 2007, S. 55). So wird beispielsweise im Fall von datengestützten Evaluationen von
Bildungseinrichtungen häufig argumentiert, dass hierbei auf ein allgemeingültiges Verständnis
von guter Schule zurückgegriffen werden würde (nähere Beschreibung siehe Heinrich 2010,
S. 47). Demnach werden die Daten, die mithilfe der Messinstrumente erhoben werden, als
objektive Grundlage angesehen (Sellar 2014), um evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu
können.
Jedoch repräsentieren die Instrumente, die zur Messung von Qualität genutzt werden, stets
bestimmte Vorstellungen von guter Schule und vernachlässigen andere. Beispielsweise kann
der Fokus auf den erworbenen Kompetenzen von Schüler_innen liegen oder es steht die
Frage im Mittelpunkt, ob im Sinne von Inklusion die Teilhabe und Nichtdiskriminierung aller
Schüler_innen an der Einzelschule gewährleistet ist. Bei der Entwicklung von Messinstrumenten
können demnach unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden bzw. basieren die einzelnen
Verständnisse von guter Schule zum Teil auf unterschiedlichen Wertvorstellungen. Daher lässt
sich schlussfolgern, dass Messinstrumente nicht neutral sind, sondern stets eine normative
Komponente beinhalten (vgl. Biesta 2015, S. 316). Demnach bedarf es normativer Setzungen,
wenn Messinstrumente entwickelt werden und diese sind nicht per se naturgegeben (vgl. Bowker
und Star 2000, S. 5), sondern sozial konstruiert.
Diese normative Komponente gerät jedoch häufig inVergessenheit, wenn die Instrumente bereits
länger in Gebrauch sind und von vielen genutzt werden: „As they [metrics, ap] simplify and
reduce complex educational processes to numerical ratings and rankings, however, these metrics
can also narrow debate and the kind of education one think is possible“ (Anagnostopoulos et al.
2016, S. 343).
Es ist diese normative Komponente von Messinstrumenten, die im Rahmen dieser Arbeit näher
betrachtet wird. So wird untersucht, wie ein Teilaspekt von Schulqualität, Inklusion, in den
Messinstrumenten der Schulinspektionen berücksichtigt wird. Der Fokus auf Inklusion bietet
sich an, weil Deutschland sich unter anderem durch die UN-Behindertenrechtskonvention
(BRK) zur Umsetzung von Inklusion verpflichtet hat. Auch wenn Inklusion in der Öffentlichkeit
intensiv diskutiert wird, gibt es kaum Wissen darüber, ob und wie die politische Vorgabe
auf den einzelnen Ebenen des Bildungssystems implementiert wurde. Dabei wird die Ebene
der Bildungsadministration im Rahmen der Arbeit am Beispiel der Schulinspektionen2 näher

1 Lamont et al. verweisen hierbei auf die theoretischen Überlegungen von Beckert und Musselin (2013).
2 Im Folgenden werden externe Evaluationen von Schulen als Schulinspektionen bezeichnet. Die Bundesländer

verwenden hierfür unterschiedliche Bezeichnungen, z. B. Fokusevaluation, Qualitätsanalyse, Externe Evaluation,
usw. (vgl. Sowada und Dedering 2016).
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betrachtet. So sind Schulinspektionen in den einzelnen Bundesländern dafür zuständig, mithilfe
von empirischen Erhebungsverfahren die Qualität von Einzelschulen zu evaluieren. Hierbei
greifen sie beispielsweise auf Unterrichtsbeobachtungsbögen oder Onlinefragebögen zurück,
um Daten zu erheben. Dabei sind Schulinspektionen nur eine von vielen Maßnahmen, die seit
der Jahrtausendwende eingeführt wurden, um im Rahmen von „neuer Steuerung“ mehr Daten
über Schulen zu sammeln, um diese für bildungspolitische Entscheidungen nutzen zu können
(vgl. Bellmann, Duzevic et al. 2016).
In Bezug auf die bundesländerspezifischen Messinstrumente der Schulinspektionen und deren
Inhalte zeigt sich, dass es hierzu bislang kaum empirische Untersuchungen gibt (Ausnahme: De-
genhardt 2008). Dies ist insofern überraschend, als sich aus den Messinstrumenten ablesen
lässt, welche Anforderungen die Bildungsadministration in den jeweiligen Bundesländern an
die Einzelschule formuliert hat. Die Arbeit geht noch einen Schritt darüber hinaus und zeigt
am Beispiel „Inklusion“, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung der Messinstrumente
prägen. Dadurch soll abgebildet werden, wieso sich bestimmte Wertvorstellungen in den Mess-
instrumenten durchsetzen und andere nicht. Hierbei wird auch untersucht, inwiefern sich die
Schulinspektionen in den einzelnen Bundesländern in ihren Deutungen von Inklusion sowie
in der Entwicklung der Instrumente zu Inklusion unterscheiden.
Im Hinblick auf das Thema der Arbeit ist zu berücksichtigen, dass im deutschsprachigen Raum
kein Konsens darüber existiert, wie Inklusion im schulischen Kontext definiert wird (vgl. Moser
2012b; Grosche 2015). Des Weiteren gibt es im öffentlichen Diskurs auch unterschiedliche
Positionen zu der Frage, ob die Umsetzung von Inklusion erstrebenswert bzw. ein Teilaspekt
von Schulqualität sei (z. B. Olbrisch 2017). Um Aussagen darüber treffen zu können, ob
Inklusion in den Messinstrumenten der Schulinspektion verankert ist, ist es notwendig, in
Bezug auf die beiden oben aufgeführten Aspekte bestimmte Setzungen vorzunehmen: Inklusion
wird daher im Rahmen dieser Arbeit als ein Teilaspekt von Schulqualität verstanden und
Inklusion wird aus menschenrechtlicher Perspektive als das Ermöglichen von Teilhabe und die
Nichtdiskriminierung aller Schüler_innen definiert (nähere Ausführung → Kapitel 2).
Zugleich wird durch ein zweistufiges Verfahren der Aspekt, dass es kein einheitliches Verständnis
von Inklusion gibt, im empirischen Design aufgegriffen: So wird näher betrachtet, wie von
Seiten der Schulinspektionen Inklusion als Begriff gedeutet wird bzw. wie sie sich dazu posi-
tionieren. Diese zusätzliche Perspektive birgt diverse Potenziale: Zum einen kann beantwortet
werden, inwiefern Inklusion in den einzelnen Bundesländern auf der Ebene der Bildungsadmi-
nistration unterschiedlich definiert wird und inwiefern daher auch voneinander abweichende
Anforderungen an die jeweiligen Schulen formuliert werden. Zum anderen kann untersucht
werden, ob das oben beschriebene Verständnis von guter Schule im Sinne von Teilhabe und
Nichtdiskriminierung von Seiten der Schulinspektionen mit dem Begriff „Inklusion“ verknüpft
wird bzw. ob jene Wertvorstellung unabhängig vom Inklusionsbegriff sichtbar wird. Demnach
leistet diese Arbeit einen Beitrag zu der Frage, wie Messinstrumente entstehen und inwiefern
Inklusion als Verständnis von guter Schule in den Instrumenten berücksichtigt wird. Zugleich
ermöglicht die Arbeit auch Aussagen zur Implementation von Inklusion als politische Vorgabe
in den einzelnen Bundesländern.
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1.1 Forschungsfragen
Die folgenden Forschungsfragen stehen daher im Zentrum der Analyse:

1. Inwiefern wird Inklusion in den Messinstrumenten der Schulinspektionen berücksichtigt?
• Inwiefern wird in den Instrumenten der Schulinspektionen ein Verständnis von guter

Schule sichtbar, wonach im schulischen Alltag die Teilhabe und Nichtdiskriminierung
aller (~Inklusion) angestrebt wird?

• Welche Verständnisse von Inklusion spiegeln sich in denjenigen Instrumenten wider, die
von Seiten der Schulinspektionen als Instrumente für die Messung von Inklusion gekenn-
zeichnet sind bzw. wie wird Inklusion von den einzelnen Instrumenteentwickler_innen
gedeutet?

• Inwiefern unterscheiden sich die bundesländerspezifischen Schulinspektionen in ihren
Deutungen von Inklusion bzw. in den dazugehörigen Messinstrumenten?

2. Wie sind die Instrumente, die dazu dienen, die Umsetzung von Inklusion zu messen,
zustande gekommen?
• Welche Rahmenbedingungen haben die Deutung von Inklusion sowie die Entwicklung

von Instrumenten geprägt?
• Welche Handlungsmuster werden bei der Entwicklung von Instrumenten zur Messung

von Qualität sichtbar?

1.2 Relevanz der Arbeit
Im Folgenden wird die Relevanz, sich mit den Inhalten und der Entwicklung von Instrumenten
zur Messung von Schulqualität sowie der Implementation von Inklusion auseinanderzusetzen,
dargestellt.

1.2.1 Analyse von Messinstrumenten
Unabhängig davon, ob Messinstrumente zur Deskription oder zur Bewertung von Objekten
genutzt werden, leisten sie einen Beitrag dazu, wie Objekte wahrgenommen werden. Sie kon-
struieren die Wahrnehmung der Wirklichkeit, indem durch ihre Verwendung Klassifizierungen
von Objekten vorgenommen werden (vgl. Durkheim und Mauss 1987). Diese können in Bezug
auf Ungleichheiten relevant sein, wenn eine Hierarchisierung vorgenommen wird oder wenn
bestimmte Aspekte nicht Teil der Klassifikation sind. Beispielsweise kritisiert Supik (2017), dass
bei der Erhebung von Gender meistens weiterhin auf eine dichotome Unterscheidung zwischen
Mann und Frau zurückgegriffen wird. Somit werden durch solche Messformen heteronor-
mative Strukturen reproduziert und bestimmte Personengruppen, z. B. Intersexuelle, werden
in statistischen Erhebungen nicht sichtbar. Darüber hinaus kann das Fehlen von bestimm-
ten Klassifikationen implizieren, dass systematische Formen der Diskriminierung überhaupt
nicht sichtbar werden. Beispielsweise gibt es in der Literatur erste Hinweise, dass Menschen
mit hohem Körpergewicht im schulischen Kontext diskriminiert werden (z. B. Helbig und
Jähnen 2013). In den meisten empirischen Studien fehlt jedoch eine Erhebung dieses Merk-
mals. Messinstrumente treffen daher Setzungen, die sich darauf auswirken, wie Wirklichkeit
wahrgenommen wird.
Im Rahmen dieser Arbeit geht es um Messinstrumente, die nicht nur zur Deskription von
Objekten, sondern explizit zur Evaluation genutzt werden, d. h. es geht nicht nur darum, eine



16 Einleitung

Form von Wirklichkeit abzubilden, sondern die Daten dienen darüber hinaus dazu, Aussagen
über die Qualität eines Objekts machen zu können. Die Entscheidung für bestimmte Vorstel-
lungen von Schulqualität und die dazugehörigen Messinstrumente impliziert eine Entscheidung
gegen andere. So können im Rahmen einer Evaluation aus pragmatischen Gründen, z. B. fi-
nanzielle und zeitliche Ressourcen, nicht alle Qualitätsvorstellungen abgedeckt werden bzw.
gibt es auch Qualitätsvorstellungen, die nicht miteinander kompatibel sind. Die Abgrenzung
von anderen Wertüberzeugungen kann demnach eine bewusst getroffene Entscheidung sein,
um sich gegen bestimmte Qualitätsvorstellungen zu positionieren. Jene Entscheidung kann
auch unbewusst getroffen werden, indem bei der Messung von Qualität andere Schwerpunkte
gesetzt werden und dies indirekt zur Folge hat, dass bestimmte Qualitätsvorstellungen nicht
repräsentiert sind. Die Frage danach, welche Messinstrumente verwendet werden, wirkt sich bei
der Durchführung von Evaluationen darauf aus, wie ein Objekt bewertet wird. Beispielsweise
zeigt sich bei Universitätsrankings, dass Veränderungen in den Auflistung der Hochschulen
unter anderem auf Veränderungen bei der Auswahl der Messinstrumente zurückzuführen sind
(vgl. Espeland und Sauder 2007).
In Bezug auf das Bildungssystem in Deutschland liegt es nahe zu untersuchen, inwiefern das
Ermöglichen von Teilhabe und Nichtdiskriminierung aller Schüler_innen als Verständnis von
guter Schule in den Messinstrumenten der Schulinspektionen berücksichtigt wird. Diskrimi-
nierung kann sich im schulischen Setting unter anderem in der Unterrichtsgestaltung durch
fehlende Formen der Differenzierung, in der Interaktion zwischen Lehrkraft und Schüler_innen
(vgl. Prengel 2013) oder in Selektionsprozessen (z. B. Radtke und Gomolla 2009) widerspiegeln.
Eine Vielzahl von Studien belegt, dass bestimmte Gruppen von Schüler_innen im Bildungssys-
tem diskriminiert werden, z. B. Schüler_innen mit „Migrationshintergrund“ (z. B. Gomolla
und Radtke 2002; Sprietsma 2009; Diefenbach 2010; Diehl et al. 2016) oder Schüler_innen
mit diagnostizierter Behinderung (z. B. Powell 2006; Pfahl 2011). Demnach besteht im Fall von
Deutschland bezüglich Teilhabe und Diskriminierung im schulischen Setting Handlungsbedarf.
Hierbei stellt sich die Frage, ob diese Problematik auch von Seiten der Schulinspektionen
aufgegriffen wird oder ob durch die Messinstrumente andere Verständnisse von guter Schule in
den Blick genommen werden. So zeigt sich beispielsweise als globaler Trend, dass das Erreichen
von bestimmten Kompetenzen den Diskurs um Schulqualität dominiert (vgl. Heinrich 2010,
S. 47; nähere Ausführung folgt → Kapitel 2). Diedrich kritisiert in dem Zusammenhang: „Es
entsteht der Eindruck, Bildungsqualität werde auf ein ganz spezifisches Verständnis reduziert,
das sich primär am Maßstab der fachlichen Leistungsfähigkeit in den Kernfächern (…) ori-
entiert“ (Diedrich 2008, S. 14). Daran anknüpfend soll im Rahmen der Arbeit thematisiert
werden, wo sich die Messinstrumente der deutschen Schulinspektionen verorten lassen, d. h.
auf welche Verständnisse von Schulqualität zurückgegriffen wird.
Bislang gibt es nicht nur in Bezug auf Schulinspektionen, sondern generell kaum Forschung,
die sich mit der Entwicklung von Messinstrumenten auseinandersetzt (z. B. Desrosières 2009).
Dies ist insofern überraschend, da in verschiedenen Bereichen standardisierte Instrumente für
Datenerhebungen genutzt werden, z. B. bei Erhebungen durch das Statistische Bundesamt,
im Dienstleistungsbereich bei der Evaluation von Produkten oder bei Evaluationen durch die
empirische Bildungsforschung. Die Daten, die in diesem Rahmen entstehen, dienen häufig
als Grundlage, um weitreichende Entscheidungen zu treffen, z. B. Ressourcenverteilungen
oder Einführung von politischen Maßnahmen. Demnach ist es nicht nur im Bildungsbereich,
sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen von Relevanz zu untersuchen, wie Messin-
strumente zustande gekommen sind und welche Wertüberzeugungen sich im jeweiligen Kontext
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durchgesetzt haben. Ausgehend von der vermeintlichen Objektivität, die Messinstrumenten
häufig zugeschrieben wird, bietet deren Analyse auch die Möglichkeit „to critically re-examine
normative issues and to redefine problems that have been framed in ways so far unquestioned
in public debate“ (Straßheim 2015, S. 323).

1.2.2 Implementation von Inklusion
Durch die Analyse der Messinstrumente im Rahmen dieser Arbeit lassen sich auch Aussagen
über die Implementation von Inklusion als politische Vorgabe auf der Ebene der Bildungsadmi-
nistration treffen. Deutschland hat sich durch die Ratifizierung der BRK zur Umsetzung von
Inklusion im Bildungssystem verpflichtet. Es fehlt jedoch bislang an konkreten Vorgaben, wel-
che Implikationen sich aus Art. 24 BRK für die Einzelschule ergeben (vgl. Wrase und Piezunka
2017) bzw. unterscheiden sich die Bundesländer auch darin, wie sie die Vorgaben der Vereinten
Nationen (UN) in ihren Schulgesetzen verankert haben. Darüber hinaus gibt es aus anderen
empirischen Studien bereits erste Hinweise, dass die Umsetzung von Inklusion zwischen den
Bundesländern variiert (z. B. Blanck et al. 2013). So kann es sein, dass die Schulinspektionen
in Bezug auf Inklusion unterschiedliche Anforderungen an Schulen formulieren, die sich in
den jeweiligen Messinstrumenten widerspiegeln. Es ist auch möglich, dass die Umsetzung von
Inklusion in manchen Bundesländern überhaupt nicht als Teilaspekt von guter Schule gesehen
wird und Inklusion in den Messinstrumenten nicht thematisiert wird.
Es gibt zwar mehrere Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie Inklusion auf den ein-
zelnen Ebenen des Bildungssystems (z. B. auf der Einzelschulebene: Görtler 2015) oder auf
Bundeslandebene (z. B. Nesyba 2018; Gasterstädt 2016) gedeutet wird, aber es fehlt häufig
an Informationen darüber, wie es zu den jeweiligen Deutungen gekommen ist und welche
Rahmenbedingungen von Relevanz waren. Darüber hinaus kann die Analyse der Messinstru-
mente erste Hinweise darauf geben, ob die jeweiligen Deutungen von Inklusion repräsentieren,
welche Anforderungen sich durch Art. 24 BRK ergeben (vgl. Wrase 2015). Die Analyse der
Rahmenbedingungen dient darüber hinaus der Praxis: Sie erhalten Informationen darüber,
wie Gesetzesvorgaben auf den einzelnen Ebenen des Bildungssystems – in diesem Fall der
Bildungsadministration – kommuniziert werden müssten, um stärker darauf hinzuwirken, dass
diese so implementiert werden, wie es intendiert war (vgl. Coburn 2001, S. 146).

1.3 Verortung der Untersuchung
Die Studie befindet sich an der Schnittstelle verschiedenster Forschungsausrichtungen: der
Bewertungssoziologie, der Implementation von politischen Vorgaben sowie der Inklusions-
forschung. Die Bezüge zu diesen Forschungsausrichtungen werden im Folgenden dargestellt.
Dabei wird nur kurz darauf eingegangen, inwiefern bereits ähnliche Studien existieren. Da
es nach Wissen der Autorin kaum bzw. keine Studien gibt, die diese drei Forschungsstränge
miteinander verknüpfen, erfolgt ein ausführlicher Forschungsstand zu den einzelnen Strängen
in den jeweiligen theoretischen Kapiteln.
Generell lässt sich festhalten, dass die Arbeit eine sozialkonstruktivistische Perspektive einnimmt.
Demnach grenzt sie sich in Bezug auf die Forschung zu Messinstrumenten von denjenigen Un-
tersuchungen ab, in denen im positivistischen Sinne Instrumente in Bezug auf ihre Validität und
Reliabilität analysiert werden (z. B. Gärtner und Pant 2011). Dagegen knüpft diese Arbeit in
Bezug auf Messinstrumente an bewertungssoziologische Überlegungen (vgl. Lamont 2012)
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sowie Studien zur Entwicklung von Indikatoren (z. B. Desrosières 2000) an. Diesen ist gemein,
dass die Instrumente bzw. die Präsentation der Daten, die mithilfe der Instrumente gesammelt
werden, nicht als objektiv angesehen werden und der situative Kontext von Bewertungsprozessen
zu berücksichtigen ist. In Bezug auf Qualitätsurteile sind insbesondere die Arbeiten von Bolt-
anski und Thévenot (2007) zu nennen. Diese haben den „Économie-de-conventions‘‘-Ansatz
(EC) entwickelt und argumentieren, dass Akteure in unsicheren Situationen, z. B. bei dem
Entstehen von Qualitätsurteilen, auf bestimmte Konventionen zurückgreifen, um ihr Handeln
zu legitimieren. Daran anknüpfend geht es im Rahmen dieser Arbeit um die Frage, wie die
Entwickler_innen der Instrumente ihr Vorgehen begründen und auf welche Werteordnungen
hierbei zugegriffen wird. In Bezug auf Praktiken der Bewertung geht es daher im Fokus nicht
darum „aufzuzeigen, wie diese Interaktion [bei der Entwicklung der Instrumente, ap] beschaffen
sein sollte, sondern wie sie – historisch und sozial – gewesen ist“ (Desrosières 2005, S. 4).
Des Weiteren knüpft die Arbeit an erziehungswissenschaftliche und soziologische Untersuchun-
gen zur Implementation von politischen Vorgaben, z. B. Gesetzen, an. Hierbei wird in den
Erziehungswissenschaften im deutschsprachigen Raum häufig der Rekontextualisierungsansatz
von Fend (2008) angewandt (z. B. Amrhein 2011). Im Rahmen dieser Arbeit wird auf den
Sensemaking-Ansatz in der adaptierten Fassung von Spillane et al. (2002) zurückgegriffen.
Dieser weist sehr viele Parallelen zum Fend´schen Rekontextualisierungsansatz auf, aber stellt
insofern eine Erweiterung dar, als dass der Ansatz die Komplexität von kognitiven Deutungs-
prozessen berücksichtigt und dabei unter anderem emotionale Aspekte auf individueller Ebene
sowie gesellschaftliche Strukturen in den Blick nimmt. Des Weiteren gibt es Anknüpfungspunk-
te zwischen dem Ansatz des Sensemakings und dem Educational-Governance-Ansatz (siehe
z. B. Altrichter et al. 2007; Dietrich 2018): So ist beispielsweise beiden Ansätzen gemein, dass
nicht davon ausgegangen wird, dass formal bestehende Hierarchieverhältnisse handlungsleitend
seien (nähere Ausführung → Kapitel 3).
Während beim Sensemaking-Ansatz häufig die Implementation von konkreten Maßnahmen
näher untersucht wird, wird im Rahmen der Arbeit nicht primär betrachtet, inwiefern Art.
24 BRK in den Instrumenten der Schulinspektionen implementiert wurde. Stattdessen wird
Inklusion als eine politische Vorgabe verstanden, die in verschiedenen rechtlichen Konventionen
der UN verankert ist, z. B. auch in Art. 13 des UN-Sozialpakts. Damit wird das Verständnis von
Inklusion, welches in der BRK beschrieben wird, miteingeschlossen, aber weitere Aspekte, z. B.
andere Personengruppen, können dadurch in den Blick genommen werden. Daher wird im
Folgenden Inklusion allgemein als politische Vorgabe beschrieben.
Des Weiteren lassen sich Bezüge zur Inklusionsforschung herstellen: So wird im ersten Teil
der empirischen Analyse untersucht, inwiefern ein bestimmtes Verständnis von Inklusion in
den Instrumenten berücksichtigt wird. Dabei grenzt sich diese Arbeit von Studien ab, die unter
Inklusion nur den gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderung
verstehen (z. B. Bertelsmann-Stiftung 2014). So wird im Folgenden ein weiter Inklusionsbegriff
(vgl. Ainscow et al. 2006) verwendet, d. h. alle Schüler_innen werden in ihrer Individualität
gesehen und verschiedene Heterogenitätsdimensionen, die in Bezug auf Teilhabe und Diskrimi-
nierung von Relevanz sind, können in den Blick genommen werden (Booth und Ainscow 2002;
Prengel 2006; siehe auch Piezunka 2015). Hierbei wird unter anderem auf die theoretischen
Überlegungen von Hinz (2002), Ainscow et al. (2006) und Prengel (2006) zurückgegriffen. Im
zweiten Teil der Analyse wird untersucht, wie Inklusion – wenn der Begriff explizit verwendet
wird – von Seiten der Schulinspektionen gedeutet wird. Hier knüpft die Arbeit an bestehende
Untersuchungen an, die sich damit auseinandersetzen, inwiefern es unterschiedliche Deutungen
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von Inklusion gibt (z. B. Piezunka et al. 2017; siehe auch Kruse und Dedering 2018) bzw. wie
Inklusion in den einzelnen Ebenen des Bildungssystems implementiert wurde (z. B. Moser und
Egger 2017).

1.4 Aufbau der Arbeit
Nach der Einleitung beginnt das zweite Kapitel mit einer Darstellung dessen, welche Verständ-
nisse von Inklusion den deutschsprachigen Diskurs prägen und worin sie sich unterscheiden.
Um im ersten Teil der Analyse eine normative Vergleichsfolie nutzen zu können, ist es – wie
oben bereits dargestellt – notwendig, den Fokus auf ein Verständnis von Inklusion zu legen,
welches in der empirischen Analyse als Kategoriensystem genutzt werden kann. Zusätzlich ent-
hält das zweite Kapitel Informationen über den aktuellen Stand der Umsetzung von Inklusion
in Deutschland bzw. zur vorhandenen Datenlage.
Im dritten Kapitel folgt eine Beschreibung dessen, welche Funktionen Schulinspektionen
zugeschrieben werden. Des Weiteren wird dargestellt, wo sich diese im deutschen Bildungs-
system verorten lassen. Hierfür dient der Educational-Governance-Ansatz als sensibilisierende
Perspektive, um Akteurskonstellationen und Abhängigkeiten abbilden zu können.
Im vierten Kapitel wird beschrieben, inwiefern Messinstrumente dazu dienen, Objekte zu
klassifizieren und welche Wirkung mit bestimmten Indikatoren einhergeht. Dabei wird auf
theoretische Überlegungen aus der Bewertungssoziologie zurückgegriffen. Zusätzlich wird
im Rahmen eines Exkurses herausgearbeitet, dass es keinen Konsens darüber gibt, was unter
einer guten Schule zu verstehen ist und welche Verständnisse im deutschsprachigen Raum
dominieren.
Im fünften Kapitel folgt die Darstellung des Sensemaking-Ansatzes: Um die Deutung von In-
klusion und die Entwicklung von Instrumenten zu verstehen, wird auf den Sensemaking-Ansatz
von Weick (1985) bzw. auf die adaptierte Fassung von Spillane et al. (2002) zurückgegriffen.
Dieser Ansatz kommt aus der Organisationssoziologie und trifft Annahmen darüber, welche
Dimensionen bei kognitiven Deutungsprozessen eine Rolle spielen. Dabei geht es um Deu-
tungsprozesse von Objekten, Konzepten oder Situationen, die für die Sensemaker unbekannt
bzw. mehrdeutig sind.
Im sechsten Kapitel folgt eine Übersicht über das empirische Design der Arbeit Die Arbeit
besteht aus zwei empirischen Teilen: der Analyse der Bewertungsinstrumente (12 Fälle) sowie
Experteninterviews (18 Interviews in 9 Fällen). Die empirische Analyse der Bewertungsin-
strumente konzentriert sich auf den Zeitraum nach 2009, da in diesem Jahr die BRK von
Deutschland ratifiziert wurde und ab diesem Zeitpunkt Inklusion als politische Vorgabe im
öffentlichen Raum intensiver diskutiert wurde. Im Rahmen der Arbeit werden die Bewertungsin-
strumente analysiert, die im Oktober 2015 von den Schulinspektionen genutzt wurden. Dieser
Zeitpunkt bietet sich insofern an, da die Bewertungsinstrumente in fast allen Bundesländern
überarbeitet wurden, nachdem alle Schulen einmal evaluiert worden waren. Die Überarbeitung
der Instrumente fiel dabei in den Zeitraum nach der Ratifizierung der BRK. Um die Entwicklung
der Instrumente abbilden zu können, wurden Interviews mit denjenigen Mitarbeiter_innen
der Schulinspektionen geführt, die maßgeblich an der Entstehung der Instrumente beteiligt
waren (im Folgenden „Instrumenteentwickler_innen).
Durch die Analyse der Messinstrumente kann abgebildet werden, inwiefern Inklusion in den
Messinstrumenten berücksichtigt wird. Durch die Analyse der Interviews mit Instrumenteent-
wickler_innen lässt sich herausarbeiten, wie sich diese im Rahmen von Aushandlungsprozessen
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mit ihren Kolleg_innen sowie auf individueller Ebene mit Inklusion auseinandergesetzt haben
und welche Rahmenbedingungen hierbei prägend wirkten. Dabei wird das gesamte empirische
Material mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2009) ausgewertet.
Ausgehend von den unterschiedlichen Fragestellungen wird bei der Analyse auf verschiedene
Kategoriensysteme zurückgegriffen.
Nach der Fallbeschreibung folgt im siebten Kapitel die Darstellung der empirischen Ergebnisse
bezüglich der Frage, ob und wie Inklusion von Seiten der Schulinspektionen berücksichtigt
wurde. Im ersten Schritt wird näher betrachtet, inwiefern bestimmte Konzepte, die auf dem
oben bereits erwähnten menschenrechtlichen Inklusionsverständnis basieren, in den Instru-
menten der bundesländerspezifischen Schulinspektionen sichtbar werden. Dadurch lässt sich
abbilden, ob Inklusion als ein Teilaspekt von Schulqualität in den Instrumenten thematisiert
wird und welche Relevanz diesem beigemessen wird. Dabei werden die verfügbaren Instru-
mente als Ganzes analysiert – unabhängig davon, ob der Inklusionsbegriff explizit aufgeführt
wird oder nicht. Im zweiten Schritt wird analysiert, wie Inklusion als Konzept von Seiten der
Schulinspektionen gedeutet wird. Um zu analysieren, was die Schulinspektionen in den Messin-
strumenten unter Inklusion verstehen, sind nur diejenigen Instrumente relevant, die von Seiten
der Schulinspektion als „inklusionsorientiert“ gekennzeichnet wurden. Im dritten Schritt folgt
auf der Grundlage der Experteninterviews eine Analyse, wie die Instrumenteentwickler_innen
als Einzelpersonen Inklusion gedeutet haben.
Im achten Kapitel wird dargestellt, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung der In-
strumente in Bezug auf Inklusion geprägt haben. Dabei zeigt sich, dass eine Vielzahl von
unterschiedlichen Bedingungen eine Rolle gespielt hat. Im neunten Kapitel, der Diskussion,
werden die Ergebnisse der Arbeit nochmal zusammengefasst und Bezüge zu bereits vorhandenen
Studien hergestellt sowie Implikationen für die Praxis beschrieben. Im zehnten Kapitel folgt
ein abschließendes Fazit und ein Ausblick auf zukünftige Forschung.
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2 Schulische Inklusion –
eine Begriffsklärung

Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Überblick darüber gegeben, welche Verständnisse von
schulischer Inklusion existieren und worin sie sich unterscheiden. Im Rahmen des zweiten
Abschnitts (→ 2.2) wird ein Verständnis von Inklusion näher beschrieben, welches in der
empirischen Analyse als normative Vergleichsfolie dienen wird. Damit ist es möglich, die In-
klusionsverständnisse der Schulinspektionen einzuordnen und zu diskutieren. Die Festlegung
auf ein Inklusionsverständnis ermöglicht es darüber hinaus, zu untersuchen, ob in den Instru-
menten Aspekte dieses Verständnisses operationalisiert wurden, ohne dass Inklusion als Begriff
explizit verwendet wird.
Abschließend wird im dritten Abschnitt (→ 2.3) dargestellt, wie der aktuelle Stand der Umset-
zung von Inklusion in Deutschland ist. Dies dient als Kontextinformation, um den situativen
Kontext von Schulinspektionen einordnen zu können. Hierbei wird auf Studien aus der empi-
rischen Bildungsforschung zurückgegriffen. Jedoch lassen sich aktuell nur begrenzt Aussagen
über die Umsetzung von Inklusion treffen, was unter anderem darauf zurückgeführt werden
kann, dass es an einem umfangreichen Set an Indikatoren fehlt, anhand dessen die Umsetzung
von Inklusion gemessen werden kann.

2.1 Unterschiedliche Verständnisse von Inklusion
In den Erziehungswissenschaften hat Inklusion als Begriff in den letzten Jahren durch die
Ratifizierung der BRK an Relevanz gewonnen. Es gibt jedoch keine „allgemein anerkannte
Definition von Inklusion“ (Moser 2012b, S. 24; Grosche 2015, siehe auch Campbell 2002,
S. 12; Heinrich et al. 2013, S. 69). Demnach existieren in der Literatur unterschiedliche
Verständnisse von Inklusion (z. B. Wocken 2009; Hinz 2004; Degener und Mogge-Grotjahn
2012; Ainscow et al. 2006, S. 14; Deutsche UNESCO-Kommission 2014; Biewer 2009). Dabei
lassen sich diese unter anderem auf die jeweiligen theoretischen Rahmungen zurückführen.
So dient Inklusion beispielsweise in der Systemtheorie nach Luhmann (1995) als deskriptive
Kategorie, um die Teilhabe an Funktionssystemen zu beschreiben. Für Luhmann ging mit
dem Konzept (zunächst) keine normative Positionierung einher.1 Dagegen dient Inklusion als
normative Kategorie, wenn es unter anderem bei Degener und Mogge-Grotjahn (2012, S. 12)
als Menschenrecht beschrieben wird. Die jeweiligen Systembezüge werden auch im Hinblick auf
konkrete Aspekte sichtbar: Beispielsweise erfordert eine rechtswissenschaftliche Perspektive auf
Inklusion, dass diese umsetzbar sei. Wohingegen eine pädagogische Perspektive impliziert, dass
Inklusion nicht getrennt von bestehenden gesellschaftlichen Funktionen von Schule betrachtet
werden kann. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die Verortung des Inklusionsbegriffs
in bestehende theoretische Rahmungen mit bestimmten Implikationen einhergeht. Durch die
Anwendung des Inklusionsbegriffs im Rahmen der jeweiligen Betrachtungsweisen werden daher
stets verschiedene Aspekte sichtbar: „So ist es möglich, dass Inklusion als Leitidee, als Programm,

1 Hier folgte bei Luhmann ein Wandel der Argumentation am Ende seines Lebens. So erhielt er einen Einblick in das
Leben in brasilianischen Favelas. Dort wurde ihm deutlich, welche Implikationen damit einhergehen, wenn ein
Mensch aus allen Funktionssystemen exkludiert wird.
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als Ziel, als Vision, als Menschenrecht, zur Systembeschreibung, als Wert, als Handlungspraxis
beschrieben wird“ (Neißl 2016, S. 1).
Unabhängig von den jeweiligen Systembezügen stellt sich die Frage, welche Verständnisse von
schulischer Inklusion im Diskurs existieren und worin sie sich unterscheiden. Verschiedene
Autor_innen (z. B. Göransson und Nilholm 2014; Ainscow et al. 2006; Kruse und Dedering
2018; Piezunka et al. 2017) haben dies systematisch analysiert: So hat beispielsweise Grosche
(2015, 33f.) durch die Auswertung von deutschsprachigen Publikationen 28 Beschreibungen
von schulischer Inklusion identifiziert. Durch die Analyse von englischsprachigen Datenbanken
aus dem Bereich der Bildungsforschung konnten Göransson und Nilhom (2014) vier Verständ-
nisse von Inklusion herausarbeiten. Im Vergleich zu den Beschreibungen bei Grosche sind diese
abstrakter formuliert. Seine Beschreibungen lassen sich unter den von Göransson und Nilholm
genannten Verständnissen subsummieren.
In Bezug auf diese Arbeit sind die oben aufgeführten Analysen insofern von Relevanz, als dass
sie zum einen bestätigen, dass es kein allgemeingültiges Verständnis von Inklusion gibt. Des
Weiteren geben sie Hinweise darauf, welche Dimensionen von Relevanz sind, um die einzelnen
Inklusionsverständnisse voneinander zu unterscheiden (vgl. Piezunka et al. 2017):

• Die jeweiligen Inklusionsverständnisse sind auf unterschiedlichen Ebenen des Bildungs-
systems, z. B. Unterrichtsebene, anzusiedeln.

• Als Ziel von Inklusion kann der Zugang zur Regelschule gesehen werden, jedoch gibt es
auch Verständnisse, wonach der Zugang zur Regelschule nur eine von vielen Maßnahmen ist,
um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Bei letzterem ist daher das Ziel von Inklusion
die gesellschaftliche Teilhabe aller Schüler_innen.

• Auch bei der Begründung dafür, warum Inklusion notwendig sei, wird nach Felder (2012)
auf unterschiedliche Rechtfertigungsprinzipien zurückgegriffen, z. B. auf die gesetzliche Ver-
ankerung von Inklusion. Des Weiteren wird die Umsetzung von Inklusion – verstanden
als gemeinsamer Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderung – auch damit
begründet, dass dadurch alle Kinder und Jugendliche in Bezug auf den Lernprozess profitieren
würden. Diese Form der Legitimation kann jedoch nach Hinz und Boban (2017) proble-
matisch sein: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Integration von Schüler_innen mit
Behinderung nicht dazu führt, dass alle Schüler_innen davon profitieren. Basierend auf dieser
Begründung, würde dann die Umsetzung von Inklusion ihre Legitimation verlieren. Hinz
und Boban (2017) grenzen sich daher von jener Legitimation ab und argumentieren aus einer
menschenrechtlichen Perspektive, dass die Situation von Kindern, deren Teilhabe in Gefahr
ist, im Mittelpunkt stehen sollte. Zusammenfassend zeigt sich, dass auf unterschiedliche
Argumente Bezug genommen wird, um die Umsetzung von Inklusion zu begründen. Felder
kritisiert jedoch, dass es häufig auch an Rechtfertigungen fehle: „Vielmehr dient Inklusi-
on als – oft unhinterfragter – Leitbegriff und Horizont für einen anzustrebenden Zustand
lebensweltlicher Eingebundenheit“ (Felder 2012, S. 18).

• Des Weiteren unterscheiden sich die Inklusionsverständnisse in der Frage, wer die Zielgruppe
von Inklusion sei. Häufig wird zwischen einem engen Inklusionsbegriff unterschieden,
der Menschen mit zugeschriebener Behinderung in den Blick nimmt sowie einem weiten
Inklusionsbegriff, der alle Schüler_innen umfasst, aber meistens einen besonderen Fokus auf
bestimmte Differenzlinien legt (vgl. Ainscow et al. 2006, S. 16). In dem Zusammenhang
werden häufig Differenzlinien aufgeführt, die in Bezug auf Teilhabe am Bildungssystem von
Relevanz sind (nähere Ausführung folgt → Abschnitt 2.2.4).
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• Auch die Frage der Realisierbarkeit spielt eine Rolle, um die einzelnen Inklusionsverständ-
nisse voneinander zu unterscheiden: Aus juristischer Perspektive müssen bestimmte Anforde-
rungen direkt umgesetzt werden und Inklusion als Ganzes kann progressiv implementiert
werden (vgl. Piezunka et al. 2018). Dagegen gibt es andere Verständnisse, wonach bei der
Beschreibung von Inklusion auf die Metapher des Nordsterns zurückgegriffen wird (vgl. Hinz
2010). Danach wird Inklusion als Prozess verstanden und die Frage der Realisierbarkeit
verliert insofern an Relevanz, als dass es der ständigen Reflektion darüber bedarf, inwiefern
Strukturen und Praktiken weiterhin inklusiv sind.

Die verschiedenen Ausprägungen innerhalb der einzelnen Dimensionen machen nochmals deut-
lich, dass es unterschiedliche Verständnisse von Inklusion gibt. Daran anknüpfend haben sich
Piezunka et al. (2017) mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern sich ein gemeinsamer Kern
herausarbeiten lässt. Hierfür haben sie Inklusionsforscher_innen befragt und insgesamt vier
verschiedene Verständnisse von Inklusion herausgearbeitet. Im Rahmen der Analyse konnten sie
folgenden Kern identifizieren, der auf alle von ihnen herausgearbeiteten Inklusionsverständnisse
zutrifft: die Überwindung von Diskriminierung aufgrund von sozial konstruierten Diffe-
renzlinien (vgl. ebd.). Dieser Kern weist jedoch in den einzelnen Verständnissen unterschiedli-
che Ausprägungen auf: Beispielsweise variiert, was unter Überwindung von Diskriminierung
verstanden wird bzw. welche Differenzlinien von Relevanz sind (vgl. ebd.).
Abschließend lässt sich festhalten, dass es an einer allgemein anerkannten Definition von Inklu-
sion im schulischen Kontext fehlt und diverse Verständnissen im deutschsprachigen Diskurs
gegenwärtig existieren. In Bezug auf die Fragestellung der Arbeit bedeutet das Fehlen einer
allgemeingültigen Definition von Inklusion, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass
alle Schulinspektionen das Gleiche meinen, wenn sie in den Bewertungsinstrumenten Inklusion
als Begriff verwenden. Daher stellt die Untersuchung davon, was die Schulinspektionen in
ihren Instrumenten unter Inklusion verstehen, einen Teilaspekt der empirischen Analyse dar
(nähere Ausführung → Kapitel 6). Hierfür dienen die oben beschriebenen Dimensionen als
Orientierung. Bei der ersten Strukturierung des Materials und in der Analyse können weitere
Dimensionen ergänzt werden. Wie bereits oben erwähnt ist eine normative Vergleichsfolie
notwendig, um die jeweiligen Deutungen einordnen zu können. So argumentiert Felder, dass
durch die Existenz von unterschiedlichen Inklusionsverständnissen die Gefahr besteht, dass
Inklusion „als Containerbegriff für eine Vielzahl von pädagogischen Konzepten und Zugän-
gen fungiert“ (Felder 2012, S. 18). Das Fehlen eines allgemeingültigen Verständnisses von
Inklusion wird im Hinblick auf die empirische Analyse problematisch, wenn es darum geht
zu beurteilen, ob bestimmte Instrumente „inklusionsorientiert“ sind oder nicht. Demnach
wären im nächsten Schritt auch keine Aussagen darüber möglich, ob Inklusion als politische
Vorgabe umgesetzt ist oder nicht bzw. welche Implikationen sich aus der Umsetzung ergeben.
Zusätzlich erlaubt die Festlegung auf eine normative Vergleichsfolie zu analysieren, inwiefern
Teilaspekte von Inklusion in den Instrumenten berücksichtigt werden ohne dass sie explizit
mit dem Inklusionsbegriff verknüpft werden. Daher werden im Rahmen der Arbeit bestimmte
Prämissen festgelegt, die als normative Vergleichsfolie dienen. Diese werden im Folgenden
näher beschrieben und hierbei wird zugleich begründet, weshalb auf dieses Verständnis von
Inklusion bzw. auf die dazugehörigen Konzepte zurückgegriffen wird.
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2.2 Menschenrechtliches Verständnis
Im Rahmen der Arbeit dient ein Verständnis von Inklusion als Orientierung, welches auf den
folgenden Prämissen basiert:

• Durch Inklusion werden im schulischen Setting die folgenden Ziele angestrebt: indi-
viduell bestmögliche Qualifizierung; politische Partizipation sowie das Erfahren von
intersubjektiver Anerkennung.

• Inklusion zielt auf alle Schüler_innen ab. Bei der empirischenAnalyse wird imHinblick
auf die Verwendung von sozial konstruierten Differenzlinien eine kritische Perspektive
eingenommen.

• Das Inklusionsverständnis beschränkt sich auf die Einzelschulebene bzw. darunter lie-
gende Ebenen.

Wie lässt es sich rechtfertigen, dass bei der Vielzahl an unterschiedlichen Inklusionsverständ-
nissen diese Prämissen gesetzt wurden? Inhaltliche Hinweise ergeben sich zunächst aus der
Fragestellung dieser Arbeit: Da es um die Implementation von Inklusion als politische Vorgabe
in den Bewertungsinstrumenten der Schulinspektionen geht, ergibt sich die Notwendigkeit für
einen normativ besetzten Inklusionsbegriff in Abgrenzung zu Verständnissen von Inklusion
als deskriptive Kategorie. In Bezug auf den Gegenstand der Arbeit ergeben sich zwei weitere
Setzungen: So läst sich der Fokus auf die Einzelschulebene durch das Handlungsfeld von
Schulinspektionen erklären (nähere Ausführung → Abschnitt 2.2.2). Des Weiteren wird im
Rahmen dieser Arbeit an den Inklusionsbegriff angeknüpft, der in der BRK und anderen Doku-
menten der UN verwendet wird. So geht es im Rahmen der Arbeit um die Implementation von
Inklusion als politische Vorgabe auf der Ebene der Bildungsadministration (nähere Ausführung
→ Abschnitt 2.2.1).
Bei der Konkretisierung der oben beschriebenen Prämissen wird auf die bestehende wissen-
schaftliche Literatur zurückgegriffen, um die von der Autorin getroffenen Setzungen zu erklären
und zu begründen. Zum Teil basieren diese Setzungen jedoch auf Wertüberzeugungen, z. B.
was als primäre Funktionen von Schule angesehen wird. Da Wertüberzeugungen subjektiv sind,
ist es möglich, auch andere als die von der Autorin vorgenommenen Setzungen zu treffen und
somit auf abweichende Verständnisse bzw. Konkretisierungen zurückzugreifen. Eine objektive
Letztbegründung ist daher nicht möglich. Darüber hinaus stellen die hier verwendeten Konzep-
te in Bezug auf die bestehende wissenschaftliche Literatur keine Neuentwicklung dar, sondern
können als Konkretisierung von bestehenden Verständnissen gelesen werden (z. B. Biewer 2009,
S. 193) bzw. weisen hohe Überschneidungen auf, z. B. mit der Definition von Ainscow et al.:
„The processes of increasing the participation of students in, and reducing their exclusion from,
the curricula, cultures and communities of local schools“ (Ainscow et al. 2006, S. 25). Daher
werden die Bezüge zu diesen theoretischen Arbeiten im Rahmen des Kapitels immer wieder
hergestellt.

2.2.1 Menschenrechtliche Perspektive
Die Analyse der Bewertungsinstrumente konzentriert sich auf den Zeitraum nach der Rati-
fizierung der BRK. Dies basiert auf der Annahme, dass die Ratifizierung der BRK im Fall von
Deutschland die Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff in der breiten Öffentlichkeit
(vgl. Werning 2014) und somit auch bei den Schulinspektionen maßgeblich initiiert hat.
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Im Folgenden wird argumentiert, dass durch Inklusion der Schutz von bestimmten menschen-
rechtlichen Konzepten angestrebt wird (vgl. Kruschel 2017). So werden im Zusammenhang mit
Inklusion – sowohl in den Menschenrechtskonventionen der UN als auch in der wissenschaftli-
chen Literatur – die folgenden zwei Konzepte immer wieder genannt: die Überwindung von
Diskriminierung und das Ermöglichen von Teilhabe (z. B. Degener und Mogge-Grotjahn
2012, S. 65; c. Lindmeier und B. Lindmeier 2015, S. 43; Boban und Hinz 2003; Werning 2014;
Ainscow et al. 2006, S. 18; Prengel 2006; Boban und Hinz 2003; Alicke und Linz-Dinchel
2012; Moser 2017; Graumann 2012; Reitz 2015; Rudolf 2017). Im Folgenden werden diese
beiden menschenrechtlichen Konzepte als Ziele von Inklusion verstanden. Es bedarf jedoch
einer Konkretisierung sowie Festlegung auf bestimmte Lesarten. So gibt es beispielsweise im
Fall von Teilhabe kein allgemeingültiges Verständnis, was darunter zu verstehen ist bzw. wird es
häufig synonym mit anderen Konzepten wie Partizipation verwendet.
Bei der Festlegung auf ein Inklusionsverständnis ist darüber hinaus zwischen der Zielsetzung
der BRK sowie dem in der BRK verwendeten Inklusionsbegriff zu unterscheiden. So ist die
BRK nur eine von vielen Konventionen und Empfehlungen der UN, die den Inklusionsbegriff
verwendet. In der BRK geht es um die Rechte von Menschen mit diagnostizierten körperlichen
und psychischen Beeinträchtigungen, die aufgrund der bestehenden Strukturen in ihrerTeilhabe
behindert werden. Aus der BRK ergeben sich Anforderungen, die die Teilhabe dieser Gruppe
gewährleisten. Dies impliziert jedoch nicht, dass sich Inklusion als Begriff nur auf Menschen mit
zugeschriebener Behinderung bezieht (vgl. Reitz 2015, S. 6; Rudolf 2017, S. 36), auch wenn
dies in der öffentlichen Debatte häufig so diskutiert wird. Inklusion bezieht sich auf die Teilhabe
aller Menschen. Dies wird deutlich, wenn weitere Konventionen und Empfehlungen der UN
als Kontext der BRK betrachtet werden. So zeichnet Biewer (2009, 128f.) nach, wie sich die
UN im Laufe der Zeit von einem engen Inklusionsbegriff verabschiedet hat und nun verstärkt
verschiedene Differenzlinien in den Blick nimmt. So wird Inklusion in dem Referenzdokument,
das anlässlich der „International Conference on Education“ der UNESCO (2008 in Geneva)
verteilt wurde, folgendermaßen definiert:

„Inclusive education is a process that involves the transformation of schools and other centres of
learning so as to cater for all children – including boys and girls, students from ethnic minorities, those
affected by HIV and AIDS, and those with disabilities and learning difficulties“ (vgl. UNESCO 2008,
S. 5; siehe auch UNESCO 2017b).

Des Weiteren wird in den Sustainable Development Goals (SDG), die im September 2015
verabschiedet wurden, folgendes Ziel formuliert: „Ensure inclusive and quality education for
all“ (UNESCO 2017a). Dabei geht es um die Teilhabe aller Schüler_innen und eine Vielzahl
an Differenzlinien, die in Bezug auf Teilhabe und Diskriminierung von Relevanz sind, werden
explizit benannt, z. B. Gender, Kinder in belastenden Situationen, Disability, usw. Demnach
soll der Zugang zu Bildung für alle gewährleistet werden. Daran anknüpfend werden als
Zielgruppe von Inklusion im Folgenden alle Schüler_innen verstanden (nähere Ausführung
→ Abschnitt 2.2.4).

2.2.2 Fokus auf die Einzelschulebene
Der Fokus auf die Einzelschulebene ergibt sich aus der Fragestellung der Arbeit. So geht es im
Rahmen der Arbeit um die Messung von Qualität an einzelnen Schulen. Demnach entwickeln
Schulinspektionen Messinstrumente, die sich auf diese Handlungsebene bzw. darunterliegende
Ebenen, wie Unterricht, konzentrieren. Durch den Gegenstand der Arbeit ergibt sich daher die
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Anforderung, dass nur von Relevanz ist, was von der Einzelschule gestaltbar bzw. veränderbar ist.
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nur begrenzt festlegbar ist, wo der Handlungsbereich
der Einzelschule anfängt bzw. wieder aufhört. So könnte beispielsweise argumentiert werden,
dass der Unterricht nicht beurteilbar sei, weil die Schule nur begrenzt Einfluss auf die Auswahl
von Lehrkräften habe.
Der Fokus auf die Einzelschulebene impliziert jedoch nicht, dass dichotome Aussagen darüber
möglich sind, ob eine Schule als Gesamteinheit inklusiv sei. Schulen sind komplexe Organisati-
onseinheiten. So kann es beispielsweise sein, dass bestimmte Aspekte der Unterrichtsgestaltung
inklusiv sind, aber die organisatorischen Strukturen nicht. Darüber hinaus werden im schuli-
schen Alltag immer wieder Entscheidungen getroffen, die die Gefahr bergen einzelne Menschen
zu exkludieren. Daher ist ein einmal formulierter Status über eine Einzelschule wenig aussage-
kräftig. Stattdessen bietet es sich eher an, Aussagen darüber treffen, inwiefern an einer Schule
Gelingensbedingungen im Hinblick auf die Umsetzung von Inklusion vorhanden sind.

2.2.3 Teilhabe und Nichtdiskriminierung in Bezug auf Schule
Die oben genannten Menschenrechte – Teilhabe und Überwindung von Diskriminierung –
geben einen ersten Rahmen vor. Jedoch fehlt es in bestehenden UN-Konventionen wie der BRK
an einer konkreteren Beschreibung davon, was diese im Hinblick auf den schulischen Kontext
implizieren bzw. was es für den deutschen Fall bedeutet. Hierfür wird im Folgenden auf be-
stehende Arbeiten aus der Schultheorie zurückgegriffen. Wie bereits oben erwähnt, ist es hierbei
notwendig normative Setzungen vorzunehmen, z. B. was relevante Funktionen von Schulen
sind. Dies hat zur Folge, dass das hier dargestellte Verständnis nur eine mögliche Interpretation
für das schulische Setting in Deutschland darstellt. Im Folgenden werden die Menschenrech-
te „Teilhabe“ und „Überwindung von Diskriminierung“ in Bezug auf die Einzelschulebene
konkretisiert.

Konkretisierung desTeilhabebegriffs in Bezug auf den schulischenKontext: Für die Kon-
kretisierung des Teilhabebegriffs wird auf die gesellschaftlichen Funktionen von Schule nach
Fend (vgl. Fend 2006; siehe auch Biesta 2009) zurückgegriffen:

Qualifikationsfunktion: Die Schule wird heute (…) als wesentlich für die Erzeugung eines
<Humankapitals> im Sinne der Berufsfähigkeit der jüngeren Generation gesehen (…)“ (Fend
2006, S. 52). Schule hat somit die Aufgabe bestimmte Fähigkeiten und Wissen zu vermitteln,
damit Schüler_innen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Enkulturationsfunktion: „Der Erwerb von Fähigkeiten der Reflexion, der eigenständigen
Urteilsbildung und der moralischen Entscheidungsfindung“ (ebd., S. 49). So hat Schule die
Aufgabe bestimmte Werte und Normen zu vermitteln.

Integrationsfunktion: „Soziale Identitätsbildung, Identifikation und soziale Bindung als
Grundlage für soziale Verantwortung“ (ebd., S. 53).

Allokationsfunktion: Verschiedene Formen der Selektion, z. B. Bewertung durch Noten oder
Verteilung auf Schulformen, die im schulischen Setting stattfindet, leisten einen Beitrag dazu,
dass einzelne Personen auf soziale Positionen innerhalb der Gesellschaft verteilt werden.

Unter Berücksichtigung von drei Funktionen: der Qualifikations-, Enkulturations- und Inte-
grationsfunktion lassen sich zwei Aspekte herausarbeiten (Erläuterung zur Allokationsfunktion
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→ Abschnitt 2.2.4): Ausgehend von der Qualifikationsfunktion wird Schule als ein Ort gese-
hen, der zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigt, z. B. indem Schüler_innen dazu qualifiziert
werden, im Anschluss an den Schulbesuch eine berufliche Ausbildung oder ein Studium zu
absolvieren. Ausgehend von der Integrations2- und Enkulturationsfunktion kann Teilhabe auch
als (politische) Partizipation in einer demokratischen Gesellschaft verstanden werden. Hiermit
ist gemeint, dass Schüler_innen die Möglichkeit haben den schulischen Alltag und Strukturen
mitzubestimmen und gestalten.

„Sie umfasst neben politischer Teilhabe auch die Übernahme von Verantwortung für das Gemeinsame
durch aktive Mitgestaltung und impliziert sozialen Zusammenschluss, Kooperation und Aushand-
lungsprozesse mit anderen Menschen und heterogenen Gruppen“ (Eikel 2006, S. 6).

Dahinter steht der Gedanke, dass Schüler_innen durch politische Partizipation demokratische
Kompetenzen erwerben, z. B. Urteils- und Entscheidungsfähigkeit (ebd., S. 10). Ausgehend
von der Integrations- und Enkulturationsfunktion wird im Rahmen dieser Arbeit in Bezug
auf Partizipation primär auf eine demokratiepädagogische und nicht auf eine lerntheoretische3

Argumentation zurückgegriffen. Demnach wird das Ermöglichen von politischer Partizipation
im schulischen Kontext als notwendige Voraussetzung für das Gelingen einer Demokratie
gesehen (z. B. Moldenhauer 2015, S. 21). In Bezug auf die bestehende demokratiepädagogische
Literatur gibt es kein einheitliches Verständnis davon, wodurch sich politische Partizipation in
pädagogischen Settings kennzeichnet (vgl. Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik
e.V. 2014, S. 14). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass bei der Frage nach möglicher
Mitgestaltung von Schüler_innen im schulischen Alltag Grenzen existieren: Beispielsweise gibt
es bestimmte gesetzliche Vorgaben wie die Schulpflicht, die nicht von Seiten der Schüler_innen
verändert werden können (vgl. Moldenhauer 2015, S. 9). Innerhalb dieser Grenzen ist das
Ermöglichen von Partizipation jedoch ein notwendiges Instrument für die Herausbildung von
autonomen und selbstbestimmten Subjekten (vgl. ebd.). Aus menschenrechtlicher Perspektive
ergibt sich demnach ein „subjektorientiertes und rechtebasiertes Verständnis von Partizipa-
tion“ (vgl. Reitz 2015, S. 5), das auch in der Kinderrechtskonvention (KRK) (vgl. Netzwerk
Menschenrechte 2017; siehe auch Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. 2014)
verankert ist. Zusammenfassend lassen sich demnach zwei Verständnisse von Teilhabe ableiten:
Teilhabe als Qualifizierung von Schüler_innen sowie im Sinne politischer Partizipation.

Konkretisierung des Konzepts „Überwindung von Diskriminierung“ in Bezug auf den
schulischen Kontext: Als weiteres Ziel von Inklusion wird im Rahmen dieser Arbeit die
Überwindung von Diskriminierung gesehen. In diesem Zusammenhang ließe sich argumentie-
ren, dass das Ermöglichen von Teilhabe ein Mittel ist, um Diskriminierung zu überwinden.
Diskriminierung kann jedoch weiter gefasst werden. So argumentiert Rudolf: „Teilhabe ist nur
möglich, wenn keine Diskriminierung stattfindet“ (Rudolf 2017, S. 15). Demnach können
darunter auch verletzende Äußerungen in persönlichen Interaktionen fallen, z. B. stereotype
Zuschreibungen, die sich negativ auf die Identitätsbildung des Individuums auswirken können

2 Weitere Aspekte, die in Bezug auf die Integrationsfunktion von Relevanz sind, wurden bei der Konkretisierung des
Konzepts „Überwindung von Diskriminierung durch Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“ mitgedacht, z. B.
Identitätsbildung.

3 Die lerntheoretische Argumentation wäre: „Aktiv an der Gestaltung des Lernens beteiligt sein ist eine wesentliche
Voraussetzung für einen guten und sinnvollen Lernprozess, weil Lernen als aktiv aneignender Prozess verstanden
wird“ (Bastian 2009, S. 7). Jene lerntheoretische Überlegungen werden im Rahmen der Arbeit zum Teil unter dem
Ziel der „Qualifizierung“ aufgegriffen.
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(vgl. Goffman 2002). Im Folgenden wird auf den Anerkennungsbegriff von Honneth zurück-
gegriffen (vgl. Honneth 1992). Dahinter steht der Gedanke, dass die Konkretisierung eines
negativ besetzten Konzepts wie Diskriminierung bei der Beschreibung davon, wie Schulkultur
idealerweise gestaltet sein sollte, nur begrenzt weiterhelfen würde (für die Verwendung des
Honneth’schen Anerkennungsbegriff in Bezug auf Inklusion siehe Helsper et al. 2001; Sand-
ring 2013). Im Folgenden wird daher argumentiert, dass das Erfahren von Anerkennung eine
Gelingensbedingung für die Überwindung von Diskriminierung darstellt.
Bei Honneth wird Anerkennung „als ein Akt der Affirmation von positiven Eigenschaften
menschlicher Subjekte“ (Balzer 2014, S. 578) verstanden. Demnach ist das Erfahren von Aner-
kennung für die Entwicklung von Selbstachtung und Selbstwertgefühl notwendig (Honneth
1992, S. 220; siehe auch Prengel 2006, S. 60). Dabei wird dem Anerkennungskonzept eine
Doppelrolle zugewiesen:

„Einerseits scheint sie – als fehlende Anerkennung – der Grund gesellschaftlicher Ungleichheit und
Marginalisierung zu sein, andererseits scheint sie zugleich – als Inbegriff der pädagogischen Strategie –
auch der Weg der (Auf-)Lösung eben dieser Probleme zu sein“ (Balzer und Ricken 2010, S. 62).

In diesem Zusammenhang unterscheidet Honneth zwischen drei Anerkennungssphären: emo-
tionaler Anerkennung; rechtlicher Anerkennung und der sozialen Wertschätzung (vgl. Honneth
1992; siehe auch Balzer 2014):

Emotionale Anerkennung: Darunter werden alle Beziehungen verstanden, die „aus starken
Gefühlsbindungen zwischen wenigen Personen bestehen“ (Honneth 1992, S. 153). „Die
Anerkennung [muss, ap] hier selber den Charakter affektiver Zustimmung und Ermutigung
besitzen“ (ebd., S. 153).

Rechtliche Anerkennung: „Die Rechtssubjekte erkennen sich dadurch, dass sie dem glei-
chen Gesetz gehorchen, wechselseitig als Personen an, die in individueller Autonomie über
moralische Normen vernünftig zu entscheiden vermögen“ (ebd., S. 177).

Soziale Wertschätzung: „Im Unterschied zur rechtlichen Anerkennung in ihrer modernen
Gestalt, so haben wir gesehen, gilt die soziale Wertschätzung den besonderen Eigenschaften,
durch die Menschen in ihren persönlichen Unterschieden charakterisiert sind“ (ebd., S. 197).
Diese muss auf „intersubjektiv verbindliche Weise zum Ausdruck“ (ebd., S. 197) gebracht
werden.

Es gibt diverse Interpretationen davon, wie Honneths Anerkennungssphären auf den pädago-
gischen Kontext übertragen werden können (z. B. Helsper et al. 2005; Lussi und S. Huber
2015).

Emotionale Anerkennung: Hier lässt sich nur schwer auf das Verhältnis zwischen Lehrkräften
und Schüler_innen übertragen. Helsper verwendet das Bild einer

„prinzipiell positiv getönten Haltung des Interesses an der Person, den Lernwegen, Lernkrisen und
Bildungsprozessen der Schüler, die auf einem an der ‚Sache‘, also der Ermöglichung umfassender
Bildungsprozesse, orientierten Vertrauen basiert“ (Helsper et al. 2001, S. 32).

Diese Interpretation entfernt sich jedoch sehr stark von Honneths’ Verständnis. So wäre die
Haltung gegenüber Schüler_innen einseitig und es kann nicht von intersubjektiver Aner-
kennung gesprochen werden. Die begrenzte Anwendbarkeit der Sphäre bestätigen indirekt
auch die empirischen Studien von Lussi und Huber, wonach sich Formen der emotionalen
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Anerkennung4 im Rahmen von Peerbeziehungen beobachten lassen, aber kaum zwischen
Lehrkräften und Schüler_innen (vgl. Lussi und S. Huber 2015).

Rechtliche Anerkennung: Hier geht es im pädagogischen Kontext um „gerechte Behandlung
und der Zubilligung gleicher Rechte und Möglichkeiten“ (Helsper et al. 2001, S. 32).

„In welcher Form allen Schülern unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Herkunft, Glaubensüber-
zeugungen etc. Möglichkeiten des gleichberechtigten Zuganges zu Lern- und Bildungsprozessen
ermöglicht und gleiche Chancen der Partizipation eröffnet werden, ist für die konkrete Ausformung
der Schulkultur zentral“ (ebd., S. 32).

Hier lässt sich Graumanns Interpretation von „rechtlicher Anerkennung“ ergänzen: So geht
es in inklusiven Settings darum, dass Kinder erfahren, dass sie Rechte haben (Graumann
2012, S. 90). Hierbei betont sie das Recht auf Selbstbestimmung.

Soziale Wertschätzung: „Über diese Anerkennungsform der konkreten Person aufgrund ihrer
spezifischen Leistungen, Eigenschaften, Haltungen, ihres Lebensstils und ihrer Selbstdar-
stellung konstituiert sich die Wertschätzung der Person in den Augen bedeutsamer anderer“
(Helsper et al. 2001, S. 33). Dabei basieren Formen der sozialen Wertschätzung nach Lussi
und Huber im schulischen Kontext insbesondere auf „der Anerkennung individueller Leistun-
gen und Fähigkeiten“ (Lussi und S. Huber 2015). Sandring macht in diesem Zusammenhang
darauf aufmerksam, dass der Fokus auf Leistungen im Kontext von Bildungsungleichheiten
kritisch zu sehen ist, da die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler_innen nicht
berücksichtigt werden. Graumann versucht diesen Aspekt zu berücksichtigen, indem sie
„soziale Wertschätzung“ im inklusiven Setting folgendermaßen beschreibt: Es geht um die
Überwindung einer Defizitorientierung sowie einer „wertschätzenden Einstellung gegenüber
allen besonderen Fähigkeiten, Zugehörigkeiten und Lebensentwürfen“ (Graumann 2012,
S. 92). Dies impliziert, dass Schüler_innen eine wertschätzende Haltung entgegengebracht
wird, die unabhängig davon ist, welche schulischen Leistungen sie erbringen. Anknüpfend
an Graumanns Konkretisierung der Anerkennungssphären für den schulischen Kontext
bedeutet das Erfahren von intersubjektiver Anerkennung als ein Ziel von Inklusion, dass
Schüler_innen sich ihrer Rechte bewusst sind und ihnen in der Interaktion mit anderen,
z. B. mit Mitschüler_innen oder Lehrkräften, eine wertschätzende Haltung entgegengebracht
wird.

Daran anknüpfend ist das Konzept der „egalitären Differenz“ nach Prengel (2001) zu nennen:
„Im Gedanken der egalitären Differenz kommt Kritik an hierarchischen Strukturen auf der
gesellschaftlichen wie auf der persönlichen Ebene zum Ausdruck“ (ebd., S. 94). Dabei beinhal-
tet das Konzept „die Entfaltung des Verschiedenen auf der Basis gleicher Rechte“ (Prengel
2006, S. 49). Demnach ist dem Konzept inhärent, dass alle Schüler_innen gleichwertig sind
und zugleich in ihrer Unterschiedlichkeit anerkannt werden.

Der Honneth‘sche Anerkennungsbegriff ist jedoch abzugrenzen von anderen Verwendungen
des Anerkennungsbegriffs (für eine Übersicht siehe Balzer 2014). Nach Balzer und Ricken er-
möglicht der positiv besetzte Anerkennungsbegriff von Honneth zwar, dass „Erscheinungen der
fehlenden Anerkennung oder Demütigungs- und Missachtungserfahrungen problematisierbar
werden“ (Balzer und Ricken 2010, S. 54). Jedoch sehen Balzer und Ricken mit Verweis auf

4 Lussi und Huber bleiben hier nah an der Definition von Honneth und verstehen unter emotionaler Anerkennung
„emotionale Zuwendungen oder Bindungen“ (Lussi und S. Huber 2015).
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Emcke kritisch, dass Anerkennung in Form von kulturell codierten Zuschreibungen stattfindet,
bestehende Machtstrukturen somit reproduziert werden (vgl. Balzer 2014, S. 578; siehe auch
Balzer und Ricken 2010, S. 53). In diesem Fall wird Anerkennung als ein „spezifisches Struktur-
moment einer jeden menschlichen Kommunikation und Praktik“ (ebd., S. 73) verstanden.
Ein weiterer Kritikpunkt am Honneth‘schen Anerkennungsbegriff ist nach Balzer und Ricken,
dass dieser die Widersprüche im pädagogischen Handeln nicht sichtbar macht (vgl. ebd., S. 55).
Demnach hat Schule die Aufgabe Schüler_innen zu fördern und zu unterstützen, aber auch zu
sanktionieren und zu selektieren.

„Genau diese pädagogische Ambivalenz aber wird durch eine durchgängige positive Aufladung von
Anerkennung mindestens übersprungen und mit Blick auf die Praxis erheblich beschwert, laufen doch
regulierende, negierende wie sanktionierende Handlungen dann allzu leicht Gefahr, als Abwertungen
und Missachtungen codiert zu werden“ (ebd., S. 55).

Dieser Kritikpunkt weist auf eine Grenze hin, die generell bei dem hier verwendeten Verständnis
von Inklusion besteht: So liefert dieses keine Antworten darauf, inwiefern die durch Inklusion
angestrebten Ziele erreicht werden sollen und zugleich eine weitere gesellschaftliche Funktion
von Schule, die Allokationsfunktion, erfüllt werden soll (vgl. Moser 2017). Hier bleibt eine
Leerstelle bestehen.
Trotz der Kritik am Honneth’schen Anerkennungsbegriff wird im Rahmen der Arbeit auf
diesen zurückgegriffen. Gleichwohl werden die von Balzer und Ricken eingebrachten Kri-
tikpunkte berücksichtigt, wenn es um die Operationalisierung von Differenzlinien in den
Bewertungsinstrumenten der Schulinspektionen geht.

2.2.4 Inklusive Perspektive auf Menschenrechte
Bislang wurde dargestellt, was im Rahmen dieser Arbeit unter „Teilhabe“ und „Überwindung
von Diskriminierung“ im schulischen Kontext verstanden wird: Qualifizierung, politische
Partizipation sowie Erfahren von Anerkennung. Indem diese Konzepte im Rahmen dieser
Arbeit Ziele von Inklusion darstellen, geht damit eine bestimmte Fokussierung einher: Die
Situation von allen Schüler_innen wird in den Blick genommen.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es in der Literatur unterschiedliche Positionen gibt, wie
die Gesamtgruppe an Schüler_innen klassifiziert wird, auf welcher Ebene dies passiert und
inwiefern bestehende Zuschreibungen kritisch hinterfragt werden. Beispielsweise gibt es Inklu-
sionsverständnisse, die auf einer dichotomen Unterscheidung zwischen „Behinderung“ bzw.
„Nicht-Behinderung“ basieren. Andere Autor_innen streben eine Überwindung der Zwei-
Gruppen-Theorie an (vgl. Boban und Hinz 2003) (nähere Ausführung → Abschnitt 2.2.4).
Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf den individuellen Schüler_innen. Dies erlaubt
es eine Vielzahl von Differenzlinien in den Blick zu nehmen, die in Bezug auf Teilhabe und
Überwindung von Diskriminierung von Relevanz sind. Durch eine intersektionale Perspektive
ist es darüber hinaus möglich nicht nur einzelne Differenzlinien in den Blick zu nehmen,
sondern auch deren Verschränkung (vgl. Crenshaw 1989), z. B. Menschen, die den Rollstuhl
zur Fortbewegung nutzen und sich zugleich als weiblich definieren. So ergeben sich aus der
Verschränkung von Attributen andere Formen der Diskriminierung sowie andere Bedürfnisse in
Bezug auf Teilhabe. Des Weiteren ist zwischen Fremd- und Selbstpositionierung zu unterschei-
den (z. B. Emcke 2010): Es gibt kollektive Identitäten, die selbst gewählt sind, sowie solche, die
durch Zuschreibungen von außen entstehen (vgl. ebd.). Beide sind im schulischen Kontext von
Relevanz: So ist das Wahrnehmen und Wertschätzen von selbstgewählten Identitäten im Sinne
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von intersubjektiver Anerkennung in Bezug auf die Identitätsbildung von Relevanz. Beispiels-
weise die Frage, wie sich einzelne Schüler_innen in Bezug auf Gender verorten und wie sie von
anderen angesprochen werden möchten. Fremdzuschreibungen sind im schulischen Setting
insbesondere von Relevanz, wenn diese mit stigmatisierenden Zuschreibungen einhergehen
bzw. mit Selbsteinschätzungen nicht übereinstimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wird darüber
hinaus die Setzung vorgenommen, dass Differenzlinien sozial konstruiert sind: Sie entstehen in
der Interaktion zwischen Individuum und gesellschaftlichen Strukturen (vgl. soziales Modell
von Behinderung in der BRK).
Im Folgenden geht es nun darum, welche Implikationen eine inklusive Perspektive auf die oben
genannten Ziele von Inklusion hat und was das für die Einzelschulebene bedeutet. Abschließend
wird näher darauf eingegangen, was eine inklusive Perspektive in Bezug auf die Beschreibung
von Lerngruppen und Benennung von Schülergruppen beinhaltet.

Ziel von Inklusion: Individuell bestmögliche Qualifizierung aller: Eine inklusive Perspek-
tive auf das Konzept der Qualifizierung würde implizieren, dass alle Schüler_innen individuell
bestmöglich qualifiziert werden. Wie lässt sich dieses Ziel in den Instrumenten der Schulinspek-
tionen operationalisieren? Nach Black-Hawkins ist es notwendig sich hierfür von folgendem
Leistungsverständnis zu distanzieren:

„Standards in education are often considered to be a set of minimum performance criteria, usually in
basic areas of the curriculum (...) that specify what all children should know, understand and be able
to do by certain ages“ (Black-Hawkins et al. 2007, S. 21).

Von diesem Leistungsverständnis ausgehend hat Schule die Aufgabe, dass möglichst alle Schü-
ler_innen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein gewisses Leistungsniveau erreichen (hierzu
kritisch ebd., S. 21). Jenes Verständnis spiegelt sich im Bildungsmonitoring beispielsweise in
Lernstandserhebungen wie den IQB-Vergleichsarbeiten wider. Die Ergebnisse von Schulleis-
tungstests lassen Aussagen darüber zu, inwiefern Schüler_innen über diejenigen Kompetenzen
verfügen, die für notwendig erachtet werden, um im weiteren Lebensverlauf am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben zu können. Darüber hinaus sind Querschnittsmessungen der Leistungen
auch im Hinblick auf die Allokationsfunktion von Schule aussagekräftig.
Um den Aspekt der individuell bestmöglichen Qualifizierung zu berücksichtigen, misst die
englische Schulinspektion (OFSTED)5, welche Fortschritte die einzelnen Schüler_innen im Laufe
ihrer Schulzeit machen (vgl. Piezunka 2017). Dabei beziehen sie ein, über welche Kenntnisse
Schüler_innen zu Beginn ihrer Schulzeit verfügen. Bei der Bewertung des Fortschritts orientieren
sie sich an einem vorformulierten Soll-Wert6. Demnach gehen sie davon aus, dass Aussagen
darüber möglich sind, ob der beobachtete Lernfortschritt von Schüler_innen „normal“ sei
(hierzu kritisch Bradbury und Roberts-Holmes 2017). Dies widerspricht allerdings dem hier
verwendeten Verständnis von Inklusion, weil dieses auf der Annahme basiert, dass es individuell
variieren kann, was als bestmöglicher Fortschritt gesehen wird.
Durch Lernstandserhebungen wie den Vergleichsarbeiten sind demnach keine Aussagen darüber
möglich, inwiefern die Schüler_innen eine individuell bestmögliche Entwicklung vollzogen
haben. Darüber hinaus kann die Orientierung an Schulleistungstests zu nicht intendierten

5 Die Informationen zu England basieren auf einem Artikel, den die Autorin dieser Arbeit für den Sammelband
„Inklusion und Schulentwicklung“ (hrsg. von Vera Moser und Marina Egger in 2017) geschrieben hat (Piezunka
2017).

6 Bei manchen Schülergruppen, z. B. Schüler_innen mit „special needs“ wird keine kriteriale, sondern eine soziale
Bezugsnorm angewandt.
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Wirkungen führen, die dem Inklusionsgedanken widersprechen: Mit Verweis auf die USA
argumentiert Biewer, dass die „öffentliche Zurschaustellung ungünstiger Schülerleistungen
einer Schule“ (Biewer 2012, S. 14) zur Folge haben kann, dass Eltern versuchen Schulen zu
meiden, die in solchen Vergleichsarbeiten schlecht abschneiden. Dies führt dazu, dass bereits
bestehende sozialräumliche Disparitäten wachsen (vgl. ebd., S. 14). Darüber hinaus kann es
sein, dass manche Schulen als Reaktion auf die Lernstandserhebungen nur noch Schüler_innen
aufnehmen, die für leistungsstark gehalten werden (vgl. Disability News 2017). Dahinter steht
der Gedanke, dass diese im Vergleich zu anderen Schüler_innen leichter bestimmte Bildungs-
standards erreichen. Des Weiteren beschreiben Jarke und Breiter (2016), dass sich Lehrkräfte im
US-amerikanischen Bildungssystem darum bemühen, innerhalb einer Lerngruppe insbesondere
diejenigen Schüler_innen zu fördern, die sich zwischen zwei Kompetenzstufen befinden. In Be-
zug auf das Erreichen einer höheren Kompetenzstufe ist bei diesen Schüler_innen im Vergleich
zu ihren Mitschüler_innen weniger Aufwand notwendig. Auch dies stellt eine Reaktion auf die
dort dominierenden Lernstandserhebungen dar. Abschließend lässt sich festhalten, dass Lern-
standserhebungen im Querschnitt mit dem hier verwendeten Inklusionsverständnis kompatibel
sind, aber sie können (nicht-)intendierte Wirkungen haben, die diesem widersprechen.
Nach Black-Hawkins et al. ist es daher notwendig in Bezug auf Inklusion von einem anderen
Leistungsverständnis auszugehen (2007). So geht es darum, dass sich alle in Abhängigkeit von
ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen bestmöglich entwickeln (vgl. ebd., S. 21). Dies kann im
Einzelfall bedeuten, dass einzelne Schüler_innen große Lernfortschritte machen, aber trotzdem
die Bildungsstandards nicht erreichen, und dass andere Schüler_innen weitaus mehr lernen als
in den Bildungsstandards vorgesehen. Aus der Inklusionsperspektive wäre demnach eine gute
Leistungsentwicklung nicht gegeben, wenn im Durchschnitt möglichst viele Schüler_innen
bestimmte Bildungsstandards erreichen, sondern wenn alle Schüler_innen sich bestmöglich
entwickeln. In Bezug auf die Outputebene stellt sich jedoch die Frage, wie das Ziel „individuell
bestmögliche Qualifizierung“ operationalisiert werden kann. So lässt sich nicht vorhersagen, was
der bestmögliche Lernfortschritt für die einzelnen Schüler_innen wäre. So können Schulinspek-
tionen lediglich auf der Prozessebene überprüfen, inwiefern „die Gelingensbedingungen für eine
bestmögliche Qualifizierung aller gegeben sind, z. B. durch individuelle Lernentwicklungspläne
im Unterricht“ (Piezunka 2017). Dabei schließen Formen der inneren Differenzierung nicht
aus, dass kooperative Lernformen möglich sind, z. B. durch das Arbeiten an einem gemeinsamen
Gegenstand (vgl. Feuser 1999). Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, welche Qualifikatio-
nen Kinder und Jugendliche in der Schule erwerben sollen. Im Hinblick auf die Fragestellung
dieser Arbeit ist hier keine Festlegung notwendig. So wurde bereits durch gesetzliche Vorgaben
auf Bundeslandebene entschieden, welche Kompetenzen die Schüler_innen erwerben sollen.
Demnach haben Schulinspektionen hierbei keinen Handlungsspielraum.
Das Ziel „individuell bestmögliche Qualifizierung“ wird berücksichtigt, wenn in Bezug auf
Lernprozesse die Entwicklung des Individuums im Vordergrund steht. Dagegen ermöglichen
Lernstandserhebungen keine Aussagen über individuell bestmögliche Qualifizierung bzw. solche
Messungen können nicht-intendierte Wirkungen haben, die dem hier verwendeten Inklusions-
verständnis widersprechen.

Ziel von Inklusion: Politische Partizipation aller Schüler_innen: Als weiteres Ziel von
Inklusion wird im Rahmen dieser Arbeit die Möglichkeit der Mitbestimmung gesehen (sie-
he Deutsche UNESCO-Kommission 2014; vgl. Boban und Hinz 2003; J. Simon und T. Simon
2013; Platte 2014, S. 80; Black-Hawkins et al. 2007, 48f.). Durch die inklusive Perspektive
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liegt der Fokus auf der Frage, wer an partizipativen Prozessen beteiligt ist (vgl. Reitz 2015). In
diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte von Relevanz: Alle Schüler_innen verfügen über das
gleiche Stimmrecht. Dies birgt im konkreten Handeln die Gefahr, dass die Bedürfnisse von
Minderheiten, die nicht nur aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung, sondern auch quantitativ
eine Minderheit darstellen, zu wenig gehört werden. Politische Partizipation aus Inklusionsper-
spektive impliziert daher auch, dass die Heterogenität der Schülerschaft in indirekten Verfahren
repräsentiert ist und dass die Situation von Minderheiten besonders berücksichtigt wird. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass es in Abhängigkeit davon, worüber eine Entscheidung getroffen
wird, variiert, welche kollektive Identität für relevant erachtet wird. Des Weiteren stellt sich auf
der Prozessebene die Frage, inwiefern es für alle Schüler_innen die Möglichkeit gibt, ihr Recht
auf Partizipation auszuüben (vgl. ebd., S. 7). Dies ist unabhängig davon, ob sie dies tatsächlich
wahrnehmen. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die zweite Anerkennungssphäre nach
Honneth, die rechtliche Anerkennung, bei dem Aspekt politischer Partizipation, insofern mit-
gedacht wird, als dass Partizipation auch die Anerkennung als autonomes und selbstbestimmtes
Individuum impliziert (vgl. Moldenhauer 2015, S. 37).

Ziel von Inklusion: Erfahren von intersubjektiver Anerkennung: Im Folgenden steht die
soziale Anerkennung, d. h. eine wertschätzende Haltung gegenüber den Schüler_innen, im
Mittelpunkt. Dabei bedeutet dies für den schulischen Kontext, dass diese unabhängig davon ist,
welche Leistungen erbracht werden. In Bezug auf Anerkennung besteht allerdings die Gefahr,
dass eine positiv intendierte Haltung gegenüber bestimmten Merkmalen von Schüler_innen
auch zur Reproduktion von Machtverhältnissen führen kann, z. B. stereotype Zuschreibungen
(→ Abschnitt 2.2.4).

Inklusive Perspektive auf Schüler_innen als Querschnittsdimension: Aus dem hier ver-
wendeten Verständnis von Inklusion ergibt sich – wie bereits dargestellt – eine bestimmte
Perspektive auf die Gruppe an Schüler_innen: So ist die Situation aller Schüler_innen von
Relevanz. Um diverse Differenzlinien sowie deren Verschränkung in den Blick nehmen zu
können, werden die Schüler_innen in ihrer Individualität gesehen. Jene Perspektive positioniert
sich kritisch gegenüber der linearen Aufzählung von einzelnen Differenzlinien, da dadurch die
Verschränkung von Differenzlinien bei einzelnen Personen nicht in den Blick genommen wer-
den kann und zum anderen werden bestimmte Etikettierungen aufgrund der stigmatisierenden
Wirkung kritisch gesehen (vgl. Boban et al. 2014; siehe auch Moser 2012a; Prengel 2003).
In Bezug auf die Operationalisierung von Inklusion in den Instrumenten der Schulinspektio-
nen würde diese Perspektive implizieren, dass die Situation aller Schüler_innen in den Blick
genommen wird und Gruppenzugehörigkeiten nicht mehr explizit benannt werden. Dies birgt
jedoch die Gefahr, dass Differenzlinien, die in Bezug auf Teilhabe und Überwindung von
Diskriminierung von Relevanz sind, unsichtbar werden. Dies hat Butler (2015) in Bezug auf
die Verwendung der politischen Forderung „all lives matter“ (anstatt „black lives matter“)
näher ausgeführt. So argumentiert sie, dass die Aussage „all lives matter“ nicht die bestehende
Problematik erfassen würde:

„It is true that all lives matter, but it is equally true that not all lives are understood to matter which
is precisely why it is most important to name the lives that have not mattered, and are struggling to
matter in the way they deserve“ (ebd.).

Auf den schulischen Inklusionsbegriff übertragen, bedeutet dies, dass das Erreichen der Ziele von
Inklusion für alle Schüler_innen angestrebt wird, jedoch gibt es bestimmte Personengruppen
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bei denen das Erreichen dieser Ziele besonders in Gefahr ist. Demnach ist es notwendig diese
Differenzlinien explizit zu benennen. So gelten für sie andere Bedingungen:

„But to make that universal formulation concrete, to make that into a living formulation, one that
truly extends to all people, we have to foreground those lives that are not mattering now, to mark that
exclusion, and militate against it“ (Yancy und Butler 2015).

Demnach ist es notwendig Gruppenzugehörigkeiten explizit zu benennen, um ihre Vulnerabili-
tät sichtbar zu machen. Aus dieser Argumentation heraus liegt es nahe Differenzlinien explizit
zu benennen. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Aspekte, die für die explizite Benennung
von Gruppenzugehörigkeiten sprechen: Wie bereits oben angedeutet, können Gruppenzuge-
hörigkeiten im positiven Sinne identitätsstiftend sein. Beispielsweise gibt es Menschen, die
zur Kommunikation primär die Deutsche Gebärdensprache verwenden und sich als Angehö-
rige dieser Kultur verstehen. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist in Bezug auf die eigene
Identitätsbildung positiv besetzt und selbst gewählt. In diesem Fall impliziert die explizite Nen-
nung von Differenzlinien keine Stigmatisierung, sondern macht Kulturen sichtbar. Darüber
hinaus ermöglicht die explizite Verwendung von Differenzlinien bestehende Wissensbestände
zu nutzen (vgl. Prengel 2003, S. 43). Beispielsweise kann auf bestehendes Wissen über die
jeweilige Differenzlinie zurückgegriffen werden, um eine Person bestmöglich zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang argumentiert Prengel jedoch, dass der Rückgriff auf Differenzlinien
lediglich eine erste Orientierung darstellen sollte (vgl. ebd., S. 34). Daraus lassen sich für den
individuellen Einzelfall keine direkten Handlungsschritte ableiten (vgl. ebd., S. 34).
Die Kritikpunkte an der expliziten Verwendung von Differenzlinien bleiben aus der Inklu-
sionsperspektive heraus bestehen: So ist stets kritisch zu hinterfragen, wann die jeweiligen
Gruppenzugehörigkeiten von Relevanz sind. Daran anknüpfend stellt sich auch die Frage, wel-
che Gruppenzugehörigkeiten im schulischen Kontext eine Rolle spielen und inwiefern damit
pauschale Zuschreibungen einhergehen. Die Entscheidung darüber, welche Differenzlinien in
Bezug auf Teilhabe und Diskriminierung zu berücksichtigen sind, kann temporal (z. B. Rudolf
2017, S. 31) und lokal variieren. In Bezug auf Deutschland zeigt sich beispielsweise, dass
manche Differenzlinien im Laufe der Zeit aufgrund von soziodemographischen Veränderungen
an Bedeutung gewonnen haben, z. B. Deutsch als Zweitsprache. Des Weiteren kann es auch
variieren, wer benachteiligt wird: So wurde in den 60er Jahren im Kontext von Benachteiligung
im Bildungssystem u. a. von Picht (1964) noch vom katholischen Arbeitermädchen vom Lande
gesprochen, während heute der Arbeitersohn mit Migrationshintergrund aus der Großstadt
(vgl. Klemm 2014) als Bildungsverlierer deklariert wird. Des Weiteren ist es unter anderem von
Forschung und Politik abhängig, welche Differenzlinien bzw. Ausprägungen Aufmerksamkeit
erfahren. Beispielsweise gibt es in Deutschland im Vergleich zum angloamerikanischen Bereich
wenig Forschung zur Diskriminierung von Schüler_innen mit hohem Körpergewicht, d.h.
nicht, dass es im Fall von Deutschland keine Diskriminierung gibt, sondern erstmal nur, dass
wenig Wissen darüber vorhanden ist.
In Anlehnung an die Ziele von Inklusion sowie die gesellschaftlichen Funktionen von Schule
bieten sich folgende Kriterien an, um herauszuarbeiten, ob Differenzlinien bzw. ein einzelnes
Attribut von Schüler_innen in Bezug auf Inklusion relevant sind:

Kriterium 1: Haben die Attribute der Schüler_innen Einfluss auf den Lernprozess, z. B. Vor-
kenntnisse? (vgl. Piezunka 2015)
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Kriterium 2: Gibt es stereotype Vorstellungen darüber, dass diese Einfluss auf den Lernprozess
haben, z. B. Schüler_innen die nach der Definition des Statistischen Bundesamts „Migrati-
onshintergrund“ aufweisen? (vgl. ebd.)

Kriterium 3: Gibt es stereotype Zuschreibungen, die die betroffenen Personen als verletzend
empfinden, z. B. sexistische Äußerungen?

Kriterium 4: Gibt es Attribute, die nach der Meinung von vielen Menschen als von der
gesellschaftlichen Norm abweichend angesehen werden bzw. sich dies in den bestehenden
Strukturen widerspiegelt, z. B. Homosexualität (vgl. ebd.; in Bezug auf heteronormative
Strukturen siehe Hartmann 2012).

Generell haben Messinstrumente das Potenzial unterschiedliche Formen von Diskriminierung,
die auf sozial konstruierten Gruppenzugehörigkeiten basieren, sichtbar zu machen. Auf der
anderen Seite besteht die Gefahr, dass durch Messinstrumente, die auf Gruppenzugehörigkeiten
basieren, diskriminierende Klassifikationen reproduziert werden (vgl. Supik 2017).

2.2.5 Abgrenzung zu anderen Verständnissen
Das hier verwendete Verständnis von Inklusion lässt sich von anderen Verständnissen von
Inklusion abgrenzen, …

• …die sich nur auf Schüler_innen mit zugeschriebener Behinderung bzw. diagnostizier-
tem sonderpädagogischem Förderbedarf beziehen. Dies würde insofern zu kurz greifen, als
dass es auch in Bezug auf andere Differenzlinien empirische Nachweise gibt, dass deren Teil-
habe in Gefahr ist. Wie bereits oben erwähnt, ist der Fokus auf zugeschriebene Behinderung
dann legitim, wenn es um die Implementation der BRK geht, da nur die Rechte dieser Gruppe
durch die BRK geschützt werden (vgl. Piezunka et al. 2018).

• …wodurch die Unterscheidung zwischen zwei Gruppen – z. B. Schüler_innen mit und
ohne zugeschriebener Behinderung – aufrechterhalten wird. Dies ist aus mehreren Grün-
den kritisch zu sehen: Beispielsweise ist die Gruppe an Schüler_innen mit zugeschriebener
Behinderung in sich sehr heterogen (vgl. Boban und Hinz 2011) und intersektionale Ver-
schränkungen können durch diese Perspektive nicht ausreichend in den Blick genommen
werden. Demnach sind Aussagen, die auf dichotome Gruppeneinteilungen basieren, wenig
aussagekräftig.

• …die sich auf die Lernentwicklung von Schüler_innen beschränken. Ausgehend von den
Funktionen nach Fend hat Schule nicht nur die Aufgabe Schüler_innen bei dem Erwerb
von kognitiven Kompetenzen zu begleiten bzw. anzuleiten, sondern erfüllt innerhalb der
Gesellschaft weitere Funktionen, z. B. Ausbildung der Urteilsfähigkeit.

• ..die in der Praxis nicht umsetzbar sind, z. B. Inklusion als Utopie (vgl. Piezunka et al.
2017) bzw. Inklusion als Nordstern (vgl. Hinz 2010). Mit dem Fokus auf Schulinspektionen
geht die Setzung einher, dass die Umsetzung von Maßnahmen in Bezug auf Inklusion für
Einzelschulen realisierbar sind.

Das hier verwendete Verständnis von Inklusion weist jedoch Grenzen auf: Indem nur die Ein-
zelschulebene betrachtet wird, können andere Ebenen des Bildungssystems nicht berücksichtigt
werden. So kann es sein, dass auf höherer Ebene bestimmte Anforderungen an ein inklusives
Bildungssystem nicht erfüllt werden, beispielsweise die wohnortnahe Beschulung aller Kinder
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und Jugendlichen (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2014, S. 35; Deutsches Institut
für Menschenrechte 2011, S. 2; siehe auch Avenarius 2012), oder die Nicht-Etikettierung von
Schüler_innen (vgl. Biewer 2009, S. 193; Moser 2012a; Hinz 2007). Des Weiteren bleibt in
Bezug auf die Allokationsfunktion von Schule (vgl. Fend 2006) eine Leerstelle. So hat Schule
die Aufgabe zu selektieren bzw. soziale Positionen zuzuweisen, z. B. durch die Verteilung auf
unterschiedliche Schultypen. Dies ist nach Moser (2017) mit der Umsetzung von Inklusion
kaum vereinbar, da „ein positives Selbstkonzept sowie eine förderliche Lernatmosphäre unter
dem Druck von Selektion und Allokation nur schwerlich herzustellen sind“ (ebd.). In diesem
Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwiefern verschiedene Formen der Selektion, z. B.
Leistungsbewertung, Verteilung auf unterschiedliche Schulformen, Wiederholung von Klassen,
überhaupt notwendig sind, damit Schule diese Funktion erfüllen kann (z. B. Breidenstein
2017).
Wie bereits oben erwähnt, stellen die hier dargestellten Konzepte innerhalb der Literatur keine
Neuentwicklung dar, sondern knüpfen an bereits bestehende Verständnisse von Inklusion an.
So kann sowohl an Arbeiten vor und nach der Ratifizierung der BRK angeknüpft werden, z. B.
Prengel (2006); Ainscow et al. (2006); Biewer (2009); Feuser (1995) und Hinz (2010). Des
Weiteren zeigen sich Überschneidungen zu einem der vier Verständnisse von Inklusion, welches
Piezunka et al. (2017) bei der Befragung von Inklusionsforscher_innen im deutschsprachi-
gen Raum herausgearbeitet haben: So werden bei dem dritten Inklusionsverständnis mit der
Bezeichnung <Anerkennung/Teilhabe/Wohlfühlen> die Schüler_innen in ihrer Individualität
gesehen und neben dem Kompetenzerwerb werden in Bezug auf Inklusion als weitere Ziele
soziale Integration und Anerkennung genannt (vgl. ebd.).

2.3 Forschungsstand: Umsetzung von Inklusion in
Deutschland

Im Folgenden wird näher dargestellt, inwiefern Inklusion als politische Vorgabe in den ein-
zelnen Bundesländern auf Einzelschulebene bereits umgesetzt ist. Dies ist insofern für die
Arbeit relevant, als dass der situative Kontext die Handlungsoptionen von Schulinspektionen
beeinflussen kann (nähere Ausführung → Kapitel 3).
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Frage nach dem Stand der Umsetzung nur
begrenzt zu beantworten ist: So ist hierfür erstens ein Set an empirisch überprüfbaren Indi-
katoren notwendig, die Inklusion als politische Vorgabe in Gänze und Komplexität abbildet
(vgl. Piezunka et al. 2018). Zweitens sind zusätzlich Benchmarks notwendig, die in Bezug
auf die einzelnen Indikatoren festlegen, wann ein Teilaspekt von Inklusion umgesetzt bzw.
nicht umgesetzt ist. Um ein Beispiel zu nennen: Die European Agency for Development in
Special Needs Education schlägt als Benchmark vor, dass eine Lerngruppe 80% des Unterrichts
gemeinsam verbringen sollte (vgl. European Agency for Development in Special Needs Educati-
on 2011, S. 49). Drittens bedarf es zur Beantwortung der Frage repräsentative Daten, die
Aussagen über die Umsetzung von Inklusion in einzelnen Bundesländer zulassen. So müssen bei
der Erhebung auch Spezifika der einzelnen Bundesländer, z. B. Unterschiede in der statistischen
Erhebung, berücksichtigt werden (vgl. Gresch und Piezunka 2015).
Die aktuelle Datenlage wird diesen Anforderungen nicht gerecht: Dies liegt unter anderem
daran, dass es an einem allgemein anerkannten Set an empirisch überprüfbaren Indikatoren und
dazugehörigen Benchmarks fehlt, um die Umsetzung von Inklusion als politische Vorgabe zu
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messen. Erste Hinweise auf relevante Indikatoren ergeben sich aus der Staatenberichterstattung
des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) in Bezug auf die BRK (z. B. Deutsches
Institut für Menschenrechte 2015). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich das DIMR
in seinen Publikationen auf die Gruppe an Menschen mit diagnostizierter Behinderung konzen-
triert, weil der Fokus ihrer Arbeit in diesem Fall auf der Umsetzung der BRK liegt. Damit würde
nur ein Teilaspekt des in dieser Arbeit verwendeten Inklusionsverständnisses (→ Abschnitt 2.2)
abgebildet werden. Darüber hinaus gibt es in Bezug auf Art. 24 BRK von Seiten des DIMR
nur einzelne Indikatoren und es fehlt auch hier an einem Set an empirisch überprüfbaren
Indikatoren, welches alle in Art. 24 BRK angesprochenen Aspekte in Bezug auf Deutschland in
Gänze abdeckt (vgl. Piezunka et al. 2018). Des Weiteren ist festzustellen, dass es in Bezug auf
den Stand der Umsetzung zwar einzelne Datensätze gibt, die Bundesländervergleiche zulassen,
z. B. der Anteil an Schüler_innen, die exklusiv beschult werden (vgl. Bertelsmann-Stiftung
2014). Diese stehen jedoch zumTeil in der Kritik, weil sie bundesländerspezifische Unterschiede
nur begrenzt berücksichtigen (z. B. Piezunka et al. 2016). Demnach lässt sich festhalten, dass
die Frage nach dem Stand der Umsetzung von Inklusion nur begrenzt beantwortet werden
kann, da es an einem allgemein anerkannten Set an empirisch überprüfbaren Indikatoren sowie
darauf basierenden Datensätzen zu Deutschland fehlt.
Gleichwohl geben einzelne empirische Studien erste Anhaltspunkte dafür, wie es um die Um-
setzung von Inklusion im Fall von Deutschland steht. So gibt es zwar eine Vielzahl von Studien
aus den letzten Jahren, z. B. aus der soziologischen Ungleichheitsforschung, rechtliche Analysen
sowie erziehungswissenschaftliche Arbeiten. Diese setzen sich jedoch nur mit Teilaspekten des in
der Arbeit verwendeten Verständnisses von Inklusion auseinander, z. B. Kompetenzentwicklung,
Unterrichtsgestaltung, soziale Integration. Aufgrund der hohen Anzahl an Studien würde es den
Rahmen der Arbeit sprengen, den Forschungsstand hierzu vollständig aufzuarbeiten. Darüber
hinaus wäre für die Entscheidung darüber, welche Forschung von Relevanz ist, eine Festlegung
davon notwendig, wie die einzelnen Konzepte des oben beschriebenen Inklusionsverständ-
nisses (→ Abschnitt 2.2) in empirischen Studien operationalisiert werden sollen, wie etwa
das Konzept individuell bestmögliche Qualifizierung. Hierfür fehlt es an Festlegungen von
bildungspolitischer Seite.
Im Folgenden wird daher beispielhaft auf einzelne Studien zurückgegriffen, um die Situation
in Deutschland zu illustrieren. Dabei basierte die Auswahl der Studien, die im Folgenden
beschrieben werden, erstens auf dem Kriterium, inwiefern sie die in Abschnitt 2.2 dargestellten
Ziele von Inklusion (individuell bestmögliche Qualifizierung; Erfahren von intersubjektiver
Anerkennung sowie politische Partizipation) abbilden und zweitens Aussagen darüber zulassen,
inwiefern es Unterschiede zwischen verschiedenen Schülergruppen gibt. Drittens liegt der Fokus
– soweit vorhanden – auf Studien, die bundesländerübergreifend Aussagen zulassen.

2.3.1 Individuell bestmögliche Qualifizierung
Die empirische Erfassung des Ziels „individuell bestmögliche Qualifizierung“ ist insofern
herausforderungsvoll, als dass es hierfür einer Festlegung davon bedarf, was bestmögliche
Qualifizierung im Einzelfall bedeutet (nähere Ausführung → Abschnitt 2.2.4). Als Messung
von Lernprozessen bieten sich Kompetenzmessungen an: Diese geben zwar keine Informationen
darüber, inwiefern auf individueller Ebene Schüler_innen bestmöglich qualifiziert wurden. Sie
können jedoch nachweisen, inwiefern im Bildungssystem Disparitäten in Bezug auf bestimmte
Differenzlinien existieren (z. B. Solga und Dombrowski 2009; Solga und R. Becker 2012).
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So konnte insbesondere durch die PISA-Studie (z. B. Stanat et al. 2002) gezeigt werden, dass
im Hinblick auf Kompetenzen verschiedene Differenzlinien eine Rolle spielen: In Bezug auf
die Differenzlinie „soziale Herkunft“ zeigte sich beispielsweise im Bildungsbericht von 2016,
dass Leistungsunterschiede von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler abhängen
(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S. 92). Neben der sozialen Herkunft
spielen noch weitere Differenzlinien in Bezug auf die Lernprozesse von Schüler_innen eine
Rolle, z. B. Gender (für einen Überblick siehe Hadjar 2011), Behinderung (z. B. Powell 2007)
oder Migrationshintergrund (für einen Überblick siehe Diehl et al. 2016). Darüber hinaus
konnte durch Studien wie PISA-E nachgewiesen werden, dass es zwischen den Bundesländern
Unterschiede darin gibt, wie eng der Zusammenhang zwischen Lernprozess und bestimmten
Differenzlinien ist: So zeigte sich beispielsweise, dass in manchen Ländern wie Brandenburg
oder Bayern geringere Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzniveau
bestehen als in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bremen (vgl. Prenzel et al.
2005, S. 31).
Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzentwicklung wird unter an-
derem damit erklärt, dass Schüler_innen aus bildungsfernen Haushalten bei schulischen Her-
ausforderungen weniger Unterstützung durch ihre Familie erhalten. Demnach gelingt es dem
Bildungssystem nicht bestehende Ungleichheiten zu kompensieren. Es gibt jedoch auch Studi-
en, die nachweisen, dass in schulischen Settings Ungleichheiten reproduziert bzw. geschaffen
werden: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn im Rahmen von experimentellen Designs nach-
gewiesen wird, dass Schüler_innen trotz gleicher Leistungen aufgrund eines Attributs bei der
Notenvergabe benachteiligt werden (vgl. Sprietsma 2009).
Neben der Messung von Kompetenzen kann das Ziel „individuell bestmögliche Qualifizierung“
auch empirisch erfasst werden, indem Ergebnisse von institutionellen Selektionsprozessen
näher betrachtet werden (für eine Übersicht siehe Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
2013). Ein möglicher Indikator für Selektionsprozesse ist der Anteil an Schüler_innen, die
in exkludierenden Settings beschult werden: Beispielsweise ist dies in Sachsen-Anhalt für
9,2% und in Rheinland-Pfalz für 5,6% aller Schüler_innen der Fall (vgl. Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2016, S. 81). Darüber hinaus arbeiten beispielsweise Radtke und
Gomolla (2009) auf, inwiefern bestimmte administrative Regelungen oder etablierte Praktiken
dazu führen, dass bestimmte Schülergruppen benachteiligt werden: Hierfür beschreiben sie den
Fall, dass Schüler_innen aufgrund fehlender Deutschkenntnisse später eingeschult werden, ohne
dass dabei sichergestellt wird, dass sie im vorschulischen Bereich zusätzliche Sprachförderung
erhalten. Demnach spielen auch sprachliche Kenntnisse bei Selektionsprozessen eine Rolle.
Die ausgewählten Studien machen exemplarisch deutlich, dass im deutschen Bildungssys-
tem in Bezug auf Lernprozesse Ungleichheiten bestehen, die mit einzelnen bzw. miteinander
verschränkten Differenzlinien zusammenhängen. Dies gibt erste Hinweise darauf, dass eine
individuell bestmögliche Qualifizierung im Sinne von Inklusion im deutschen Bildungssystem
nicht gewährleistet ist. Darüber hinaus lässt sich durch bundesländerübergreifende Studien
wie PISA-E nachweisen, dass sich die einzelnen Bundesländer darin unterscheiden, welche
Bedeutung bestimmte Differenzlinien in Bezug auf den Lernprozess haben.

2.3.2 Erfahren von intersubjektiver Anerkennung
Als weiteres Ziel von Inklusion wird im Rahmen der Arbeit das „Erfahren von intersubjektiver
Anerkennung“ aufgeführt. Hierfür können unter anderem solche Studien Informationen lie-
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fern, die soziale Interaktionen im schulischen Kontext näher untersuchen. Jedoch gibt es nach
Jennessen et al. (2013) nur „wenige empirische und belastbare Aussagen zum Diskriminierungs-
verhalten von Lehrkräften, Mitschüler_innen und auch Eltern sowie anderen am Schulleben
Beteiligten“ (ebd., S. 56).
Als ein Beispiel ist die Studie von Streib-Brzić und Quadflieg (2011) zu nennen. Die beiden
Autor_innen haben untersucht, welche Erfahrungen Kinder aus Regenbogenfamilien im schuli-
schen Setting gemacht haben. Danach geben die meisten der von ihnen befragten Schüler_innen
(N = 22) an, dass im schulischen Kontext „offen ausgetragene Konflikte, auch solche mit physi-
scher Gewaltanwendung, eher alltäglich seien“ (ebd., S. 21). Demnach ist das Erfahren von
intersubjektiver Anerkennung im Sinne der sozialen Wertschätzung in Bezug auf diese Gruppe
von Schüler_innen nicht gegeben. Während die Studie von Streib-Brzić und Quadflieg die
Situation einer spezifischen Gruppe näher untersucht, geht es im Rahmen der INTAKT-Studie
allgemein um soziale Interaktionen zwischen Lehrkraft und Schüler_innen. Hierbei wurde
festgestellt, dass ca. ein Fünftel der beobachteten Interaktionen in pädagogischen Settings
verletzend sind (vgl. Prengel 2013). Weitere Studien, die mögliche Daten bieten, um Aussagen
über das Ziel „Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“ machen zu können, analysieren
Normalitätsvorstellungen in Schulbüchern (z. B. zu Gender siehe Bittner 2011; zu Migration
und Integration siehe Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration 2015).
Abschließend lässt sich festhalten, dass es eine Vielzahl von Studien gibt, die unterschiedliche
Aspekte in Bezug auf das Erfahren von intersubjektiver Anerkennung empirisch untersuchen,
z. B. Normalitätsvorstellungen oder Interaktionen zwischen diversen Akteuren im schulischen
Setting. Bislang gibt es jedoch nach dem Wissensstand der Autorin dieser Arbeit keine Studie, die
bundesländerübergreifend repräsentative Aussagen über die Qualität von sozialen Interaktionen
in schulischen Settings machen kann.

2.3.3 Politische Partizipation
Um Aussagen darüber treffen zu können, inwiefern alle Kinder und Jugendliche die Möglichkeit
haben im schulischen Setting mitzubestimmen, bietet es sich an, auf Studien zurückzugreifen,
die Schüler_innen nach ihren subjektiven Einschätzungen zu Partizipationsmöglichkeiten
befragen (für einen Überblick siehe Kurth-Buchholz 2011). Bei der Betrachtung des aktuellen
Forschungsstands zeigt sich, dass eine Vielzahl von Studien erhebt, inwiefern Jugendliche sich
außerhalb des schulischen Bereichs politisch engagieren, z. B. die Shell-Jugendstudie oder der
DJI-Jugendsurvey. Im Rahmen der Arbeit geht es jedoch um Partizipationsmöglichkeiten in
der Schule und um die Frage, inwiefern die Partizipationsmöglichkeiten zwischen einzelnen
Schülergruppen variieren.
Hierzu hat das Deutsche Kinderhilfswerk im Jahre 2013 eine Studie zu Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. In Bezug auf den schulischen Bereich
haben sie herausgefunden, dass ca. 55% der befragten Personen (N= 830) angeben, dass sie
gar nicht mitbestimmen können (vgl. Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 2013, S. 23). Hierbei
schlüsseln sie ihre Ergebnisse nach Mädchen und Jungen sowie verschiedenen Altersgruppen
auf, jedoch zeigen sich hierbei keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen.
Des Weiteren haben Grundmann und Kramer empirisch erhoben, wie Schüler_innen ihre
Mitbestimmungsmöglichkeiten einschätzen. Danach können sie nachweisen, dass im Fall von
Sachsen-Anhalt für fast alle befragten Schüler_innen Partizipationsmöglichkeiten im außerunter-
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richtlichen Schulleben gewährleistet sind (vgl. Grundmann und Kramer 2001, S. 61; siehe auch
Grundmann et al. 2000). Hierbei ist jedoch zu beobachten, dass die Partizipationsmöglichkeiten
in Abhängigkeit von der Partizipationsform, z. B. Gestaltung der Schule oder Mitgestaltung der
Hausordnung, variieren (vgl. ebd., S. 262). Anknüpfend an die Arbeiten von Grundmann et
al. hat Böhm-Kasper (2006) Daten zu Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen ausgewertet.
Böhm-Kasper konnte zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der politischen Sozialisation
im Elternhaus sowie der tatsächlichen Beteiligung in der Schule besteht (ebd.). Darüber hinaus
konnte nachgewiesen werden, dass es auch signifikante Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht
gibt (ebd., 16f.).
Des Weiteren ist noch das Kinderpanel des Deutschen Jugendinstituts zu nennen, das vielfältige
Partizipationserfahrungen im schulischen Alltag erfasst. Dabei sind auch Auswertungen auf
der Bundesländerebene möglich: Hierbei zeigt sich, dass es zwischen den Bundesländern zwar
keine signifikanten Unterschiede gibt, jedoch lässt sich als Tendenz herausarbeiten, dass „in
den Stadt-Staaten Bremen und Hamburg die Mitbestimmung am größten ist. Auf Berlin trifft
dies nicht zu.“ (Bacher et al. 2007). Des Weiteren arbeiten sie einen Zusammenhang zwischen
Partizipationsmöglichkeiten in der Familie sowie in der Schule heraus: Wenn Möglichkeiten der
Partizipation im Elternhaus gegeben sind, wirkt sich dies auch auf den schulischen Bereich aus
(vgl. ebd.). Nichtsdestotrotz lässt sich im Rahmen der Studie kein signifikanter Zusammenhang
zwischen schulischer Partizipation und der sozioökonomischen Herkunft von Schüler_innen
herausarbeiten (vgl. ebd.).
Abschließend lässt sich festhalten, dass die aufgezeigten Studien in Bezug auf politische Partizi-
pation im schulischen Settings zum Teil Unterschiede zwischen verschiedenen Schülergruppen
deutlich machen, z. B. hinsichtlich des Elternhauses, Alters oder Geschlechts. Jedoch fehlt es in
diesem Bereich an Studien, die noch weitere Differenzlinien, wie Behinderung, in den Blick
nehmen.

2.3.4 Zwischenfazit
Die Frage, inwiefern Inklusion als politische Vorgabe in Deutschland umgesetzt ist, lässt sich –
wie bereits oben dargestellt – nur begrenzt beantworten. Es lässt sich jedoch festhalten, dass
in Bezug auf die oben genannten Ziele Unterschiede zwischen einzelnen Schülergruppen exis-
tieren. Abschließend stellt sich die Frage, welche Relevanz diese Erkenntnisse in Bezug auf
diese Arbeit haben: Erstens lässt sich aus jenen Forschungsergebnissen begründen, dass auf
Einzelschulebene Handlungsbedarf in Bezug Inklusion besteht und somit kann auch deren
Berücksichtigung in den Instrumenten der Schulinspektionen legitimiert werden. So handelt
es sich bei der Umsetzung von Inklusion nicht etwa um eine Norm, die in internationalen
Menschenrechtskonventionen aufgeführt wird, aber im Fall von Deutschland bereits umgesetzt
ist und daher nicht von Relevanz ist. Zweitens zeigte sich, dass sich die Bundesländer in Bezug
auf einzelne Aspekte, z. B. Beschulung in exklusiven Settings sowie Kompetenzentwicklung,
voneinander unterscheiden. Es fehlt jedoch an bundesländerübergreifenden Daten, um Aus-
sagen über den Grad der politischen Partizipation und dem Erfahren von intersubjektiver
Anerkennung machen zu können. In Bezug auf bestehende Unterschiede zwischen den Bun-
desländern stellt sich die Frage, ob sich die Unterschiede auch in den bundesländerspezifischen
Instrumenten der Schulinspektionen widerspiegeln (→ Kapitel 7). Drittens hat dieses Unter-
kapitel auf der Metaebene deutlich gemacht, dass es unterschiedliche Formen davon gibt, wie
Inklusion in der empirischen Bildungsforschung operationalisiert werden kann, da es aktuell
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an einem allgemein anerkannten Set an empirisch überprüfbaren Indikatoren zur Umsetzung
von Inklusion fehlt. Diese fehlende Orientierung an einem allgemein anerkannten Set stellt
nicht nur eine Herausforderung für die empirische Inklusionsforschung dar, sondern auch für
die Schulinspektionen.
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3 Schulinspektionen in Deutschland

Im Rahmen dieses Kapitels wird dargestellt, wie es zur Einführung der aktuell existierenden
Schulinspektionen gekommen ist, wie diese im Bildungssystem strukturell verankert sind
und welche Funktionen ihnen zugeschrieben werden. Dies gibt Hinweise darauf, welche
Rahmenbedingungen möglicherweise die Entwicklung von Messinstrumenten zu Inklusion
prägen. Am Ende des Kapitels wird ein Überblick darüber gegeben, welche wissenschaftlichen
Studien bereits zu Schulinspektionen existieren. Damit wird deutlich, inwiefern diese Arbeit an
bestehende Studien anknüpfen kann bzw. Forschungslücken schließt. Zunächst wird jedoch
der Ablauf eines Inspektionsverfahrens beschrieben. Dies ermöglicht einen Einblick in die
Kernaufgabe von Schulinspektionen und macht sichtbar, welche Rolle die Messinstrumente
hierbei spielen.

3.1 Beschreibung eines Inspektionsverfahrens
Im Folgenden werden die Schritte einer Inspektion näher beschrieben. Da sich die Inspekti-
onsverfahren in den jeweiligen Bundesländern in einzelnen Punkten unterscheiden, z. B. im
Ablauf, weicht der konkrete Fall auf Bundeslandebene zum Teil von dieser allgemein gehaltenen
Beschreibung ab.

EinigeWochen vor einer Inspektion wird die Schule darüber informiert, wann diese statt-
findet. In einigen Fällen gibt es auch ein persönliches Vorabgespräch, um den Schulen einen
Überblick über den geplanten Schulbesuch zu geben (z. B. in Berlin). Parallel dazu tragen die
Mitarbeiter_innen der Schulinspektion verschiedene Dokumente und Daten (z. B. Schulpro-
gramm, Websiteauftritt, Daten zur Schülerschaft usw.) zusammen, um diese auszuwerten. Des
Weiteren findet in vielen (z. B. Hamburg und Brandenburg), aber nicht in allen Bundesländern
vor der Inspektion eine Onlinebefragung von Eltern, Lehrkräften und Schüler_innen statt.
Diese hat zum Ziel möglichst repräsentative Daten über die Schule zu erheben und dient der
Vorbereitung des Schulbesuchs: So vermitteln diese Daten bereits einen ersten Eindruck und
ermöglichen die Bildung von Hypothesen.

Beim Schulbesuch gehen Mitarbeiter_innen der Schulinspektion für ca. zwei bis drei Tage an
eine Schule, im Falle einer größeren Schule auch für einen längeren Zeitraum. Dabei besuchen
sie für jeweils zwanzig Minuten (in Bayern: 40 Minuten) einen Großteil der Unterrichtsstun-
den, die an diesen Tagen stattfinden. Des Weiteren führen sie Gespräche mit verschiedenen
schulischen Vetretern, wie Schüler_innen, Lehrkräften, Eltern, Hausmeister_innen, Erzieher_in-
nen, Sozialarbeiter_innen sowie Assistent_innen. Bei ihrem Vorgehen orientieren sie sich an
empirischen Verfahren der Sozialforschung und greifen beispielsweise auf leitfadengestützte
Interviews zurück, um Daten zu erheben. Grundlage für die Evaluation ist dabei häufig ein
Qualitätstableau, welches verschiedene Merkmale von guter Schule in Form von Indikatoren
enthält (nähere Ausführung → Kapitel 6). Dieses Qualitätstableau bzw. die dazugehörigen
Messinstrumente sind primär von den Mitarbeiter_innen der jeweiligen Schulinspektionen kon-
zipiert worden. Dabei repräsentieren die jeweiligen Qualitätstableaus sowie die dazugehörigen
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Messinstrumente bestimmte Verständnisse von Schulqualität und dienen den Schulen als Ori-
entierung in Bezug auf die Frage, welche Anforderungen von Seiten der Bildungsadministration
an sie formuliert werden.

Nach der Durchführung der Inspektion wird ein Bericht geschrieben, der sich am Quali-
tätstableau orientiert. Er beinhaltet in den meisten Fällen nicht nur Fließtext, sondern auch
eine Auswertung der quantitativ erhobenen Daten. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen
den Bundesländern: So variiert es, wie die Ergebnisse an Schulen, Schulaufsicht und interes-
sierte Öffentlichkeit kommuniziert werden. Gemein ist allen Bundesländern, dass die Schulen
eine schriftliche Fassung des Inspektionsberichts erhalten. Häufig wird dieser auch münd-
lich der Schulgemeinschaft präsentiert. Zusätzlich wird in manchen Bundesländern (BE, BB,
HH) noch eine gekürzte Version des Inspektionsberichts online veröffentlicht. Darüber hinaus
unterscheiden sich die Bundesländer darin, wie die Schulaufsicht in den Prozess der Rück-
meldung einbezogen wird und inwiefern die Schulen eine Rückmeldung zum Bericht geben
können. Beispielsweise haben die Schulen in Berlin die Möglichkeit den online einsehbaren
Inspektionsbericht zu kommentieren. Dieser Kommentar wird ebenfalls auf der Website der
Senatsverwaltung veröffentlicht.

Nach Abschluss der Inspektion werden die meisten Schulen nach fünf bis sechs Jahren
erneut evaluiert; so zumindest das erklärte Ziel der Bildungsadministrationen. Des Weiteren
gibt es einzelne Bundesländer, in denen die Schulen aufgrund schlechter Ergebnisse bereits
nach einem kürzeren Zeitpunkt nochmals inspiziert werden. Darüber hinaus wird in vielen
Bundesländern von den Schulen erwartet, dass sie nach der Inspektion das Gespräch mit der
Schulaufsicht suchen, um über mögliche Formen der Unterstützung und nächste Schritte
zu sprechen. Abgesehen von dem kürzeren Inspektionsintervall und den Zielvereinbarungen
mit der Schulaufsicht haben die Schulen in Deutschland – im Vergleich zu England oder
den Niederlanden – keine größeren Sanktionen wie Schulschließung oder Personalwechsel zu
befürchten. Aufgrund der niedrig angesetzten Sanktionen wird Deutschland daher im interna-
tionalen Vergleich als moderat bzw. als ein „low-stake“ – Verfahren beschrieben (vgl. Heinrich
und Lambrecht 2016; siehe auch Bezem und Jacobsen 2018).
Abschließend lässt sich in Bezug auf die Messinstrumente festhalten, dass diese im Fall von
Deutschland (Ausnahmen: MV und HB)1 als wichtige Grundlage dienen, damit die Inspek-
tor_innen die jeweiligen Schulen evaluieren können. Dies ist abzugrenzen von anderen Inspek-
tionsmodellen, z. B. in Argentinien (vgl. ebd.), wo der persönliche Eindruck bzw. das subjektive
Verständnis von guter Schule der jeweiligen Inspektor_innen entscheidend ist.

3.2 Einführung von Schulinspektionen
Bereits im 16. Jahrhundert etablierten sich die ersten kirchlichen Schulinspektionen auf Ge-
bieten, die heute zu Deutschland gehören (vgl. Brüggemann et al. 2011). Danach kam es
immer wieder zur Etablierung von Schulinspektionen, z. B. während der Weimarer Republik
oder im Nationalsozialismus (vgl. ebd.). Brüggemann et al. (2011) argumentieren jedoch, dass
sich die Funktion und das Format der Schulinspektionen im Laufe der Zeit stark gewandelt

1 Im Rahmen dieser Arbeit werden nur die Bundesländer betrachtet, die mit standardisierten Instrumenten arbeiten
(nähere Ausführung → Kapitel 6). Daher sind Mecklenburg-Vorpommern und Bremen nicht Teil der Stichprobe.
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haben. So haben frühere Schulinspektionen den Fokus daraufgelegt, inwiefern von Seiten
der Schule Gesetzesvorschriften eingehalten werden (vgl. Landwehr 2011, S. 55). Dagegen
spielten andere Funktionen, die heute stärker von Relevanz sind, wie Wissensgenerierung oder
Schulentwicklungsfunktion, kaum eine Rolle (nähere Ausführung → Abschnitt 3.3.3).
Im Rahmen dieser Arbeit geht es um die aktuell existierenden Schulinspektionen: Diese sind
ab 2004 ungefähr zeitgleich in allen Bundesländern eingeführt worden (vgl. Döbert et al. 2008,
S. 137). Dies ist nach Füssel insofern überraschend, als es auf Bundesebene keinen Beschluss
gab, „sondern einzig […] parallellaufende Entwicklungen in einzelnen Bundesländern sich fast
virenähnlich über die ganze Republik ausgedehnt”(Füssel 2008, S. 153) haben. Dabei gibt es in
der Literatur verschiedene Begründungen, wie es zu der Einführung von Schulinspektionen
gekommen ist: So wird häufig auf die „schlechten“ Ergebnisse Deutschlands in der PISA-
Studie verwiesen (z. B. Ehren 2016; Gärtner 2013; Böttcher und Keune 2011; Altrichter
und Kemethofer 2016). Jedoch stellen Schulinspektionen nach Döbert et al. (2008) keine
unmittelbare Reaktion auf PISA dar, da sie nicht den ersten Post-PISA-Aktivitäten zugerechnet
werden (vgl. ebd., S. 137). Dennoch lässt sich festhalten, dass die Frage nach guter Schule unter
anderem durch die PISA-Studie vermehrt öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat und parallel
dazu das Thema um die Jahrtausendwende in den Erziehungswissenschaften Konjunktur hatte
(vgl. Helmke et al. 2018).
Des Weiteren wird die Einführung von Schulinspektionen in der Literatur oft damit begrün-
det, dass Schulen von bildungspolitischer Seite mehr Handlungsspielraum gelassen wurde
(vgl. Gärtner 2013, S. 696; Artelt 2007, S. 132). Jene Entwicklung hatte zur Folge, dass sich
die Kultusministerien stärker in der Verantwortung sahen, zu kontrollieren, wie Schulen mit
der gewachsenen Autonomie umgehen (vgl. Heinrich 2007). Demnach sollte sich bildungspoli-
tische Steuerung stärker darauf konzentrieren, inwiefern von Seiten der Schule Zielvorgaben
erfüllt werden (vgl. Landwehr 2011, S. 55) und dies sollte im Fall der deutschen Bundesländer
unter anderem von Schulinspektionen überprüft werden. In diesem Zusammenhang kritisiert
jedoch Avenarius, dass die Kontrolle von eigenverantwortlichen Schulen eine „contradictio
in adiecto“ sei (vgl. Avenarius 2006, 6f.). So würde die Etablierung von Kontrollmaßnahmen
implizieren, dass Schulen erneut an Autonomie verlieren.
Möglicherweise ist es daher treffender, die beiden oben genannten Begründungen für die Ein-
führung von Schulinspektionen (schlechte PISA-Ergebnisse sowie notwendige Kontrolle von
Schulen aufgrund erhöhter Autonomie) nicht als singuläre Auslöser zu verstehen, sondern als
Rahmenbedingungen, die die Einführung von Schulinspektionen begünstigt haben. In diesem
Zusammenhang sind auch der Trend hin zu evidenzbasierten Entscheidungen im bildungs-
politischen Bereich (Heinrich 2015) sowie der Aufstieg der empirischen Bildungsforschung
(vgl. Aljets 2015) zu nennen: Zwei Entwicklungen im deutschen Bildungssystem, die sich
gegenseitig bedingen. Dabei wird unter evidenzbasierter Bildungspolitik verstanden, wenn
„politische Entscheidungen über wissenschaftliches oder zumindest systematisch produziertes
Wissen rationalisiert werden können“ (Lambrecht und Rürup 2012, S. 57). Dies basiert auf der
Idee, dass mithilfe von empirischen Daten „<evidenzbasierte Bildungspolitik> abseits der fest-
gefahrenen Grabenkämpfe betrieben werden kann“ (Aljets 2015, S. 311; siehe auch Fend 2014,
S. 27). Dabei steht die Hinwendung zu evidenzbasierter Bildungspolitik im Zusammenhang
mit dem Konstanzer Beschluss, der 1997 von der Kultusministerkonferenz (KMK) verabschiedet
wurde (vgl. Kultusministerkonferenz 1997). Damit wurde von Seiten der KMK entschieden an
internationalen als auch an nationalen Vergleichsarbeiten teilzunehmen: Mit der Folge, dass
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Lernstandserhebungen als eine Form von empirischer Bildungsforschung in Deutschland an
Relevanz gewannen.
Im Kontext von evidenzbasierter Bildungspolitik und dem Aufstieg empirischer Bildungsfor-
schung kann auch die Einführung von Schulinspektionen gesehen werden. So orientieren sich
die aktuell bestehenden Schulinspektionen – im Gegensatz zu früheren Inspektionsformaten in
Deutschland (Brüggemann et al. 2011) – bei der Datenerhebung an empirischen Methoden
der Sozialforschung. Die erhobenen Daten sollen unter anderem den Zweck erfüllen, bildungs-
politischen Akteuren als Entscheidungsgrundlage zu dienen. In Bezug auf evidenzbasierte
Bildungspolitik ist jedoch kritisch zu betrachten, inwiefern im Fall von Schulinspektionen
davon gesprochen werden kann, dass die Datenerhebung zur Generierung von „Evidence“2

dient. So wird in der Literatur unter Evidence ein Beleg für die Wirksamkeit einer Handlung
verstanden (vgl. Bellmann und T. Müller 2011, S. 22), d. h. die Messung davon, ob schulische
Prozesse erfolgreich sind. Demnach liegt es nahe im Fall der Schulinspektionen von „systemati-
scher Wissensgenerierung“ (vgl. Dietrich und Lambrecht 2012, S. 60) zu sprechen anstatt von
der Generierung von Evidence im klassischen Sinne.
Darüber hinaus stellt das Vorgehen der Schulinspektionen eine Alternative zu Studien, wie PISA,
TIMSS oder IGLU dar, die üblicherweise gemeint sind, wenn vom Aufstieg der „empirischen
Bildungsforschung“ gesprochen wird: Im Gegensatz zu den Lernstandserhebungen legen die
Schulinspektionen den Fokus auf die Prozess- und nicht auf die Outputebene (vgl. Maritzen
2008, S. 93; siehe auch Schwartz et al. 2016, S. 7; Landwehr 2011, S. 56; Lambrecht 2013,
S. 226). Demnach können sie aus bildungspolitischer Perspektive als Ergänzung zu jenen
Studien gesehen werden, da sie in Bezug auf noch fehlende Daten eine Lücke schließen sollen.
Des Weiteren wird die Datenerhebung bei den Schulinspektionen nur zum Teil von wissen-
schaftlichem Personal realisiert und die Schulinspektionen sind als durchführende Instanz nicht
Teil des Wissenschaftssystems, sondern der Bildungsadministration (nähere Ausführung → Ab-
schnitt 3.3). Darüber hinaus kritisiert Heinrich in Bezug auf Lernstandserhebungen, dass durch
diese ein bestimmtes Verständnis von Bildungsgerechtigkeit im Sinne von Verteilungsgerechtig-
keit dominieren würde und andere Verständnisse von Schulqualität, z. B. Teilhabegerechtigkeit
oder Anerkennungstheorie in der öffentlichen Diskussion kaum stattfinden (vgl. Heinrich 2010,
S. 47). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern sich die Schulinspektionen in
ihrem Verständnis von Schulqualität von den Lernstandserhebungen abgrenzen. Dies kann im
Rahmen der empirischen Analyse in dieser Arbeit zum Teil herausgearbeitet werden.
Abschließend ist kritisch zu hinterfragen, inwiefern die vorhandenen empirischen Daten – seien
es die Lernstandserhebungen oder die Daten der Schulinspektionen – tatsächlich als Grundlage
für bildungspolitische Entscheidungen genutzt werden (vgl. Wiseman et al. 2010). So gibt
es in Bezug auf Schulinspektionen wenig verfügbares Wissen zu der Frage, ob und wie jene
Daten von bildungspolitischer Seite genutzt werden. Dieser Aspekt wird im Folgenden nicht
erneut aufgegriffen, da der Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung der Messinstrumente und

2 In Bezug auf den Begriff der evidenzbasierten Steuerung ist zu berücksichtigen, dass im englischsprachigen Bereich
unter „evidence-based“ etwas anderes verstanden wird als im Deutschen unter „Evidenz“: „<Evidence> meint eben
nicht das augenscheinlich auf der Hand Liegende, sondern die durch empirische Forschungsmethoden gewonnenen
Belege oder Hinweise, die für dieWirksamkeit einer bestimmten Methode oder Maßnahme sprechen.“ (vgl. Bellmann
und T. Müller 2011, S. 11). In diesem Zusammenhang argumentiert Bellmann, dass im deutschsprachigen Bereich
auch Formen des Bildungsmonitorings, die keinen Anspruch auf kausale Zusammenhänge zwischen einzelnen
Indikatoren erheben, der evidenzbasierten Steuerung zugeschrieben werden (vgl. ebd., S. 22). So würden viele
Forschungsprojekte für sich in Anspruch nehmen, evidenzbasierte Forschung zu machen, aber „den strengen Kriterien
des Paradigmas nur zum Teil oder auch gar nicht genügen“ (ebd., S. 22).
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nicht auf der Frage liegt, welche Wirkung die Daten haben, die mithilfe der Messinstrumente
erhoben wurden.

3.3 Schulinspektionen im Bildungssystem
In Bezug auf die Entwicklung der Messinstrumente liegt es nahe, im Folgenden die strukturelle
Verankerung von Schulinspektionen im Bildungssystem näher zu betrachten. So sind die
Handlungslogiken von Schulinspektionen bzw. deren Mitarbeiter_innen möglicherweise davon
geprägt, welche Beziehungen zu anderen Akteuren im Bildungssystem bestehen und welche
Funktionen die Schulinspektion im Bildungssystem erfüllen soll.

3.3.1 Educational Governance-Ansatz
Bei der Betrachtung des situativen Kontexts von Schulinspektionen bietet es sich an auf den
Educational Governance-Ansatz als sensibilisierende Forschungsperspektive (vgl. Maag Merki
et al. 2014; siehe auch Dietrich 2018) zurückzugreifen. Dabei stellt dieser eine wertvolle
Ergänzung zum Sensemaking-Ansatz dar, welcher im Rahmen dieser Arbeit als theoretischer
Rahmen dient, um die Deutungen von Inklusion und die Entwicklung der Messinstrumente
abbilden zu können (nähere Ausführung → Kapitel 5). Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie
sich davon distanzieren, dass Steuerung nach dem Top-Down-Verfahren funktioniert und
formal bestehende Hierarchien als Erklärung für Handlungen dienen (in Bezug auf Educational
Governance-Ansatz, siehe Kussau und Brüsemeister 2016, S. 21). Des Weiteren können durch
den Educational Governance-Ansatz sowohl individuelle als auch kollektive Akteure in den
Blick genommen werden (vgl. ebd.). Dabei kennzeichnet sich das erweiterte Steuerungskonzept
der Educational Governance durch folgende Sichtweise auf die Realität:

„Die Perspektive von Educational Governance lenkt die Aufmerksamkeit der empirischen Bildungsfor-
schung darauf, dass Leistungen der Bildungssysteme nicht von einem, sondern von vielen Akteuren
hergestellt werden, die durch Interdependenzen voneinander abhängig sind und Akteurskonstellationen
ausbilden. Im Gegensatz zum Steuerungsansatz und unilateralen Maßnahmen ist die Handlungskoor-
dination im Mehrebenensystem der Fokus der Analyse“ (ebd., S. 44).

Demnach distanziert sich der Educational Governance-Ansatz von einer „linearen Steuerbar-
keit“ (Dietrich 2018, S. 75) im Bildungssystem und nimmt die „spezifischen Interessen und
Handlungslogiken“ (ebd., S. 76), die auf den einzelnen Ebenen des Bildungssystems existieren,
in den Blick. Diese Perspektive ist in Bezug auf die Arbeit insofern von Relevanz, als dass es
darum geht das Handeln innerhalb von Schulinspektionen zu verstehen.
Als Ergänzung bietet es sich an, die theoretischen Überlegungen von Dietrich (2018) zu be-
rücksichtigen. Mit dem Begriff der „rekonstruktiven Governanceforschung“ schlägt dieser
eine Reformulierung des Educational Governance-Ansatzes vor (siehe auch Lambrecht 2018):
Danach ist die bisherige Forschung, die auf diesem Ansatz basiert, häufig geleitet von der
„Divergenz zwischen <Soll> und <Sein>“ (Dietrich 2018, S. 80). Es fehlt demnach an einer
kritischen Analyse darüber, welche normativen Prämissen bei der Durchführung von Studien
von Seiten der Forscher_innen eingenommen oder übernommen werden. So müsste es nach
Dietrich stärker darum gehen „eine Rekonstruktion der Bedeutung der Sinnstiftung und Aus-
gestaltung des jeweiligen Reforminstruments hinsichtlich der interessierenden Ausformung
der Akteurskonstellation“ (ebd., S. 80) herzustellen. Angewandt auf das Vorgehen in dieser
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Arbeit bedeutet dies, dass die Frage danach, ob die Implementation von Inklusion als politische
Vorgabe gelungen bzw. gescheitert ist, nicht im Vordergrund steht, sondern, dass es primär
darum geht zu verstehen, wie es zu den jeweiligen Deutungen gekommen ist. Des Weiteren im-
pliziert dies, dass die normativen Setzungen, die durch die Autorin dieser Arbeit vorgenommen
werden, kritisch reflektiert werden (nähere Ausführung → Kapitel 6).

3.3.2 Schulinspektion als Teil der öffentlichen Verwaltung
Schulinspektionen sind Teil der Bildungsadministration in den jeweiligen Bundesländern und
somit ein Akteur der öffentlichen Verwaltung. Dies ist abzugrenzen von anderen Akteuren im
In- und Ausland, die die Qualität von Schulen oder Bildungseinrichtungen messen. So werden
Schulratings in den USA beispielsweise von Immobilienfirmen veröffentlicht (vgl. Strauss
2017) oder im Fall von Deutschland werden Schulen unter anderem durch Stiftungen evaluiert,
z. B. der alljährliche „Deutsche Schulpreis“ der Robert Bosch Stiftung (2018). Im Vergleich
zu Schulinspektionen bestehen bei diesen Akteuren aufgrund der strukturellen Verankerung
andere Abhängigkeiten bzw. liegt es nahe, dass diese mit der Messung von Qualität zum Teil
auch andere Interessen verfolgen.
Dagegen nehmen Schulinspektionen als Teil der öffentlichen Verwaltung innerhalb des deut-
schen Bildungssystems die Rolle eines intermediären Akteurs (vgl. Brüsemeister 2007, S. 8) ein:
So befinden sich im Mehrebenensystem auf höherer Ebene die Bildungspolitik und unterhalb
der Schulinspektion die Schulebene (vgl. ebd., S. 8):

„Sie tragen zur Systemkoordination bei, indem sie zwischen den Akteuren verschiedener Ebenen
vermitteln insbesondere zwischen den regulativen Vorgaben der Bildungspolitik und -administration
einerseits und den Schulen und Klassenzimmern als den Orten der Erstellung der Systemleistung
andererseits”(Altrichter und Kemethofer 2016).

Neben der Schulinspektion ist die Schulaufsicht ein weiterer Akteur auf der intermediären
Ebene. Der Schulaufsicht werden im deutschen Bildungssystem „als weisungsbefugte oder
gar disziplinierende Instanz und Rechtsberatung“ (Lohmann und Reißmann 2007, S. 15)
verschiedene Aufgaben zugeschrieben, z. B. Kontrolle von Gesetzesvorgaben, Beratung zu Qua-
litätsfragen sowie Personalangelegenheiten. Demnach liegen Fragen nach Schulqualität auch im
Kompetenzbereich der Schulaufsicht. Darüber hinaus argumentiert Füssel nach einer Analyse
der schulrechtlichen Regelungen, dass das Handeln der Schulinspektionen ein „Bestandteil der
Schulaufsicht“ (vgl. Füssel 2008, S. 156) darstellt: So behält die Schulaufsicht die Aufgabe der
Rechts- und der Dienstaufsicht (vgl. ebd.). Durch die Schulinspektion wird die Schulaufsicht
„von Teilen ihrer bisherigen Aufgaben – der Schulevaluation – entlastet und […] dieser Arbeits-
aspekt der Schulaufsicht [wird, ap] verselbstständigt, aufgewertet und professionalisiert“ (Rürup
2008, S. 469). Heinrich beschreibt die Aufgabenübernahme von Seiten der Schulinspektion als
„funktionale Ausdifferenzierung“ (Heinrich 2015, S. 787). Dahinter steht die Idee, dass die
Arbeit der Schulinspektion das Handeln der Schulaufsicht unterstützt: „Polemisch fragen lässt
sich mithin, ob es bei den Schulinspektionen um eine Art von <Hilfsbeamten der Schulauf-
sicht> handelt“ (Füssel 2008, S. 157). Daran anknüpfend gibt Heinrich nach der Analyse von
Interviews mit Mitarbeiter_innen der Schulaufsicht zu bedenken:

„Aufgabenbezogen ließe sich kritisch rückfragen, ob es sich streng genommen um eine <funktionale
Ausdifferenzierung> oder nicht vielmehr um eine <Verdopplung> von Schulaufsicht handelt, d. h. die
datengestützte Schulaufsicht in Form von Schulinspektion als neue Variante gemäß einer funktionalen
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Ausdifferenzierung zwischen <datenbasierter> und <nicht-datenbasierter> Schulaufsicht“ (Heinrich
2015, S. 788).

So arbeitet er in der Analyse von Interviews mit Mitarbeiter_innen der Schulaufsicht heraus,
dass diese sich kritisch gegenüber dem von Seiten der Schulinspektion generierten Wissen
positionieren (vgl. ebd.) und bei der Arbeit mit Schulen kaum auf deren Daten zurückgreifen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie es – parallel zur Schulaufsicht – zur
Einführung von Schulinspektionen gekommen ist: So argumentiert unter anderem Heinrich,
dass die Schulaufsicht

„im evidenzbasierten Paradigma in eine Legitimationskrise [geriet, ap], da ihr Handeln sich im Rahmen
der damit vorliegenden Datenkonstellation (Monitoring, Schulstatistik, Leistungsdaten etc.) nicht
entsprechend der nunmehr maßgeblichen Indikatoren und Outputmaße rechtfertigen ließ“ (ebd.,
S. 781).

So wurden neue Anforderungen formuliert, die die Schulaufsicht in den gegebenen Strukturen
und Praktiken nicht erfüllen konnte: „Vom Augenschein zur Empirie, vom Vorgewusstsein zum
Nachgewiesenen, vom Bescheidwissen zum Draufschauen, von kasuistischen Vorgehensweisen
zu standardisierten Prozessen“ (Maritzen 2008, S. 93). Darüber hinaus argumentiert Maritzen,
dass für die Einführung der Schulinspektion sprach, dass die Schulaufsicht „in entscheidenden
Qualitätsfragen von <durchschlagender Wirkungslosigkeit> gekennzeichnet“ (ebd., S. 88; siehe
auch Stryck 2000, S. 112) war und diagnostiziert somit eine „Krise der Schulaufsicht“ (Maritzen
2008, S. 88; siehe auch Altrichter und Kemethofer 2016). Nach Maritzen kann die Einfüh-
rung von Schulinspektionen daher von Seiten der Schulaufsicht „durchaus als Machtverlust,
mindestens aber als bedrohlich empfunden werden“ (Maritzen 2006, S. 25).
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Inspektion in Bezug auf ihren zugewiesenen Auf-
gabenbereich Überschneidungen zu dem Handeln der Schulaufsicht aufweist. Des Weiteren
ist die Schulinspektion formell der Leitungsebene der jeweiligen Kultusministerien unterstellt
und in der Hierarchie über der Einzelschule anzusiedeln. In Anlehnung an den Educational
Governance-Ansatz können aus diesen formal bestehenden Hierarchien und den sich daraus
ergebenden Abhängigkeiten nicht automatisch bestimmte Schlussfolgerungen in Bezug auf
das Handeln der Schulinspektionen abgeleitet werden (nähere Ausführung → Kapitel 8). Wel-
che Bezüge zu der Leitungsebene sowie zur Einzelschule bestehen, wird deutlich, wenn im
Folgenden näher auf die Funktionen von Schulinspektionen eingegangen wird.

3.3.3 Funktionen der Schulinspektion
In der wissenschaftlichen Literatur gibt es eine Vielzahl von Funktionen, die Schulinspektionen
zugeschrieben werden (vgl. Landwehr 2011; Maritzen 2008; für einen Überblick siehe Heinrich
et al. 2014). Nach Dedering können die unterschiedlichen Funktionen einem „übergeordneten
Ziel zugeordnet werden: der Beförderung einer besseren Schule im Sinne der Steigerung der
Qualität“ (Dedering 2012, S. 70). Zur Darstellung der einzelnen Funktionen wird im Folgen-
den auf das Modell von Landwehr zurückgegriffen, da dieser näher auf die Abhängigkeiten und
mögliche Wirkungen der einzelnen Funktionen eingeht. Nach Landwehr werden Schulinspek-
tionen vier Funktionen zugeschrieben: Wissensgenerierung, Entwicklungsfunktion, Kontroll-
bzw. Rechenschaftslegungsfunktion sowie Normendurchsetzung (vgl. Landwehr 2011).
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Wissensgenerierung: Als Funktion von Schulinspektionen benennt Landwehr die Wissens-
generierung: So erhalten die Schulen datengestütztes Wissen über den Qualitätszustand der
eigenen Schule (vgl. Landwehr 2011, S. 39). Der Prozess der Wissensgenerierung dient als
Grundlage für weitere Funktionen von Schulinspektionen. Landwehr argumentiert , dass es
insofern eine eigenständige Funktion sei, da es den Schulen hilft „den Ist-Zustand besser zu
verstehen und bestimmte Problemlagen künftiger fundierter zu thematisieren“ (ebd., S. 39). In
diesem Zusammenhang würde es seines Erachtens zu kurz greifen, wenn es nur als relevante
Wirkung angesehen werden würde, wenn Schulen für sie bislang unbekanntes Wissen erhielten.
In der Praxis würde sich zeigen, dass viele Problemstellungen bzw. auch Stärken den Schulen
bereits bekannt seien. Die entscheidende Wirkung jener Funktion sei, dass es zu einer „Offi-
zialisierung einer Problemwahrnehmung“ (ebd., S. 44) kommen würde. Das Wissen über die
Qualität der Schule bekommt demnach – unabhängig davon, ob es bereits bekannt ist oder
nicht – durch die Schulinspektion einen anderen Status. Diese Funktion ist in Bezug auf die
Arbeit von besonderer Relevanz, da es hier darum geht, welche Form von Wissen erfasst wird
und wie es zu den Entscheidungen darüber kommt, welches Wissen von Relevanz ist.

Impulsfunktion: Als zweite Funktion von Schulinspektionen benennt Landwehr (2011) die
so genannte „Entwicklungsfunktion“. Diese basiert auf der Idee, dass die Daten der Schulin-
spektion „wirksame Impulse […] für die Weiterentwicklung der Schule und für die Qualitäts-
optimierung der institutionellen Rahmenbedingungen, der Prozesse und der damit erzielten
Ergebnisse“ (ebd., S. 48) geben. Damit geht die Hoffnung einher, dass Schulinspektionen
durch ihr Handeln nicht nur Informationen über die Schulqualität bieten, sondern auch
Handlungsprozesse bei Schulen initiieren (vgl. Dietrich und Lambrecht 2012).
Im Folgenden wird diese Funktion als „Impulsfunktion“ bezeichnet. Dies lässt sich damit
begründen, dass der Begriff der „Entwicklung“ irreführend ist: So können auch durch die
Kontrollfunktion der Schulinspektion Entwicklungsprozesse bei Schulen ausgelöst werden,
aber hierbei wird von einem anderen Steuerungskonzept ausgegangen: So entspricht das Ent-
wicklungsverständnis der Impulsfunktion „dem Paradigma der selbstgesteuerten Organisations-
und Praxisentwicklung, wie sie im Bottom-Up-Ansatz der Organisationsentwicklung postu-
liert wird“ (Landwehr 2011, S. 58). Demnach basiert die Impulsfunktion auf der Idee, dass
„Steuerung durch Einsicht“ (vgl. Böttger-Beer und E. Koch 2008; siehe auch Dietrich 2016)
funktionieren würde. Wohingegen das Entwicklungsverständnis der Kontrollfunktion (nähere
Ausführung folgt) „dem Paradigma der hierarchisch gesteuerten Entwicklung“ (Landwehr 2011,
S. 58) entspricht. Danach sollen Schulen dazu angeleitet werden, Schulentwicklungsprozesse
zu initiieren und zu realisieren.
In diesem Zusammenhang weist Heinrich auf den Widerspruch hin, der sich daraus ergibt, dass
die Schulen in fast allen Bundesländern verpflichtet sind an der Schulinspektion teilzunehmen:
Er spricht hier von einem „performativen Selbstwiderspruch, in den sich eine Bildungspolitik
begibt, wenn sie versucht eine evidence-based policy per Erlassweg durchzusetzen, d. h. mit dem
Oxymoron einer <verordneten Einsicht> operiert“ (Heinrich 2015, S. 786). Dieser Widerspruch
lässt sich dadurch erklären, dass den Schulinspektionen im Bildungssystem diverse Funktionen
zugeschrieben werden. So ergibt sich aus der Kontrollfunktion, die im Folgenden dargestellt
wird, die Notwendigkeit, dass alle Schulen evaluiert werden müssen.

Kontroll- bzw. Rechenschaftslegungsfunktion: Als dritte Funktion von Inspektionen be-
schreibt Landwehr (2011) die Kontroll- bzw. Rechenschaftslegungsfunktion. Während die
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Impulsfunktion auf der Annahme basiert, dass es immer Anlässe zur Optimierung gibt, entsteht
nach Power die Notwendigkeit etwas zu kontrollieren, wenn Misstrauen existiert (vgl. Power
1997, S. 1).
In Bezug auf die Kontroll- bzw. Rechenschaftslegungsfunktion steht im deutschen Fall die
Interaktion zwischen „oben“, d. h. dem Kultusministerium“ und „unten“, der Schule, im
Mittelpunkt. Welche Perspektive auf diese Interaktion eingenommen wird, unterscheidet sich
in Abhängigkeit davon, ob von der Kontroll- oder der Rechenschaftslegungsfunktion gesprochen
wird. Ausgehend von der Kontrollfunktion wird „von oben“ sichergestellt, dass die Einzelschule
die an sie formulierten Erwartungen erfüllt. Bei der Rechenschaftslegungsfunktion ändert sich
insofern die Perspektive, als die Schule gegenüber „oben“ Verantwortung für das eigene Handeln
übernimmt, Informationen zur Qualität liefert und das eigene Handeln rechtfertigt. Des
Weiteren kann die Rechenschaftslegungsfunktion auch so interpretiert werden, dass gegenüber
„außen“, z. B. der interessierten Öffentlichkeit, ein Einblick in das eigene Handeln gegeben
wird (vgl. Landwehr 2011, S. 40).
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Berichte der deutschen Schulin-
spektionen jedoch nur begrenzt für „außen“ zugänglich sind. Hierzu bemerkt Biesta (2010,
S. 40), dass das stärkere Streben nach Accountability bzw. Rechenschaftslegung von vielen mit
der Idee verknüpft wird, dass in einem demokratischen Staat die Bevölkerung als relevanter
Akteur involviert sein müsste. Dies ist in der Praxis häufig jedoch nicht der Fall. Wie bereits
oben erwähnt, werden die Inspektionsberichte nur in drei Bundesländern der interessierten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ansonsten geht es primär darum, dass die Schulen gegen-
über dem Kultusministerium sowie den Schulträgern Rechenschaft über ihr Handeln ablegen.
Dabei bleibt es jedoch der Schulinspektion überlassen zu entscheiden, worüber Rechenschaft
abgelegt werden muss.
Im Vergleich zur Impulsfunktion äußert Landwehr die These, dass die Kontrollfunktion „die
wichtigere Existenzberechtigung“ (Landwehr 2011, S. 58) für Schulinspektionen darstellt.
So könnten Entwicklungsprozesse nicht nur durch Impulse von Seiten der Schulinspektio-
nen, sondern auch durch interne Evaluationen angestoßen werden. Dagegen „braucht eine
öffentlich-rechtliche Institution Formen der Rechenschaftslegung, die einem differenzierteren
Qualitätsverständnis und den Glaubwürdigkeitsansprüchen einer aufgeklärten Gesellschaft
standhalten“ (ebd., S. 58). Demnach kann die Impulsfunktion auch durch andere Verfahren
erreicht werden, wogegen die Kontrollfunktion auf der Grundlage von empirischen Daten
ein Alleinstellungsmerkmal der Schulinspektionen darstellt. In der Praxis zeigt sich jedoch,
dass sich Schulinspektionen in den letzten Jahren in ihren Verfahrensschritten stärker an der
Impulsfunktion orientiert haben und sich zugleich von der Kontrollfunktion distanziert haben.
Jene Tendenz ergab sich nach Heinrich aus der <Krise der Schulinspektion>:

„Diese speist sich vornehmlich aus der Skepsis, inwieweit Schulinspektionen den Steuerungserwartun-
gen der evidenzbasierten Schulentwicklung gerecht werden, die ihnen im Rahmen des Governance-
Programms einer evidenzbasierten Steuerung zugeschrieben werden“ (Heinrich et al. 2014, S. 43).

Normen(durch)setzungsfunktion: Diese Funktion basiert auf der Idee, dass sich die Schu-
len in Vorbereitung auf die anstehende Inspektion mit den Instrumenten auseinandersetzen
und durch die Instrumente „Aufmerksamkeitsverschiebungen“ (vgl. Landwehr 2011, S. 60)
stattfinden. In der Beschäftigung mit den Instrumenten erfahren die Schulen, was die Schul-
inspektionen unter einer guten Schule verstehen und welche Anforderungen von Seiten der
Kultusministerien an sie formuliert werden. Im nächsten Schritt können sie reflektieren, in-
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wiefern sie diese Anforderungen erfüllen. Die Schulinspektion ist demnach ein Instrument,
um Normen zu kommunizieren, diese bei den Schulen zu verankern und durch die Inspektion
auch deren Einhaltung einzufordern (vgl. Landwehr 2011, S. 40).
Jene Funktion spielt in der Literatur zu Schulinspektionen kaum eine Rolle (vgl. ebd., S. 60;
nähere Ausführung siehe Lambrecht 2018). Demnach gibt es kaum Informationen darüber,
ob die Normendurchsetzung nachhaltig wirksam ist. Hierbei stellt sich auch die Frage, ob die
Schulinspektionen überhaupt überprüfen, inwiefern es zwischen den Inspektionszyklen zu
Veränderungen bei den Einzelschulen gekommen ist (ausführliche Diskussion → Kapitel 8).
In Bezug auf diese Arbeit ist die Funktion der Normendurchsetzung insofern von Relevanz, als
es in der Arbeit darum geht, welche normativen Erwartungen an Schule formuliert werden
und daran anknüpfend, welches Wissen hierfür im Rahmen der Wissensgenerierungsfunkti-
on erhoben wird. In diesem Zusammenhang lässt sich das Funktionenmodell von Landwehr
noch erweitern, da die Schulinspektionen nicht nur bestimmte Normen durchsetzen, sondern
auch normsetzend agieren, indem sie Instrumente zur Messung von Schulqualität selbst entwi-
ckeln. Demnach setzen Schulinspektionen nicht nur bildungspolitische Vorgaben „von oben“
um, sondern fungieren selbst als Policymaker, indem sie diese konkretisieren und inhaltlich
ausfüllen.

Funktionenmix: Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass Inspektionen diverse Funktionen
zugeschrieben werden. Maritzen (2006, S. 6) spricht daher von einem Funktionenmix, der sich
dadurch kennzeichnet, dass die einzelnen Funktionen sich zum Teil gegenseitig bedingen und
andere nur begrenzt miteinander kompatibel sind.

Wissensgewinnung

Schulentwicklung /
Impulsfunktion

Rechenschaftslegung /
Kontrollfunktion

Normen(durch)setzung

Abb. 3.1: Wirkungsbereiche der externen Schulevaluation (basierend auf Landwehr 2011)

Die bestehenden Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Funktionen hat Landwehr (2011) in
einem Modell visualisiert (siehe Abbildung 3.1): Beispielsweise dient datengestütztes Wissen zur
Schulqualität als Grundlage, um die Kontrollfunktion bzw. die Impulsfunktion zu ermöglichen.
In Ergänzung an Landwehrs Modell lässt sich festhalten, dass sich nicht nur die Funktion der
Wissensgenerierung auf die Normendurchsetzung auswirkt. Auch die Entscheidung darüber,
welches Wissen generiert wird, ist davon abhängig, welche Normen durchgesetzt werden sollen.
Darüber hinaus kann sich auch die Impuls- sowie die Kontrollfunktion darauf auswirken,
welches Wissen erhoben wird. Wenn beispielsweise im Rahmen der Kontrollfunktion überprüft
werden soll, inwiefern bestimmte rechtliche Vorgaben eingehalten werden, spiegelt sich dies
auch darin wider, welcher Wissensbedarf bzw. welche Anforderungen an die Schulen formuliert
werden.
Darüber hinaus ist in der Darstellung der einzelnen Funktionen sichtbar geworden, dass
zwischen den Funktionen auch Spannungsfelder existieren, z. B. ergibt sich aus der Kontroll-
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funktion die Verpflichtung die Qualität von allen Schulen zu überprüfen. Dies ist jedoch
aus der Perspektive der Impulsfunktion widersprüchlich zu dem Konzept „Steuerung durch
Einsicht“. So geht dieses Steuerungskonzept davon, dass sich Inspektion und schulische Ver-
treter auf Augenhöhe begegnen (vgl. Dietrich und Lambrecht 2012). Dagegen impliziert die
Kontrollfunktion ein hierarchisches Verhältnis zwischen den beiden Akteuren. In Bezug auf
jene Funktionen nach Landwehr ist zu berücksichtigen, dass diese den Schulinspektionen in
der Theorie zugeschrieben werden. Demnach kann es sein, dass es zwischen den Bundesländern
bzw. zwischen einzelnen Mitarbeiter_innen von Schulinspektionen variiert, welche Funktionen
für relevant erachtet werden und wie diese umgesetzt werden. Des Weiteren kann es auch
Unterschiede darin geben, wie die Schulinspektion von Seiten der schulischen Vertreter wahrge-
nommen werden. Die Gewichtung der einzelnen Funktionen wird in der empirischen Analyse
(→ Kapitel 8) thematisiert, da dies auch Einfluss darauf hat, wie Inklusion gemessen wird.

3.4 Zwischenfazit
In Bezug auf die aktuell existierenden Schulinspektionen in Deutschland lässt sich Folgendes
festhalten: Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Bildungssystem verschiedene Funktionen
erfüllen sollen, z. B. Kontroll- und Impulsfunktion. Bei der Generierung von Daten orientieren
sie sich an empirischen Methoden der Sozialforschung. Innerhalb der öffentlichen Verwaltung
werden sie als intermediärer Akteur beschrieben, der mithilfe von empirischer Datenerhebung –
als Ergänzung zur Schulaufsicht – für die Sicherung von Qualität auf Einzelschulebene zuständig
ist.
Die Schulinspektionen in den einzelnen Bundesländern unterscheiden sich in Bezug auf ein-
zelne Verfahrensschritte und in den Messinstrumenten, die für die Datenerhebung genutzt
werden. Des Weiteren ist noch zu berücksichtigen, dass viele Schulinspektionen in den letzten
Jahren bereits wieder abgeschafft wurden (Hessen in 2016, Rheinland-Pfalz in 2015) oder
pausieren bzw. ausgesetzt sind (Sachsen seit 2015; Thüringen seit 2015; Bayern seit 2018; Baden-
Württemberg seit 2017; Schleswig-Holstein von 2009–2016). Dabei wird die Abschaffung der
Schulinspektionen unter anderem damit begründet, dass Kosten eingespart werden müssten
(z. B. in Rheinland-Pfalz, siehe Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur,
Rheinland-Pfalz 2015) oder im Fall von Bayern auch mit Lehrkräftemangel (GEW Bayern
2018). Des Weiteren gab es verschiedene Studien (nähere Ausführung → Abschnitt 3.5 in die-
sem Kapitel), die herausgefunden haben, dass Schulinspektionen nur eine geringe Wirkung auf
die Qualitätsentwicklung von Schulen hätten. Auch dies hat den öffentlichen Diskurs geprägt
und die Abschaffung von Schulinspektionen beeinflusst. Im Folgenden wird im Rahmen des
Forschungsstands unter anderem auf diese Studien zur Wirkung von Schulinspektionen näher
eingegangen.

3.5 Forschungsstand zu Schulinspektionen
Parallel zu der Einführung von Schulinspektionen wurden in Deutschland viele Forschungspro-
jekte initiiert (vgl. SteBis 2017). Daran anknüpfend folgt nun ein Überblick über Studien, die
sich mit Schulinspektionen in Deutschland auseinandersetzen sowie internationale Studien,
die Anknüpfungspunkte zu der Fragestellung dieser Arbeit bieten.
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3.5.1 Schulinspektionen als ein Akteur im Bildungssystem
Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
„Steuerung im Bildungssystem“ (für eine Übersicht siehe SteBis 2017) hat sich eine Vielzahl
von Studien mit der Etablierung der Schulinspektionen in Deutschland auseinandergesetzt.
Dabei ging es unter anderem um die Frage, wie sich die Schulinspektionen zu anderen Akteuren
(z. B. zur Schulaufsicht) verhalten (Heinrich 2015) sowie welche Funktionen den Schulinspek-
tionen im Bildungssystem zugeschrieben werden (z. B. Heinrich et al. 2014; Arbeitsgruppe
Schulinspektion 2016; Sowada und Dedering 2016). Da bereits im Abschnitt zur strukturellen
Verankerung von Schulinspektionen (→ Abschnitt 3.3) ausführlich auf die Ergebnisse jener
Studien zurückgegriffen wurde, wird hier nicht erneut darauf eingegangen.

3.5.2 Wirkung von Schulinspektionen
DesWeiteren gibt es zahlreiche Untersuchungen, die sich in Deutschland sowie international mit
der Frage auseinandersetzen, welchen Einfluss Schulinspektionen auf Einzelschulen haben. Es
lassen sich hierbei grob folgende Fragestellungen herausgreifen, die im Rahmen von empirischen
Studien analysiert werden (für einen Überblick der Forschung siehe Altrichter und Kemethofer
2016; Böttcher und Keune 2010; Husfeldt 2011; Penninckx 2016):

• Inwiefern werden durch Inspektionen Veränderungen bei Schulen initiiert?
• Welche Faktoren können möglicherweise erklären, dass Schulinspektionen (k)einen Einfluss

auf Entwicklungsprozesse an der Einzelschule haben?

In Bezug auf die erste Frage argumentieren Gärtner et al.: „Schlussendlich muss sich die Schul-
inspektion daran messen lassen, ob sie zu positiven Auswirkungen auf das Lernen der Schüler
und deren Kompetenzaufbau beiträgt“ (Gärtner et al. 2009, S. 16). Demnach gibt es eine
Vielzahl an Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, inwiefern die Durchführung der
Schulinspektion dazu geführt hat, dass an Schulen Maßnahmen zur Schulentwicklung getroffen
wurden (z. B. Dedering und S. Müller 2011 für Nordrhein-Westfalen; Gärtner et al. 2009 für
Brandenburg; F. Huber 2008 für Bayern; Wurster und Gärtner 2013; Gärtner et al. 2013 für
Berlin und Brandenburg; Böhm-Kasper und Selders 2013 für Mecklenburg-Vorpommern,
Thüringen, Baden-Württemberg und Niedersachsen; Diedrich und Pietsch 2013 für Hamburg;
Böttcher und Keune 2011 für Hessen; für einen Überblick siehe Altrichter und Kemethofer
2016). Bei einer Untersuchung von Huber (2008) zu der bayerischen Schulinspektion gab über
die Hälfte der Schulen an, dass sie nach dem Besuch der Schulinspektion zwischen einer und
sechs Maßnahmen realisiert haben. Bei Gärtner et al. (2009) war dagegen die Anzahl derjenigen,
die keine Maßnahme nach der Schulinspektion ergriffen haben, im Fall von Brandenburg sehr
viel geringer als bei der Studie zu Bayern von Huber (15% statt 43%). Die Studien, die auf
Selbsteinschätzungen von Schulen basieren, stehen jedoch in der Kritik. So argumentieren
Altrichter und Kemethofer (2016), dass die Schulleitungen bei dieser Art von Befragungen
sozial erwünschtes Antwortverhalten zeigen. Dies machen sie unter anderem daran fest, dass
die Antworten der Lehrkräfte, wenn diese auch befragt wurden, weniger positiv ausfallen als die
Antworten der Schulleitungen. Des Weiteren stellt sich auch die Frage, wie nachhaltig die Maß-
nahmen sind, die von Seiten der Schulen getroffen wurden, und ob diese zum gewünschten Ziel
geführt haben. So ist die reine Anzahl der getroffenen Maßnahmen allein wenig aussagekräftig.
In Bezug auf jene Untersuchungen zu Schulinspektionen und Schulentwicklung ist darüber
hinaus kritisch zu betrachten, dass diese häufig nicht berücksichtigen, dass eine Vielzahl von
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Faktoren beeinflusst, ob Schulentwicklungsprozesse initiiert werden. So sind die Wirkungen
der Schulinspektion auf Schulentwicklungsprozesse „nicht einfach linear ableitbar“ (Heinrich
et al. 2014, S. 26). Erste Hinweise gibt das Wirkungsmodell von Ehren und Visscher (2006):
Danach sind nicht nur diverse Merkmale der Schulinspektion einzubeziehen, z. B. Art des
Feedbacks, sondern auch externe Impulse, Reaktionen der Schule auf die Inspektion sowie
weitere Merkmale der Schule, z. B. Lernbereitschaft (vgl. ebd., S. 44). Daran anknüpfend haben
Behnke und Steins durch die Analyse vorhandener Studien herausgearbeitet, welche Faktoren
allein den Feedbackprozess beeinflussen, z. B. Glaubwürdigkeit oder Qualität des Feedbacks
(vgl. Behnke und Steins 2017). Demnach verbirgt sich hinter den einzelnen Dimensionen von
Ehren und Visscher (2006) eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausprägungen. In Bezug auf
die Wirkung von Schulinspektionen bedeutet dies, dass andere Faktoren deren behindern, aber
auch fördern können. Ergo:

„Die Wirksamkeit der externen Schulevaluationen wird sehr oft gleichgesetzt mit ihrer Entwicklungs-
wirksamkeit (…). Diese Auffassung und die damit signalisierte Ziel- und Funktionsunterstellung ist
nicht (…) falsch; ist aber (…) unhaltbar verkürzt“ (Landwehr 2011, S. 37).

Des Weiteren kritisiert Lambrecht, dass bei den Studien zu wenig berücksichtigt wird, welche
Empfehlungen die Schulen erhalten, da diese von den tatsächlichen Datensätzen abweichen
können (vgl. Lambrecht 2013). Daran anknüpfend gibt es Studien, die sich damit ausein-
andergesetzt haben, inwiefern Gelingensbedingungen vorhanden sind, damit von Seiten der
Schulinspektionen Impulse für Entwicklungsprozesse ausgehen. Dabei werden als Gelingensbe-
dingungen unter anderem das Verfahren der Schulinspektion (vgl. Wurster et al. 2016) sowie
die Akzeptanz und Rezeption der Schulinspektion durch die Schule (vgl. ebd.; Behnke und
Steins 2017; Böttcher und Keune 2010, S. 154) gesehen.
Zusammenfassend hält Heinrich fest:

„Angesichts der (…) internationalen Befunde zur Wirksamkeit des Instruments muss konstatiert
werden, dass das Instrument der Schulinspektion politisch nur schwer allein über dessen Wirksamkeit
legitimiert werden kann“ (Heinrich et al. 2014, S. 27).

Demnach stellt sich die Frage, ob die Idee noch aufrecht erhalten werden kann, dass Schulin-
spektionen primär die Aufgabe haben Impulse für Schulentwicklungsprozesse zu geben, weil
sie diese Funktion nur begrenzt erfüllen (können). Stattdessen sollten von Seiten der Forschung
möglicherweise andere Wirkungsdimensionen wie die Normendurchsetzungsfunktion in den
Blick genommen werden (vgl. Lambrecht 2018).
Demnach ist es kritisch zu sehen, dass sich die Forschung zur Wirkung von Schulinspektionen
überwiegend auf Schulentwicklungsprozesse fokussiert. So weist Gärtner (2013) darauf hin,
dass die Wirkung der Normendurchsetzungsfunktion „bislang kaum systematisch untersucht
worden“ (ebd., S. 697) ist. Des Weiteren gibt es auch kein Wissen darüber, inwiefern Evaluati-
onsmaßnahmen wie die Schulinspektion implizieren, dass sich bei den Schulen neue Rechtferti-
gungsordnungen etablieren: So arbeiten Lowenhaupt et al. (2016) für den US-amerikanischen
Kontext heraus, dass Schulleitungen in ihrem Handeln häufig auf Argumentationen, die auf
dem Paradigma der evidenzbasierten Steuerung beruhen, zurückgreifen. Dies gibt Hinweise
darauf, dass sich evidenzbasiertes Denken und Handeln auch auf der Ebene der Einzelschule
durchgesetzt hat. Des Weiteren gibt es im deutschsprachigen Raum auch kaum Forschung
dazu, wie sich die Inspektionsergebnisse auf das Handeln der Eltern auswirken, z. B. bei der
Schulwahl oder bei der Beteiligung an Schulentwicklungsprozessen.
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Für den deutschsprachigen Raum fehlt es auch an Forschung zu der Frage, ob die Inspektionen
nicht-intendierte Wirkungen haben (vgl. Bellmann, Duzevic et al. 2016, S. 383). Bellmann et al.
können in Bezug auf Formen neuer Steuerung nachweisen, dass sich viele Nebenfolgen evidenz-
basierter Steuerung von Bildungseinrichtungen, z. B. Window Dressing, auch in Deutschland
zeigen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Untersuchung von Bellmann et al.
auf diverse Formen bildungspolitischer Steuerung beziehen, z. B. auch Vergleichsarbeiten. In
Bezug auf Schulinspektionen gab es in der quantitativen Befragung – nach der Darstellung in
Bellmann et al. (2016) – nur zwei Items, die explizit auf Schulinspektionen abzielen (siehe ebd.,
S. 225):

• „Während der Schulinspektion zeigen Lehrkräfte unserer Schule andere Unterrichtsmethoden
als im normalen Schulalltag“ (im Fall von Berlin: 13,6% trifft voll zu; 33,8% trifft eher zu;
42,4% trifft eher nicht zu; 10,3% trifft überhaupt nicht zu).

• „Es kommt vor, dass einzelnen Lehrkräften nahegelegt wird, an den Tagen der Schulinspektion
nicht zur Schule zu kommen“ (im Fall von Berlin: 2,0% trifft eher zu; 8,9% trifft eher nicht
zu; 89,1 trifft überhaupt nicht zu).

Demnach gibt es kaum Informationen zu der Frage, ob Inspektionen auch nicht-intendierte
Wirkungen auf Schulen, z. B. inoffizielle Vorbereitungen durch Schulträger bzw. Schulleitung
oder „Anpassungen“ von Dokumenten, haben.

3.5.3 Analyse der Messinstrumente
Während es eine Vielzahl von Studien gibt, die sich mit der Wirkung von Schulinspektionen
auseinandersetzen, gibt es nur wenige Untersuchungen zu den Messinstrumenten und den
dahinterliegenden Verständnissen von Schulqualität. So vergleichen beispielsweise Ehren und
Scheerens (2015), wie die Schulinspektionen in den Niederlanden, England, Österreich (am
Beispiel der Steiermark), Tschechien, Irland und Schweden Qualität messen. Dabei liegt der
Fokus stärker auf der Operationalisierung und der Frage, ob dies zu validen Ergebnissen führt. Es
wird im Rahmen des Artikels jedoch kaum thematisiert, dass es unterschiedliche Verständnisse
davon gibt, was unter einer guten Schule verstanden wird.
In Bezug auf die Analyse der Messinstrumente ist des Weiteren die Studie von Osley und
Morrison (2000) zu nennen: Sie haben untersucht, inwiefern in den Instrumenten von OFSTED
, der Schulinspektion in England, der Abbau von Rassismus thematisiert wird: Demnach gebe
es einzelne Indikatoren, die sich auf (Anti-)Rassismus beziehen. Dennoch stellten die beiden
Autorinnen fest, dass es an Indikatoren fehlen würde und empfahlen dem Bildungsministerium,
dass das Thema bei OFSTED eine größere Rolle spielen müsste (vgl. ebd., S. 10). Des Weiteren
zeigte sich in der Studie, dass die befragten Inspektor_innen angaben, dass es ihnen an Expertise
fehlen würde, um (Anti-)Rassismus evaluieren zu können (vgl. ebd., S. 5).
Als weitere Studie ist die Untersuchung von Degenhardt (2008) zu Schulinspektionen in
Deutschland zu nennen: Hierbei wurde untersucht, ob Inklusion/Integration als Begriffe in den
Instrumenten der Schulinspektionen aufgeführt werden und ob die Situation von Schüler_in-
nen mit Sehbeeinträchtigung durch die Messinstrumente in den Blick genommen wird. Hierbei
zeigt sich, dass diese Gruppe von Schüler_innen nur in einem Fall (in Bezug auf Förderschulen
in Rheinland-Pfalz) in den Instrumenten explizit genannt wird (ebd., S. 24). Auch bei der
Analyse, ob und wie häufig der Begriff „Inklusion“ verwendet wird, stellt Degenhardt fest,
dass dieser in den Instrumenten von 2007/2008 nicht auftaucht. Demnach gibt Degenhardts
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Arbeit erste wichtige Hinweise darauf, welche Relevanz dem Thema vor der Ratifizierung der
BRK beigemessen wird. In Bezug auf Inklusion fehlt es jedoch an einer tiefergehenden Analyse
davon, was in den Schulinspektionen unter Inklusion verstanden wird, wenn sie den Begriff
verwenden bzw. inwiefern möglicherweise Aspekte von Inklusion enthalten sind, ohne dass
die Begriffe Integration/Inklusion als solche verwendet werden. Hier setzt die vorliegende
Arbeit an. Dabei erlaubt die Analyse der Instrumente, die nach 2009 entstanden sind, auch
Aussagen darüber, inwiefern die BRK in den einzelnen Bundesländern implementiert wurde. In
Anbetracht der oben dargestellten Untersuchungen lässt sich demnach festhalten, dass es in
Bezug auf Schulinspektionen in Deutschland3 kaum Untersuchungen gibt, die sich mit der nor-
mativen Komponente von Messinstrumenten, d. h. den dahinterliegenden Wertvorstellungen,
auseinandersetzen.

3.5.4 Entwicklung der Messinstrumente
Darüber hinaus hat sich die bestehende Schulinspektionsforschung kaum mit der Frage beschäf-
tigt, wie die Instrumente der Schulinspektionen entstehen. Nach Bos et al. (2007) orientieren
sich viele Schulinspektionen bei der Entwicklung der Instrumente am Ausland, z. B. an den
Niederlanden. Darüber hinaus werden Forschungsergebnisse zum guten Unterricht berück-
sichtigt (vgl. ebd., S. 249; siehe auch Heinrich 2010, 62f.). Dabei liegt der Fokus häufig auf
der Schuleffektivitätsforschung (vgl. Lambrecht 2018, S. 97 für Hamburg) und somit auf
dem dort vorherrschenden Verständnis von guter Schule (nähere Ausführung → Kapitel 4).
Weitere Einflussfaktoren können unter anderem sein: „schulrechtliche Regelungen und Rah-
menvorgaben (…), Erwartungen seitens der Gesellschaft und der Abnehmer der Schule (…),
pädagogische Ziele und Orientierungen“ (Holtappels 2003, S. 41). In diesem Zusammen-
hang kommentiert jedoch Böttcher: „Auch die Qualitätstableaus, die die Beobachtung und
Datensammlung lenken, sind nur rhetorisch durch Verweise auf vermeintlich sichere Befunde
der Schulforschung abgesichert“ (Böttcher 2009, S. 9). Bislang basieren jene Verweise in der
Literatur, die Hinweise auf die Herkunft der Messinstrumente geben, nicht auf empirischen
Untersuchungen, sondern können eher als Vermutungen bzw. anekdotische Evidenzen gelesen
werden. Es fehlt demnach an einer systematischen Analyse davon, wie die Messinstrumente der
Schulinspektionen entstanden sind und welche Rahmenbedingungen eine Rolle gespielt haben.
Für die empirische Analyse der Messinstrumente bietet es sich an theoretische Arbeiten aus der
Bewertungssoziologie zu berücksichtigen, welche im nächsten Kapitel thematisiert werden.

3 Im Rahmen der Recherche wurden auch kaum Untersuchungen zu diesem Aspekt für ausländische Schulinspektionen
gefunden, jedoch sind hierzu nur begrenzt Aussagen möglich, weil zu erwarten ist, dass diese wahrscheinlich in der
jeweiligen Landessprache veröffentlicht wurden.
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4 Messinstrumente aus
bewertungssoziologischer Perspektive

Im Alltag kommt es ständig zu Bewertungen: Diese Prozesse unterscheiden sich unter anderem
darin, welche Bewertungskriterien angelegt werden, ob die angewandten Kriterien explizit
kommuniziert wurden und welche Folgen die jeweilige Bewertung impliziert. Im Rahmen der
Arbeit liegt der Fokus auf Bewertungen durch Schulinspektionen. Deren Handeln wird im
Folgenden als eine Form der Bewertung verstanden: Die Messinstrumente (z. B. der Unter-
richtsbeobachtungsbogen) bzw. die einzelnen Indikatoren, die zur Datenerhebung verwendet
werden, basieren auf bestimmten Vorstellungen von guter Schule und die Daten werden dazu
genutzt, um Aussagen über die Qualität von Einzelschulen zu treffen.
So erheben Schulinspektionen mithilfe von standardisierten Indikatoren1 sowohl qualitative
als auch quantitative Daten. Hierfür greifen sie auf unterschiedliche Bewertungsinstrumen-
te zurück, z. B. enthalten die Unterrichtsbeobachtungsbögen verschiedene Indikatoren, um
die Qualität von Unterricht zu beschreiben, z. B. „Der Umgang zwischen Lehrkräften und
Schüler/innen ist wertschätzend“. Da die einzelnen Indikatoren das Ergebnis von kollektiven
Aushandlungsprozessen darstellen und als zeit- und raumunabhängig gelten (vgl. Timmermans
und Epstein 2010, S. 71), werden sie im Folgenden auch als Standards bezeichnet. Dies ist
abzugrenzen von Bewertungsprozessen, die sich dadurch kennzeichnen, dass sich Bewertungs-
kriterien situativ herausbilden und nicht schriftlich festgehalten werden.
Um den Gegenstand der Arbeit näher zu beschreiben und die Relevanz von Indikatoren deutlich
zu machen, wird auf theoretische Konzepte aus der Soziologie des Bewertens zurückgegriffen
(vgl. Lamont 2012). So gab es in den letzten Jahren eine Vielzahl von empirischen Studien zu be-
wertungssoziologischen Fragestellungen, z. B. zu Bewertungsprozessen im Wissenschaftssystem
(z. B. Franzen 2015; Espeland und Sauder 2007; Hamann 2016); in Bezug auf Dienstleistungen
im privaten Bereich (Jeacle und Carter 2011), zum Equity – Begriff bei PISA (vgl. Gorur 2014)
oder zu Entscheidungsverfahren über UNESCO-Kulturstätten (vgl. Schäfer 2016). Dabei
wird in bewertungssoziologischen Arbeiten unter anderem untersucht, welche Implikationen
Bewertungen in bestimmten Settings haben, wie sich im Rahmen von kollektiven Aushand-
lungsprozessen implizit und explizit Bewertungskriterien herauskristallisieren und wie diese
begründet werden. Hierfür wird in der Literatur zu Bewertungsprozessen auf verschiedene
theoretische Arbeiten zurückgegriffen, z. B. auf Deweys Theorie der Bewertung (vgl. Dewey
1939); auf Durkheim und Mauss‘ Arbeiten zu Klassifizierung (vgl. Durkheim und Mauss
1987) sowie auf Simmels (1900) Arbeiten zur Philosophie des Geldes. Des Weiteren wird
in den letzten Jahren vermehrt auf konventionssoziologische Arbeiten aus der so genannten
„französischen“ Schule verwiesen. Diese hat ihren Ursprung am Institut national de la statis-
tique et des études économiques (INSEE) in Paris. Dort haben sich verschiedene Forscher, u. a.
Bourdieu, Boltanski und Thévenot, mit den dort entwickelten und verwendeten Indikatoren
kritisch auseinandergesetzt und herausgearbeitet, wie diese legitimiert werden (vgl. Diaz-Bone

1 In der Literatur wird Indikator als Begriff häufig verwendet, um quantitative Größen zu erheben (vgl. Döbert 2009,
S. 15). Dennoch wird in der Praxis z. B. beim Human Rights Monitoring sowohl auf quantitative als auch auf
qualitative Indikatoren zurückgegriffen.
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2015, S. 34). So kann auch der Aspekt der Legitimation sich auf die Auswahl von Indikatoren
auswirken und wird daher im Rahmen des Kapitels thematisiert (→ Abschnitt 4.2.3).

4.1 Merkmale von Indikatoren
Um die Bedeutung von Indikatoren beschreiben zu können, wird zunächst der Prozess der Klas-
sifizierung dargestellt und daran anknüpfend wird beschrieben, in welchen Fällen Indikatoren
für Bewertungen genutzt werden. Des Weiteren wird näher auf Indikatoren eingegangen, die
zur Erhebung von numerischen Werten – also quantitativen Daten – genutzt werden. Diese
haben in Bezug auf die Produktion und Kommunikation von Daten besondere Implikationen.
Abschließend wird thematisiert, inwiefern Indikatoren als Grundlage für Vergleiche genutzt wer-
den. Bei der Auseinandersetzung mit diesen Konzepten aus der Soziologie des Bewertens werden
immer wieder Bezüge zum Gegenstand der Arbeit hergestellt. In diesem Zusammenhang wird
auch thematisiert, inwiefern das Verfahren der Schulinspektion von üblichen Messverfahren im
Bildungsbereich abweicht, z. B. durch die Kombination von qualitativen und quantitativen
Erhebungsverfahren sowie der Verzicht auf Vergleiche oder Rankings.

4.1.1 Indikatoren als Klassifizierungen
In vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens werden Indikatoren genutzt, um Wissen über
bestimmte Sachverhalte zu erlangen: Beispielsweise erheben statistische Ämter Daten wie die
Einwohnerzahl von Städten oder sozioökonomische Daten über die Bevölkerung.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern das Erheben von Daten mithilfe
von Indikatoren bereits eine Form der Bewertung darstellt. Hierbei ist zunächst festzuhalten,
dass durch Indikatoren eine Form von Klassifizierung stattfindet. Darunter ist zu verstehen,
dass „wir die Dinge zu unterschiedlichen Gruppen zusammenfassen, die durch klare Grenzen
voneinander geschieden werden“ (Durkheim und Mauss 1987, S. 172). Dabei geht es nicht
nur um das Schaffen von Gruppen, sondern diese Gruppen werden „zugleich auch nach
überaus speziellen Beziehungen geordnet“ (ebd., S. 176). Klassifizierungen leisten dabei einen
Beitrag dazu, soziale Realität zu ordnen und Unsicherheiten abzubauen (vgl. Beckert und
Musselin 2013, S. 4). Dies tun sie, indem sie die „Beziehungen zwischen den Wesenheiten
begreifbar, intelligibel […] machen“ (Durkheim und Mauss 1987, S. 249). Ein Beispiel für
Klassifizierungen ist die Einteilung von Berufen in bestimmte Gruppen (vgl. Beckert und
Musselin 2013, S. 2). So wird im Fall von Deutschland unter anderem von der Bundesagentur für
Arbeit auf die KldB (Klassifizierung der Berufe) zurückgegriffen. Bei dieser Klassifizierung von
Berufen sind zwei Attribute von Relevanz: die Zugehörigkeit zu einem inhaltlichen Bereich, z. B.
Medizin, und das Anforderungsniveau derTätigkeit. Beispielsweise befinden sich Ärzt_innen auf
der höchsten Anforderungsstufe, während Gesundheitspflegehelfer_innen auf der niedrigsten
Stufe der vierstufigen Skala im medizinischen Bereich eingeordnet werden. Diese Form der
Klassifizierung hat sich im Fall von Deutschland etabliert und wird kaum in Frage gestellt.
Diese Form der Institutionalisierung hat jedoch zur Folge, dass häufig der Eindruck entsteht,
dass bestimmte Formen der Klassifizierung naturgegeben seien: „The implicit assumption of
realism is that the object exists before it is measured and that its nature is the same from one
country to another however it is measured“ (Desrosières 2000, S. 179).
Die soziale Konstruktion von Klassifizierungen wird jedoch sichtbar, wenn unterschiedliche
Klassifizierungen zum gleichen Gegenstand existieren: So werden beispielsweise im Rahmen
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von nationalen Statistiken bestimmte Aspekte nicht in allen Ländern für relevant erachtet
(vgl. ebd.). Demnach sind Kategorien stets „historisch und sozial eingebettet“ (Salais 2008,
S. 195) und sozial konstruiert (Durkheim und Mauss 1987, S. 176).
Des Weiteren zeigt sich, dass es bei der Entwicklung von neuen Indikatoren häufig zu Konflikten
darüber kommt, welche Form der Klassifizierung angewandt werden soll. „Struggles about
classification are struggles about the worth of goods and of actors“ (Beckert und Musselin 2013,
S. 8). Indem beispielsweise bei der Klassifizierung der Berufe der Fokus auf das Anforderungsni-
veau gelegt wird, impliziert dies, dass die Wertigkeit eines Berufs sich darüber definiert: „Each
standard and each category valorizes some point of view and silences another“ (Bowker und Star
2000, S. 5; siehe auch Krüger und Reinhart 2017). Espeland und Sauder sprechen in diesem
Zusammenhang von „selective accountability, meaning that these assessments hold people or
organizations accountable on some dimensions while obscuring other aspects of the processes
they measure“ (Espeland und Sauder 2016, S. 7). Demnach sind Klassifizierungen nicht als
neutral anzusehen, weil dadurch bestimmte Perspektiven auf einen Gegenstand hervorgehoben
und andere unsichtbar werden. Dies kann ethisch relevante Implikationen haben (vgl. Bowker
und Star 2000, S. 5): Beispielsweise wenn die Hautfarbe von Menschen statistisch nicht erfasst
wird, fehlt es auch an Informationen darüber, inwiefern Menschen mit schwarzer Hautfarbe
die Teilhabe an bestimmten gesellschaftlichen Bereichen erschwert wird.
Die Entwickler von Indikatoren bewegen sich nach Desrosieres (2000) häufig in einem Span-
nungsfeld: Auf der einen Seite sind sie sich dessen bewusst, dass die gewählten Klassifizierungen
nicht naturgegeben, sondern konstruiert sind und demnach auch andere Formen der Klas-
sifizierungen möglich wären. Auf der anderen Seite ist es notwendig, dass sie nach außen
die von ihnen gewählten Klassifizierungen als die einzig möglichen präsentieren, damit die
von ihnen erhobenen Daten nicht in Frage gestellt werden (vgl. ebd., S. 174). Es wird daher
selten kommuniziert, dass es alternative Formen der Datenerhebung gegeben hätte. Es wird
demnach von Seiten der Entwickler_innen explizit angestrebt, dass Indikatoren als objektiv
wahrgenommen werden. Auch wenn häufig der Anspruch erhoben wird, dass mithilfe von
standardisierten Indikatoren ein objektives Abbild der Wirklichkeit möglich ist, Indikatoren
„do no simply capture <reality>. Instead, through assigning objects, practices and people to a
fixed set of categories they influence how they are perceived and, furthermore perform(ed)“
(Krüger und Reinhart 2017, S. 277). Im Folgenden geht es nun um Indikatoren, die nicht nur
zur Abbildung von Wirklichkeit, sondern auch für Bewertungsprozesse genutzt werden.

4.1.2 Indikatoren als eine Form der Bewertung
„Um von <Qualität> sprechen zu können, ist die von Entscheidungen abhängige normative
Komponente der Urteilsbildung nicht nur logisch unentbehrlich, sondern praktisch ausschlag-
gebend“ (vgl. Heid 2013, S. 410).
In Bezug auf die normative Komponente von Indikatoren bietet es sich an, den situativen
Kontext von Erhebungen näher zu betrachten. Dadurch wird sichtbar, ob und wie Indikatoren
für Bewertungen genutzt werden. So lässt sich aus einem Indikator, der Informationen zur
Geschlechtszugehörigkeit der befragten Personen erfasst, noch nicht herauslesen, inwiefern
dieser Indikator für Bewertungen genutzt werden kann. Der Bewertungsmoment kann erstens
sichtbar werden, wenn die Informationen aus diesem Indikator mit einem anderen Indikator,
z. B. mit der Höhe des Einkommens, verknüpft werden. So ist durch eine Verknüpfung möglich
zu berechnen, ob die Höhe des Einkommens unabhängig vom Geschlecht ist. Dabei zielt die
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Verknüpfung auf folgende Norm ab: Alle Menschen sollten – unabhängig vom Geschlecht –
gleich viel verdienen.
Zweitens kann es sein, dass die Relevanz von Indikatoren in Bezug auf Bewertungen erst
sichtbar wird, wenn Erwartungen an die Daten formuliert werden. Bei den PISA-Daten wurde
beispielsweise ein Durchschnittswert festgelegt: So sind 500 Leistungspunkte „der festgesetzte
Mittelwert auf den PISA-Leistungsskalen und der Durchschnittswert, der von Schülerinnen und
Schülern in OECD-Ländern erzielt wird. Diese empirische Mitte definiert das Normale“ (Bloem
2016, S. 43). Die Orientierung an den 500 Leistungspunkten ist daher das Formulieren eines
Soll-Werts und führt dazu, dass die Messung von Kompetenzen für Bewertungsprozesse genutzt
werden kann.
Drittens, bei manchen sozialen Phänomenen wird kein Soll-Wert formuliert, sondern die
Einschätzung darüber, ob etwas positiv oder negativ zu bewerten ist, ergibt sich aus dem
Vergleich (vgl. Desrosières 2000, S. 177): So findet auch eine Bewertung statt, wenn betrachtet
wird, wie sich Daten zwischen mehreren Erhebungszeitpunkten verändern und in welche
Richtung sie sich bewegt haben, z. B. die Kindersterblichkeitsrate im Zeitverlauf.
Abschließend lässt sich daher festhalten: Der normative Aspekt von Bewertungen wird häufig
erst bei der Auswertung bzw. Darstellung der Daten sichtbar.

4.1.3 Kommensurierung
In Bezug auf Klassifizierungen wurde bereits dargestellt, dass die Entscheidung für eine be-
stimmte Form von Klassifizierung impliziert, dass alternative Formen wegfallen. Im Folgenden
wird nun auf eine bestimmte Form der Klassifizierung näher eingegangen: die Verwendung
von Indikatoren zur Erhebung von numerischen Daten. So spielen diese im Fall von Schul-
inspektionen an verschiedenen Stellen des Verfahrens eine Rolle. Beispielsweise stellen der
Unterrichtsbeobachtungsbogen (außer in Schleswig-Holstein) sowie die Onlinebefragungen
von Eltern, Lehrkräften und Schüler_innen eine quantitative Form der Datenerhebung dar. Zu-
sätzlich greifen die Schulinspektionen in vielen Bundesländern auf ein Qualitätstableau zurück,
um den Schulen Rückmeldungen zu geben. Auch in diesem Fall enthalten die Inspektionsbe-
richte in vielen Bundesländern numerische Werte (nähere Ausführung zu den Instrumenten
der Schulinspektionen → Kapitel 6).
Espeland und Stevens (1998) verwenden das Konzept der „Kommensurierung“, um die Implika-
tionen von quantitativen Indikatoren deutlich zu machen: „Soziale Phänomene oder Konzepte,
wie beispielsweise Bildung, Umweltschutz, Lebensqualität oder Einstellungen werden in Zahlen
ausgedrückt“ (Bloem 2016, S. 41). Numerische Werte ermöglichen, dass Objekte miteinander
verglichen werden können, z. B. in Rankings. So stellt Kommensurierung eine Möglichkeit dar
eine Fülle von Informationen durch die Umwandlung in numerische Werte zu reduzieren und
zu vereinfachen (vgl. Espeland und Stevens 1998, S. 314).
Prozesse der Kommensurierung stehen jedoch aus diversen Gründen in der Kritik: Erstens argu-
mentieren Espeland und Stevens, dass häufig die Annahme besteht, dass die Übersetzung
in numerischeWerte ein neutraler Prozess sei (vgl. ebd., S. 314).

„Indicators are typically presented as taken-for-granted facts. Yet, indicators are not neutral repre-
sentations of the word, but novel epistemic objects of regulation, domination, experimentation and
critique“ (Rottenburg und Merry 2015a, S. 5).

Wie bereits oben dargestellt, stellen „Zahlen stets ein Produkt sozialer Konstruktion“ (Bloem
2016, S. 39; siehe auch Espeland und Sauder 2007, S. 36) dar. Bloem argumentiert daher, dass
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der Eindruck einer „vermeintlichen Objektivität“ (Bloem 2016, S. 39) entstehen würde. Zwei-
tens stellt Biesta in Frage, welche Daten überhaupt verfügbar sind: „This is the question
whether we are indeed measuring what we value, or whether we are just measuring what we can
easily measure and thus end up valuing what we (can) measure“ (Biesta 2009, S. 35). Demnach
ist der Prozess der Datenerhebung nicht nur davon beeinflusst, welche Wertüberzeugungen sich
durchsetzen, sondern auch welche Daten verfügbar sind. Dies kann wiederum dazu führen, dass
Datenverfügbarkeit Einfluss darauf hat, was unter Qualität verstanden wird. Daran anknüpfend
ist im dritten Schritt kritisch zu hinterfragen, ob alle soziale Phänomene stets in numeri-
sche Werte umgewandelt werden können. Espeland und Stevens (1998) führen in diesem
Zusammenhang verschiedene Beispiele auf, um deutlich zu machen, wann die Umwandlung in
numerische Werte an ihre Grenzen stößt: So beschreiben sie den Fall des Yavapai-Volks, welches
sich dagegen wehrte, dass ihnen Land entzogen wird. So ging es darum, eine Geldsumme
als Entschädigung festzulegen. Das Volk argumentierte dagegen, dass das Land einen Teil
ihrer Identität darstelle und es daher nicht möglich sei, einen numerischen Wert festzulegen.
Viertens stehen Formen der Kommensurierung in der Kritik, weil dadurch der jeweilige
Kontext nicht berücksichtigt werden kann (vgl. ebd., 321f.). Espeland (2015) beschreibt
diesen Prozess als das Löschen von Narrativen. Indem Kontextwissen nicht erhoben wird, geht
auch Wissen darüber verloren, wie die jeweiligen Werte zustande gekommen sind. Hierbei ist
in Bezug auf Schulinspektionen jedoch zu berücksichtigen, dass diese zwar numerische Werte
verwenden, aber zugleich noch andere Daten erheben. Durch das Erheben von weiteren Daten
haben sie demnach die Möglichkeit Kontextwissen zu erwerben und dieses bei der Auswertung
einzubeziehen.
Fünftens stehen Formen der Kommensurierung in der Kritik, weil sie häufig nicht inten-
dierteWirkungen haben. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass numerische Werte
nach Espeland und Sauer leicht zu vermitteln sind und nicht in Vergessenheit geraten (Espeland
und Sauder 2007, S. 18). In dem Zusammenhang führt Colyvas als mögliche Reaktionen auf die
Veröffentlichung von numerischen Werten unter anderem Redefinitionen und Manipulationen
auf (vgl. Colyvas 2012, S. 185).
Abschließend lässt sich festhalten, dass das Erheben von numerischen Werten in Bezug auf
die Wahrnehmung und Wirkung, z. B. Anschein von höherer Objektivität oder Verlust von
Kontextwissen, mit bestimmten Implikationen einhergeht. Daran anknüpfend wird im Rahmen
des empirischen Teils auch thematisiert, welche Messverfahren angewandt werden, um die
Umsetzung von Inklusion zu erfassen.

4.1.4 Vergleiche von Entitäten
Im Fall von Schulinspektionen gelten größtenteils die gleichen Indikatoren für alle Schulen
(nähere Ausführung zu abweichenden Indikatoren→Kapitel 6).2 Demnach könnten Vergleiche
zwischen Schulen realisiert werden.

„Vergleiche sind Beobachtungsinstrumente, die zwischen Einheiten oder Ereignissen eine Beziehung
herstellen. Sie beruhen einerseits auf der Annahme, dass die verglichenen Einheiten in mindestens
einer grundlegenden Hinsicht gleich sind, und setzen andererseits ein Vergleichskriterium voraus, das
die Verschiedenheit des (partiell) Gleichen beobachtbar macht“ (vgl. Heintz 2010, S. 164).

Heintz betont darüber hinaus die soziale Relevanz von Vergleichen (vgl. ebd., S. 163). Hierbei
ist zwischen zwei Arten von Vergleichen zu unterscheiden: Es gibt Vergleiche, die lediglich

2 Im Fall von Berlin gibt es seit November 2017 die Möglichkeit, dass Schulen selbst Indikatoren entwickeln.
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Unterschiede abbilden, es fehlt jedoch an Hinweisen, welche Werte besser oder schlechter zu be-
werten sind (vgl. Heintz 2010, S. 165), z. B. Verteilung von Augenfarben innerhalb einer Klasse.
Vergleiche gewinnen jedoch an Macht, wenn diese eine klare Hierarchisierung vornehmen, z. B.
Rankings im Sport. So haben Espeland und Sauder in Bezug auf Hochschulen nachgewiesen,
welche Implikationen die Kommunikation von Rankings im Fall von US-amerikanischen
Law Schools hat: So führt die Veröffentlichung der Rankings dazu, dass Hochschulen sich
unter Druck gesetzt fühlen und diverse Gaming-Strategien anwenden, z. B. Änderung von
Zulassungsverfahren (vgl. Espeland und Sauder 2007).
In Bezug auf die Indikatoren von Schulinspektionen lässt sich festhalten, dass die Verwendung
von standardisierten Indikatoren impliziert, dass unabhängig von den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen die gleichen Anforderungen an alle Schulen formuliert und diese für vergleichbar
angesehen werden. Bei der Erhebung von numerischen Werten wäre es theoretisch möglich, dass
die Schulinspektionen die Ergebnisse als Vergleiche von Schulen bzw. Rankings veröffentlichen,
wenn es sich um Indikatoren handelt, die für alle Schulen obligatorisch sind. In der Praxis
zeigt sich jedoch, dass das Handeln der Schulinspektionen primär nicht darauf abzielt, die
Schulen miteinander zu vergleichen. So werden die Ergebnisse der Schulen nicht in Form
von Rankings veröffentlicht (nähere Ausführung → Kapitel 8). In manchen Bundesländern
wie Berlin, Brandenburg und Hamburg sind jedoch insofern Vergleiche zwischen Schulen
möglich, als dass sich Eltern und andere Akteure über die Website der Ministerien auf die
Inspektionsberichte zugreifen können. Dadurch haben sie die Möglichkeit die Schulen in ihrem
Bezirk miteinander zu vergleichen.
Von Seiten der Schulinspektion ist es jedoch nicht der Vergleich zwischen Schulen, der im Fokus
steht, sondern die Indikatoren repräsentieren ein bestimmtes Verständnis von guter Schule.
Bei der konkreten Durchführung einer Inspektion geht es daher darum, wie die jeweilige
Schule im Vergleich zu diesem Idealbild von Schule abschneidet. Auch wenn ein Vergleich
zwischen Schulen durch die Schulinspektionen nicht angestrebt wird, zeigt sich in den Arbeiten
von Sowada und Dedering jedoch, dass der Vergleich mit anderen Schulen bei den konkreten
Durchführungen der Inspektionen durchaus eine Rolle spielt, da die Inspektor_innen ihr Wissen
über andere Schulen bei der Bewertung einbeziehen (vgl. Sowada und Dedering 2014). Des
Weiteren wäre es möglich, dass der Vergleichsmoment auch eine Rolle spielt, wenn betrachtet
wird, wie eine Schule bei verschiedenen Inspektionszyklen abgeschnitten hat. Hierbei zeigt sich
jedoch in der Praxis, dass dieser Aspekt eher eine geringere Rolle spielt (nähere Ausführung
→ Kapitel 8).
Zusammenfassend: Indikatoren stellen eine Form der Klassifizierung dar. Sie sind nicht natur-
gegeben. Demnach kann es temporal und lokal variieren, welche Indikatoren zur Erhebung von
Wissen genutzt werden. Indikatoren sind demnach nicht neutral, weil sie bestimmte Perspekti-
ven auf einen Gegenstand hervorheben und andere unsichtbar machen. Indikatoren können
im Folgenden als eine Form der Bewertung angesehen werden, wenn sie dazu genutzt werden
Aussagen über die Qualität eines Gegenstandes zu treffen: „From such a view, classification
appears not only as fundamental social but also fundamental to the social“ (Krüger und Reinhart
2017, S. 165).
Als weiterer Aspekt ist die Wirkung von Indikatoren, die zur Erhebung von numerischen
Werten genutzt werden, zu nennen: So können jene Indikatoren unter anderem zur Folge
haben, dass Kontextwissen verloren geht und neue Narrative entstehen. Des Weiteren werden
numerische Werte häufig dazu genutzt eine Hierarchisierung vorzunehmen. Sie vereinfachen
somit Vergleiche zwischen Entitäten.
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4.2 Entwicklung von Bewertungsinstrumenten
Im vorherigen Abschnitt wurde deutlich, wodurch sich Indikatoren kennzeichnen und welche
Implikationen mit der Verwendung von Indikatoren in Bezug auf die vermeintlich objektive
Darstellung von Wirklichkeit einhergehen. Im Folgenden liegt der Fokus auf der Entwicklung
von Indikatoren zur Messung von Qualität.

4.2.1 Forschungsstand
Es gibt wenige Studien, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Indikatoren zur Qualitäts-
messung entstehen (vgl. Mehrpouya und Samiolo 2016, S. 13; siehe auch Chenhall et al. 2013):
So hat sich beispielsweise Desrosières mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich statistische
Denkweisen in Nationalstaaten durchgesetzt haben (vgl. Desrosières 2005) und wie es zur
Harmonisierung von Indikatoren auf europäischer Ebene gekommen ist (vgl. Desrosières 2000;
siehe auch Salais 2006). Hierbei liegt der Fokus jedoch auf einer Beschreibung davon, wie sich
die Indikatoren im Laufe der Zeit verändert haben.
Michèle Lamont (2010) setzt sich mit relevanten Einflussfaktoren bei evaluativen Praktiken
auseinander. So analysiert sie mit Hilfe von Interviews und teilnehmenden Beobachtungen
das Handeln von Auswahlkommissionen, die Stipendien für Wissenschaftler_innen verge-
ben. Jedoch geht es im Rahmen ihrer Arbeit nicht um die Entwicklung von standardisierten
Indikatoren, sondern um spontane Wertzuschreibungen im Rahmen von kollektiven Aushand-
lungsprozessen (siehe auch Hirschauer 2015). In diesem Zusammenhang arbeitet Lamont
verschiedene Einflussfaktoren heraus, die den Bewertungsprozess beeinflussen, z. B. die för-
dernde Organisation sowie die Disziplinzugehörigkeit (vgl. Lamont 2010, S. 32). So variiert
es zwischen den Disziplinen in welchem Maße Kriterien für Qualität bereits etabliert sind
(vgl. ebd., 64f.) und was in den einzelnen Disziplinen unter Qualität verstanden wird (vgl. ebd.,
64f.). Darüber hinaus arbeitet Lamont heraus, dass auch die Kenntnisse und Überzeugungen
der Kommissionsmitglieder den Prozess beeinflussen (vgl. ebd., 64f.).
Während sich Lamont mit situationsspezifischen Bewertungsprozessen auseinandersetzt, analy-
siert die Studie von Chenhall et al. (2013), wie standardisierte Indikatoren entstehen. Diese
dienen dazu, Entsendeorganisationen von Freiwilligen zu evaluieren. Basierend auf den theore-
tischen Arbeiten von David Stark (2009) beschäftigen sie sich mit der Frage, welche Debatten
die Entwicklung von Indikatoren geprägt haben (nähere Ausführung → Abschnitt 4.2.3): So
fand zum einen eine Diskussion darüber statt, inwiefern die spezifischen Rahmenbedingungen
der zu evaluierenden Organisationen berücksichtigt werden können oder ob der Fokus stärker
auf standardisierten Indikatoren liegen sollte, die für alle Organisationen gelten. Zum anderen
spielte auch eine Rolle, inwiefern das Evaluationsverfahren sich auf das tatsächliche Handeln
der Organisationen auswirkt bzw. auswirken sollte (vgl. Chenhall et al. 2013). Chenhall et al.
gehen kaum darauf ein, wie es zu den oben beschriebenen Debatten gekommen ist, z. B. welche
Akteursinteressen bei der Entwicklung der Indikatoren berücksichtigt wurden. So fehlt es bei der
Studie an einer systematischen Analyse davon, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung
der Indikatoren geprägt haben. Dagegen wird bei der Studie von Mehrpouya und Samiolo
(2016) stärker in den Blick genommen, in welchem Spannungsfeld sich die Entwickler_in-
nen von Indikatoren bewegen. Hierbei analysieren sie die Entwicklung eines medizinischen
Index‘. Jedoch fehlt es auch in dieser Studie an Informationen darüber, inwiefern beispielsweise
Aspekte auf der Individualebene, z. B. persönliche Attribute der Entwickler_innen, zu diesen
Spannungsfeldern geführt haben.
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Aufgrund der fehlenden theoretischen Arbeiten, die sich mit der Entwicklung von Indikatoren
auseinandersetzen, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf einen Ansatz aus der Organi-
sationssoziologie zurückgegriffen: dem Sensemaking-Ansatz (nähere Ausführung → Kapitel 5).
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Sensemaking-Ansatz lediglich Vorannahmen
über die Deutung von bislang unbekannten bzw. mehrdeutigen Situationen, Konzepten oder
Objekten – in diesem Falle der Umsetzung von Inklusion – trifft. Demnach trifft der Ansatz
keine Aussagen über die spezifischen Bedingungen von Bewertungssituationen. In Ergänzung
zum Sensemaking-Ansatz bietet es sich daher an zwei Aspekte von Bewertungsprozessen zu
berücksichtigen, die gegebenenfalls Hinweise über relevante Rahmenbedingungen bei der
Entwicklung von Indikatoren geben: die Konstellationen von Bewertungen als Analysemodell
(→ 4.2.2) sowie die (notwendige) Institutionalisierung von Indikatoren (→ 4.2.3).

4.2.2 Bewertungskonstellationen
Bewertungskonstellationen (vgl. Heid 2013; siehe auch Meier et al. 2016) beschreiben näher,
welche Komponenten das Ergebnis einer Bewertung beeinflussen können. In Bezug auf die
Fragestellung dieser Arbeit kann die Berücksichtigung von Bewertungskonstellationen dar-
über hinaus Hinweise darauf geben, welche Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von
standardisierten Indikatoren prägend wirken.
Bei den Bewertungskonstellationen unterscheidet Heid (2013) zwischen den folgenden Kom-
ponenten:

1. wer das Qualitätsurteil trifft (Subjekt der Qualitätszuschreibung);
2. wozu ein Urteil getroffen wird (Zweck der Qualitätsbeurteilung);
3. was beurteilt wird (Gegenstand der Qualitätsbeurteilung);
4. welche Kriterien bei der Beurteilung herangezogen werden (Kriterium);
5. wen das Qualitätsurteil erreicht (Adressat der Qualitätsurteil);
6. in welchem Kontext das Urteil getroffen wird (Randbedingungen eines Qualitätsurteils)

(vgl. ebd., S. 411).

In Abhängigkeit von dem Subjekt der Qualitätszuschreibung kann die Bewertung variieren: So
können beispielsweise Überzeugungen und Wissen der Akteure sowie deren Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Organisation Einfluss auf die Qualitätszuschreibung nehmen. Des Weiteren
kann das Subjekt auch darauf einwirken, welchen Zweck ein Qualitätsurteil erfüllen soll. Dieser
ist jedoch nicht unabhängig von dem so genannten Gegenstand, dem Objekt der Qualitätsbeur-
teilung. Der Beurteilungsgegenstand ist nicht mit der Gegenstandsbeurteilung zu verwechseln
(ebd., S. 412). So kann der gleiche Gegenstand, z. B. eine Einzelschule, unterschiedliche Quali-
tätsurteile erhalten. Darüber hinaus ist bei einem Qualitätsurteil auch zu berücksichtigen, was
unter Schule oder Unterricht verstanden wird (vgl. ebd., S. 413). Auch hier finden Formen der
Selektion statt, z. B. wenn bestimmte Aspekte von Schule oder Unterricht, wie die Architektur
des Gebäudes, nicht Teil des Qualitätsurteils sind. In diesem Zusammenhang ist als weitere
Komponente die Kriterienabhängigkeit eines Qualitätsurteils zu nennen (vgl. ebd., S. 417). Bei
der Bewertung eines Gegenstandes ist es maßgeblich, anhand welcher Kriterien bzw. Indika-
toren ein Gegenstand beurteilt wird. In Bezug auf Kriterien weist Heid darauf hin, dass die
Personen, die evaluieren, Entscheidungen bezüglich „Diagnose- und Evaluationskonzeptionen,
Messmethoden und statistische Verfahren“ (ebd., S. 410) treffen müssen. Demnach kann das
Urteil über eine Schule sehr stark variieren je nachdem, welche Kriterien an eine Schule angelegt
werden (Heid 2000, S. 41). Obwohl die Auswahl der Kriterien – im Rahmen dieser Arbeit die
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Messinstrumente – bei der Qualitätszuschreibung grundlegend ist, wird dies in der Literatur
selten diskutiert bzw. problematisiert (vgl. Heid 2013, S. 413).
Des Weiteren sind die Adressaten von Qualitätsurteilen, die das Qualitätsurteil erhalten und
„aktiv, selektiv, interpretativ und wertend […] rezipieren“ (ebd., S. 415) zu nennen. Heid
führt zwei Aspekte auf, die die Relevanz von Adressaten deutlich machen: Zum einen wird
die Bedeutsamkeit eines Qualitätsurteils erst durch die Mitwirkung der Adressaten sichtbar,
z. B. indem diese auf das Qualitätsurteil reagieren. Des Weiteren ist es auch abhängig von den
jeweiligen Adressaten, wie bestimmte Qualitätsurteile rezipiert werden. So kann es hier große
Unterschiede zwischen einzelnen Adressaten geben.
Als weitere Komponente sind die Randbedingungen eines Qualitätsurteils zu nennen. Hierbei lässt
sich nach Heid (ebd., S. 420) schwer abgrenzen, was zum situativen Kontext eines Qualitätsur-
teils gehört und was nicht. Des Weiteren weist er daraufhin, dass die Randbedingungen stark
durch die vorher aufgeführten Komponenten eines Qualitätsurteils beeinflusst werden, z. B.
führt er als eine Randbedingung die Urteilskompetenz des Subjekts an (vgl. ebd., S. 420).
Das Modell nach Heid lässt sich folgendermaßen auf Schulinspektionen anwenden: Die Perso-
nen, die die konkreten Inspektionen durchführen, sind das Subjekt der Qualitätszuschreibung.
Des Weiteren ist die Perspektive der Instrumenteentwickler_innen einzubeziehen, da diese die
Kriterien entwickeln, die zur Bewertung herangezogen werden. Häufig finden beide Positionen
in Personalunion statt. Im vorherigen Kapitel (→ Kapitel 3) wurde ausführlich dargestellt,
welche Funktionen (~ Zweck der Qualitätsbeurteilung) die Bewertungen der Inspektionen
im Bildungssystem erfüllen, z. B. Impuls- oder Kontrollfunktion. Der Gegenstand der Qua-
litätsbeurteilung ist die Einzelschule und über das Ergebnis der Bewertung werden sowohl
die schulischen Akteure als auch die Bildungsadministration (und z. T. die Öffentlichkeit)
informiert (~Adressat des Qualitätsurteils). In Bezug auf den Bewertungsprozess können ver-
schiedene Randbedingungen eine Rolle spielen, z. B. Qualifikation der Inspektor_innen oder
Akzeptanz der Schulinspektionen von Seiten der Schule. Im Rahmen der empirischen Ana-
lyse (→ Kapitel 8) wird dargestellt, inwiefern diese Komponenten bei der Entwicklung von
Instrumenten tatsächlich eine Rolle gespielt haben.

4.2.3 Institutionalisierung von Indikatoren
Die nähere Betrachtung von Bewertungskonstellationen hat deutlich gemacht, welche Aspekte
bei der Entwicklung von Indikatoren prägend wirken können. Darüber hinaus kann der Grad
der Institutionalisierung eine Rolle spielen: Dieser lässt Aussagen darüber zu, in welchem Aus-
maß Indikatoren in der Praxis genutzt werden, z. B. als Grundlage für politische Entscheidungen
oder Veränderungen bei der evaluierten Organisation, und wie etabliert sie sind. Dabei findet
die Institutionalisierung von Indikatoren – wenn sie überhaupt stattfindet – zeitlich nach der
Entwicklung von Indikatoren statt. Es ist dennoch möglich, dass dieser Aspekt bereits bei der
Entwicklung von Indikatoren antizipiert wird, da Instrumenteentwickler_innen ein Interesse
daran haben, dass die von ihnen formulierten Indikatoren in der Praxis Anwendung finden
und zeitlich stabil sind.

Forminvestitionen als Bemühung um Institutionalisierung: Wenn bestehende Klassifizie-
rungen sich durchgesetzt haben, d. h. genutzt werden, werden sie – wie oben bereits dargestellt
– häufig nicht mehr in Frage gestellt (vgl. Beckert und Musselin 2013, S. 7). Um in Bezug auf
Indikatoren von einem hohen Grad von Institutionalisierung sprechen zu können, müssen sie
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jedoch eine bestimmte Autorität erlangen. Dies hängt nach Rottenburg und Merry von den
privaten und staatlichen Organisationen ab, die involviert sind (vgl. Rottenburg und Merry
2015b, S. 11). Darüber hinaus ist die Institutionalisierung von Indikatoren wahrscheinlich,
wenn zuvor Unsicherheit darüber bestand, wie etwas zu klassifizieren ist (vgl. Thévenot 2009).
Des Weiteren kann es sein, dass Indikatoren für legitim erachtet werden, wenn unterschiedliche
Akteure beim Entstehungsprozess beteiligt waren (vgl. Castel 2009). In Bezug auf die Etablie-
rung von Klassifizierungen bzw. Indikatoren spricht Thévenot (2009) von „Forminvestitionen“:
Dabei geht um es „Investitionen in die Gültigkeit (Validität im Sinne einer Anerkennung) einer
Form hinsichtlich einer bestimmten (sachlich-sozialen) Reichweite und für eine bestimmte
zeitliche Dauer“ (Diaz-Bone 2015, S. 89; siehe auch Thévenot 2009).
In Bezug auf die Schulinspektionen stellt sich die Frage, inwiefern die Indikatoren der Schulin-
spektionen zur Messung von Schulqualität etabliert sind.3 Hierzu gibt es bislang kaum Studien,
jedoch gibt es verschiedene Aspekte, die darauf schließen lassen, dass der Grad an Institutiona-
lisierung eher gering einzustufen ist (nähere Ausführung siehe Piezunka 2019): So spricht für
einen geringen Grad an Institutionalisierung, dass die Bundesländer sich darin unterscheiden,
welche Indikatoren sie anwenden, um die Qualität von Schule zu messen. Demnach gelten
die jeweiligen Indikatoren nur im eigenen Bundesland und es gibt nicht ein einheitliches
Set an Indikatoren, dass deutschlandweit bzw. international angewandt wird. Ein niedriger
Grad an Institutionalisierung lässt sich auch daraus ableiten, dass die Existenzberechtigung
von Schulinspektionen im öffentlichen Diskurs (z. B. BLLV 2017) immer wieder in Frage
gestellt wird – mit der Folge, dass die Schulinspektionen in manchen Bundesländern in den
letzten Jahren abgeschafft wurden (nähere Ausführung → Kapitel 3). Auf der anderen Seite
lässt sich argumentieren, dass die Indikatoren der Schulinspektionen zu einem gewissen Grad
bereits institutionalisiert sind, da sie in den Fällen, die im Rahmen der Arbeit betrachtet werden,
schriftlich fixiert sind, von den jeweiligen Ministerien akzeptiert wurden und in der Praxis
Anwendung finden. Des Weiteren kann insofern von einem gewissen Grad an Institutionali-
sierung gesprochen werden, als sich die meisten der betrachteten Schulinspektionen aktuell
bereits im zweiten oder dritten Inspektionszyklus befinden und somit argumentiert werden
könnte, dass die Indikatoren bereits etabliert sind.
Der Grad an Institutionalisierung kann in Bezug auf die Entwicklung von Instrumenten
zu Inklusion insofern von Relevanz sein, als dass diese nicht zu Beginn, sondern ca. 5-8
Jahre nach der Entwicklung des ersten Sets an Instrumenten eingeführt wurden. Bereits zu
diesem Zeitpunkt wurde das Verfahren der Schulinspektionen im öffentlichen Diskurs in
Frage gestellt bzw. die ersten Inspektionen wurden abgeschafft. Demnach kann es sein, dass
die bestehenden Schulinspektionen bei der Überarbeitung der Messinstrumente bzw. der
Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion insbesondere das Interesse verfolgt haben, dass
das Verfahren bzw. die Messinstrumente zukünftig für das Handeln von einzelnen Schulen und
für die Bildungsadministration von höherer Relevanz sind. Dieser Aspekt wird im Rahmen der
empirischen Analyse thematisiert.
Im Folgenden geht es nun um die Frage, wie die Auswahl an Indikatoren von Seiten der Instru-
menteentwickler_innen begründet wird. Die nähere Betrachtung von Rechtfertigungsordnun-
gen lässt Hinweise darauf zu, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung von Instrumenten
geprägt hat und gibt Hinweise darauf, welche Wertvorstellungen eine Rolle gespielt haben bzw.
welche nicht von Relevanz waren.

3 Im Rahmen eines Beitrags, der in 2019 erscheint, setzt sich die Autorin dieser Arbeit intensiver mit der Frage der
Institutionalisierung auseinander und greift hierfür auf andere theoretische Zugänge zurück.
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Rechtfertigungsordnungen: Im Folgenden wird das Konzept der Rechtfertigungsordnungen
von Boltanski und Thévenot (2007) näher dargestellt. Die beiden Autoren haben untersucht,
auf welche Rechtfertigungsordnungen4 zurückgegriffen wurde, um Indikatoren, die für die
statistische Berichterstattung in Frankreich genutzt werden, zu begründen (vgl. ebd.).
Die Existenz von unterschiedlichen Rechtfertigungsordnungen wird sichtbar, wenn die Ent-
wickler von Indikatoren sich darüber einigen müssen, anhand welcher Werteordnungen die
Wertigkeit eines Objekts festgelegt wird (Wagner 2011, S. 272; siehe auch Anagnostopoulos
et al. 2016). Boltanski und Thévenot (1999) sprechen in diesem Zusammenhang von „critical
moments“, weil in solchen Momenten nicht klar ist, welche Werteordnungen angewandt wer-
den sollen. Dabei kennzeichnen sich diese Momente dadurch, dass die Akteure reflektieren,
wie sie die Wertigkeit eines Objekts festlegen. Um sich zu rechtfertigen, benennen sie explizit
Werteordnungen, die ihrer Meinung nach angewandt werden sollten. Demnach stellen die Wer-
teordnungen „<Denkmodelle> für (…) reales, alltägliches Urteilen und Handeln“ (Diaz-Bone
2015, S. 139) dar.5
Boltanski und Thévenot unterscheiden hierbei zwischen sechs Werteordnungen, die später
noch ergänzt wurden6 und im Folgendem u. a. am Beispiel ”Wertigkeit einer Person“ illustriert
werden:

Welt des Markts: „Als legitime Praxis gelten der freie Wettbewerb (die Konkurrenz) unter
Absehung der jeweiligen Person und der individuell geldvermittelteTausch (Geld gegen Güter)
zwischen Individuen“ (ebd., S. 141). Demnach bemisst sich die Wertigkeit von Personen
beispielsweise anhand „ihrer Kaufkraft (Käufer) sowie der Behauptung im Wettbewerb
(Verkäufer)“ (ebd., S. 141). Als Werte benennt Diaz-Bone Egoismus und Opportunismus
(vgl. ebd., S. 141).

Welt der Industrie: „Personen stehen hier nicht in Tauschbeziehungen zueinander, sondern in
<funktionalen> Beziehungen. An die Stelle des Eigeninteresses, das in der Marktwelt legitim
war, treten die planerische Rationalität und die (wissenschaftliche) Optimierung der Planung“
(ebd., S. 142). Nach Diaz-Bone hat jene Form der Weltordnung eine „enorme Verbreitung,
denn die Strategien der Planung, Standardisierung, Effizienzsteigerung und Verzifferung zur
Koordination von Produktion finden sich in vielen sozialen Bereichen“ (ebd., S. 142). Die
Wertigkeit eines Objekts wird demnach anhand deren Funktionalität begründet.

Welt des Hauses: „In einer häuslichen Welt richtet sich die Wertigkeit eines Menschen nach
seinem Rang in einer Vertrauenshierarchie, der wiederum eine Kette persönlicher Abhängig-
keiten zugrunde liegt“ (Boltanski und Thévenot 2011:58 zit. in ebd., S. 143). „Personen sind
in dieser Welt durch Verwandtschaftsbeziehungen, personale Abhängigkeit, Hierarchie, Loya-
lität, gemeinsame Herkunft, Abstammungen und Vertrauen miteinander verbunden.“ Hierbei
bemisst sich der Wert nicht an der Orientierung an Standards (Welt der Industrie), sondern

4 Diaz-Bone weist darauf hin, dass eine Vielzahl an Begrifflichkeiten für das gleiche Konzept verwendet wird, z. B.
„Werteordnung“, „Rechtfertigungsordnung, Welt (cités), Qualitätskonvention oder Polis“ (Diaz-Bone 2015, S. 140).
So betont beispielsweise der Begriff „Welt“, dass in der Koordination für die Akteure in Situationen ein praktisch
geteilter Sinnhorizont zur Verfügung steht, der intersubjektiv geteilte (und objektgestütze) Interpretationen und
Kognitionen ermöglicht“ (ebd., S. 140).

5 In Bezug auf die Soziologie der Konventionen betont Diaz-Bone, dass jenes Konzept von Boltanski und Thévenot
„eine der genuinen Leistungen“ (ebd., S. 135) darstellt, die die Soziologie der Konventionen maßgeblich geprägt hat.
Jedoch haben Boltanski und Thévenot damals noch nicht das Konzept der Konventionen verwendet (ebd., 135f.).

6 Als weitere Werteordnung führen unter anderem Thévenot und Boltanski noch die ökologische Konvention sowie
die projektbasierte Konvention ein (für ausführliche Beschreibungen siehe ebd.).
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die Einzigartigkeit von Menschen und ihre „individuelle Könnerschaft“ (Diaz-Bone 2015,
S. 143) werden anerkannt. „Das Gemeinwohl besteht hier in der Stärke der Gemeinschaft
(…), die sich ihrerseits um ihre Mitglieder <sorgt> und diese schützt“ (ebd., S. 144).

Welt der Meinung: „Die Wertigkeit ist das Ausmaß an Ruhm, Ehre, Anerkennung und Be-
kanntheit“ (ebd., S. 144). In der Praxis bedeutete dies, dass es als legitim angesehen werden
würde, die Wertigkeit einer Person oder eines Objekts auf der Grundlage seines Rufs fest-
zulegen. Im Fall von Schule zeigt sich diese Werteordnung beim Schulwahlverhalten von
Eltern. So ist für viele der Ruf einer Schule entscheidend dafür, ob sie ihr Kind an einer
Schule anmelden oder nicht.

Welt der Innovation: „Diese Konvention begründet die Wertigkeit von Personen, denen
besondere kreative Fähigkeiten und Leistungen zuerkannt werden“ (ebd., S. 145), bzw. kann
sich auch die Wertigkeit von Objekten mit dem Grad der Innovation begründen lassen.
Diese Rechtfertigungsordnung wird von Diaz-Bone (2015) als unsicher und unberechenbar
beschrieben, weil die Frage danach, ob etwas inspirierend und innovativ ist, nicht objektiv
zu beantworten ist.

Welt des Staatsbürgers: „Diese Konvention hält eine Welt im Inneren zusammen, die die
Solidarität und die Rechte und die Gleichheit der Menschen betont, weil sie Teil eines
aufgeklärten, bürgerlichen Kollektivs sind (Parteien, Staat, Vereine, soziale Bewegungen,
Initativen, etc.)“ (ebd., S. 146). „In Organisationen gibt es entsprechende Abteilungen oder
Positionen (Gleichstellungsbeauftragte), die gegen Diskriminierung (hinsichtlich Geschlecht
und ethnischer Zugehörigkeit) vorgehen und auf die Gleichbehandlung achten sollen“ (ebd.,
S. 147).

Die einzelnen Werteordnungen unterscheiden sich unter anderem darin,

• Worin sich die Wertigkeit äußert, z. B. bei der „Welt der Innovation“ ist es der Grad der
Kreativität;

• Was relevante Informationen zur Messung sind, z. B. ist es häufig der monetäre Preis bei
der „Welt des Marktes“;

• Wovon es abhängt, dass Wert zugeschrieben wird, z. B. bei der „Welt des Hauses“ ist es
der Grad an Vertrauen;

• Wie das Objekt wahrgenommen wird, z. B. bei der „Welt der Meinung“ ist das relevante
Attribut eines Objekts die Bekanntheit (vgl. Boltanski und Thévenot 1999, S. 368).

Die oben beschriebenen Werteordnungen wurden aus sozialphilosophischen Schriften abgeleitet
und empirisch durch diverse Untersuchungen gestützt (vgl. Boltanski und Thévenot 2007).
Dabei argumentieren Boltanski und Thévenot, dass die einzelnen Rechtfertigungsordnungen
systemübergreifend auftauchen können und nicht nur für einen Bereich gelten (vgl. Beckert
und Musselin 2013, S. 12), z. B. die ökonomische Argumentation („Welt des Marktes“) be-
schränkt sich nicht auf das Wirtschaftssystem, bzw. werden im Wirtschaftssystem auch andere
Werteordnungen für legitim erachtet (vgl. Diaz-Bone 2015, S. 141).
Grundsätzlich sind die Werteordnungen als gleichwertig anzusehen (vgl. Stark 2009, S. 24). So
gibt es keine Letztbegründung, die erklärt, warum bestimmte Werteordnungen höher anzu-
siedeln sind als andere. Stark (2009) spricht in diesem Zusammenhang von einer Heterarchie
von Werteordnungen. In Bezug auf konkrete Handlungsprozesse ist es jedoch notwendig,
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eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Werteordnungen angewandt bzw. miteinander
kombiniert werden sollen.
In Bezug auf diese Arbeit lassen sich die theoretischen Überlegungen zu Rechtfertigungs- bzw.
Werteordnungen auf verschiedene Aspekte anwenden: Beispielsweise wenn begründet werden
soll, welches Verständnis von guter Schule in Form von Indikatoren operationalisiert werden
sollte. So könnte argumentiert werden, dass eine Schule gut ist, wenn sie im Wohnort eine
hohe Reputation genießt („Welt der Meinung“) oder sich stets weiterentwickelt („Welt der
Innovation“). Ausgehend von der Fragestellung der Arbeit dient das theoretische Konzept
der Rechtfertigungsordnungen im Folgenden primär als Grundlage, um zu verstehen, wie
die Mitarbeiter_innen von Schulinspektionen bei der Entwicklung von Indikatoren zu
Inklusion vorgegangen sind bzw. wie sie ihr Handeln begründen. Es geht daher um die
Frage, wie begründet wird, welche Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von Indikatoren
für relevant erachtet wurden.

4.3 Exkurs: Qualität von Schule
Die Instrumente zur Messung von Inklusion repräsentieren gemeinsam mit den anderen
Messinstrumenten der jeweiligen Schulinspektionen bestimmte Verständnisse von guter Schule.
Ausgehend von den vorangegangenen Überlegungen stellt sich die Frage, inwiefern Indikatoren
zur Messung von Schulqualität bereits etabliert sind und somit nicht mehr in Frage gestellt
werden. Dabei bezieht sich diese Frage nicht nur auf Schulinspektionen, sondern generell auf
den Diskurs zu Schulqualität.
Ob es im deutschsprachigen Diskurs Konsens darüber gibt, was unter Schulqualität zu verstehen
ist, ist auch in Bezug auf die Entwicklung von Indikatoren zur Umsetzung von Inklusion eine
relevante Frage: Bei einem dominanten Verständnis von guter Schule liegt es nahe, Inklusion
so zu deuten, dass es kohärent zu diesem Verständnis ist.

„Von der Qualität der Schule wird sowohl in der bildungsinteressierten Öffentlichkeit als auch in
schulpädagogischen Fachdiskussionen so geredet, als ob es überhaupt keinen Zweifel darüber geben
könnte, was damit gemeint ist“ (Heid 2007, S. 55).

Wie bereits erwähnt gibt es jedoch „keineswegs Konsens darüber (…), was genau unter Qualität
zu verstehen ist“ (Ditton 2000, S. 74). So gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Qualität,
die unkoordiniert verwendet werden (vgl. Hupka-Brunner et al. 2015, S. 8). Demnach fehlt es
häufig an einer Diskussion darüber, anhand welcher Vorstellungen etwas für gut befunden wird
oder nicht. Beispielsweise versteht der Bildungsjournalist Christian Füller unter „guter“ Schule
Folgendes: „Gute Schule ist eine Schule vor Ort, die phantastische Kinder zur Entfaltung ihrer
nahezu unbegrenzten Möglichkeiten anregt“ (Füller 2009, S. 177). Dagegen gibt es auch andere
Verständnisse von „guter“ Schule, die sich beispielsweise stärker an dem Erreichen von Bil-
dungsstandards orientieren, z. B. wenn die Ergebnisse der IQB-Vergleichsarbeiten dazu genutzt
werden, um Aussagen über die Qualität von Einzelschulen zu treffen. Häufig unterscheiden
sich die Vorstellungen von „guter“ Schule darin, was als primärer Zweck von Schule angesehen
wird und wie diese Funktionen erreicht werden sollen. In diesem Zusammenhang bietet es sich
an, erneut auf die gesellschaftlichen Funktionen von Schule (→ Kapitel 2) zurückzugreifen: So
unterscheidet Fend (2008) zwischen vier Funktionen von Schule: Qualifikations-, Selektions-,
Integrations- und Enkulturationsfunktion (nähere Ausführung → Kapitel 2). Welche Relevanz
den einzelnen Funktionen beigemessen wird und wie diese inhaltlich gefüllt werden, kann
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variieren. Dies spiegelt sich in unterschiedlichen Vorstellungen von „guter“ Schule wider, die
wiederum auf unterschiedlichen Werteordnungen basieren.
Ditton und Müller benennen zwei Verständnisse von Schulqualität, die ihres Erachtens den
deutschsprachigen Diskurs dominieren (vgl. Ditton und A. Müller 2011, S. 101). So gibt es
zum einen die so genannte „funktionalistische Perspektive“ auf Schule und zum anderen eine
„humanistische Perspektive“ (vgl. ebd., S. 101).

„Funktionalistische“ Perspektive auf Schulqualität Dieses Qualitätsverständnis orientiert
sich primär an der Qualifikationsfunktion, wonach Schule die Vermittlung von Kompeten-
zen zur gesellschaftlichen Teilhabe ermöglichen soll (vgl. Fend 2006). Unter Qualifikation
durch Schule wird verstanden, dass Schüler_innen Kompetenzen erwerben, die ökonomisch
verwertbar sind, z. B. den Zugewinn an kognitiven Kompetenzen (vgl. Ribolits 2009, S. 15).
Die Qualität einer Einzelschule bemisst sich daran, inwiefern die Schüler_innen bestimmte
Kompetenzen erwerben. In Bezug auf Messinstrumente spielt sich daher jenes Verständnis
in Schulleistungsstudien wie PISA, IGLU oder TIMSS wider. Dort werden beispielsweise die
mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten von Schüler_innen erfasst.
Das oben beschriebene Qualitätsverständnis steht jedoch aus diversen Gründen in der Kritik:
Dies liegt unter anderem daran, dass der Fokus primär darauf gelegt wird, welche Leistungen
die Schülerinnen „zu einem bestimmten Zeitpunkt (…) in bestimmten Schulfächern oder
erworbenen Basiskompetenzen in bestimmten Domänen“ (Scharenberg 2015, S. 54) erreicht
haben. Holtappels weist daraufhin, dass neben den kognitiven Kompetenzen in die Schule einen
Beitrag dazu leisten soll, dass die Schüler_innen noch weitere Fähigkeiten erwerben können:
z. B.

„überfachliche Schlüsselkompetenzen und metakognitive Fähigkeiten (z. B. Analyse- und Planungs-
kompetenzen, kommunikative Fähigkeiten) (…). Daneben gehören aber ebenso die Entwicklung
sozialer Kompetenzen und Ich-Kompetenzen im Sinne einer Unterstützung der Persönlichkeitsbildung
und Identitätsentwicklung der Schüler/-innen“ (Holtappels 2003, S. 37).

Des Weiteren lassen sich aus der Messung der Outputs keine Aussagen darüber treffen, welche
Rahmenbedingungen und Prozesse zu den jeweiligen Ergebnissen führen (vgl. ebd., S. 39).
Gleichwohl lässt jenes Verständnis von Schulqualität bzw. die Operationalisierung Aussagen
darüber zu, inwiefern die Schüler_innen zu einem bestimmten Zeitpunkt über die abgefragten
Kompetenzen verfügen und ob es Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen von Schüler_innen
gibt.
In Bezug auf den Gegenstand der Arbeit stellt sich die Frage, ob jenes Verständnis von guter
Schule mit dem Verständnis von Inklusion, das im Rahmen der Arbeit als normative Ver-
gleichsfolie dient, kohärent ist: Wie bereits in den theoretischen Überlegungen zu Inklusion
ausgeführt (→ Abschnitt 2.2.4), widersprechen sich jene Verständnisse in der Theorie nicht,
können jedoch in der Praxis bestimmte Handlungen implizieren, die zu konträren Wirkungen
führen, z. B. Selektionsverhalten bei der Aufnahme von Schüler_innen.

Humanistische Perspektive auf Schulqualität Bei diesem Qualitätsverständnis steht „die
allgemeine Entwicklung aller menschlichen Kräfte“ (Ditton und A. Müller 2011, S. 101) im
Vordergrund. Im Gegensatz zum vorherigen Verständnis steht dabei nicht die ökonomische
Verwertbarkeit, sondern die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler_innen im Mittelpunkt.
Dies kann den Erwerb von kognitiven Kompetenzen einschließen, aber auch andere Domänen,
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z. B. Identitätsbildung, soziale Kompetenzen, usw. werden in den Blick genommen. Hierbei
wird an reformpädagogische Ansätze angeknüpft, wonach Lernen „als Entwicklung im Kinde
aus und als Lernen vom Kinde aus verstanden wird“ (Fend 2000, S. 57). Dabei liegt bei diesem
Qualitätsverständnis der Fokus nicht auf dem zu erreichenden Output in Bezug auf das einzelne
Kind, sondern auf den schulischen Prozessen. So soll „Schule für möglichst alle Schüler zu
produktiven Räumen des Lernens und ihrer langfristigen Entwicklung werden“ (ebd., S. 57).
In Bezug auf das in dieser Arbeit verwendete Verständnis von Inklusion lassen sich hier insofern
Anknüpfungspunkte finden, als beispielsweise das Erfahren von intersubjektiver Anerkennung
für die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich ist (nähere Ausführung → Kapitel 2).
Abschließend lässt sich festhalten, dass es im deutschsprachigen Diskurs keinen Konsens dar-
über gibt, was unter einer guten Schule verstanden wird. Generell lässt sich festhalten, dass
es bislang an einer empirischen Analyse darüber fehlt, welche Verständnisse von guter Schule
den deutschsprachigen Diskurs prägen und worin sie sich unterscheiden. Für das Handeln der
Schulinspektion hat dies zur Folge, dass sie nicht auf ein bereits etabliertes Set an Indikatoren
zur Messung von Schulqualität zurückgreifen kann. Es ist daher davon auszugehen, dass es in
den Schulinspektionen ein Aushandlungsprozess darüber stattgefunden hat, welche Verständ-
nisse von guter Schule durch die Indikatoren repräsentiert werden sollen. Das Vorhandensein
von unterschiedlichen Verständnissen kann zur Folge haben, dass diese bei der Entwicklung
von Indikatoren miteinander kombiniert werden und somit Messinstrumente der Schulin-
spektionen verschiedene Verständnisse von guter Schule repräsentieren. Dies ist insofern nicht
überraschend, als sich die Verständnisse von guter Schule unter anderem darin unterscheiden,
welche Erwartungen an Schule formuliert werden. Eine Kombination liegt daher nahe, da
an Schule verschiedene Erwartungen formuliert werden können und sich diese nicht immer
widersprechen.
In Bezug auf die unterschiedlichen Verständnisse von Schulqualität stellt sich darüber hinaus
die Frage, woher die Vorstellungen von „guter“ Schule kommen. Fend weist darauf hin, dass
„unsere Vorstellungen von guter Schule mit unseren Bildern darüber verwoben sind, wie
menschliches Zusammenleben insgesamt aussehen sollte“ (Fend 1994, S. 24; siehe auch Terhart
2000, S. 816). Als weitere Faktoren nennt Terhart „Traditionen, allgemein- und sozialpolitische
Überzeugungen, sozial- und bildungstheoretische Erwägungen und Entscheidungen“(ebd.,
S. 816). So spiegeln sich in Vorstellungen von guter Schule beispielsweise unterschiedliche
Konzepte von Gerechtigkeit, variierende Menschenbilder sowie verschiedene Leistungsbegriffe
wider. Des Weiteren spielt eine Rolle, welche Überzeugungen zur Bildungsfähigkeit vorhanden
sind, z. B. „naturalistischer Glaube an Bildung“ vs. „universelle Bildungsfähigkeit“ (Gomolla
2009, 32f.). In Bezug auf diese Arbeit ist bei der empirischen Erhebung zu berücksichtigen,
welche Verständnisse von guter Schule bei den Entwickler_innen der Instrumente vorhanden
sind und inwiefern diese möglicherweise prägend wirkten, wenn es um die Entwicklung von
Indikatoren zu Inklusion ging.

4.4 Zwischenfazit
Durch die bewertungssoziologische Perspektive auf den Gegenstand der Arbeit sind verschie-
dene Aspekte deutlich geworden: Indikatoren stellen soziale Konstruktionen dar. Durch die
Entscheidung für konkrete Indikatoren und gegen alternative Varianten werden bestimmte
Perspektiven auf die Wirklichkeit abgebildet und andere werden vernachlässigt. Des Weite-
ren gehen bestimmte Implikationen damit einher, wenn Indikatoren dafür genutzt werden
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numerische Werte zu erheben, z. B. Fokus auf die Erhebung von Informationen, die messbar
sind. In Bezug auf die Entwicklung von Indikatoren lässt sich festhalten, dass es kaum Studien
gibt, die sich mit der Entwicklung von Indikatoren auseinandersetzen. Erste Hinweise zur
Analyse des empirischen Materials ergeben sich möglicherweise aus den jeweiligen Bewertungs-
konstellationen sowie aus der Notwendigkeit, dass Indikatoren einen bestimmten Grad an
Institutionalisierung benötigen, um von Relevanz zu sein.
Durch den Exkurs zur Qualität von Schule ist deutlich geworden, dass es keinen Konsens
darüber gibt, was eine gute Schule kennzeichnet bzw. wie dies gemessen wird. Dies trifft auch
auf Indikatoren zu Inklusion zu (nähere Ausführung → Kapitel 2), die einen Teilbereich des
gesamten Instrumentensets von Schulinspektionen darstellen können. Somit kann auch diesen
Indikatoren die Funktion zugeschrieben werden, dass sie bestimmte Verständnisse von guter
Schule repräsentieren. Aufgrund der fehlenden Existenz von etablierten Indikatorensets zu
Inklusion und zu guter Schule kann es zu den oben beschriebenen „critical moments“ kom-
men. Dabei wird zum einen auf Rechtfertigungsordnungen zurückgegriffen, um zu begründen,
welches Verständnis von guter Schule von Relevanz ist, und zum anderen wird auf Rechtferti-
gungsordnungen zurückgegriffen, um das Vorgehen bei der Entwicklung von Indikatoren zu
begründen. Letzteres wird im Rahmen der Arbeit empirisch untersucht. Des Weiteren wurde in
Bezug auf Schulinspektionen deutlich, dass diese im Vergleich zu anderen Evaluationsverfahren,
die von Organisationen wie der Bildungsadministration, privaten Agenturen oder der Bildungs-
forschung realisiert werden, abweicht: Erstens wird nicht nur auf quantitative Indikatoren
zurückgriffen, sondern es werden auch Formen der qualitativen Datenerhebung angewandt.
Auch wenn es möglich wäre in bestimmten Teilbereichen Vergleiche zwischen Schulen herzustel-
len, findet dies in der Praxis nicht statt. Demnach werden auch keine Rankings veröffentlicht,
die Aussagen darüber zulassen, welche Schule die „beste“ oder die „schlechteste“ im jeweiligen
Bundesland ist.
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5 Sensemaking-Ansatz

Im Rahmen dieser Arbeit dient der Sensemaking-Ansatz als theoretische Brille, um zu analysie-
ren, wie die Instrumenteentwickler_innen bei der Deutung von Inklusion vorgegangen sind,
wie die Messinstrumente zu Inklusion entstanden sind und welche Rahmenbedingungen die
Deutungsprozesse prägten.
Generell wird der Sensemaking-Ansatz verwendet, um Entscheidungsprozesse in Organisa-
tionen oder (häufig auch) Unfallszenarien zu erklären (für einen Überblick siehe Sandberg
und Tsoukas 2015). In Bezug auf den Bildungsbereich sind insbesondere die Arbeiten von
Spillane und Coburn zu nennen, die sich mit der Implementation von politischen Vorgaben im
schulischen Kontext auseinandersetzen (z. B. Spillane 2004; Coburn 2016; für einen Überblick
siehe DeMatthews 2012; Quinn 2009). Während es diverse Studien zu Deutungsprozessen von
Schulleitungen gibt, lässt sich bezogen auf den Gegenstand dieser Arbeit – Messinstrumente
der Schulinspektionen in Hinblick auf die Umsetzung von Inklusion – festhalten, dass es
kaum empirische Untersuchungen gibt, die Anknüpfungspunkte bieten. So ist der Autorin
lediglich die Studie von DeMatthews (2012) bekannt, der mithilfe des Sensemaking-Ansatzes
analysiert, wie Inklusion von verschiedenen Schulleitungen eines US-amerikanischen Bezirks
gedeutet wird (nähere Ausführung des Forschungsstands in Bezug auf die Implementation von
politischen Vorgaben → Abschnitt 5.2). Im Zusammenhang mit Evaluationen ist noch die
Studie von Halverson et al. (2004) zu nennen, die sich mit dem Sensemaking von Schullei-
tungen auseinandersetzen und dabei in den Blick nehmen, wie Lehrkräfte von diesen evaluiert
werden.
Im Folgenden wird nun zunächst auf die theoretischen Überlegungen von Weick (1995)
eingegangen. Dieser hat den Sensemaking-Ansatz entwickelt, um Deutungen von Ereignissen
oder Situationen zu analysieren. Anschließend folgt eine Darstellung, wie sich der Ansatz auf
die Implementation von politischen Vorgaben anwenden lässt. So haben Spillane et al. (2002)
den Ansatz von Weick hierfür adaptiert und konkretisiert.

5.1 Sensemaking-Ansatz nachWeick
Um das Potential des Sensemaking-Ansatzes zu beschreiben, wird in der Literatur häufig auf
Weicks Analyse des „Mann Gulch Waldbrand“ (vgl. Weick 1993) verwiesen: Im August 1949
brach in der Mann Gulch Gegend in Montana ein riesiges Feuer aus, welches viele Todesopfer
unter den Feuerwehrmännern forderte. In seiner Analyse von Interviews und anderen Formen
der Dokumentation beschäftigt sich Weick mit der Frage, wie die einzelnen Feuerwehrmänner
die Situation deuteten. Hierbei arbeitet er verschiedene Ursachen für Fehldeutungen heraus, z. B.
fehlende Erfahrung der Feuerwehrmänner, Panikanfälle, Missinterpretationen der Situation
oder fehlendes Vertrauen gegenüber erfahreneren Kollegen. In seiner Analyse nimmt Weick
demnach nicht nur in den Blick, wie die Situation von Seiten der Feuerwehrmänner gedeutet
wurde, sondern auch, auf welche Wissensbestände hierbei zurückgegriffen wurde und welche
Handlungen daraus folgten.
Dabei argumentiert Weick, dass Sensemaker beim Deuten einer Situation, auf einen bereits
vorhandenen Referenzrahmen zurückgreifen. Dieser ermöglicht es Informationen aufzunehmen,
zu verarbeiten und zu nutzen (Westley 1990 zit. In Weick 1995, S. 4). Dabei gehören zum



76 Sensemaking-Ansatz

Deutung von Inklusion bzw.
Instrumenten zu Inklusion

Abb. 5.1: Sensemaking nach Weick

Referenzrahmen unter anderem Erwartungen, Wissensbestände, Routinen, Vorannahmen oder
akzeptierte Rechtfertigungen (vgl. Weick et al. 2005, S. 409). In dem Fall der Feuerwehrmänner
gehören zum Referenzrahmen beispielsweise bisherige Erfahrungen mit ähnlichen Ereignissen.
In Bezug auf das Verhältnis zwischen Referenzrahmen und der zu deutenden Situation ist
festzuhalten, dass die Beziehung stets zirkulär ist (siehe Abb. 5.1), d. h. im Rahmen des Deu-
tungsprozesses kann sich auch der bestehende Referenzrahmen verändern bzw. sich anpassen
(vgl. Spillane 2004, S. 76).
Neben der Analyse von tragischen Unfällen bietet es sich an, auch andere Situationen zu
analysieren. So finden das Deuten von Situationen und sich daraus ergebende Handlungen
ständig statt. Nach Weick liegt es jedoch nahe, Ereignisse oder Prozesse zu betrachten, die
durch Mehrdeutigkeit oder Ungewissheit gekennzeichnet sind (vgl. Weick 1995, S. 91): Im
Fall von Mehrdeutigkeit realisieren Menschen Sensemaking, weil sie sich für eine von mehreren
Interpretationen entscheiden müssen (vgl. ebd., S. 91). Im Fall von Ungewissheit ist es so, dass
ihnen unbekannt ist, ob es vorhandene Deutungen gibt (vgl. ebd., S. 91). Der weitere Verlauf
des Deutungsprozesses ist abhängig von dem jeweiligen Merkmal: Im Fall von Mehrdeutigkeit
stehen genug Informationen zur Verfügung, „vielmehr bedarf es einer anderen <Qualität>“
(Appelt 2016, S. 57). Demnach erfordert es die Situation, dass sich der Sensemaker für eine
bestimmte Deutung entscheidet. Dagegen ist es im Fall von Ungewissheit notwendig, mehr
Wissen zu erlangen, um etwas deuten zu können. Im Rahmen von empirischen Untersuchungen
bietet sich die Analyse von mehrdeutigen oder ungewissen Situationen an, weil in diesen Fällen
zum einen die Deutungsprozesse komplex sind und häufig Erklärungsbedarf entsteht, wie es
zu den jeweiligen Deutungen gekommen ist. Demnach liegt die Anwendung des Ansatzes
bei der Deutung von Inklusion bzw. der Entwicklung von Messinstrumenten zu Inklusion
nahe: So treffen beide von Weick genannten Merkmale in diesem Fall zu: Es gibt verschiedene
Deutungen von Inklusion (~ Mehrdeutigkeit) und es gibt keine Messinstrumente zur Umsetzung
von Inklusion (~ Ungewissheit). Mitarbeiter_innen der Schulinspektion stehen daher vor der
Herausforderung, Inklusion als Konzept zu deuten. Unter der Annahme, dass es Konsens darüber
geben würde, wie Inklusion zu definieren und deren Umsetzung empirisch zu messen ist, wäre es
irrelevant zu untersuchen, wie Inklusion auf der Ebene der Schulinspektionen rekontextualisiert
wurde. In diesem Fall hätten die Instrumenteentwickler_innen kaum Handlungsspielraum für
Deutungen und es gebe zwischen den Bundesländern keine Unterschiede.
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5.1.1 Kennzeichen von Sensemaking nachWeick
Weick (1995) führt sieben Kennzeichen von Sensemaking auf, die den Deutungsprozess cha-
rakterisieren. Diese werden im Folgenden näher beschrieben. Hierbei wird auch auf bestehende
Kritikpunkte an Weicks Arbeiten eingegangen bzw. werden Herausforderungen, die ins Beson-
dere im Zusammenhang mit dem empirischen Design entstehen können, thematisiert.

„Grounded in Identity“: Sensemaking ist geprägt durch die Auseinandersetzung des Sense-
makers mit seiner Umwelt. Wie der Sensemaker seine Umwelt wahrnimmt, beziehungsweise
was als relevante Umwelt gesehen wird, ist abhängig davon, wie dieser sich selbst definiert
(vgl. ebd., S. 20). Zugleich prägt auch die Umwelt die Identität des jeweiligen Sensemakers
(vgl. ebd., S. 20). Unter Bezugnahme auf Erez & Earley (1993 zit. In Weick 1995) argumen-
tiert Weick, dass die Entwicklung beziehungsweise das Aufrechterhalten einer Identität durch
drei Bedürfnisse geprägt sei: Streben nach einem positiven Selbstbild, das Bedürfnis nach
Selbstwirksamkeit und das eigene Selbstbild muss in sich stimmig und widerspruchsfrei sein
(vgl. ebd., S. 20). Weick argumentiert, dass sich diese Bedürfnisse auch beim Sensemaking
zeigen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei Deutungsprozessen in Organisationen
nicht nur eine Rolle spielt, wie der Sensemaker sich als Individuum, sondern auch, wie er
sich als Repräsentant der jeweiligen Organisation versteht (vgl. ebd., S. 23). Es geht daher
nach DeMatthews nicht nur um die Frage „Who am I¿‘, sondern auf der Organisationebene
auch um die Frage „Who are we¿‘ (DeMatthews 2012, S. 56).

„Retrospective“: Weick versteht die Wirklichkeit als einen kontinuierlichen Strom an Erfah-
rungen (vgl. Weick 1995, S. 25). Für Deutungsprozesse muss dieser kontinuierliche Strom
verlassen werden, da Erfahrungen erst dann als einzelne Episoden greifbar bzw. gedanklich
bearbeitbar werden. Sensemaking findet demnach statt, wenn etwas bereits geschehen ist
(vgl. ebd., S. 26). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Sensemaking zeitlich sehr
nah an die erlebte Situation anknüpft. Beispielsweise deuten im Fall des oben beschriebenen
Mann Gulch Waldbrands die Feuerwehrmänner die Situation, während sich das Feuer weiter
ausbreitet. Das Sensemaking ist daher notwendig, um handlungsfähig zu bleiben.

Im Hinblick auf den temporalen Charakter des Sensemakings wird Weick häufig dafür
kritisiert, dass er die prospektive Perspektive vernachlässigen würde (für einen Überblick
siehe Sandberg und Tsoukas 2015, S. 519; siehe auch Nijhof und Jeurissen 2006, S. 321).
Sandberg und Tsoukas (2015) argumentieren jedoch, dass auch auf die Zukunft bezogene
Denkprozesse beim Sensemaking retrospektiver Natur wären, da im Denken antizipiert wird,
welche Implikationen sich aus den jeweiligen Deutungen ergeben würden (vgl. ebd., S. 519).
Demnach wäre dies kein Widerspruch zu Weicks Arbeiten und die prospektive Perspektive
wäre nach Weick ein Denken im „future perfect tense“ (Weick 1979) und wird somit unter
dem Merkmal „retrospective“ berücksichtigt.

In Bezug auf empirische Untersuchungen ist bei der Entwicklung des Forschungsdesigns und
der Auswertung der Daten kritisch zu reflektieren, wie viel Zeit zwischen der zu deutenden
Situation und dem Deuten der Situation liegt. So besteht die Gefahr, dass im Rahmen von
empirischen Erhebungen nicht das tatsächliche Sensemaking, sondern ein Sensemaking
vom Sensemaking abgebildet wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn in Interviews die
Erzählungen von den tatsächlich stattgefunden Deutungsprozessen abweichen, weil diese
dem Sensemaker nicht mehr genau in Erinnerung sind bzw. sozial erwünscht geantwortet
wird (nähere Ausführung → Kapitel 8).
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„Enactive of sensible environments“: Sensemaker schaffen sich ihre Umwelt selbst. Dabei
entscheidet der Sensemaker, was als Umwelt wahrgenommen und was ignoriert wird.
Durch ihr eigenes Handeln gestalten Menschen für sich eine Umgebung, die zu einem
Hindernis, aber auch zu einer Möglichkeit werden kann (vgl. Weick 1995, S. 31). Hierbei
ist zu beachten, dass Menschen in ihrem Alltag häufig verdrängen, dass die von ihnen
wahrgenommene Realität stets von ihnen selbst konstruiert wird und nehmen diese als
naturgegeben an (ebd., S. 23). Dieses Verhalten kann als Schutzmechanismus gelesen werden:
So würde das ständige Hinterfragen der eigenen Wahrnehmung dazu führen, dass Menschen
nicht mehr handlungsfähig sind.

„Social“: Der soziale Kontext spielt beim Sensemaking-Ansatz eine zentrale Rolle. Während des
Deutens greifen Sensemaker auf Verständnisse und Normen zurück, die sie im Rahmen ihrer
Sozialisation erworben haben. Des Weiteren beziehen sie den sozialen Kontext, in dem sie sich
aktuell befinden, bei konkreten Deutungsprozessen mit ein. In diesem Zusammenhang wird
beim Sensemaking häufig eine (fiktive) Audienz antizipiert. So ergibt sich für die Sensemaker
die Notwendigkeit, das eigene Handeln gegenüber dieser Audienz legitimieren zu können
(vgl. ebd., S. 40). Demnach ist auch der soziale Kontext ein Teil des Referenzrahmens.

„Ongoing“: „Sensemaking never starts. The reason it never starts is that pure duration never
stops“ (ebd., S. 43). Demnach finden im Alltag ständig Deutungen von Situationen statt.
Hierbei wird meistens auf bestehende Deutungsmuster zurückgegriffen und diese werden re-
produziert. Gleichwohl besteht auch die Möglichkeit, dass sich Deutungen im Laufe der Zeit
verändern. In Bezug auf empirische Untersuchungen impliziert jenes Kennzeichen, dass stets
nur eine Momentaufnahme bzw. im Fall von Längsschnittstudien mehrere Momentaufnah-
men gezeichnet werden können. Angewandt auf den Gegenstand dieser Arbeit bedeutet dies:
Es ist möglich, dass sich die Deutungen von Inklusion bei den Instrumenteentwickler_innen
im Laufe der Zeit verändern. Die im Rahmen der Arbeit ausgewählte Momentaufnahme ist
jedoch insofern von Relevanz, da die Deutungen der Instrumenteentwickler_innen maßgeb-
lich die Entwicklung der Messinstrumente zur Umsetzung von Inklusion prägten. Letzere
weisen durch ihre Standardisierung und Anwendung in der Praxis einen gewissen Grad an
Institutionalisierung auf.

„Focused on and by extracted cues“: Sensemaking ist das Deuten von ungewissen oder
mehrdeutigen Situationen. Hierbei werden sogenannte „cues“ konstruiert (vgl. ebd., S. 55),
d. h. einzelne Aspekte einer Situation werden in den Blick genommen, um die Situation als
solche gedanklich bearbeitbar zu machen. Diese Indikatoren geben Hinweise darauf, wie eine
Situation wahrgenommen werden kann und auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen
werden. Bezüglich abstrakter Konzepte wie Inklusion kann beispielsweise die Zielgruppe von
Inklusion ein möglicher „cue“ sein. Was als „cue“ ausgewählt und wie dieser interpretiert wird,
ist abhängig vom jeweiligen Kontext (vgl. ebd., S. 51) bzw. vom Sensemaker. In diesem Zu-
sammenhang bietet es sich in der empirischen Analyse an, nicht nur die ausgewählten „cues“
zu beachten, sondern auch, welche Aspekte von Seiten der Instrumenteentwickler_innen
nicht beachtet wurden.

„Driven by plausbility rather than accuracy“: Nach Weick spielt es für den Sensemaker we-
niger eine Rolle, ob das Vorgehen bei Deutungsprozessen sorgfältig bzw. akkurat ist. Dies
wäre der Fall, wenn neue Deutungen als Arbeitshypothesen gesehen werden würden und es
stets derer Verifizierung bedürfte. Stattdessen ist für die Sensemaker von Relevanz, dass die
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eigene Deutung unter Berücksichtigung der relevanten Umwelt für plausibel gehalten wird
(vgl. ebd., 55f.). Demnach geht es darum, ein kohärentes Bild zu erzeugen.

In Anbetracht der sieben Kennzeichen nach Weick (1995) lässt sich Folgendes festhalten: Der
Sensemaking-Ansatz legt den Fokus auf die Interaktion einer zu deutenden Situation und dem
bestehenden Referenzrahmen (→ Abb. 5.1). Dieser Prozess kann aus mehreren Gründen als
sehr dynamisch beschrieben werden: Erstens, was als Referenzrahmen gesehen wird, kann in
Abhängigkeit vom Sensemaker, dem Setting und der jeweiligen Situation variieren. Zweitens,
aus der Interaktion zwischen der zu deutenden Situation und dem Referenzrahmen können
sich unterschiedliche Implikationen ergeben, z. B. Anpassung des Referenzrahmens. Drittens,
Sensemaking ist ein fortlaufender Prozess, der nie abgeschlossen ist.

5.1.2 Sensemaking in Organisationen
Bislang lag der Fokus primär auf Deutungsprozessen auf der individuellen Ebene. Im Rahmen
dieser Arbeit geht es jedoch nicht nur um Deutungsprozesse von Einzelpersonen. Es geht auch
darum, wie innerhalb der Schulinspektionen in den einzelnen Bundesländern ein Austausch
stattgefunden hat und welche Deutungen von Inklusion sich in den Messinstrumenten der
Schulinspektionen wiederfinden. Im Folgenden wird näher auf Weicks Verständnis von Or-
ganisationen bzw. Prozessen des Organisierens eingegangen, um das Verhältnis zwischen den
einzelnen Ebenen zu beschreiben.
Weick versteht unter Prozessen des Organisierens „fortlaufende unabhängige Handlungen zu
vernünftigen Folgen zusammenzufügen, sodass vernünftige Ergebnisse erzielt werden“ (Weick
1985, S. 11). Hierbei geht es darum, Mehrdeutigkeit zu reduzieren und die „Spannweite der
Möglichkeiten zu verkleinern“ (ebd., S. 15). Um dies zu erreichen, versuchen die Personen, die
in den Prozess des Organisierens involviert sind, durch Selektion und Interpretation bestimmte
Bedeutungen zu stabilisieren (vgl. ebd., S. 16). Wenn mehrere Personen involviert sind, die
wechselseitig in ihren Handlungen voneinander abhängig sind, wird dieser Prozess als Orga-
nisieren bezeichnet (ebd., S. 16). Dieses Verständnis von Organisationen ist für Weick stark
mit dem Konzept des Sensemaking verknüpft: „The operative image of organization is one in
which organization emerges through sensemaking, not one in which organization precedes
sensemaking or one in which sensemaking is produced by organization“ (Weick et al. 2005,
S. 410). Dabei ist ein maßgebliches Merkmal des Organisierens die Kommunikation zwischen
Akteuren. So ist der sprachliche Austausch grundlegend, um auf kollektiver Ebene deuten zu
können (vgl. ebd., S. 413).
Mit Bezug auf Wiley (1988 zit. In Weick 1995, S. 70) unterscheidet Weick zwischen verschiede-
nen Ebenen des Sensemakings: der individuellen, intersubjektiven, generisch-subjektiven und
der extrasubjektiven Ebene. Als intersubjektive Ebene wird der Austausch über Bedeutungen
zwischen mindestens zwei Personen verstanden (vgl. ebd., S. 70). Auf der generisch-subjektiven
Ebene verlieren konkrete Personen an Bedeutung und stattdessen sind soziale Strukturen do-
minant (vgl. ebd., S. 70). Die extrasubjektive Ebene befindet sich auf einer noch abstrakteren
Ebene, die keinem konkreten Subjekt bzw. Objekt zugeschrieben werden kann. Als Beispiel für
diese Ebene wird der Kapitalismus oder die Mathematik angeführt (ebd., S. 72). Demnach
sind es tendenziell eher Heuristiken, die unter dieser Ebene gefasst werden.
Prozesse des Organisierens sind nach Weick zwischen der intersubjektiven und der generisch-
subjektiven Ebene zu verorten. So finden zwischen Individuen Absprachen über Deutungen
statt (intersubjektiv), die sich wiederum in Routinen und Strukturen widerspiegeln können
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(subjektiv-generische Ebene). Angewendet auf den Gegenstand dieser Arbeit bedeutet dies,
dass im empirischen Teil verschiedene Deutungsprozesse in den Blick genommen werden: die
individuelle Ebene durch die Deutungen der Instrumenteentwickler_innen, der Austausch
zwischen den Instrumenteentwickler_innen einer Schulinspektion auf intersubjektiver Ebene
sowie die Messinstrumente, die der subjektiv-generischen Ebene zugeordnet werden können.
In Bezug auf die intersubjektive Ebene ist zu ergänzen, dass es bislang wenig Wissen darüber gibt,
welche Prozesse beim kollektiven Sensemaking stattfinden (vgl. Merkus et al. 2016). Maitlis und
Christianson vergleichen die Prozesse mit einem Jazzorchester: „Members must listen closely
to each other take turns leading and following, and respond together in real-time to novel or
unexpected performance“ (Maitlis und Christianson 2014, S. 78). Im Rahmen dieser Arbeit
wird die intersubjektive Ebene, d. h. die gemeinsame Deutung von Inklusion innerhalb einer
Schulinspektion, betrachtet, jedoch sind hierzu — aufgrund des empirischen Designs – nur
begrenzt Aussagen möglich (nähere Ausführung → Kapitel 6).
Im Hinblick auf die einzelnen Ebenen weist Wetzel darüber hinaus auf das Spannungsfeld
zwischen Innovation und Routine hin: „Während auf intersubjektiver Ebene Neues durch
konkrete persönliche Beziehungen geschaffen, aufgebaut und implementiert werden kann,
kontrollieren Organisationen als generisch-subjektive Formen genau diese innovierende Intimi-
tät“ (vgl. Wetzel 2001, S. 178). Demnach zeigen sich Routinen auf der generisch-subjektiven
Ebene. Gleichwohl können sich Routinen bzw. feststehende Strukturen ändern. Hierfür sind
Interaktionen zwischen Individuen maßgeblich. Dieser Aspekt ist in Bezug auf den Gegenstand
der Arbeit insofern von Relevanz, wenn es um die Frage geht, ob Inklusion als Innovation
verstanden und ob es in der Praxis implementiert wird.

5.1.3 Sensemaking und Macht
Der Sensemaking-Ansatz wurde von verschiedenen Autor_innen dafür kritisiert, den Machtas-
pekt in Organisationen zu vernachlässigen (z. B. Mills et al. 2010): „Sensemaking strikes some
people as naive with regard to the red meat of power, politics, and critical theory“ (Weick
et al. 2005, S. 418). So könne die Umsetzung einer politischen Vorgabe nicht allein dadurch
erklärt werden, welche Prozesse auf individueller sowie subjektiv-generischer Ebene ablaufen.
Stattdessen wären Top-Down-Vorgaben bei der Implementation von politischen Vorgaben
maßgeblich.
Weick et al. (2005) widersprechen diesem Argument: So müsse man sich im Rahmen des
Sensemaking-Ansatzes mit den folgenden Fragen auseinandersetzen: „How does power get
expressed, increase, decrease, and influence others“ (ebd., S. 418). Beispielsweise kann Macht
ausgeübt werden, indem der Informationsaustausch von formell höherstehenden Akteuren
beeinflusst wird. Des Weiteren zeigen sich Machtverhältnisse auch, wenn Interessen und Po-
sitionierungen von formell höherstehenden Akteuren berücksichtigt werden, ohne dass diese
explizit Macht ausüben müssen.
In Bezug auf Machtverhältnisse argumentiert Weick darüber hinaus, dass Machtausübung
nicht als Einbahnstraße verstanden werden kann, wonach etwas von „unten“ so umgesetzt
wird, wie es von „oben“ intendiert war. Stattdessen wird den Sensemakern eine aktive Rolle
zugeschrieben, da sie eigene Deutungen und Überzeugungen einbringen können. Dies kann zur
Folge haben, dass die Interessen von formell höherstehenden Akteuren ignoriert bzw. bewusst
umgangen werden. Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass Sensemaking kein
hierarchiefreier Prozess ist. Jedoch ist bei der Analyse von Sensemaking-Prozessen zu berücksich-
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tigen, dass formelle Hierarchien in Bezug auf tatsächlich vorhandene Machtverhältnisse nicht
immer aussagekräftig sind. Diese Annahme teilt der Ansatz mit dem Educational-Governance-
Ansatz (nähere Ausführung → Kapitel 3), der im Rahmen dieser Arbeit in Hinblick auf das
Bildungssystem als sensibilisierende Perspektive genutzt wird.

5.2 Implementation von politischen Vorgaben
Im Folgenden werden nun die einzelnen Elemente des von Spillane et al. (2002, S. 412) entwi-
ckelten „Distributed-Cognition‘‘-Ansatzes näher dargestellt. Dieser stellt eine Konkretisierung
des Ansatzes von Weick bezüglich der Implementation von politischen Vorgaben dar. Zuvor
wird jedoch dargestellt, inwiefern sich der Sensemaking-Ansatz von anderen theoretischen
Ansätzen aus der Implementationsforschung unterscheidet.

5.2.1 Abgrenzung zu anderen Ansätzen
Der Sensemaking-Ansatz wird in den letzten Jahren vermehrt in der Forschung zur Implemen-
tation von politischen Vorgaben angewandt. Dabei bezieht sich der Begriff „politische Vorgabe“
unter anderem auf konkrete Gesetzesvorgaben, politische Maßnahmen, Rechtsverordnungen
und Ähnliches.1 In Anlehnung an die von Weick (1995) beschriebenen Prozesse des Sensema-
kings („creation“, „interpretation“ und „enactment“) finden bei der Deutung von politischen
Vorgaben folgende Prozesse statt:

„Conceptualizing the problem of implementation in this way focuses attention on how implementing
agents construct the meaning of a policy message and their own behavior, and how this process leads
or does not lead to a change in how they view their own practice, potentially leading to changes in
both understanding and behavior“ (Spillane et al. 2002, S. 392).

Angewandt auf den Gegenstand der Arbeit bedeutet dies, dass sich die Instrumenteentwick-
ler_innen mit den folgenden Fragestellungen beschäftigen:

Creation: Welche Indikatoren bzw. „cues“ von Inklusion werden aufgegriffen, um Inklusion
als politische Vorgabe greifbar und interpretierbar zu machen?

Interpretation: Welche möglichen Deutungen von Inklusion gibt es? Welche möglichen
Formen der Messung von Inklusion gibt es?

Enactment: Was wird unter Inklusion verstanden? Was sind Instrumente zur Messung von
Inklusion?

Verortung in der Implementationsforschung : Der Sensemaking-Ansatz ermöglicht durch
seine sozialkonstruktivistische Perspektive aus mehreren Gründen eine Erweiterung zu anderen
theoretischen Ansätzen aus der Implementationsforschung. So gehen viele Ansätze davon aus,
dass lokale Akteure bei der Implementation von politischen Vorgaben sich dessen bewusst
sind, welche Intentionen hinter einer politischen Vorgabe stehen und wie sie diese auf ihrer
Handlungsebene umsetzen müssen (vgl. Spillane 2004, S. 6). Demnach sind nur drei Szenarien

1 Im Rahmen dieser Arbeit geht es primär nicht um die Implementation von Art. 24 BRK, sondern darum, wie
Inklusion als politische Vorgabe – wie sie in verschiedenen Verordnungen der UN Eingang gefunden hat – von
Seiten der Inspektionen gedeutet wird (nähere Ausführung → Kapitel 2).
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bei der Deutung von politischen Vorgaben möglich: Erstens, lokale Akteure setzen die politische
Vorgabe so um, wie sie intendiert ist. Zweitens, sie ignorieren die politische Vorgabe bewusst
und werden nicht aktiv oder drittens, sie deuten diese nach ihren eigenen Interessen um
und ignorieren die ursprüngliche Intention der politischen Vorgabe. Dagegen berücksichtigt
der Sensemaking-Ansatz auch als Option, dass die Deutung der politischen Vorgabe von
verschiedenen Rahmenbedingungen geprägt wird und dies zur Folge haben kann, dass diese
von den lokalen Akteuren – unbewusst bzw. aus Unwissenheit – nicht so gedeutet wird, wie
sie intendiert war. Dies kann zugleich implizieren, dass eine politische Vorgabe von Seiten der
Instrumenteentwickler_innen konkretisiert oder neu gedeutet wird (vgl. Coburn 2001, S. 145)
und die Instrumenteentwickler_innen der Schulinspektionen somit selbst als Policymaker
fungieren.
Spillane et al. grenzen sich demnach von Ansätzen wie dem Rational-Choice-Ansatz ab, wonach
Akteure sich nur von ihren eigenen Interessen leiten lassen (vgl. Spillane et al. 2002, S. 391). Des
Weiteren kritisieren sie auch institutionelle Erklärungsansätze, die den Fokus auf strukturelle
Bedingungen legen und dabei individuelle Einflussfaktoren vernachlässigen. Demnach sieht
der Sensemaking-Ansatz die Ursachen für bestimmte Deutungen in strukturellen Bedingun-
gen, aber darüber hinaus können auch individuelle Attribute sowie informelle Settings, z. B.
Netzwerke, den Deutungsprozess prägen (vgl. ebd., S. 414). Ein Mehrwert des Ansatzes ist
darüber hinaus, dass auch auf Erkenntnisse aus der Kognitionspsychologie zurückgegriffen
wird, um Deutungsprozesse zu erklären. Dabei geht der Ansatz davon aus, dass die Implemen-
tation einer politischen Vorgabe nicht isoliert von anderen Anforderungen geschieht, die an die
deutende Person bzw. Organisation formuliert werden. Beispielsweise ist die Entwicklung von
Messinstrumenten zu Inklusion eine von vielen Aufgaben der Instrumenteentwickler_innen.
Im Vergleich zu anderen Ansätzen distanziert sich der Sensemaking-Ansatz von einfachen
Ursache-Wirkungs-Mechanismen und es wird angenommen, dass Deutungsprozesse komplexer
sind und daher die Interaktion zwischen verschiedenen Rahmenbedingungen in den Blick
genommen werden muss. Des Weiteren gibt der Ansatz Hinweise darauf, welche Rahmen-
bedingungen bei Deutungsprozessen von Relevanz sein könnten, aber er lässt auch zu, dass
in der empirischen Analyse bislang unbekannte Bedingungen herausgearbeitet werden. Dies
hat zur Folge, dass der Sensemaking-Ansatz durch eine große Offenheit gegenüber möglichen
Rahmenbedingungen auf individueller oder struktureller Ebene gekennzeichnet ist. Hierbei
wird zugleich ein Kritikpunkt am Sensemaking-Ansatz sichtbar: Auf die Frage danach, welche
Rahmenbedingungen von Relevanz sind, kann der Ansatz als solcher nicht falsifiziert werden
(nähere Ausführung folgt). Demnach kann der Sensemaking-Ansatz als Sozialtheorie bezeichnet
werden, welche durch „empirische Forschung nicht falsifizierbar“ (Burzan und Hitzler 2017,
S. 5) ist.

Theoretische Ansätze in der deutschsprachigen Bildungsforschung : In der deutschspra-
chigen Bildungsforschung ist der Sensemaking-Ansatz eher unbekannt (z. B. Hartung-Beck und
Diemer 2009; Zeitler et al. 2013; B. Koch 2011). So werden in den erziehungswissenschaftli-
chen und soziologischen Arbeiten im deutschsprachigen Raum bezogen auf die Implementation
von politischen Vorgaben häufig der Rekontextualisierungsansatz von Fend (2006) oder der
Neoinstitutionalismus-Ansatz (vgl. Scott 2008) angewandt.
Der Rekontextualisierungsansatz (z. B. Amrhein 2011; siehe auch Hummel 2016; Lambrecht
2013) stimmt mit dem Sensemaking-Ansatz darin überein, dass nicht alles „was vom Gemeinwe-
sen auf bildungspolitischer Ebene gewollt ist, auf unverfälschte Weise bei Lehrern und Schülern
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ankomme“ (Fend 2006, S. 175). Stattdessen werden die Vorgaben auf den einzelnen Ebenen
des Bildungssystems, z. B. Bildungspolitik oder Unterrichtsebene, re-interpretiert und adaptiert
(vgl. ebd., S. 174). „Diese Adaption ist neben den institutionellen Vorgaben von reflexiven
Prozessen der Selbst- und Fremdwahrnehmung, von Kompetenzen der Aufgabenerfüllung
und von situativen Konstellationen beeinflusst“ (ebd., S. 175). Beim konkreten Prozess der
Rekontextualisierung fehlt es bei Fend jedoch zum Teil an genaueren Angaben: Es gibt keine
Hinweise, welche Prozesse auf individueller Ebene ablaufen. Darüber hinaus mangelt es an einer
genauen Beschreibung des Settings, in dem die Rekontextualisierung stattfindet. Diese Aspekte
werden bei dem Sensemaking-Ansatz expliziter herausgearbeitet und ermöglichen dadurch eine
differenzierte Auseinandersetzung bei der empirischen Analyse von Daten.
Im Gegensatz zum Neoinstitutionalismus, der in der Inklusionsforschung u. a. von Blanck et
al. (2013) angewandt wird, ermöglicht es der Sensemaking-Ansatz – wie bereits oben dargestellt
– auch die individuelle Ebene, d. h. persönliche Wertvorstellungen und Erfahrungen, in den
Blick zu nehmen. Demnach kann es zwischen Individuen variieren, welche Aspekte der Umwelt
für relevant angesehen werden. Innerhalb der Organisationsforschung kennzeichnet sich der
Sensemaking-Ansatz daher durch eine konstruktivistische Epistemologie (vgl. Wetzel 2001,
S. 163).

5.2.2 „Distributed-Cognition‘‘-Ansatz
Der Sensemaking-Ansatz wurde von Spillane et al. (2002) in Bezug auf die Implementation von
politischen Vorgaben konkretisiert. Nach dem von ihnen entwickelten „Distributed-Cognition‘‘-
Ansatz können die Rahmenbedingungen, die das Sensemaking von politischen Vorgaben prägen,
drei Elementen zugeordnet werden: den persönlichen Attributen des Sensemakers, dem
situativen Kontext sowie der Repräsentation der politischen Vorgabe. Indem sie diese drei
Elemente benennen, konkretisieren sie den von Weick eher allgemein gehaltenen Begriff des
Referenzrahmens (→ Abb. 5.2). Im Folgenden werden diese näher beschrieben.
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Element I: Persönliche Attribute des Sensemakers: Spillane et al. (2002) argumentieren,
dass die individuellen Kenntnisse, Überzeugungen und Erfahrungen des Sensemakers Einfluss
darauf haben, wie diese die politische Vorgabe implementieren (vgl. ebd., S. 388). Beispielsweise
kann bei der Deutung die fachliche Expertise der jeweiligen Sensemaker relevant sein (vgl.
DeMatthews 2012). Des Weiteren spielen auch die Wertevorstellungen und Emotionen des
Sensemakers eine Rolle (vgl. Spillane et al. 2002, S. 401). So argumentieren sie in Bezug auf den
Bildungsbereich, dass viele Vorstellungen über Unterricht, Schule usw. stark normativ besetzt
sind (vgl. ebd., S. 401) und somit nicht getrennt von den Wertvorstellungen des Sensemakers
betrachtet werden können.

Element II: situativer Kontext : Als weiteres Element ist der situative Kontext zu nennen.
Dabei wird das Konzept des situativen Kontexts sehr weit gefasst:

„Situation or context is a multifaceted construct that includes everything from national and professional
identities to the structures of the offices and organizations in which people work. Implementing agents
encounter policy in a complex web of organizational structures, professional affiliations, social networks,
and traditions“ (ebd., S. 404).

Als konkrete Faktoren in Bezug auf den situativen Kontext benennen sie beispielsweise:

• Setting der Auseinandersetzung: Inwiefern haben die Akteure die Möglichkeit, sich über
die jeweilige Vorgabe auszutauschen und ihr Handeln abzustimmen (vgl. ebd., S. 408).
Fehlende Austauschmöglichkeiten können dazu führen, dass innerhalb einer Organisation
unterschiedliche Verständnisse darüber existieren, wie die Vorgabe zu implementieren ist.

• Darüber hinaus können die (hierarchischen) Verhältnisse zwischen Mitarbeiter_innen
des Netzwerks eine Rolle spielen (vgl. Spillane 2004; siehe auch Coburn 2006, S. 344).

• Ein weiteres Element kann sich auch aus dem sogenannten non-formalem Netzwerk (vgl.
Spillane et al. 2002, S. 409) ergeben. So können Akteure, die nicht formell in den Implemen-
tationsprozess einbezogen werden, informell trotzdem den Deutungsprozess prägen. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn Kontakte zu bestimmten Lobbyverbänden bestehen (vgl. ebd.,
S. 409).

• Auch der historische Kontext kann unter anderem in Form von Pfadabhängigkeiten relevant
sein. Beispielsweise existierten bei den Schulinspektionen bereits Messinstrumente, bevor
Inklusion im öffentlichen Diskurs im Fall von Deutschland thematisiert wurde. Bei der
Implementation von Inklusion könnten demnach die bereits vorhandenen Messinstrumente
prägend wirken.

• Aber auch die vorhandene Zeit, um eine Vorgabe zu implementieren, sowie die vorhandenen
finanziellen Ressourcen können – neben anderen Faktoren – den Implementationsprozess
prägen (vgl. Spillane 2004, S. 104).

• Als weiteren Faktor im Rahmen des situativen Kontexts nennen Spillane et al. die vorhande-
nenWertvorstellungen innerhalb einer Organisation (vgl. Spillane et al. 2002, S. 411).

Die fehlende Konkretisierung des situativen Kontexts hat den Vorteil hat, dass verschiedene
Aspekte berücksichtigt werden können, zum Beispiel historische Pfadabhängigkeiten oder
strukturelle Abhängigkeiten. Die fehlende Konkretisierung birgt jedoch auch die Gefahr, dass
in der empirischen Erhebung bestimmte Aspekte verloren gehen, weil sie nicht Teil eines
vorab gebildeten Suchrasters sind und somit in der Datenerhebung nicht sichtbar werden. Im
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Rahmen dieser Arbeit wird dieser Aspekt insofern berücksichtigt, als auf den Educational-
Governance-Ansatz (→ Kapitel 3) und auf bewertungssoziologische Konzepte (→ Kapitel 4)
zurückgegriffen wird. Sie erfüllen hier die Funktion einer sensibilisierenden Perspektive, durch
die Rahmenbedingungen, die möglicherweise den Deutungsprozess geprägt haben, in der
empirischen Analyse mitgedacht werden können.
Darüber hinaus ist beim Sensemaking-Ansatz zu beachten, dass nur begrenzt abstrakte Wissens-
bestände, z. B. unterschiedliche Episteme, sichtbar werden (vgl. Sandberg und Tsoukas 2015).
Sie werden als naturgegeben angesehen und daher in empirischen Erhebungen selten explizit
gemacht.

Element III: Politische Vorgabe : Als weiteres Element, welches das Sensemaking von poli-
tischen Vorgaben prägt, ist die „politische Vorgabe“ zu nennen. Spillane et al. argumentieren,
dass sich dieses Element nicht nur auf konkrete Vorgaben z. B. Gesetze, sondern auch auf
deren Rezeption durch andere bezieht, wie „verbal and written media, including regulations,
directives, legislation, workshops, and pamphletes of various sorts“ (Spillane et al. 2002, S. 414;
siehe auch Spillane 2004, S. 174). Dabei kann es sein, dass diese Rezeptionen bereits Ergebnisse
von anderen Sensemaking-Prozessen darstellen und die ursprüngliche Intention der politischen
Vorgabe bereits verloren gegangen ist (vgl. ebd., S. 176). Spillane (2004) verweist in diesem
Zusammenhang auf das Kinderspiel „Stille Post“2: Hierbei wird eine Nachricht flüsternd von
Kind zu Kind weitergegeben. Im Laufe der Zeit verändert sich häufig der Inhalt der Nachricht
bzw. Teilinformationen gehen verloren. Dies kann auch der Fall sein, wenn eine politische
Vorgabe innerhalb des Bildungssystems weitergegeben bzw. kommuniziert wird.
Für die politische Vorgabe ist auch von Relevanz, welche Anforderungen an das System bzw.
an die betroffenen Akteure formuliert werden. So kann es sein, dass eine politische Vorgabe
nur kleine Veränderungen abverlangt. Eine politische Vorgabe kann jedoch auch einen Pa-
radigmenwechsel implizieren, welcher zur Folge hätte, dass von den betroffenen Akteuren
erwartet wird, dass sie sich von bestehenden Annahmen und Handlungsmustern verabschieden
müssen. Demnach müsste der eigene Referenzrahmen kritisch hinterfragt und angepasst werden
(vgl. Spillane et al. 2002, S. 415). Hierbei ist jedoch zu beachten, dass hinter einer politischen
Vorgabe zwar die Intention stehen kann, große Veränderungen auszulösen, aber Sensemaker
häufig dazu neigen, an bestehenden Wissensbeständen und Annahmen festhalten. Dies kann
implizieren, dass die deutenden Personen beim Sensemaking dazu tendieren, politische Vorga-
ben so zu interpretieren, dass sie in ihren bestehenden Referenzrahmen passen bzw. nur geringe
Veränderungen beinhalten (vgl. Spillane 2004, S. 78).
Bei empirischen Erhebungen ist nicht nur zu berücksichtigen, wie die politische Vorgabe vom
Sensemaker rezipiert wird, sondern auch, wie sie ursprünglich intendiert war. Die Auseinan-
dersetzung mit der ursprünglichen Intention einer politischen Vorgabe ist notwendig, um die
jeweilige Implementation durch die lokalen Akteure einordnen zu können. Spillane betont,
dass beide Perspektiven betrachtet werden müssen (vgl. ebd., S. 175): Der alleinige Fokus
auf Sensemaker könnte implizieren, dass die Implementation einer politischen Vorgabe ein
Erfolg sei. Beispielsweise, weil sich die Akteure sehr bemüht haben, allen Interessen gerecht
zu werden. Erst durch die Frage, was durch die Policy-Ebene überhaupt intendiert wurde,
lassen sich Aussagen darüber treffen, ob das, was intendiert war, auch auf anderen Ebenen
des Bildungssystems umgesetzt wurde. Angewandt auf den Gegenstand der Arbeit heißt dies,
dass auch untersucht werden muss, ob Inklusion als politische Vorgabe so gedeutet wurde,

2 Im US-amerikanischen Kontext heißt das Spiel „telephone game“.
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wie es intendiert war. Dies ist in dieser Arbeit nur begrenzt leistbar, weil es nicht um die
Implementation eines konkreten Gesetzes geht, sondern Inklusion wird als Konzept verstanden,
welches in verschiedenen Konventionen verankert ist. So gibt es keinen Konsens darüber, was
mit Inklusion als politische Vorgabe intendiert ist. Daher dient das Verständnis von Inklusion,
welches im Inklusionskapitel (→ Abschnitt 2.2) herausgearbeitet wurde, als Vergleichsfolie.

5.2.3 Zwischenfazit
Durch den Sensemaking-Ansatz ist es möglich, Deutungen von politischen Vorgaben und deren
Implementation in der Praxis zu analysieren und dabei herauszuarbeiten, welche Rahmenbe-
dingungen den Deutungsprozess geprägt haben. Dabei steht die Interaktion zwischen dem
Referenzrahmen und der politischen Vorgabe im Mittelpunkt der Analyse. In Hinblick auf
den Referenzrahmen haben Spillane et al. verschiedene Elemente herausgearbeitet: persönliche
Attribute des jeweiligen Sensemakers, den situativen Kontext sowie die politische Vorgabe.
Diese Elemente stellen abstrakte Beschreibungen dar. Daran anknüpfend zielt die empirische
Analyse darauf ab herauszuarbeiten, welche Aspekte in Bezug auf die einzelnen Elemente von
Relevanz sind. Dies können beispielsweise im Fall der „persönlichen Attribute“ bestimmte Wert-
überzeugungen sein oder im Fall des „situativen Kontexts“ konkrete Akteure oder bestehende
Strukturen. Diese Aspekte werden im Folgenden als „Rahmenbedingungen“ bezeichnet. Von
diesen Rahmenbedingungen können in Bezug auf die Deutung der politischen Vorgabe unter-
schiedliche Impulse ausgehen. Des Weiteren kann es sein, dass in zwei Bundesländern ähnliche
Rahmenbedingungen von Relevanz sind, z. B. das Kultusministerium als Akteur, aber von
den jeweiligen Ministerien unterschiedliche Impulse ausgehen. Die Rahmenbedingungen bzw.
die sich daraus ergebenden Impulse ermöglichen es zu verstehen, wie es zu unterschiedlichen
Deutungen kommt bzw. wieso es einzelfallübergreifend Überschneidungen gibt.
Bezüglich der stattfindenden Mechanismen ist zu berücksichtigen: Auf der Grundlage des
Sensemaking-Ansatzes können Handlungen nicht durch Ursache-Wirkungs-Mechanismen
erklärt werden, sondern die Sensemaker nehmen die jeweiligen Rahmenbedingungen als etwas
wahr, dem sie sich nicht entziehen können (vgl. Spillane et al. 2002). Demnach widerspricht es
den Annahmen des Sensemaking-Ansatzes, konkrete Mechanismen, wie Rahmenbedingung X
und Y lösten Deutung Z aus, herauszuarbeiten. Weick et al. versuchen dies deutlich zu machen,
indem sie zwischen „interpretation“ und „choice“ unterscheiden: Im Fall von Sensemaking hat
die deutende Person nicht den Eindruck, dass eine Wahlmöglichkeit (= choice) vorhanden ist,
sondern in dem Setting erscheint die jeweilige Interpretation für den Sensemaker kohärent (vgl.
Weick et al. 2005, 409f ).
Im Rahmen des Kapitels wurden bereits diverse Kritikpunkte des Ansatzes thematisiert, z. B.
die fehlende Konkretisierung des situativen Kontexts, vage Beschreibungen der Beziehungen
zwischen den Rahmenbedingungen sowie die Herausforderung bei der Berücksichtigung von
temporalen Aspekten im empirischen Design. Weitere Kritikpunkte, die sich im Rahmen der
empirischen Erhebung und Auswertung herauskristallisierten, werden im folgenden Kapitel
sowie im Diskussionskapitel thematisiert.
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6 Empirisches Design

Im Rahmen der Arbeit wird zum einen empirisch untersucht, wie Inklusion als Konzept von ein-
zelnen Mitarbeiter_innen der Schulinspektion bzw. in den Instrumenten der Schulinspektionen
verstanden wird (→ Kapitel 7). Zum anderen wird analysiert, wie die Instrumenteentwick-
ler_innen der jeweiligen Schulinspektionen zu den Bewertungsinstrumenten gekommen sind
(→ Kapitel 8). Für die Beantwortung der Fragestellungen wurde auf zwei Datenquellen zu-
rückgegriffen: Erstens wurden die Bewertungsinstrumente der Schulinspektionen ausgewertet
(nähere Ausführung → Abschnitt 6.1). Zweitens wurden Interviews mit den Instrumente-
entwickler_innen der Schulinspektionen geführt, was im zweiten Abschnitt dieses Kapitels
(→ 6.2) näher beschrieben wird. Bei der Beantwortung der Fragestellungen gibt es in Bezug
auf die Datenquellen Überschneidungen: So wird sowohl mit den Dokumenten als auch mit
Hilfe der Interviews die Frage beantwortet, wie Inklusion gedeutet wird (→ Tab. 6.1).
Die Verwendung eines qualitativen Forschungsdesigns ergibt sich aus der Fragestellung und
dem theoretischen Ansatz der Arbeit. So zielt die Arbeit auf die „verstehend-interpretative
Rekonstruktion sozialer Phänomene“ (Döring und Bortz 2016, S. 63) ab und insbesondere bei
den Interviews stehen die Deutungen und Perspektiven der Interviewpartner im Mittelpunkt
des Interesses. Des Weiteren gibt es bislang kaum Informationen zu den Inhalten und dem
Entstehungsprozess der Bewertungsinstrumente. Dies erfordert ein exploratives Vorgehen und
legt daher ein qualitatives Forschungsdesign nahe.

6.1 Analyse der Bewertungsinstrumente
Durch die Analyse der Bewertungsinstrumente werden die folgenden Fragestellungen beant-
wortet:

• Inwiefern wird in den Instrumenten der Schulinspektionen ein Verständnis von guter Schule
sichtbar, wonach im schulischen Alltag die Teilhabe und Nichtdiskriminierung aller (~
Inklusion) angestrebt wird?

• Welche Verständnisse von Inklusion spiegeln sich in denjenigen Instrumenten wider, die von
Seiten der Schulinspektionen als Instrumente für die Messung von Inklusion gekennzeichnet
sind?

Es folgen nun Informationen zur Stichprobe, Datenerhebung und zur Auswertung. Danach
wird beschrieben, wie die Bewertungsinstrumente mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Gläser und Laudel ausgewertet wurden.

6.1.1 Datenkollektion
Bei der Datenkollektion waren die folgenden zwei Kriterien von Relevanz: Erstens, es wurden
nur die Instrumente derjenigen Schulinspektionen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Da-
tenerhebung, d. h. im Oktober 2015, Inspektionen durchgeführt haben bzw. deren Einführung
absehbar war. So kündigte das Kultusministerium in Schleswig-Holstein zu diesem Zeitpunkt
an, dass es im Februar 2016 eine Schulinspektion einführen würde. Zweitens die Bewertungsin-
strumente waren öffentlich zugänglich und somit auch für Schulen einsehbar. Dieses Kriterium
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Tab. 6.1: Datenmaterial

Analyse der Bewertungs-
instrumente, z. B. Unter-
richtsbeobachtungsbögen

Analyse der
Experteninterviews

Stichprobe N = 12 Bundesländer bzw.
Fälle

N = 18 Interviews in 9
Bundesländern

Betrachtungsebene Auf Bundesländerebene Individualebene (und z.T.
Bundesländerebene)

Beantwortung der
Fragestellungen

Deutung von Inklusion bzw.
Instrumente zu Inklusion in
den Bewertungsinstrumenten
der Schulinspektionen

Deutung von Inklusion bzw.
inklusiver Bewertungs-
instrumente durch die
Instrumenteentwickler_innen
Rahmenbedingungen, die die
Entwicklung der Instrumente
geprägt haben

Verknüpfung zum
Sensemaking-Ansatz

Ergebnis des Sensemakings im
Rahmen von kollektiven
Aushandlungsprozessen, in
denen verschiedene
Einzelpersonen involviert
waren.

Ergebnis des Sensemakings
auf individueller Ebene
Beschreibung der
Rahmenbedingungen, die den
Prozess auf individueller Ebene
sowie auf kollektiver Ebene
geprägt haben

Auswertungsmethode Qualitative Inhaltsanalyse
nach Gläser und Laudel

Qualitative Inhaltsanalyse
nach Gläser und Laudel

basierte auf dem Gedanken, dass Schulinspektionen gegenüber Schulen unter anderem eine
normsetzende Funktion ausüben (nähere Ausführung → Kapitel 3). In Einzelfällen wurden die
Schulinspektionen für konkrete Dokumente angefragt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass diese Instrumente auch für die Schulen auf Anfrage vorab einsehbar sind bzw. sie diese
Dokumente erhalten, wenn eine Inspektion an ihrer Schule durchgeführt wird.
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung gab es in 13 Ländern eine Schulinspektion (Bayern,
Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Saarland, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein).
Des Weiteren gab es noch die Bund-Länder-Inspektion1 für deutsche Schulen im Ausland
(blauer Kreis→ Abb. 6.1). Kurz zuvor hatten drei Bundesländer die Schulinspektion abgeschafft
bzw. diese pausierte. Dies war in Sachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz der Fall (→ Abb. 6.1).
Daraus ergeben sich insgesamt 14 Fälle (13 Länder und die Bund-Länder-Inspektion), jedoch
konnten nicht alle Fälle in die Analyse miteinbezogen werden. So waren im Fall von Bremen und
Mecklenburg-Vorpommern die Bewertungsinstrumente nicht verfügbar. Nach Rücksprache
ergab sich, dass diese Schulinspektionen zurzeit nicht systematisch mit standardisierten Bewer-
tungsinstrumenten arbeiten. Dies hatte zur Folge, dass Bremen und Mecklenburg-Vorpommern

1 Im Folgenden wird häufiger von „Bundesländern“ gesprochen. Damit ist auch die Bund-Länder-Inspektion gemeint,
obwohl sie kein Bundesland repräsentiert.
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Abb. 6.1: Schulinspektionen in Deutschland

in der Stichprobe nicht berücksichtigt wurden. Für die Analyse der Instrumente bedeutet dies,
dass insgesamt zwölf Fälle in die Analyse einbezogen wurden (→ Abb. 6.1).

6.1.2 Relevante Dokumente
Bei der Analyse der Instrumente wurde auf unterschiedliche Dokumententypen zurückgegrif-
fen: Zu den relevanten Dokumenten gehören unter anderem Bewertungsinstrumente, wie
die Unterrichtsbeobachtungsbögen und Fragebögen. Des Weiteren wurden im Rahmen der
Analyse auch die Beschreibungen bzw. Merkmale von guter Schule, die unter anderem in den
Handbüchern der Schulinspektionen aufgeführt werden, berücksichtigt.
Darüber hinaus greifen Schulinspektor_innen bei der Durchführung von Inspektionen auf
interne Unterlagen zurück, z. B. ausführliche Erklärungen zu einzelnen Indikatoren. Wenn
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diese nicht öffentlich zugänglich waren, wurden sie nicht berücksichtigt. Neben den internen
Dokumenten werden die Schulqualitätsrahmen im Rahmen der Arbeit nicht als Bewertungs-
instrumente verstanden und sind daher kein Teil der empirischen Analyse. Dies lässt sich
dadurch erklären, dass die Schulqualitätsrahmen häufig sehr umfassende Beschreibungen von
guter Schule enthalten. Diese sind fü die konkrete Durchführung von Inspektionen kaum
relevant. In den Instrumenten tauchen häufig nur Teilaspekte des Schulqualitätsrahmens auf
auf bzw. bei der Operationalisierung bedarf es der Konkretisierung und Interpretation durch
die Instrumenteentwickler_innen. Demnach werden die Schulqualitätsrahmen in Bezug auf
die Entwicklung der Bewertungsinstrumente thematisiert (→ Kapitel 8), aber dieser werden im
Rahmen der Arbeit nicht als Bewertungsinstrumente verstanden und sind somit nicht Teil der
Analyse. Darüber hinaus konnten auch die so genannten Datenblätter zur Schulhausbegehung
bei der Analyse nicht miteinbezogen werden, da diese nur in zwei Bundesländern zugänglich
waren und sich daher nur begrenzt bundesländervergleichende Aussagen treffen lassen.
Im Rahmen der Analyse wird immer wieder explizit auf den jeweiligen Dokumententyp
verwiesen. So weisen die einzelnen Dokumententypen unterschiedliche Logiken auf, was
unter anderem damit zusammenhängt, dass die Dokumententypen dazu genutzt werden die
Einschätzungen von unterschiedlichen Personen, z. B. von Eltern durch den Elternfragebogen
oder von den Inspektor_innen durch den Unterrichtsbeobachtungsbogen, zu erfassen. Des
Weiteren gibt es innerhalb des gleichen Dokumententyps nochmal Unterschiede zwischen den
einzelnen Bundesländern, z. B. bei der Antwortskala. Auch dies wird im Rahmen der Analyse
thematisiert, wenn es in Bezug auf die Fragestellung der Arbeit von Relevanz ist.
Da die Dokumente frei zugänglich sind, ist es möglich, die Bundesländer namentlich aufzu-
führen und miteinander zu vergleichen. Demnach findet sich hinter jedem Zitat die Nennung
des Dokumententyps, z. B. „Unterrichtsbeobachtungsbogen (UBB)“ und die Abkürzung des
jeweiligen Bundeslandes, z. B. Sachsen-Anhalt (ST). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die
Bundesländer häufig unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden, um die jeweiligen Doku-
mententypen zu benennen. Zur Vereinheitlichung wird im Folgenden nur ein Begriff verwendet.
Es folgt nun eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Dokumententypen.

„Merkmale von guter Schule“ im Handbuch (ÜI): Viele Schulinspektionen beschreiben
im Rahmen eines Handbuchs oder auf der Website das jeweilige Verfahren der Inspektion, z. B.
Ablauf oder Anzahl der Inspektor_innen. Im Handbuch befindet sich häufig auch eine Über-
sicht über die einzelnen Qualitätsbereiche von Schule und die dazugehörigen Indikatoren für
gute Schule. Die Textbausteine, die beschreiben, was die jeweilige Schulinspektion unter einer
guten Schule versteht (im Folgenden „Merkmale von guter Schule“), sind Teil der empirischen
Analyse. Diese sind von den Messinstrumenten insofern abzugrenzen, als dass sie nicht zur
konkreten Messung an Schulen genutzt werden, sondern sie können als Grundlagendokumente
verstanden werden. Der Bezug zwischen diesen Merkmalen und den Instrumenten wird in
einigen Bundesländern explizit hergestellt: Beispielsweise ist bei dem „Langprofil mit allen Pro-
filmerkmalen und Kriterien“ des Landes Brandenburg vermerkt mit welchem Messinstrument
das jeweilige Merkmal von guter Schule gemessen wird. So wird das Merkmal „Die Schülerinnen
und Schüler zeigen sich zufrieden mit der Schule“ durch persönliche Interviews sowie durch
den Schülerfragebogen abgefragt. In den Handbüchern mancher Bundesländer taucht eine
Vielzahl von Beispielen auf, z. B. werden im Fall von Niedersachen bei dem Qualitätsmerkmal
„Kooperationen mit externen Partnern bestehen“ insgesamt acht Angebotsformate als Beispiele
aufgeführt, wie „Gender Mainstreaming“; „Präventionsmaßnahmen“; Politische Bildung“ usw.
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Diese Beispiele tauchen in den konkreten Instrumenten wie im Unterrichtsbeobachtungsbogen
nicht mehr explizit auf. Hier könnte auf der einen Seite argumentiert werden, dass diese As-
pekte bei der Messung „mitgedacht“ werden. Auf der anderen Seite besteht jedoch die Gefahr,
dass diese Aspekte im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. Dies ist bei der Interpretation
der instrumentenübergreifenden Merkmale zu beachten und wurde in der Analyse durch die
Kennzeichnung „Beispiele“ berücksichtigt (nähere Ausführung → Kapitel 7).
Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass sich der Dokumententyp „Merkmale gute Schule“ im
Format zwischen den Bundesländern unterscheidet: In den meisten Fällen ist es eine Auf-
führung von Merkmalen von guter Schule und Indikatoren und/oder Beispielen, die nähere
Hinweise zu den Merkmalen geben. Falls solch eine Aufzählung nicht auffindbar war, wurde auf
deskriptive Beschreibungen des Verständnisses von Schulqualität zurückgegriffen, z. B. im Fall
von Schleswig-Holstein. Insgesamt wurden die Merkmale von guter Schule in elf Fällen analy-
siert: Baden-Württemberg (BW), Bayern (BY), Berlin (BE), Brandenburg (BB), Hamburg (HH),
Hessen (HE), Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NRW), Sachsen-Anhalt (ST), Schleswig-
Holstein (SH) und Bund-Länder-Inspektion (BLI). Generell werden Zitate, die aus diesem
Dokumententyp entstammen, in der Analyse mit dem Kürzel „ÜI“ („Übergreifende Indikato-
ren“) gekennzeichnet.

Unterrichtsbeobachtungsbogen (UBB): Ein wesentlicher Bestandteil einer Inspektion ist
der Besuch des Unterrichts. Dafür besuchen die Inspektorinnen und Inspektoren mehrere
Unterrichtsstunden und füllen hierbei den Unterrichtsbeobachtungsbogen aus. Auf den Bögen
befinden sich verschiedene Items, die von den Inspektor_innen während der Unterrichtsbe-
obachtung ausgefüllt werden. Ein Item auf dem Berliner Unterrichtsbeobachtungsbogen ist
beispielsweise folgender: „Die Raumgestaltung (auch die Sitzordnung) ist alters- und bedarfsge-
recht“ (UBB_BE). Dabei unterscheiden sich die Bundesländer nicht nur in den Items, sondern
auch in den Antwortskalen.
In Bezug auf die Antwortkategorien unterscheiden sich die Bundesländer in zwei Aspekten:
Zum einen, ob sie eine dichotome Antwortskala anbieten (BW; BY; NI; NRW) oder zwischen
vier Niveaustufen unterscheiden (BE; BB; HH; HE; SL ; ST) (→ Tab. 6.2). Zum anderen gibt
es in einigen Bundesändern auch die Möglichkeit bei allen Indikatoren bzw. bei bestimmten
Indikatoren anzugeben, dass dieser Aspekt nicht beobachtbar sei. Dahinter steht die Idee, dass
eine Unterrichtsbeobachtung – außer in Bayern (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht
und Kultus 2010, S. 46) - 20 Minuten lang ist und somit möglicherweise nicht alle Aspekte von
gutem Unterricht beobachtbar sind. Jedoch muss die Nicht-Beobachtbarkeit nicht implizieren,
dass das Fehlen des Aspekts negativ zu bewerten ist. Im Fall von NRW ist dies beispielsweise in
Bezug auf „Individuelle Lernwege“ der Fall: Falls in der Unterrichtsbeobachtung keine Form der
Differenzierung sichtbar wird, müssen die Schulinspektor_innen auch nicht die dazugehörigen
Indikatoren beantworten (UBB_NRW).
Für die Analyse des Unterrichtsbeobachtungsbogens wird auf 12 Fälle zurückgegriffen: Baden-
Württemberg; Bayern; Berlin; Brandenburg; Hamburg; Hessen; Niedersachsen; Nordrhein-
Westfalen; Saarland; Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und die Inspektion für Schulen im
Ausland (BLI). Zitate aus dem Unterrichtsbeobachtungsbogen sind mit „UBB“ gekennzeich-
net.

Fragebögen: Vor dem Besuch eines Schulinspektionsteams werden diverse Akteursgruppen
gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, der häufig im Rahmen einer Onlinebefragung realisiert
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Tab. 6.2: Antwortkategorien

Bundesland Antwortkategorien im UBB

Baden-Württemberg „ja“/ „nein“; Bei manchen Indikatoren: „nicht einschätzbar“ (weil
sie nicht in jedem Unterrichtssetting beobachtet werden können.

Bayern In Bezug auf die Beobachtung: „(eher) ja“; „(eher) nein“; „keine
Angaben möglich“

Berlin „++“ / „+“ / „-“ / „- -“ / Bei manchen Indikatoren: „#“ für nicht
einschätzbar.

Brandenburg „4 überwiegend stark“; „3 eher stark als schwach“; „2 eher schwach
als stark“ und „1 überwiegend schwach“

Hamburg „++ trifft voll zu“ / „+ trifft eher zu“ / „- trifft eher nicht zu“ / „0
nicht beobachtbar“

Hessen „1 trifft nicht zu“ / „2 trifft eher nicht zu“ / „3 trifft weitgehend
zu“ / „4 trifft in höchstem Maße zu“

Niedersachsen „trifft zu“ / „trifft nicht zu“
Nordrhein-Westfalen „trifft zu“ / „trifft nicht zu“
Saarland „trifft zu“ / „trifft eher zu“ / „trifft eher nicht zu“ / „trifft nich zu“

/ hier nicht relevant
Sachsen-Anhalt „1 trifft zu“ / „2 trifft eher zu“ / „3 trifft eher nicht zu“ / „4 trifft

nicht zu“ / „0 konnte nicht beobachtet werden“

wird. Dieser zielt darauf ab möglichst repräsentative Daten zu erhalten. Dafür werden meis-
tens Eltern, Lehrkräfte sowie Schüler_innen kontaktiert. Des Weiteren werden in manchen
Bundesländern noch Erzieher_innen bzw. pädagogisches Personal befragt, z. B. in Berlin. Die
Ergebnisse der Befragung dienen häufig als Grundlage, um im Rahmen von Einzel- oder Grup-
peninterviews konkrete Nachfragen stellen zu können. Des Weiteren werden die Ergebnisse
der Befragungen meistens auch in den Inspektionsberichten aufgeführt. Im Rahmen dieser
Arbeit werden nur die Fragebögen für Eltern, Schüler_innen und Lehrkräfte analysiert, um
eine Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern zu gewährleisten.2
Für die Analyse des Fragebogens für Lehrkräfte, Eltern und Schüler_innen wird auf folgende
Fälle zurückgegriffen: Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Saarland, Sachsen-
Anhalt sowie Schleswig-Holstein. Falls schulartspezifische Fragebögen vorhanden waren, wurde
auf die Fragebögen für Oberschulen zurückgegriffen. Zitate aus den Fragebögen werden folgen-
dermaßen gekennzeichnet: Beim Elternfragebogen „EFB“; beim Fragebogen für Lehrkräfte ist
es die Abkürzung „LFB“ sowie beim Schülerfragebogen „SFB“.

Inspektionsbericht: Nach der Durchführung einer Inspektion erhalten die Schulen einen
Inspektionsbericht. Die Inspektionsberichte geben Hinweise darauf, wie die erhobenen Daten
aufbereitet und dargestellt werden. Dies hat wiederum Einfluss darauf, welche Interpretationen
durch die Adressaten des Qualtätsurteils auf der Grundlage der Daten möglich sind. Daher

2 Erhebungsformate wie die Einzelinterviews sind nicht standardisiert und somit im Rahmen dieser Arbeit nicht Teil
der Analyse.
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wurden exemplarisch einzelne Berichte hinzugezogen, wenn diese für das jeweilige Bundesland
verfügbar waren. Jedoch waren in den meisten Bundesländern nur diejenigen Inspektionsbe-
richte zugänglich, die von den Schulen selbst online veröffentlicht wurden. Lediglich im Fall
von Hamburg, Berlin und Brandenburg wurde auf die Kurzversionen zurückgegriffen, die von
den jeweiligen Ministerien veröffentlicht werden. Die Berichte werden im Folgenden mit „IB“
abgekürzt.

Zusätzliche Materialien in Bezug auf die explizite Verwendung des Inklusionsbegriffs:
In Bezug auf die Fragen, ob und wie der Inklusionsbegriff von Seiten der Schulinspektionen
verwendet wird, wurden noch zusätzliche Materialien herangezogen, z. B. Schulqualitätsrahmen.
Dies basiert auf dem Gedanken, dass bei diesem Teil der Analyse auch explizite Definitionen
von Inklusion gesucht werden. Es ist jedoch eher unüblich, dass in konkreten Instrumenten
Definitionen von Begrifflichkeiten aufgeführt werden.

6.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse der Bewertungsinstrumente
Die Datenauswertung der Dokumente sowie der Experteninterviews orientiert sich am Verfah-
ren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2009). Im Vergleich zu anderen
qualitativen Methoden weist das Verfahren aufgrund des regelgeleiteten Verfahrens Anknüp-
fungspunkte zu quantitativen Designs auf und ermöglicht es darüber hinaus viel Textmaterial
zu bewältigen (vgl. Mayring und Fenzl 2014, S. 543). Wie bereits oben dargestellt, legt die
Fragestellung der Arbeit ein qualitatives Design nahe. Die Entscheidung für die Inhaltsanalyse –
im Vergleich zu anderen qualitativen Auswertungsverfahren – ergibt sich aus der theoretischen
Herangehensweise sowie der Datenerhebung: Die qualitative Inhaltsanalyse kennzeichnet sich
nach Mayring und Fenzl durch ihre „Kategoriengeleitetheit“ (ebd., S. 544). Demnach werden
vor der Analyse der Texte bereits Kategorien („Codes“) entwickelt und die Analyse der Texte
dient der Überprüfung, inwiefern die Kategorien im Material auftauchen, welche Ausprägun-
gen der Kategorien vorhanden sind und welche Zusammenhänge sich herstellen lassen. Die
Orientierung an bestehenden Kategorien bietet sich in Bezug auf die Fragestellungen der Arbeit
an, da sich bei beiden empirischen Teilen, den Instrumenten sowie den Interviews, bereits
vorab bestimmte Kategorien aus den theoretischen Vorüberlegungen ergeben. Ein weiterer
Aspekt, der in Bezug auf die Auswahl der Auswertungsmethode von Relevanz ist, ist die Un-
terscheidung zwischen manifesten und latenten Sinnstrukturen: Als manifeste Sinnstrukturen
werden Kommunikationsinhalte gesehen, die im Material explizit artikuliert werden. Dage-
gen erfordert das Herausarbeiten von latenten Sinnstrukturen eine Form der Interpretation,
die über das tatsächlich Gesagte hinausgeht. Die qualitative Inhaltsanalyse erhebt zwar nach
Mayring den Anspruch latente Sinnstrukturen herausarbeiten zu können (ebd., S. 543). Nach
Lamnek ist es jedoch von der theoretischen Ausrichtung abhängig, ob mithilfe der qualitativen
Inhaltsanalyse latentes oder manifestes Wissen herausgearbeitet werden kann (Lamnek 1995,
S. 202). Auch wenn die qualitative Inhaltsanalyse den Zugriff auf latente Sinnstrukturen zulässt,
ermöglichen es andere Auswertungsverfahren durch die intensive Auseinandersetzung mit
einzelnen Textbausteinen stärker in die Tiefe zu gehen. Um Teilaspekte der Fragestellung dieser
Arbeit näher zu betrachten, würde es sich bei zukünftigen Forschungsprojekten anbieten auf
Auswertungsmethoden zurückzugreifen, die stärker latente Sinnstrukturen fokussieren, z. B. die
objektive Hermeneutik. In Bezug auf den Gegenstand der Arbeit lässt sich jedoch festhalten,
dass es kaum Forschung zur Entwicklung von Bewertungsinstrumenten gibt. Aufgrund eines
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explorativen Designs spricht daher insbesondere für die qualitative Inhaltsanalyse, dass das
gesamte Material berücksichtigt werden kann und somit auch Vergleiche zwischen einzelnen
Bundesländern möglich sind.
Unter dem Begriff „qualitative Inhaltsanalyse“ gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Ver-
fahren. Im Folgenden wird dargestellt, warum sich das dargestellte Vorgehen an dem Verfahren
nach Gläser und Laudel (2009) orientiert. Gläser und Laudel knüpfen bei ihrem Verfahren
an dem Ansatz von Mayring (2010) an. Sie grenzen sich jedoch insofern davon ab, als dass sie
während der gesamten Analyse und nicht nur nach der Betrachtung eines Teils des Materials die
Möglichkeit zulassen Kategorien zu ergänzen (Gläser und Laudel 2009, S. 193). Nach Gläser
und Laudel dürfen jedoch während der Analyse keine Kategorien aus dem ex-ante feststehen-
den Kategoriensystem entfernt werden (ebd., S. 193). Durch dieses Vorgehen ist daher ein
induktiv-deduktives Vorgehen möglich. Dieses ermöglicht es während der gesamten Analyse
Kategorien zu ergänzen und retrospektiv kritisch zu diskutieren, welche Kategorien in der
Analyse keine Rolle gespielt haben. Aufgrund dieser Offenheit und der starken Orientierung an
den theoretischen Vorüberlegungen orientiert sich die Arbeit im Folgenden an dem Verfahren
der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2009), welches auf den folgenden
Verfahrensschritten basiert:

• Theoretische Vorüberlegungen;
• Vorbereitungen der Extraktion;
• Extraktion;
• Aufbereitung und
• Auswertung (vgl. ebd., S. 203).

Im Folgenden wird die konkrete Anwendung der Verfahrensschritte zunächst für die Analyse
der Instrumente und dann in Abschnitt 6.2 in Bezug auf die Interviews näher beschrieben. In
diesem Zusammenhang wird auch erläutert, inwiefern das hier dargestellte Vorgehen von dem
Verfahren nach Gläser und Laudel (2009) in Bezug auf Teilaspekte abweicht.

Vorbereitung der Extraktion bei der Analyse der Bewertungsinstrumente: Für die Ex-
traktion ist die Entwicklung eines Kategoriensystems notwendig. Dieses stellt das „Herzstück“
(Schreier 2014) der Analyse dar und basiert auf den theoretischen Vorüberlegungen, die im
theoretischen Teil dieser Arbeit ausführlich dargestellt wurden. Nach Gläser und Laudel dient
die Entwicklung des Kategoriensystems dazu, „noch einmal das gesamte Wissen zu mobilisieren,
um die Extraktion so gut wie möglich vorzubereiten“ (Gläser und Laudel 2009, S. 202).
In Bezug auf die Analyse der Instrumente geht es im Rahmen dieser Arbeit nicht darum eine
Theorie zu überprüfen bzw. eine Theorie zu entwickeln. Somit weicht das Verfahren von der
primären Zielsetzung nach Gläser und Laudel (2009) ab. Der Fokus liegt in diesem Auswer-
tungsteil stattdessen auf der Frage, wie Inklusion in den Bewertungsinstrumenten verhandelt
wird. Die Auseinandersetzung damit, wie Inklusion gedeutet wird, dient im weiteren Verlauf
der Arbeit als Grundlage, um die Aussagen aus den Interviews zur Entwicklung der Instrumente
einordnen zu können. Bei der Entwicklung des Kategoriensystems wird zwischen zwei Teilen
unterschieden, da durch die Analyse der Instrumente zwei Fragestellungen beantwortet werden
sollen.

1. Berücksichtigung von Inklusion als normative Forderung: Im ersten Schritt geht es um
die Frage, ob bestimmte Konzepte, die auf einem menschenrechtlichen Inklusionsverständnis
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Tab. 6.3: Kategoriensystem

Relevante Konzepte aus der
theoretischen Ausarbeitung

Kategorien für die Analyse

Ziel von Inklusion: Individuell
bestmögliche Qualifizierung

• Formen der Differenzierung
• Lernstandserhebungen im Querschnitt

Ziel von Inklusion: Politische
Partizipation

• Beteiligung aller Schüler_innen
• Situationsspezifische Repräsentation von

Minderheiten

Ziel von Inklusion: Erfahren
von intersubjektiver
Anerkennung

• Beziehungen zwischen schulischen Akteuren
• Anerkennung von Individualität
• Fehlen von Anerkennung, z. B. Exklusion,

Diskriminierung

Berücksichtigung von sozial
konstruierten Differenzlinien

• Relevante Differenzlinien
• Operationalisierung von Differenzlinien

basieren, in den Instrumenten sichtbar werden und wie diese operationalisiert werden.
So lässt diese Analyse Aussagen darüber zu, inwiefern Inklusion als politische Vorgabe –
unabhängig von der expliziten Nennung des Begriffs – in den Instrumenten berücksichtigt
wurde. Als Dimensionen dienen hierfür die Konzepte, die im theoretischen Teil formuliert
wurden → Tab. 6.3).

2. Verwendung des Inklusionsbegriffs in den Instrumenten: Nun geht es um die Frage,
welche Verständnisse von Inklusion sich in denjenigen Instrumenten widerspiegeln, die
von Seiten der Schulinspektionen als „inklusionsorientiert“ gekennzeichnet wurden? Dabei
wurden einzelne Definitionen des Inklusionsbegriffs extrahiert. Des Weiteren wurden in-
duktiv Kategorien entwickelt, um zwischen einzelnen Instrumententypen unterscheiden zu
können:

• Integration der Instrumente in das bestehende Instrumentenset, z. B. Add-On oder
Querschnitt

• Inhalte der Instrumente zu Inklusion
• Verständnis von Inklusion bei der expliziten Verwendung des Inklusionsbegriffs

Extraktion und Aufbereitung bei der Analyse der Messinstrumente: Das Ziel des nächs-
ten Verfahrensschritts, der Extraktion, ist es, aus den Dokumenten die Informationen zu
entnehmen, die in Bezug auf die Fragestellung von Relevanz sind (vgl. ebd., S. 194). Bei
der Entscheidung darüber, ob eine Textstelle codiert wird, dient als primäre Grundlage das
Kategoriensystem. Darüber hinaus ist es jedoch stets möglich weitere Kategorien induktiv zu
ergänzen. Zu Beginn wurde die Extraktion bei den Instrumenten mithilfe einer Software für
qualitative Textanalyse durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass bei der Analyse mehrere Aspekte
zeitgleich berücksichtigt werden mussten: Erstens, sollten Unterschiede zwischen den Bundes-
ländern sichtbar werden. Zweitens sollten – unabhängig vom Bundesland – unterschiedliche
Formen der Operationalisierung bei den einzelnen Kategorien herausgearbeitet werden. Drit-
tens sollten auch unterschiedliche Formen der Operationalisierung in Bezug auf die einzelnen
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Abb. 6.2: Screenshot der Auswertung

Dokumententypen, z. B. Beobachtungsbögen oder Fragebögen, abgebildet werden. Um die
Komplexität abbilden zu können, wurde im weiteren Verlauf auf ein Textverarbeitungspro-
gramm zurückgegriffen. Dort wurden auf 110 Seiten einzelne Tabellen (siehe Abb. 6.2) erstellt,
die jeweils nur die Information über eine Dimension des betrachteten Konzepts von Inklusion,
z. B. „Individuell bestmögliche Qualifizierung“ (siehe „B“ in Abb. 6.2) enthielten und wie diese
in einem Instrumententyp, z. B. im Lehrerfragebogen (siehe „A“ in Abb. 6.2), auf Bundeslande-
bene operationalisiert wurde. Demnach stellten die Spalten einer Tabelle die unterschiedlichen
Formen der Operationalisierung dar (siehe „C“ in Abb. 6.2), z. B. unterschiedliche Formen
der Differenzierung in Bezug auf das Ziel „individuell bestmögliche Qualifizierung“. Jedes
Bundesland (siehe „D“ in Abb. 6.2) verfügte über eine Zeile und in den jeweiligen Zellen
befand sich das Originalzitat bzw. eine Paraphrasierung.
Bei der Extraktion galten folgende Regeln:

• Bei der Durchführung war die Orientierung an den oben beschriebenen Dimensionen
entscheidend. Es wurde vorab nicht festgelegt, welche Ausprägungen (siehe „C“ in Abb. 6.2)
in Bezug auf die einzelnen Kategorien zu erwarten sind.

• Bestimmte Aspekte, z. B. Indikatoren zum Ganztagesbetrieb sowie Kriterien für Förder-
schulen, wurden in der Analyse nicht berücksichtigt. Die Nicht-Berücksichtigung von För-
derschulen hat inhaltliche Gründe, da diese nicht Teil eines inklusiven Schulsystems sind.
Indikatoren zum Ganztagsbetrieb wurden aus methodischen Gründen nicht einbezogen, um
eine Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern zu gewährleisten.

• In Bezug auf das Ziel „individuell bestmögliche Qualifizierung“ waren nur die Indikatoren zu
Lernprozessen relevant, die irgendeine Form von Differenzierung enthielten. Beispielsweise
wurde das Item „Schüler sind weder unterfordert noch überfordert“ (UBB_ST) nicht aufge-
nommen, weil nicht zwischen einzelnen Schüler_innen bzw. Schülergruppen differenziert
wurde.

• In Bezug auf den Unterrichtsbeobachtungsbogen (UBB) wurde in der Extraktion nicht die
Erfassung von beobachteten Sozialformen zu Beginn des Unterrichtsbeobachtungsbogens,
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z. B. Stattfinden von Gruppenarbeit, berücksichtigt. So war nicht ersichtlich, was von Seiten
der Inspektor_innen als „gut“ oder „schlecht“ bewertet wird.

Auswertung bei der Analyse der Messsinstrumente: In Bezug auf den vierten Verfahrens-
schritt, der Auswertung, machen Gläser und Laudel (2009) keine genaueren Angaben, da das
Vorgehen abhängig von der jeweiligen Fragestellung ist. Die Auswertung der Bewertungsin-
strumente zielt im ersten Schritt der Analyse darauf ab, zu untersuchen, ob die in Abschnitt 2
dargestellten Konzepte von Inklusion in den bundesländerspezifischen Instrumenten der Schul-
inspektionen eine Rolle spielen und welche Formen der Operationalisierung gewählt wurden.
Dabei soll das Spektrum an unterschiedlichen Formen der Operationalisierung abgebildet
werden. In Bezug auf Teilaspekte lassen sich zusätzlich Aussagen darüber treffen, inwiefern sich
die Bundesländer voneinander unterscheiden. Demnach wird in Abschnitt 7.1 dargestellt, ob
und wie die jeweiligen Konzepte in den einzelnen Bundesländern operationalisiert wurden.
Im zweiten Schritt geht es darum zu beantworten, was unter Inklusion in den bundeslän-
derspezifischen Instrumenten der Schulinspektionen verstanden wird und inwiefern es hier
Abweichungen zu den in Abschnitt 2.2 beschriebenen Konzepte zu Inklusion gibt. Hierfür wird
in Abschnitt 7.2 zunächst dargestellt, welche Verständnisse von Inklusion sich in den Instrumen-
ten widerspiegeln und im nächsten Schritt wird diskutiert, inwiefern diese Gemeinsamkeiten
oder Unterschiede zu dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Konzepten aufweisen.
Die Auswertung wurde von der Autorin der Arbeit alleine durchgeführt. Jedoch wurden die
Ergebnisse der Analyse durch eine studentische Hilfskraft überprüft und verifiziert.3 Aufgrund
der Rückmeldungen wurden einzelne Punkte noch ergänzt bzw. angepasst.

6.2 Analyse der Experteninterviews
Zusätzlich zu der Analyse von Dokumenten wurden Experteninterviews geführt. Diese dienten
zur Beantwortung der folgenden Fragestellungen:

• Was verstehen die Instrumenteentwickler_innen auf individueller Ebene unter Inklusion?
• Welche Rahmenbedingungen wirkten prägend?
• Inwiefern lassen sich Inklusionsdeutungen auf die Verschränkung von unterschiedlichen

Rahmenbedingungenn zurückführen?

In neun Bundesländern wurden teilstandardisierte Interviews mit Instrumenteenwickler_innen
der Schulinspektionen durchgeführt. Die Entscheidung fiel auf Leitfadeninterviews, weil diese
es ermöglichen, theoriegeleitet relevante Aspekte des Themas abzufragen (ebd.; Bernhard 2014,
S. 100) und zugleich Offenheit für die Deutungen und Perspektiven der Interviewten zuzulassen.
Jedoch waren die Fragereihenfolge sowie die Antwortmöglichkeiten nicht-standardisiert, so dass
es möglich war flexibel auf die Antworten der Interviewpartner zu reagieren. Dadurch wurde die
Annäherung an einen natürlichen Gesprächsverlauf angestrebt (vgl. Gläser und Laudel 2009,
S. 42). Des Weiteren war es möglich, ad-hoc Nachfragen zu formulieren (vgl. ebd., S. 42).
Der Fokus auf Expert_innen begründet sich nicht nur darin, dass sie eine „Quelle von Spe-
zialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (ebd.) darstellen, „sondern auch
(…) darin, dass dieses Wissen in besonderer Weise praxiswirksam und damit orientierungs-

3 In diesem Zusammenhang herzlichen Dank an Vera Klar-Winter für ihre Unterstützung bei der empirischen Analyse
und ihre konstruktiven Rückmeldungen.
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und handlungsleitend für andere Akteure wird“ (Bogner et al. 2014, S. 14). Dabei ist es unter
anderem abhängig vom jeweiligen Forschungsinteresse, wer als Experte angesehen wird (ebd.,
S. 14). Bei der Auswahl der Gesprächspartner waren die Personen, die maßgeblich an der
Entwicklung der Bewertungsinstrumente beteiligt waren, die Expert_innen. So verfügen sie
über Wissen zu internen Prozessen und Strategien bei den jeweiligen Schulinspektionen. Dies
ist insofern von Relevanz, als dass die Entwicklung von Bewertungsinstrumenten zumindest
für die Öffentlichkeit nicht dokumentiert wurde und es dazu bislang kaum Forschung gibt.
Demnach lässt sich durch die Interviews mit den Instrumenteentwickler_innen herausarbeiten,
welche Rahmenbedingungen die Entwicklung geprägt haben.

6.2.1 Entwicklung des Leitfadens und theoretische Orientierung
Im Folgenden werden nun die Inhalte des Leitfadens dargestellt: Zu Beginn des Gesprächs
wurden bestimmte Begrifflichkeiten geklärt, um Missverständnisse zu vermeiden, z. B. die
Begriffe „Bewertungskriterien“ oder „Bewertungsinstrumente“. Des Weiteren wurden abhängig
vom Bundesland bestimmte Begrifflichkeiten während der Interviews angepasst, z. B. wurden
die Namen der jeweiligen Schulinspektionen und deren relevante Dokumente verwendet.
Dies sollte dazu dienen dem Gesprächspartner zu signalisieren, dass die Interviewerin mit
der jeweiligen Organisation vertraut ist. Nach der Einführung startete der Leitfaden mit zwei
erzählgenerierenden Fragen: „Können Sie sich kurz vorstellen und Ihre Rolle bei der [Name der
Organisation in dem jeweiligen Bundesland] beschreiben?“ und „Wie Sie wissen, interessiert mich
der Entstehungsprozess der Bewertungskriterien. Können Sie mir mehr über den Entstehungsprozess
erzählen?“. Die erzählgenerierenden Fragen zu Beginn des Interviews wurden bewusst gewählt,
um eine vertraute Gesprächsatmosphäre zu schaffen und der interviewten Person die Möglichkeit
zu geben, eigene Schwerpunkte zu setzen (→ Abschnitt A im Anhang).
Es folgten drei Frageblöcke: Im ersten Frageblock ging um die Entwicklung der Bewertungsin-
strumente im Allgemeinen. Da es kaum Literatur zu diesem Aspekt gab, wurde jenes Vorgehen
gewählt, um einen Einblick in die üblichen Abläufe und Routinen bei der Entwicklung von
Instrumenten zu erhalten. Hierbei orientierten sich die Fragen insofern am Sensemaking-Ansatz.
als dass es konkrete Fragen zu den drei Elementen gab, die nach Spillane et al. (2002) den
Deutungsprozess prägen: „persönliche Attribute des Sensemakers“, „situativer Kontext“ sowie
„politische Vorgaben“. Im zweiten Block wurden Fragen gestellt, die an bewertungssoziologi-
sche Konzepte anknüpfen, z. B. „Welches Verständnis von guter Schule ist hier vorhanden?“.
So geht es im Rahmen der Arbeit zwar primär um die Auseinandersetzung darüber, wie sich
die Instrumenteentwickler_innen mit dem Konzept der Inklusion auseinandergesetzt haben.
Da es jedoch um Instrumente geht, die zur Messung von Schulqualität genutzt werden, ist der
Gegenstand der Arbeit nur schwer von der Frage zu trennen, was unter einer „guten“ Schule
verstanden wird. Zusätzlich wurde auch erfasst, wie die Instrumenteentwickler_innen eine
„schlechte“ Schule beschreiben würden (vgl. Lamont 2010. Im dritten Frageblock ging es um
die Deutung von Inklusion und spezifische Rahmenbedingungen bei der Auseinandersetzung
mit Inklusion. Durch indirekte Fragen wurde zusätzlich versucht zu erfassen, welche Relevanz
dem Thema Inklusion beigemessen wird und welches Verständnis von Inklusion dominant ist:
„Könnte eine Schule, die nicht inklusiv ist, bei der Schulinspektion gut abschneiden?“.
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6.2.2 Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern
Bei der Kontaktaufnahme wurde den Schulinspektionen mitgeteilt, dass Personen gesucht
werden, „die maßgeblich am Entstehungsprozess der Bewertungskriterien beteiligt waren“.
Inhalte des Interviews seien die Entwicklung der Bewertungsinstrumente im Allgemeinen sowie
Inklusion. Zusätzlich formulierte die Autorin dieser Arbeit gegenüber den Schulinspektionen
die Bitte, dass sie gerne mit mind. zwei Personen sprechen würde. Dies führte dazu, dass die
Autorin mit Personen sprach, die sich innerhalb der Schulinspektion für das Thema Inklusion
zuständig fühlten, aber auch mit Personen, die an der Entwicklung der Instrumente beteiligt
waren, aber nicht speziell für den Themenbereich Inklusion zuständig sind bzw. waren.

6.2.3 Durchführung der Interviews
Es wurden Einzelinterviews in 9 von 12 möglichen Bundesländern realisiert. Alle Interviews
wurden persönlich an der jeweiligen Arbeitsstätte der interviewten Person durch die Autorin die-
ser Arbeit durchgeführt und nach Zustimmung der Interviewperson mit einem Aufnahmegerät
aufgezeichnet. Dabei dauerten die Interviews ca. zwischen 30 und 90 Minuten.
In Bezug auf die Auswahl der Bundesländer ist festzuhalten, dass es keine Vorauswahl gab,
sondern alle Fälle kontaktiert wurden. Bei vielen Bundesländern bestand bereits ein persönlicher
Kontakt zum Feld.
Bei anderen Bundesländern gab es auch nach mehreren Anfragen keine Antwort auf eine
Interviewanfrage beziehungsweise erst Monate später. Auch wenn kein Bundesland die Teilnah-
me an einem Interview explizit verneint hat, gab es einige wenige Bundesländer, die auf die
Interviewanfrage abweichend reagierten. Im Juni 2016 kam es zur Entscheidung die fehlenden
drei Fälle nicht mehr zu verfolgen und die Datenerhebung nach 18 Interviews abzuschließen.
Der primäre Grund war die theoretische Sättigung, die sich bereits nach der Durchführung von
ca. 13 bis 14 Interviews in sechs Fällen zeigte. Durch die Analyse der Bewertungsinstrumente
ergab sich, dass zwei Bundesländer, die bislang noch nicht befragt worden waren, in Bezug auf
einzelne Aspekte des Verfahrens bzw. der Bewertungskriterien stark abwichen. Daher wurden
diese Fälle nochmals kontaktiert, da davon auszugehen war, dass sich jene Abweichungen
möglicherweise auch darin widerspiegeln könnten, unter welchen Rahmenbedingungenn die
Instrumente entstanden sind. Des Weiteren meldete sich noch ein Bundesland verspätet auf die
erste Kontaktanfrage, so dass insgesamt noch drei weitere Fälle befragt wurden. Abschließend
wurden daher Gespräche in neun von zwölf möglichen Fällen durchgeführt. Demnach gibt es
im ersten empirischen Teil Analysen von drei Fällen, die im zweiten empirischen Fall nicht im
Rahmen von Interviews befragt worden sind. Eine Vollerhebung wäre aufschlussreich gewesen,
wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, die Analyse der Instrumente (→ Abschnitt 7.1 und 7.2)
mit den Ergebnissen der Interviews (→ Abschnitt 7.3 und Kapitel 8) in den einzelnen Fällen
zu verknüpfen. Dies war jedoch aus Datenschutzgründen nicht möglich. Da darüber hinaus
bereits eine theoretische Sättigung eingetreten war, wurde von einer Vollerhebung abgesehen.
Insgesamt wurden 18 Interviews in neun Ländern geführt. Demnach wurde in jedem Bundes-
land durchschnittlich mit ca. zwei Personen persönlich gesprochen. Jedoch gab es Abweichungen,
z. B. wenn es in dem jeweiligen Bundesland von Seiten der Schulinspektion nur möglich war
ein Interview zu führen. So wurden in drei Fällen nur Interviews mit einer Person geführt, in
vier Fällen mit zwei Personen, in einem Fall mit drei sowie in einem anderen Fall Interviews
mit vier Personen durchgeführt. Die ungleiche Verteilung an Interviewpartnern ist insofern
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nicht problematisch, als dass bei diesem Teil der Analyse die Individualebene und nicht die
Bundeslandebene im Vordergrund steht.
Von den 18 Gesprächspartnern wurden zehn Personen von der Autorin als Frauen und acht
als Männer gelesen. Die befragten Personen waren ca. zwischen 35 – 65 Jahre alt. Bis auf eine
befragte Person hatte kein Interviewpartner sichtbare körperliche Beeinträchtigungen. Des
Weiteren vermutet die Autorin, dass keine der Interviewten von anderen Personen als „Nicht-
Deutsche“ markiert werden würde.4 Fast alle befragten Personen hatten nach eigenen Angaben
Erfahrung als Lehrkraft gesammelt, bzw. waren neben ihrer Tätigkeit in der Schulinspektion
noch zum Teil als Lehrkraft tätig.5 Fünf der 18 befragten Personen definierten sich selbst als
„Expert_innen“ für Inklusion und fühlten sich innerhalb der Schulinspektion für das Thema
zuständig. Vier Personen hatten die Leitung der jeweiligen Schulinspektion inne.
Nach der Durchführung der Interviews wurde das gesamte Audiomaterial transkribiert. In
Bezug auf die Transkription dienten die Transkriptionsregeln (→ Abschnitt B im Anhang), die
die Autorin im Rahmen eines anderen Forschungsprojekts (vgl. Piezunka et al. 2017) formuliert
hatte, als Grundlage.6 Die 18 Interviews wurden von zwei studentischen Hilfskräften7 und von
der Autorin der Arbeit transkribiert.

6.2.4 Reflexion der Interviews
Im Rahmen einer kritischen Reflexion geht es im Folgenden darum zu diskutieren, welche
Aspekte den Verlauf des Interviews sowie die Auswahl der Informationen, die kommuniziert
wurden, geprägt haben. Hierbei wird zum einen auf die Arbeiten von Becker (2006) sowie
Alvesson (2003) zurückgegriffen. So wurden die Erkenntnisse beispielsweise in der Datenaus-
wertung bei der Gewichtung von widersprüchlichen Aussagen berücksichtigt. Zum anderen
dienen diese Informationen dazu, das vorhandene Material in Hinblick auf seine Aussagekraft
einordnen zu können. Nachfolgend werden daher verschiedene Aspekte thematisiert, wie das
Verhältnis zwischen Interviewerin und interviewter Person, Konstruktion von Identitäten, stra-
tegisches Verhalten durch die interviewte Person, Unsicherheit sowie geringe Thematisierung
von persönlichen Erfahrungen.

Wahrnehmung der Interviewsituation: Nach Alvesson stellen Interviews „komplexe soziale
Situationen“ (ebd., S. 18) dar. Hierbei spielt u. a. auch eine Rolle, wie die Interviewerin – in
diesem Falle die Autorin dieser Arbeit – von den interviewten Personen wahrgenommen wird.
Bei manchen Interviews hatte vorher bereits persönlicher Kontakt bestanden, z. B. inhaltlicher
Austausch im Rahmen vonTagungen. Dies spiegelte sich in vielen (aber nicht in allen) Interviews
darin wider, dass recht schnell eine sehr vertraute Gesprächsatmosphäre vorhanden war. Die
vertraute Gesprächsatmosphäre und die Sympathie gegenüber den interviewten Personen
stellte in diesbezüglich der Datenauswertung für die Autorin eine Herausforderung dar, da

4 Nach dem Sensemaking – Ansatz spielen auch persönliche Erfahrungen eine Rolle, wenn Konzepte wie Inklu-
sion gedeutet werden. In diesem Zusammenhang könnte argumentiert werden, dass in Bezug auf einen weiten
Inklusionsbegriff die oben aufgeführten Attribute des Sensemaker eine Rolle spielen. Jedoch ist es sehr schwer die
oben genannten Merkmale zu erfassen. So ist zum einen zwischen Fremd- und Selbstidentifikation unterscheiden,
d.h. ob die Person sich selbst als weiblich identifiziert oder ob der Person dieser Status zugeschrieben wird. Die
dargestellte Beschreibung der Stichprobe stellt einen Versuch dar die Interviewpartner zu beschreiben und basiert
auf Fremdzuschreibungen durch die Autorin dieser Arbeit.

5 Dies wurde nicht systematisch erfasst, sondern ergab sich aus den Angaben während des Interviews.
6 Auch hier wurden die Interviews nach Gläser/Laudel (2009) ausgewertet.
7 Ganz herzlichen Dank an Sophie Drebes und Tina Schaffus.
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es ein langwieriger Prozess war, sich von den ersten oberflächlichen Interpretationen und
Zuschreibungen zu lösen und eine Distanz zum Interviewmaterial aufzubauen.
Des Weiteren hatte die Autorin den Eindruck, dass ihr Geschlecht, Expertise und Alter im
Gespräch mit einigen Interviewten eine Rolle spielten. So hatten manche Interviewpartner vor
dem Interview bereits einen allgemeinen Vortrag der Autorin zur Umsetzung von Inklusion in
Deutschland gehört. Dies hatte zur Folge, dass der Autorin von manchen Interviewpartnern ein
„Expertenstatus“ in den Interviews zugeschrieben wurde, weshalb es während der Interviews zu
interessierten Nachfragen kam, wie die Autorin dieser Arbeit bestimmte Aspekte einschätzen
würde. Während des Interviews ist die Autorin diesen Fragen ausgewichen.
Jedoch gab es auch gegenteilige Erfahrungen: Als „junge“ Frau in der Qualifizierungsphase gab
es einzelne Momente, wo die Autorin den Eindruck hatte, dass insbesondere einige männliche
Interviewpartner eine väterliche Rolle einnahmen. Dies hatte häufig zur Implikation, dass im
erklärenden Stil relativ viel und offen erzählt wurde. Es gab jedoch auch Situationen, in denen
bestimmte problematische Themen bewusst umgangen wurden, weil davon ausgegangen wurde,
dass die Problematik der Themen der Autorin dieser Arbeit nicht bekannt sei. Das Nachhaken
der nicht angesprochenen Themen zum Ende des Interviews, führte dann – nach Eindruck der
Autorin – zu Überraschungsmomenten. In diesem Zusammenhang ist es möglich, dass weitere
Themen explizit nicht angesprochen wurden und dies aufgrund fehlender Kenntnisse durch
die Autorin nicht bemerkt wurde.

Konstruktion von Identitäten: Nach Alvesson (2003) können Interviews als Instrument
für die Interviewten dienen, um eigene Identitäten zu konstruieren bzw. zu „reparieren“. Dies
spiegelt sich unter anderem darin wider, dass bei den Erzählungen unbewusst eine Rolle spielt,
welche Identität sie von sich selbst erzeugen möchten. Dies kann unter anderem implizieren,
dass Fehlverhalten nicht als solches gesehen und dementsprechend anders dargestellt wird.
Inwiefern die Interviews zur Konstruktion oder zur Reparatur von Identitäten genutzt wurden,
zeigte sich teilweise beim Vergleich der Interviews.
Die Mehrheit der Interviewten sprach zwar von Herausforderungen bei der Entwicklung der
Bewertungsinstrumente, aber den finalen Bewertungsinstrumenten wurden kaum Mängel
attestiert. So gab es nur wenige Fällen, in denen die Instrumente bzw. die Entwicklung kri-
tisch reflektiert wurde: So gab es einen Fall, in dem der Status der Inspektion unsicher war
(keine weiteren Informationen aus Anonymisierungsgründen) und einen anderen Fall, wo
die Instrumente nicht mehr angewandt wurden. In Bezug auf die Datenauswertung ist der
Vorgang der Identitätskonstruktion nur schwer zugänglich, da es kaum abschätzbar ist, welche
Implikationen dies hinsichtlich des vorhandenen bzw. fehlenden Datenmaterials ergeben.

Politische Interessen bzw. strategisches Verhalten : Die Erzählungen der Interviewten sind
auch davon geprägt, welche Botschaften sie der Interviewperson gerne mitgeben würde. Dabei
kann das Kommunizieren von Botschaften sowohl unbewusst als auch intentional stattfinden
(vgl. ebd.).
In einzelnen Interviewsituationen entstand der Eindruck, dass bewusst bestimmte Positionen
vertreten bzw. Informationen weggelassen wurden. Zum Beispiel: Das Interview mit einer Lei-
tungsperson war aus gesundheitlichen Gründen nach hinten verschoben worden. Die anderen
Interviews, eine Präsentation zu den bundesländerspezifischen Ergebnissen durch die Autorin
dieser Arbeit sowie eine anschließende Plenumsdiskussion hatten in dem jeweiligen Bundesland
bereits eine Woche zuvor stattgefunden. Im Rahmen der Präsentation und der anschließenden
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Diskussion wurde deutlich, dass die Mehrheit der Mitarbeiter_innen der Schulinspektion dem
Thema Inklusion kritisch gegenübersteht. Beispielsweise wurde die Präsentation der Autorin
mit den Worten angekündigt „Es wird heute ein Vortrag über ein Thema gehalten, das uns
auch noch heimsuchen wird.“ In der Diskussion kam die Frage auf, warum Inklusion über-
haupt notwendig sei und was so schlecht an den Förderschulen sei. Die hier beschriebene
Interviewperson war zwar nicht anwesend, aber wies zu Beginn des Interviews darauf hin, dass
sie das Protokoll gelesen habe und von den Mitarbeiter_innen informiert worden sei. In dem
Interview fiel eine Vielzahl von Aussagen, die mit den Kenntnissen, die die Autorin im Rahmen
der anderen Interviews, der Diskussion sowie durch die Analyse der Instrumente erworben
hatte, nicht kohärent war. So wurde Inklusion zum Teil als ein Thema dargestellt, dass für die
Mitarbeiter_innen der Schulinspektion relevant und unterstützenswert sei. Demnach kam es
innerhalb des Interviews zu widersprüchlichen Aussagen dazu, welche Relevanz dem Thema
beigemessen wird. Zusätzlich gab es noch von Seiten der Interviewperson den Hinweis, dass
es vom Kultusministerium in den letzten Tagen das Signal gegeben hätte, dass das Thema
Inklusion nun auf die Agenda müsste. Während des Interviews entstand der Eindruck, dass die
Interviewperson aus strategischen Gründen eine bestimmte Position vertrat, wonach Inklusion
eine große Bedeutung zugemessen wurde. Diese Position wurde jedoch im Laufe des Interviews
nicht konsequent aufrecht gehalten. Für die Datenanalyse hatte diese Einschätzung zur Folge,
dass einzelne Aussagen im Interview unterschiedlich gewichtet und eingeordnet wurden.

Unsicherheit bei den Interviewpersonen: Bei der Analyse des Interviews ist zu berücksich-
tigen, dass die Interviewsituation eine Ausnahmesituation darstellt, die häufig mit bestimmten
Unsicherheiten einhergeht. Beispielsweise fragen sich Interviewte häufig, ob die Fragestellungen,
die von den Forscher_innen kommuniziert wurden, die tatsächlichen Fragestellung sind (vgl.
Alvesson 2003). In diesem Fall wurde die Fragestellung den Interviewten offen kommuniziert,
aber dies kann den Interviewten nicht die Unsicherheit darüber nehmen, ob dies der Wahr-
heit entspricht. So zeigte sich in einem Fall, dass der Interviewpartner bereits im Vorhinein
Nachfragen über das geplante Vorgehen bzw. während des Interviews mehrfach erkundigte,
wie bestimmte Fragen gemeint seien. Bei der Beantwortung der Forschungsfragen nahm sich
die Person sehr viel Zeit und wägte häufig ab, ob er/sie in der Lage sei, bestimmte Fragen
zu beantworten bzw. verwies auf Kolleg_innen. Des Weiteren hatte dies zur Folge, dass der
Erzählfluss nur schwer zustande kam. Dieses Vorgehen erklärte sich die Autorin zum einen mit
Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen und dem Anspruch der interviewten Person
als Berufsanfänger_in keine Fehler machen zu wollen. Zum anderen hatte die Autorin bei den
Interviews den Eindruck, dass Unsicherheiten in Bezug auf die Zielsetzung des Interviews bei
den anderen Interviewpartnern kaum vorhanden waren, bzw. im Laufe des Gesprächs abgebaut
wurden.

Geringe Thematisierung von persönlichen Erfahrungen: Im Rahmen des Sensemaking-
Ansatzes werden die persönlichen Überzeugungen und Erfahrungen des jeweiligen Sensemakers
als ein Element genannt. So prägen diese die kognitive Auseinandersetzung mit Inklusion. Bei
der Analyse der Interviews zeigte sich, dass ein Teilaspekt von persönlichen Überzeugungen,
nämlich Aspekte auf der Gefühlsebene sowie Erfahrungen mit Inklusion im privaten Bereich,
keine große Rolle gespielt haben. Es gibt verschiedene Erklärungen, die Hinweise darauf geben
können, warum diese eine geringere Rolle gespielt haben, als dies vorab von der Autorin
erwartet wurde: Eine Möglichkeit wäre, dass persönliche Erfahrungen bei der kognitiven
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Auseinandersetzung mit Inklusion keine Rolle spielen. Dies lässt sich im Rahmen meiner
Daten nicht falsifizieren. Dennoch ist diese Option bei einem normativ besetzten Konzept wie
Inklusion eher unwahrscheinlich.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass dieser Aspekt im Rahmen des Interviews kaum explizit
thematisiert wurde: So ist bei der retrospektiven Betrachtung des Leitfadens sichtbar geworden,
dass es nur wenige Fragen gab, die diesen Aspekt ansprechen. In diesem Zusammenhang sind
jedoch zwei Aspekte zu nennen, die die Erklärungsmacht des Arguments zum Teil schwächen:
So kennzeichnet sich der Leitfaden dadurch, dass recht allgemeine Fragen formuliert wurden
bzw. viel Freiraum für Rahmenbedingungen gelassen wurde, die von Seiten der Interviewten
eingebracht wurden. Der vorhandene Freiraum spiegelt sich beispielsweise in Bezug auf das
Element „situativer Kontext“ in der Datenauswertung insofern wider, als dass eine Vielzahl
von Akteuren und Rahmenbedingungen herausgearbeitet wurden, die bei der Entwicklung des
Leitfadens noch nicht bekannt waren. Danach könnte argumentiert werden, dass durchaus die
Möglichkeit bestanden hätte, Erfahrungen zu Inklusion aus dem privaten Bereich einzubringen,
auch wenn diese nicht explizit abgefragt wurde. Ein weiterer Grund für die nicht allzu große
Thematisierung könnte sein, dass die Interviewten in ihren professionellen Rollen angesprochen
wurden. In diesem Zusammenhang wäre eine mögliche These, dass sie Erfahrungen aus dem
privaten Bereich oder persönliche Überzeugungen von ihrer professionellen Rolle abgrenzen
wollten und es daher kaum thematisiert wurde. Es stellt sich die Frage, wie diese Problematik
bei zukünftigen Erhebungen umgangen werden könnte: Möglicherweise wären hierfür explizite
Nachfragen nach Erfahrungen aus dem privaten Bereich notwendig. Abschließend lässt sich
festhalten: Auch wenn Informationen zu Erfahrungen zu Inklusion aus dem privaten Bereich
fehlen, gibt es eine Vielzahl von Rahmenbedingungenn, die der Dimension „persönliche
Attribute des Sensemakers“ zugeordnet werden können.

Positionierung und Expertise zu Inklusion von Seiten der Interviewten: Bei der Deutung
von Inklusion ist ein Aspekt, welche Haltung gegenüber Inklusion eingenommen wurde. Hier
stellt sich die Frage, inwiefern die Auswahl an Gesprächspartnern dadurch verzerrt war, dass
die Autorin bei der Interviewanfrage an die Schulinspektionen bereits angegeben hatte, dass
„Bewertungskriterien und Inklusion“ die Themen des Interviews sein werden. So liegt die
Vermutung nahe, dass die Interviewpartner im Vergleich zu anderen Mitarbeiter_innen der
Schulinspektion mit hoher Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt positiver gegenüber Inklusion
eingestellt sind und über mehr Expertise verfügen. Diese Hypothese ist nicht zu überprüfen.
Gleichwohl zeigt sich nach der Auswertung der Daten ein heterogenes Bild in Bezug auf
die Positionierung und Expertise zu Inklusion. So lässt sich durch die Interviews ein breites
Spektrum an Positionen abbilden. Dies lässt sich unter anderem damit erklären, dass nicht nur
Personen interviewt wurden, die für den Themenbereich Inklusion zuständig sind.

6.2.5 Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews
Die Experteninterviews wurden – wie die Instrumente – mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse
ausgewertet. Da die Schritte des Verfahrens bereits dargestellt wurden (→ Kapitel 6.1.3), wird
im Folgenden nur auf die konkrete Anwendung des Verfahrens in Bezug auf die Interviews
eingegangen.
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Vorbereitung bei der Extraktion für die Analyse der Interviews: Generell wurde im Kate-
goriensystem zwischen drei Themenbereichen unterschieden, die auf den theoretischen Vor-
überlegungen basieren. Jene Themenbereiche wurden auch explizit im Leitfaden angesprochen
(→ Abschnitt A im Anhang). Die verwendeten Kategorien werden im Folgenden näher erläu-
tert.

a) Verständnis von „Inklusion“ beziehungsweise Instrumente zu Inklusion als Ergebnis
des Sensemaking-Prozesses
In diesem Themenbereich geht es um die Frage, was die einzelnen Mitarbeiter_innen der
Schulinspektion unter Inklusion verstehen. Dies kann davon abweichen, wie in den Bewer-
tungskriterien des jeweiligen Bundeslands Inklusion verwendet wird. Bei der Auswertung
dieses Teils wurde auf ähnliche Kategorien zurückgegriffen, wie bei dem zweiten Schritt der
Analyse der Bewertungsinstrumente. Beide Analysen basieren auf den Dimensionen, die in
Abschnitt 2.1 als Grundlage dienen, um verschiedene Inklusionsverständnisse voneinander
zu unterscheiden, z. B. Zielgruppe, Begründung für Inklusion. Jedoch wurden während der
Analyse der Interviews noch weitere Kategorien ergänzt. Diese dienten zum Teil dazu eine
Typenbildung vorzunehmen.

b) Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Instrumente
Hier geht es darum, welche Rahmenbedingungen das Sensemaking geprägt haben. Spillane et
al. (2002) unterscheiden hierbei zwischen drei Elementen: Attributen des Sensemakers, dem
situativen Kontext sowie der politische Vorgabe. Hier ergaben sich einige Kategorien durch
die theoretische Auseinandersetzung mit Schulinspektionen in Deutschland (→ Kapitel 3).
Darüber hinaus wurden einige Kategorien induktiv während der Analyse gebildet. Als
Beispiele für Kategorien sind unter anderem zu nennen:
• Element „persönliche Attribute“, z. B. Qualifikation.
• Element „situativer Kontext“, z. B. Ministerium, Forschung.
• Element „politische Vorgabe“, z. B. BRK, Schulgesetz, rechtliche Vorgaben im Allgemei-

nen.
c) Bewertungssoziologische Aspekte

In diesem Themenbereich geht es darum, wie sich die Gesprächspartner sich zu bewer-
tungssoziologischen Aspekten positionieren. Kategorien sind: „Objektivität der Kriterien“;
„Legitimation der Kriterien“; „Verständnis von guter bzw. schlechter Schule“; „Debatte zu
Schulqualität“ sowie „gute Evaluation“.

Extraktion und Paraphrasierung als ein Vorgehensschritt bei der Analyse der Interviews:
Bei der Extraktion stellte sich insbesondere der Themenbereich „(b) Rahmenbedingungen
bei der Entwicklung der Instrumente“ als komplex heraus. Dies hängt damit zusammen,
dass zwischen verschiedenen Aspekten zu unterscheiden ist: Welche Rahmenbedingungen und
Akteure waren im Umfeld der Schulinspektion von Relevanz? Welche Impulse gingen von diesen
Rahmenbedingungen in Bezug auf die Deutung von Inklusion sowie auf die Entwicklung von
Instrumenten aus? Wie wirken sich diese dann tatsächlich auf die Deutung von Inklusion und
die Instrumente zu Inklusion aus? Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass in den Interviews
sowohl thematisiert wurde, wie sich der Interviewpartner als Einzelperson positioniert und
welche Entscheidungen auf kollektiver Ebene innerhalb der Schulinspektion getroffen wurden.
In Bezug auf letzters variierten die Aussagen z. T. zwischen den Gesprächspartnern innerhalb
eines Bundeslandes (nähere Ausführung folgt).
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Nach der ersten Sichtung der Interviews sowie Strukturierung des Kategoriensystems wurde
eine Software zur qualitativen Textanalyse dazu genutzt Textbausteine, zu markieren, um
unterschiedlichen Codes hinzuzufügen. Da diese keine ausführliche Kommentierung von
einzelnen Textcodierungen zugelassen hat und die komplexen Zusammenhänge somit nur
begrenzt erfasst werden konnte, wurde als Ergänzung mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
gearbeitet. Die Paraphrasierung aller Codes fand daher parallel zur Extraktion statt.
Zugleich wurden die einzelnen Textbausteine in der Software für die qualitative Inhaltanalyse
mit einem dreiteiligen Code in der Kommentierung benannt: z. B. „1A_3“. Die erste Ziffer
steht für die Nummer des Interviews, der nachfolgende Buchstabe steht für das Bundesland
und die letzte Ziffer steht für die Nummer des Textbausteins innerhalb des Interviews. Bei
der Darstellung der Ergebnisse wird davon abgesehen, den Buchstaben des Bundeslandes
aufzuführen, um die Anonymität der Fälle zu gewährleisten.

Auswertung bei der Analyse der Interviews: In der Auswertung werden drei Bereiche des
Kategoriensystems (→ Abschnitt 6.2.5) unterschieden. Das Vorgehen beim ersten Themen-
bereich „(a) Verständnis von Inklusion bzw. Bewertungsinstrumenten zu Inklusion“ wies
Ähnlichkeiten zu der Analyse der Instrumente auf. Jedoch zeigte sich, dass andere Kategorien
von Relevanz waren, um einzelne Typen voneinander zu unterscheiden. Beim zweiten The-
menbereich „(b) Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Instrumente (Sensemaking)“
kristallisierte sich heraus, dass in den einzelnen Bundesländern zwar ähnliche Rahmenbedingun-
gen prägend waren. Es traten jedoch Unterschiede darin auf, welche Impulse davon ausgingen,
z. B. dass die Kultusministerien in den einzelnen Bundesländern voneinander abweichende Posi-
tionen vertraten. Des Weiteren unterschieden sich die Instrumenteentwickler_innen auch darin,
wie sie auf die jeweiligen Impulse – auch wenn es die gleichen waren – reagierten. Dies wurde
bei der Darstellung der Ergebnisse insofern berücksichtigt, als im ersten Schritt aufgeführt
wurde, welche Rahmenbedingungen und Akteure generell eine Rolle gespielt haben. Durch
die Beschreibung von exemplarischen Einzelfällen wird dargestellt, wie die einzelnen Elemente
miteinander interagieren und sich daraus unterschiedliche Implikationen ergeben. Bei der
Auswertung des dritten Themenbereichs „(c) Bewertungssoziologische Aspekte“ zeigte sich,
dass die Positionierung zu jenen Aspekten beim Sensemaking-Ansatz dem Element „persönliche
Attribute des Sensemakers“ zugeordnet werden können.

6.2.6 Grenzen der Datenanalyse
Im Folgenden wird dargestellt, welche Grenzen mit dem gewählten Datenerhebungsformat,
dem Vorgehen sowie dem Datenzugang einhergehen.

Prozess undKausalität: Durch die gewählten Datenerhebungsformate (Dokumentenanalyse
sowie Experteninterviews) ist es nur begrenzt möglich, die Entwicklung der Instrumente als
Prozess abzubilden. Hierfür wären Informationen über Beginn und Ende des Prozesses notwen-
dig. So fehlen Informationen darüber, welche Wissensbestände und Überzeugungen vorhanden
waren, als die Instrumenteentwickler_innen angefangen haben sich mit Inklusion auseinander-
zusetzen. So hatte zum Zeitpunkt der Datenerhebung der Prozess der Auseinandersetzung zu
Inklusion bei den Schulinspektionen bereits begonnen und es ist keine Dokumentation über
diesen Zeitraum vorhanden. Demnach lässt sich die Art der Auseinandersetzung mit Inklusion
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bzw. inklusiven Bewertungsinstrumenten primär nur als Querschnitt herausarbeiten. Dennoch
gibt es in den Interviews subjektive Einschätzungen über den Verlauf des Prozesses.
Darüber hinaus erhebt der Sensemaking-Ansatz nicht den Anspruch, Aussagen über Kausalitäten
zu treffen (→Kapitel 5). Demnach gibt es keine kausalen Mechanismen, die sich linear abbilden
lassen. Dies hängt unter anderem auch damit zusammen, dass Sensemaking ein zirkulärer Prozess
ist, der sich dadurch kennzeichnet, dass einzelne Rahmenbedingungen miteinander interagieren.
Dies kann bei der Auswertung zu Problemen führen, die umgangssprachlich als „Henne-Ei-
Problem“ bezeichnet werden. So kann das Verständnis von Inklusion sowohl als das Ergebnis
eines Deutungsprozesses verstanden werden, aber auch als eine Rahmenbedingung, der die
Entwicklung von Bewertungsinstrumenten zu Inklusion prägt.

Fehlende Verknüpfung zwischen Interviews und Instrumenten: Die analysierten Bewer-
tungsinstrumente sind frei zugänglich. Daher können die Bundesländer bei der Analyse der
Instrumente namentlich genannt werden. Dagegen wurde den Interviewpartnern zugesichert,
dass die Bundesländer, in denen sie tätig sind, nicht genannt werden. In Bezug auf die Arbeit
bedeutet dies, dass zwischen der Analyse der Instrumente und der Interviews keine direkten
Verknüpfungen auf Bundeslandebene hergestellt werden können. Beispielsweise lässt sich nicht
explizit darstellen, warum Bundesland X bestimmte Kriterien nicht verwendet.

Fehlende Informationen zum kollektiven Aushandlungsprozess: Im Rahmen der Arbeit
geht es zum einen um die Deutung von Inklusion bzw. inklusionsorientierten Bewertungsin-
strumenten und zum anderen um die Rahmenbedingungen, die die Auseinandersetzung mit
Inklusion geprägt haben. Wie bereits oben dargestellt, ist in der Analyse zwischen verschiedenen
Ebenen zu unterscheiden:

• die individuelle Ebene (Instrumenteentwickler_innen);
• die kollektive Ebene, d.h. die Aushandlungsprozesse innerhalb eines Bundeslandes;
• die generisch-subjektive Ebene in Form der Messinstrumente.

Um erklären zu können, wie die Bewertungsinstrumente als Ergebnis von kollektiven Aushand-
lungsprozessen zustande gekommen sind, wäre es notwendig gewesen teilnehmende Beobach-
tungen durchzuführen. Dies hätte es ermöglicht, Interaktionen zwischen diversen Akteuren zu
beobachten und einen Einblick in den Prozess zu erhalten. Die Entwicklung der Instrumente
war jedoch zu Beginn der Arbeit in den meisten Bundesländern bereits abgeschlossen. Darüber
hinaus wäre es schwer machbar gewesen, teilnehmende Beobachtungen mit mehreren Bundes-
ländern zu realisieren, weil sich die Entwicklung von Instrumenten über mehrere Monate bzw.
Jahre hinzieht und eine Vielzahl von Akteuren involviert ist.
Stattdessen wurde Experteninterviews als Erhebungsformat gewählt. Hierbei standen die indi-
viduellen Sensemaking-Prozesse im Fokus der Interviews. Gleichwohl werden auch kollektive
Aushandlungsprozesse thematisiert, aber hierbei aus der Perspektive der einzelnen Interviewper-
sonen. Demnach dienen die Interviews mit einzelnen Instrumenteentwickler_inen lediglich
als Annäherung daran, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung auf kollektiver Ebene
geprägt haben. Es kann daher sein, dass die für das Individuum relevanten Rahmenbedin-
gungen nur Teilaspekte widerspiegeln bzw. dass bestimmte Rahmenbedingungen nur für die
interviewten Personen eine große Rolle gespielt haben, aber auf der Ebene des kollektiven Aus-
handlungsprozesses keine Relevanz mehr hatten. Nichtsdestotrotz sind die herausgearbeiteten
Rahmenbedingungen von großer Relevanz, da durch diese nachvollziehbar wird, wie es zu den
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jeweiligen Instrumenten gekommen ist. Des Weiteren zeigt sich in der Analyse der Interviews,
dass es auf Fallebene viele Überschneidungen bzw. ähnliche Einschätzungen über relevante
Akteure und Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Instrumente gibt.

Anwendung der Bewertungsinstrumente: Die Arbeit kann keine Aussagen darüber treffen,
wie die Bewertungsinstrumente in der konkreten Praxis angewandt werden. So findet wäh-
rend der Inspektionen erneut eine Deutung der Instrumente durch die Inspektor_innen statt
(vgl. Lambrecht 2013, S. 238; Sowada und Dedering 2014; Lamont und Huutoniemi 2011).
Diese ist von verschiedenen Faktoren geprägt, z. B. Rahmenbedingungen der Schule, eigene
Erwartungen an Schulen. Dieser Aspekt würde den Rahmen der Arbeit sprengen, wird jedoch
in den Arbeiten von Moritz Sowada und Fanny Oehme ausführlich bearbeitet.

6.3 Forschungsethik und Datenschutz
Bei der Durchführung des Forschungsprojekts wurden ethische Implikationen immer wieder
reflektiert und im Handeln berücksichtigt. Dies spielte insbesondere bei den Interviews eine
Rolle. Es wird im Folgenden dargestellt, welche Maßnahmen in diesem Bereich getroffen
wurden.

6.3.1 Informierte Einwilligung
In der Kontaktaufnahme wurden die Interviewpartner über die Fragestellung (vgl. Gebel et al.
2015) sowie über das Thema des Interviews informiert. Darüber hinaus erhielten sie Informa-
tionen über die Datenaufbewahrung sowie über die Autorin der Arbeit. Vor Interviewbeginn
wurden die Interviewten mündlich nochmal über das Thema des Forschungsprojekts infor-
miert. Des Weiteren wurden sie darauf hingewiesen, dass das Interview freiwillig sei und mit
einem Aufnahmegerät aufgezeichnet wird. Zusätzlich erhielten sie erneut Informationen zur
Datenaufbewahrung und zur Datennutzung. Die Interviewten stimmten mündlich zu, dass sie
mit dem weiteren Verfahren einverstanden sind. Von einer schriftlichen Einwilligung wurde
abgesehen, um möglichst nah an einer natürlichen Gesprächssituation zu bleiben. Im Rahmen
des Interviews wurden keine sensiblen Daten, z. B. Herkunft, religiöse Überzeugungen usw.
erhoben. Des Weiteren wurde den Interviewten zugesichert, dass sie über die Ergebnisse der
Forschung informiert werden. Zusätzlich zu den Interviews hat die Autorin bei einer Schulin-
spektion hospitiert und an bundesländerübergreifenden Arbeitstreffen teilgenommen. Die dort
erworbenen Informationen sind nicht Teil der Datenanalyse, spielen jedoch als Hintergrundwis-
sen eine Rolle. Den Teilnehmer_innen der Arbeitstreffen war von Anfang an bekannt, dass die
Autorin dieser Arbeit dort in ihrer Rolle als Forscherin teilnimmt und welches Forschungsthema
bearbeitet wird.

6.3.2 Datenschutz
Es wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Interviewdaten zu
gewährleisten. Bei den Interviews wurde den Interviewten zugesichert, dass die Namen der
Interviewpartner, die Organisationseinheiten sowie die Bundesländer anonym bleiben. Daher
wurde auch die Liste mit den Namen der Interviewpartner und deren Verknüpfung mit den
verwendeten CaseIDs von den Transkriptionen getrennt aufbewahrt, damit kein Personenbezug
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herstellbar ist. Die Audiofiles wurden auf dem Cloud-Server des Wissenschaftszentrums Berlin
für Sozialforschung aufbewahrt. Diese waren nur mit den Nutzerdaten der Autorin zugänglich.
Bei der Transkription wurde darauf geachtet, die Daten zu anonymisieren, indem nicht nur
die Namen der Interviewten, sondern auch Namen der Organisation, des Bundeslands, usw.
entfernt wurden. Des Weiteren zeigte sich bei der Analyse, dass bestimmte Fälle aufgrund
spezifischer Rahmenbedingungen oder Verwendung von Dialekten trotz Anonymisierung
möglicherweise noch identifiziert werden konnten. Daher wurden in der Verschriftlichung
Originalzitate abgeändert, um mögliche Identifizierungen der Interviewpartner zu vermeiden.
Dies wurde bei den jeweiligen Originalzitaten gekennzeichnet.
Es folgt nun die Darstellung der empirischen Analyse: Dabei geht es in Kapitel 7 um die
Deutungen von Inklusion in den Instrumenten und bei den Instrumenteentwickler_innen und
in Kapitel 8 um die Entwicklung der Instrumente.
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7 Deutungen von Inklusion

Im Rahmen des folgenden Kapitels geht es um Deutungen von Inklusion in den Instrumenten
der Schulinspektionen sowie bei den interviewten Instrumenteentwickler_innen. Wie in Kapi-
tel 6 bereits dargestellt, werden verschiedene Verfahren miteinander kombiniert. Daher besteht
das Kapitel aus den folgenden Abschnitten:

• Abschnitt 7.1: Implizite Berücksichtigung von Inklusion als normative Forderung in
den Instrumenten: In diesem Abschnitt geht es darum, ob Inklusion als normative For-
derung in den Instrumenten berücksichtigt wird. Als Orientierung dient das Verständnis
von Inklusion, welches in Abschnitt 2.2 herausgearbeitet wurde. Bei der Analyse sind alle
verfügbaren Instrumente Gegenstand der Analyse und nicht nur diejenigen Textbausteine, in
denen Inklusion explizit als Begriff verwendet wird. Bei der folgenden Darstellung wird zum
einen betrachtet, welche Formen der Operationalisierung gewählt wurden, und zum anderen,
inwiefern sich die Bundesländer in der Berücksichtigung von Inklusion unterscheiden. Diese
Analyse lässt Aussagen darüber zu, inwiefern Inklusion als politische Vorgabe implementiert
ist – unabhängig davon, ob dies explizit mit dem Inklusionsbegriff verknüpft wird.

• Abschnitt 7.2: Explizite Verwendung des Inklusionsbegriffs in den Instrumenten: In
diesem Teil der Analyse geht es darum, wie Inklusion als Begriff in den Instrumenten ver-
wendet wird. Damit wird gezeigt, welche Deutungen von Inklusion in den Instrumenten
existieren und inwiefern sich die Bundesländer in Bezug auf ihre Deutungen von Inklusion
voneinander unterscheiden. Hierfür wird nur auf Textbausteine zurückgegriffen, in denen
Inklusion explizit als Begriff verwendet wird bzw. die Instrumente als inklusionsorientiert
gedeutet werden können. Diese Analyse lässt Aussagen darüber zu, wie Inklusion von den
Schulinspektionen in den einzelnen Bundesländern gedeutet wurde.

• Abschnitt 7.3: Deutungen von Inklusion von Seiten der Instrumenteentwickler_innen
durch die Analyse der Interviews: In diesem Teil wird dargestellt, welche Verständnisse von
Inklusion bei den einzelnen Instrumenteentwickler_innen vertreten sind. Deren Deutungen
stellen das Ergebnis von individuellen Sensemaking-Prozessen dar. Sie dienen als Grundlage,
um im folgenden Kapitel herauszuarbeiten, welche Rahmenbedingungen die Deutung ge-
prägt haben und somit zu den jeweiligen Deutungen und Messinstrumenten geführt haben.
Abschließend wird dargestellt, inwiefern sich die Deutungen von Inklusion in den Instrumen-
ten und bei den Instrumenteentwickler_innen unterscheiden. In diesem Zusammenhang
geben die Interviews erste Hinweise darüber, wie und warum sich bestimmte Deutungen der
Interviewpartner in den Instrumenten durchsetzen konnten bzw. nicht durchgesetzt haben.

Bei der Betrachtung der Instrumente sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:

• Unterscheidung zwischen Wahl- und Pflichtbereich: In manchen Bundesländern, z. B.
Sachsen-Anhalt, wird zwischen Wahl- und Pflichtbereich unterschieden. Der Pflichtbereich
ist für alle Schulen obligatorisch. Beim Wahlbereich können die Schulen auswählen, in wel-
chen Themenbereichen sie evaluiert werden möchten. Diese Unterscheidung zwischen Wahl-
und Pflichtbereich kann so gelesen werden, dass bestimmte Themenbereiche von Seiten der
Schulinspektionen in Bezug auf Schulqualität für relevanter erachtet werden als andere bzw.
dass den Schulen Mitspracherecht eingeräumt werden soll. Jedoch kann die Unterscheidung
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zwischen Wahl- und Pflichtbereich auch damit begründet werden, dass bestimmte Wahlberei-
che nicht auf alle Schulen zutreffen, z. B. ist die Evaluation des Ganztagsbetriebs nur sinnvoll,
wenn dieser an einer Schule existiert. Im Folgenden wird bei der Quellenangabe gekennzeich-
net, wenn ein Indikator aus einem Teil des „Wahlbereichs“ ist bzw. es wird auch thematisiert,
wenn Inklusion als Ganzes einen eigenen Qualitätsbereich im Wahlbereich darstellt. Des
Weiteren gibt es auch den Fall, dass eine Inspektion keinen Wahlbereich hat, aber trotzdem
bestimmte Instrumente nur zur Anwendung kommen, wenn diese für die schulspezifische
Situation von Relevanz sind, z. B. in Baden-Württemberg (nähere Ausführung folgt).

• Analyse der Instrumente sowie Berücksichtigung der Ergebnisdarstellung: Bei der Ana-
lyse der Instrumente in Bezug auf Inklusion ist auch von Relevanz, wie die Daten, die
mithilfe der Instrumente erhoben werden, in den Schulinspektionsberichten aufbereitet
und dargestellt werden (→ Kapitel 4). Hierfür wird exemplarisch auf Inspektionsberichte
zurückgegriffen, falls diese verfügbar waren.

• Unterscheidung zwischen evaluativem und deskriptivem Bereich: In Bezug auf die Dar-
stellung der Daten unterscheiden manche Bundesländer zwischen einem evaluativen und
einem deskriptiven Bereich. Im deskriptiven Bereich werden die erhobenen Daten darge-
stellt, aber es findet keine Wertung von Seiten der Schulinspektionen statt, z. B. im Fall des
Unterrichtsbeobachtungsbogens in Niedersachsen (UBB_NI).

7.1 Berücksichtigung von Konzepten in Bezug auf Inklusion
Im Folgenden wird näher betrachtet, ob und wie die Ziele von Inklusion („individuell bestmög-
liche Qualifizierung“, „politische Partizipation“, „Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“)
sowie die Differenzlinien in den Messinstrumenten operationalisiert werden.

7.1.1 Ziel von Inklusion: Individuell bestmögliche Qualifizierung
Um abzubilden, wie Differenzierung im Lernprozess in den Instrumenten operationalisiert
wird und inwiefern sich die Bundesländer voneinander unterscheiden, bietet es sich an drei
Aspekte näher zu betrachten: Arten der Differenzierung, wahrgenommene Heterogenität einer
Lerngruppe in den Messinstrumenten sowie Formen der Outputmessung.

Arten der Differenzierung: In Bezug auf den Lernprozess werden verschiedene Arten der
Differenzierung von Seiten der Schulinspektionen abgefragt:

• Kennen und Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernstände, z. B. „Die Lehrkraft infor-
miert sich über individuelle Lernschwierigkeiten“ (UBB_BY).

• Ansprechen von unterschiedlichen Lerntypen durch das Anbieten von unterschiedlichen
Aufgabentypen, z. B. „Die Lehrkraft bietet Wahlmöglichkeiten oder erteilt differenzierte
Arbeitsaufträge bezüglich der Arbeitsform, Informationsquelle oder der Ergebnisdarstellung“
(UBB_HE).

• Qualitative Differenzierung, z. B. Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden,
z. B. „Die Schülerinnen und Schüler erhalten differenzierte Lernangebote durch verschiedene
Aufgabenschwierigkeiten“ (UBB_BW).
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• Quantitative Differenzierung durch Variation innerhalb der Lerngruppe in Bezug auf die
Anzahl der Aufgaben bzw. die gegebene Zeit, z. B.
– „Es gibt Differenzierung nach Umfang bzw. Zeit“ (UBB_NRW).
– „Für schnell arbeitende Schüler steht zusätzliches Arbeitsmaterial bereit“ (UBB_BY).

• Leistungsrückmeldung, z. B.
– „Es gibt Formen der differenzierten Leistungsrückmeldung“ (UBB_BE).
– „Die Schülerinnen und Schüler erhalten differenzierte Leistungsrückmeldungen“

(UBB_HH).
• Zusatzangebote, z. B. „Die zusätzliche Förderung ist auf das bestmögliche Lernen aller Schü-

lerinnen und Schüler ausgerichtet“ (ÜI_HH).
• Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Themen und Inhalte, z. B. „Die Lehrkraft bietet Wahl-

möglichkeiten oder erteilt differenzierte Arbeitsaufträge bezüglich der Themen / Inhalte“
(UBB_HE).

• Förderplan, z. B. „Förderplangespräche mit den betreffenden Eltern“ (LFB_HE).

In den Instrumenten sowie in den „Merkmalen von guter Schule“ (ÜI) werden in allen Bundes-
ländern verschiedene Aspekte der Differenzierung aufgeführt. Die Länder unterscheiden sich
jedoch darin, welche und wie viele Arten der Differenzierung, z. B. bei der Leistungsrückmel-
dung, bei den Aufgabenformaten usw., aufgeführt werden. Da es zwischen den Bundesländern
variiert, welche Dokumente zugänglich sind und welches Format die Instrumente aufweisen,
ist der Vergleich der Bundesländer über die Anzahl der Nennungen nicht aussagekräftig und
wird daher nicht realisiert.

Wahrgenommene Heterogenität innerhalb der Lerngruppe: Im vorherigen Abschnitt ist
deutlich geworden, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Heterogenität der Lerngruppe in
der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen. Hierbei ist jedoch zu beachten, wie die Lerngruppe
bei der jeweiligen Differenzierungsform unterteilt wird. Daher wird im Folgenden dargestellt,
auf welche Art und Weise in den Instrumenten die Heterogenität der Lerngruppe beschrieben
wird. So kristallisierten sich bei der Analyse drei Formen heraus:

a) Unterteilung der Lerngruppe in kleinere Gruppen ohne genauere Angaben, auf welcher
Basis die Unterteilung stattfindet, z. B. „Es gibt ein vorbereitetes, differenziertes Unterrichts-
angebot in Bezug auf Umfang und Zeit“ (UBB_NI).

b) Unterteilung der Lerngruppe auf der Grundlage einer Differenzlinie, z. B. „In meiner Schule
werden leistungsstarke Schüler/innen besonders gefördert“ (LFB_BE) oder „Leistungsschwä-
chere Schüler/innen erhalten in meiner Schule besondere Unterstützung“ (LFB_BE).

c) Betrachtung auf Individualebene, z. B. „Die Lehrkraft informiert sich über den individuellen
Lernfortschritt“ (UBB_BY) oder „Einzelne Schüler werden gezielt gefördert“ (ÜI_BLI).

In Bezug auf die erste Unterscheidungsform (siehe a) fehlt es an Informationen darüber,
anhand welcher Differenzlinie(n) Unterteilungen innerhalb der Lerngruppe vorgenommen
werden. Es bleibt offen, ob in diesem Fall die Schüler_innen in ihrer Individualität wahrge-
nommen werden (wie bei (c) Betrachtung auf Individualebene). Es ist auch möglich, dass auf
der Grundlage einer Differenzlinie zwischen zwei Gruppen unterschieden wird, z. B. leistungs-
stark/leistungsschwach. Dies würde dann der zweiten Unterscheidungsform „(b) Unterteilung
der Lerngruppe auf der Grundlage einer Differenzlinie“ entsprechen. Ausgehend von dem
hier verwendeten Verständnis von Inklusion würde diese Form der Operationalisierung nicht
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als Instrument zur Erfassung von Inklusion verstanden werden. Danach spielen bei einem
Individuum stets diverse Differenzlinien in ihrer Verschränkung eine Rolle.
Es zeigt sich, dass in den einzelnen Bundesländern immer auf verschiedene Unterteilungsformen
in Bezug auf die Lerngruppe zurückgegriffen werden, das heißt die oben beschriebenen Formen
werden miteinander kombiniert. Demnach gibt es kein Bundesland, welches bei den Items nur
auf der Individualebene oder auf der Gruppenebene differenziert. Bundesländerübergreifend
zeigt sich jedoch, dass bei den meisten Items die erste Unterscheidungsform, (a) Unterteilung
der Lerngruppe ohne genauere Angabe, gewählt wird, d. h. es fehlen Angaben darüber, welche
Form der Unterteilung innerhalb der Lerngruppe stattfindet. Als bundesländerübergreifendes
Muster zeigt sich, dass die Differenzierung auf individueller Ebene insbesondere in Bezug auf
das „Kennen und Berücksichtigen“ des Lernstandes eine Rolle spielt (z. B. UBB_BY; UBB_BB;
UBB_HH; UBB_ST; ÜI_BLI).
Im Fall von Schleswig-Holstein fehlt es an genaueren Angaben im Unterrichtsbeobachtungsbogen,
da dieser qualitativ angelegt ist und dementsprechend Stichwörter enthält, die in einem offenen
Textfeld kommentiert werden können. Das Thema „Unterteilung der Lerngruppe“ wird insofern
angesprochen, als es das Stichwort „Umgang mit Heterogenität“ gibt und Schulinspektor_innen
dazu aufgefordert werden, offene Angaben zu diesem Aspekt zu machen. Es gibt jedoch keine
Informationen darüber, welche Formen der Unterteilung innerhalb der Lerngruppe angestrebt
werden sollte.
Bei der zweiten Unterscheidungsform, der Unterteilung der Lerngruppe auf der Grundla-
ge einer Differenzlinie, wird stets auf die gleiche Differenzlinie zurückgegriffen: die Leistungs-
fähigkeit der Schüler_innen. Demnach spielen andere Differenzlinien bei der Unterteilung der
Lerngruppe im Hinblick auf Lernprozesse keine Rolle. Bei der Beschreibung von Leistungsfä-
higkeit unterscheiden sich die Bundesländer darin, welche Adjektive verwendet werden. Dies
wird hier am Beispiel des Schülerfragebogens (SFB) illustriert (→ Tab 7.1).
Hierbei zeigt sich als Muster, dass überwiegend auf dichotome Unterscheidungen zurückgegrif-
fen wird. Die Fokussierung auf dichotome Kategorien ist aus Inklusionsperspektive kritisch
zu betrachten, da damit stabile Rollenzuschreibungen einhergehen. Dies ist insbesondere pro-
blematisch, wenn diese mit negativen Zuschreibungen verknüpft sind (nähere Ausführung
folgt). Eine Ausnahme stellen Brandenburg, Hamburg und Hessen dar, da in vielen Fällen
keine dichotome Unterscheidung in Bezug auf Leistungsfähigkeit gewählt wird, sondern die
Schüler_innen auf einem Spektrum verortet werden können, z. B. „Meine Lehrerinnen und
Lehrer geben uns unterschiedlich viele Aufgaben, je nachdem, wie viel der Einzelne schafft“
(SFB_HE).
Die dritte Unterscheidungsform, die Betrachtung der Individualebene, wird im Rahmen
der Schülerfragebögen beispielsweise so operationalisiert, dass die einzelnen Schüler_innen
gefragt werden, inwiefern der Einzelne im Unterricht berücksichtigt wird, z. B. „Die Lehrkräfte
kennen die Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler“ (SFB_ST; siehe
auch SFB_HE). Des Weiteren nutzen viele Bundesländer das Format des Schülerfragebogens,
um die Schüler_innen um Selbsteinschätzungen zu bitten, z. B. „Ich fühle mich in der Schule
zur Zeit überfordert“ (SFB_SL; siehe auch SFB_BY; SFB_BE; SFB_BB; SFB_HE; SFB_ST; SFB_SH).
Dieses Format ermöglicht es, Selbsteinschätzungen auf individueller Ebene zu erfassen und gibt
somit erste Hinweise in Bezug auf das Ziel „individuell bestmögliche Qualifizierung“. In diesem
Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, wie die Werte von Seiten der Schulinspektion
in den Berichten dargestellt werden. Beispielsweise gibt es im Fall von Brandenburg (IB_BB; in
Bezug auf Darstellung siehe auch IB_BE; IB_ST) das Item „Wenn ich zusätzliche Hilfe brauche,
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Tab. 7.1: Operationalisierung von Leistung

Verwendete
Adjektive

Konkrete Operationalisierung

Leistungsstark/
-schwach

„leistungsstärkeren/-schwächeren“ (SFB_BB); schwächeren
Schülerinnen (SFB_ST)

Langsam oder
Lernschwierigkei-
ten/schnell

für langsamere/schnellere Schüler_innen (SFB_SL);
„die Lernschwierigkeiten haben und oder an diejenigen, die
schneller vorankommen“ (SFB_HH);
„wenn man besonders gut und schnell lernt“ (SFB_HH);
„SuS, die Lernschwierigkeiten haben und/oder SuS, die schneller
vorankommen“ (SFB_SH).

Gut /schwer
fallen

„besonders gute Schülerinnen und Schüler“ (SFB_HE); „Wenn
Kinder etwas besonders gut können“ (SFB_BE);
„denen das Lernen schwer fällt“ (SFB_HE);
„Wenn Kindern im Unterricht etwas schwerer fällt“ (SFB_BE);

Keine dichotome
Leistungsunterschei-
dung

„je nach unserem Können“ (SFB_BB); „Gruppen (…), die nach
unseren Fähigkeiten eingeteilt sind“ (SFB_HH); „Meine
Lehrerinnen und Lehrer geben uns unterschiedlich viele
Aufgaben, je nachdem wie viele der Einzelne schafft“ (SFB_HE)

bekomme ich sie von meiner Lehrerin oder meinem Lehrer“. Die Schüler_innen treffen Aussagen
auf einer Skala von 1 („stimme nicht zu“) bis 4 („stimme voll und ganz zu“). Bei der Auswertung
im betrachteten Inspektionsbericht von Brandenburg (IB_BB) wurde der Durchschnitt errechnet.
Es fehlen jedoch Aussagen zur Verteilung der Werte. So kann es sein, dass eine niedrige
Standardabweichung besteht und alle Schüler_innen ähnliche Werte vergeben haben. Es besteht
theoretisch auch die Möglichkeit, dass ein geringer Teil der gesamten Schülerschaft den Wert
„1“ angegeben hat. Durch die Angabe des Durchschnittswerts fehlt die Information, ob dies
der Fall ist und wenn ja, wie viele Schüler_innen niedrige Werte angegeben haben. Dies ist aus
Inklusionsperspektive problematisch, denn es geht darum, dass alle Schüler_innen individuell
bestmöglich gefördert werden und somit auch die Situation von Schüler_innen, die innerhalb
einer Lerngruppe zahlenmäßig gering vertreten sind. So kann es beispielsweise sein, dass eine
bestimmte Gruppe von Schüler_innen, z. B. diejenigen mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
im Schülerfragebogen Einschätzungen darüber abgibt, dass sie nicht bestmöglich unterstützt
wird. Da diese Gruppe jedoch im Vergleich zu Schüler_innen ohne sonderpädagogischen
Förderbedarf innerhalb der Lerngruppe in der Unterzahl ist, würde ihre Situation, falls diese
abweichend vom Durchschnitt ist, nicht sichtbar werden. Demnach bietet das Instrument
zwar das Potenzial, Aussagen darüber zu treffen, inwiefern alle Schüler_innen bestmöglich
qualifiziert werden. Indem jedoch bei der Darstellung der Ergebnisse bestimmte Attribute
der Schüler_innen, z. B. Geschlecht oder sonderpädagogischer Förderbedarf, nicht mit dem
Antwortverhalten verknüpft werden und die Verteilung der Antworten nicht dargestellt wird,
lassen sich nur begrenzt Aussagen darüber treffen, inwiefern alle Schüler_innen bestmöglich
qualifiziert werden. Beim Elternfragebogen zeigen sich im Vergleich zum Schülerfragebogen
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ähnliche Formen der Operationalisierung und damit einhergehende Implikationen. So wird
beispielsweise die Individualebene hier folgendermaßen abgefragt: „Ich habe den Eindruck,
dass mein Kind im Unterricht angemessen gefördert wird“ (EFB_BB).
Eine ausführlichere Aufschlüsselung der Daten zeigt sich im betrachteten Inspektionsbericht
aus Schleswig-Holstein (IB_SH). Beim Indikator „Meine Lehrerin/ mein Lehrer sagt mir, was
ich tun kann, um mich zu verbessern“ werden die einzelnen Werte aufgeführt. Im Fall der
Beispielschule gaben 27 Prozent an „in fast keiner Stunde“; 45,4 Prozent „in einigen Stunden“;
17,6 Prozent „in den meisten Stunden“ und 6,3 Prozent der Schüler_innen gaben an, dass
sie „in jeder Stunde“ individuelle Rückmeldung darüber erhalten, wie sie sich verbessern
können. Durch diese Aufschlüsselung der Daten werden somit Informationen zugänglich, wie
die Werte innerhalb der Schülerschaft verteilt sind. Es gibt jedoch auch in diesem Fall keine
Informationen darüber, ob mögliche Erklärungen für die unterschiedlichen Werte darin liegen,
dass systematisch bestimmte Schülergruppen nicht ausreichend gefördert werden.
Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass in dem Dokumententyp „Merkmale von gu-
ter Schule“ (ÜI) sowie im UBB der Aspekt heterogene Lerngruppe häufig angesprochen wird,
aber nähere Angaben dazu fehlen, wie die Lerngruppe unterteilt bzw. betrachtet werden soll.
Ausgehend von dem in dieser Arbeit verwendeten Verständnis von Inklusion würden die-
se Instrumente nicht als „inklusionsorientiert“ verstanden werden, wenn sie sich stets auf
gleichbleibende dichotome Unterscheidungen beziehen, z. B. Schüler_innen mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf. Darüber hinaus bieten die Eltern- und Schülerfragebögen
die Möglichkeit, Einschätzungen auf Individualebene zu erfassen. Hierbei ist zu berücksichtigen,
wie die Abfragen im nächsten Schritt für die Rezipienten der Daten aufbereitet werden. Wenn
nur Durchschnittswerte dargestellt werden, kann es sein, dass die spezifische Situation von
bestimmten Schülergruppen durch die Datendarstellung nicht sichtbar wird.

Formen der Outputmessung: Das hier verwendete Verständnis von Inklusion (→ Kapitel 2)
grenzt sich von der Annahme ab, dass es eine „normale“ Lernkurve gibt. Solche Vorstellungen
spiegeln sich in schulübergreifenden Lernstandserhebungen wie den Vergleichsarbeiten wider.
Wie bereits dargestellt in Abschnitt 2, können solche Operationalisierungen aus Inklusions-
perspektive problematisch werden. So steht stattdessen im Fokus, inwiefern die einzelnen
Schüler_innen individuell bestmögliche Lernfortschritte gemacht haben. Dieser Aspekt kann
durch Querschnittsmessungen nicht abgebildet werden.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, in welcher Weise die Ergebnisse von Lernstands-
erhebungen bei den Schulinspektionen eine Rolle spielen. Jener Aspekt wird sowohl in den
„Merkmalen von guter Schule“ sowie im „Lehrerfragebogen“ thematisiert.

Ergebnisse der Lernstandserhebungen als Indikator für Schulqualität: In einzelnen Bundeslän-
dern stellen die Ergebnisse von schulübergreifenden Lernstandserhebungen einen möglichen
Output dar, um die Qualität von Schule zu messen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
diese Daten in vielen Fällen von Seiten der Schulinspektionen nicht bewertet werden (ÜI_BY;
ÜI_BB; IB_HH; ÜI_NRW; ÜI_ST), d. h. die Ergebnisse werden im Bericht abgebildet, aber es
findet keine Einschätzung von Seiten der Schulinspektionen statt, wie diese Ergebnisse zu
bewerten sind.

Umgang der Schule mit den Werten: In vielen Bundesländern geht es nicht um die Frage, wie
Schulen in den Vergleichsarbeiten abschneiden, sondern eher um die Frage, wie sie damit
umgehen, z. B. durch folgende Indikatoren „Lernstandserhebungen und ggf. weitere stan-
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dardisierte Schulleitungstests werden systematisch ausgewertet“ (ÜI_BW; siehe auch ÜI_BE;
ÜI_NI; ÜI_NRW; LFB_BY; LFB_HE; LFB_SL; ÜI_HH). Nach dieser Form der Operationalisie-
rung kennzeichnet eine gute Schule demnach nicht, dass die Schüler_innen im Querschnitt
möglichst hohe Kompetenzwerte erzielen, sondern dass die Schule die Ergebnisse nutzt, um
ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Dahinter steht ein Verständnis von guter Schule, wonach
sich die Schule als lernende Organisation versteht. Demnach verlieren die tatsächlichen
Ergebnisse der jeweiligen Schule in den Lernstandserhebungen an Relevanz. Diese Form der
Thematisierung impliziert, dass die Ergebnisse von Lernstandserhebungen zwar nicht von
Seiten der Schulinspektionen, aber von Seiten der Schulen dazu genutzt werden können, um
Aussagen über Schulqualität zu treffen.

Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass in allen Bundesländern, in denen entweder die
„Merkmale von guter Schule“ oder der Lehrerfragebogen zugänglich waren, Lernstandserhe-
bungen thematisiert wurden. Jedoch unterscheiden sich die Bundesländer darin, wie sie diese
berücksichtigen, z. B. werden die Ergebnisse häufig von Seiten der Bundesländer nicht bewertet
bzw. sollen die Daten von Seiten der Schule für interne Schulentwicklungsmaßnahmen genutzt
werden. Ausgehend von dem hier verwendeten Verständnis von Inklusion sind Daten aus
Lernstandserhebungen nicht weiterführend und verfügen über das Potenzial, Schulen in Bezug
auf die Aufnahme von Schüler_innen falsche Signale zu setzen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie individuell bestmögliche Qualifizierung
aller Schüler_innen als ein Ziel von Inklusion operationalisiert werden könnte. Ein mögli-
ches Vorgehen ist die Befragung von Schüler_innen, ob diese den Eindruck haben, dass sie
ausreichend gefordert werden (Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein). So wird
beispielsweise im Schülerfragebogen von Bayern abgefragt: „Es kommt manchmal vor, dass ich
auf andere warten muss, wenn ich mit meiner Aufgabe fertig bin“ (SFB_BY; auch ÜI_BW). Im
Fall von Sachsen-Anhalt wird dieser Aspekt durch negativ formulierte Items abgefragt: „Der
Unterricht ist so schwer, dass ich nicht mitkomme“ (SFB_ST) sowie „Ich fühle mich in der
Schule überfordert“ (SFB_ST; siehe auch SFB_SL). In diesem Zusammenhang tritt erneut die
Frage auf, wie die Ergebnisse dieser Werte dargestellt werden. So gibt es beispielsweise im Fall
von Baden-Württemberg (IB_BW) – wie oben bereits in Bezug auf Brandenburg thematisiert –
keine Aufschlüsselung darüber, welche Werte die einzelnen Schüler_innen angegeben haben,
sondern nur den Durchschnittswert. Des Weiteren zeigt sich als Muster, dass der Grad an
wahrgenommener Überforderung abgefragt wird und es sich nicht um eine Einschätzung der
Schüler_innen darüber handelt, inwiefern sie als Individuen bestmöglich gefördert werden.

7.1.2 Ziel von Inklusion: Politische Partizipation aller
Als weiteres Ziel von Inklusion ist der Aspekt der politischen Partizipation bzw. Mitbestimmung
im schulischen Kontext zu nennen. Bei der Analyse wurde sichtbar, dass diverse Aspekte von
politischer Partizipation explizit aufgeführt werden.

• Schulentwicklung, z. B. „Bei bestimmten Themen werden Schülerinnen und Schüler in die
Weiterentwicklung der Schule einbezogen (z. B. Gremien, Mitarbeit in Arbeitsgruppen)“
(LFB_HE);

• Schulleben, z. B. „Mein Kind beteiligt sich an der Gestaltung des Schullebens (z. B. Theater-
aufführungen, Schulfeste, Konzerte)“ (EFB_HE);

• Schulhausgestaltung, z. B. „Wir Schüler dürfen mitbestimmen, wie unser Schulhaus und
unser Schulhof gestaltet werden“ (SFB_BY);
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• Schülergremien, z. B. „Die Klassensprecher/innen treffen sich regelmäßig und werden ernst
genommen“ (SFB_BE);

• Übernehmen von Verantwortung, z. B. „Übernahme von Verantwortung für die Schule als
Ganzes (Streitschlichtung/ Mediation, Schüleraufsicht, Schülerparlament, Initiativen im
Gemeinwesen, Lernpatenschaften…)“ (ÜI_ST).

Darüber hinaus gibt es auch allgemein formulierte Items, z. B. „Schülerinnen und Schüler
werden nach Verbesserungsvorschlägen gefragt“ (LFB_BY). Generell lässt sich beobachten, dass
das Thema politische Partizipation in den Instrumenten aller Bundesländer thematisiert wird. Es
wird jedoch nicht thematisiert, dass Kinder und Jugendliche erfahren, dass sie Rechte haben, und,
ob sie sich dessen bewusst sind. Dies wäre für Graumann (2012, S. 90) die Operationalisierung
der rechtlichen Anerkennungssphäre nach Honneth in inklusiven Settings (nähere Ausführung
→ Kapitel 2).
Des Weiteren ergibt sich aus der Inklusionsperspektive der Fokus auf die Frage, wer an partizi-
pativen Prozessen beteiligt ist (nähere Ausführung → Kapitel 2). Hierbei zeigt sich, dass nur
in wenigen Bundesländern (HH, BE, BW, SH) thematisiert wird, inwiefern alle Schüler_innen
die Möglichkeit haben, den schulischen Alltag mitzugestalten, bzw. inwiefern in Bezug auf
politische Partizipation die Heterogenität der Schüler_innen berücksichtigt wird. Im Fall von
Hamburg steht in den „Merkmalen von guter Schule“ (ÜI): „Es gibt eine Kultur, die die Beteili-
gung aller Schülerinnen und Schüler im Alltag fördert“ (ÜI_HH; siehe auch SFB_BE). So wird
hier nicht zwischen verschiedenen Gruppen differenziert, aber es ist ein Bewusstsein vorhan-
den, dass der Grad an Beteiligung innerhalb einer Lerngruppe aus unterschiedlichen Gründen
variieren kann. Des Weiteren wird im Fall von Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein
die Situation von Schüler_innen mit sonderpädago-gischem Förderbedarf explizit benannt:

• „An der Schule gibt es ein abgestimmtes Verfahren wie Schülerinnen und Schüler mit
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot dabei unterstützt werden, an der
Schulgemeinschaft selbstverständlich teilzunehmen“ (ÜI_BW).

• „Schule ist ein Ort, an dem Formen des sozialen Umgangs, des geregelten Zusammenlebens
und der demokratischen Beteiligung erfahren und gelernt werden. Dies gilt auch für die
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ (ÜI_SH).

Demnach wird in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg überprüft, inwiefern Schüler_in-
nen mit sonderpädagogischem Förderbedarf politisch partizipieren (können). Hierbei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass die Gruppe von Schüler_innen mit Förderbedarf als eine relevante
Gruppe in den „Merkmalen von guter Schule“ aufgeführt wird, aber im Fall von Schleswig-
Holstein in den konkreten Instrumenten wie dem Eltern- und Schülerfragebogen nicht mehr
zwischen verschiedenen Gruppen differenziert wird. Es bleibt daher unklar, aufgrund welcher
Datenlage Aussagen zu diesem Merkmal getroffen werden (im Fall von Baden-Württemberg
lagen die Fragebögen nicht vor). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass auch in diesen beiden
Ländern nur die Gruppe von Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf explizit
erwähnt wird und andere Differenzlinien in Bezug auf politische Partizipation nicht explizit
genannt werden.
Abgesehen von den oben beschriebenen Fällen findet in den anderen Bundesländern keine Über-
prüfung dessen statt, inwiefern die Teilhabe aller gewährleistet ist. Jedoch bietet die Befragung
von Eltern und Schüler_innen in manchen Bundesländern das Potenzial aussagekräftige Daten
in Bezug auf die Teilhabe aller zu erfassen. So wird im Fall von Hessen im Elternfragebogen
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überprüft, wie das eigene Kind den schulischen Alltag mitgestalten kann (EFB_HE; siehe auch
EFB_BE). Des Weiteren wird im Berliner Schülerfragebogen erfasst, in welcher Weise alle Kinder
(SFB_BE/Wahlbereich) bzw. das befragte Kind politisch partizipieren können:

• Alle Kinder: „Bei uns werden alle Kinder ernstgenommen und können aktiv in der Schule
mitmachen, egal wie verschieden sie sind“ (SFB_BE/ Wahlbereich).

• Ich-Perspektive des befragten Kindes:
– „Ich kann mit der Schulleiterin/dem Schulleiter reden, wenn ich das möchte“

(SFB_BE_Pflichtbereich).
– „Die Schule ermöglicht mir, mich aktiv in das Schulleben einzubringen“ (SFB_BB).

Jedoch besteht in Bezug auf den Eltern- und Schülerfragebogen - wie bereits dargestellt - die
Gefahr, dass die Perspektive von einzelnen Schüler_innen verloren geht, wenn bei der Dar-
stellung der Daten nur Durchschnittswerte angegeben werden: So zeigt sich beispielsweise
im Kurzbericht des betrachteten Berliner Inspektionsberichts (IB_BE), dass im Qualitätsprofil
bei dem Indikator „Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und der Eltern“ der Durch-
schnittswert „A“ (Bewertung bewegt sich zwischen „A“ und „D“) angegeben wurde, aber keine
Aufschlüsselung des tatsächlichen Antwortverhaltens gegeben wird.

7.1.3 Ziel von Inklusion: Erfahren von Anerkennung
Als weiteres Ziel von Inklusion ist das Erfahren von intersubjektiver Anerkennung zu nennen.
Bei der Analyse kristallisierten sich mehrere Dimensionen heraus, die in diesem Zusammenhang
von Relevanz sind:

• Beschreibung, wie die Lehrkraft von Seiten der Schüler_innen behandelt wird, z. B. „Die
Schüler gehen wertschätzend mit der Lehrkraft um“ (ÜI_BY).

• Beschreibung, wie die Schüler_innen von Seiten der Lehrkraft behandelt werden, z. B. im
Lehrerfragebogen „Ich behandle meine Schülerinnen und Schüler fair“ (LFB_HE).

• Beschreibung des Umgangs zwischen Schüler_innen, z. B. „Die Schülerinnen und Schüler
gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um“ (ÜI_BB) bzw. eine negativ gepolte
Abfrage „Manchmal halte ich in der Klasse lieber meinen Mund, weil ich Angst habe, dass
sonst wieder jemand lacht“ (SFB_BY).

• Beschreibung davon, wie der Umgang zwischen allen Akteuren innerhalb der Schulgemein-
schaft ist, z. B. „Der mitmenschliche Umgang ist in der Schule auf allen Ebenen höflich und
wertschätzend“ (ÜI_BE).

• Fehlen von Gewalt/Diskriminierung bzw. Umgang damit, z. B. „Wenn es an meiner Schule
Gewalt gibt oder etwas zerstört wird, wird etwas dagegen getan“ (SFB_BE/Wahlbereich) oder
„Die Schule reagiert lösungsorientiert auf Konflikte“ (ÜI_BLI).

• Anerkennung der Individualität, z. B. „Alle an Schule Beteiligten werden in ihrer Individuali-
tät geachtet“ (ÜI_BY).

In Bezug auf den Themenbereich zeigt sich, dass fast alle Bundesländer auf die gleichen Adjektive
zurückgreifen, um diesen zu beschreiben: „respektvoll“, „wertschätzend“, „freundlich“ und „fair“.
Dabei tauchen diese Items – bis auf wenige Ausnahmen – in allen untersuchten Instrumenten
aller Bundesländer auf, z. B. in den Merkmalen von guter Schule (ÜI_BW; ÜI_BY; ÜI_BE; ÜI_BB;
ÜI_HE; ÜI_ST; ÜI_SH) sowie im Schülerfragebogen (SFB_BY; SFB_BE; SFB_BB; SFB_HH; SFB_HE;



118 Deutungen von Inklusion

SFB_SL; SFB_ST; SFB_SH). Lediglich in drei Fällen gibt es keine Thematisierung im Lehrer-
oder Elternfragebogen (LFB_SH; LFB_BB sowie EFB_BB). Zwischen den Bundesländern gibt
es geringe Abweichungen, die darin bestehen, welche und wie viele Interaktionen abgefragt
werden, z. B. Behandlung der Schüler_innen durch Lehrkraft oder Behandlung der Lehrkraft
durch Schüler_innen.
Während in den Fragebögen primär die Einschätzungen der betroffenen Akteure abgefragt wer-
den, wird es im Unterrichtsbeobachtungsbogen den Inspektorinnen und Inspektoren überlassen,
den Umgang zwischen schulischen Akteuren aus der Außenseiterperspektive zu evaluieren.
Hierbei stellt sich in Bezug auf die Validität die Frage, inwiefern die Aussagen von Schulinspek-
tor_innen, wenn sie im Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen erfasst werden, aussagekräftig
sind: So ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Inspektor_innen sich in allen Bundesländern
(außer Bayern) nur für zwanzig Minuten im Unterricht befinden, um die Interaktion zwischen
den einzelnen Akteuren zu beobachten. Demnach fehlt es den Inspektor_innen an Vorwissen
über das Verhältnis zwischen Schüler_innen und der Lehrkraft. So kann es beispielsweise sein,
dass ein bestimmter Umgangston von allen Beteiligten für wertschätzend empfunden wird,
aber für die beobachtende Person ungewöhnlich ist. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass
Lehrkräfte in Bezug auf soziale Interaktionen sozial erwünscht handeln und ihr Verhalten vom
Alltagsverhalten abweicht. Jedoch könnte in Bezug auf den letzten Punkt argumentiert werden,
dass in diesem Fall bei der Auswertung des Unterrichtsbeobachtungsbogens generell nur Bestno-
ten herauskommen müssten, wenn davon ausgegangen werden würde, dass Lehrkräfte in diesen
beobachteten Sequenzen sozial erwünscht handelten. Dies ist nicht der Fall. Des Weiteren sind
in Hinblick auf diesen Aspekt die Antwortkategorien im Unterrichtsbeobachtungsbogen zu
berücksichtigen. In einigen Bundesländern gibt es zweistufige Antwortkategorien, z. B. „trifft
zu/trifft nicht zu“ in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern gibt es vier Niveaustufen,
z. B. „1 trifft zu“ / „2 trifft eher zu“ / „3 trifft eher nicht zu“ / „4 trifft nicht zu“ in Sachsen-Anhalt
(nähere Ausführung → Kapitel 6).
Eine Ausnahme stellt Schleswig-Holstein dar: Hier wird beim Unterrichtsbeobachtungsbogen
kein Adjektiv genannt, was sich dadurch erklären lässt, dass der Bogen qualitativ angelegt ist
und aus Stichworten besteht.
Darüber hinaus bietet der Schülerfragebogen die Möglichkeit, dass die Perspektive von ein-
zelnen Personen erfasst wird. Jedoch zeigt sich, dass nur wenige Bundesländer dieses Format
der Erfassung nutzen, z. B. Differenzierung auf individueller Ebene in Brandenburg: „Meine
Lehrerin oder mein Lehrer behandelt mich fair“ (SFB_BB) bzw. „Bei uns werden alle Kinder
ernst genommen und können aktiv in der Schule mitmachen, egal wie verschieden sie sind“
(SFB_BE_ Wahlbereich). Jedoch ist auch im Fall der Fragebögen zu berücksichtigen, dass dieser
aufgrund des quantitativen Designs und einer begrenzten Antwortskala ähnliche Limitationen
aufweist, wie sie eben in Bezug auf den Unterrichtsbeobachtungsbogen dargestellt wurden. Des
Weiteren werden die Daten aus den unterschiedlichen Instrumenten bei der Datenaufbereitung
– wie bereits oben dargestellt – häufig aggregiert dargestellt. Dagegen wählt Sachsen-Anhalt
einen anderen Weg: Hier werden Lehrkräfte befragt, inwiefern sie die Qualität pädagogischer
Beziehungen als wichtiges Kriterium für Schulqualität ansehen. Dabei geht es also um keine Be-
standsaufnahme in Bezug auf pädagogische Beziehungen, sondern um die Frage, inwiefern die
Qualität pädagogischer Beziehung eine normative Forderung ist, die von Seiten der Lehrkräfte
für relevant erachtet wird.
Bislang ging es um Interaktionen zwischen schulischen Akteuren. Das Anerkennungskonzept
von Honneth (1992) geht jedoch einen Schritt weiter im Sinne von Anerkennung von Indi-
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vidualität. Dieser Aspekt wird jedoch nur selten explizit thematisiert: „Bei uns werden alle
Kinder ernstgenommen und können aktiv in der Schule mitmachen, egal wie verschieden sie
sind“ (SFB_BE_Wahlbereich; siehe auch ÜI_BY). Eine alternative Form der Operationalisierung
haben in dem Zusammenhang Bayern und Hamburg gewählt: So werden Lehrkräfte befragt,
inwiefern sie der folgenden Aussage zustimmen: „Ich kann an dieser Schule <ich selbst> sein“
(LFB_BY) oder in Hamburg „Die Schulleiterin/der Schulleiter erkennt meine individuellen
Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele“ (LFB_HH). Dies stellt eine Möglichkeit dar zu erfassen,
inwiefern Individualität gesehen und anerkannt wird. Dieses Item taucht jedoch nur in Bayern
und Hamburg auf und in diesen Fällen auch nur im Lehrerfragebogen und nicht im Schü-
lerfragebogen. Demnach gibt es in keinem der Schülerfragebögen Einschätzungen, inwiefern
Schüler_innen den Eindruck haben, in ihrer Individualität wahrgenommen und wertgeschätzt
zu werden.
Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass bundesländerübergreifend die Interaktionsqua-
lität durch eine Vielzahl von Items erfasst. Dies stellt jedoch nur einen Teilaspekt des Ziels
„Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“ dar. Um weitere Aspekte, wie Anerkennung als
Mensch mit individuellen Rechten, Interessen und Fähigkeiten berücksichtigen zu können,
bräuchte es in allen Bundesländern mehr Indikatoren, beispielsweise Selbsteinschätzungsfragen
im Schülerfragebogen.

7.1.4 Nennung von Differenzlinien
In den Instrumenten der Schulinspektionen sowie in den „Merkmalen von guter Schule“ werden
diverse Differenzlinien aufgeführt, die unter folgenden Sammelbegriffen zusammengefasst
werden können:
Leistung, z. B. „Meine Lehrerin oder mein Lehrer stellt den leistungsstärkeren Schülerinnen und
Schülern schwierigere Aufgaben“ (SFB_BB). Dieser Differenzlinie wird in allen Bundesländern
thematisiert und findet sich in fast allen analysierten Instrumenten wieder. Wie bereits in Bezug
auf die Operationalisierung von Lernprozessen (→ Abschnitt 7.1.1) angesprochen, gibt es hier
unterschiedliche Formen der Differenzierung.
Behinderung/ sonderpädagogischer Förderbedarf: Diese Differenzlinie dient als Sammel-
begriff für verschiedene Bezeichnungen (nähere Ausführung → Kapitel 2) und findet sich in
mehreren Bundesländern wieder, z. B. „Spezifische Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern
mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot werden gezielt berücksichtigt“
(ÜI_BW; siehe auch ÜI_BY; ÜI_BE; ÜI_ST; ÜI_SH; UBB_NRW; UBB_NI; ÜI_BLI). Hierbei zeigt
sich, dass die Bundesländer unterschiedliche Bezeichnungen verwenden:

• Im Fall von Baden-Württemberg wird von Schüler_innen mit „sonderpädagogischem Bil-
dungsangebot“ gesprochen bzw. im Fall von Nordrhein-Westfalen von sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf (UBB_NRW). Dieses bundesländerspezifische Etikett entspricht dem
diagnostizierten „sonderpädagogischen Förderbedarf“, welches im Fall von Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein verwendet wird, um die Gruppe zu beschreiben. In Bezug auf die BRK
impliziert dies jedoch, dass nur eine Teilgruppe der Personen, die unter den Behinderungsbe-
griff der BRK fallen (vgl. Piezunka et al. 2016), in den Instrumenten explizit genannt wird.
Beispielsweise fallen darunter nicht diejenigen Personen, die durch die Sozialgesetzbücher
geschützt sind.

• Bei der Bund-Länder-Inspektion wird von Schüler_innen mit besonderen Bedarfen gespro-
chen (BLI_ÜI). Dies ist insofern nicht überraschend, da das schulrechtliche Etikett „son-
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derpädagogischer Förderbedarf“ in deutschen Schulen im Ausland und somit auch für die
Bund-Länder-Inspektion keine praktische Relevanz hat.

• Ansonsten wird in den anderen Bundesländern (Bayern und Berlin) explizit von Schüler_innen
mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf gesprochen. Im Fall von
Bayern wurde zu Beginn der Evaluation von Schüler_innen mit „besonderen physischen
und/oder psychischen Voraussetzungen“ (ÜI_BY) gesprochen. Jedoch wurde in 2013 ein
Korrekturblatt veröffentlicht. Danach wurde von Schüler_innen „mit Behinderungen bzw.
sonderpädagogischem Förderbedarf“ gesprochen.1

• In Niedersachsen zeigt sich im Unterrichtsbeobachtungsbogen, dass Schüler_innen mit Behin-
derung nicht als homogene Gruppe gesehen werden. Stattdessen wird in Abhängigkeit von
dem jeweiligen Indikator nochmal stärker differenziert, z. B. wenn es um die Sprachkompe-
tenz geht, gibt es eine ausführliche Erläuterung zum Indikator: „Inklusion: „Der Unterricht
berücksichtigt Schülerinnen und Schüler, die nur eingeschränkt sprechen oder Sprache ver-
stehen können“ (UBB_NI). Wenn es dagegen um eigenverantwortliche Arbeitsprozesse geht:
„Inklusion (…): Das Maß der erforderlichen Unterstützung ist abhängig vom Grad der Be-
einträchtigung“ (UBB_NI). Demnach wird in den Instrumenten deutlich gemacht, dass sich
aus dem Attribut „diagnostizierte Behinderung“ unterschiedliche Bedarfe ergeben können.

• Im Fall von Brandenburg, Hessen und Saarland werden „Behinderung“ bzw. sonderpädago-
gischer Förderbedarf in den verfügbaren Instrumenten sowie in den „Merkmalen von guter
Schule“ nicht genannt und im Fall von Hamburg wird es in den Anmerkungen zum UBB,
aber nicht in den konkreten Instrumenten des UBB genannt (UBB_HH).

Es gibt sehr unterschiedliche Formate, wie „Behinderung“ bzw. „sonderpädagogischer Förder-
bedarf“ als Differenzlinie in den Instrumenten thematisiert wird: In den meisten Fällen werden
Schüler_innen mit Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf als Subjekte gesehen
und es geht um die Frage, ob ihre gleichberechtigte Teilhabe gewährleistet ist (z. B. LFB_BE)
oder inwiefern sie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen (ÜI_BW; ÜI_BE; ÜI_SH; ÜI_ST;
UBB_NRW; UBB_NI).
Bayern weicht insofern von den anderen Bundesländern ab, als im Lehrerfragebogen folgende
Einschätzung abgefragt wird: „Ich habe den Eindruck, dass die Schüler meiner Klasse sich in
die Situation von Schülern mit Behinderungen bzw. mit sonderpädagogischem Förderbedarf
hineinversetzen können“ (LFB_BY). Durch diese Frage wird der Gruppe von Schüler_innen
mit Behinderung im Lehrerfragebogen eine Sonderrolle zugeschrieben. Das „Hineinversetzen“
kann als Abfrage davon gelesen werden, inwiefern die als nicht behindert diagnostizierten
Schüler_innen sich mit der Situation dieser Gruppe auseinandergesetzt haben und in der
Lage sind, die Interessen und Bedürfnisse der jeweiligen Schüler_innen in ihrem eigenen
Handeln zu berücksichtigen. Zugleich impliziert dieser Indikator auch, dass die Gruppe von
Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung als von der Norm abweichende Gruppe
konstruiert wird. Diese Wirkung wird dadurch verstärkt, dass es die einzige Gruppe ist, die
auf diese Art und Weise explizit genannt wird. Dabei lässt die Aussage „Hineinversetzen
in die Situation“ darüber hinaus auch Raum für stigmatisierende Zuschreibungen, die auf
defizitorientierenden Haltungen basieren. Dies wäre der Fall, wenn „Hineinversetzen in die
Situation“ damit einhergeht, dass Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung als Gruppe
gesehen wird, die möglichst geschont werden sollte oder der ihr Recht auf Selbstbestimmung
abgesprochen wird. Weitere Aussagen in Hinblick auf Schüler_innen mit Behinderung gibt es im

1 Es waren für die Autorin dieser Arbeit keine Informationen zugänglich, wodurch die Umbenennung initiiert wurde.
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bayerischen Schülerfragebogen: „Wir sprechen im Unterricht über den Alltag von Schülern mit
Behinderung“ (SFB_BY) sowie „Ich kann mir gut vorstellen, dass behinderte und nichtbehinderte
Schüler gemeinsam unterrichtet werden“ (SFB_BY). Indem der Einstellungsaspekt im Rahmen
des Schülerfragebogens abgefragt wird, wird den Schüler_innen signalisiert, dass sie sich auch
kritisch dazu positionieren können, dass Schüler_innen mit und ohne Behinderung zusammen
unterrichtet werden. Eine Positionierung gegen den gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen
mit und ohne zugeschriebene Behinderung erscheint somit als legitime Antwortkategorie.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die kritische Positionierung zum gemeinsamen Unterricht im
öffentlichen Diskurs keine Seltenheit darstellt: Beispielsweise in einer Studie, die vom Verband
Bildung und Erziehung e.V. in Auftrag gegeben wurde, sind 42 Prozent der Lehrkräfte der
Meinung, dass Kinder mit diagnostizierter Behinderung an einer Förderschule besser aufgehoben
wären (z. B. Verband Bildung und Erziehung e.V. 2017). Demnach könnte auch argumentiert
werden, dass diese Abfrage der bayerischen Schulinspektion es ermöglicht, Informationen
darüber zu erhalten, welche Einstellungen die Schüler_innen gegenüber Inklusion haben.
Ausgehend von der Frage, wie Inklusion – wie es im Rahmen dieser Arbeit verstanden wird
(→ Abschnitt 2.2) – in den Instrumenten berücksichtigt wird, wäre zu argumentieren, dass
dieses Item keine eindeutige Positionierung von Seiten der Schulinspektion dazu ist, dass der
gemeinsame Unterricht von Schüler_innen mit und ohne diagnostizierte Behinderung ein
Qualitätsmerkmal von Schule darstellt. Des Weiteren spielen bei der Beantwortung der Frage
die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Schülerschaft eine Rolle: So sind Schüler_innen ohne
Behinderung im Vergleich zu Schüler_innen mit Behinderung an Regelschulen zahlenmäßig
stärker vertreten, das heißt die Entscheidungsmacht darüber, ob gemeinsamer Unterricht zu
befürworten ist, wird den Schüler_innen ohne Behinderung überlassen. Die oben beschriebenen
Indikatoren aus Bayern sind aus Inklusionsperspektive insofern kritisch zu hinterfragen, da
dadurch von Seiten der Schulinspektion die Gruppe von Schüler_innen mit Behinderung als
von der Norm abweichend konstruiert wird. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass es im
Fall von Bayern neben den oben beschriebenen Aussagen keine zusätzlichen Indikatoren gibt,
die Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung als Subjekte mit bestimmten Rechten
verstehen und somit nicht überprüft wird, inwiefern deren Rechte geschützt sind.
Sprache/ Wahrnehmung von Anderen als Nicht-Deutsche: In diesem Fall werden in der
empirischen Analyse unter dem oben aufgeführten Sammelbegriff verschiedene Konzepte
zusammengefasst, die im Alltag häufig synonym verwendet werden, obwohl sich dahinter
unterschiedliche Gruppen verbergen. Eine explizite Nennung findet sich in vier Bundesländern:
Baden-Württemberg, Berlin, Schleswig-Holstein und Hamburg.

• Im Fall von Baden-Württemberg ist ein Anspruch, dass die sozialen und kulturellen Voraus-
setzungen der Schülerschaft berücksichtigt werden (ÜI_BW).

• In Berlin liegt der Fokus auf der Förderung von Schüler_innen im sprachlichen Bereich, z. B.
„Kindern, die Probleme mit der Sprache haben, wird bei uns besonders geholfen“ (SFB_BE;
LFB_BE; EFB_BE).

• In Schleswig-Holstein findet sich in den Erläuterungen die Abfrage, inwiefern Schüler_innen
unabhängig von ihrem Migrationshintergrund an der Schule aufgenommen werden (ÜI_SH).

• Im Fall von Hamburg wird im Elternfragebogen abgefragt, inwiefern auf die „kulturellen
Unterschiede der Schülerinnen und Schüler eingegangen“ (EFB_HH) wird und inwiefern auf
die „sprachlichen Unterschiede der Schülerinnen und Schüler eingegangen“ (EFB_HH; siehe
auch Anmerkungen zum UBB_HH) wird. Aus Inklusionsperspektive ist positiv zu bewerten,
dass hinsichtlich kultureller und sprachlicher Unterschiede nicht von einer dominierenden
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Kultur ausgegangen wird und alle anderen kulturellen Zugehörigkeiten als Abweichungen
von der Norm gesehen bzw. defizitäre Zuschreibungen gemacht werden. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich jedoch die Frage, was mit „kulturellen Unterschieden“ gemeint ist.
Dahinter könnte sich beispielsweise verbergen, dass manche Schüler_innen dadurch geprägt
sind, dass Angehörige ihrer Familie eine Migrationsgeschichte haben. Des Weiteren können
darunter auch unterschiedliche Religionszugehörigkeiten verstanden werden. Es fehlt daher
an Angaben, welche konkreten kulturellen Unterschiede im schulischen Kontext von Seiten
der Schulinspektion für relevant erachtet werden. Darüber hinaus fehlt es bei der Formulie-
rung „Eingehen auf Unterschiede“ an Informationen darüber, wie schulische Akteure auf
kulturelle Unterschiede eingehen können bzw. sollen. Beispielsweise kann das Eingehen
auf kulturelle Unterschiede implizieren, dass im Rahmen eines interkulturellen Frühstücks
stereotype Zuschreibungen in Bezug auf bestimmte Herkunftsländer reproduziert werden.
Die Berücksichtigung von kulturellen Unterschieden kann jedoch auch implizieren, dass
Lehrkräfte über Wissen zu bestimmten Religionen verfügen, z. B. welche Feiertage für die
Schüler_innen von Relevanz sein könnten und welche Traditionen damit einhergehen. Wie
bereits oben dargestellt, besteht auch hier bei der Beantwortung der Frage die Gefahr, dass die
Einschätzungen von zahlenmäßig kleinen Gruppen nicht wahrgenommen werden, weil sie
an vielen Schulen zahlenmäßig unterlegen sind. Um dies zu illustrieren: Eltern mit Deutsch
als Muttersprache haben möglicherweise den Eindruck, dass an ihrer Schule ausreichend
auf die sprachlichen Unterschiede eingegangen wird. Es kann jedoch sein, dass die Einschät-
zungen von Eltern von Schüler_innen mit Deutsch als Zweitsprache davon abweichen. Ihre
Perspektive würde jedoch kaum gesehen werden, da sie innerhalb einer Klasse meistens eine
kleine Gruppe von Personen repräsentieren bzw. nicht identifiziert werden kann, wer welche
Antworten gegeben hat.

• Neben diesen drei Fällen ist noch die Bund-Länder-Inspektion zu nennen: So gibt es in den
„Merkmalen von guter Schule“ Indikatoren, die auf „Deutsch als Fremdsprache“ sowie auf
die Differenzlinie „Kultur“ anspielen: „Der Unterricht fördert gezielt die Entwicklung der
Deutschkompetenz“ (ÜI_BLI) sowie „Die schulische Arbeit erzielt die Herausbildung inter-
kultureller Kompetenz“ (ÜI_BLI). Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Fällen geht es
hier nicht um die Situation von einzelnen Schülergruppen, sondern um den Wert von „inter-
kultureller Kompetenz“ und den Erwerb von Deutsch als Fremdsprache für die Mehrheit
der Schüler_innen. So werden an Auslandsschulen 10.000 Schüler_innen mit deutscher
Staatsbürgerschaft und 57.500 nicht-deutsche Schüler_innen unterrichtet (Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2017). Der Fokus auf interkulturelle Kompe-
tenz ergibt sich daher aus der Zielsetzung von Auslandsschulen: So werden Auslandsschulen
als „Träger der Auswärtigen Kulturpolitik“ (ebd.) gesehen und ihre Arbeit zielt darauf ab,
dass möglichst viele Schüler_innen nach dem Schulbesuch weiterhin Bezüge zu Deutschland
aufrechterhalten, z. B. durch die Aufnahme eines Studiums in Deutschland. Der Erwerb von
interkultureller Kompetenz würde sich demnach darin widerspiegeln, Kenntnisse in Bezug
auf Deutschland zu vermitteln und Bezüge zum jeweiligen Gastgeberland herzustellen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass nur wenige Bundesländer sprachliche Unterschiede bzw. die
kulturelle Verortung als Differenzlinien explizit benennen. Des Weiteren zeigt sich bundes-
länderübergreifend, dass Diskriminierung, die stattfindet, weil eine Person von anderen als
Nicht-Deutsch wahrgenommen wird, in den Instrumenten aller Bundesländer nicht themati-
siert wird. Dies ist insofern überraschend, als es eine Vielzahl von empirischen Studien gibt,
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wonach zumindest die Gruppe von Schüler_innen mit Migrationshintergrund2 im schulischen
Kontext diskriminiert wird, z. B. durch negative Zuschreibungen (z. B. Radtke und Gomolla
2009) oder in der Leistungsbewertung (vgl. Sprietsma 2009).
Soziale Herkunft: In Bezug auf soziale Herkunft zeigt sich ein ähnliches Phänomen wie bei der
vorherigen Differenzlinie. Diese wird nur in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Schleswig-
Holstein bzw. in einem anderen Format auch in Sachsen-Anhalt explizit erwähnt.

• Dabei geht es in Berlin um die Frage, inwiefern die gleichberechtigte Teilhabe unabhängig
von Herkunft (LFB_BE; EFB_BE) gewährleistet ist. Im Fall von Schleswig-Holstein wird erfasst,
ob die Schule unabhängig von sozialer Herkunft alle Schüler_innen aufnimmt und zu
erfolgreichen Abschlüssen führt (ÜI_SH).

• Im Fall von Hamburg sind es die Eltern, die befragt werden, inwiefern auf die sozialen
Unterschiede der Schüler_innen eingegangen wird (EFB_HH; siehe auch Anmerkungen zum
UBB_HH). Hier zeigen sich bei der Operationalisierung und Darstellung der Ergebnisse
aufgrund der abstrakten Formulierung des Indikators ähnliche Herausforderungen wie bei
der vorherigen Differenzlinie (→ Berücksichtigung von „sprachlichen Unterschieden“).

• In Baden-Württemberg geht es darum, ob in den Unterrichtsangeboten die sozialen Voraus-
setzungen der Schüler_innen berücksichtigt werden (ÜI_BW).

• In Sachsen-Anhalt werden Lehrkräfte befragt, inwiefern das Lernen durch bestimmte Aspekte
beeinträchtigt wird. Eine mögliche Antwortkategorie ist: „Schülerinnen und Schüler aus
sozial benachteiligten Verhältnissen“ (LFB_ST). Während es in Baden-Württemberg, Berlin
und Hamburg also die Pädagog_innen sind, die in der Verantwortung gesehen werden, die
Teilhabe unabhängig von der sozialen Herkunft zu gewährleisten, werden Schüler_innen aus
sozial benachteiligten Verhältnissen im Fall von Sachsen-Anhalt als mögliche Erklärung für
auftretende Probleme und Beeinträchtigungen gesehen.

• In anderen Bundesländern spielt „soziale Herkunft“ als Differenzlinie keine Rolle in den
Instrumenten.

Gender: Gender wird in vier Bundesländern als Differenzlinie explizit benannt: Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin. Dabei werden in jedem Bundesland
andere inhaltliche Aspekte angesprochen und des Weiteren unterscheidet es sich auch, welche
Relevanz dem Thema beigemessen wird.

• In Niedersachsen wird als ein mögliches Beispiel für den Indikator „Kooperationen eingehen“
aufgeführt, inwiefern es Kooperationsangebote zum Thema Gender Mainstreaming gibt
(ÜI_NI). Demnach ist es kein eigener Indikator, sondern dient nur als Illustration für den The-
menbereich Kooperationen. Ein ähnlicher Fall zeigt sich in Schleswig-Holstein. Dort findet
sich in den Erläuterungen zu den Merkmalen von guter Schule: „Die Schule nimmt Schüle-
rinnen und Schüler unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Migrationshintergrund
oder Behinderung auf und führt sie zu erfolgreichen Abschlüssen“ (ÜI_SH).

• Im Fall von Nordrhein-Westfalen gibt es ein Kriterium, inwiefern die Schule ein Konzept zur
Gender-Mainstreaming-Erziehung verwirklicht (ÜI_NRW_Wahlbereich). Hierbei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass dies im Wahlbereich aufgeführt wird, das heißt die Schulen können

2 In bisherigen empirischen Studien wird überwiegend auf die Definition des Statistischen Bundesamts zurückge-
griffen und es fehlt bislang an Studien zu der Gruppe von Schüler_innen, die von anderen als „Nicht-Deutsche“
wahrgenommen wird. Der Verweis auf die Klassifizierung „Migrationshintergrund“ wird im Rahmen dieser Arbeit
gemacht, weil zu erwarten ist, dass es hier große Überschneidungen gibt.
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entscheiden, ob sie in dem Bereich evaluiert werden möchten. Des Weiteren wird im Unter-
richtsbeobachtungsbogen Folgendes erfasst: „Die Lehrkraft bezieht Mädchen und Jungen
gleichermaßen in den Unterricht ein“ (UBB_NRW).

• Im Fall von Berlin werden Lehrkräfte befragt, inwiefern in Bezug auf Geschlecht die gleich-
berechtigte Teilhabe aller gewährleistet ist (LFB_BE_Indikator Inklusion).

Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass Gender als Differenzlinie in vielen Bundesländern
nicht explizit genannt wird. In den oben beschriebenen Fällen ist zu berücksichtigen, dass Gen-
der als Differenzlinie zum Teil nur auf der Beispielebene genannt wird bzw. ein Wahlkriterium
darstellt. Des Weiteren zeigt sich bei der Operationalisierung, dass im Fall von Nordrhein-
Westfalen auf die dichotome Unterscheidung zwischen männlich/weiblich zurückgegriffen wird,
d. h. andere Formen der sexuellen Identität, z. B. intersexuell, werden nicht explizit genannt.
Darüber hinaus wird auch nicht zwischen Fremd- und Selbstzuschreibung unterschieden: So
kann es durchaus sein, dass Fremd- und Selbstzuschreibungen in Bezug auf die sexuelle Identität
voneinander abweichen.
Private Ausnahmesituation: Ein weiteres Attribut von Schüler_innen, welches in den Instru-
menten vieler Bundesländer aufgeführt wird, sind „private Ausnahmesituation“ oder auftre-
tende Probleme. Dies taucht in den „Merkmalen von guter Schule“ auf (ÜI_BY; ÜI_BE; ÜI_HE;
ÜI_NRW; ÜI_NI; ÜI_ST; ÜI_BLI), im Elternfragebogen (EFB_BY; EFB_BE; EFB_ST), im Lehrer-
fragebogen (LFB_BY; LFB_BE; LFB_HE; LFB_ST) sowie im Schülerfragebogen (SFB_BE; SFB_HE;
SFB_SL). Dabei drehen sich alle Indikatoren um die Frage, inwiefern die Schüler_innen z. B.
durch bestehende Beratungsangebote oder durch einzelne Lehrkräfte Unterstützung erhalten,
wenn sie sich in Problemsituationen befinden.
Abschließend können in Bezug auf die Berücksichtigung von Differenzlinien folgende Aspek-
te festgestellt werden: Bundesländerübergreifend lässt sich als Muster beobachten, dass im
Unterrichtsbeobachtungsbogen (bis auf Geschlecht in NRW) nur „Leistung“ als relevante Diffe-
renzlinie aufgeführt wird. Die Relevanz der Differenzlinie „Leistung“ zeigt sich darüber hinaus
darin, dass dieser Aspekt in allen Bundesländern explizit benannt wird. Dies ist in Hinblick auf
die gesellschaftlichen Funktionen von Schule wenig überraschend. Es gibt jedoch Unterschiede
darin, wie Leistung operationalisiert wird. So greifen viele Bundesländer auf dichotome Unter-
scheidungen zurück, z. B. leistungsstark vs. leistungsschwach, während andere Bundesländer
in manchen Indikatoren deutlich machen, dass es ein Spektrum an Leistungsfähigkeit gibt.
Des Weiteren zeigt sich, dass andere Differenzlinien, wie soziale Herkunft oder Behinderung,
nur in wenigen Bundesländern explizit aufgeführt werden. Bei der Operationalisierung der
Differenzlinien werden zum Teil recht abstrakte Beschreibungen verwendet, z. B. „kulturelle
Unterschiede“ (EFB_HH). „Behinderung“ taucht in mehreren Bundesländern als Differenzlinie
auf. Jedoch wird nur im Fall von Niedersachsen explizit thematisiert, dass diese Gruppe von
Schüler_innen in sich sehr heterogen ist (UBB_NI).
Weitere Differenzlinien, die bezüglich Teilhabe und Diskriminierung von Relevanz sind, wie
sexuelle Orientierung oder Fremdwahrnehmung als Nicht-Deutsch, werden in den Instrumen-
ten der Schulinspektion gar nicht benannt. Dabei fehlen insbesondere Differenzlinien, die in
Kapitel 2 unter das dritte Kriterium fallen: Demnach sind Attribute von Relevanz, die von
vielen als von der Norm abweichend angesehen werden. Bei der expliziten Verwendung von
Differenzlinien ist auch die Darstellung der Daten zu berücksichtigen: So besteht bei vielen
Formen der Operationalisierung die Gefahr, dass die Perspektive von zahlenmäßig kleinen
Gruppen, z. B. Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, bei der Darstellung
von Durchschnittswerten nicht ausreichend berücksichtigt wird. Ein weiterer Aspekt, der im
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Zusammenhang mit Differenzlinien in den Instrumenten einbezogen wird, ist die Unterschei-
dung zwischen Fremd- und Selbstzuschreibung (nähere Ausführung → Abschnitt 2.2). So
kann es beispielsweise sein, dass diese voneinander abweichen bzw. dass die Fremdzuschreibung,
z. B. Schüler_in mit Migrationshintergrund, kein identitätsstiftendes Merkmal für die jeweilige
Person ist und daher auch nicht der Wunsch besteht, dass dieser Aspekt im Schulleben eine
große Rolle spielt. Der Aspekt von nicht erwünschten Fremdzuschreibungen könnte im Rah-
men des Schülerfragebogens erfasst werden, indem Schüler_innen befragt werden, ob ihnen
stereotype Zuschreibungen im schulischen Alltag begegnen. Hiermit würde ein Kritikpunkt,
der im Zusammenhang mit dem Honneth‘schen Anerkennungskonzepts genannt wird, aufge-
griffen werden (nähere Ausführung → Kapitel 2), indem Wahrnehmung und Wertschätzung
von Individualität nicht per se als etwas Positives verstanden werden, sondern Raum dafür
da ist, kritisch zu hinterfragen, inwiefern durch positiv intendierte Wahrnehmung von Indi-
vidualität stereotype Zuschreibungen und somit die Reproduktion von Machtverhältnissen
einhergehen.
Darüber hinaus findet sich in den betrachteten Instrumenten auch nicht die Berücksichtigung
einer intersektionalen Perspektive wieder. So könnte argumentiert werden, dass der Fokus
auf individuelle Differenzierung im Lernprozess diesen Aspekt beinhaltet. Jedoch spielt der
Fokus auf das Individuum in den Instrumenten nur eine geringe Rolle und der Aspekt der
Intersektionalität wird in den Instrumenten nicht explizit gemacht. Dies ist insofern von
Relevanz, als bestimmte Bedürfnisse von Schüler_innen bzw. auch die Außenwahrnehmung
häufig in Abhängigkeit von der Verschränkung von Differenzlinien variieren. Beispielsweise
konnte unter anderem Ispa-Landa nachweisen, dass die Außenwahrnehmung in Bezug auf die
Verschränkung von „race“ und Gender in US-amerikanischen Schulen variiert (vgl. Ispa-Landa
2013).

7.1.5 Berücksichtigung von Inklusion als normative Forderung
Im Rahmen der Analyse zeigte sich, dass sich auf Bundeslandebene keine systematischen Muster
herausbilden lassen, die über die einzelnen Aspekte von Inklusion hinausgehen. Demnach bietet
sich in diesem Fall eine Typenbildung nicht an. So lassen sich lediglich hinsichtlich einzelner
Aspekte unterschiedliche Typen herausbilden.

• Bei der „Differenzierung im Lernprozess“ zeigt sich als Muster, dass dieser Themenbereich
in fast allen Bundesländern thematisiert bzw. operationalisiert wird, aber es fehlt häufig an
genauen Angaben darüber, wie die Lerngruppe unterteilt bzw. deren Heterogenität wahr-
genommen werden soll. So wird Differenzierung auf Individualebene selten explizit in den
Instrumenten genannt. Das Potenzial Selbsteinschätzungen auf Individualebene durch den
Schülerfragebogen zu erfassen wird nur im Fall von Schleswig-Holstein genutzt, indem in
der Ergebnisdarstellung neben dem Durchschnittswert die Verteilung auf die jeweiligen
Antwortkategorien aufgeführt wird. Es fehlt jedoch auch hier an Angaben darüber, ob es hier
systematische Unterschiede auf der Grundlage von bestimmten Differenzlinien gibt.

• Bei dem Ziel „Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“ ergibt sich, dass die Interakti-
onsebene in allen Bundesländern thematisiert wird, z. B. Umgang zwischen Schüler_innen
und Lehrkraft. Mit Verweis auf Honneth ist eine Sphäre das Anerkennen von individuellen
Merkmalen und Fähigkeiten. Dies könnte beispielsweise im Schülerfragebogen erhoben
werden, indem abgefragt wird, ob Schüler_innen in ihrer Individualität gesehen werden und
wertgeschätzt fühlen. Einen möglichen Indikator findet sich im Fall von Berlin, wobei hier
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die Schüler_innen nicht Einschätzungen über sich, sondern über die gesamte Lerngruppe
(„alle Kinder“) treffen sollen.

• In Bezug auf das Ziel „politische Partizipation aller“ zeigt sich bei der Analyse, dass die
Bundesländer unterschiedliche Aspekte von politischer Partizipation erfassen. Jedoch gibt es
nur zwei Bundesländer, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, in denen explizit (im
Fall von Hamburg und Berlin implizit) abgefragt wird, inwiefern auch die Partizipation von
Teilgruppen, z. B. Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sichergestellt wird.
Hierbei ist nicht ersichtlich, warum Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
als Gruppe explizit herausgegriffen werden.

• Bezüglich der Nennung von einzelnen Differenzlinien zeigt sich als Muster, dass neben
den Differenzlinien „Leistungsfähigkeit“ und „Behinderung“ in den meisten Bundesländern
keine anderen Differenzlinien genannt werden, die z. B. bei Diskriminierung von Relevanz
sind. Eine Ausnahme stellen Berlin, Baden-Württemberg, und Hamburg (sowie Schleswig-
Holstein in den Erläuterungen) dar, wo die Berücksichtigung von kulturellen/sprachlichen
und sozialen Unterschieden erfasst wird.

Einige Bundesländer stechen in einzelnen Aspekten heraus: Baden-Württemberg, Berlin und
Hamburg führen eine Vielzahl von unterschiedlichen Differenzlinien auf, die in Bezug auf
verschiedene Ziele von Inklusion wie politische Partizipation oder Differenzierung im Unterricht
von Relevanz sind. Des Weiteren entsteht im Fall von Brandenburg und Saarland der Eindruck,
dass Differenzierung sowie die explizite Berücksichtigung von bestimmten Gruppen (auch
keine Nennung von Behinderung) im Vergleich zu den anderen Bundesländern eine geringere
Rolle spielen. Schleswig-Holstein stellt eine Ausnahme bezüglich seiner Instrumente dar, als dass
es einen qualitativen Unterrichtsbeobachtungsbogen verwendet. Demnach können komplexe
Konzepte beschrieben werden. Ein Unterrichtsbeobachtungsbogen, der auf Stichworten basiert,
hat jedoch zur Folge, dass anzustrebende Normen nur zum Teil explizit gemacht werden
können und den jeweiligen Inspektor_innen wird mehr Autonomie im Bewertungsprozess
zugeschrieben.

7.2 Verwendung des Inklusionsbegriffs
Im Folgenden wird nun dargestellt, wie der Inklusionsbegriff explizit in den Instrumenten
der Schulinspektionen verwendet wird. Hierbei wurde zusätzlich noch der Qualitätsrahmen
berücksichtigt, da es eher unüblich ist, in Messinstrumenten Definitionen aufzuführen.

7.2.1 Verständnis von Inklusion
Im ersten Schritt wurde näher betrachtet, ob die Schulinspektionen in ihren Instrumenten
und weiteren Unterlagen Definitionen von Inklusion nennen und wie sich diese voneinander
unterscheiden (für eine Übersicht → Tab. 7.2). So wurden im Fall von vier Bundesländern
Definitionen in den Messinstrumenten gefunden: Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und
Hamburg.
Im Fall von Hamburg wird im Eltern- und Lehrerfragebogen auf die Definition der Salamanca-
Konferenz verwiesen und diese wird explizit aufgeführt:

„Laut Erklärung der UNESCO-Konferenz von Salamanca im Jahr 1994 umfasst Inklusion alle Kinder,
unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen
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Fähigkeiten und schließt behinderte und begabte Kinder, Kinder von sprachlichen, kulturellen oder
ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder -gebieten ein“
(HH_LFB; siehe auch HH_EFB; Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 2012).

Demnach positioniert sich die Hamburger Schulinspektion deutlich zu einem weiten Inklu-
sionsbegriff. Es fehlen jedoch nähere Angaben darüber, welche Ziele mit Inklusion verfolgt
werden.
Im Fall von Berlin wird im Handbuch der Inspektion (Berliner Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft 2012) sowie im Handlungsrahmen (2012) auf einen weiten Inklusi-
onsbegriff zurückgegriffen. Mit Verweis auf die BRK wird näher dargestellt, welche Ziele mit
Inklusion im Allgemeinen bzw. im Bildungsbereich verknüpft werden:

„Die Staaten, die die BRK unterzeichnet haben, leisten dies, indem sie Ansprüche auf Selbstbestim-
mung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe formulieren, sie
rechtsverbindlich verankern und mit möglichst wirksamen Durchsetzungsformen verknüpfen. Für
den Bildungsbereich bedeutet das, allen Kindern und Jugendlichen uneingeschränkt Zugang zur allge-
meinen Schule zu ermöglichen. Ziele sind eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung, der Erwerb
eines Schulabschlusses entsprechend den individuellen Möglichkeiten und die gleichberechtigte und
chancengleiche Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ (Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft 2012, S. 52).

Demnach zeigen sich hier eindeutig Anknüpfungspunkte zu dem Inklusionsverständnis, welches
in dieser Arbeit verwendet wird (→ Abschnitt 2.2), da sich Inklusion auf alle Schüler_innen
bezieht und als Ziel von Inklusion unter anderem Diskriminierungsfreiheit genannt wird. Des
Weiteren wird im Fall von Berlin explizit auf ein soziales Modell von Behinderung verwiesen:

„Die Behindertenrechtskonvention markiert einen grundlegenden Wechsel, indem sie den traditionel-
len, primär an Defiziten der Betroffenen orientierten Ansatz durch einen <diversity-Ansatz> (Anderssein
und Verschiedenheit wertschätzen) ersetzt. Sie signalisiert eine Abkehr von einer Behindertenpolitik,
die primär auf Fürsorge und Ausgleich von Defiziten abzielt“ (ebd., S. 52).

Im Fall von Baden-Württemberg werden im „Qualitätsrahmen zur Fremdevaluation“ (Landes-
institut für Schulentwicklung Baden-Württemberg 2015) zwei Definitionen von Inklusion
aufgeführt:

„Inhaltlich wurde das Thema Heterogenität von Schülerinnen und Schülern und Inklusion im
weiteren Sinne quer über den gesamten Qualitätsrahmen in entsprechenden Merkmalen auf der
Ebene der Qualitätsstandards bzw. Indikatoren eingearbeitet. Für die Inklusion im engeren Sinne
(Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot) gibt es in
entsprechenden Merkmalen zusätzliche Indikatoren (…)“ (ebd., S. 5).

Auch hier liegt bei der Definition von Inklusion der Fokus auf der Frage, welche Zielgruppe
darunter fällt. Es wird zwar explizit formuliert, dass unter Inklusion der Umgang mit hete-
rogenen Lerngruppen und somit alle Schüler_innen als Zielgruppe verstanden werden. Im
Rahmen der Instrumente wird jedoch auf das zweite Inklusionsverständnis („im engeren Sinne“)
zurückgegriffen. Aus normgebender Perspektive kann dieser Textbaustein auch als Signal gelesen
werden, dass hier von Seiten der Schulinspektion in Bezug auf die Zielgruppe von Inklusion
gegenüber den Schulen keine Vorgaben gemacht werden.
In Bayern liegt der Fokus auf der Teilhabe von Schüler_innen mit diagnostizierter Behinde-
rung: „Beim Kriterium Förderung der Integration/ Inklusion geht es um die Frage, inwieweit
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die Schule auf die Teilhabe von Schülern mit besonderen physischen und/oder psychischen
Voraussetzungen vorbereitet ist“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
2010, S. 18). Als Ziel von Inklusion wird auf das Konzept der „Teilhabe“ verwiesen, welches
im Rahmen der Definition nicht näher ausgeführt wird.
Insgesamt wurde in den Instrumenten von vier Bundesländern eine explizite Definition von
Inklusion gefunden. Die oben beschriebenen Definitionen unterscheiden sich darin, wer als
Zielgruppe von Inklusion benannt wird. So lässt sich grob zwischen einem engen und einem
weiten Inklusionsbegriff unterscheiden, wobei in Baden-Württemberg im Handbuch keine
explizite Festlegung getroffen wird, welche Definition für die Schulinspektion gilt. Berlin sticht
insofern heraus, als die Ziele von Inklusion in Bezug auf den Bildungsbereich konkretisiert
werden und explizit auf ein soziales Modell von Behinderung verwiesen wird. Weitere Hinweise
darauf, was mit Inklusion gemeint ist, lassen sich sowohl in den oben beschriebenen vier Fällen
als auch in den anderen Bundesländern daraus ablesen, in welchem Zusammenhang Inklusion
als Begriff in den Instrumenten verwendet wird.
In vier weiteren Fällen (BLI, NI, NRW, SH) wird Inklusion als Begriff zwar verwendet, es wird
aber in den analysierten Materialien der Schulinspektionen nicht definiert, was unter Inklu-
sion verstanden wird. Im Fall von Niedersachsen lassen sich aus dem Kontext der Nennung
Hinweise ablesen: So wird Inklusion als Begriff im Zusammenhang mit Förderzentren bzw.
mit sonderpädagogischem Förderbedarf genannt (Niedersächsisches Landesinstitut für schuli-
sche Qualitätsentwicklung 2015, S. 37). Dies gibt Hinweise darauf, dass unter Inklusion der
gemeinsame Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderung verstanden wird. In
Ergänzung wird im Orientierungsrahmen folgendermaßen von Inklusion gesprochen: „die
Entwicklung zur inklusiven Schule, in der für alle Schülerinnen und Schüler des regionalen
Umfelds ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang eröffnet wird (…)“ (Niedersächsisches
Kultusministerium 2014, S. 12). Ein ähnliches Verständnis liegt bei der Bund-Länder-Inspektion
nahe, da drei von fünf Indikatoren unter dem Qualitätsbereich „inklusiv arbeiten“ auf „Schüler
mit besonderen Bedarfen“ bzw. Barrierefreiheit (ÜI_BLI) abzielen. Im Fall von Schleswig-Holstein
heißt ein Qualitätsbereich im Orientierungsrahmen „Inklusion und Umgang mit Heteroge-
nität“ (Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein 2016, S. 12). Unter
diesen Qualitätsbereich fallen unter anderem die Diagnose von Lernständen sowie Förderung
und Leistungsrückmeldungen. Hierbei liegt es nahe, dass sich Inklusion auf die Gruppe von
Schüler_innen mit Behinderung bezieht. So müsste Inklusion als Begriff nicht explizit aufge-
führt werden, wenn es die gleiche Bedeutung hätte wie „Umgang mit Heterogenität“ bzw. vice
versa. Jedoch lässt sich eine eindeutige Definition von Inklusion daraus nicht ablesen, da in
dem Qualitätsbereich Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung nicht explizit genannt
werden. Demnach könnte daraus auch ein weiter Inklusionsbegriff abgeleitet werden. Im Fall
von Nordrhein-Westfalen wird vom „Gemeinsamen Lernen von Schülerinnen und Schülern mit
und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf“ gesprochen (NRW_Kommentierung
UBB).
Das Fehlen einer expliziten Definition von Inklusion in den Instrumenten und Beschreibungen
von guter Schule ist nicht ungewöhnlich, da nur wenige Schulinspektionen über ein Glossar
verfügen und ausführliche Definitionen von pädagogischen Konzepten in Fragebögen generell
eher eine Ausnahme darstellen. Fehlende Definitionen können jedoch problematisch sein,
wenn über ein Konzept – wie in diesem Falle über Inklusion – unterschiedliche Deutungen
existieren. Beispielsweise wird in Bayern im Lehrerfragebogen erfasst, ob sich die Lehrkräfte
an der Schule regelmäßig über Inklusion informieren. Auch wenn Bayern im Handbuch eine
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Definition von Inklusion aufführt, fehlt es im konkreten Lehrerfragebogen an einer expliziten
Definition. Dies ist im Hinblick auf die Validität des Instruments kritisch zu sehen, da es sein
kann, dass das Antwortverhalten der befragten Personen davon beeinflusst wird, was diese unter
Inklusion verstehen (vgl. Gasterstädt und Urban 2016 in Bezug auf Einstellungsforschung zu
Inklusion).
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Bundesländern gibt es vier Fälle, in denen Inklusion als
Begriff in den Instrumenten nicht verwendet wird: Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt sowie
Brandenburg.

• Im Fall von Hessen taucht Inklusion zwar nicht in den Instrumenten auf, wird aber im
Hessischen Referenzrahmen aufgeführt, z. B. „Die Schule fördert die Schulgemeinschaft
und die soziale Integration – insbesondere das Zusammenleben der Kulturen sowie die
Gleichberechtigung der Geschlechter und der Menschen mit Behinderungen im Sinne einer
Weiterentwicklung zur inklusiven Schule“ (Hessisches Kultusministerium 2011, S. 71). Des
Weiteren wird auf den Seiten des Kultusministeriums auf die „Checkliste Inklusion“ verwie-
sen. Diese basiert auf einzelnen Indikatoren des Hessischen Referenzrahmens, die auch der
Hessischen Schulinspektion als Orientierung dienen. Jedoch hat das Hessische Projektbüro
Inklusion bei der Erstellung der Checkliste Ergänzungen zu den bestehenden Indikatoren
vorgenommen. Beispielsweise gibt es im Hessischen Referenzrahmen den Indikator „Im
Schulprogramm sind Entwicklungsvorhaben formuliert, an denen zielgerichtet gearbeitet
wird“ (ebd., S. 42). Daran anknüpfend enthält die Checkliste Inklusion „Im Schulprogramm
ist die inklusive Schule als Entwicklungsvorhaben formuliert, an denen zielgerichtet gearbeitet
wird“ (Projektbüro Inklusion 2014). Diese Ergänzungen des Projektbüros wurden jedoch
von Seiten der Inspektion nicht in die Instrumente übernommen. Demnach taucht Inklusion
als Begriff in den analysierten Instrumenten nicht auf.

• Im Fall von Sachsen-Anhalt taucht der Begriff in den Messinstrumenten auch nicht auf,
jedoch gibt es im Orientierungsrahmen den Indikator „Die Schule ist offen für Inklusion“
(Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt 2013, S. 5). Es gibt
jedoch keine Definition von Inklusion.

• Im Fall des Saarlands findet sich keine Nennung des Inklusionsbegriffs im Orientierungsrah-
men.

• In Brandenburg gab es keinen Orientierungsrahmen, der zwischen 2009 und Oktober 2015
(ausgewählter Zeitraum der Datenanalyse → Kapitel 6) erschienen ist. In der Version von
2016 (vgl. Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg 2016) wird Inklusion
als Begriff genannt, aber ohne nähere Definition.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Bundesländer sich darin unterscheiden, ob sie Inklusion
explizit als Begriff verwenden bzw. ob sie diesen näher definieren (für eine Übersicht → Ta-
belle 7.2). In den Fällen, in denen Inklusion explizit definiert wird, werden in Bezug auf die
Zielgruppe unterschiedliche Verständnisse von Inklusion sichtbar. Die Nicht-Verwendung des
Inklusionsbegriff kann, unabhängig davon, ob es intendiert ist oder nicht, diverse Implikatio-
nen nach sich ziehen: Durch die Entwicklung von Instrumenten in Bezug auf Inklusion aber
gleichzeitige Nicht-Verwendung des Inklusionsbegriffs kann das Konzept von Seiten der Schul-
inspektion als normative Forderung implementiert werden, ohne dass negative Assoziationen
mit den Instrumenten geweckt werden. Dies kann eine Strategie sein, wenn Inklusion als Begriff
von schulischen Vertretern mit negativen Assoziationen verknüpft wird. Des Weiteren hat die
Nicht-Nennung zur Folge, dass Schulen durch die Instrumente der Schulinspektionen keine
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Tab. 7.2: Definition von Inklusion in den Instrumenten

Bundesländer

Explizite Definition von Inklusion ist vorhanden Bayern, Berlin, Hamburg und
Baden-Württemberg

Verwendung des Inklusionsbegriffs, aber keine
explizite Definition vorhanden.
(Hinweise auf Inklusionsdefinition ergeben sich aus
dem Zusammenhang)

Bund-Länder-Inspektion;
Niedersachsen und
Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen

Inklusion wurde als Begriff in den analysierten
Instrumenten nicht gefunden

Brandenburg, Hessen,
Saarland sowie
Sachsen-Anhalt

Informationen darüber erhalten, welche konkreten Implikationen die Umsetzung von Inklusion
als politische Vorgabe für sie hat. Demnach werden Schulinspektionen in ihrer normgebenden
Funktion (bewusst oder unbewusst) nicht tätig (nähere Ausführung → Kapitel 8).

7.2.2 Instrumente in Bezug auf Inklusion
Im Folgenden geht es nun darum, wie Inklusion im Rahmen der Instrumente operationalisiert
wurde. Hierbei geht es nur um diejenigen Bundesländer, in denen Instrumente zu Inklusion
identifizierbar sind.

Integration der Instrumente in das bestehende Instrumentenset: Obwohl in vier Bundes-
ländern (BB; HE; SL; ST) keine inklusionsorientierten Instrumente in der Analyse identifiziert
wurden, kann es sein, dass Inklusion als normative Forderung in den Instrumenten der jeweili-
gen Bundesländer berücksichtigt wird. So zeigte sich in Abschnitt 7.1 auch in diesen vier Fällen,
dass Aspekte von Inklusion in den Instrumenten thematisiert werden. Dennoch fielen einige der
oben aufgeführten Bundesländer bei einzelnen Aspekten auf: So zeigte sich, dass „Behinderung“
bzw. „sonderpädagogischer Förderbedarf“ als Differenzlinie im Fall von Brandenburg, Hessen
und des Saarlands (sonst nur in Hamburg) nicht explizit genannt wurden.
Im Hinblick auf die Integration der Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset
lässt sich zwischen drei Formen unterscheiden (für einen Überblick → Tab. 7.3):

1. Indikatoren zu Inklusion bzw. Erläuterungen stellen eine Ergänzung zum bestehenden
Instrumentenset dar und finden nur in bestimmten Situationen Anwendung;

2. Indikatoren zu Inklusion sind in das bestehende Instrumentenset integriert und finden sich
als Querschnitt in verschiedenen Qualitätsbereichen wieder;

3. Indikatoren zu Inklusion stellen im bestehenden Instrumentenset einen eigenständigen
Qualitätsbereich dar. Es variiert zwischen den Bundesländern, wann dieser Qualitätsbereich
Anwendung findet.

1 Auch diese Instrumente zum gemeinsamen Unterricht werden als Instrumente zu Inklusion gezählt, weil in der
expliziten Definition der Bundesländer unter Inklusion das Konzept „gemeinsamer Unterricht“ verstanden wird.
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Tab. 7.3: Integration der Instrumente im Instrumentenset

Art der Instrumente Bundesländer

Instrumente zu
Inklusion sind als
solche
gekennzeichnet

a) Zusätzliche Indikatoren bzw.
Erläuterungen im Fall von
gemeinsamem Unterricht von
Schüler_innen mit und ohne
Behinderung

Baden-Württemberg (kursive
Indikatoren)1
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen

b) Integration in das bestehende
Instrumentenset

Bayern1

Hamburg

c) Eigenständiger
Qualitätsbereich im
bestehenden Instrumentenset
(Wahl oder Pflicht)

Berlin
Schleswig-Holstein
Bund-Länder-Inspektion

Keine Instrumente
vorhanden, die als
Instrumente in
Bezug auf Inklusion
identifiziert werden
können.

— Brandenburg
Hessen
Saarland
Sachsen-Anhalt

Bei der Beschreibung der Instrumente in Bezug auf Inklusion sind zwei Merkmale von Relevanz:
Anwendung der Instrumente sowie Grad der Verpflichtung.

• Als ein Merkmal ist zu nennen, für welche Schulen die Instrumente zu Inklusion gelten.
Im Fall von Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein können alle Schulen – unabhängig
von ihrer Schülerschaft – zur Umsetzung von Inklusion evaluiert werden. Es gibt jedoch
auch Bundesländer, in denen die Instrumente nur für diejenigen Schulen von Relevanz sind,
die auch Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung unterrichten (BW, BE, NRW, NI,
BLI). Beispielsweise gibt es im Fall von Baden-Württemberg zusätzliche Indikatoren, die nur
an denjenigen Schulen angewandt werden, wo Schüler_innen mit sonderpädagogischem
Bildungsangebot unterrichtet werden.3 Eine ähnliches Vorgehen zeigt sich im Fall von
Nordrhein-Westfalen mit dem so genannten „I-Schalter“4: Nur diejenigen Schulen, wo „Ge-
meinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarf“ stattfindet, erhalten die jeweiligen Indikatoren aus dem Unterrichtsbe-
obachtungsbogen (siehe UBB_NRW). Im Fall von Niedersachsen gibt es zwar keine zusätzlichen
Indikatoren bei der Umsetzung von gemeinsamem Unterricht, jedoch Erläuterungen bei be-
stehenden Indikatoren, z. B. bei dem Indikator „Die Schülerinnen und Schüler organisieren
den Arbeitsprozess eigenverantwortlich“ (UBB_NI) gibt es folgende Ergänzung: „Inklusi-

3 „Sonderpädagogisches Bildungsangebot“ ist im Fall von Baden-Württemberg die bundeslandspezifische Bezeichnung
von sonderpädagogischem Förderbedarf, d. h. die Indikatoren zählen nur für diese Gruppe und andere Schüler_innen,
die auch unter den Schutz der BRK fallen, werden nicht explizit berücksichtigt (vgl. Piezunka et al. 2016).

4 Der I-Schalter wurde beim nächsten Zyklus wieder abgeschafft, weil er in der Praxis aufgrund unterschiedlicher
Anwendungen von Seiten der Inspektor_innen nicht funktioniert hat
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on/FÖS GE und KME: Das Maß der erforderlichen Unterstützung ist abhängig vom Grad
der Beeinträchtigung“ (UBB_NI).
Im Fall von Berlin zielen die Instrumente primär auf die „entsprechenden bezirklichen
Schwerpunktschulen“ (Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
2012, S. 7) – die so genannten INKA-Schulen5 – ab, wo Schüler_innen mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf unterrichtet werden. Die Instrumente waren für diese Schulen
verpflichtend und für andere Schulen frei wählbar. Demnach zielen auch im Fall von Berlin
die Instrumente primär auf Schulen ab, wo Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung
unterrichtet werden. Dies steht insofern im Widerspruch zu der von Berlin verwendeten
Definition von Inklusion (siehe oben), wonach unter Inklusion das Ermöglichen vonTeilhabe
für alle Schüler_innen verstanden wird. Ausgehend von ihrer eigenen Definition dürften
Instrumente zu Inklusion nicht nur an bestimmten Schulen Anwendung finden. Im Fall der
Bund-Länder-Inspektion fehlt es – wie bereits oben dargestellt – an einer klaren Definition
von Inklusion in den Instrumenten.

• Inklusion ist für die Schulen freiwillig oder verpflichtend: In Bezug auf dieses Merkmal
muss prinzipiell zwischen den Schulinspektionen unterschieden werden, die Schulen einen
Wahlbereich anbieten, und solchen Inspektionen, wo alle Instrumente verpflichtend sind.
Auch wenn es Wahlbereiche gibt, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Instrumente
zu Inklusion in den jeweiligen Bundesländern frei wählbar sind. Im Fall von Schleswig-
Holstein sind die Instrumente zu Inklusion Teil des Pflichtbereichs. Im Fall von Berlin sind
die Instrumente zu Inklusion aus dem „Qualitätsbereich E6“ für die so genannten INKA-
Schulen verpflichtend und für andere Schulen frei wählbar. Dagegen werden im Fall der
Bund-Länder-Inspektion nur diejenigen Schulen zu Inklusion evaluiert, die „auf dem Feld
der Inklusion [das, ap] bereits Erreichte [...] gerne präsentieren möchte[n, ap]. Dies soll ein
Anreiz für Schulen sein, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln“ (Bundesverwaltungsamt
2014, 15f.).

In den anderen Fällen, die über eindeutig identifizierbare Instrumente zu Inklusion verfügen
(BW, HH, NRW), sind alle Instrumente für die Schulen verpflichtend. Hierbei ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass im Fall von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Instrumente
zu Inklusion trotzdem nur bei denjenigen Schulen Anwendung finden, wo Schüler_innen mit
diagnostizierter Behinderung unterrichtet werden.

Inhalte der Instrumente zu Inklusion: Die Bundesländer unterscheiden sich nicht nur in
der Integration der Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset, sondern auch
in den Inhalten. Generell zeigte sich bei der Extraktion, dass die Inhalte der Instrumente grob
folgenden Themenbereiche zugeordnet werden können:

• Situation von Schüler_innen mit Behinderung: In vielen Bundesländern gelten diejenigen
Instrumente als inklusionsorientiert, die die Situation von Schüler_innen mit diagnostizierter
Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf in den Blick nehmen (ÜI_BLI; ÜI_BW;
EFB_BE; UBB_NRW; UBB_NI). Hierbei zeigt sich, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen
Aspekten in den einzelnen Bundesländern erfasst wird, z. B. ob Schüler_innen mit Behinde-
rung an der Schule aufgenommen werden (ÜI_BLI). Es wird auch überprüft, ob sie die für sie

5 Die INKA-Schulen sind Schulen mit besonderer Ressourcenausstattung, wo Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in den Bereichen „Lernen“ und „Emotional-Soziale Entwicklung“ unterrichtet werden – ohne im
klassischen Sinne diagnostiziert zu werden.
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notwendigen Kommunikationsmittel erhalten oder inwiefern eine Lernatmosphäre geschaf-
fen wird, die auch Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung integriert (UBB_NRW;
ÜI_BW). Durch die große Varianz an Indikatoren wird deutlich, dass es an einem einheitlichen
Set an Indikatoren mangelt.

• Umgang mit heterogenen Gruppen: Wie bereits oben erwähnt, verstehen einige Bundes-
länder unter Inklusion nicht (nur) die Integration von Schüler_innen mit Behinderung,
sondern den Umgang mit heterogenen Lerngruppen (BE, HH, SH, BLI). In diesem Fall gelten
als explizit gekennzeichnete Indikatoren zu Inklusion, inwiefern z. B. auf sprachliche oder
kulturelle Unterschiede eingegangen (EFB_HH) oder ob im Rahmen der Unterrichtsgestaltung
differenziert wird (ÜI_BE; ÜI_SH; ÜI_BLI).

• Auseinandersetzung im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen: Hierbei geht es um
Indikatoren, die Schulentwicklungsprozesse bzw. Organisationsprozesse an Schulen themati-
sieren, z. B. Lehrerkonferenzen, Schulprogramm usw. In Bezug auf diesen Themenbereich
lassen sich zwei Arten von Indikatoren unterscheiden:
a. Im Fall von Bayern thematisieren die Indikatoren, ob eine Auseinandersetzung zu Inklusion

stattgefunden hat. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass die theoretische Auseinanderset-
zung und weniger die konkrete Implementation in der Praxis eine Rolle spielt, z. B. „Die
Schule setzt sich mit der Frage auseinander, wie die Teilhabe von Schülern mit besonderen
physischen und/oder psychischen Voraussetzungen ermöglicht werden kann“ (ÜI_BY; siehe
auch LFB_BY).

b. Dagegen gibt es in anderen Bundesländern Indikatoren, die in Bezug auf Schulent-
wicklungsprozesse überprüfen, inwiefern die Umsetzung von Inklusion in der Praxis
bereits implementiert ist, z. B. „Die inklusive Pädagogik ist ein Schwerpunkt im Schul-
programm“ (ÜI_BE; siehe auch ÜI_SH; LFB_HH; ÜI_BLI). Demnach geht es in diesen
Fällen weniger um die Vorbereitung in Hinblick auf Inklusion, sondern um die bereits
stattgefundene Umsetzung.

• Vorhandensein von Ressourcen/ Unterstützung durch Kooperationen: Hierbei geht es
um die Frage, ob die Schule bzw. einzelne Lehrkräfte durch andere Akteure Unterstützung
erhalten bzw. auf bestehende Ressourcen zurückgreifen können, z. B. „Die Schulleitung
unterstützt im Zusammenhang mit der inklusiven Schulentwicklung eine weitreichende
Zusammenarbeit mit verschiedenen Ressourcen“ (LFB_HH; siehe auch ÜI_NI; LFB_BY).

• Qualifikation des Personals: Im Fall von Bayern (LFB_BY) und der Bund-Länder-Inspektion
(ÜI_BLI) gibt es Indikatoren zur Qualifikation von Lehrkräften, z. B. „Ich habe schon Fortbil-
dungen besucht, die mir dabei helfen, Schüler mit Behinderungen bzw. sonderpädagogischem
Förderbedarf zu unterrichten“ (LFB_BY).

• Einstellung zu Inklusion bzw. zum gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf: Wie bereits in Abschnitt 7.1.4 themati-
siert, stellt das Bundesland Bayern eine Ausnahme dar, da Einstellungen zum gemeinsamen
Unterricht erfasst werden. Beispielsweise gibt es im Lehrerfragebogen Indikatoren zur Selbst-
wirksamkeit: „Es gelingt mir, Schüler mit Behinderungen bzw. mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in die Klassengemeinschaft einzubinden“ (LFB_BY) oder „Ich weiß, wie ich mei-
nen Unterricht anpassen muss, um Schüler mit Behinderungen bzw. sonderpädagogischem
Förderbedarf unterrichten zu können“ (LFB_BY).

Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass die Bundesländer sich darin unterscheiden,
welche Themenbereiche angesprochen werden. Auch innerhalb der Themenbereiche werden
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unterschiedliche Indikatoren in Bezug auf den Grad der Anforderungen gewählt. Folgende
Tendenzen lassen sich herausarbeiten:

• Einige Bundesländer verstehen (fast überwiegend) unter Instrumenten zu Inklusion solche,
die die Situation von Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung in den Blick nehmen:
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dabei sind die Instrumente zu
Inklusion Zusatzindikatoren im UBB, die Anwendung finden, wenn sich im Klassenraum
Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung befinden.

• Folgende Bundesländer nehmen noch weitere Aspekte in den Blick, wie Umgang mit he-
terogenen Lerngruppen sowie Schulentwicklung: Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und
Bund-Länder-Inspektion. Im Fall von Berlin ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Instrumente
zu Inklusion sich inhaltlich nicht nur auf die Situation von Schüler_innen mit diagnostizierter
Behinderung beziehen, aber dass die Instrumente für Inklusion nur für diejenigen Schulen
verpflichtend sind, die solche Schüler_innen unterrichten.

• Bayern weicht von den anderen Bundesländern ab, da die Indikatoren primär darauf abzielen,
inwiefern sich die Schulen bzw. die Lehrkräfte vorbereitet fühlen und wie sich einzelne
Akteure zum gemeinsamen Unterricht positionieren.

7.2.3 Zwischenfazit: Verständnisse von Inklusion in den Instrumenten
Nachdem in Abschnitt 7.1 analysiert wurde, inwiefern Inklusion als normative Forderung in
den Instrumenten berücksichtigt wurde, wurde im nächsten Schritt betrachtet, wie Inklusion als
Begriff in den Instrumenten der Schulinspektionen operationalisiert wurde. Hierfür wurde näher
betrachtet, ob und wie Inklusion in das bestehende Set an Instrumenten integriert wurde und
welche Themenbereiche durch die Instrumente angesprochen wurden. Unter Berücksichtigung
von drei Aspekten ließen sich grob vier Typen herausarbeiten (für eine Übersicht →Tab. 7.4).
Zusammenfassend zeigt sich, dass in vier Fällen unter Inklusion der gemeinsame Unterricht von
Schüler_innen mit und ohne diagnostizierte Behinderung verstanden wird (NRW, NI, BW, BY).
Hamburg und Berlin stellen eine Ausnahme dar, da sie sich von diesem Inklusionsverständnis
distanzieren und explizit auf die Salamanca-Konferenz (EFB_HH) bzw. im Fall von Berlin
auf die in der BRK genannte Ziele wie Diskriminierungsfreiheit (ÜI_BE) verweisen. Im Fall
von Schleswig-Holstein und der Bund-Länder-Inspektion geben die Inhalte der Instrumente
Hinweise darauf, dass es nicht nur um die Integration von Schüler_innen mit diagnostizierter
Behinderung geht. Darüber hinaus gibt es vier Fälle (BB, SL, ST, HE), in denen Inklusion als
Konzept überhaupt nicht vorkommt. Hierbei zeigen sich zum Teil Übereinstimmungen zum
ersten Teil der Analyse (→ Abschnitt 7.1): So ergab sich hier, dass im Fall von Brandenburg und
des Saarlands viele Aspekte in Bezug auf das hier verwendete Verständnis von Inklusion kaum
thematisiert wurden. Diese Beobachtung trifft jedoch nicht auf Hessen und Sachsen-Anhalt
zu.
In Bezug auf Typ C ist es überraschend, dass die Indikatoren zu Inklusion nur in Schulen
Anwendung finden (im Fall der Bund-Länder-Inspektion unklar formuliert), wo Schüler_innen
mit Behinderung unterrichtet werden, obwohl die Indikatoren nicht nur auf diese Gruppe,
sondern auch auf den Umgang mit Heterogenität im Allgemeinen abzielen. So könnte man
argumentieren, dass diese Aspekte auch alle anderen Schulen betreffen. Bei Typ D (Bayern) wird
ein enges Inklusionsverständnis sichtbar, aber die Instrumente zu Inklusion gelten trotzdem
für alle Schulen. Dies ist insofern nicht überraschend, als die Instrumente zu Inklusion nicht
die Situation von einzelnen Schüler_innen mit Behinderung in den Fokus nehmen, sondern
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Tab. 7.4: Messungen von Inklusion

Bundes-
länder

Inklusionsverständnis
und Inhalte der
Instrumente

Anwendung
der Instrumente

Integration in
das bestehende
Instrumentenset

Typ A HH, SH Weiter Inklusionsbegriff
Indikatoren thematisieren
Umgang mit
Heterogenität

Alle Schulen Indikatoren zu
Inklusion
gehören zum
bestehenden
Instrumentenset

Typ B NRW, NI,
BW

Enger Inklusionsbegriff
Bei den Indikatoren bzw.
Erläuterungen steht die
Situation von
Schüler_innen mit diag.
Behinderung im
Vordergrund

Regelschulen, die
Schüler_innen
mit
diagnostizierter
Behinderung
unterrichten

Zusätzliche
Indikatoren bzw.
Erläuterungen

Typ C BLI, BE Weiter Inklusionsbegriff
Bei den Indikatoren geht
es unter anderem um den
Umgang mit heterogenen
Gruppen. Im Fall der BLI
auch um die Situation von
Schüler_innen mit diag.
Behinderung.

Regelschulen, die
Schüler_innen
mit
diagnostizierter
Behinderung
unterrichten

Eigener
Qualitätsbereich

Typ D BY Enger Inklusionsbegriff
Indikatoren erfassen
Auseinandersetzung mit
Inklusion sowie
Haltungen.

Alle Schulen Indikatoren zu
Inklusion
gehören zum
bestehenden
Instrumentenset

erfassen, inwiefern sich die Schulen bereits mit Inklusion auseinandergesetzt haben und welche
Haltungen in Bezug auf Inklusion bestehen.
Des Weiteren ist es auffällig, dass vorhandene Daten zur Umsetzung von Art. 24 BRK (nähere
Ausführung → Abschnitt 2.3) – wie die Exklusionsquote – keine Hinweise darauf geben, dass es
einen Zusammenhang zwischen der Umsetzung im jeweiligen Bundeslandes und der Berücksich-
tigung von Inklusion in den Instrumenten gibt: So weist Sachsen-Anhalt im bundesdeutschen
Vergleich eine recht hohe Exklusionsquote auf (vgl. Bertelsmann-Stiftung 2014, S. 11). Dage-
gen sind die Werte von Brandenburg, Hessen und dem Saarland sehr nah am bundesdeutschen
Durchschnitt (Exklusionsquote von 4,8 Prozent, siehe ebd., S. 11). Hierbei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Exklusionsquote nur einen Teilaspekt der Umsetzung von Art. 24
BRK und somit auch nur einen kleinen Aspekt des hier verwendeten Inklusionsverständnisses
repräsentiert.
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Die unterschiedlichen Deutungen haben zur Folge, dass in den jeweiligen Bundesländern die
Schulen unterschiedliche Signale erhalten, was die Umsetzung von Inklusion anbelangt. So
unterscheiden sich die Deutungen darin, welche inhaltlichen Anforderungen an die Schulen
formuliert werden, z. B. Fokus auf Schüler_innen mit zugeschriebener Behinderung oder
Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Des Weiteren gibt es auch Unterschiede im Grad
der Anforderungen, z. B. wenn im Fall von Bayern abgefragt wird, ob sich die Schulen bereits
mit dem Thema auseinandergesetzt haben, während in anderen Bundesländern bereits die
konkrete Implementation abgefragt wird. Der Grad der Anforderungen spiegelt sich auch in
der Integration der Indikatoren zu Inklusion in das bestehende Instrumenteneset wider, z. B.
ob und für wen die jeweiligen Indikatoren verpflichtend sind.
Der Fokus auf Schüler_innen mit zugeschriebener Behinderung in vielen Bundesländern ist
insofern nicht überraschend, als Inklusion als Konzept durch die BRK Eingang in die öffentliche
Debatte gefunden hat. Hierbei ist jedoch zu ergänzen, dass in einigen Bundesländern (z. B.
Baden-Württemberg) nur eine Teilgruppe der Personen, die unter den Schutz der BRK fallen
(vgl. Piezunka et al. 2016), in den Blick genommen wird. Des Weiteren ist auch keine systema-
tische Ableitung der Anforderungen erkennbar, die sich aus Art. 24 BRK ergibt (vgl. Piezunka
et al. 2018).

7.3 Inklusionsdeutungen der Instrumenteentwickler_innen
Die Instrumente der Inspektionen stellen das Resultat des Sensemakings auf der intersubjektiven
Ebene dar. Im Folgenden geht es nun um die Inklusionsverständnisse von einzelnen Personen,
die in den jeweiligen Aushandlungsprozessen involviert waren. Die Verständnisse der Instru-
menteentwickler_innen sind das Resultat des Sensemakings auf individueller Ebene. Diese
individuellen Verständnisse beeinflussen wiederum die Entwicklung der Instrumente (nähere
Ausführung → Kapitel 8).
Aus den Interviews lassen sich drei Deutungen von Inklusion herausarbeiten, die sich insbeson-
dere in der Frage unterscheiden, warum Inklusion in den Instrumenten der Schulinspektion
berücksichtigt werden sollte. Des Weiteren spielen bei der Unterscheidung folgende Dimen-
sionen eine Rolle: Definition von Inklusion, Zielgruppe, Beschreibung von inklusiver Schule,
Machbarkeit, Grad der Anforderungen sowie Abgrenzung zu dem jeweiligen Verständnis von
guter Schule (→ Tabelle 7.5).

7.3.1 Typ I: Inklusion als Anspruch auf Förderung
Inklusion wird als ein Anspruch auf Unterstützung angesehen, der für Schüler_innen mit
Behinderung (= Zielgruppe) an der Regelschule besteht: „Wir haben ja hier ne klare Definition,
wann Schüler inklusiv beschult werden an einer allgemeinen Schule durch eine Sonderschullehrkraft.
Und genau auf diesen speziellen Fall, wo auch dieser Anspruch gegeben ist“ (Int. 2_24). Dahinter
steht die Idee, dass Schüler_innen, die nicht mehr an der Förderschule, sondern nun an der
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Regelschule beschult werden, weiterhin die gleichen Formen von Unterstützung erhalten sollen,
die sie an der Förderschule erhalten haben: „Wenn Schule sich auf den Weg macht, ist toll, aber
dann muss sie auch den Bedarf an Förderung [anonymisiert, ap] einlösen. Weil das Kind ja, wenn es
ja an einer Förderschule wäre, dann hätte es ja auch die Garantie, dass der Bedarf an Förderung
[anonymisiert, ap] eingelöst wird “ (Int. 1_26). Demnach ist die Befürchtung vorhanden, dass die
Schüler_innen an der Regelschule nicht mehr die Unterstützung erhalten, die sie benötigen (Int.
3_2). Aus dieser Perspektive heraus stellt sich nicht die Frage der Machbarkeit, sondern es ist
außer Frage, dass die Förderung, die sich aus dem schuladministrativen Etikett „Förderbedarf“
ergibt, auch in der Regelschule eingelöst werden muss: „Dann hat jede Schule, die Schüler mit
Behinderung [anonymisiert, ap] hat letztendlich diese Kriterien [anonymisiert, ap] zu erfüllen –
gleich, ob das fünf Schüler sind oder ein Schüler ist – weil genau dieser Schüler, der diesen Anspruch
hat, muss diesen Anspruch an dieser Schule – die Schule muss das einlösen“ (Int. 9). Demnach
werden die Ansprüche als Mindeststandards angesehen, die Schulen erfüllen müssen und
demnach auch als machbar angesehen werden.
Als inklusive Schulen gelten dabei nur diejenigen Schulen, die Schüler_innen mit diesem Status
haben: „Wir wissen ja, dass noch nicht alle Schulen inklusiv unterwegs sind. Es ist der Wunsch und
die Erwartung seitens der Landesregierung, dass möglichst viele Schulen solche Schüler aufnehmen
und inklusiv beschulen“ (Int. 2_30). Hinter dieser Argumentation steht ein Verständnis von
Inklusion als gemeinsame Beschulung von Schüler_innen mit und ohne Behinderung. Daher
geht es nicht um die Frage, ob eine inklusive Schule eine gute Schule ist. So macht diese
Herangehensweise keine Aussagen über die Zielsetzung von Schule im Allgemeinen. Hierbei
wird stattdessen ein Verständnis von guter Schule sichtbar, wonach es darum geht, rechtliche
Vorgaben und die Umsetzung von bildungspolitischen Reformen einzuhalten. Eine direkte
Verknüpfung zwischen „guter“ Schule und Inklusion wird nicht sichtbar.

7.3.2 Typ II: Inklusion als Herausforderung für Schulen
ZwischenTyp I und II gibt es insofern Überschneidungen, als beide unter Inklusion den gemein-
samen Unterricht von Schüler_innen mit und ohne zugeschriebene Behinderung verstehen. Sie
unterscheiden sich jedoch in der Beantwortung der Frage, warum die Schulinspektion tätig
werden sollte. So wird bei Typ II von Seiten der Schulinspektion Inklusion als eine Herausfor-
derung bzw. Belastung verstanden, die Schulen nun meistern müssten: „Ich meine, dass eben die
Bundesregierung sich verpflichtet hat, vielleicht diese Konvention eben umzusetzen. Und ich glaube,
also dadurch ist das sozusagen die Rechtsnorm geworden in Deutschland“ (Int. 8).
Ausgehend von der Definition von Inklusion werden beiTyp II – wie beiTyp I – unter inklusiven
Schulen die Regelschulen verstanden, die auch Schüler_innen mit Behinderung unterrichten.
Die gemeinsame Beschulung als politische Maßnahme wird von den Vertreter_innen dieses
Typs als eine belastende Herausforderung wahrgenommen, die aktuell für die Schulen besteht.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass sich das Verständnis von Inklusion auf lange Sicht verändern
kann: „An allen Ecken und Enden wird daran gearbeitet, aber man kann natürlich jetzt net einen
ganz weiten Begriff von heute auf morgen umsetzen. Das wird sich über die Jahre hin verändern“
(Int. 17_40).
Die Unterscheidung zwischen Typ I und Typ II zeigt sich bei den Teilaspekten Machbarkeit und
Art der Messung: So sieht Typ II Inklusion als eine Maßnahme an, die Schulen nun umsetzen
müssen, aber die jeweiligen Interviewpartner sehen die Umsetzung der Maßnahme als langwie-
rigen und anspruchsvollen Prozess an: „Und das Inklusion mit ganz kleinen Schritten anfängt und
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wir das dann von Schulen auch gar nicht die Umsetzung eines großen Gesamtkonzepts jetzt erwar-
ten“ (Int. 8). Dies spiegelt sich in Bezug auf die Anforderungen insofern wider, als – nach der
Perspektive der Instrumentenentwickler_innen – niedrige Anforderungen formuliert werden:
„Also wir haben ja ein sehr sehr niederschwelligen äh Maßstab angelegt – der wird sich vielleicht
über die Jahre hinweg mal verändern und härter werden“ (Int. 17_47). Die Herangehensweise
„Inklusion als Herausforderung“ geht bei manchen Interviewpartnern auch mit einer kritischen
Position gegenüber der Frage einher, ob die gemeinsame Beschulung überhaupt gelingen kann:
„meine persönliche Meinung ist, dass was Hattie erwartet, was auch jetzt erwartet wird im ganzen
Kontext von Differenzierung oder gar Individualisierung – Inklusion ist für die meisten Lehrer im
Schulalltag nur schwer erreichbar, nur unbefriedigend erreichbar“ (Int. 8). Demnach wird die
Frage nach Schulqualität auch folgendermaßen beantwortet: „Also ne gute Schule hängt nicht an
der Frage, ob Inklusion stattfindet oder nicht“ (Int. 18_29). Die Berücksichtigung von Inklusion
in den Instrumenten der Schulinspektion lässt sich demnach nicht damit begründen, dass
Inklusion einen Teilaspekt von guter Schule darstellt. Darüber hinaus geht es – im Gegensatz
zu Typ I – nicht darum, sicherzustellen, dass bestimmte Mindeststandards gegeben sind: „Aber
es ist jetzt kein Anspruch und wie weit sind sie in Inklusion. Das ist ja nicht unsere Formulierung,
sondern Schulentwicklungsprozesse und der Bezug zur schulischen Situation, zu den Notwendigkei-
ten aus Schülerschaft, Kollegium ähm auch Potenzialen zum Beispiel im Lehrerkollegium. Wenn
man sagt man hat bestimmte Standarderwartungen, dann ist das nicht unsere Sichtweise“ (Int.
5_37). Stattdessen steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Schulen mit der Umsetzung von
Inklusion umgehen bzw. ob sie sich bereits damit beschäftigen. Das heißt Inklusion wird als ein
Reformprozess verstanden, der von den Schulen nun schrittweise umgesetzt werden soll bzw.
muss. Dabei wird die Schulinspektion in ihrer Funktion als Beobachterin und Impulsgeberin
gesehen.

7.3.3 Typ III: Inklusion als Teilaspekt von guter Schule
Bei Typ III wird Inklusion als Gelingensbedingung für Schulqualität gesehen. Dabei wird unter
Inklusion ein erfolgreicher Umgang mit heterogenen Lerngruppen verstanden: „Eine inklusive
Schule wäre eine, die nicht in Ressourcen denkt, sondern in Potenzialen der Schülerinnen und Schüler,
die also die einzelnen Lernenden in den Blick nimmt und sich fragt, was braucht diese Gruppe,
was braucht diese Person. Und das können unterschiedliche Dinge sein, da geht’s auch nicht ohne
Gleichbehandlung (…), sondern da geht darum den einzelnen Gruppen und den einzelnen Personen
gerecht zu werden“ (Int. 5_31). Es findet eine explizite Verknüpfung zwischen dem Verständnis
von Schulqualität und Inklusion statt: „Inklusive Schule wäre für mich jede gute Schule. Wenn -
wenn es gelingt mit Vielfalt umzugehn, dann äh- (.) dann gelingt Inklusion.“ (Int. 15). Folgt man
dieser Argumentation, dann ist die Aufnahme von Schüler_innen mit „Behinderung“ keine
große Herausforderung, wenn der Umgang mit heterogenen Lerngruppen im Allgemeinen
bereits gelingt: „Also der inklusive Rahmen is ja nur die Weiterdenke von kompetenzorientierten
und individualisiertem Unterricht. Ja und Schulen, die sich dafür öffnen (.) haben damit überhaupt
keine Probleme inklusiv auch tätig zu werden. Inklusion wird hier in Bundesland X [anonymisiert,
ap], äh beschränkt gedacht, auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention“ (Int. 14_30).
Dabei grenzt sich dieser Typ explizit von den beiden vorher beschriebenen Typen ab, da
nicht nur Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung im Fokus stehen, sondern weitere
Differenzlinien von Relevanz sind. Hierbei gibt es zwei Subtypen:
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a) Für manche Instrumentenentwickler_innen werden als relevante Differenzlinien diejenigen
angesehen, die im Zusammenhang mit Lernprozessen stehen, z. B. kognitive Fähigkeiten.
Demnach liegt hier der Fokus auf der Qualifizierungsfunktion von Schule: „Inklusion
bedeutet ein Bildungssystem zu schaffen, indem jeder Schüler, jede Schülerin lernen kann mit
ihren individuellen Voraussetzungen“ (Int. 4).

b) Für andere Instrumentenentwickler_innen werden nicht nur Differenzlinien, die im Hin-
blick auf den Lernprozess von Relevanz sind, aufgeführt, sondern noch weitere Differenzli-
nien, die in Bezug auf Akzeptanz von Vielfalt bzw. soziale Integration eine Rolle spielen
können: „Inklusion kann ja schon bedeuten, dass ich andere Religionen akzeptiere, dass ich
andere Hautfarben akzeptiere, dass ich akzeptiere die Vielfältigkeit insgesamt und dass ich darauf
versuche einzugehen. Das mitzudenken, das mit zu betrachten“ (Int. 11_24). Demnach geht
es für diesen Subtyp nicht nur um die Qualifizierungsfunktion von Schule, sondern weitere
Aspekte, wie die soziale Integration von Schüler_innen, werden von den Instrumenteent-
wickler_innen in den Blick genommen.

Allgemein ist zu berücksichtigen, dass es bei den Textpassagen primär um die jeweiligen Ver-
ständnisse von Inklusion und nicht um ihr Verständnis von Schulqualität. Beispielsweise wird
der erfolgreiche Umgang mit heterogenen Lerngruppen als ein Indikator für Schulqualität nicht
nur bei Typ III genannt: „bei der Leistungsrückmeldung und auch bei der passenden Förderung –
da muss es ja für alle passen und dann sind die dort eigentlich mitbedient und laufen unter Hetero-
genität, weil da für uns auch kulturelle Unterschiede – ja alles, was es da sonst so gibt, im Bereich
Heterogenität dann quasi die gleiche Ebene hat oder eben halt die mit Behinderung [anonymisiert]
und das sind dann für uns [dann die, ap], die wir quasi als Inklusion greifen. Weil es da ja auch
andere Mittelzuweisungen gibt“ (Int. 1_34). Demnach können auch Vertreter_innen von Typ I
und II den gelungenen Umgang mit heterogenen Lerngruppen im Hinblick auf Schulqualität
für wichtig erachten, aber sie unterscheiden sich insofern von Typ III, als sie dies nicht mit dem
Begriff „Inklusion“ verknüpfen.
Aus dieser Beschreibung von Inklusion bzw. aus der Zielgruppe von Typ III ergibt sich – im
Vergleich zu Typ I und II – eine andere Beschreibung von inklusiver Schule: „Wichtig war
uns zunächst mal die Entscheidung, dass wir uns nicht auf diesen schmalen Inklusionsbegriff äh
beschränken (…) Und damit der Anspruch auch vorhanden ist, bei allen Schulformen zu gucken,
wie sie mit Inklusion, Heterogenität umgehen“ (Int. 16_27). So wird als inklusive Schule eine
Schule gesehen, der es gelingt, erfolgreich mit heterogenen Lerngruppen umzugehen. In Bezug
auf die Machbarkeit wird Inklusion als ein Prozess und nicht als ein zu erreichender Status
definiert. Demnach ist Inklusion machbar, weil Beispiele von Schulen genannt werden, denen
der Umgang mit heterogenen Lerngruppen gelingt. Jedoch gibt es in diesem Zusammenhang
auch immer wieder Verweise auf die Rahmenbedingungen von Schule, die einen gelungenen
Umgang mit Heterogenität erschweren, z. B. das Abkapseln des Gymnasiums (z. B. Int. 14)
oder die etikettenabhängige Ressourcenzuweisung (z. B. Int. 5_31).
Wie bereits oben erwähnt, wird Inklusion – im Gegensatz zu den anderen beiden Typen – als ein
Teilaspekt von guter Schule gesehen: „Denn das ist im Grunde – ist uns da was deutlich geworden,
was auch der Schulqualitätsrahmen [anonymisiert, ap] von Anfang an klar macht, nämlich: Eine
gute Schule ist eine inklusive Schule“ (Int. 13_8).
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7.4 Deutungen von Inklusion im Vergleich
Bei der Analyse der Interviews haben sich drei unterschiedliche Begründungen dafür heraus-
kristallisiert, warum Inklusion in den Instrumenten der Schulinspektion berücksichtigt werden
sollte und wie dies geschehen soll. Die eben betrachteten Inklusionsdeutungen der Instru-
mentenentwickler_innen stellen das Ergebnis von Sensemaking-Prozessen auf individueller
Ebene dar. Die Instrumente sind dagegen die Folge von Aushandlungsprozessen auf kollektiver
Ebene.
Im Folgenden geht es nun um die Frage, inwiefern sich die Verständnisse aus den Interviews (Typ
I – III; → Abschnitt 7.3) in den Instrumenten (Typ A – D; → Abschnitt 7.2) wiederfinden:

• Der Typ I „Inklusion als Anspruch auf Förderung“ aus den Interviews würde sich in den
Instrumenten sichtbar werden, wenn die jeweiligen Instrumente für Schulen mit Schüler_in-
nen mit diagnostizierter Behinderung verpflichtend sind. Dies ist bei Typ B der Instrumente
der Fall.

• Typ II „Inklusion als Herausforderung“ aus den Interviews würde implizieren, dass in den In-
strumenten nicht die konkrete Umsetzung überprüft wird, sondern untersucht wird, inwiefern
eine Auseinandersetzung mit Inklusion stattgefunden hat bzw. welche Haltungen vorhanden
sind. Hier lassen sich beispielsweise Anknüpfungspunkte zu Typ D in den Instrumenten
finden.

• In Bezug auf Typ III „Inklusion als Teilaspekt von guter Schule“ in den Interviews gibt es
Anknüpfungspunkte zu den Inklusionsdeutungen in den Instrumenten, wo Inklusion weiter
gefasst wird (Typ A und C).

Nach der eben genannten Beschreibung müssten Interviewpartner, die Typ III zugeordnet
werden, aus Bundesländern kommen, die unterTyp A und C fallen. Diese Verknüpfungen lassen
sich nur zum Teil herstellen. Aus Datenschutzgründen darf nicht näher ausgeführt werden, aus
welchen Bundesländern die jeweiligen Interviewpartner kommen, aber eine nähere Ausführung
dazu, weshalb die Zuordnungen nur begrenzt zutreffen, folgt.

7.5 Exkurs: Konsensuales Verständnis von Schulqualität
Durch die Analyse der Messinstrumente und der Interviews ist deutlich geworden, dass es
keinen Konsens darüber gibt, was unter Inklusion verstanden wird. Im Rahmen des folgenden
Kapitels (→ Kapitel 8), wird es darum gehen, herauszuarbeiten, welche Rahmenbedingungen
die Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion geprägt haben. Zuvor soll jedoch noch im
Rahmen eines Exkurses auf die Idee eines allgemein anerkannten Verständnisses von Schul-
qualität näher eingegangen werden. Dies ist als Hintergrundinformation von Relevanz, um
die Rechtfertigungsordnungen der Instrumenteentwickler_innen einordnen und verstehen zu
können. So zeigt sich als Muster in den Dokumenten sowie in vielen der Interviews, dass bei der
Entwicklung von Instrumenten auf ein allgemein anerkanntes Verständnis von Schulqualität
zurückgegriffen wird, wenn Bewertungsinstrumente entwickelt werden.
So argumentiert Sachsen-Anhalt: „Bei dem Versuch Qualitätsstandards (…) zu formulieren,
gehen die „Verfasser“ des Qualitätsrahmens von der Vorstellung einer Guten Schule aus“ (Lan-
desinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt 2013, S. 2). Es fehlt jedoch im
weiteren Dokument bzw. in anderen Dokumenten an einer expliziten Definition, was unter einer
„guten Schule“ verstanden wird. Bei solchen Formulierungen entsteht der Eindruck, dass alle
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wüssten, was damit gemeint sei. Des Weiteren beschreibt Bayern den Überarbeitungsprozess der
Instrumente zwischen dem ersten und zweiten Zyklus folgendermaßen: „Dabei wurden (…) die
eingesetzten Instrumente überarbeitet und weiter objektiviert“ (Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus 2005, S. 8). Des Weiteren wird in Bayern argumentiert:

„Externe Evaluation muss frei sein von subjektiven Theorien. Es ist unwichtig, was einzelne Evaluatoren
für wichtig halten. Die Kriterien für die Qualität von Schule und Unterricht müssen dem Stand der
jeweiligen wissenschaftlichen Forschung genügen, also valide und intersubjektiv nachvollziehbar sein“
(ebd., S. 10).

Im Handbuch von Niedersachsen steht: „Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die
in der wissenschaftlichen Unterrichtsforschung allgemein anerkannten Kriterien für „guten
Unterricht“ schulform- und fachunabhängig gelten“ (Niedersächsisches Landesinstitut für
schulische Qualitätsentwicklung 2014, siehe auch für Bayern Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus 2005, S. 4).
Die Argumentation, dass es Konsens sei, was unter guter Schule bzw. unter gutem Unterricht
verstanden wird, findet sich auch in vielen Interviews wieder. In diesem Zusammenhang werden
verschiedene Bezüge hergestellt, die den Eindruck erwecken, als wenn es ein Verständnis von
guter Schule gebe, welches allgemein anerkannt wäre: Erstens wird argumentiert, dass alle
Bundesländer das gleiche machen würden: „Ich meine die Kriterien guter Schule – da brauchen
sie im Grunde nur einen (…) der 14 Qualitätsrahmen der Länder anzusehen. Die ähneln sich alle
sehr – meines Erachtens“ (Int.18_19; siehe auch 4_20; 5_16; 17_21; 7_10; 9_35; 6; 12_21;
8_5; 8_22). Dagegen argumentieren Döbert et al:

„In Bezug auf die in den Unterrichtsbeobachtungsbögen aufgenommen Qualitätsaspekte finden
zwischen Bundesländern zwar Gemeinsamkeiten, eine tiefergehende Analyse zeigt aber, dass die
Konzepte auf der Ebene der einbezogenen Items eine hohe Variation aufweisen. (…) Darüber hinaus
finden sich auch bei Items, die sich auf den ersten Blick auf die Erfassung desselben Sachverhaltes
beziehen, vielfach unterschiedliche Nuancierungen“ (Döbert et al. 2008, S. 146).

Zweitens, wird darauf verwiesen, dass auf internationaler Ebene Konsens über die Kriteri-
en von Schule bzw. Unterricht herrscht: „Da kann man sich natürlich wieder an den Kriterien
des guten Unterrichts, die international einfach anerkannt sind, orientieren“ (Int. 11, siehe auch
10_27; 8_9). Drittens werden Bezüge zur Wissenschaft hergestellt. So wird argumentiert,
dass die eigenen Kriterien aus der Wissenschaft kämen und es dort ein einheitliches Verständnis
darüber gebe, welche Kriterien relevant sind: „Es gibt so vereinzelt Unterschiede, aber letztlich
ist der Aufbau schon eigentlich ähnlich. Was ja auch daran liegt, dass alle sagen wir stützen uns
auf Forschung, das heißt Forschung wird mit einbezogen“ (Int. 4_20). Dabei ist bei manchen
auch das Bild vorhanden, dass es innerhalb der Forschung Einigkeit darüber gebe, was man
unter Schulqualität versteht: „Na gut, Wissenschaft ist sich einig – da fordern wir das auch ein.“
(Int. 1_44, siehe auch 1_14; 2_12; 18_18; 7_16) oder „das ist einfach der generelle, auch wis-
senschaftlich fundierte Blick auf gute Schule, ob man das jetzt mit Hilbert Meyer oder mit der
Hattie-Studie definiert - das ist ja eigentlich relativ egal – die decken sich in den ganz großen
Bereichen – da hat man ja nicht zwingend was Neues” (Int. 11_8). Die Notwendigkeit, das eigene
Handeln über Forschung legitimieren zu können, wird anhand dieses Beispiels deutlich: Als
eine Interviewperson bemerkt, dass es bei den Instrumenten an wissenschaftlichen Verweisen
fehlt, meint sie: „Es gibt keine Traktur in weiß. Keine Quelle. Nirgends. (AP: Ja.) Und das finde
ich zum Beispiel verwunderlich. Als ob sich das jemand komplett alles ausgedacht hat“ (Int. 5_7).
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In den Interviews gab es zugleich einzelne Positionierungen zu Schulqualität, wonach nicht
davon ausgegangen wird, dass es allgemein anerkannt sei, was unter einer guten Schule zu
verstehen ist. So beschreibt die Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes
Berlin im Vorwort des Handlungsrahmens Schulqualität:

„Die Ansichten darüber, was von einer guten Schule erwartet wird, sind vielfältig und entwickeln
sich fortwährend weiter. In der öffentlichen Diskussion zeigt sich, dass die an Schule Beteiligten und
Interessierten in der Regel recht klare Vorstellungen haben und je nach Interessenslage unterschiedliche
Schwerpunkte setzen“ (Senatsverwaltung für Bildung 2012; siehe auch Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2008).

Des Weiteren steht im Handbuch der Schulinspektion von Schleswig-Holstein:

„Der <Orientierungsrahmen Schulqualität> beschreibt differenziert, was in Schleswig-Holstein un-
ter einer guten Schule verstanden wird. Die Qualitätsbereiche und Qualitätsmerkmale mit ihren
Erläuterungen sind jedoch nicht statisch, da sich die Anforderungen an Schule verändern. Der Ori-
entierungsrahmen erhebt daher nicht den Anspruch, alle Kriterien einer guten Schule umfassend zu
beschreiben“ (Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein 2016).

Die Positionierung, dass es keine allgemein anerkannten Kriterien gebe, findet sich vereinzelt
auch in den Interviews wider (Int. 9_34; 16_19; 8_42): „Stellen sie sich ne Blume vor, lassen sie
n Chemiker ran, lassen sie n Maler ran, lassen sie nen Pfarrer ran, lassen sie ein verliebten jungen
Menschen ran. Jeder schaut das gleiche an und wird zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen“
(Int. 8_42). Des Weiteren wird von anderen Instrumenteentwickler_innen die Forschung nicht
als einheitlicher Akteur wahrgenommen, der ein einheitliches Verständnis von guter Schule
vermittle: „Es gibt aus der Forschung verschiedene Ansprüche an Unterricht und auch, dass nach
Helmke oder ähm Hilbert Meyer oder was auch immer. Das sind verschiedene Ansprüche, auch
in Bezug auf neuere Veröffentlichungen, in Bezug auf kognitive Aktivierung zum Beispiel“ (Int.
5_27).
Auch wenn sich einzelne Interviewpersonen davon distanzieren, verweisen viele Instrumen-
teentwickler_innen darauf, dass es ein allgemein anerkanntes Verständnis von guter Schule
gebe und dieses als Grundlage genutzt wird, um Instrumente zur Messung von Schulquali-
tät zu entwickeln. Im Folgenden wird deutlich, dass jene Argumentation sich in Bezug auf
die Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion als ein Teilaspekt von Schulqualität nicht
aufrechterhalten lässt.
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8 Entwicklung von Messinstrumenten zu
Inklusion

Im Folgenden geht es darum zu verstehen, welche Rahmenbedingungen (→ Abb. 8.1 die
Zahnräder) die Deutung von Inklusion und die Entwicklung von Instrumenten (→ Abb. 8.1
der rechte Kasten) geprägt haben. Dabei liegt der Fokus auf dem individuellen Sensemaking
der Instrumenteentwickler_innen. Gleichwohl gibt es Hinweise darauf, wie die Aushandlungs-
prozesse auf kollektiver Ebene abgelaufen sind und welche Aspekte hierbei eine Rolle gespielt
haben.
Beim Sensemaking in Organisationen finden mehrere Prozesse zeitgleich statt (nähere Ausfüh-
rung → Kapitel 5):

• Auf individueller Ebene: Wenn ein einzelner Sensemaker etwas deutet, greift er auf ver-
schiedene Rahmenbedingungen aus seinem Referenzrahmen zurück, z. B. vorhandene Wis-
sensbestände, persönliche Erfahrungen oder relevante Rahmenbedingungen. Die jeweiligen
Rahmenbedingungen interagieren im Deutungsprozess miteinander. Die einzelnen Sensema-
ker können sich darin unterscheiden, welche Wissensbestände (→ Abb. 8.1 die Zahnräder)
sie bei der Deutung der gleichen Sache – in diesem Falle Inklusion – für relevant erachten.
Demnach variieren die Rahmenbedingungen zwischen den Sensemakern. Dennoch gibt es
häufig auch ähnliche Wissensbestände, die genutzt werden, um etwas zu deuten.

• Auf Bundeslandebene: Neben dem Sensemaking auf individueller Ebene laufen in Organi-
sationen zeitgleich noch kollektive Aushandlungsprozesse auf der intersubjektiven Ebene
ab. Dies wäre im Fall von Schulinspektionen der Moment, wenn mehrere Personen zu-
sammenkommen, um gemeinsam Instrumente für Inklusion zu entwickeln. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass der kollektive Aushandlungsprozess das Sensemaking von Individuen
mit definiert und vice versa.

All diese Prozesse, die im Rahmen des Sensemakings in Organisationen stattfinden, können als
zirkulär beschrieben werden. Die schriftliche Ausformulierung, die nun erfolgt, erfordert es
jedoch, dass die Prozesse sequentiell beschrieben werden. Der zirkuläre Charakter der Prozesse
wird hierbei berücksichtigt, indem immer wieder Verweise auf zeitgleich stattfindende Prozesse
oder prägende Rahmenbedingungen aufgeführt werden. In den einzelnen Teilkapiteln wird der
Gegenstand der Arbeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
So wird im ersten Schritt (→ Kapitel 8.1) dargestellt, welche Rahmenbedingungen in Bezug
auf das Sensemaking von Inklusion von den Interviewpartnern genannt wurden. Dazu wird auf
die drei Dimensionen zurückgegriffen, die nach Spillane et al. (2002) das Sensemaking von poli-
tischen Vorgaben prägen: „persönliche Attribute des Sensemakers“, der „situative Kontext“ sowie
„politische Vorgaben“. Ausgehend von der Abbildung 8.1 geht es um eine Beschreibung dessen,
was sich bundesländerübergreifend und über den Individualfall hinausgehend hinter den
„Zahnrädern“ verbirgt. Hierfür wird aufgezählt, welche konkreten Rahmenbedingungen bei
der Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion eine Rolle gespielt haben. Zugleich wird
dargestellt, inwiefern die Rahmenbedingungen in ihren Impulsen im Hinblick auf die Deutung
von Inklusion zwischen den Einzelinterviews variieren. Um ein Beispiel zu nennen: Bei fast allen
Interviewpartnern wurde das Kultusministerium als eine Rahmenbedingung genannt, welche
das Sensemaking zu Inklusion bzw. die Bewertungsinstrumente zu Inklusion mitdefinierte.
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Abb. 8.1: Sensemaking von Inklusion

Jedoch gibt es Unterschiede darin, wie diese das Setting prägten, z. B. unterscheiden sich die
Kultusministerien darin, welche Hinweise und Vorschläge sie in Bezug auf Inklusion gemacht
haben (~Impulse) bzw. inwiefern diese von den Instrumenteentwickler_innen berücksichtigt
wurden.
Zusätzlich wird in diesem Block auch dargestellt, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung
von Instrumenten im Allgemeinen prägen. Dies dient als Hintergrundinformation, da es bislang
kaum Forschung zur Entwicklung von Messinstrumenten gibt. Darüber hinaus ermöglicht
dies erklären zu können, wie die Instrumente zustande gekommen sind, die zwar nicht explizit
als „inklusionsorientiert“ gekennzeichnet sind, aber Teilaspekte von Inklusion repräsentieren
(→ Abschnitt 7.1). Des Weiteren betreffen viele Rahmenbedingungen, die für das gesamte
Instrumentenset gelten, auch die Instrumente von Inklusion, z. B. ob es generell einen Wahl-
bereich im Instrumentenset gibt, hat auch Implikationen in Bezug auf die Instrumente zu
Inklusion.
Im zweiten Schritt (→ Abschnitt 8.2) wird eine neue Perspektive eingenommen: Ausgehend
von einzelnen Teilaspekten von Inklusion (→ Abb. 8.1 der rechte Kasten), z.B. der Zielgruppe,
geht es nun um die Frage, welche Rahmenbedingungen (→ Abb. 8.1 die Zahnräder) in Bezug
auf diese Teilaspekte prägend wirkten.
Im dritten Schritt (→ Abschnitt 8.3) wird die Interaktion zwischen verschiedenen Rahmen-
bedingungen bei einzelnen Instrumenteentwickler_innen beschrieben. Demnach liegt nun der
Fokus auf individuellen Sensemakern. Ausgehend von den in Kapitel 7.3 dargestellten Typen
von Inklusionsdeutungen wird exemplarisch das Sensemaking von vier Personen beschrieben.
Indem die Interaktion von Rahmenbedingungen bei einzelnen Personen beschrieben wird, wird
u. a. nachvollziehbar, inwiefern unterschiedliche Rahmenbedingungen zu ähnlichen Deutungen
von Inklusion führen können. Jedoch kann es auch sein, dass ähnliche Rahmenbedingungen
zu unterschiedlichen Deutungen führen.
Der vierte Schritt (→ Abschnitt 8.4) der Auswertung bewegt sich nicht mehr auf der Ebene der
einzelnen Instrumenteentwickler_innen, sondern auf der Bundeslandebene. Hier stehen nun
die kollektiven Aushandlungsprozesse in den einzelnen Bundesländern im Mittelpunkt. Diese
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Analyse leistet einen Beitrag zu der Frage, warum sich bestimmte Deutungen der einzelnen
Instrumenteentwickler_innen in den Instrumenten der bundesländerspezifischen Schulinspek-
tionen durchsetzen bzw. nicht durchsetzen konnten.
Im fünften Schritt (→ Abschnitt 8.5) wird im Rahmen eines Zwischenfazits dargestellt, welche
Handlungsmuster sich in Bezug auf die Entwicklung von Instrumenten bundesländerübergrei-
fend und über den Individualfall hinausgehend herausbilden lassen.
Die Entwicklung von Bewertungsinstrumenten in den einzelnen Schulinspektionen ähneln
sich: Meistens gibt es eine Arbeitsgruppe von Personen, die für die konkrete Formulierung von
Bewertungsinstrumenten zuständig ist bzw. die Koordination von kleineren Arbeitsgruppen
übernimmt. Hierbei sind neben den Instrumenteentwickler_innen der Schulinspektionen
unterschiedliche Akteure beteiligt, z. B. Vertreter der Ministerien, der Schularten, die Schul-
aufsicht, Forscher_innen usw. Zusätzlich finden eine Sichtung der relevanten Literatur sowie
ein Erfahrungsaustausch mit anderen Bundesländern bzw. anderen Ländern außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland statt. Während des Prozesses erhalten die Arbeitsgruppen Rück-
meldungen von verschiedenen Akteuren, passen daraufhin die Instrumente an und spiegeln die
überarbeiteten Versionen wieder zurück. Es gibt jedoch zwischen den Bundesländern Unter-
schiede in Bezug darauf, wer als Akteur einbezogen wird und wer zu welchem Zeitpunkt des
Prozesses mitentscheiden darf.

8.1 Prägende Rahmenbedingungen beim Sensemaking
Im Rahmen der Arbeit geht es um die Frage, welche Rahmenbedingungen das Sensemaking
von Inklusion geprägt haben (für eine Übersicht → Tabelle 8.1). In Bezug auf manche Rah-
menbedingungen ergaben sich bereits vor der empirischen Analyse aus den theoretischen
Vorüberlegungen, z. B. Schulaufsicht als Akteur, Hinweise. Dagegen kristallisierten sich andere
Rahmenbedingungen, z. B. „schulische Vertreter“ während der Analyse als relevante Kategorien
heraus. Bestimmte Rahmenbedingungen haben in fast allen Interviews eine Rolle gespielt, z. B.
das Kultusministerium, und andere Rahmenbedingungen wirkten eher selten prägend, z. B.
„Behindertenbeauftragte“. Im Folgenden wird auf die einzelnen Rahmenbedingungen näher
eingegangen.

8.1.1 Persönliche Attribute der Entwickler_innen
Bei der Entscheidung darüber, welche persönlichen Attribute von Relevanz sind, war maßgeb-
lich, ob in den Daten ein Zusammenhang zwischen Deutung von Inklusion und den jeweiligen
Attributen herstellbar war. Im Folgenden werden als relevante Rahmenbedingungen „Qualifika-
tion und Erfahrungen aus der Praxis“, „Erfahrungen als Inspektor_in“ sowie „Verständnisse von
guter Schule“ näher beschrieben. Diese wirkten sich darauf aus, wie Inklusion definiert wird
und wie sich die Instrumenteentwickler_innen zur Umsetzung von Inklusion positionieren.

Qualifikation und Erfahrungen aus der Praxis: In den Interviews zeigte sich, dass Expertise
im sonderpädagogischen Bereich für viele Interviewpersonen für die Deutung von Inklusion
relevant war: So gab ein Drittel der Interviewpartner an, dass sie von Hause aus Sonderpäd-
agog_innen sind (Int. 3; 7; 14; 15;) bzw. eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation im
Rahmen der Erstausbildung und nach dem Studium (Int. 9) erhalten haben. Des Weiteren
betonen einige Interviewpersonen ihre Praxiserfahrung im gemeinsamen Unterricht von Schü-
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Tab. 8.1: Rahmenbedingungen beim Sensemaking

Dimensionen nach Spillane et al. Konkrete Rahmenbedingungen beim
Sensemaking zu Inklusion

Persönliche Attribute des
Sensemakers

• Qualifikation und Erfahrungen aus der
eigenen Lehrpraxis

• Erfahrungen als Inspektor_in
• Verständnis von guter Schule

Rechtliche Vorgaben als Form von
politischen Vorgaben

• BRK
• Weitere rechtliche Vorgaben

Situativer
Kontext

Akteure • Kultusministerium
• Schulische Vertreter
• Schulaufsicht
• Schulinspektionen in anderen

Bundesländern
• Forscher_innen
• Schüler_innen und Eltern
• Weitere Akteure

Kontext-
bedingungen

• Öffentliche Debatte
• Umsetzung von Inklusion im jeweiligen

Bundesland
• Schulqualitätsrahmen
• Bewertungsinstrumente aus dem ersten

Zyklus
• Zeitliche sowie finanzielle Bedingungen
• Funktionen von Schulinspektionen
• Empirische Messung von Schulqualität

ler_innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf (z. B. Int. 9_14; 3_7; 15_1). So
antwortet eine Instrumenteentwicklerin auf die Frage, woher sie Input erhalten hat: „Ich merke
gerade - ich war wirklich ganz stark in diesem Inklusionsthema drin und habe da eben vom Index zu
Inklusion ganz viele Informationen übernommen und (…) natürlich auch nen Teil aus dem aktiven
Schulalltag, weil ich noch einige Tage an der Schule bin“ (Int. 3_7). Dabei waren die jeweiligen
Personen in der Praxis häufig nicht nur als Lehrkraft, sondern auch im Schulleitungsteam tätig.
Demnach verfügten sie auch über persönliche Erfahrungen im Bereich Schulmanagement.
Bei der Frage danach, welche Themen durch die Instrumente zu Inklusion abgedeckt werden
sollen, griffen sie häufig auf ihre Erfahrungen aus der Praxis zurück: „Wir haben andere Kollegen,
die eben auch Erfahrung im inklusiven Setting haben und wir haben einfach das, was es so an
Praxiserfahrung gibt, zusammengenommen und ähm – im Grunde – aufgrund dieser realen Anlässe,
wo Inklusion sichtbar wird an Schulen, das definiert“ (Int. 2_21).
Die Relevanz von sonderpädagogischer Expertise zeigt sich darüber hinaus dadurch, dass denje-
nigen Personen, die darüber verfügen, innerhalb der Inspektion meistens die Zuständigkeit für
die Themenbereiche Inklusion sowie Förderschule zugeschrieben wurde (z. B. Int. 15_1; 3_1;
8_21; 9): „Also ich bin die Sonderschullehrerin im Team […, ap] Und da war klar, dass die ganzen
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sonderpädagogischen Themen, aber auch natürlich das große Thema Inklusion – das ja eigentlich kein
sonderpädagogisches Thema ist (.), aber Inklusion steht so quasi – das ist mein Eindruck – an meiner
Zimmertür“ (Int. 3_1). Es gab auch den Fall, dass Personen mit sonderpädagogischer Qualifi-
kation nach der Ratifizierung der BRK eingestellt wurden, damit dieses Thema von Seiten der
Schulinspektion abgedeckt werden kann (z. B. Int. 9). Auch wenn diesem Personenkreis nicht
die alleinige Zuständigkeit für Inklusion obliegt, wird den sonderpädagogischen Fachkräften
im Team die Expertise bei der Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion zugeschrieben: „Es
gibt hier diese Fachgruppe der – der Sonderpädagogen, die ham vorbereitet. Beziehungsweise, damals
gab s auch ähm (.) eine Arbeitsgruppe Inklusion, die also besetzt war mit Förderschulmenschen und
Regelschulleuten. Und wir ham – wir hams vorbereitet, dann im Kollegium vorgestellt, abgestimmt“
(Int. 15_7).
Die Relevanz von sonderpädagogischer Expertise hat in manchen Schulinspektionen auch
zur Folge, dass sich nur ein Teil der Instrumenteentwickler_innen überhaupt mit Inklusion
auseinandergesetzt hat: „Also ich kenn mich bei Inklusion überhaupt nicht aus, ich kann nur sagen,
die Experten, die sich damit befassen, haben mir dieses Merkmal zugeliefert und im Grunde die
Qualitätserwartungen formuliert“ (Int. 8_21, siehe auch 18_26). Während in diesem Fall auch
kein Bedarf an weiterer Qualifizierung in Bezug auf Inklusion geäußert wird, sehen andere
Instrumenteentwickler_innen noch Qualifizierungsbedarf bei sich selbst oder anderen im Team:
„Auf jeden Fall wird immer wieder geguckt, welche Expertise brauchen eigentlich alle, was diese Basis
ist. Wir sind nicht automatisch alle Förderschullehrkräfte und können einschätzen, was braucht
ein einzelnes Kind. Aber wir brauchen ein Gespür dafür, inwieweit eine Auseinandersetzung mit
den Bedarfen einzelner Kinder an der Schule angemessen wäre. Ob jetzt genau diese Hörhilfe oder
Sehunterstützung oder Mobilitätsunterstützung genau für den Bedarf an diesem Kind passt, das
ist schwierig, wenn man nicht den Hintergrund hat. Aber wir arbeiten seit längerer Zeit daran
allen Inspektor_innen [anonymisiert] so ein Basiswissen zur Verfügung zu stellen“ (Int. 5_31;
siehe auch 8_21; 5_31; 9_12; 8_18; 18; 10_39; 7_24). In dem Zusammenhang haben die
Mitarbeiter_innen der Schulinspektionen auch im Blick, dass Expertise nicht nur für die
Entwicklung, sondern auch für die Anwendung der Instrumente notwendig ist. So wird auch
als Begründung für die Auswahl von Inhalten genannt, dass Inspektor_innen eine bestimmte
Expertise benötigen (Int. 7_28; siehe auch 9_48).
Zusammenfassend zeigt sich, dass es häufig Personen mit sonderpädagogischer Qualifizierung
und mit Erfahrung im gemeinsamen Unterricht sind, die für den Themenbereich „Inklusion“
zuständig sind, bzw. denen Expertise zugeschrieben wird. Die Anerkennung von sonderpäd-
agogischen Fachkräften als Expert_innen in Bezug auf Inklusion legt nahe, dass viele unter
Inklusion den gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderung verste-
hen (→ Typ I und Typ II in Abschnitt 7.3). Es gibt aber auch Instrumenteentwickler_innen
mit sonderpädagogischer Expertise, die sich von dieser Deutung von Inklusion distanzieren
(nähere Ausführung → Abschnitt 8.3). Demnach ergibt sich aus der sonderpädagogischen
Qualifizierung und der Erfahrung im gemeinsamen Unterricht nicht automatisch ein enger
Inklusionsbegriff. Des Weiteren zeigt sich, dass die Erfahrungen aus der Praxis für die inhaltliche
Gestaltung der Instrumente von Relevanz sind. Dies spiegelte sich auch bei Hospitationen der
Autorin dieser Arbeit wider: So war sie dabei, als ein Brainstorming über neue Instrumente
zur Integration von Menschen mit Fluchterfahrung stattfand. Dabei wurde deutlich, dass auch
in diesem Fall die Erfahrungen aus der Praxis eine bedeutende Bezugsquelle waren, um neue
Instrumente zu formulieren.
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Erfahrung als Inspektor_in: Innerhalb der Schulinspektionen gibt es unterschiedliche Zu-
ständigkeitsbereiche: Während die Inspektor_innen primär dafür zuständig sind, die Schulen
zu besuchen und die Evaluationen durchzuführen, sind die wissenschaftlichen Referent_in-
nen unter anderem für die Einhaltung von wissenschaftlichen Gütekriterien zuständig. Beide
Gruppen sind an der Entwicklung von Instrumenten beteiligt, jedoch ist zu berücksichtigen,
dass nicht in allen Inspektionen wissenschaftliche Referent_innnen tätig sind. Die unterschied-
lichen Zuständigkeiten führen auch zu unterschiedlichen Perspektiven im Hinblick auf die
Entwicklung von Instrumenten: „Wenn man das sozusagen rein empirisch mit der Brille macht
und rein mit der praktischen Brille. Das sind einfach zwei verschiedene Brillen. Die eine ist durch
und durch praxisgesättigt, die andere ist durch und und durch empirisch-theoretisch gesättigt, da
kommt man zu unterschiedlichen Entschlüssen“ (Int. 13_21).
Im Folgenden liegt der Fokus zunächst auf der Perspektive der Inspektor_innen. Innerhalb
der Schulinspektion wird den Inspektor_innen als Expertise zugeschrieben, dass sie beurteilen
können, inwiefern die Bewertungsinstrumente in der Praxis anwendbar sind, z. B. „Ähm ist
dann an die Inspektoren gegangen und auch da gab es mehrere Schleifen und an der Stelle ähm
tut sich dann auch wirklich immer Arbeit auf, weil der wissenschaftliche Blick ist einer, aber der
Menschen, die dann wirklich Expertise haben und auch in der Praxis agieren müssen und gucken
müssen, können wir wirklich mit diesen, ich nenne es jetzt Kriterien, gut arbeiten, ist nochmal was
anderes“ (Int. 16_10).
So bringen diese bei der Entwicklung von Instrumenten – wie bereits oben dargestellt – ihre
Erfahrungen aus der eigenen Praxis als Lehrkraft ein sowie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Inspek-
tor_innen ihr Erfahrungswissen darüber ein, was die Schulen im jeweiligen Bundesland aktuell
bewegt (Int. 2_21; 10_25; 4_16). Demnach verfügen die Inspektor_innen – im Gegensatz zu
den wissenschaftlichen Referent_innen – über Expertise darüber, welche Inhalte sinnvoll sind,
um den Schulen Impulse für Schulentwicklung geben zu können (Int. 4_10; 10_2; 7_8; 13_21).
Des Weiteren bringen sie bei der Entwicklung von Instrumenten ihre Einschätzung darüber
ein, welche sozialen Phänomene im Alltag beobachtbar und trennscharf zu erheben sind (Int.
13_21) (nähere Ausführung → Abschnitt 8.1.3). Jedoch gehen mit dieser Perspektive auch
Grenzen einher: So gibt es bei den Inspektor_innen und den wissenschaftlichen Referent_innen
unterschiedliche Positionen zu der Frage, ob bestimmte Themen bzw. deren Operationalisierung
in der Praxis erfasst werden können: „Noch n Anlauf wieder genommen, also es war auch dann
schwierig, weil die Fragen teilweise nicht den wissenschaftlichen Standards entsprachen, die die
Wissenschaftler haben mit den Fragen, die die Praktiker eher im Interview fragen würden. Wir
haben dann mehrere Schleifen gehabt, immer wieder versucht das zusammen zu bringen. Die
Wissenschaftler haben gesagt, das geht so nicht, die Praktiker haben gesagt so können wir es nicht
fragen“ (Int. 16_33). Demnach stimmen die Einschätzungen der Inspektor_innen zum Teil
nicht damit überein, welche Anforderungen von Seiten der wissenschaftlichen Referent_innen
an die Instrumente formuliert werden.

Verständnisse von guter Schule: Auf die Frage, was die Instrumenteentwickler_innen unter
einer „guten“ bzw. einer „schlechten“ Schule verstehen, gibt es verschiedene Reaktionen: Bei
vielen Interviewpersonen zeigt sich als erste Tendenz, dass sie einer konkreten Positionierung
ausweichen möchten. Auf die Frage, was eine gute Schule sei, antwortet beispielsweise eine
Interviewperson: „Ähm, (.) das is – das is glaube ich wirklich schwierig so einfach zu beschreiben.
Also ich denke, gute Schule muss – äh muss für mich was – was Lebendiges sein“ (Int. 15_8).
Viele Interviewten nennen als erstes, dass eine Schule gut sei, wenn der Unterricht gut sei
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(Int. 8; 15; 18; 4_13; 6; 7 10_22; 18_29), z. B. „Und das Kerngeschäft, wie wir auch oft sagen,
das Kerngeschäft einer jeden Schule ist der Unterricht, ist guter Unterricht“ (Int. 6). Im weiteren
Verlauf des Interviews treffen viele Interviewpartner konkretere Aussagen, die die Qualität von
Schule auf der Prozessebene bzw. den anzustrebenden Output von Schule beschreiben. Dabei
lassen sich auf der Prozessebene zwei Merkmale anführen, die von mehreren Personen genannt
werden:
Erstens ist dies der Umgang mit Heterogenität. So wird es als guter Unterricht gesehen, wenn
auf die Heterogenität der Schüler_innen Rücksicht genommen und ein differenziertes Bil-
dungsangebot gemacht wird (Int. 6, 16; 15_3; 12; 7). „Im Blick auf Unterricht hoffe ich, dass
ähm zunehmend der Blick dahingeht, dass der Unterricht so ausgerichtet sein muss, dass er der
Heterogenität und ich sage bewusst nicht Inklusion, ähm der Schüler gerecht wird“ (Int. 16). Als
Begründung dafür, warum der Umgang mit Heterogenität sinnvoll ist, wird „allen Teilhabe
ermöglichen“ (Int. 15) sowie „Chancengerechtigkeit“ (Int. 12) genannt.
Als zweite Beschreibung von guter Schule wird ein Verständnis von Schule als lernende Orga-
nisation genannt. Dabei wird der Anspruch an die Schule formuliert, dass sie regelmäßig die
eigenen Prozesse reflektiert, diese in Abhängigkeit von den gesetzten Zielen evaluiert und davon
ausgehend Prozesse optimiert (Int. 10_13; 8; 12; 2; 13; 1_46; 6; 14_15): „Gute Schule solche,
die ne gut funktionierende Evaluationskultur haben oder Reflexionskultur haben. Die sich also selbst
gut steuern können und das erfolgreich tun“ (Int. 10). Diese Beschreibung von Qualität lässt sich
theoretisch auch auf andere Organisationen anwenden, z. B. Unternehmen oder Verwaltung.
So bleibt in Bezug auf die ethisch-moralische Dimension von Bildungseinrichtungen eine
Leerstelle. Es fehlt an einer Setzung, welche Ziele mit den jeweiligen Lernprozessen von Schule
erreicht werden sollen. In diesem Zusammenhang kritisiert Biesta:

„The problem is, however, that effectiveness is an instrumental value, a value which says something
about the quality of processes and, more specifically, about their ability to bring about certain outcomes
in a secure way. But whether the outcomes themselves are desirable is an entirely different matter – a
matter for which we need value-based judgements that are not informed by instrumental values but by
what we might best call ultimate values“ (Biesta 2009, S. 35).

In den Interviews zeigt sich, dass diese Leerstelle nur zum Teil mit Inhalten gefüllt wird.
Als weitere Merkmale auf der Prozessebene werden noch die Kooperation von Lehrkräften
(Int. 1_46), die Unterrichtskultur (Int. 1_46) sowie die Zufriedenheit mit Schule (Int. 12_19)
genannt. Des Weiteren wird eine Vielzahl von Zielen von guter Schule formuliert: Chancen-
gerechtigkeit (Int. 12_19), Erziehung zu mündigen Bürger_innen (Int. 9_10 ; 16_21; 5_13;
7_9), Lehren und Lernen (Int. 18_9; 12_20); Wohlfühlen (Int. 1_46; 12_20), berufliche
Orientierung (Int. 12_20) sowie Qualifizierung zum guten Leben (Int. 10_14): „Also sie [die
Schule, ap] muss gucken, was wollen wir denn, also warum sind wir überhaupt eigentlich da. Also
im weitesten Sinne natürlich, um Menschen zu befähigen gutes Leben zu führen, nicht? Sich selbst
versorgen zu können“ (Int. 10).
In den Interviews werden unterschiedliche Beschreibungen von guter Schule genannt, die jedoch
auf einer abstrakten Ebene bleiben. Demnach könnten die einzelnen Beschreibungen eher als
Aufzählung verstanden werden, da sie sich auf den ersten Blick eher ergänzen als dass sie sich
widersprechen. Erste Widersprüche wurden jedoch an anderen Stellen der Interviews sichtbar:
So gab es unterschiedliche Positionen in Bezug auf die Frage, ob die optimale Förderung durch
Selektion (Int. 8_30) oder durch gelungenen Umgang mit heterogenen Gruppen (Int. 15_9)
gelingt.
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Im Folgenden geht es nun um die Frage, inwiefern das eigene Verständnis von guter Schule
der Interviewpartner Überschneidungen mit dem in dieser Arbeit verwendeten Verständnis
von Inklusion aufweist. In diesem Zusammenhang konnten drei unterschiedliche Muster
herausgearbeitet werden:

• So zeigt sich bei manchen Interviewpartnern die eindeutige Positionierung, dass Inklusion mit
dem eigenen Verständnis von guter Schule nicht kompatibel sei. Dies sind häufig Vertreter des
Typ II „Inklusion als Herausforderung für Schulen“ (nähere Ausführung → Abschnitt 7.3)
und lässt sich dadurch erklären, dass die Personen ein selektives Schulsystem favorisieren:
„Ich bin also, wenn Sie so wollen, Anhänger gymnasialer Bildung. Und das ist kein inklusiver
Ansatz“ (Int. 8_30). In diesen Fällen hat eine Auseinandersetzung zu der Frage stattgefunden,
inwiefern Inklusion zu dem eigenen Verständnis von guter Schule passt und das Ergebnis ist
eine kritische Positionierung gegenüber Inklusion. Dies spiegelt sich auch in der Position
dazu wider, welche Relevanz Instrumenten zu Inklusion in dem kompletten Instrumentenset
der Schulinspektionen zukommen sollte.

• Als weiteres Muster zeigt sich, dass Inklusion als etwas verstanden wird, das Überschneidungen
zu dem eigenen Verständnis von guter Schule aufweist. Dieses Muster ist insbesondere
bei Typ III „Inklusion als gelungener Umgang mit Heterogenität“ (nähere Ausführung
→ Abschnitt 7.3) vorzufinden. Demnach hat sich aus unterschiedlichen Gründen ein
bestimmtes Verständnis von guter Schule herausgebildet und Inklusion wird so gedeutet,
dass es zu diesem Verständnis passt. Somit wird von Seiten der Instrumenteentwickler_innen
auch eine positive Haltung gegenüber Inklusion eingenommen.

• Bei manchen Interviewpartnern wurde eine direkte Verknüpfung zwischen ihrem Verständnis
von guter Schule und Inklusion in der Analyse nicht sichtbar. Eine mögliche Erklärung
könnte hierfür sein, dass Inklusion nicht als ein Indikator für gute Schule gesehen wird.
Hierbei entsteht der Eindruck, dass die Auseinandersetzung mit Inklusion unabhängig davon
stattfand, was unter einer guten Schule verstanden wird. Dies legt nahe, dass es wahrscheinlich
keine Widersprüche zum vorhandenen Verständnis von guter Schule gab, aber auch keine
intensive Auseinandersetzung über die normative Aussagekraft von Inklusion in Bezug auf
Schulqualität stattgefunden hat. Dies ist insofern überraschend, als die Instrumente der
Schulinspektion zur Messung von Qualität genutzt werden.
Ausgehend von dem Sensemaking-Ansatz wäre es theoretisch auch möglich, dass sich durch
die Auseinandersetzung mit Inklusion das eigene Verständnis von guter Schule verändert
hat. Hierzu gibt es jedoch in den Interviews keine Hinweise. Des Weiteren wird auch im
Rahmen des Sensemaking-Ansatzes argumentiert, dass es selten zu Veränderungen in Bezug
auf bestehende Überzeugungen kommt (nähere Ausführung → Abschnitt 9.2).

8.1.2 Rechtliche Vorgaben
Neben den persönlichen Attributen spielt beim Sensemaking auch eine Rolle, wie die politi-
schen Vorgaben bzw. deren Repräsentation rezipiert wurden. Hierzu wird im Folgenden auf
die BRK, die maßgeblich die Debatte zu Inklusion im deutschsprachigen Raum initiiert hat,
eingegangen sowie auf weitere rechtliche Vorgaben wie die Schulgesetzgebung in den einzelnen
Bundesländern.

UN-Behindertenrechtskonvention: Die Ratifizierung der BRK hat bei den Schulinspektio-
nen verschiedene Prozesse initiiert, die im Folgenden näher dargestellt werden: So hat diese
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dazu geführt, dass eine Auseinandersetzung über Bewertungsinstrumente zu Inklusion statt-
gefunden hat (z. B. Int. 2_27; 3_24; 9_47; 8_24; 15_2; 11_25): „Ja in der ersten Runde (.)
ähm, ham wir eigentlich das Thema Inklusion (.) überhaupt nich im Blick gehabt. In der zweiten
Runde ham wir dann zum einen, äh, noch mal in einer längeren Phase tatsächlich überprüft,
ob wir mit den vorhandenen Bewertungskriterien Inklusion abbilden können“ (Int. 15_2). Die
Auseinandersetzung mit Inklusion, die häufig mit dem Beginn des zweiten Inspektionszyklus
zusammenfiel, lässt sich auch darauf zurückführen, dass die BRK zu Veränderungen in der
schulischen Praxis sowie in der Schulgesetzgebung geführt hat und sich somit indirekt auf das
Handeln der Schulinspektion auswirkte (Int. 5_36; 6_18; 2_27). So antwortet eine Person auf
die Frage, welche Rolle die BRK gespielt hat: „Für unsere Arbeit jetzt speziell, kann ich nicht sagen.
Also das ist eher die Behindertenrechtskonvention, äh hat ja letztlich die gesetzlichen Regelungen hier
in [Bundesland] sehr stark geprägt. Also äh die Tatsache, dass inklusive Bildung so eine entscheidende
Rolle spielt in unseren Schulen geht ja zurück auf die UN-Konvention“ (Int. 6_18).
In diesem Zitat wird bereits angedeutet, was sich als Muster in vielen Interviews herauskristalli-
siert: So zeigt sich, dass die konkreten Inhalte der BRK bei der Entwicklung von Instrumenten
eine geringe Rolle gespielt haben: „Sie ist ja im Grunde die Grundlage für das Schulgesetz an der
Stelle und das ist natürlich für uns auch wieder bindend, aber spezielle Teile dort. Also es ist jetzt
nicht so, dass wir das jetzt beiseitegelegt haben und gesagt haben, wie erfüllen wir die und uns dann
eher so, wie es umgesetzt wird an den Schulen, worauf wir gucken“ (Int. 1_38; siehe auch 2_27;
9_47; 12_29). Ergänzend bestätigen einige Befragte, dass die BRK insgesamt keinen Einfluss
auf ihre Arbeit gehabt hätte (Int. 13_26; 4_12; 16_53) und somit auch nicht auf inhaltlicher
Ebene. So gibt es lediglich zwei Fälle, die davon sprechen, dass man sich mit den konkreten
Inhalten von Art. 24 BRK auseinandergesetzt habe (Int. 14_35; 1_37), aber auch hier gibt es
kaum Hinweise darauf, welche Implikationen dies in Bezug auf die konkrete Formulierung
von Indikatoren hatte.
Generell zeichnet sich demnach als Muster ab, dass die Inhalte der BRK für das Entwickeln von
konkreten Instrumenten kaum eine Rolle gespielt haben, aber die Ratifizierung der BRK bei
der Schulinspektion Prozesse initiiert hat (Int. 2_27; 9_47; 8; 15_2; 11_25; 3_24). In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich der geringe Einfluss der BRK auf inhaltlicher Ebene
erklären lässt. Hierzu gibt es in den Interviews insofern Hinweise, als eine Person dies damit
begründet, dass die BRK zu weit vom Schulalltag entfernt sei (Int. 2_27), d.h. dass sich die Inhalte
nur schwer direkt auf den Alltag in der Schule übertragen lassen. Als weitere Begründung wird
genannt, dass keine Notwendigkeit bestanden habe sich mit der BRK auseinanderzusetzen, da
die Schulinspektion sich selbst nicht als Kontrollinstanz und somit nicht in der Verantwortung
sehe, das Monitoring von Art. 24 BRK zu realisieren (Int. 5_36). So sei dies die Aufgabe der
Schulaufsicht (Int. 12_12; nähere Ausführung zur Schulaufsicht → Kapitel 8.1.3). Jedoch gibt
es in den Interviews auch Positionierungen, die in eine andere Richtung gehen: Diese können
Typ 1 „Inklusion als Anspruch auf Förderung“ (nähere Ausführung → Kapitel 7.3) zugeordnet
werden. Jedoch gibt es auch bei diesen Interviewpersonen keinen Hinweis darauf, dass die BRK
für die inhaltliche Gestaltung der Instrumente genutzt wurde.

Andere rechtliche Vorgaben: Die BRK stellt eine internationale Konvention dar und es feh-
len Angaben darüber, welche konkreten Implikationen sich aus den rechtlichen Vorgaben der
BRK für Deutschland ergeben (vgl. Piezunka et al. 2018). Möglicherweise waren im Hinlick
auf die Entwicklung der Instrumente rechtliche Vorgaben auf nationaler bzw. bundesland-
spezifischer Ebene von Bedeutung. Jedoch berichten die Instrumenteentwickler_innen, dass
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auch die Inhalte aus Schulgesetzen und anderen Erlassen bei der inhaltlichen Entwicklung von
Instrumenten eine geringe Rolle gespielt hätten (Int. 2_25; 3_10; 1_21; 4_12; 9_22; 14_8).
Dies wird in Bezug auf Inklusion in einem Bundesland damit begründet, dass sie zu einem
Zeitpunkt vor der Herausforderung standen, Bewertungsinstrumente zu entwickeln, als die
rechtlichen Verordnungen noch nicht verabschiedet waren. Des Weiteren begründen andere
Instrumenteentwickler_innen den fehlenden Einfluss der rechtlichen Vorgaben erneut damit,
dass sie die Schulinspektion nicht als einen Akteur ansehen, der das Monitoring von Gesetzen
übernimmt (Int. 9_22; 4_8; 3_26; 12_16).
Auch wenn sich aus den rechtlichen Vorgaben für die meisten Interviewpartner keine Inhalte
für die Bewertungsinstrumente ergeben, ist der Anspruch vorhanden, dass die jeweiligen Mess-
instrumente mit dem rechtlichen Rahmen konform sind (Int. 14_8; 12_17; 9_20; 5_9; 1_43):
„Ja gut - wir sind natürlich wirklich in diesem Rechtsrahmen unterwegs und wir müssen natürlich
auch in diesem Rahmen bleiben“ (Int. 1_43). So wird häufig nachträglich auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen verwiesen, um einzelne Instrumente zu legitimieren (nähere Ausführung
→ Abschnitt 9.2) „Das [~Hospitanz durch die Schulleitung, ap] sind gesetzliche Vorgaben, die
wir dann auch verankert haben. Also es gibt schon ne Reihe von Bewertungsinstrumenten [anony-
misiert, ap] - aber nicht alle - die auch mit Erlassen oder Gesetzen unterlegt sind, die wir dann
auch zur Grundlage gemacht haben. Sachen, wenn das nicht passiert, dann kann der Prozess nicht
funktionieren“ (Int. 10_12, siehe auch 11_11).
Zusammenfassend wird deutlich, dass Gesetzesveränderungen zwar dazu führen, dass Prozesse
initiiert werden, z. B. Auseinandersetzung mit Inklusion oder Einstellung von neuem Personal.
Wenn es jedoch um die Inhalte von Instrumenten geht, spielen die konkreten Gesetzestexte
eine geringe Rolle. In manchen Fällen dienen sie retrospektiv zur Legitimation von einzelnen
Anforderungen (Int. 15_28; 1_17) oder zur Festlegung der Höhe der Anforderungen (Int.
15_28; 5_38; 16_37), die von Seiten der Schulinspektion gegenüber den Schulen formuliert
werden.

8.1.3 Situativer Kontext
Neben den Attributen der Sensemaker sowie den rechtlichen Vorgaben, prägt auch der situative
Kontext das Sensemaking in Bezug auf Inklusion. Spillane et al. (2002) lassen relativ offen,
welche Aspekte unter den situativen Kontext fallen, und nennen eine Vielzahl von unterschied-
lichen Rahmenbedingungen, die eine Rolle spielen können. In Bezug auf die Deutung von
Inklusion bzw. die Entwicklung von Messinstrumenten zu Inklusion zeigte sich in den In-
terviews, dass folgende Akteure von besonderer Relevanz sind: Kultusministerien, Schulen,
Forscher_innen; Schulinspektionen aus anderen Ländern sowie die Schulaufsicht. Als relevante
Kontextbedingungen sind unter anderem die öffentliche Debatte zu Inklusion, die Umsetzung
von Inklusion im Bundesland sowie zeitliche und finanzielle Bedingungen zu nennen. Im
Folgenden wird zunächst dargestellt werden, welche Akteure bei der Entwicklung von Instru-
menten miteinbezogen bzw. welche Interessen berücksichtigt wurden. Im nächsten Schritt folgt
eine Darstellung der Kontextbedingungen.

Kultusministerium als bildungspolitischer Akteur Das Kultusministerium des jeweili-
gen Bundeslandes ist für die Schulinspektion die oberste Dienstbehörde. Die hierarchische
Stellung impliziert nach dem Sensemaking-Ansatz (→ Kapitel 5) jedoch nicht automatisch,
dass Vorgaben des Ministeriums von Seiten der Schulinspektion so umgesetzt werden, wie es
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vom Ministerium intendiert ist. So müssen formelle Hierarchieverhältnisse nicht unbedingt
tatsächliche Machtverhältnisse widerspiegeln.
Generell zeigt sich, dass in allen Bundesländern ein inhaltlicher Austausch zwischen den Schul-
inspektionen sowie einzelnen Abteilungen der Kultusministerien stattfindet (z. B. Ing. 12_13;
10_34; 18_25). So werden das Ministerium bzw. Vertreter_innen aus dem Ministerium als ein
Akteur genannt, der die Auseinandersetzung mit Inklusion durch die Schulinspektionen initiiert
hat (Int. 1_23; 2_3; 8_25; 12_27; 7_21; 13_2; 17_15) bzw. durch eigenes Verhalten initiierend
wirkte (Int. 16_11). Des Weiteren tauschen sie sich über die konkreten Bewertungsinstrumente
sowie über das tatsächliche Verfahren aus (Int. 9_11; 18_6; 7_17; 17_12; 16_14), z. B. über
die Art und Weise, wie die Ergebnisse zurückgemeldet werden. Zusätzlich zeigt sich in den
Daten, dass es in Bezug auf bestimmte Punkte konkrete Vorgaben oder Anweisungen von
Seiten des Ministeriums gab. In anderen Fällen gab es zwar keine konkreten Vorgaben, aber die
interviewten Personen antizipieren bei ihrem eigenen Handeln die Positionen des Ministeriums
und bemühen sich darum, dass das eigene Handeln mit der Linie des Ministeriums konform
ist.
Generell ist in Bezug auf das Kultusministerium zwischen der Entwicklung des gesamten Instru-
mentensets sowie der Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion zu unterscheiden: So gibt es
beispielsweise den Fall, dass generell ein inhaltlicher Austausch zu Bewertungsinstrumenten
stattfindet, aber es wenige Hinweise zu Inklusion gab, weil das Kultusministerium selbst noch
in der Findungsphase war (z. B. Int. 2_25, siehe auch 10_33). Es wird in einem anderen Fall
aber auch die Vermutung geäußert, dass es politische Gründe sind, warum es keine konkreten
Hinweise zu Inklusion gibt: „Wenn die Voraussetzungen, also die rechtlichen Rahmenbedingungen,
(.) äh, alle- alle Facetten offenlässt, dann erleben wir natürlich auch diese (.) Facetten. Also die
Steuerung is wichtig (.) zu inklusiven- in diesem inklusiven Kontext. Und äh, da nehm ich (.) eher
wahr, dass die Politik überlegt, wie se wiedergewählt werden kann, als dass jetzt inhaltlich gesteuert
wird. Weil das sind andere- andere Faktorn. Im Augenblick is die große Angst vor der ähm-äh-a-a
AfD zu spürn. Und die sind so vorsichtig, also mit Allem was sie tun und ja. […,ap]. Dann die
sprechen dann immer- die vom Kultusministerium von Leitplanken (.), ja? Aber die Leitplanken
sind (.) schon ziemlich weit gefasst. Man könnte, und man sollte und..“ (Int. 14_50). Des Weiteren
ergänzt sie später „Die ham dann gesagt, äh-ähh-ähhh mit dem- mit dem Begriff Inklusion kann
man keine Wahl gewinnen. Also die trennen dis sehr stark voneinander“ (Int. 14_50). Demnach
hält das Kultusministerium in manchen Fällen konkrete Hinweise zurück, wie Inklusion opera-
tionalisiert werden könnte. Den Schulinspektionen wird somit Handlungsspielraum gelassen.
Nichtsdestotrotz haben die Instrumenteentwickler_innen vor Augen, welche Erwartungen von
Seiten der Kultusministerien formuliert werden: „Das andere Problem, was wir, glaub ich, ham,
is dass wir mit unseren Berichten natürlich nich nur Jubelbotschaften produziern und insofern auch
politisch nich unbedingt vermarktbar sind. Das heißt also wir liefern im Grunde genommen (.)
Erkenntnisse, die nich unbedingt gewollt sind. Und das heißt, (.) ähm, wir setzen uns an der Stelle
also mehr oder weniger selber den Auftrag“ (Int. 13_13).
Des Weiteren gibt es auch den Fall, dass das Ministerium eigentlich keine inhaltlichen Vorgaben
bei der Entwicklung von Instrumenten macht, aber in Bezug auf Inklusion aktiv wurde (z. B.
Int. 17; 9_16; 12_3): „Was die inhaltliche Seite anbelangt, also warum ist ein Kriterium in einem
Tableau und dass die Schulen danach bemessen werden, da gab es eigentlich keine politischenVorgaben.
Erst nach fünf-sechs Jahren mit der Inklusion kam eineVorgabe“ (Int. 17). Beispielsweise orientieren
sich die Instrumenteentwickler_innen in ihrem Handeln daran, wie Inklusion offiziell auf
ministerialer Ebene definiert wird (z. B. Int. 3_17; 9_36; 14_33; 7_21; 17_39): „einfach mal
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schaue, wie wird Inklusion hier im Land kommuniziert. Was ist das? dann muss ich sagen. leider sind
wir inzwischen an dem Punkt in [Bundesland], wo Inklusion gleich gesetzt wird mit gemeinsamen
Unterricht und Betreuung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Es wird zwar
immer davon geredet, dass es den Index für Inklusion gibt, dass wir die Menschenrechtskonvention
unterzeichnet haben, dass wir Schritte unternehmen müssen, um moderne Schulen zu entwickeln
und und und. Aber der Begriff Inklusion wird explizit benutzt, um die GU-Kinder oder die I-Kinder
oder wie auch immer. Also den Umgang mit diesen Kindern zu beschreiben. Ja. Und zu sagen: wie
müsste der Unterricht aussehen, um sozusagen erfolgreich auf diese GU-Kinder beschulen zu können“
(Int. 9_37). Demnach wird in diesem Bundesland – wie in den meisten Fällen – von Seiten
des Ministeriums ein enger Inklusionsbegriff vertreten. Dagegen zeichnet sich – wie bereits in
Kapitel 7.3 dargestellt - auf Individualebene bei den interviewten Instrumenteentwickler_innen
ein heterogenes Bild ab.
In diesem Zusammenhang zeigen sich Anknüpfungspunkte zu dem Phänomen des „street level
bureaucrat“ von Lipsky (2010): Dieses basiert auf dem Ansatz, dass Akteure, die eine Vorgabe
in der Praxis umsetzen sollen, vor der Herausforderung stehen, abstrakte Vorgaben zu konkreti-
sieren und in ihre bisherigen Routinen zu integrieren. Hierbei verfügen sie über einen gewissen
Handlungsspielraum. Dies ermöglicht es ihnen beispielsweise auch eigene Überzeugungen ein-
zubringen. So beschreiben Wong und Anagnostopoulos (1998), wie Lehrkräfte mit rechtlichen
Vorgaben umgehen, die eine stärkere Orientierung an Schulleistungsstests implizieren. Dabei
können sie nachweisen, dass die Lehrkräfte verschiedene Coping-Strategien entwickeln, um
mit den Vorgaben der Bildungsadministration umzugehen. Beispielsweise implementieren viele
Lehrkräfte die Vorgaben nur oberflächlich oder berücksichtigen die Vorgaben nur in einem Teil
ihrer Unterrichtsstunden. Demnach wirken Vorgaben „von oben“ nur begrenzt.
Im Fall der Instrumenteentwickler_innen zeigt sich in Bezug auf den engen und weiten Inklusi-
onsbegriff ein ähnliches Muster: So werden vereinzelt Coping-Strategien gewählt, um ein weites
Inklusionsverständnis in den Instrumenten zu verankern: So argumentiert eine Interviewperson,
dass ein weites Verständnis zwar nicht explizit mit dem Inklusionsbegriff in den Instrumenten
verknüpft wird, aber bei dem Aspekt „Umgang mit Heterogenität“ mitgedacht wurde (z. B. Int.
3; 9): „schon Elemente auch des Index oder eines breiteren Denkens von Inklusion. Aber wie gesagt
nicht explizit ausgewiesen. Ja. Aufgrund dieses sehr engen Verständnisses von Inklusion vom Land“
(Int. 9). Demnach haben diese Instrumenteentwickler_innen den Eindruck, dass ihr eigenes
Verständnis von Inklusion in den Instrumenten repräsentiert ist, nur nicht explizit mit dem
Inklusionsbegriff verknüpft wird. Des Weiteren berichtet eine Interviewperson, dass sich die
Schulinspektion als Ganzes zu einem weiten Inklusionsverständnis positioniert hätte: „ich-ich
frag mich grad, ob das jetzige Kul-Kultusministerium irgenwo mal ne- (.) ähm-äh Definition hin-
terlegt hatte. Dis gibt einen sogenannten Aktionsplan zur Umsetzung. Bezieht sich aber auch immer
nur auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Also, die-die Definition is so, ja? Hier für
Bundesland X [anonymisiert, ap]. Und wir ham son bisschen weiteren geschafft. Bisschen Freiheit
genomm.“ (Int. 15, siehe auch 9_44). Demnach zeigt sich hier, dass der vom Kultusministerium
gesetzte Inklusionsbegriff ignoriert wird bzw. die eigenen Vorstellungen von Inklusion in die
Instrumente Eingang finden. Um Konflikte zu vermeiden, werden die Instrumente in diesem
Fall nicht als inklusionsorientiert gekennzeichnet.

Schulische Vertreter Unter dem Begriff „schulische Vertreter“ werden im Folgenden unter-
schiedliche Personengruppen gefasst, die die Interessen der Praxis einbringen: Schulartvertreter,
Vertretungen von Einzelschulen sowie Lobbyverbände, z. B. von Lehrer_innen wie der Philolo-
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genverband (z. B. Int. 10_5). Viele dieser Akteure waren bei der Entwicklung der Instrumente
repräsentiert. Des Weiteren wurden die Positionen und Sorgen der schulischen Vertreter bei der
Entwicklung der Instrumente von Seiten der Inspektion, aber auch durch das Kultusministerium
antizipiert,auch wenn diese nicht durch konkrete Personen vertreten waren.
Das Verhältnis zwischen Schulinspektionen und schulischen Vertretern ist maßgeblich davon
geprägt, welche Funktionen die Inspektionen innehaben (nähere Ausführung zu den Funktionen
von Schulinspektionen → Kapitel 8.1.3). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die
Schulinspektionen in der formellen Hierarchie über den Schulen bzw. den schulischen Vertretern
anzusiedeln sind. Demnach wäre zu erwarten, dass die schulischen Vertreter bei der Entwicklung
von Messinstrumenten keine allzu große Rolle spielen, weil es darum geht diese zu kontrollieren.
Zur Illustration: Wenn die Kompetenzen von Schüler_innen im Rahmen von Klausuren
abgefragt werden, sind diese bei der Entwicklung der Klausurfragen meistens nicht involviert.
Diese Annahme zeigt sich jedoch nur begrenzt in den Daten: „Alle Schulen müssen vorbereitet
sein und die Frage, ob hier ein behindertes Kind ist oder nicht, spielt hier auch überhaupt keine
Rolle. Und hier wären auch die Förder- und Realschulen [anonymisiert] wären da auch mitgegangen.
Also die Hälfte der Schulen, wenn man soll. Aber die andere Hälfte nicht. Die einfach Angst gehabt
haben - es würde jetzt ein Kriterium in dem Profil der Schule erscheinen, wo sie alle schlecht
abschneiden, weil sie das alle gar nicht haben“ (Int. 17_18). Andere Interviewpartner wollen
die Schulen zwar fordern – insbesondere, wenn diese noch nicht aktiv geworden sind (3_22),
aber nicht überfordern (7_28; 12_31; 3_22; 8_16): „Also zum einen, dass ähm dass die Schulen
im Moment damit überfordert sind und dass es von daher unangemessen ist das überhaupt in den
Blick zu nehmen. Also dass man sozusagen das trennen soll von der Schulinspektion [anonymisiert],
dass es von daher sozusagen moralisch ist unsern Prüfauftrag ähm da in dieser Richtung zu sehen,
dass ist die eine Begründung“ (7_28). Die Ängste werden nicht nur registriert, sondern auch
bei der Entwicklung der Instrumente berücksichtigt. So gab es nur wenige Bundesländer,
die den schulischen Vertretern bei der Beschreibung des Entwicklungsprozesses keine große
Rolle beigemessen haben und es zeigte sich darüber hinaus, dass einzelne Inspektionen dafür
bestraft wurden, wenn sie die Positionen der schulischen Vertreter zu wenig in ihrem Handeln
berücksichtigt haben: „Gut und (.). Ich denke mir, wir warn auch einige Jahre lang ähm, (.)
ham wir aufn ziemlich hohen Ross gesessen, so nach dem Motto: Wir sind diejenigen, die wissen,
was gute Schule ist. <lachen> Und jetzt dreht es sich eben und dann sagen die, die da bescheinigt
bekommen haben: <Ihr macht keine gute Schule.> Die haben jetz ma grade wieder mehr Macht
und sagen: <So, jetz zeigen wa den mal, was ne Harke is und legen die [die Schulinspektionen, ap]
erstmal still.> (lachen) Das is einfach so.“1 So zeigt sich in einer Vielzahl von Interviews, dass
die (antizipierten) Positionen und Interessen von schulischen Vertretern auf unterschiedliche
Art und Weise die Entwicklung von Instrumenten entscheidend mitprägen. Dies spiegelt
sich beispielsweise darin wider, dass die Notwendigkeit formuliert wird, dass das Verfahren
der Inspektion und die Instrumente bei den Schulen Akzeptanz erfahren müssten (Int. 2_9;
8_36; 18_15; 5_38; 11_17). So hatte beispielsweise ein Bundesland zu Beginn nach eigener
Einschätzung ein „sanftes Inspektionsverfahren“: „Dass man sehr vorsichtig auf die Schulen
zugehen wollte und sehr offen und sehr wertschätzend Ich denke, dass sich dieser eher sanfte Einstieg,
den wir hier in [Name des Bundeslandes, ap] gewählt haben, durchaus bewährt hat. Also wir hatten
ja jetzt keine großen Auf und Abs - also das Thema [die Inspektion von Schulen, ap] ist jetzt quasi
stabil seit [anonymisiert, ap] Jahren“ (Int. 2_9). Demnach werden die Positionen von Seiten der

1 Aus Datenschutzgründen keine genauere Angaben zum Interviewpartner.
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schulischen Vertreter berücksichtigt, um zu erreichen, dass das Inspektionsverfahren als solches
von ihnen Akzeptanz erfährt (nähere Ausführung siehe Piezunka 2019).
Des Weiteren wird die Nicht-Einführung der Schulrankings damit begründet: „und das war
auch von Anfang an klar. Es gibt kein Ranking. Das war eine Zusage von Ministeriumsseite her,
weil die - die ganzen Verbände interveniert haben, dass sie so etwas nicht haben wollen. das ist das
eine und auch die Schulen haben gesagt - sie wollen so etwas eigentlich garnicht gern. Alle haben
die Befürchtung gehabt - das führt dann zu einem Schulranking und drum haben wir das von
Anfang an garnicht vorgehabt “ (Int. 17_12). Dennoch erhalten die Mitarbeiter_innen von
Schulinspektionen von einzelnen Schulen die Rückmeldung, dass diese sich gerne im Vergleich
zu anderen Schulen verorten würden (Int. 12_12) bzw. in der Vergangenheit versucht haben,
dies mit den vorhandenen Daten zu tun (Int. 5_24). Generell werden die schulischen Vertreter
jedoch als ein Akteur wahrgenommen, der sich gegen Schulrankings positioniert.
Am Beispiel der Rankings wird die Machtposition der schulischen Vertreter sichtbar, wenn
der Fall der deutschen Schulinspektionen mit anderen Fällen verglichen wird, z. B. mit den
Hochschulrankings im US-amerikanischen Bildungssystem. So weisen Espeland und Sauer
(2016) darauf hin, dass die Hochschulrankings in den USA von dem Magazin „US News
& World Report“ eingeführt wurden. Einige Hochschulen versuchten sich dem Ranking zu
entziehen. Dies führte dazu, dass die Daten dieser Hochschulen von dem Magazin einfach
geschätzt wurden und hierfür auf Schätzwerte zurückgegriffen wurde, die von Seiten der
betroffenen Hochschulen als schädigend empfunden wurden (vgl. Sauder und Espeland 2009,
S. 76). Dies hatte zur Folge, dass diese Hochschulen an weiteren Erhebungen aktiv teilnahmen,
um Einfluss auf die Daten nehmen zu können. Demnach stellte sich hier gar nicht die Frage,
inwiefern es ein Ranking geben würde, und die Verhandlungsposition der Hochschulen war
schlecht, da sie sich aufgrund der breiten öffentlichen Rezeption der Rankings diesen nicht
entziehen konnten. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie es sich erklären lässt,
dass sich Rankings bei der deutschen Bildungsadministration nicht durchsetzen konnten. Wie
bereits oben erwähnt, könnte ein Aspekt sein, dass die schulischen Vertreter im deutschen
Bildungssystem eine mächtigere Position innehaben. Des Weiteren zeigt sich, dass Rankings im
deutschen Bildungssystem – im Vergleich zum US-amerikanischen System, welches im Buch von
Espeland und Sauder beschrieben wird – im Allgemeinen eine geringere Rolle spielen. Mögliche
Ursachen können nach einer These von Espeland sein, dass es im Vergleich zwischen USA und
Deutschland weniger Wettbewerb zwischen Schulen gibt und dass der Besuch von bestimmten
Schulen bzw. bestimmten Hochschulen in Deutschland für den weiteren Bildungsverlauf
weniger entscheidend ist als in den USA. Da die Schul- bzw. Hochschulwahl in den USA
für den weiteren Lebensverlauf von hoher Relevanz ist, ist auch die Auswahl der „richtigen“
Hochschule von größerer Bedeutung. Um diese Entscheidung treffen zu können, greifen Eltern
und Schüler_innen in den USA aufgrund von Unsicherheit auf Rankings zurück. Demnach
gibt es in Deutschland von Seiten der Eltern und Schüler_innen einen geringeren Bedarf an
Rankings.
Die Relevanz von schulischen Vertreter zeigt sich auch im Hinblick auf die inklusionsorientierten
Instrumente, z. B. als es darum ging zu entscheiden, welche Anforderungen für machbar
gehalten werden (Int. 1_41; 15_23) und inwiefern die Daten generell für die Schulen von
Relevanz sind (Int. 9_17; 16_9). Darüber hinaus orientieren sich die Schulinspektionen an
schulischenVertretern, da es ihnen ein Anliegen war, durch ihre Bewertungsinstrumente Themen
abzudecken, die für die Schulen aktuell von Relevanz sind (Int. 2_10; 10_18). Demnach sind
die Schulinspektionen zwar in der Hierarchie formell über den Schulen gestellt. Dennoch
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zeigt sich in den Daten, dass die Positionen der schulischen Vertreter bei der Entwicklung von
Bewertungsinstrumenten eine maßgebliche Rolle gespielt haben. So werden von einzelnen
Instrumenteentwickler_innen Zusammenhänge zwischen der Akzeptanz durch schulische
Vertreter und dem Existenzstatus von Schulinspektionen gesehen.

Schulaufsicht Im Kapitel zu Schulinspektionen (→ Kapitel 3) wurde das Verhältnis zwi-
schen Schulinspektionen und Schulaufsicht näher beschrieben: So ist eine Zusammenarbeit
notwendig, da in fast allen Bundesländern die Schulaufsicht dafür verantwortlich ist, zu über-
prüfen, inwiefern die Schulen nach dem Besuch der Schulinspektion aktiv werden (z. B. Int.
10_9), z. B. indem Zielvereinbarungen zwischen Schulaufsicht und Schulinspektion getroffen
werden. In einem Interview gibt es jedoch die Andeutung, dass dies nicht immer funktioniert:
„Die ursprüngliche Idee war ja ähm wir machen die Rechenschaftslegung und dann arbeitet die
Schulaufsicht mit ihrem Beratungs- Unterstützungssystem weiter - dabei die Schule zu beraten.
Ähm das funktioniert nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Also in der Theorie geht das, in
der Praxis funktionierts einfach so nicht, weil die Dezernenten aus welchen Gründen auch immer,
Arbeitsbelastung, zu viele Schulen, nicht in ausreichender Weise dazu kommen, sich mit den Schulen
nach der Inspektion so auseinanderzusetzen, dass sie die da abholen, wo sie gerade sind und dann
entsprechend weiter begleiten“ (Int. 10_ 9).
Hierbei zeigt sich ein Phänomen, welches Heinrich (2015) bereits herausgearbeitet hat: Die
Schulinspektion wird von Seiten der Schulaufsicht als ein Akteur wahrgenommen, der den
eigenen Kompetenzbereich bedrängt. Daher ist es den Interviewpersonen ein Anliegen, den
eigenen Kompetenzbereich deutlich von dem der Schulaufsicht abzugrenzen: „Auch in der
Findung der Rolle, die ja ganz neu war, und gerade so in der Platzierung zwischen Schulaufsicht
und Landesinstitut für Beratung, mussten wir unsere Nische suchen, ohne den anderen Beteiligten
zu vermitteln, wir kommen in euren Bereich“ (Int. 16_19, siehe auch 12_18). In diesem Zusam-
menhang spielt auch eine Rolle, was als primäre Funktion von Schulinspektionen angesehen
wird. So sagt eine Interviewperson bei der Beschreibung der Schulinspektion als Impulsgeber
für Schulen: „Ich sage jetzt mal böse: wir sind ja eigentlich die Guten, die versuchen mit den
Schulen inhaltlich zu arbeiten und ähm ja im Sinne von Kommunikation die Handlungsfelder
zu entwickeln“ (Int. 9). Dagegen wird die Rolle der Schulaufsicht von dieser Interviewperson
stärker in der Kontrollfunktion gesehen (Int. 9).
Im Hinblick auf die Instrumente spielt die Schulaufsicht eine Rolle, da sie bei der Entwick-
lung miteinbezogen wurde (z. B. Int. 10_6; 16_17; 18_5; 17_57), z. B. als Mitglieder in den
Arbeitsgruppen. Die Anerkennung des schulaufsichtlichen Kompetenzbereichs zeigt sich in
vielen Fällen auch darin, dass keine Aspekte abgefragt werden, mit denen nicht nur die Schule,
sondern auch die Schulaufsicht evaluiert werden würden, z. B. Rahmenbedingungen an der
Schule (Int. 17_9; 10_37) oder auch die Frage, woran die Schule seit der letzten Schulinspek-
tion gearbeitet hat: „Wir wollten nämlich bei der Revision gerne ein Kriterium aufnehmen äh
und zwar in der Gestalt und zu prüfen, was ist aus der Schulinspektion [anonymisiert, ap] gewor-
den, was hat die Schule gemacht und das wurde abgelehnt und zwar deshalb, weil es eine Aktion
ist, die in Kooperation mit der Schulaufsicht ist und es uns nicht zusteht auch die Schulaufsicht
zu evaluieren. Also da war der Punkt. Das ist eigentlich eine Bewertung der Schulaufsicht - das
machen wir nicht. Letztlich geht es aber garnicht, weil die Schulen natürlich bei dem Kriterium
[anonymyisert, ap] Qualitätsentwicklung Dinge einbringen, die sie zusammen mit der Schulaufsicht
machen. Also letztendlich kann man das garnicht verhindern“ (17_58; siehe auch 1_39). Aus
Rücksichtsnahme gegenüber der Schulaufsicht ist es in diesem Fall für die Schulinspektion
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schwierig zu überprüfen, inwiefern ihre letzte Inspektion Wirkung gezeigt hat. Ein weiterer
Aspekt wird von Botz et al. angesprochen, nämlich die Frage, „wer evaluiert, ob die vom Land
gebotenen Mittel ausreichend sind“ (Botz et al. 2011, S. 31). Indem die Schulinspektionen sich
darum bemühen, nicht in den Kompetenzbereich anderer Akteure einzudringen, gibt es keine
Kontrolle darüber, inwiefern die Rahmenbedingungen vorhanden sind, damit Schulen in der
Lage sind, bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Bezüglich Inklusion bedeutet dies, dass durch
die Daten der Schulinspektion beispielsweise nicht ermittelt werden kann, ob die Schulen
die Ressourcen erhalten, die ihnen für die Umsetzung von Inklusion zustehen. Abschließend
lässt sich im Hinblick auf die Schulaufsicht festhalten, dass in den Interviews kaum Aussagen
darüber getroffen werden, welche inhaltlichen Positionierungen zu den einzelnen Instrumenten
von ihnen ausgehen und wie diese konkret mitwirken.

Im Austausch mit anderen Schulinspektionen Bei der Entwicklung von Bewertungsinstru-
menten berücksichtigen die Instrumenteentwickler_innen auch, was andere Schulinspektionen
machen. So hospitieren die Schulinspektionen gegenseitig (z. B. Int. 1_5; 2_6; 8_12; 11_10).
Für die Inspektionen ist nicht nur von Interesse, was in anderen Bundesländern passiert (Int.
1_5; 8_3; 12_22; 18_32; 5_15; 14_43), sondern auch was im Ausland passiert: So findet
beispielsweise ein Austausch mit England, Schottland, Niederlande, Österreich, Nordirland,
Litauen und Portugal (z. B. Int. 8_2; 14_43; 5_15; 10_8) statt. Beim inhaltlichen Austausch
geht es unter anderem darum zu erfahren, welche Kriterien und Messinstrumente (z. B. Int.
1_6) genutzt werden und inwiefern es Unterschiede in Bezug auf das Verfahren oder primäre
Funktionen (Int.10_8) gibt. So wurde einer Schulinspektion beispielsweise von anderen Bun-
desländern abgeraten, Inklusion als „Add-On“ in die Bewertungsinstrumente zu integrieren
(Int. 2_20).
Zwischen den Bundesländern unterscheidet sich, wie intensiv der Kontakt ist: Beispielsweise
haben sich bestimmte Bundesländer zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um gegenseitig
stattfindende Hospitationen zu institutionalisieren. Jedoch gibt es auch auf informeller Ebene
Austausch z. B. über bestehende Kontakte oder geografische Nähe. Generell entsteht der Ein-
druck, dass fast alle Schulinspektionen im direkten Austausch mit anderen Bundesländern sind
„Also der Wille [zum Austausch, ap] ist schon da, ne äh (…) nur Bundesland X meldet sich nicht“
(Int. 14_43).
Der Austausch wird insofern als positiv bewertet, als dass alle von den Erfahrungen der anderen
profitieren können: „Jetzt habe ich einfach daran gedacht, dass wir in den nächsten Monaten eher
informelle, eher auf einer kollegialen Ebene, auf andere Inspektorate zu gehen werden, um einmal das
Gespräch zu suchen […,ap]. Wird das interessant mal zu hören, gibt es vielleicht neue Schwerpunkte
die gesetzt werden, ähm gibt es neue interessante Verfahrensweisen, Instrument, können wir sozusagen
Honig saugen aus Erfahrungen und Überlegungen der Kooperationspartner.“ (Int. 8_33). Der
Austausch bietet die Möglichkeit von Best-Practice-Instrumenten und Verfahren zu profitieren,
jedoch weist ein anderer Interviewpartner daraufhin, dass es nur eine begrenzte Übertragbarkeit
gibt, weil die „Möglichkeiten und Gegebenheiten“ (Int. 12_22) zwischen den Bundesländern
voneinander abweichen.

Forscher_innen oder Forschungsergebnisse Im Folgenden geht es nun darum, inwiefern
wissenschaftliche Forschung bei der Entwicklung von Instrumenten im Allgemeinen sowie in
Bezug auf Inklusion berücksichtigt wird.
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• Nutzung von Forschung für die Entwicklung von Instrumenten im Allgemeinen: Einige
Schulinspektionen stellten durch ihre Personalauswahl sicher, dass wissenschaftliche Exper-
tise im eigenen Team vorhanden ist (z. B. Int. 13_19; 4). Eine weitere Form der Ausein-
andersetzung mit wissenschaftlicher Forschung findet statt, indem Mitarbeiter_innen der
Schulinspektionen sich bei der Entwicklung von Instrumenten intensiv mit der vorhande-
nen wissenschaftlichen Literatur auseinandersetzen (z. B. Int. 1_11; 2_7; 4_4; 10_25). So
antwortet ein Instrumenteentwickler auf die Frage, wie sie zu den Bewertungsinstrumenten
gekommen sind: „Wir haben uns da durch die Literatur durchgefressen und haben alles, was es
dazu gibt. äh. aufgearbeitet und versucht aus dem raus Kriterien, Anforderungen - also - ich weiß
nicht, ob die anderen es auch so haben“ (Int. 17_41).
Hierbei fällt auf, dass die Namen von drei Wissenschaftlern immer wieder genannt werden:
Andreas Helmke (Int. 12_2; 8_4; 6_13; 17_7), Hilbert Meyer (Int. 12_2; 8_4; 9_9; 6_13;
11_8) sowie John Hattie (Int. 3_5; 8_4; 10_2; 11_8): „und hier haben eigentlich glaube ich
die meisten Länder und auch wir ursprünglich zurückgegriffen auf das was Helmke und Meyer
und andere entwickelt haben und ähm Sie können sich denken, aus meiner Sicht jedenfalls, das
natürlich jetzt in den letzten zwei drei Jahren ganz stark die Forschung von Hattie Einfluss
genommen haben und jetzt auch häufig diesen Begriff lernwirksamer Unterricht verwenden. Das
ist natürlich dann die Grundlage gewesen“ (Int. 8_6) oder ein anderer Interviewpartner erklärt
„Wir haben uns da im zweiten Teil eigentlich sehr stark an Helmke gehalten, der war im Grunde
genommen eigentlich der Mentor für uns“ (Int. 17).
Eine mögliche Erklärung für den häufigen Verweis auf diese drei Autoren ist, dass diese
in der fachlich informierten Öffentlichkeit breit rezipiert werden. Beispielsweise hat die
Wochenzeitung „Die Zeit“ sowie andere Zeitungen immer wieder über die Publikation
„Lernen sichtbar machen“ von John Hattie berichtet oder die Publikation zu gutem Unterricht
von Hilbert Meyer erschien im Jahre 2016 bereits in elfter Auflage. Die Beobachtung, dass sich
Praktiker an breit rezipierten und leicht zugänglichen Publikationen orientieren, zeigt sich
auch in anderen empirischen Studien (z. B. Penuel et al. 2018). So beschreiben Penuel et al.
diese Form von Publikationen als „How to- guides“, weil sie konkrete Handlungsanweisungen
für die Praxis geben. So spielt die Praxisnähe bzw. –relevanz eine wichtige Rolle bei der Frage,
ob wissenschaftliche Forschungsergebnisse in der Praxis genutzt werden.
Auch wenn sich viele der Interviewpartner an diesen drei Autoren orientieren, gibt es auch
eine Interviewperson, die sich explizit von Hattie abgrenzt und bei der Frage nach relevanter
Literatur auf die Schuleffektivitätsforschung verweist: „Was ist Stand der empirischen Forschung?
Also, weil im Grunde genommen is natürlich unser Anspruch, wir müssen hier irgendwie State
Of The Art das - den aktuellen Stand der Schuleffektivitätsforschung abbilden. (.) Ähm (.),
Hattie war nicht unsere Bibel <lachen>“ (Int. 13_20). Jene abweichende Positionierung lässt
sich möglicherweise dadurch erklären, dass die befragte Person selbst über einen längeren
Zeitraum im wissenschaftlichen Bereich tätig war.
Abschließend lässt sich festhalten, dass viele der interviewten Instrumenteentwickler_innen
auf Helmke, Meyer und Hattie verweisen. Zusätzlich gibt es noch einzelne Verweise auf die
Schuleffektivitätsforschung (Int. 16_5; 13_20) sowie auf wissenschaftliche Literatur aus der
Demokratiepädagogik (Int. 9_9) und Ditton (Int. 17_3).
Neben der Rezeption von Literatur wurden Wissenschaftler_innen zum persönlichen Aus-
tausch eingeladen, um Rückmeldung auf die Instrumente zu geben (z. B. Int. 8_10; 6_12).
Bei der Nachfrage, wie es zu der jeweiligen Auswahl der Wissenschaftler_innen kam, wurde
auf drei Begründungen zurückgegriffen: Geographische Nähe, d. h. die jeweiligen Wissen-
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schaftler_innen waren z. B. an einer Hochschule des jeweiligen Bundeslandes angestellt (Int.
2_7; 18_5; 6_13). Des Weiteren kontaktierten sie Wissenschaftler_innen, die sie für bekannt
und für den Forschungsbereich für relevant hielten (Int. 6_13; 10_26): „Also wenn ich je-
mandem zum Unterricht frage, dann fallen mir drei, vier Namen ein und viel mehr gibt’s dann
auch nicht. Und dann fragt man bei dreien oder vieren an und zwei können dann zufällig. Also
es hängt auch tatsächlich mit Zufälligkeit zusammen“ (Int. 10_26). Darüber hinaus griffen
Schulinspektionen auch auf bereits bestehende Kontakte zurück, die zwischen den Wissen-
schaftler_innen und dem jeweiligen Kultusministerium (Int. 6_14; 10_26) bzw. einzelnen
Personen (Int. 8_4) bestanden.

• Nutzung von Forschung in Bezug auf Inklusion: Die Frage, welche Literatur für die Ent-
wicklung von Instrumenten zu Inklusion genutzt wurde, wird sehr häufig auf den „Index
für Inklusion“ verwiesen (Int. 14_9; 15_25; 3_5; 9_42; 14_9; 16_28; 13_4): „Es gibt Be-
wertungsinstrumente [anonymisiert, ap], das habe ich entwickelt, das liegt in der Schublade.
[…,ap] Also wie gesagt, es liegt noch in der Schublade. Das hebt auf den Index für Inklusion ab.
Dass ein Stück wird hinterfragt oder hinterfragen würde, wenn wir das zum Einsatz bringen.
Welches Weltbild habt ihr, welches Pädagogikbild habt ihr im Kopf, welche Strukturen habt ihr
entwickelt, um ne Willkommenskultur anbieten zu können. Wie wirkt sich das im Unterricht
aus? Also diese drei groben Blöcke des Index“ (Int. 9). Neben dem Index für Inklusion wird das
Aargauer Bewertungsraster (Int. 14_9; 15_25) genannt sowie die Arbeiten von Feuser (Int.
9_2). Auch wenn viele auf den Index für Inklusion verweisen, hat sich dieser in der konkreten
Anwendung für die Instrumenteentwickler_innen nur in Einzelfällen (z. B. Int. 9) als nützlich
erwiesen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass dieser als Selbstevaluationsinstrument auf
die reflexive Auseinandersetzung in der Einzelschule abzielt (Int. 14_12). Darüber hinaus
steht der Index aufgrund fehlender Trennschärfe und Nicht-Messbarkeit durch empirische
Methoden in der Kritik (Int. 13_5).
Des Weiteren gab es im Hinblick auf Inklusionsforschung in den Interviews Aussagen, wonach
es an Literatur noch fehlt: „da ist Forschung ja - sicherlich gibt es da auch Literatur. Aber das ist ja
alles sehr wenig entwickelt - sage ich mal“ (Int. 2_21; siehe auch 4_4). Darüber hinaus kritisiert
eine Interviewperson die fehlende empirische Ausrichtung von Inklusionsforscher_innen:
„Ja, wir haben uns- ähm, ja wir ham uns [Name eines Forschers] eingeladen, irgendwie. Das war
nachdem ich irgendwie den erlebt hatte bei na Tagung und gemerkt hab: Oh Gott sei Dank, es
gibt irgendwie Leute, die Inklusion betreiben und trotzdem empirisch ticken und nich ideologisch
verbrämt sind, hab ich gesagt, so, den brauchen wir jetzt!“ (Int. 13_37).

Zusammenfassend zeigt sich, dass im tatsächlichen Handeln immer wieder die Nähe zur
Forschung gesucht wird – sei es durch persönliche Kontakte oder durch Literaturrecherche.
Hierbei zeigt sich als Phänomen, dass bei der Entscheidung darüber, wessen Forschungsarbeiten
berücksichtigt werden, unter anderem die bestehende Kontakte und geographische Nähe eine
Rolle spielen. In Bezug auf Inklusion wird jedoch deutlich, dass die bestehende Forschung
zu Inklusion als nicht hilfreich erachtet wird, um daran anknüpfend Bewertungsinstrumente
zu Inklusion zu entwickeln. Es stellt sich generell auch die Frage, welche Implikationen der
Bezug zur Forschung für die konkrete Entwicklung von Instrumenten hat. So wird im weiteren
Verlauf dieser Arbeit diskutiert, inwiefern der Verweis auf Forschung möglicherweise auch
dazu genutzt wird, um das eigene Handeln retrospektiv zu legitimieren (nähere Ausführung
→ Abschnitt 9.2).
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Schüler_innen und Eltern Auf die Frage, welche Akteure bei der Entwicklung der Instru-
mente eine Rolle gespielt haben, wurden nur selten Eltern oder Schüler_innen genannt. In
einem Fall wurden sie zum Ende des Entwicklungsprozesses einbezogen (Int. 10_5). Als Wunsch
von Seiten der Eltern wird genannt, dass die Inspektion stärker Aspekte wie Schulgröße, Klassen-
größe usw. berücksichtigen sollten. Diesem Wunsch möchte die befragte Interviewperson nicht
entsprechen. Dies wird damit begründet, dass diese Aspekte nicht im Handlungsspielraum
der Einzelschule liegen: „Das war manchmal ein bisschen schwierig Leuten klar zu machen, dass
das Strukturgegebenheiten sind für die die Schulen nicht verantwortlich gemacht werden können“
(17_9). Ausgehend von der Perspektive, dass die Qualität von Schule gemessen werden soll, um
sicherzustellen, dass die Teilhabe von Schüler_innen gewährleistet wird, ist es überraschend,
dass diese – im Gegensatz zu anderen schulischen Vertretern – kaum angehört werden.

Weitere Akteure Neben den oben aufgeführten Akteuren werden nur vereinzelt noch andere
Akteure genannt. So berichtet ein Bundesland darüber, dass es in Bezug auf Inklusion einen
inhaltlichen Austausch mit der Behindertenbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes gegeben
habe. Ein anderer Interviewpartner erzählt, dass bei der Entwicklung der Instrumente die
Studienseminare miteinbezogen wurden (Int. 11_10). Demnach scheinen weitere Akteure,
wie Interessensverbände von Menschen mit diagnostizierter Behinderung oder Menschen mit
Migrationsgeschichte, keine relevante Rolle gespielt zu haben.
Die Analyse der Interviews zeigt, dass die Interviewpersonen die Interessen und Positionie-
rungen von unterschiedlichen Akteuren berücksichtigen. So zeigt sich das Bedürfnis, dass die
Instrumenteentwickler_innen den Erwartungen von verschiedenen Akteuren gerecht werden
möchten: Auch wenn die Relevanz von einzelnen Akteuren zwischen den Bundesländern vari-
iert, spielen die Kultusministerien, schulische Vertreter sowie Forscher_innen in fast allen Fällen
eine entscheidende Rolle. Hierbei gibt es jedoch Unterschiede darin, wie diese sich positionieren
bzw. wie deren Positionen von Seiten der Instrumenteentwickler_innen antizipiert werden.
Beispielsweise gibt es von Seiten der Ministerien unterschiedliche Vorgaben bezüglich des In-
klusionsbegriffs. Besonders hervorzuheben sind auch die schulischen Vertreter: Auch hier wird
von Seiten der Schulinspektion Zusammenarbeit angestrebt, um die Wirkung des Verfahrens
zu erhöhen: „Sondern es ist eher so, ähm, dass wir versuchen, weil wir wissen wir müssen mit den
anderen und wollen auch mit den anderen Akteuren zusammenarbeiten, wenn wir wirkungsvoll
sein wollen, dass wir die daran beteiligen“ (Int. 16_15). Während die Ministerien und schulische
Vertreter häufig genannt werden, scheinen Eltern, Schüler_innen und Lobbyverbände, die
marginalisierte Gruppen repräsentieren, eine geringe Rolle zu spielen. Neben konkreten Ak-
teursgruppen werden in den Interviews unterschiedliche Kontextbedingungen thematisiert, die
bei der Entwicklung der Instrumente prägend wirkten, z. B. öffentliche Debatten, Umsetzung
von Inklusion im jeweiligen Bundesland oder finanzielle und zeitliche Kapazitäten.

Öffentliche Debatten im jeweiligen Bundesland Wenn die Interviewpartner über die Ent-
wicklung von Instrumenten zu Inklusion sprechen, verweisen einige auf die öffentlichen De-
batten, die zu Inklusion stattgefunden haben. Dabei geht es darum, wie das Thema in der
Öffentlichkeit diskutiert wird und welche Positionen den Diskurs dominieren. So hat die
öffentliche Debatte – neben anderen Rahmenbedingungen – dazu geführt, die Auseinanderset-
zung mit Inklusion bei den Instrumenteentwickler_innen zu initiieren: „Aber es war, es war
halt plötzlich überall Thema in allen Zeitungen, die Politiker, die Bildungspolitiker sprachen dann
überall davon ähm das war klar, dass [Bundesland] in der Pflicht ist, jetzt endlich mal die ähm,
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die Richtlinien umzusetzen“ (Int. 10_33). Des Weiteren ging es auch um die Frage, wie sich
die Schulinspektion als Akteur innerhalb der Debatte positioniert (z. B. Int. 1_20). Bei einer
Interviewperson ging es beispielsweise darum, ob die jeweilige Schulinspektion den engen In-
klusionsbegriff übernimmt, der den Diskurs dominiert, und inwiefern sich die Schulinspektion
gegen die kritische Haltung gegenüber Inklusion positioniert. Bei der näheren Betrachtung
dessen, wie Inklusion in den jeweiligen Fällen gedeutet wurde, entsteht der Eindruck, dass
die öffentlichen Debatten zwar wahrgenommen und verfolgt wurde, aber inhaltlich nicht
handlungsleitend wirkten.

Umsetzung von Inklusion im jeweiligen Bundesland In Bezug auf die Umsetzung von In-
klusion an den Schulen des jeweiligen Bundeslands wägen die Instrumenteentwickler_innen ab:
Was ist machbar bzw. welchen Anforderungen können wir gegenüber Schulen formulieren (z. B.
Int. 12_31; 3_7): „Ja, wir ham (…) Neugier darauf, müssen natürlich auch immer anerkennen,
wenn-wenn-wenn-wenn in Schulen Lehrkräfte diese Belastungen, diesen Zeitdruck äh anführen,
warum sie bestimmte Dinge nur schwer umsetzen können. Dass wir darauf natürlich irgendwo
auch Rücksicht nehmen und die Situation der Lehrkräfte äh anerkennen. Gleichwohl äh versuchen
natürlich dann immer darauf hinzuweisen, ja das sollte doch aber so getan werden, das ist doch
auch die Zielsetzung der Schule und jede Schule, die sich ähm als gute Schule versteht, versucht ja
zu fördern. Und hier müssen son bisschen die Waage halten zwischen dem, was wir als äh Anspruch
an gute Schule verstehen und dem, was ähm-äh auch von den Kollegen zu verlangen ist“ (Int.
12_31).
So versuchen die Interviewpersonen anhand ihrer Beobachtungen als Inspektor_innen und
Erfahrungen als Lehrkräfte sowie im Gespräch mit schulischen Vertretern die Situation im
eigenen Bundesland einzuschätzen: „Ich denke die darf man nicht komplett losgelöst betrachten von
dem Bedingungsgefüge in dem sich einerseits die Länder befinden, von dem Rechtsgefüge in dem sich
die Länder befinden - das kann man als orientierende Schnitte betrachten und sagen: Die haben die
Werte, die haben dieWerte und letztendlich muss sich dann doch immer jedes Land, jedes Bundesland
seine eigenen Marken setzen - im Sinne von - es mag zwar internationale Durchschnittswerte geben,
aber wo setze ich meinen eigenen Fokus hin, welche Problematiken habe ich gerade zu bewältigen“
(Int. 11_15).
Bei der Einschätzung zur Umsetzung von Inklusion zeigt sich bundesländerübergreifend ein
ähnliches Bild: So befinden sich Schulen zwar auf dem Weg (Int. 8_16), aber die Umsetzung
von Inklusion erfordert von Seiten der Schule viele Veränderungen (Int. 11_28; 12_31) und
viele Schulen seien noch nicht so weit (Int. 3_8; 12_36; 17_17): „Ja, dass wir einfach ganz
deutlich gemerkt haben, was können wir von Schulen erwarten, die zum Beispiel noch garnicht so
weit sind. Ja, also. Ich glaube, weil das schon bei uns war - gemessen auch an anderen Bundesländern
– [unser Bundesland, ap] so ein bißchen hinterher hinkte - so fühlte sich das immer an. Und auf
einmal ging das alles Schlag auf Schlag, ja? und von der Theorie - und trotzdem kamen die Schulen
nicht so ganz nach. Ja, also? […,ap] und da war die Frage, wo sind unsere Erwartungen letztendlich
da“ (Int. 3_8).
Dabei werden als Ursachen unter anderem die fehlende Haltung der relevanten Akteure (Int.
9_48; 14_36) sowie die fehlenden Rahmenbedingungen, z. B. Ressourcenausstattung oder
exkludierende Strukturen im Bildungssystem (Int. 14_36, 15_29; 5_31), genannt. Demnach
prägt die Umsetzung von Inklusion im jeweiligen Bundesland die Auseinandersetzung mit der
Frage, was man bezüglich Inklusion von Seiten der Schule erwarten darf (Int. 1_38; 2_27;
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16_39) und wirkt sich dementsprechend auch darauf aus, welche Anforderungen gegenüber
Schulen formuliert werden.
Die hier beschriebene Kontextbedingung „Umsetzung von Inklusion im eigenen Bundesland“
weist Überschneidungen zu den Interessen der schulischen Vertreter (→ Abschnitt 8.1.3) sowie
der eigenen Praxiserfahrung von einzelnen Instrumenteentwickler_innen auf (→ Kapitel 8.1.2):
Wenn die Instrumenteentwickler_innen eine Entscheidung darüber treffen, wie viel sie von
den Schulen erwarten können, beziehen sie die Rückmeldungen der schulischen Vertreter ein,
aber auch – wenn vorhanden – , welche Erfahrungen die Instrumenteentwickler_innen selbst
als Lehrkräfte im gemeinsamen Unterricht bzw. bei ihren Beobachtungen als Inspektor_innen
gemacht haben.

Schulqualitätsrahmen Bei der Entwicklung von Messinstrumenten haben auch die Schul-
qualitätsrahmen den Prozess mitgeprägt. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass die Schulquali-
tätsrahmen in den einzelnen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind:
Beispielsweise gibt es mehrere Fälle, wo die Schulqualitätsrahmen bereits existierten, als die Be-
wertungsinstrumente entwickelt wurden. Es gibt auch den Fall, dass die Bewertungsinstrumente
für den ersten Zyklus der Schulinspektion bereits vorhanden waren, dann der Schulqualitätsrah-
men entstanden ist und dieser wiederum als Grundlage für diejenigen Messinstrumente diente,
die für den zweiten Zyklus entwickelt wurden. Demnach prägte der Schulqualitätsrahmen
die Entwicklung der Instrumente, aber in manchen Bundesländern viceversa. Darüber hinaus
zeigt sich in den Interviews, dass es auch personelle Überschneidungen darin gibt, wer für
die inhaltliche Gestaltung des Schulqualitätsrahmens bzw. für die Bewertungsinstrumente
verantwortlich ist.
In den Interviews verweisen mehrere Personen auf den Schulqualitätsrahmen, um ihr eige-
nes Handeln zu legitimieren (nähere Ausführung → Abschnitt 9.2). Außerdem dienen die
Schulqualitätsrahmen in vielen Bundesländern als Grundlage für die Bewertungsinstrumente
(Int. 2_2; 14_26; 18_3; 11_3; 5_8; 7.2; 13_18), z. B. „das ist für uns das Maß aller Dinge“
(Int. 15_12). Die Interviewpersonen unterscheiden sich jedoch darin, welche Relevanz sie dem
Schulqualitätsrahmen zuschreiben. So werden verschiedene Begrifflichkeiten verwendet, z. B.
Ableitung (Int. 2); Messlatte (Int. 15_12); als Orientierung (Int.18_3), „als Basis nicht nur als
Orientierung“ (Int. 5_8). So variiert in den Interviews die Einschätzung darüber, wie nah die
Instrumente am Schulqualitätsrahmen geblieben sind. Viele Interviewpersonen geben an, dass
nicht alle Aspekte aus dem Orientierungsrahmen bei den Instrumenten übernommen werden
können (Int. 2_2; 14_26; 5_3; 6_4; 13_23; 16_5). Als Begründung wird hierfür beispielsweise
genannt, dass zum einen nicht alle Aspekte aufgrund von finanziellen und zeitlichen Beschrän-
kungen evaluiert werden können (z. B. Int. 16_5) und zum anderen, dass manche Aspekte
nicht durch die Schulinspektionen messbar bzw. beobachtbar seien (Int. 6_4; 16_5; 5_3). Des
Weiteren erfordert die Übersetzung in empirisch überprüfbare Indikatoren, dass Umformu-
lierungen stattfinden, z. B. Konkretisierungen (Int. 5_3; 16_8). Die Auswahl an inhaltlichen
Aspekten, die Übersetzung in mess- und beobachtbare Indikatoren sowie die Konkretisierungen
führen dazu, dass der Schulqualitätsrahmen für den Handlungsbereich der Schulinspektion
rekontextualisiert wird. In diesem Prozess finden darüber hinaus nochmal diverse Feedback-
schleifen innerhalb des Hauses statt, sowie Anpassungen, die sich durch Abgleichungen mit
Forschung und Inspektionspraxis ergeben (Int. 2_2; 9_5). Demnach lässt sich festhalten, dass
dem Schulqualitätsrahmen nach Aussagen der Interviewpersonen bei der Entwicklung der
Bewertungsinstrumente eine relevante Einflussgröße zugeschrieben wird. Gleichwohl ist im
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Rahmen dieser Arbeit die Rolle des Schulqualitätsrahmens eher gering einzuschätzen. Dies
hängt unter anderem damit zusammen, dass der Schulqualitätsrahmen in Hinblick auf Messin-
strumente zu Inklusion von den Interviewpersonen nicht mehr genannt wird, d.h. wenn es um
konkrete Instrumente bezüglich Inklusion geht, gibt es keinen Verweis auf den Schulqualitäts-
rahmen, sondern nur, wenn es um das Instrumentenset im Allgemeinen geht. Dies lässt sich in
vielen Fällen damit erklären, dass Inklusion in fast allen Schulqualitätsrahmen nicht explizit
genannt wird. Des Weiteren lässt sich der Verweis auf den Schulqualitätsrahmen zum Teil auch
so deuten, dass dies auch als Strategie genutzt wird, um das eigene Handeln nach außen zu
legitimieren.

Bewertungsinstrumente aus dem ersten Zyklus In den Interviews ging es bis auf wenige
Ausnahmen um die Bewertungsinstrumente aus dem zweiten Zyklus der Schulinspektionen, also
um die Entwicklung der Instrumente, die Anwendung fanden, als die Schulen zum zweiten Mal
evaluiert wurden. Dies ist von Relevanz, da fast alle betrachteten Schulinspektionen zwischen
2004 und 2006 eingeführt wurden (→ Kapitel 3). Der erste Zyklus, d.h. die Durchführung der
ersten Inspektion bei allen Schulen, dauerte ca. fünf Jahre. Die meisten Bundesländer nahmen
das Ende des ersten Zyklus‘ zum Anlass, um die eigenen Bewertungsinstrumente anzupassen
bzw. zu verändern. Zu der Zeit, als die BRK von Deutschland ratifiziert wurde, waren also in
allen Bundesländern (außer Schleswig-Holstein) bereits Bewertungsinstrumente aus dem ersten
Zyklus vorhanden.
Die Bundesländer unterscheiden sich darin, ob die bestehenden Messinstrumente leicht ange-
passt wurden oder ob tatsächlich größere Veränderungen stattgefunden haben, die sich unter
anderem in einer neuen Struktur widerspiegeln. „Ähm also es war eigentlich immer klar oder das
wurde auch immer betont, dass man nicht sozusagen den alten, das alte [anonymisiert, ap] in das
Neue überführen sollte, sondern dass man sich davon eigentlich in dieser Sichtweise ähm lösen musste“
(Int. 7_3). Dennoch merkt die Interviewperson an, dass der Versuch einer Neuausrichtung in
der Praxis nicht geklappt hat (Int. 7_4). So haben die Bewertungsinstrumente aus dem ersten
Zyklus auch die Entwicklung von Bewertungsinstrumenten für den zweiten Zyklus mitgeprägt,
z. B. indem sie sich an den vorhandenen Instrumenten oder Strukturen orientiert haben.
In Bezug auf Inklusion fand bei vielen Schulinspektionen ein Abgleich davon statt, inwiefern
die Bewertungsinstrumente aus dem ersten Zyklus bereits das Konzept als solches abdecken
(Int. 12_26; 14_38). Es gab unterschiedliche Einschätzungen darüber, ob Inklusion bereits
durch die bisherigen Instrumente abgedeckt ist. Dieser Abgleich führte zu unterschiedlichen
Reaktionen:

• Die eigene Deutung von Inklusion findet sich in den Instrumenten wieder: Demnach wurden
auch keine zusätzlichen Instrumente entwickelt. „In der zweiten Runde ham wir dann zum
einen, äh, noch mal in einer längeren Phase tatsächlich überprüft, ob wir mit den vorhandenen
Bewertungskriterien Inklusion abbilden können, oder ob wir zusätzliche Kriterien kreieren müssen.
(.) Und haben eigentlich, je länger wir uns- Äh, es- es gab dazu eine kleine Arbeitsgruppe aus
Förderschullehrern und äh Regelschullehrern. Und je mehr beschäftigt haben, desto mehr haben
wir eigentlich gemerkt: Nein, wir wollen ganz bewusst da keine weiteren Kriterien einführen, weil
eigentlich, wenn ein- ein Umgang mit Vielfalt gelingt, dann is das guter Unterricht“ (Int. 15_3).

• Die eigene Deutung von Inklusion findet sich in den Instrumenten wieder, aber nicht unter
dem Begriff „Inklusion“. Des Weiteren gibt es das Szenario, dass die eigene Herangehensweise
an Inklusion sich in den Instrumenten widerspiegelt, aber nicht explizit unter dem Begriff
„Inklusion“ gefasst wird. Hier wurden zum einen bestehende Instrumente als „inklusionsori-
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entiert“ gedeutet oder es wurden zum anderen aus strategischen Gründen keine Änderungen
vorgenommen, z. B. um weiterhin kohärent zu den Setzungen des Ministeriums zu bleiben.

• Die eigene Deutung von Inklusion findet sich in den Instrumenten kaum wieder: In diesem
Fall gibt es zwei Reaktionen. Zum einen die Reaktion, dass neue Instrumente zu Inklusion
entwickelt wurden. Aber zum anderen gibt es auch den Fall, dass eine Interviewperson
konkrete Vorstellungen davon hat, wie – ausgehend von der eigenen Deutung – Inklusion in
den Instrumenten berücksichtigt werden könnte, aber die Person konnte sich innerhalb der
eigenen Schulinspektion nicht durchsetzen (nähere Ausführung folgt).

Zeitliche sowie finanzielle Bedingungen Die zeitlichen Rahmenbedingungen scheinen eine
untergeordnete Rolle gespielt zu haben. So wird lediglich in zwei Fällen berichtet, dass sie nur
wenig Zeit hatten, um Instrumente zu Inklusion zu entwickeln (Int. 17_30; 18_2; 10_30):
„Also nochmal die Vorgehensweise für Bundesland [anonymisiert] war insofern ungewöhnlich, als dass
sie im pragmatischen Sinne innerhalb eines Jahres - das war die Vorgabe der Ministerin - eigentlich
ein Verfahren auf die Beine stellen, dass wir ein Verfahren auf die Beine stellen mussten - das Akzep-
tanz führt, das anerkannt wird und das auch ne Grundlage für ein neues Verfahren zur externen
Evaluation darstellt“ (Int. 18_2). Dies habe zur Folge, dass die entwickelten Bewertungsinstru-
mente kaum erprobt wurden. Eine Interviewperson sieht dies als nicht dramatisch an, weil die
Schulinspektionen es sowieso nie allen recht machen könnte (Int. 17_30). Dahingehend weist
eine andere Interviewperson darauf hin, dass die fehlende Zeit dazu geführt hat, dass man sich
stark an bestehenden Instrumenten aus anderen Bundesländern orientiert hätte (Int. 18_2)
und die eigenen Bewertungsinstrumente in Bezug auf Niveau und Bandbreite mit anderen
Kriterien nur begrenzt mithalten könnten (Int. 18_32). (Diese Aussagen beziehen sich jedoch
auf das allgemeine Instrumentenset und nicht auf die Instrumente zu Inklusion.) In Bezug
auf die Entwicklung von Bewertungsinstrumenten zu Inklusion erwähnt eine Person, dass die
Auseinandersetzung mit Inklusion begann, als die Entwicklung von Instrumenten eigentlich
schon abgeschlossen war (Int. 10_31) und sie somit nur begrenzt zeitliche Kapazitäten zur
Verfügung hatten. Es wird jedoch nicht thematisiert, inwiefern sich dies auf die konkrete
Gestaltung der Instrumente ausgewirkt hat.
Ähnlich wie bei den zeitlichen Rahmenbedingungen scheinen die finanziellen Bedingungen
kaum eine Rolle zu spielen. So gibt es zwar bei mehreren Schulinspektionen einen Sparauftrag.
Dies führt dazu, dass weniger Personal vorhanden ist (Int. 2_11) und kostengünstigere Mess-
formate entwickelt werden (Int. 12_33). Aber es gab keine Aussagen darüber, dass es sich –
außer auf die Anzahl der Indikatoren – inhaltlich auf die Auswahl der Bewertungsinstrumente
ausgewirkt hat. Dennoch kann auch eine begrenzte Anzahl an Indikatoren sich insofern auf
die Auswahl an Instrumenten auswirken, dass nur Teilaspekte von Inklusion abgefragt werden
können.

Funktionen von Schulinspektionen Wie bereits in Kapitel 3 dargestellt, werden Schulin-
spektionen nach Landwehr (2011) vier Funktionen zugeschrieben: Kontroll- und Impulsfunk-
tion, Normendurchsetzung sowie Wissensermittlung.
Nach den Aussagen der Interviewpersonen haben die Schulinspektionen zwar verschiedene
Funktionen zu erfüllen, aber es werden unterschiedliche Positionen dazu besetzt, was als primäre
Funktion(en) angesehen wird. Auch gibt es innerhalb der Schulinspektionen Diskussionen
darüber, wie man sich in Bezug auf die einzelnen Funktionen positionieren sollte (z. B. Int.
6_7; 16_20): „was ist unsere Aufgabe als Schulinspektion [anaonymisiert] und was ist die Aufgabe
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der schulfachlichen Aufsicht. […] Das führt immer wieder zu neuen Diskussionen. […] Das
ist ne Grundsatzdebatte, die noch nicht zu Ende geführt ist“ (Int. 6_7). In Abhängigkeit vom
Verfahrensschritt oder von der jeweiligen Schule kann variieren, was als relevante Funktion
wahrgenommen wird: „Ja manchmal is sie ja- s-es-es gibt manchmal- äh-hm-hm ploppen von
den-von den vier äh Funktionen ploppen manchmal einer mehr auf, manchmal- also dis wandelt sich
auch von Schule zu Schule auch“ (Int. 14_21; siehe auch 13_34). Falls eine Schule beispielsweise
gut aufgestellt ist, geht es eher nicht darum zu gucken, ob bestimmte Standards erfüllt sind
(~Kontrollfunktion), sondern eher um die Frage, wo die Schule sich noch weiterentwickeln
kann (~Impulsfunktion). „Schulinspektion hat irgendwie vier Funktionen und die sind miteinander
nich gerade besonders gut kompatibel“ (Int. 13_31). Im Folgenden wird nun dargestellt, wie
sich die Befragten zu möglichen Funktionen von Schulinspektionen positionieren und welche
Implikationen sich aus den einzelnen Funktionen ergeben: In den Interviews taucht als eine
mögliche Funktion auf, ob die Schulinspektionen verantwortlich dafür sind, dass bestimmte
Gesetze an den Schulen eingehalten werden. Hier zeigt sich, dass viele Interviewpartner sich
von dieser Funktion explizit distanzieren (Int. 13_25; 12_18) bzw. diese nicht benennen. So
sollen die Bewertungsinstrumente der Schulinspektion zwar – wie bereits oben erwähnt – mit
den rechtlichen Vorgaben kohärent sein, aber die Kontrolle davon sei nicht die Funktion der
Schulinspektionen, insbesondere nicht, weil dies als Aufgabe der Schulaufsicht gesehen wird.
So gibt es nur ein Bundesland, wo der Rechtsanspruch auf Inklusion überprüft wird. Dennoch
verweisen die Instrumenteentwickler_innen häufig auf rechtliche Vorgaben, um die Instrumente
zu legitimieren. Des Weiteren haben rechtliche Vorgaben wie die BRK die Entwicklung von
Instrumenten initiiert. Wie bereits oben dargestellt, sind sie eher als Handlungsrahmen zu
verstehen, aber die Überprüfung dessen, ob an Schulen Recht eingehalten wird, steht bei den
meisten Schulinspektionen nicht im Mittelpunkt.
Als weitere Funktion von Inspektionen wird Bildungsmonitoring genannt (Int. 14_19; 11_6;
17_53; 5_26; 13_17; 16_25). Demnach geht es darum, dass die Daten an Schulträger bzw. in
aggregierter Form für den Bildungsbericht auf Bundesländerebene weitergegeben werden. Dies
bietet für die Kultusministerien als Rezipienten der Daten die Möglichkeit einen Überblick über
die Rahmenbedingungen, aber auch über die tatsächlichen Prozesse an den jeweiligen Schulen
zu erhalten. Dies hat zur Folge, dass in den Bewertungsinstrumenten Aspekte berücksichtigt
werden, worüber die Rezipienten gerne mehr Informationen hätten bzw. kann es auch sein,
dass die Schulinspektionen selbst antizipieren, welche Daten aufgrund der bildungspolitischen
Schwerpunktsetzung von Relevanz sein könnten (Int. 13_17). Die Funktion des Bildungsmo-
nitorings impliziert jedoch nicht, dass es Vergleichsmöglichkeiten zwischen Schulen geben soll.
Demnach ist es in den Bundesländern – bei den obligatorischen Instrumenten – technisch
möglich, die Schulen zu vergleichen, und dies wird mindestens in einem Fall nach Angaben
eines Instrumenteentwicklers auch für die Behörden gemacht: „Also wir aggregieren die [Daten,
ap] und wir geben die raus, aber nur an die Schulaufsicht und an die staatlichen Behörden. Das ist
schade, weil ich denke - oder wir denken - erstes Mal denken wir, dass ein Teil unserer Arbeit nicht
transparent ist. Wir müssen es machen. Zum anderen ist es so, dass der Vergleich mit anderen Schulen
durchaus was hergibt - ich verstehe es auch nicht ganz, warum man da nicht weitergeht, weil ein
Vergleich einer einzelnen Schule mit einem aggregierten Wert der Schulart in einem bestimmten
Bezirk oder was. Ja kein Ranking ist. Also sagen wir mal als Orientierungsrahmen für die Schulen
und wir legen großen Wert drauf, den Schularten zu zeigen, also der Schulaufsicht. Also wir spiegeln
z. B. keine Mittelwerte zurück, sondern wir spiegeln Verteilungen zurück. Man kann sogar - nicht
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schlecht - bei schlecht bewerteten Kriterien sehen, dass es da Schulen gibt, die da immer noch gut
abschneiden. Um das geht es uns“ (Int. 17_54).
Des Weiteren wird den Schulinspektionen auch von Seiten der Interviewpartner eine normen-
durchsetzende Funktion (Int. 17_23; 9_4; 14_22; 13_31; 16_32) zugeschrieben, denn sie
legen fest, welche Kriterien von guter Schule als verbindliche Orientierung gelten sollen und
versuchen, diese durch die Evaluation durchzusetzen: „Also diese Orientierungsfunktion - also
nur so als Beispiel. In Hessen gab es ja den Arbeitskreis Qualität an Schulen über 20-30 Jahre - was
weiß ich - ich habe mal bei einer Veranstaltung in Hessen - da war so - die haben mal so ne Bestands-
aufnahme, mal so ne große Tagung gemacht und da war der Staatssekretär und da hat er gesagt hat -
wenn die Evaluation etwas gebracht hat, dann, dass wir heute wissen, was Qualität sein soll“ (Int.
17_23). Durch ihre Kriterien sensibilisieren sie die Schulen für bestimmte Aspekte und machen
beispielsweise auf Pflichten aufmerksam. Durch die Vorbereitung auf die anstehende Inspektion
werden die Schulen auf die Anforderungen aufmerksam bzw. im Nachhinein dafür sensibilisiert,
wenn sie von den Schulinspektionen Rückmeldungen erhalten. In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, inwiefern sich die Instrumenteentwickler_innen nicht nur als normendurchset-
zend, sondern auch als normsetzend wahrnehmen. Danach würden sie selbst als Policymaker
agieren und nicht nur vorgegebene Normen operationalisieren und messen. Hier zeigt sich ein
gemischtes Bild: Zum einen wird die Auswahl an Instrumenten – wie oben bereits dargestellt
durch den Verweis auf die Bildungsforschung u.ä. begründet. Danach entsteht der Eindruck,
dass die Instrumenteentwickler_innen sich selbst eher in einer passiven Rolle sehen, da sie die
von anderen festgelegten Normen von guter Schule in Indikatoren übersetzen, messen und
damit versuchen, diese Normen durchzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es auch Hinweise
darauf, dass sich die Instrumenteentwickler_innen durchaus auch als normsetzend wahrnehmen
(Int. 15_15; 9_44; 1_43): „Aber ich glaube schon, dass wir natürlich auch Standards setzen und
im Grunde - das haben wir jetzt zum Beispiel in dem Bereich gemacht, indem wir gesagt haben,
die Wissenschaft ist sich da so dermaßen einig, dass eben diese genaue Passung zum Lernfortschritt
ganz ganz wichtig ist, um da maximal große Lernfortschritte zu erreichen und um auch eben dieses
gesamte Spektrum, also nicht nur die allerschwächsten, sondern auch die allerstärksten entsprechend
zu fördern. Da denke ich - da haben wir schon so nen bißchen eine Richtung vorgegeben“ (Int. 1_43).
In Bezug auf Inklusion wird die normensetzende Funktion deutlich, wenn ein Interviewpartner
es als Aufgabe der Schulinspektion ansieht, die Auseinandersetzung mit Inklusion im eigenen
Bundesland mit zu prägen. Dabei geht es ihm darum, Inklusion stärker in den Instrumenten
zu verankern und auf eine bestimmte Art und Weise zu definieren: „Also dann - wird es schon -
wie sage ich mal meine Intention sein, hier im Fachbereich darauf zu drängen, dass wir jetzt also
dann dieses Wort [Inklusion, ap] dann doch auch mal benutzen. Im Sinne von <wir müssen auch
unseren Beitrag leisten ein anderes Inklusionsverständnis zu entwickeln>“ (Int. 9_44).
In Anknüpfung an die norm(durch)setzende Funktion, wird Schulinspektionen auch eine Re-
chenschaftslegungsfunktion bzw. Kontrollfunktion zugeschrieben. Demnach hat die Schul-
inspektion die Aufgabe zu überprüfen, inwiefern bestimmte Standards an Schulen erfüllt sind.
Hier zeigt sich in Deutschland die Tendenz, dass sich viele Schulinspektionen seit ihrer Einfüh-
rung von dieser Funktion immer mehr distanzieren. So gibt es nur einige wenige interview-
partner, die der Kontrollfunktion weiterhin eine wichtige Rolle beimessen (Int. 8_44; 13_31).
Ansonsten hat die Kontrollfunktion für die Schulinspektionen an Relevanz verloren (Int. 4_21;
6_21; 16_1; 10_8; 17_12) bzw. spielt überhaupt keine Rolle mehr (Int. 9_30; 18_13; 5_37).
Es gibt diverse Gründe, die diese Entwicklung erklären können: Beispielsweise das Bedürfnis,
sich noch stärker von der Schulaufsicht abzugrenzen und ihnen somit die Kontrollfunktion
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zuzuschreiben (Int. 9_23). Des Weiteren vermuten einzelne Instrumenteentwickler_innen, dass
die Kontrollfunktion dazu führt, dass die Schulen so genanntes „Window Dressing“ betreiben,
d.h. die Schulen bemühen sich darum, sich möglichst gut während der Inspektion darzustellen,
ihre Stärken zu betonen und ihre Schwächen zu verstecken (Int. 9_21; 4_22). In dem Fall fehlt
es den Schulinspektionen an Informationen darüber, welche Schwächen die Schulen tatsächlich
haben und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Zusätzlich wird die frühere Dominanz
der Kontrollfunktion als Ursache dafür gesehen, dass die Schulinspektionen von Seiten der
Schulen eine geringe Akzeptanz erfahren. Durch die stärkere Ausrichtung an der Impulsfunkti-
on erhoffen sich die Schulinspektionen daher mehr Akzeptanz von Seiten der Schulen. Auch
wenn die Relevanz der Kontrollfunktion abnimmt, sind sich die Interviewpersonen dessen
bewusst, dass sie von den Schulen häufig weiterhin als Kontrollinstanz wahrgenommen werden
(Int. 4_22; 11_16; 16_19; 9_18): „Ähm wir kommen nicht mehr daher mit dem Gestus wir
beurteilen euch und wissen wie es ist, sondern wir haben den Begriff Deutungsangebot geprägt. Ähm
das wir auf der Grundlage der, mit der Bewertungsgrundlage, die wir als Folie immer im Hinterkopf
haben, also den Orientierungsrahmen und die anderen Dinge. Ein Blick auf Schule, ein sehr tiefen
Blick auf Schule werfen und vor diesem Hintergrund der Schule ein Deutungsangebot ihrer Qualität
machen können. Es gibt aber auch andere Folien, die zum Beispiel Schule im Kopf haben kann“ (Int.
16_19). Demnach wird von Seiten der Schulinspektionen und den Schulen unterschiedlich
wahrgenommen, welche Funktion die Schulinspektionen übernehmen. Die Perspektive der
Schulen lässt sich dadurch erklären, dass die Teilnahme an der Schulinspektion in allen Fällen
(außer Schleswig-Holstein) verpflichtend ist und die Ergebnisse nicht nur der Schule, sondern
auch der Schulaufsicht und anderen Akteuren kommuniziert werden bzw. in manchen Fällen
diese auch online zugänglich sind (→ Kapitel 3).
Während die Kontrollfunktion aus der Perspektive der Schulen sehr präsent ist, wird von den
meisten Entwickler_innen die Impulsfunktion für Schulentwicklungsprozesse als primäre
Aufgabe der Schulinspektionen angesehen (Int. 8_43; 9_26; 12_9; 14_19; 18_7; 4_21; 5_26;
6_8; 7_11; 13_31; 16_19; 17_12; 11_16): „Und der vierte Aspekt, der in der Schulinspektion,
glaube ich, in den letzten Jahrn den höchsten – die höchste Gewichtung erfahren hat, is der Impuls
zur Schulentwicklung zu gehen. Also mit Daten gestützten Rückmeldungen Schule dazu befähigen
zu erkennen: Was läuft gut, aber was läuft noch nicht gut, woran müssen wir arbeiten, und wo
können wir ansetzen zu arbeiten“ (Int. 13_31). Die stärkere Hinwendung zur Impulsfunktion
lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass die Schulinspektionen von Seiten der Schulen
die Rückmeldung erhalten haben, dass diese sich nicht in ihren schulspezifischen Rahmenbedin-
gungen abgeholt fühlen, wenn von allen Schulen die Erfüllung der gleichen Standards erwartet
werden (Int. 5_23). Möglicherweise lässt sich die Hinwendung zur Impulsfunktion in manchen
Bundesländern auch durch die Rollenidentität der Inspektor_innen erklären: Wie bereits oben
erwähnt sind viele Inspektor_innen (ehemalige) Lehrkräfte bzw. ehemalige Mitarbeiter_innen
der Schulaufsicht. In dem Zusammenhang erzählte eine Inspektorin in einem informellen
Gespräch über die stärkere Hinwendung zur Impulsfunktion, dass sich damit nun die In-
spektor_innen wohler fühlen würden, weil dies eine andere Form der Interaktion gegenüber
Lehrkräften ermöglicht und diese Funktion der Tatsache gerecht wird, dass sie von schulischen
Vertreter_innen als (ehemalige) Kolleg_innen bzw. als critical friend wahrgenommen werden.
Dagegen gab es im Rahmen eines anderen informellen Gesprächs die Hintergrundinformati-
on, dass Inspektor_innen – in diesem Fall ehemalige Schulaufsichtsmitarbeiter_innen – die
Kontrollfunktion in ihrem Handeln noch stark verinnerlicht hätten, obwohl dies von Seiten
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der Schulinspektionsleitung nicht mehr als primäre Funktion der jeweiligen Schulinspektion
angesehen wurde.
Durch den Fokus auf die Impulsfunktion erhoffen sich die Interviewpersonen mehr Akzeptanz
von Seiten der Schule (z. B. Int. 10_8; 18_11) sowie mehr Wirksamkeit in Bezug auf schulische
Entwicklungsprozesse: ”Und wir wollten gern, wir wollten gern ein Verfahren so haben, dass
zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man ein bisschen länger damit arbeitet, weil mans ja auch
für sinnvoll hält. Nachweise kann man da nicht führen, glaube ich”(Int. 10_8; siehe auch 18_11).
Jedoch besteht bei einzelnen Instrumenteentwickler_innen Skepsis darüber, inwiefern mit der
eher sanfteren Herangehensweise, die mit der Fokussierung auf die Impulsfunktion einhergeht,
auch wirklich Schulentwicklungsprozesse angestoßen werden: „Eigentlich ist die – die wirklich
erfolgreichste Funktion von Schulinspektion ist: Rechenschaftslegung. Das ist vielleicht nicht die
Wunsch erfolgreichste Funktion. Wie gesagt, mir wärs lieber, wir könnten sagen, - es-es gelingt
uns Schulentwicklung anzustupsen“ (Int. 15). Der Fokus auf die Impulsfunktion wird auch als
„stumpfes Schwert“ (Int. 9_27) beschrieben. Demnach geht mit dieser Funktion zwar die Hoff-
nung einher, dass schulische Entwicklungsprozesse dadurch stärker vorangetrieben werden, aber
einzelne Erfahrungen aus der Praxis zeichnen ein anderes Bild. Diese Einschätzung wird durch
die Studie von Wurster et al. (2016) geteilt, da sanftere Verfahren - trotz tendenziell höherer
Akzeptanz – nicht zu mehr Aktivitäten von Seiten der Schulleitung führen. Wie bereits darge-
stellt, argumentiert Landwehr, dass die Kontrollfunktion – im Vergleich zur Impulsfunktion –
„die wichtigere Existenzberechtigung“ (Landwehr 2011, S. 58) für die Schulinspektion darstellt:
Dies macht er daran fest, dass in Bezug auf Schulentwicklung die Impulsfunktion im Vergleich
zur internen Evaluation von Seiten der Schule möglicherweise weniger wirksam ist. Jedoch
die Kontroll- bzw. Rechenschaftslegungsfunktion „einem differenzierten Qualitätsverständnis
und den Glaubwürdigkeitsansprüchen einer aufgeklärten Gesellschaft“ (ebd., S. 58) entspricht.
Demnach könnte die stärkere Orientierung an der Impulsfunktion und Distanzierung von der
Kontroll- bzw. Rechenschaftslegungsfunktion dazu führen, dass das Alleinstellungsmerkmal
von Schulinspektionen verschwindet.
Die Impulsfunktion kann verschiedene Implikationen bezüglich der Entwicklung von Instru-
menten mit sich ziehen. So liegt es nahe, dass nur diejenigen Aspekte in den Bewertungsinstru-
menten aufgeführt werden, bei denen bei den Schulen noch Handlungsbedarf gesehen wird
(Int. 2_13; 7_13; 4_24) bzw. es wird versucht, eine Balance zwischen bereits funktionieren-
den und verbesserungswürdigen Aspekten zu halten. So sollten aus Motivationsgründen auch
Aspekte aufgeführt werden, die schon gut laufen (z. B. Int. 10_26). Des Weiteren ergibt sich
aus der Impulsfunktion, dass den Schulen mehr Mitbestimmungsrecht eingeräumt wird (Int.
9_6; 4_21; 6_9). Dies kann sich beispielsweise darin äußern, dass es einen Pflicht- und einen
Wahlbereich gibt: „Die Beteiligung der Schulen war eigentlich nen Reflex darauf, dass viele Schulen
gesagt haben <Okay, wir haben euch nicht gerufen, wir wollen euch eigentlich nicht. Wir sind
eigentlich nicht gefragt worden. Und ihr seid so über uns hergefallen und naja und dann wart ihr ne
Woche da und dann wart ihr wieder weg.> Und äh. Und die Schulen größer zu beteiligen - ist jetzt
nen Versuch von uns - sage ich mal - nen Stück weit Beziehung herzustellen im Vorfeld, um dann den
Schulbesuch nen Stück weit auch gemeinsam zu machen.“ (Int. 9_18). Darüber hinaus spiegelt
sich die Möglichkeit zur Mitbestimmung auch darin wider, dass einige Schulinspektionen
mittlerweile zwischen Deskription und Evaluation unterscheiden. Die Idee dahinter ist, dass
die Schulinspektionen nur noch Daten zurückmelden und es den Schulen überlassen wird, wie
diese zu bewerten sind (nähere Ausführung folgt).
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Die Darstellung der einzelnen Funktionen hat bereits erste Hinweise gegeben, inwiefern die
Kombination von verschiedenen Funktionen problematisch sein kann: „Und das ist das Problem,
das wir haben, wenn wir diese beiden Funktionen [Kontroll- und Impulsfunktion, ap]) vermischen.
Dann haben wir auf der einen Seite die Rechenschaftslogik, die die Logik erfordert: Zeige mir,
wie gut du bist. Zeige mir deine positiven Seiten, damit du gut abschneiden kannst – im Sinne
von Rechenschaft. Gleichzeitig ist aber die Impulsgebungsfunktion so angelegt, dass man auch die
Schwächen der Schule identifizieren möchte, um der Schule dann sagen zu können – hier und da
wirkt es so, als wenn du noch nicht so gut aufgestellt bist, - ähm – da könntest du z. B. gucken, ob es
in deinem Sinne ist, dass du dort noch etwas machen möchtest“ (Int. 4_22; 13_32).
Das Spannungsfeld zwischen Kontroll- und Impulsfunktion spiegelt sich auch in der Formulie-
rung von Instrumenten wider. Aus der Perspektive der Kontrollfunktion liegt es nahe Standards
zu formulieren, z. B. Mindeststandards, die alle Schulen erfüllen sollen. Dann wäre es möglich,
dass alle Schulen ähnlich abschneiden, weil alle die an sie formulierten Standards erfüllen. Dies
ist beispielsweise bei der Bund-Länder-Inspektion der Fall, da beispielsweise im Jahr 2009 alle
deutschen Schulen im Ausland das Gütesiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ erhalten
haben (Bundesverwaltungsamt 2010, S. 10). Ausgehend von der Impulsfunktion wird erfasst,
welche Prozesse an der Schule laufen und welche Prozesse umgesetzt werden müssen, um be-
stehende Probleme und Herausforderungen zu meistern. Es würde keine sachliche Bezugsnorm
gelten, sondern es könnte eine einzelschulspezifische Bezugsnorm angelegt werden. Demnach
würde es um die Frage gehen, wohin sich die Schulen unter Berücksichtigung ihrer aktuellen
Situation entwickeln sollten. Demnach können durch die Kontrollfunktion bildungspolitische
Interessen berücksichtigt werden: „Wir sagen einerseits wollen wir uns schulbezogen, schulspezifisch
da standardspezifisch ausrichten. Und wenn ich Schule ernst nehme müssen wir auf Verpflichtungen
ganz verzichten. Eigentlich auch auf Bewertung. Und andererseits gibt es aber eine Erwartung von
der Politik bestimmte Sachen auf jeden Fall in den Blick zu nehmen“ (Int. 5_22). Die Impulsfunk-
tion kann dagegen implizieren, dass das „Wohin“ in Bezug auf schulische Entwicklungsprozesse
vorab nicht festgelegt wird, sondern die Schulinspektion dies gemeinsam mit den Schulen
vereinbart. Demgemäß würde in Interaktion mit den Schulen erarbeitet werden, was gute
Schule für die jeweilige Schule bedeutet.
Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die Mitarbeiter_innen der Inspektion für mehrere Funk-
tionen verantwortlich fühlen, z. B. Bildungsmonitoring. Dabei zeichnet sich die Tendenz ab,
dass die Kontrollfunktion an Relevanz verliert, während die Impulsfunktion an Bedeutung
zunimmt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Interviewpersonen darin unter-
scheiden, welche Relevanz der Kontrollfunktion weiterhin zugeschrieben wird. In Bezug auf
Inklusion spiegelt sich die Festlegung auf die primäre Funktion unter anderen darin wider,
welche Erwartungen an Schulen formuliert werden und ob die Instrumente zu Inklusion sich
im Wahl- oder Pflichtbereich befinden.

Empirische Messung von Schulqualität Die Schulinspektionen stehen nicht nur vor der
Herausforderung festzulegen, was eine gute Schule ist, sondern es geht auch um die Frage,
wie sich dies empirisch überprüfen lässt. In den Interviews wird eine Vielzahl von Anforde-
rungen genannt, die im wissenschaftlichen Bereich Gütekriterien darstellen: Die Kriterien
sollen insofern valide sein, als dass die Instrumente das Konstrukt messen sollen, was abgebildet
werden soll (Int. 14_25; 13_6). Darüber hinaus besteht auch die Sorge, dass sozial erwünsche
Antworten erfasst werden: „So dass wir dann nochmal zusätzliche Itembatterien drin hatten im
Fragebogen. Wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, so richtig hilfreich warn die auch nich. Weil
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man grade in diesem Bereich Inklusion so ganz schnell in so soziale Erwünschtheit-Bereiche kommt,
die ganz schnell Deckeneffekte erzielen. Also da finde ich, wenn ich mal ganz offen und ehrlich bin,
haben wir da kein Glanzstück (.) empirischer Art hingelegt“ (Int. 13_6).
Zusätzlich sollen die Instrumente reliabel sein (Int. 2_16; 7_7; 10_28) und die Konstrukte sollen
trennscharf erhoben werden (Int. 17_29; 10_28). Darüber hinaus wird als Anspruch formuliert,
dass ein Kriterium beobachtbar sein muss bzw. es muss mit den Methoden der Schulinspektionen
gemessen werden können (Int. 1_18; 2_24; 14_24; 8_41; 6_4; 5_4; 7_6). So gibt es Aspekte,
die von Seiten der Interviewpartner in Bezug auf Schulqualität maßgeblich sind, aber nicht
durch die Schulinspektionen gemessen werden können. Dies kann beispielsweise daran liegen,
dass die Daten nicht vorliegen bzw. die Messung der Daten durch die Schulinspektionen nicht
möglich ist (Int. 13_22; 15_5; 10_14). So argumentiert eine Interviewperson, dass manche
Ziele, z. B. Befähigung zum guten Leben, erst nach Abschluss der Schulzeit gemessen werden
können und es von Seiten der Schulinspektion „keine weitere Verfolgung des Lebensweges gibt“
(Int. 10_14). Der Aspekt der Messbarkeit wirkt sich darauf aus, welches Verständnis von guter
Schule sich in den Instrumenten widerspiegeln kann „Also die, es geht eigentlich in Schule darum,
in dieser Reihenfolge, meine ich, dass haben andere aber auch schon gesagt, die Menschen zu stärken
und die Dinge zu klären. Beides. Und manchmal hat man den Eindruck es geht in der aktuellen
Zeit viel darum Messbares in den Mittelpunkt zu rücken und das missachtet eigentlich den anderen
Strang […] des schulischen Auftrags. Ähm also es ist nicht alles messbar und nicht Messbares kann
trotzdem sehr bedeutsam für das, was Schule zu leisten hat, sein“ (Int. 5_12). Demnach sind
bestimmte Aspekte, die für die Instrumenteentwickler_innen in Bezug auf Schulqualität von
Relevanz sind, empirisch nicht erfassbar: „ja erfahren sie denn auch äh den, ich glaube er hat
gesagt, den Spirito unserer Schule? Also zu sagen den Spirit, den Esprit, den Geist, man könnte
vielleicht sogar fast sagen die Seele der Schule. Und ich denke nein. Und trotzdem ist das etwas, (…)
was für eine Schule unglaublich wichtig ist. Was aber ganz schwer so ne Inspektion erfassen kann“
(Int. 8_41).
Des Weiteren berichtet eine Interviewperson von einem Item, das auf den gleichberechtigten
Umgang zwischen Mädchen und Jungen abzielt: „Ich hab das glaub ich ein einziges Mal mit nicht
erfüllt bewertet. Dann ist die Frage, was macht die Schule damit. So äh die Einzelrückmeldung
kann man natürlich nicht geben, ist ja die Lehrkraft identifizierbar und ich meine, dass zeigen
dann auch die allgemeinen Auswertungen, dass dieses Item keine Aussagekraft mehr hat, weil es
nicht prägnant genug ist und letztendlich das, was wir vielleicht, dass wäre das einzige Item was wir
zu Heterogenität haben, ähm eigentlich andere Items zu Heterogenität geben müsste“2. Demnach
verlieren einzelne Konstrukte an Relevanz, wenn sie nur durch wenige Indikatoren bzw. Items
abgedeckt werden.
Eine weitere Anforderung an die Messinstrumente ist, dass diese möglichst für alle Schulen
anwendbar sein sollen. Dies impliziert, dass diese unabhängig von Schulart, Schulgröße sowie
sozio-demographischen Bedingungen sind (Int. 16_18; 17_33; 15_18; 4_9). Dies ist jedoch
herausforderungsvoll, da die Rahmenbedingungen und Prozesse zwischen einzelnen Schulen
variieren: „Und ich komme gerade aus einer Schule, wo Kollegen – kleine Schule- hervorragend
zusammenarbeiten, also besser könnte man sich das nicht wünschen. Dieses strukturell aber gar nicht
wirklich angelegt ist, es gibt eben keine Definition, kein wirkliches Controlling, kein Nachstellen
zentral. So die werden ja diesen Bereich eher schwach erhalten. […]. Ähm das sorgt aber, und das
hat dann die Schulformexpertin gesagt, das sorgt mit Sicherheit für große Verwirrung, weil die Leute
da sitzen, in der Präsentation hören, die Zusammenarbeit ist eher schwach und sich fragen, was

2 Aus Datenschutzgründen keine Nennung der Person.
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ist das denn“ (Int. 16_18). Demnach zeigt sich bei der Entwicklung von Instrumenten die
Herausforderung, dass die Instrumente für alle Schulen gelten sollen.
Der Aspekt der Messbarkeit spielt in Hinblick auf Inklusion insofern eine Rolle, da eine Viel-
zahl von Aspekten, z. B. Inklusion als Haltung, nur schwer durch die gängigen Instrumente
gemessen werden kann. Die Messbarkeit bei der Identifikation von Schülergruppen spielt
ebenfalls eine Rolle: So erklärt eine Interviewperson, dass Schüler_innen mit diagnostizierter
Behinderung aufgrund der Etikettierung leichter identifiziert werden können (Int. 1_29). Zu-
gleich wird der Trend zur Nicht-Etikettierung als Herausforderung gesehen, um die Umsetzung
von Inklusion messen zu können (Int. 5_31). Zusammenfassend zeigen sich zwischen den
Bundesländern Unterschiede darin, welche Relevanz der Einhaltung von wissenschaftlichen
Standards beigemessen wird. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass der Anteil des
wissenschaftlichen Personals in den einzelnen Schulinspektionen variiert.

Zusammenfassung der Kontextbedingungen Abschließend lässt sich festhalten, dass un-
terschiedliche Kontextbedingungen bei der Entwicklung von Instrumenten prägend wirkten.
Dabei führten die jeweiligen Kontextbedingungen dazu, dass die Instrumenteentwickler_innen
im Hinblick auf die Entwicklung von Indikatoren aktiv wurden. Des Weiteren zeigte sich, dass
die Kontextbedingungen auf die inhaltliche Gestaltung der Indikatoren einwirkten und darauf,
welche Erwartungen an Schule formuliert wurden.
In diesem Abschnitt wurde eine einzelfallübergreifende Darstellung gewählt, um das Spektrum
an unterschiedlichen Rahmenbedingungen darstellen zu können. In Einzelfällen kann es jedoch
variieren, welche Rahmenbedingungen eine Rolle gespielt haben bzw. wie diese eine Rolle
gespielt haben. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 8.3 näher dargestellt. Es wurde auch deutlich,
dass die einzelnen Rahmenbedingungen miteinander interagieren. Auch auf diesen Aspekt wird
in Kapitel 8.3 näher eingegangen.

8.1.4 Beispiel: Bewerten und Beschreiben in der Datenauswertung
Im Folgenden sollen mithilfe eines Beispiels verschiedene Aspekte des Sensemakings illustriert
werden: Wie die Instrumenteentwickler_innen versuchen, zeitgleich verschiedenen Anforderun-
gen, die sich aus den jeweiligen Rahmenbedingungen ergeben, gerecht zu werden und inwiefern
ihnen dies gelingt. Des Weiteren wird anhand dieses Beispiels deutlich, dass es nicht nur von
Relevanz ist, welche Daten erhoben werden, sondern auch wie diese ausgewertet und dargestellt
werden.
Hierzu bietet sich ein Phänomen an, welches bei mehreren, aber nicht bei allen Inspektionen zu
beobachten ist: der Verzicht auf Bewertungen und der reinen Deskription von Beobachtungen
im einzelnen Abschnitten des Inspektionsberichts. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn im
Inspektionsbericht die Aussage getroffen wird, dass ca. 40 Prozent des beobachteten Unterrichts
pünktlich anfängt oder dass im beobachteten Unterricht 80 Prozent der Zeit Frontalunterricht
stattgefunden hat. Es bleibt nach Angaben der Instrumenteentwickler_innen bei dieser Rück-
meldung und es wird keine Einschätzung darüber getroffen, ob dies gut oder schlecht sei. „Also
so in dem klassischen Sinne des Wortes ”gut”, so schneidet bei uns keine Schule gut oder schlecht
ab. Das hat etwas mit unserem Grundsatzverständnis zusammen, das ich versucht habe ihnen zu
umreißen. Das wir also nicht bewerten, also das wir nicht sagen öh unsere Kriterien der guten Schule
- seid ihr eine gute Schule oder seid ihr ne schlechte Schule, also ne failing school“ (Int. 9_49).
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Im Gegensatz dazu wird es von den Instrumenteentwickler_innen als Bewertung verstanden,
wenn Einschätzungen wie „gut“ oder „schlecht“ vorgenommen werden. In diesem Zusammen-
hang wird mehrfach auf die Ampel als Metapher verwiesen, d.h. bei „bewertenden“ Instrumen-
ten würde die Schulinspektion deutliche Signale treffen, ob etwas beispielsweise im grünen,
orangenen oder roten Bereich liegt. Es gibt verschiedene Begründungen für die „deskriptiven
Abschnitte“ im Inspektionsbericht: So ist das Nicht-Beobachten von bestimmten Aspekten, z. B.
Festhalten der Lernergebnisse innerhalb einer beobachteten Unterrichtseinheit per se nicht
schlecht. Dennoch soll der Schule zurückgemeldet werden, wie häufig dies gesehen bzw. nicht
gesehen wurde. Demnach möchte die Schulinspektion sich beispielsweise nicht positionieren,
in wie viel Prozent der beobachteten Unterrichtseinheiten das Festhalten der Lernergebnisse
stattfinden sollte: „Und wenn man jetzt ein Unterrichtsbeobachtungsbogen solche Dinge einbaut
und sagt, wir bauen nur die Dinge ein, die erwiesenermaßen immer stattfinden müssen. Im guten
Unterricht muss immer gewährleistet werden, dass Schüler aktiv werden. So, dann bleibt man auf
einer diffusen Ebene und man kann nur sehr undifferenziert die Dinge ähm in den Blick nehmen.
Aber dadurch das wir sagen, es gibt kein Erwartungslevel ne […,ap] und diese Interpretation der
Ergebnisse muss in der Schule stattfinden“ (Int. 5_28).
Die deskriptive Darstellung bietet sich darüber hinaus dafür an, den Schulen die Bewertung
des Beobachteten zu überlassen: „dann weiß ich nicht, ob fünfzig gut oder schlecht ist. Das
weiß nur die Schule - weil die Schule weiß, wo sie sich gerne sehen würde“ (Int. 4_18). Dahinter
steht die Idee, dass die Schulen sich selbst überlegen sollen, welche Ziele sie verfolgen und
die Schulinspektion nur als Datenlieferant fungiert: „Also das wäre auch nur ne Rückmeldung
an die Schule: <ihr habt jetzt folgende Übergangsquoten - entspricht dies dem, was ihr eigentlich
erreichen möchtet?>”(Int. 4_32). Beziehungsweise wird es der Schule in Absprache mit der
Schulaufsicht überlassen, wie sie die gelieferten Daten einschätzt. In Bezug auf die Rückmeldung
von „deskriptiven“ Ergebnissen argumentiert ein Instrumenteentwickler: „Das ist Ergebnis genug
und da muss ich nicht noch draufsemmeln und sagen jetzt, was ist jetzt gut oder schlecht. Das muss
die Schule eigentlich selbst definieren bzw. wenn dann muss es eigentlich die Schulaufsicht oder die
Schulverwaltung definieren - was für sie tolerabel ist und was nicht“ (Int. 17_34).
Die Nicht-Bewertung ermöglicht es auch, dass die Situation der jeweiligen Schule berück-
sichtigt werden kann (Int. 5_17): ”Wir sind nicht die, die Maßstäbe anlegen können, ob so etwas
tolerierbar ist oder nicht“ (Int. 17_35). Demnach können bei der Einschätzung von Seiten der
Schule bzw. Schulaufsicht diverse Rahmenbedingungen an der Schule mitgedacht werden, z. B.
Ausstattung. Des Weiteren kann bei den Schulen als Bezugsnorm angelegt werden, wie sich
die Schule in den letzten Jahren entwickelt hat: „Aber wir sagen nicht, damit sind sie schon gut.
Möglicherweise haben sie seit 5 Jahren Anstrengungen oder seit 3, um das zu erfüllen und sind bei 3
Prozent gestartet, sind jetzt bei 15.“ (Int. 5_17).
In den drei Begründungen spiegelt sich das Selbstverständnis der Schulinspektionen als Impuls-
geber wider: „Das is eben auch die Frage bei uns gewesen. sind wir mehr kontrollierend? (.) wertend?
(.) Oder sind wir eher unterstützend, ähm (.) im Sinne von kooperativer äh ähm (.) Tätigkeit. Dass
wir also versuchen, der Schule eine Außensicht zu geben, die von ihr genutzt wird, sich weiter zu
entwickeln. Diese Hoffnung, äh-ähh, haben wir also verbunden mit der Schulinspektion [anonymi-
siert, ap]. Und dis is also wirklich die Frage gewesen, ja, also in welcher Rolle äh gehen wir in die
Schule hinein (.) und was wird hier äh betont. Dieser (2) konturierende, messende Aspekt oder der
eher unterstützende und ähm (3). Das is im Ergebnis haben wir das unser Schulqualitätsrahmen
[anonymisiert, ap], unsere Unterrichtsbeobachtung so ausgerichtet, dass wir eine Rückmeldung geben,
so sehen wir das, so haben wir das erlebt. Ähm, geben auch Hinweise und Anregungen, machen jetzt



176 Entwicklung von Messinstrumenten zu Inklusion

aber keine dezidierte Wertung“ (Int. 12_10). Demnach möchten sie mit der Lieferung von Daten
weniger kontrollieren, sondern die Schulen zur Reflektion anregen und dabei unterstützend
wirken. Dies basiert auf der Annahme, dass Schulen eigenverantwortlich handeln und ihre
Autonomie von Seiten der Schulinspektionen anzuerkennen ist. Es wird den Schulen bzw. der
Schulaufsicht überlassen zu entscheiden, wo Handlungsbedarf besteht. In diesem Zusammen-
hang wird erneut deutlich, welche Rolle die schulischen Vertreter und die Schulinspektion
spielen. Wie bereits oben erwähnt, sind diese Akteure in einzelnen Bundesländern nicht nur bei
der Entwicklung der Instrumente beteiligt, sondern können bei der Evaluation an der eigenen
Schule darüber entscheiden, wie die Daten zu bewerten sind. Die Schulinspektion sieht sich
bei der Rückmeldung von Deskriptionen als Lieferant von neutralen Daten.
In diesem Zusammenhang ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob die Deskription von Daten
bewertungsfrei sein kann. So impliziert die Erhebung von Daten bereits eine Entscheidung dar-
über, welche Daten für die Messung von Schulqualität von Relevanz sind. Hierbei bietet es
sich an, auf den Prozess der Wertzuschreibung zu verweisen: Danach wird im Prozess zwischen
Klassifizierung und Wertzuschreibung unterschieden. Eine Klassifizierung ist beispielsweise
die Unterscheidung zwischen Berufsklassen und die anschließende Wertzuschreibung wäre
die Hierarchisierung von Berufsklassen. Dabei würde die Klassifizierung dem „deskriptiven“
Vorgehen der Schulinspektionen entsprechen und der Schritt der Wertzuschreibung würde den
Schulen überlassen werden. Wie bereits in Kapitel 4 dargestellt, ist auch die Klassifizierung
nichts Naturgegebenes (vgl. Durkheim und Mauss 1987, S. 176). So werden durch Klassifizie-
rungen bestimmte Perspektiven auf die Wirklichkeit sichtbar. In Bezug auf die Schulinspektion
impliziert dies, dass Items wie „Die Lehrkraft ist Sprachvorbild“ insofern nicht mehr neutral
sind, als hier bereits eine Entscheidung darüber getroffen wird, dass dieses Merkmal für die
Messung von Schulqualität notwendig sei. Daran anknüpfend zeigt sich auch in der Praxis, dass
der deskriptive Teil von Seiten der Schule trotzdem alsWertung verstanden wird: „Aber das
ist - eher die - ähm - die Selbstwahrnehmung: <Jetzt sind wir schlecht>. Also diese Form von <wir
sind bewertet worden> - das ist eher die Wahrnehmung der Schule zu sagen <die haben uns jetzt
schlecht bewertet>. Inspektoren sagen: <nein, wir haben hier keine Wertung ausgesprochen - wir
stellen einfach fest - bei euch ist der Stand so und so. Das Bewerten - das passiert bei euch>“ (Int.
11_16). In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwiefern die Daten, die von
Seiten der Schulinspektion erhoben werden, dem Verständnis von guter Schule von Seiten der
jeweiligen Schule stets entsprechen. So könnte es sein, dass eine Schule andere Items formulieren
würde, um die Qualität von Schule zu messen.
Durch die Erhebung von Daten werden nicht nur Schwerpunkte darin gelegt, welche Daten für
die Messung von Schulqualität von Relevanz sind. Darüber hinaus könnte man argumentie-
ren, dass bei bestimmten Items der Erwartungshorizont hinsichtlich der Ergebnisse klar
ist. Beispielsweise gibt es das Item „Der Unterricht fängt pünktlich an“. Eine deskriptive
Rückmeldung würde beispielsweisen bedeuten, dass einer Schule zurückgemeldet wird, dass
30 Prozent des beobachteten Unterrichts pünktlich anfängt und keine Bewertung darüber
stattfindet, ob dies zufriedenstellend ist. In diesem Fall stellt sich die Frage, inwiefern eine
Bewertung durch die Inspektor_innen überhaupt noch notwendig ist, weil ein pünktlicher
Unterrichtsbeginn im Fall von Deutschland eine allgemein anerkannte Norm darstellt. (Auch
wenn es hier sicherlich Abweichungen dazu gibt, wie viel Prozent des Unterrichts pünktlich
anfangen sollte.)DesWeiteren wurde in den Interviews deutlich, dass die neutrale Position
von Seiten der Schulinspektion nicht immer eingehalten wird. Auf die Frage, wie damit
umzugehen ist, wenn eine Schule für sich selbst in Ordnung findet, wenn die Lehrkräfte immer
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unpünktlich sind, antwortet ein Instrumentenentwickler: „Dann würden wir das so aufschreiben.
Also dass aus unserer Sicht eine Nutzung der Unterrichtszeit nicht gewährleistet ist. Weder konzep-
tionell noch durch das Verhalten der Lehrkräfte oder der Leitung der Schule. Und wenn dann die
Lehrkräfte zum Beispiel sagen, ist uns aber egal, dann ist über unsere Schleife auf der Ebene, auf
der Basis des Berichts, in dem dann so etwas steht. Ne, wenn wir jeden Tag nach der großen Pause
gehen ungefähr 10 Minuten verloren, das macht im Schuljahr ne 5700 Minuten pro Schüler. Dass
macht in der Schullaufbahn so und so viel Unterrichtsausfall aus. Das steht dann da. Das rechnen
wir dann aus. Damit man das schön griffig machen kann. Und dann sitzen also auf der, mit dem
Bericht, sitzen da Eltern und Schüler und lesen das und dann sagen Lehrer, ist uns aber egal. Und
ne Schulaufsicht liest das auch. Denn die Schule muss hinterher auf der Basis von Entscheidungen,
des Gremium Schulkonferenz mit Schülern, Eltern, Lehrkräfte an einem Tisch, muss dann halt die
Schule, im Prinzip Schulleitung eine Zielvereinbarung schließen mit der Schulaufsicht. Und die
Schulaufsicht liest auch den Bericht. Also wir melden Dinge zurück, auch Dinge die bedenklich
sind, und das steht dann auch so etwas aus unserer Sicht ist dringend erforderlich sich mit dieser
Organisationsform oder diesem Organisationsmodell äh für den Unterricht einer Schule zu befassen“
(Int. 5_29).
Demnach wird insofern keine Wertung ausgesprochen, als nicht gesagt wird, dass die Unpünkt-
lichkeit in Bezug auf Unterrichtsbeginn gut oder schlecht sei. Aber es werden im Bericht die
Implikationen des Handelns dargestellt, die in diesem oben genannten Zitat eine deutliche
Wertung enthalten. Die Wertung spiegelt sich nicht im Geben einer „Note“ wider, sondern
in der Formulierung des Handlungsbedarfs. Wie bereits oben erwähnt, zeigt sich in der An-
wendung von einem vermeintlich „deskriptiven“ Teil, dass sie sich primär in der Funktion des
Impulsgebers und nicht in der Kontrollfunktion sehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die
Rahmenbedingungen der Evaluation trotzdem kontrollierende Elemente haben, z. B. dass die
Schulinspektion (außer in Schleswig-Holstein) nicht freiwillig ist.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es auch Schulinspektionen gibt, die auf
einen deskriptive Beschreibung der beobachteten Prozesse verzichten: Nö, wir bewerten dis schon.
Also wir- da bin ich auch- wie-. Die Debatte gibts immer wieder. Und es gibt auch Inspektorn, die
Ihnen sagen würden: <Ich würd am liebsten nich bewerten>. So. Aber ich finde einfach, wir habn
den Auftrag. Wir sind- Das is eben das, was denn, wenn man sich die Funktion anguckt, wird das
sofort klar. Das is diese Spannung. Und ich finde, die muss man aushalten. So <lachen>. Das is-
Man kann die nich lösen. Also man wird da nich zu na abschließenden Lösung komm. Im Sinne
von: <So machn wirs jetz, und jetz is das richtig, das Verhältnis>. Das wird immer auch dazu
führen, dass man das Gefühl hat: Mh, hier werd ich einer Sache nich gerecht, hier werd ich einer
Schule an na bestimmten Stell nich gerecht. (.) Aber so is dis. Aber ich finde deswegen einfach zu
sagen, wir bewerten nich mehr. Dann vereinfacht man das zu stark“ (Int. 13_43).

8.2 Relevante Impulse beim Sensemaking
Im Folgenden werden verschiedene Ergebnisse des Sensemakings zu Inklusion bzw. zu den
Bewertungsinstrumenten zu Inklusion thematisiert und dabei wird dargestellt, welche Rah-
menbedingungen in Bezug auf diese Teilaspekte prägend wirkten. Es werden nun also die
Ergebnisse aus dem ersten Teil der Analyse, den Deutungen von Inklusion (→ Kapitel 7), mit
den bisherigen Ergebnissen zum Sensemaking (→ Abschnitt 8.1) miteinander verknüpft.
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8.2.1 Sensemaking von Teilaspekten von Inklusion
Die Entwicklung von Instrumenten in Bezug auf Inklusion wurde in den einzelnen Bundes-
ländern unter anderem durch Signale der Kultusministerien, schulgesetzliche Veränderungen
sowie stattfindende Debatten in der Öffentlichkeit initiiert. Dabei wird bei der inhaltlichen
Gestaltung primär auf die sonderpädagogische Expertise zurückgegriffen, die im eigenen Haus
vorhanden ist sowie auf ihre Praxisbeobachtungen als Inspektor_innen. Die wissenschaftliche
Literatur zu Inklusion hat sich bei der Entwicklung von Instrumenten als nicht hilfreich er-
wiesen. Darüber hinaus greifen die Instrumenteentwickler_innen auch bei der Entscheidung
darüber, welche Erwartungen an Schule formuliert werden bzw. was als machbar angesehen
wird, auf ihre Beobachtungen der Praxis bzw. eigener Praxistätigkeit zurück. Welche Signale
sie von Seiten des Kultusministeriums und der schulischen Vertreter erhalten, kann ebenfalls
von Relevanz sein. Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, ob das Verfahren eher darauf abzielt die
Einhaltung von Mindeststandards zu überprüfen (~Kontrollfunktion) oder Impulse für weite-
re Entwicklungsschritte zu formulieren (~Impulsfunktion). So können höhere Erwartungen
formuliert werden, wenn die Impulsfunktion dominiert.
In diesem Zusammenhang spielt bei der Entwicklung von Instrumenten auch das jeweilige
Verständnis von Inklusion eine Rolle. So ergibt sich aus Typ I „Anspruch auf Förderung“
(→ Kapitel 7.3), dass Mindeststandards formuliert werden, die Schulen mit Schüler_innen
mit diagnostizierter Behinderung erfüllen müssen. Dagegen kann Inklusion im Fall von Typ
III „Inklusion als Teilaspekt von guter Schule“ als Prozess verstanden werden, der schrittweise
realisiert werden soll.
In Kapitel 7.2 ist aufgezeigt worden, dass sich die Bundesländer darin unterscheiden, wie sie
Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset integriert haben: als Add-on
oder als Querschnitt. Hierbei lassen sich Zusammenhänge zu dem Verständnis von Inklusion,
das sich innerhalb der Schulinspektion durchgesetzt hat, herstellen: Bei einem engen Inklusi-
onsbegriff liegt es nahe, Inklusion als Add-on zu etablieren, wenn es nur an denjenigen Schulen
Anwendung finden soll, die Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung unterrichten.
Dagegen legt ein weites Inklusionsverständnis nahe Instrumente zu Inklusion als Querschnitt
zu integrieren.
Bei der Entscheidung darüber, ob die Instrumente zu Inklusion verpflichtend oder freiwil-
lig sind, wird unter anderem auf die Rechtsprechung, die Relevanz des Themas sowie die
Umsetzung von Inklusion im jeweiligen Bundesland verwiesen. So wird ausgehend von dem Ar-
gument, dass sich Deutschland rechtlich zur Umsetzung verpflichtet hat, argumentiert: „Wenn
man auf diese Behindertenrechtskonvention da zurückgreifen möchte – gedanklich. Dann muss
dies eine Vorleistung der Schulen sein. Alle Schulen müssen vorbereitet sein und die Frage, ob hier
ein behindertes Kind ist oder nicht, spielt hier auch überhaupt keine Rolle“ (Int. 17_17). Jedoch
ergänzt diese Interviewperson, dass zugleich auch die Umsetzung von Inklusion im Bundesland
sowie die Positionen der schulischen Vertreter berücksichtigt werden müssten, was eher dagegen
spricht, dass Instrumente zu Inklusion verpflichtend sind. Dies ist auch konform mit den bereits
dargestellten Positionen der schulischen Vertreter in Bezug auf die Höhe der Erwartungen,
die an sie formuliert werden. Ein weiterer Umstand, der für die Entscheidung zwischen Wahl-
und Pflichtbereich prägend wirkte, ist das Relevanzkriterium: „Ich glaube unterschwellig ähm
wollte man die wichtigen von den unwichtigen trennen. Und das hat aber nie jemand so formuliert.
Denn das ist nicht vermittelbar, dass die anderen unwichtig sind“ (Int. 5_21). Dieses Argument
wird nicht explizit im Zusammenhang mit den Instrumenten zu Inklusion genannt, jedoch
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kann dieses Entscheidungskriterium auch darauf angewandt werden, ob die Instrumente zu
Inklusion verpflichtend oder freiwillig sind.

8.2.2 Sensemaking zu Lernstandserhebungen
Ein weiterer relevanter Teilaspekt bei Inklusion ist die Berücksichtigung von Schulleistungs-
tests in den Instrumenten der Schulinspektionen (für einen Überblick→Kapitel 7.1.1). Hierbei
zeigte sich, dass in vielen Bundesländern nicht die Ergebnisse entscheidend sind, sondern der
Umgang mit diesen. Wie bereits dargestellt, ist die Integration von Schulleistungstests nicht per
se konträr zu dem hier festgelegten Verständnis von Inklusion, kann aber zu nicht-intendierten
Wirkungen führen, die mit der Umsetzung von Inklusion nicht kompatibel sind. Als Argu-
ment für die stärkere Berücksichtigung von Lernstandserhebungen wurde im Rahmen eines
informellen Gesprächs genannt, dass es sinnvoll wäre, wenn Schulinspektionen die Daten
der Schulleistungstests nutzten, da sehr viele finanzielle Ressourcen in die Erhebung gesteckt
wurden. Durch die Verwendung würden die Schulinspektionen die Vergleichsarbeiten als bil-
dungspolitische Maßnahme stärken. Zu dieser Position konträr, argumentiert eine Person aus
einem anderen Bundesland, dass die Berücksichtigung von Vergleichsarbeiten durch die Schul-
inspektion negative Folgen haben könnte: So wurde die Einführung von Vergleichsarbeiten im
eigenen Bundesland von vielen sehr kritisch gesehen. Wenn die Schulinspektion die Ergebnisse
berücksichtigen würde, könnte es ihrer Meinung nach verstärkt zu Gaming-Strategien von
Seiten der Schulen führen, da sie versuchen könnten, die Ergebnisse zu manipulieren, z. B.
indem sie den Schüler_innen mehr Zeit zur Verfügung stellen: „Und da ist jetzt halt mühsam
die Überzeugung [für die Vergleichsarbeiten im Land, ap] geschaffen worden und das würden wir
komplett kaputt machen, wenn wir uns jetzt diese Daten nehmen und sagen, das ist gut oder nicht
gut“ (Int. 1_47).
Darüber hinaus plädiert eine Interviewperson generell für eine stärkere Outputorientierung, die
sich an Lernstandserhebungen im Querschnitt orientiert. „Insofern würde mir da vorschweben,
aber das ist meine individuelle Überzeugung, dass wir ein ganz, äh – ein ganz klares Outputmodell
fahren würden [anonymisiert, ap]. Denkbar wäre das ne kleine Qualitätsagentur – die hier klare
Qualitätserwartungen an Schule richtet und dann feststellt, inwiefern die erreicht werden und
das zurückmeldet“ (Int. 8). Dahinter steht der Gedanke, dass die Schulen unter variierenden
Rahmenbedingungen agieren und bestimmte Outputs mit unterschiedlichen Maßnahmen
erreicht werden können. Die angestrebte Agentur könnte den einzelnen Schulen schulspezifische
Unterstützung liefern, um sie dabei zu unterstützen die angestrebten Outputs zu erreichen (Int.
8). Hier wird eine starke Orientierung an evidenzbasierten Praktiken deutlich, die den Fokus
auf Formen der Outputsteuerung legt und mit den aktuellen Verfahren der Schulinspektionen
nicht kohärent sind.
Als weitere Argumente, welche gegen die Berücksichtigung der Vergleichsarbeiten sprechen,
werden genannt: Erstens, dass es die Setzung von oben gegeben hätte, diese nicht zu be-
rücksichtigen (Int. 6; 14_16). Zweitens, ist kein kausaler Zusammenhang zwischen den
Prozessen – gemessen durch die Schulinspektionen – und den Outputs – gemessen durch die
Lernstandserhebungen – herstellbar bzw. wird dieser auch nicht angestrebt. Gleichwohl schil-
derte eine Interviewperson den Fall, dass einzelne Schulen nachfragten, wie es denn sein könne,
dass sie in den Vergleichsarbeiten gut abschneiden würden, aber auf der Prozessebene bei den
Schulinspektionen schlecht (Int. 14_16). Dementsprechend formulieren die Schulen die Erwar-
tung, dass sie, wenn sie auf der Outputebene, d.h. bei den Vergleichsarbeiten, gut abschneiden,
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auch auf der Prozessebene, d.h. bei der Erhebung durch die Schulinspektionen, gute Ergebnisse
aufweisen müssten. Dahinter steht der Gedanke, dass ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang
zwischen den auf der Prozessebene gesammelten Daten von Seiten der Schulinspektion und den
auf der Outputebene vorhandenen Daten durch die Vergleichsarbeiten besteht. Der Kommentar
von schulischer Seite geht in eine ähnliche Richtung, wie die oben genannte Forderung nach
stärkerer Outputorientierung. Sehr vereinfacht formuliert, steckt dahinter die polemisch formu-
lierte Frage von Seiten der Schule: Was interessieren die Prozesse, wenn die Outputs stimmen?
Dagegen argumentiert Biesta „Die Mittel, die wir in der Erziehung einsetzen, verhalten sich
nicht neutral zu den Zielen, die wir erreichen wollen“ (vgl. Biesta 2011, S. 103). Demnach
lässt sich auf den Bildungsbereich nicht die gleiche Evidenzlogik anwenden wie z. B. auf den
medizinischen Bereich, wo eine Behandlung danach beurteilt wird, ob die Patient_innen danach
wieder gesund sind.
Drittens spricht gegen die Berücksichtigung von Schulleistungstests, dass die Schulin-
spektionen im Fall von Deutschland (für England siehe Piezunka 2017) über keine Daten
verfügen, um die Lernfortschritte von einzelnen Schüler_innen abbilden zu können.Wäh-
rend die vorherigen Begründungen, z. B. bildungspolitische Strategien, in keinem Zusammen-
hang zu Inklusion stehen, lässt sich in diesem Fall eine Verknüpfung herstellen: So wird hier die
Notwendigkeit formuliert, dass Aussagen über Schulqualität nur möglich sind, wenn Daten
zum Lernfortschritt im Längsschnitt vorhanden sind. Hier gibt es Anknüpfungspunkte zu dem
in Kapitel 2 dargestellten Konzept „individuell bestmögliche Qualifizierung“. Jedoch stellen
auch Daten im Längsschnitt keine Operationalisierung des hier verwendeten Verständnisses
von Inklusion dar, weil dieses sich von der Erwartung einer normalen Lernkurve distanziert.
Diese ist jedoch notwendig, um Längsschnittdaten einordnen zu können.
Allgemein lässt sich in Hinblick auf die Berücksichtigung von Inklusion durch das Beispiel
Schulleistungstests Folgendes herausarbeiten: Inklusion als Konzept sowie Schulleitungstests
repräsentieren zwei unterschiedliche Verständnisse von guter Schule, die in der konkreten
Praxis nur begrenzt miteinander kompatibel sind bzw. konträre Signale setzen können (nähere
Ausführung → Kapitel 2). In der Begründung für bzw. gegen Schulleistungstests taucht bei der
Entwicklung der Instrumente jedoch kein wertebasiertes Argument auf, das auf ein bestimmtes
Qualitätsverständnis verweist. Stattdessen sind es strategische Gründe, die im Mittelpunkt
stehen. Dies legt nahe, dass die Instrumente der Schulinspektion häufig mehrere Verständnisse
von guter Schule repräsentieren und das Ergebnis von Kompromissen darstellen. In Bezug auf
die Entwicklung von Instrumenten macht dieses Beispiel deutlich, dass es häufig pragmatische
Gründe sind, die zu der Entscheidung für oder gegen bestimmte Setzungen führen. Dabei
wird – nicht nur bei diesem Beispiel – selten die normative Komponente des Prozesses explizit
angesprochen.

8.3 Sensemaking von einzelnen Fällen
In den Interviews zeigen sich verschiedene Deutungen von Inklusion (nähere Ausführung
→ Kapitel 7.3). Im Folgenden wird das Sensemaking auf Einzelfallebene beschrieben, um
das Interagieren der Rahmenbedingungen abbilden zu können. Die vorgestellten Fälle sind
exemplarisch. So können es auch andere Rahmenbedingungen sein, die zu ähnlichen Deutungen
führen (nähere Ausführung → Kapitel 8.3.3).
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8.3.1 Frau Elsner als Vertreterin von Typ I
Typ I „Inklusion als Anspruch auf Förderung“: Danach wird Inklusion als gemeinsamer
Unterricht von Schüler_innen mit und ohne diagnostizierter Behinderung verstanden. Bei den
Schulinspektionen besteht Handlungsbedarf, da diese sicherstellen sollen, ob Schüler_innen
mit diagnostizierter Behinderung die Unterstützung erhalten, die sie auch an Förderschulen
erhalten haben.
Frau Elsner3 arbeitete jahrelang als Sonderpädagogin. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrkraft war
sie zusätzlich als Fortbildnerin zuständig und hat sich in diesem Zusammenhang auch mit
schulrechtlichen Fragestellungen auseinandergesetzt. In ihrer Tätigkeit bei der Inspektion fühlt
sie sich primär für das Thema Inklusion verantwortlich bzw. wird ihr dieser Aufgabenbereich
von ihren Kolleg_innen zugeschrieben.
Für die Entwicklung von Instrumenten hat sie sich zu Beginn sehr intensiv mit dem „Index
für Inklusion“ auseinandergesetzt. Daraus entstand die Idee eigene Indikatoren zu entwickeln,
die angelehnt an den Index die Dimensionen „Haltung“; „organisatorischer Rahmen“ sowie
„unterrichtliche Praxis“ abbilden (zum Vergleich: „Kulturen“, „Strukturen“ und „Praktiken“
im „Index für Inklusion“). Dabei stand die Situation einzelner Schülergruppen zunächst nicht
im Vordergrund. Stattdessen ging es darum, ob Schulen realisiert haben, dass die Umsetzung
von Inklusion ein Umdenken erfordert, dass sich in vielen Bereichen des schulischen Lebens
widerspiegelt, z. B. individuelle Differenzierung im Unterricht. Bei der konkreten Formulierung
von Instrumenten konnte Frau Elsner neben dem „Index für Inklusion“ ihre Expertise als
Sonderpädagogin einbringen. So macht sie im Rahmen des Interviews am Beispiel der Differen-
zierung deutlich, dass sie als Sonderpädagogin – im Vergleich zu Regelschullehrkräften – über
mehr Erfahrung in diesem Bereich verfügt und daher auch höhere Anforerungen gegenüber
Schulen formuliert.
Während des Entwicklungsprozesses der Instrumente kam sie von ihrem ersten Entwurf ab:
„Da kriegt diese Inklusion so ein Gewicht und eigentlich wäre Inklusion ja am besten, man merkts
nicht“. So hätte ihr erster Entwurf den Schulen deutlich signalisiert, in welchem Ausmaß ein
Umdenken bezüglich inklusiver Haltungen erforderlich ist. Dies hätte dazu führen können,
dass die Schulen sich abwehrend gegenüber den Instrumenten zu Inklusion positionieren.
Gleichwohl thematisiert sie im Laufe des Interviews immer wieder, dass sie die Schulen als
Akteure wahrnimmt, die zum großen Teil noch nicht verstanden hätten, welche Implikatio-
nen mit der Umsetzung von Inklusion einhergehen: „Wie sich das entwickelt und ich glaube,
was generell auch noch so ne Schwierigkeit ist, dass wir da Erwartungen haben und die Schulen
haben teilweise - glaube ich - noch garnicht richtig erkannt, dass dies letztendlich ihre Aufgabe
ist“. Demnach ist es ihr Anliegen Schulen in Bewegung zu bringen, aber Abwehrreaktionen
zu vermeiden, indem sie deren fehlende Erfahrung zu Inklusion bei der Formulierung von
Instrumenten berücksichtigt: „Ich glaube, weil das schon bei uns war – gemessen auch in anderen
Bundesländern – [Nennung des Bundeslandes] so ein bisschen hinterher hinkte“. „Aber irgendwann
wurde dann aber klar. Das ist irgendwie zu groß “. Eine weitere Herausforderung war, dass eine
Orientierung an bundesländerspezifischen Rechtsvorgaben bzw. eine rechtliche Legitimation
nicht möglich war, weil die Anpassungen des Schulgesetzes zeitgleich zu den Veränderungen
der Bewertungsinstrumente stattfanden.
Darüber hinaus war die Frage von Relevanz, wie die Instrumente zu Inklusion in das Instrumen-
tenset integriert werden sollten. So sah sie zu Beginn der Auseinandersetzung die Instrumente

3 Hierbei wird auf Quellenangaben verzichtet, um die Anonymität der Gesprächspartner zu gewährleisten.
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zu Inklusion als Add-on an und innerhalb ihrer Schulinspektion stand zur Debatte, ob den
Schulen freigestellt wird, ob sie in diesem Bereich evaluiert werden möchten. Jedoch kamen
sie und ihre Kolleg_innen im Laufe der Zeit von diesem Vorgehen ab: So zeichnete sich bil-
dungspolitisch ab, dass sich die Schulen der Umsetzung von Inklusion nicht mehr entziehen
konnten: „Ich glaube dann wäre es komisch, wenn wir das als extra Merkmal hätten abgefragt“.
Demnach distanzierte sie sich von der Idee die Instrumente zu Inklusion als einen (optionalen)
Zusatzbereich hinzuzufügen.
Die geringe Erfahrung der Schulen, bildungspolitische Entwicklungen im Bundesland sowie
die fehlende rechtliche Legitimation führten daher zu einer neuen Herangehensweise bei der
Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion: Erstens wurde die Anzahl der inklusionsorien-
tierten Instrumenten reduziert. Diese stellten innerhalb des Instrumentensets keinen eigenen
Bereich mehr dar und es wurde für diejenigen Schulen, die Schüler_innen mit diagnostizierter
Behinderung beschulen, verpflichtend. Dabei lag der neue Fokus darauf, dass Schüler_innen
mit Behinderung an der Regelschule die gleiche Unterstützung erhalten sollen, die sie auf der
Förderschule erhalten haben: „Inklusion ohne Frage. Aber großes Fragezeichen für - glaube ich -
alle Sonderpädagogen: <Kriegen die Schüler in der Inklusion das, was sie brauchen?>“. Frau Elsner
bezeichnet das neue Vorgehen als sonderpädagogischen Weg, da es nun primär um die Situation
von Schüler_innen mit Behinderung und deren Anspruch auf besondere Unterstützung geht.
So konnte sie sich mit diesem Vorgehen als Sonderpädagogin insofern identifizieren, als sie
durch ihre berufliche Ausrichtung einen besonderen Bezug zu dieser Schülergruppe hat.
Trotzdem weist dieses enge Verständnis von Inklusion von ihrem Verständnis ab: Sie macht
deutlich, dass sie unter Inklusion eigentlich den Umgang mit heterogenen Lerngruppen versteht.
Auch wenn in den Instrumenten der Inklusionsbegriff anders verwendet wird, hat sie den
Eindruck, dass ihr Verständnis von Inklusion als Erwartung im gesamten Instrumentenset
bereits unter dem Konzept „Umgang mit Heterogenität“ berücksichtigt ist. Darüber hinaus
kann sie sich mit dem Fokus auf bestimmte Mindeststandards gut identifizieren: „Also ich bin
jetzt - obwohl ich vorher auf diesem ganz ganz Großen und irgendwie auch - ja - das schon auch
toll gefunden hätte - bin ich Gott froh, dass wir da ganz weggekommen sind“. Durch das neue
Vorgehen ist nun sichergestellt, dass die Schüler_innen, die sie früher unterrichtet hat, weiterhin
die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Ihre Position ist nun auch kohärent mit den
Signalen, die die Schulinspektion aus dem Kultusministerium erhalten hat. Dort wird ein enger
Inklusionsbegriff vertreten.
Zusammenfassend wirkt es so, als wenn Frau Elsner zu Beginn des Sensemakings zwischen
Typ III „Inklusion als Beschreibung von guter Schule“ und Typ I „Inklusion als Anspruch auf
Förderung“ verortet werden kann (→ Abschnitt 7.3). Als die Entwicklung von Instrumenten
konkreter wird, bewegt sie sich stärker zu einem Verständnis, das durch Typ I repräsentiert
wird. Dies hat mehrere Gründe: Erstens hat sie den Eindruck, dass die Berücksichtigung von
weiteren Differenzlinien in den Instrumenten mit dem Konzept „Umgang mit Heterogenität“
abgedeckt ist. Demnach taucht der weite Inklusionsbegriff für sie in den Instrumenten ihres
Bundeslands auf, aber wird nicht als „Inklusion“ bezeichnet. Zweitens erhofft sie sich, dass
durch den Fokus auf Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung und auf eine niedrigere
Anzahl von Instrumenten von Seiten der Schulen weniger Widerstand entsteht. Wenn die
Instrumente für die Schulen machbar erscheinen, könnte dies dazu führen, dass sie in Hinblick
auf die Umsetzung von Inklusion aktiv werden.
Bei Frau Elsner werden auf der Ebene „persönliche Attribute“ ihre Erfahrung als Sonderpädago-
gin sowie ein Verständnis von guter Schule, wonach im schulischen Setting niemand verloren
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gehen sollte, sichtbar. Des Weiteren versteht sie sich selbst als jemand, der dabei mitwirken
möchte, dass die Umsetzung von Inklusion im eigenen Bundesland weiter vorangetrieben wird.
Zwischen ihr und ihren Kolleg_innen fanden darüber hinaus Aushandlungsprozesse statt, die
von den Signalen durch das Kultusministerium und schulischen Vertretern geprägt waren. Der
Fokus auf Schüler_innen mit diagnostizierter Behinderung in den finalen Instrumenten stellt
für sie einen Kompromiss dar, der die Situation im jeweiligen Bundesland repräsentiert. Dieser
kam zustande, als im Laufe der Zeit die Signale aus dem Kultusministerium, die antizipierten

Tab. 8.2: Sensemaking bei Frau Elsner

Dimensionen des
Sensemakings

Konkrete Rahmen-
bedingungen

Ausprägungen bei Frau Elsner

Persönliche
Attribute des
Sensemakers

Qualifikation und
Praxiserfahrung

Sonderpädagogische Expertise sowie
Lehrerfahrung im gemeinsamen Unterricht
sowie als Fortbildnerin
Zuständigkeit für das Thema

Verständnis von
Schulqualität

Umgang mit Differenzierung ist ein
Teilaspekt von guter Schule

Situativer Kontext Forschung Die Dimensionen „Kulturen, Strukturen und
Praktiken“ des Index‘ für Inklusion.

Austausch mit
Kolleg_innen

Machbarkeit der Instrumente bzw.
antizipieren Positionen von schulischen
Vertretern

Umsetzung von
Inklusion im
Bundesland

Bundesland verfügt bislang über wenig
Erfahrung zu Inklusion

Funktion Kontrollfunktion legt Formulierung von
Mindeststandards nahe.

Schulische Vertreter Überforderung der Schulen soll vermieden
werden

Kultusministerium Verwendung eines engen Inklusionsbegriffs,
keine Signale in Bezug auf konkrete
Anforderung
Alle Schulen müssen sich mit der Umsetzung
von Inklusion auseinandersetzen.

Rechtliche
Vorgabe

BRK Initiierung von Prozessen

Bundesländer-
spezifische
Gesetzesvorgaben

Waren zum Zeitpunkt der Entwicklung der
Instrumente noch nicht vorhanden.
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Reaktionen von Schulen sowie die Erfahrungen der Schulen mit der Umsetzung von Inklusion
stärker berücksichtigt wurden.

8.3.2 Herr Pehla als Vertreter von Typ II
Typ II „Inklusion als Herausforderung für Schulen“ (nähere Ausführung → Abschnitt 7.3):
Wie bei Typ I wird auch hier Inklusion als gemeinsamer Unterricht von Schüler_innen mit und
ohne diagnostizierte Behinderung verstanden. Jedoch wird Inklusion als eine Herausforderung
für Schulen wahrgenommen. Das Interesse der Schulinspektion ist es herauszufinden, ob die
Schulen in Bezug auf die Umsetzung von Inklusion aktiv werden, aber zugleich wollen sie nicht
zu hohe Anforderungen an diese formulieren.
Herr Pehla kann Typ II zugeordnet werden. Er war ca. 20 Jahre lang als Lehrer tätig und danach
Referent im Kultusministerium eines Bundeslandes, das er selbst als „wertkonservativ und
trotzdem innovativ“ beschreibt und sich durch ein gegliedertes Schulsystem kennzeichnet. Als
Anhänger eines selektiven Schulsystems argumentiert er: „Und dieses Bildungswesen war in allen
Bildungsvergleichen top, sehr erfolgreich – gerade auch, was die Gymnasien anbelangt, aber nicht
nur“. Des Weiteren ist er in Bezug auf Inklusion unsicher, inwiefern die Umsetzung überhaupt
machbar ist: „Wir stehen in so einem Spannungsverhältnis, weil, also ich war ja selber lange Lehrer,
20 Jahre, und meine eben da auch genügend Praktiker zu sein und meine persönliche Meinung ist,
dass was Hattie erwartet, was auch jetzt erwartet wird im ganzen Kontext von Differenzierung oder
gar Individualisierung, Inklusion ist für die meisten Lehrer im Schulalltag nur schwer erreichbar, nur
unbefriedigend erreichbar.“ Demnach geht er auch davon aus, dass die schulischen Vertreter sich
gegen Inklusion aussprechen werden: „ich vermute in gleichem Maße […,ap] werden ähm werden
[…, anonymisiert] unsere Schulen […, anonymisiert] auf die Barrikaden gehen und sagen das
wollen wir nicht. Wir wollen eine exklusive Schule und keine inklusive. Aber wir werden sehen“.
Als Befürworter eines selektiven Bildungssystems und aufgrund der Frage der Machbarkeit
positioniert sich Herr Pehla daher negativ gegenüber der Umsetzung von Inklusion: „Ich selber
bin auch sehr skeptisch, um nicht zu sagen kritisch der Inklusion gegenüber eingestellt. Also gegenüber
persönlich. Dienstlich muss ich ja eine andere Position einnehmen.“ Dies erklärt möglicherweise
auch seine fehlenden Kenntnisse. So stellt er fest: „Also ich kenn mich bei Inklusion überhaupt
nicht aus…“. Dies hat auch zur Folge, dass er bei der konkreten Entwicklung der Instrumente
zu Inklusion nicht beteiligt war.
Dennoch diagnostiziert er aus dem Kontext der Schulinspektion heraus Handlungsbedarf in
Bezug auf die Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion: Zum einen aufgrund der rechtlichen
Situation: „Ich meine, dass eben die Bundesregierung sich verpflichtet hat, vielleicht diese Konvention
eben umzusetzen. Und ich glaube, also dadurch ist das sozusagen die Rechtsnorm geworden in
Deutschland, die wir erfüllen müssen“. Des Weiteren gibt es auch von Seiten des Ministeriums
eine deutliche Positionierung zu Inklusion: „Ähm und dann gibts aber natürlich neben dieser
Formalien, gibts ja die politische Ebene und die oberste Spitze [anonymisiert, ap], die vielleicht
auch von seinem weltanschaulichem und bildungspolitischem Hintergrund her, sowas wie Inklusion
voranbringen will“. Demnach sieht er sich verpflichtet, als Mitarbeiter der Schulinspektion sich
mit dem Thema Inklusion auseinanderzusetzen.
Bei der Integration der entwickelten Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumen-
tenset findet er sich mit seiner Positionierung insofern wieder, als die Instrumente zu Inklusion
im Instrumentenset eine geringe Rolle spielen: So stellen sie ein Add-On zum bestehenden
Instrumentenset dar. Herr Pehla hat generell zwar die Position, dass die Schulinspektion die
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Tab. 8.3: Sensemaking bei Herrn Pehla

Dimensionen des
Sensemakings

Konkrete Rahmen-
bedingungen

Ausprägungen bei Herrn Pehla

Persönliche
Attribute des
Sensemakers

Qualifikation und
Praxiserfahrung

Erfahrung als Lehrkraft in einem
konservativen Bundesland und Referent im
Kultusministerium

Verständnis von
Schulqualität

Anhänger eines selektiven Bildungssystems

Situativer Kontext Forschung Hattie usw. formulieren zu hohe
Anforderungen

Austausch mit
Kolleg_innen

Zulieferung von Instrumenten von
Expert_innen

Schulische Vertreter Kritische Positionierung gegenüber Inklusion

Kultusministerium Befürwortung der Umsetzung von Inklusion

Rechtliche
Vorgabe

BRK Aus der BRK ergibt sich Handlungsbedarf in
Bezug auf die Entwicklung von
Instrumenten zu Inklusion.

Aufgabe hat „einem Kern zu definieren und für mehr einheitliche Standards zu sorgen“, aber die
Durchsetzung von Standards zu Inklusion ist ihm persönlich kein Anliegen.
Zusammenfassend zeigt sich, dass sich bei Herrn Pehla Bezüge zu seinem Verständnis von guter
Schule herstellen lassen. Als Anhänger eines segregierten Bildungssystems, das er als Praktiker
kennengelernt hat, steht er der Umsetzung von Inklusion eher kritisch gegenüber: Er bezweifelt,
dass Inklusion zu einer Verbesserung des Bildungssystems bezüglich Leistungsentwicklung
führen würde. Dennoch setzt er sich mit Inklusion auseinander: So ergibt sich durch die
rechtlichen Bedingungen und die Signale, die vom Ministerium ausgehen, die Notwendigkeit
Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset zu integrieren. Jedoch sieht er es
als eine Maßnahme an, die die Schulen nun umsetzen müssen und die deswegen auch von den
Schulinspektionen berücksichtigt werden sollte. Er ist überzeugt davon, dass die Umsetzung
von Inklusion auch von den schulischen Vertretern nicht gewollt ist.

8.3.3 Herr Plate und Frau Steigleder als Vertreter von Typ III
Typ III „Inklusion als Teilaspekt von guter Schule“ (nähere Ausführung → Abschnitt 7.3):
Danach wird Inklusion als gelungener Umgang mit heterogenen Gruppen verstanden. Inklusion
wird von Seiten der Schulinspektion berücksichtigt, weil es eine Beschreibung von guter Schule
darstellt.
Im Folgenden wird das Sensemaking von Herrn Plate und Frau Steigleder in Bezug auf Inklusion
dargestellt. Dabei zeigt sich, dass sie ein ähnliches Verständnis von Inklusion haben. Gleichwohl
unterscheiden sie sich darin, wie die Umsetzung von Inklusion gemessen werden sollte.
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Entwicklung von Bewertungsinstrumenten zu Inklusion: Herr Plate: Er ist Grundschul-
lehrkraft mit sonderpädagogischer Zusatzqualifikation. Was sein Inklusionsverständnis anbe-
langt, verweist er auf seine Tätigkeit in der Wissenschaft im Bereich der Integrations- bzw.
Inklusionsforschung als prägende Zeit und fühlt sich der Bremer Schule rund um Georg Feuser
zugehörig. Er sieht sich selbst als jemanden, der sich bereits seit Jahren um die Umsetzung von
Inklusion bzw. Integration bemüht: „Und wir haben so in den 90er Jahren schon sehr viel für
Inklusion getan und diesen Begriff eigentlich nicht genutzt“. Nach seiner Zeit in der Forschung
hat er in seiner Tätigkeit als Lehrkraft weiterhin versucht die theoretischen Erkenntnisse in der
Praxis umsetzen.
Seine Expertise zu Integration bzw. Inklusion war auch der Grund, warum er zur Schulinspekti-
on gekommen ist: „Und das war der Punkt, wo dann gesagt wurde – wir brauchen dann nen paar
neue Leute, die dann – sage ich mal – diesen anderen Stil von Unterricht, der Bandbreite abdeckt,
auch mal selber unterrichtet haben. Also wissen, wovon sie sprechen“. Dabei ging es bei seiner
Einstellung nicht primär um Inklusion, sondern um die Themenbereiche Individualisierung
und Förderschule. „Ich sag mal. Ich habe dann aus meiner Intention natürlich dann, weil ich
entsprechend geprägt wurde, über die Bremer Schule dann das Thema Inklusion hier im Haus
forciert.(...) Ja und. Ich bin jetzt sozusagen der Inklusionsexperte hier“. (...) „Weil die natürlich
gemerkt haben – die stoßen mit ihrem Hilbert Meyer an Grenzen. Inklusion ist jetzt aber […}
Keiner wusste so richtig, was das eigentlich war“.
Bei der Entwicklung von Instrumenten greift er insbesondere auf den „Index für Inklusion“
zurück. In diesem Zusammenhang ist zwischen zwei Instrumentenversionen zu unterscheiden:
Zum einen gibt es die Instrumente, die Herr Plate in Anlehnung an sein Inklusionsverständnis
entwickelt hat, aber die aktuell keine Anwendung finden: „Es gibt ein Wahlthema, das habe ich
entwickelt. In der Schublade. Was die Schulen es wählen könnten, wenn wir es anbieten. Also wie
gesagt, es liegt noch in der Schublade. Das hebt auf den Index für Inklusion ab“. Zum anderen gibt
es einzelne Indikatoren zu Inklusion im Instrumentenset, welches aktuell in seinem Bundesland
Anwendung findet. Jedoch sind diese Instrumente nicht explizit als „inklusionsorientiert“
etikettiert.
DieTatsache, dass sein favorisierter Entwurf aktuell keine Anwendung findet, begründet er unter
anderem damit, dass die Schulen in ihrer Entwicklung noch nicht so weit seien. Ausschlaggebend
sind jedoch Positionen seiner Kolleg_innen gegenüber Inklusion. Indem er auf ihre Vorerfahrung
als Praktiker verweist, begründet er ihre kritische Position gegenüber Inklusion: „Es waren doch
schon viele kommunikativ. Aber doch einige auch, die sagen. Der Hilbert Meyer ist so eigentlich das
Wahre und mein Paradigma – und daran wird jetzt nicht gerüttelt. Und was ihr hier über Inklusion
erzählt und gemeinsamer Lerngegenstand und inklusive Lernarrangements – das ist alles halligalli
und das wird ja nie funktionieren können“. Einen Verweis auf die Kolleg_innen gibt es auch, als
es darum geht, ob Instrumente zu Inklusion ein Wahlthema sein sollten. Dafür spricht, dass es
seinen Kolleg_innen an Expertise fehlt: „Ich habe das ja vorhin beschrieben. Ehemalige Schulräte
zum großen Teil, Sekundarschullehrer, die auch ihre eigene Unterrichtspraxis erst vorheriges Jahr
hatten – also mit diesen Dingen überhaupt nicht in Berührung gekommen sind. Insofern doch
viele Kollegen Berührungsängste haben und hatten. Ich habe das über mehrere Jahre schon abbauen
können – zum Teil. Aber es es gibt da schon noch Vorbehalte, die da auch heißen. Also nicht nur
Hilbert Meyer ist gut, sondern wir können das nicht“. Demnach fehlt es den Kolleg_innen an
Expertise, die Umsetzung von Inklusion an Schulen evaluieren zu können: „Wir müssen das ein
Stück weit in der Schublade lassen, weil – wenn wir das anbieten – wir gehen an die Schulen. Wir
können das nicht leisten. Wir sind nicht kompetent genug“.
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In Bezug auf die Funktionen der Schulinspektion argumentiert er: „weil unser Verständnis unseres
Verfahrens ist nicht so sehr Bewertung in diesem klassischen Sinne – das macht ihr gut, das macht
ihr schlecht, sondern eher im Sinne von Evaluation als gemeinsamer Verständigungsprozess als ein
darüber Nachdenken, was tun wir, wo stehen wir und daraus entwickeln, was sind unsere Schritte“.
Demnach steht für ihn die Impulsfunktion von Schulinspektionen im Mittelpunkt und er
distanziert sich während des Interviews immer wieder von einer möglichen Kontrollfunktion von
Schulinspektionen. Aus dieser Perspektive heraus, würde es in Bezug auf die Messinstrumente
naheliegen, dass Schulen frei wählen können, ob sie zu Inklusion evaluiert werden möchten.
Hierbei wird jedoch deutlich, dass ihm die Umsetzung von Inklusion auf der persönlichen
Ebene ein sehr wichtiges Anliegen ist und er dieses Thema gerne sowohl bei den Schulen als
auch innerhalb der Schulinspektion stärker verankern und es deshalb zu einem verpflichtenden
Thema machen möchte: „ja. also. da muss man wirklich nur darüber nachdenken, ob das der
richtige Weg ist ein Wahlthema anzubieten und es an anderen Stellen der Struktur [anonymisiert, ap]
nicht zu benutzen oder ob da eine komplett neue Architektur ranmüsste. die dann insgesamt heißt
inklusive Schulentwicklung und wir untersetzen das jetzt mit unterschiedlichen Themenbereichen.
also das muss bedacht werden“.
In Bezug auf die Entwicklung von Instrumenten ist sich Herr Plate darüber hinaus noch unsicher,
wie er sich gegenüber dem Kultusministerium positionieren soll. Generell nimmt er dieses
nicht als besonders beeinflussend wahr: „Die sind vom [Kultusministerium, ap] – sage ich mal –
die sind relativ zurückhaltend. Die schreiben uns da nicht vor also <wir wollen jetzt, dass ihr das
und das in den Fokus nehmt>“. Gleichwohl verweist er auf die Position des Kultusministeriums,
um zu begründen, warum Inklusion als Begriff in den Instrumenten kaum auftaucht: „Wenn
ich jetzt einfach mal schaue, wie wird Inklusion hier im Land kommuniziert. Was ist das? Dann
muss ich sagen. Dann muss ich sagen: Leider sind wir inzwischen an dem Punkt in [Nennung des
Bundeslands], wo Inklusion gleich gesetzt wird mit <gemeinsamem Unterricht> und Betreuung
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. […] Insofern unter diesem Hintergrund
dieser sehr engen Sicht auf Inklusion und ich sage: Das ist es nicht. Das dürfte nicht als Inklusion
bezeichnet werden. Habe ich mich also hier in unserem Fachbereich sehr stark dafür gemacht, dass
vor dem Hintergrund dieser Denke der Begriff Inklusion nicht verwendet wird“. In Bezug auf
zukünftige Entwicklungen sieht er die Instrumente der Schulinspektion als eine Möglichkeit
an, ein Inklusionsverständnis zu etablieren, welches von dem des Kultusministeriums abweicht.
Demnach denkt er darüber nach den Inklusionsbegriff stärker in den Instrumenten zu verankern
und hierbei auf sein Verständnis von Inklusion zurückzugreifen und nicht auf das Verständnis
des Kultusministeriums: „Im Sinne von <wir müssen auch unseren Beitrag leisten ein anderes
Inklusionsverständnis zu entwickeln>“.
Zusammenfassend zeigt sich bei Herrn Plate, dass insbesondere seine Tätigkeit im Bereich der
Integrations- bzw. Inklusionsforschung prägend für die Herausbildung seines Verständnisses
von Inklusion war. Bei der konkreten Entwicklung von Instrumenten orientiert er sich am
„Index für Inklusion“, jedoch kann er sich mit seinem Entwurf an Instrumenten aktuell nicht
durchsetzen. Dies begründet er primär damit, dass das Verständnis von Schulqualität seiner
Kolleg_innen von seinem abweicht und es darüber hinaus bei diesen an Expertise zu Inklusion
fehlt. Im Gegensatz zu anderen Instrumenteentwickler_innen ist bei Herrn Plate auffällig, dass
schulische Vertreter, die Umsetzung von Inklusion im eigenen Land sowie die Position des
Kultusministeriums bei der Entwicklung von Instrumenten eine geringe Rolle spielen. Hierbei
ist jedoch zu beachten, dass sein Entwurf an Instrumenten aktuell keine Anwendung findet.
In Bezug auf die tatsächlich verwendeten Instrumente im Instrumentenset waren sowohl das
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Tab. 8.4: Sensemaking bei Herrn Plate

Dimensionen des
Sensemakings

Konkrete Rahmen-
bedingungen

Ausprägungen bei Herrn Plate

Persönliche
Attribute des
Sensemakers

Qualifikation und
Praxiserfahrung

Tätigkeit als Grundschullehrkraft mit
sonderpädagogischer Zusatzqualifikation;
Tätigkeit im Bereich der Integrations- und
Inklusionsforschung

Verständnis von
Schulqualität

Demokratische Schule; Differenzierung im
Unterricht

Situativer
Kontext

Forschung Orientierung am „Index für Inklusion“

Kolleg_innen
innerhalb der
Schulinspektion

Fehlende fachliche Expertise zu Inklusion;
Kritische Position zu Inklusion

Funktionen von
Schulinspektionen

Sieht sich nicht als rechtsprüfende Instanz;
Schulinspektion soll den Schulen Impulse
zur Schulentwicklung geben

Kultusministerium Keine inhaltliche Positionierung zu den
konkreten Inhalten der Instrumente;
Vertreten engen Inklusionsbegriff

Schulische Vertreter Antizipiert viel Handlungsbedarf in Bezug
auf die Umsetzung von Inklusion

Rechtliche
Vorgabe

BRK Keine Erwähnung

Inklusionsverständnis des Kultusministeriums als auch die Positionen seiner Kolleg_innen
prägend. Während des Interviews wird ebenfalls deutlich, dass rechtliche Vorgaben zu Inklusion
kaum relevant waren. Dies wird damit begründet, dass die Schulinspektion nicht für die
Überprüfung der Einhaltung von Rechten zuständig sei.

Frau Steigleder: Bei Typ III bietet es sich an neben Herrn Plate noch das Sensemaking
von Frau Steigleder zu beschreiben: Sie hat vor ihrer Tätigkeit in der Schulinspektion in
verschiedenen Bundesländern als Lehrerin an Förderschulen gearbeitet. Sie arbeitete auch als
Leiterin einer Förderschule, die Teil einer kooperativen Schule war. Im Anschluss kam sie an die
Schulinspektion, wo sie aufgrund ihrer sonderpädagogischen Expertise für den Themenbereich
Inklusion mit zuständig war bzw. ist.
Ihr eigenes Verständnis von guter Schule begründet sie mit ihren Beobachtungen aus der
Praxis als Inspektorin: „Also das liegt halt einfach auch daran, weil man glaub ich, wenn man
Schulinspektion betreibt und einfach viele Schuln sieht, dann sieht man viel (.) Realität. Ne? (.)
Und- (.) und- und sieht eigentlich, dass- (.) dass nur das ständige Bestreben nach ähm (.) ähm einem
positiven Umgang mit Vielfalt n Lösungswegn sein kann“. Demnach ist für sie der gelungene
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Tab. 8.5: Sensemaking bei Frau Steigleder

Dimensionen des
Sensemakings

Konkrete Rahmen-
bedingungen

Ausprägungen bei Frau Steigleder

Persönliche
Attribute des
Sensemakers

Qualifikation und
Praxiserfahrung

Sonderpädagogische Expertise;
Beobachtungen aus der Praxis als Inspektorin

Verständnis von
Schulqualität

Umgang mit Vielfalt als Gewinn

Situativer Kontext Kolleg_innen
innerhalb der
Schulinspektion

Inklusion sei der richtige Weg;
Intensive Auseinandersetzung mit Inklusion

Forschung Aargauer Bewertungsraster und Index für
Inklusion

Schulische Vertreter Spannungsfeld zwischen Ernstnehmen und
Fordern

Rechtliche
Vorgabe

BRK Keine Erwähnung

Umgang mit Heterogenität maßgeblich im Hinblick auf Schulqualität. Daran anknüpfend
versteht sie unter Inklusion: „Inklusive Schule wäre für mich jede gute Schule. Wenn – wenn es
gelingt mit Vielfalt umzugehn, dann äh- (.) dann gelingt Inklusion“.
Bei der Entwicklung von Instrumenten erwähnt sie verschiedene Rahmenbedingungen: Zum
einen wurde immer wieder der Austausch mit anderen Abteilungen aus der Bildungsverwaltung
bzw. des Ministeriums gesucht: „Dass wir da immer gut mitkriegen (.) ähm, was treibt die Leute da
grade um, passt das was wir tun dazu. […] und da sehn wir zu, dass wir da gut auch informiert sind.
Und äh (.) mitgesch- also möglichst mitgestalten“. Zum anderen hat ein intensiver Austausch mit
ihren Kolleg_innen stattgefunden. Hier waren zunächst unterschiedliche Positionen vertreten.
Jedoch bedeutet dies nicht, dass bei ihren Kolleg_innen kritische Haltungen gegenüber der
Umsetzung von Inklusion vorhanden waren: „Ich glaub einfach schon, dadurch, dass wir alle
sehr viel sehr unterschiedliche Schuln sehn, is hier schon- schon eigentlich- eigentlich äh Konsens,
(.) dass Inklusion der Weg sein muss“. Gemeinsam mit ihren Kolleg_innen hat sie dann auch
die Bewertungsinstrumente aus dem ersten Zyklus mit den Indikatoren aus dem „Aargauer
Bewertungsraster“ und dem „Index für Inklusion“ abgeglichen: „bilden Kriterien das ab, was
Inklusion ausmacht, habn wir für uns entschieden: Ja, dis is so“. Dies hat zur Folge, dass zwischen
dem ersten und zweiten Zyklus keine zusätzlichen Instrumente in Bezug auf Inklusion entwickelt
wurden, weil Inklusion – nach ihrem Verständnis der gelungene Umgang mit Heterogenität –
bereits durch die Instrumente abgedeckt wird. In diesem Fall hat demnach eine Umdeutung
des vorhandenen Instrumentensets stattgefunden und keine Neuentwicklung.
Für Frau Steigleder spielen schulische Vertreter eine relevante Rolle, jedoch, was die For-
mulierung von Erwartungen betrifft, ist sie der Meinung, dass Schulen häufig auf Ausreden
zurückgreifen, wenn es um die Machbarkeit geht: „Ähm, (.) ich glaube Schuln könn das erfülln.
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Ich glaube, wenn- wenn Schuln meinen, ähm, (.) diese Bewertungskriterien seien unerfüllbar, dann-
dann- (.) <seufzen> dann sind das auch kleine Fluchten“. Auf der anderen Seite gesteht sie jedoch
ein, dass die Schulinspektion als Akteur für diese Haltung auch bildungspolitisch bestraft
worden ist [keine weitere Ausführung aus Datenschutzgründen]. Des Weiteren argumentiert
sie im Zusammenhang mit konkreten Beispielen, z. B. Differenzierung im Unterricht oder
Förderplangestaltung, dass sie dies nicht fordern können, weil sie sonst folgende Rückmeldung
von Seiten der Schulen erhalten würden: „Und dann ham wir gesagt, ja so- so- sone Rückmeldung
sollten wir ma na Schule geben. Die würden uns vom Hof jagen“. Demnach argumentiert sie, dass
es in solchen kritischen Situationen, in denen Schulen die Erwartungen als zu hoch empfinden,
es notwendig wäre eine rechtliche Legitimation zu haben, die bei vielen Teilaspekten von
Inklusion in ihrem Bundesland nicht existiert.
Zusammenfassend zeigt sich, dass Frau Steigleder Inklusion als gelungenen Umgang mit Hete-
rogenität definiert und dies ihrem Verständnis von guter Schule entspricht. Dabei verweist sie
immer wieder auf ihre Beobachtungen aus der Praxis, um dieses Verständnis von guter Schule
zu begründen. Innerhalb ihres Kollegiums gibt es zwar Diskussionen zum Verständnis von
Inklusion, aber die Notwendigkeit des Konzepts als solches wird nicht in Frage gestellt. Auch
wenn Inklusion innerhalb der Schulinspektion Zustimmung erfährt, führt dies nicht dazu, dass
neue Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset integriert werden, sondern
vorhandene Instrumente werden umgedeutet und als „inklusionsorientiert“ interpretiert.

Vergleich zwischen Herrn Plate und Frau Steigleder: Im Vergleich zwischen Herrn Plate
und Frau Steigleder wird deutlich, dass beide unter Inklusion einen gelungenen Umgang
mit Heterogenität verstehen und dies ihrem Verständnis von guter Schule entspricht. Dies
ist auch die Begründung dafür, warum Inklusion in den Instrumenten der Schulinspektion
berücksichtigt werden sollte (nähere Ausführung zu Typ III → Kapitel 7.3). Bei der Analyse der
Interviews wird jedoch sichtbar, dass sie auf unterschiedliche Erfahrungen zurückgreifen, wenn
es darum geht, wie sie zu diesem Verständnis gekommen sind: Herr Plate verweist auf seine
Tätigkeiten im Wissenschaftsbereich, die ihn stark geprägt haben. Dagegen hat Frau Steigleder
als Lehrkraft und als Inspektorin den Eindruck gewonnen, dass ein gelungener Umgang mit
Heterogenität maßgeblich dafür ist, dass Schulen – nach ihrer Einschätzung – funktionieren.
Auch wenn beide das gleiche Verständnis von Inklusion aufweisen, führt dies zu unterschiedli-
chen Implikationen. Ausgehend von seinem Inklusionsverständnis entwickelt Herr Plate auf der
Grundlage des „Index für Inklusion“ neue Instrumente, die aber unter anderem aufgrund seiner
Kolleg_innen in der Schulinspektion keine Anwendung finden. Dagegen gleichen Frau Steigle-
der und ihre Kolleg_innen das vorhandene Instrumentenset mit dem „Index für Inklusion“ ab
und kommen zu dem Ergebnis, dass das Instrumentenset bereits ihr Verständnis von Inklusion
abdecken würde. Nun könnte auf den ersten Blick argumentiert werden, dass beide Personen bei
der Entwicklung von Instrumenten ähnlich vorgehen, aber dass im Fall von Frau Steigleder das
bestehende Instrumentenset bereits die Instrumente, die beiden nach dem „Index für Inklusion“
vorschweben, enthält. Dies ist jedoch nicht der Fall. So entsprechen die Instrumente, die im
Bundesland von Frau Steigleder Anwendung finden, nicht den Instrumenten, die Herrn Plate
vorschweben (keine nähere Ausführung aus Datenschutzgründen).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei Herrn Plate und Frau Steigleder unter-
schiedliche Rahmenbedingungen wirkten, aber diese trotzdem zu einem ähnlichen Verständnis
von Inklusion gekommen sind. Aufgrund weiterer Rahmenbedingungen aus dem situativen
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Kontext hat dies jedoch nicht dazu geführt, dass ähnliche Instrumente zu Inklusion entwickelt
wurden bzw. diese in den jeweiligen Bundesländern Anwendung fanden.

8.4 Kollektive Aushandlungsprozesse
Im Fokus der Arbeit steht das individuelle Sensemaking bei der Entwicklung von Instrumenten.
Diese können jedoch nicht getrennt von kollektiven Aushandlungsprozessen innerhalb der
Schulinspektion betrachtet werden. So prägen Positionen und Stimmungen innerhalb des
Teams von Instrumenteentwickler_innen das individuelle Sensemaking bzw. das Sensemaking
der einzelnen Instrumenteentwickler_innen fließt ein, wenn im Rahmen von kollektiven
Aushandlungsprozessen Instrumente entwickelt und formuliert werden.
Im Rahmen der Arbeit gab es bereits erste Andeutungen darüber, inwiefern kollektive Aus-
handlungsprozesse bei der Entwicklung von Instrumenten eine Rolle spielen, z. B. konnte sich
Herr Plate mit seinem Verständnis von guter Schule innerhalb seiner Schulinspektion nicht
durchsetzen, weil seine Kolleg_innen sich dazu mehrheitlich kritisch positionierten: „Schwie-
rig, mh - sagen wir nicht schwierig, sondern langwierig. Ja. Ich sag mal nen Paradigmenwechsel
herbeizuführen. Das ist relativ schwierig. Das ist bei Schulen so. Das ist bei solchen Einheiten so.
(…) Paradigmenwechsel geht nur mit ner biologischen Lösung, also es gibt Leute, die vertreten ein
Paradigma und werden damit groß - reden das mit weiter“ (Herr Plate). In seinem Fall hätte
er hohes Interesse daran, dass Inklusion anders und stärker in den Instrumenten verankert
wird. Im oben beschrieben Fall von Herrn Pehla ist es dagegen genau umgekehrt: Inklusion
wird von ihm eher kritisch gesehen und es ist der Druck von Seiten des Kultusministeriums
sowie die Positionen seiner Kolleg_innen, die dazu führen, dass Inklusion in den Instrumenten
berücksichtigt wird und somit seine Herangehensweise, die wahrscheinlich nahelegen wür-
de, dass Inklusion nicht thematisiert wird, sich in den Instrumenten nicht wiederfindet. In
diesem Fall ist das Ergebnis von kollektiven Aushandlungsprozessen, dass neue Instrumente
zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset integriert werden und dies von Herrn Pehla
akzeptiert werden muss. Des Weiteren zeigt sich in vielen Fällen (z. B. Int. 15_10; 3_12), dass
innerhalb der Schulinspektion ähnliche Positionierungen zu Inklusion vorhanden sind: „Es
gibt keine grundsätzlich unterschiedliche- keine grundsätzlich divergierende Haltung dazu, glaub
ich“ (15_10). Dies wird in einem Fall damit erklärt, dass bei der Personalauswahl innerhalb der
Schulinspektion Personen ausgesucht werden, die ähnliche Vorstellungen haben.
Darüber hinaus geht es im Rahmen von kollektiven Aushandlungsprozessen häufig um die Fra-
ge, ob ein enger oder weiter Inklusionsbegriff verwendet werden soll und inwiefern Inklusion –
im Falle eines weiten Inklusionsbegriffs – von dem Konzept „Umgang mit Heterogenität“ abge-
grenzt werden kann (Int. 17_39; 1_16). Wie bereits oben dargestellt spielen dabei noch weitere
Rahmenbedingungen wie Vorgaben vom Kultusministerium und individuelle Überzeugungen
eine Rolle.
Es lässt sich festhalten, dass das individuelle Sensemaking zu Inklusion bzw. zu den jeweiligen
Instrumenten erste Hinweise darauf gibt, wie diese entstanden sind. Als Ergänzung ist es jedoch
notwendig die kollektiven Aushandlungsprozesse innerhalb des Teams der Instrumenteentwick-
ler_innen herauszuarbeiten.
Die Notwendigkeit Kompromisse einzugehen oder Adaptionen vorzunehmen, wird anhand
der folgenden Beispiele deutlich. So spielen bei der Entwicklung von Instrumenten häufig
bundeslandspezifische Rahmenbedingungen eine Rolle, die sich in den jeweiligen Qualitäts-
rahmen widerspiegeln: „Ich denk mal - so ein Qualitätsrahmen ist in erster Linie ein normativer
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Bezugsrahmen, d.h. es ist aushandelbar, was da drinsteht im Grunde genommen. Auch wenn man
sich an wissenschaftlichen - äh - Fragestellungen orientiert oder Ergebnissen orientiert, äh, kann
man darüber diskutieren, was man unter Qualität verstehen will“ (Int. 17_6; siehe auch 10_19)
beziehungsweise argumentiert eine andere Befragte, dass man die Vorgaben der Wissenschaft
durchaus nochmal auf die Machbarkeit überprüfen müsste (Int. 1_43). Des Weiteren argu-
mentieren andere Interviewpersonen, dass die Frage nach Schulqualität auch davon abhängig
wäre, welche Akteursgruppe befragt wird (Int. 11_17; 8; 16_23) beziehungsweise, dass es von
bildungspolitischen und historischen Rahmenbedingungen abhängt (Int. 2_8). So zeigt sich der
bildungspolitische Einfluss beispielsweise bei der Inklusion: „Der einzige Bezugspunkt war im
Grunde genommen die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, die belegen, dass bestimmte
Qualitätskriterien Einfluss auf die Schülerleistungen nehmen, aber das ist natürlich nicht so, dass
es dann rein aufgeht. Da gibt es natürliche politische Interessen, die ja auch - die auch irgendwie
ihr Recht haben. Das war insbesondere bei der Inklusion“ (Int. 17_4; siehe auch 4_4). Darüber
hinaus wird das Suchen nach Kompromissen auch darin deutlich, dass eine Interviewperson
beschreibt, dass unterschiedliche Anforderungen an Schulen formuliert werden, die sich gegen-
seitig widersprechen „Äh es ist ja sogar auch ein ähm, eine … eigentlich ein innerer Widerspruch
in dem Auftrag, der an die Schule [anonymisiert, ap] gestellt ist. Einerseits soll sie inklusiv arbeiten,
andererseits sind sie exklusiv und sie sollen eigentlich auch exklusiv sein“ (Int. 8_33). Die oben
dargestellten Zitate machen demnach deutlich, dass die Entwicklung von Instrumenten häufig
ein Aushandlungsprozess ist, der mit einer Vielzahl von Kompromissen endet und abhängig
davon ist, welche Rahmenbedingungen im jeweiligen Fall für relevant erachtet werden. Des
Weiteren zeigen sie erneut, dass im tatsächlichen Handeln die Idee eines allgemein anerkannten
Verständnisses von Schulqualität nicht aufrecht erhalten werden kann.

8.5 Einzelfallübergreifende Handlungsmuster
Im Rahmen dieses Kapitels wurde dargestellt, welche Rahmenbedingungen das Sensemaking zu
Inklusion prägten, wie die Rahmenbedingungen die Deutung von Teilaspekten von Inklusion
beeinflusst haben und wie diese auf Einzelfallebene miteinander interagieren. Hierbei ließen
sich verschiedene Handlungsmuster herausarbeiten, die bei der Entwicklung von Bewertungs-
instrumenten zu Inklusion von Relevanz waren und über den Individualfall hinausgehend
gelten.
Erstens zeigte sich als Muster die starke Relevanz von eigenen Praxiserfahrungen als Lehr-
kraft sowie Beobachtungen aus der Praxis als Inspektor_in. Diese waren maßgeblich für
die eigene Positionierung zu Inklusion sowie für die Frage danach, inwiefern die Umsetzung
von Inklusion als machbar angesehen wird. In Bezug auf die Entwicklung von Instrumenten
spiegelte sich dies – in Interaktion mit anderen Rahmenbedingungen – darin wider, welche Re-
levanz dem Thema Inklusion beigemessen wurde und welche Erwartungen gegenüber Schulen
formuliert wurden. Darüber hinaus spielten diese Rahmenbedingungen insbesondere bei der
inhaltlichen Formulierung von Instrumenten und der Entscheidung darüber, welche Teilaspekte
von Inklusion Eingang in die Instrumente finden sollen, eine Rolle.
Zweitens zeigte sich interviewübergreifend als Muster das Streben nach Akzeptanz. In
diesem Zusammenhang sind verschiedene Akteure zu nennen, die von den einzelnen Interview-
partnern für wichtig erachtet wurden: Schulische Vertreter, das Kultusministerium sowie die
Schulaufsicht. Dagegen spielten beispielsweise die Eltern, Schüler_innen sowie Lobbyverbände
bei der Entwicklung von Instrumenten kaum eine Rolle. In den Interviews variierte es, welchen
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Akteuren besondere Bedeutung zugeschrieben wurde sowie welche Impulse von Seiten der jewei-
ligen Akteure in Bezug auf Inklusion ausgingen. Es zeigte sich jedoch einzelfallübergreifend, dass
die Interessen dieser Akteure von Relevanz waren. Es gab nur Unterschiede darin, in welchem
Ausmaß und wie auf diese Interessen eingegangen wurde. In Hinblick auf die Entwicklung
von Instrumenten zu Inklusion spiegelt sich dieses Handlungsmuster unter anderem darin
wider, welche Erwartungen gegenüber Schulen im Hinblick auf die Umsetzung von Inklusion
formuliert werden und wie der Inklusionsbegriff verwendet wird.
Als drittes Handlungsmuster zeigt sich, dass rechtliche Vorgaben wie die BRK die Ausein-
andersetzung über Instrumente zu Inklusion initiiert haben. Jedoch haben sich aus den
rechtlichen Vorgaben fast nie inhaltlichen Hinweise im Zusammenhang mit den Instrumenten
ergeben. Demnach wurde die Auseinandersetzung mit Inklusion häufig damit begründet, dass
sich Deutschland durch die BRK zur Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems verpflichtet
hätte. Bei der konkreten Entwicklung von Instrumenten wurde jedoch nicht auf konkrete
Inhalte der rechtlichen Vorgaben zurückgegriffen. Dies wird unter anderem damit begründet,
dass sich die Schulinspektion nicht in der Funktion sieht, die Einhaltung von Rechtsvorgaben
zu überprüfen. Dies ist aber nicht kohärent mit der Argumentation, dass manche Instrumente-
entwickler_innen aufgrund von rechtlichen Vorgaben begonnen haben, Inklusion als Konzept
in den Instrumenten zu verankern. Zusammenfassend zeigt sich, dass diese Handlungsmuster
über den Einzelfall hinausgehend sichtbar werden.
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9 Diskussion und Ausblick

Im Rahmen der Arbeit wurde näher betrachtet, wie Inklusion in den Instrumenten der Schulin-
spektionen berücksichtigt wurde. In einer zweistufigen Analyse wurde dabei zunächst untersucht,
ob relevante Konzepte von Inklusion, die sich aus dem in der Arbeit verwendeten Inklusionsver-
ständnis1 (nähere Ausführung → Kapitel 2) ergeben, in den Messinstrumenten aufgeführt und
wie diese operationalisiert werden. Des Weiteren wurde herausgearbeitet, wie Inklusion von
den einzelnen Schulinspektionen gedeutet wird. Hierfür wurden zum einen die Instrumente
analysiert, die von Seiten der Schulinspektionen als „inklusionsorientierte“ Instrumente ge-
kennzeichnet wurden, und zum anderen wurden die Instrumenteentwickler_innen nach ihren
Inklusionsverständnissen befragt. Zusätzlich wurde im Rahmen der Arbeit die Entwicklung der
Instrumente zu Inklusion in den Blick genommen. So konnte durch die empirische Analyse der
Interviews gezeigt werden, welche Rahmenbedingungen die Deutung von Inklusion sowie die
Entwicklung der Instrumente prägen und welche Handlungsmuster bei der Entwicklung der
Instrumente sichtbar werden. Bei der Analyse der Messinstrumente konnten die Instrumente
der Bundesländer miteinander verglichen werden. Dies war aus Datenschutzgründen bei der
Analyse der Interviews nicht möglich.
Das folgende Diskussionskapitel greift die durchgeführten Analysen in vier Abschnitten auf:

1. Berücksichtigung von Inklusion in den Instrumenten der Schulinspektionen (→ Ab-
schnitt 9.1.1);

2. Operationalisierung von Inklusion in den Instrumenten der Schulinspektionen (→ Ab-
schnitt 9.1.2);

3. Deutungen der Instrumenteentwickler_innen zu Inklusion (→ Abschnitt 9.1.4);
4. Relevante Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der Messinstrumente (→ Ab-

schnitt 9.2).

Zu Beginn jedes Teilabschnitts werden die Ergebnisse der empirischen Analyse aus dem siebten
und achten Kapitel kurz zusammengefasst. Anschließend werden diese diskutiert und hierbei
werden Bezüge zu bestehender Forschung hergestellt und die Implikationen der Ergebnisse
besprochen.

9.1 Berücksichtigung von Inklusion
Zunächst wurden die Messinstrumente der Schulinspektionen mit dem im Rahmen dieser Arbeit
festgelegten Verständnis von Inklusion verglichen. Diese Auswertung stellt eine Ergänzung
zu der bislang einzig vorhandenen Studie dar, die sich mit einer ähnlichen Fragestellung
auseinandersetzt: So wird bei Degenhardt (2008) der Fokus auf die Frage gelegt, inwiefern
Begriffe wie „Integration/ Inklusion“ explizit in den Instrumenten der Schulinspektionen
genannt werden. Durch das von Degenhardt gewählte Vorgehen kann jedoch nicht abgebildet
werden, ob Konzepte von Inklusion möglicherweise in den Instrumenten operationalisiert
wurden, aber der Begriff als solcher nicht explizit genannt wurde.

1 „Individuell bestmögliche Qualifizierung“, „politische Partizipation aller“ und „Erfahren von intersubjektiver
Anerkennung“ als Ziele von Inklusion.
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9.1.1 Konzepte in Bezug auf Inklusion
Kurzzusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse: In Bezug auf das Ziel von Inklusi-
on „individuell bestmögliche Qualifizierung“ zeigt sich, dass in fast allen Bundesländern Formen
der inneren Differenzierung durch diverse Messinstrumente der Schulinspektionen abgefragt
werden. Hierbei wird jedoch selten explizit von Differenzierung auf Individualebene gesprochen.
Stattdessen zielen die Indikatoren häufig auf Differenzierung zwischen verschiedenen Gruppen
innerhalb einer Lerngruppe ab, z. B. auf unterschiedliche Aufgabenformate für leistungsschwa-
che und -starke Schüler_innen. Als weiteres Ziel von Inklusion wurde im Rahmen der Arbeit
die politische Partizipation aller Schüler_innen festgelegt. Hierzu hat sich in der empirischen
Analyse gezeigt, dass dieser Aspekt in den Instrumenten aller Bundesländer operationalisiert
wird. Jedoch unterscheiden sich die Bundesländer darin, wie politische Partizipation gemessen
wird. Darüber hinaus zeigte sich in der empirischen Analyse zu politischer Partizipation, dass
nur in wenigen Bundesländern (HH; BE; BW; SH) überprüft wird, inwiefern alle Schüler_innen
die Möglichkeit haben, den schulischen Alltag mitzugestalten. Auch in den oben aufgeführten
Bundesländern wird politische Partizipation nur in Bezug auf einzelne Teilgruppen, z. B. in
Bezug auf Schüler_innen mit Behinderung, überprüft. Bei der Analyse des Inklusionsziels
„Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“ zeigen sich ähnliche Muster wie bei dem eben
betrachteten Ziel „politische Partizipation“: Der Aspekt taucht in Form von wertschätzendem
Umgang in den Messinstrumenten aller Bundesländern auf, jedoch unterscheiden sie sich
darin, wie sie den Aspekt messen und welche Relevanz sie dem Thema beimessen. Des Weite-
ren zeigt sich auch bei dem Ziel „Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“, dass bei der
Operationalisierung die Situation von einzelnen Schüler_innen kaum in den Blick genommen
wird.
Neben den Zielen von Inklusion wurde im Rahmen der Arbeit untersucht, welche Differenzli-
nien bzw. Heterogenitätsdimensionen in den Instrumenten explizit genannt werden und wie
diese operationalisiert werden. Dies ist insofern von Relevanz, weil das in der Arbeit verwendete
Verständnis von Inklusion einen besonderen Fokus auf die Differenzlinien legt, die in Bezug auf
Teilhabe und Diskriminierung von Bedeutung sind. Dabei wurde im Rahmen einer deduktiven
Analyse untersucht, inwiefern die Differenzlinien genannt werden, bei denen es schon empiri-
sche Belege dafür gibt, dass diese in Bezug auf Bildungsungleichheiten bedeutsam sind, z. B.
sozioökonomischer Status. Zugleich erlaubt das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Gläser und Laudel (2009), dass durch eine induktive Vorgehensweise weitere Differenzlinien in
den Blick genommen werden können, z. B. „private Ausnahmesituationen“.
Im Rahmen der Analyse zeigte sich, dass „Leistung“ in den Instrumenten der Schulinspektionen
im Vergleich zu anderen Differenzlinien eine sehr dominante Rolle einnimmt. Dagegen wird die
Heterogenitätsdimension „Behinderung“ in vielen, aber nicht in allen Bundesländern explizit
in den Instrumenten aufgeführt. Neben „Behinderung“ und „Leistung“ wurde untersucht, ob
weitere Differenzlinien wie „Gender“, „sozioökonomischer Status“, „private Ausnahmesituatio-
nen“ sowie „Fremdwahrnehmung als Nicht-Deutsche“ als Differenzlinien aufgeführt werden.
Diese Heterogenitätsdimensionen tauchen jedoch nur in einigen wenigen Bundesländern auf,
z. B. in Hamburg und Berlin. Darüber hinaus gibt es noch andere Heterogenitätsdimensionen,
z. B. sexuelle Orientierung oder Körpergewicht, die in keinem der Bundesländer auftauchen,
obwohl es empirische Belege dafür gibt, dass diese Differenzlinien in Bezug auf Teilhabe und
Diskriminierung von Relevanz sind (z. B. Helbig und Jähnen 2013; Hartmann 2012).
Es lässt sich abschließend festhalten, dass eine Vielzahl von Differenzlinien in den Messinstru-
menten der Schulinspektionen nicht explizit benannt wird. Daran anknüpfend werden auch
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der Aspekt der Intersektionalität sowie die Unterscheidung zwischen Fremd- und Selbstzu-
schreibung in keinem Bundesland von Seiten der Schulinspektionen explizit angesprochen.
Generell zeigt sich, dass sich die Schulinspektionen der Bundesländer darin unterscheiden,
bei welchen gesellschaftlichen Funktionen von Schulen eine inklusive Perspektive eingenom-
men wird, welche Differenzlinien hierbei ausdrücklich genannt und wie diese operationalisiert
werden.

Berücksichtigung des Inklusionsverständnisses dieser Arbeit in den Instrumenten: Bei
der Betrachtung der Ergebnisse stellt sich die Frage, inwiefern in den Instrumenten der Schul-
inspektion jenes Verständnis von Inklusion operationalisiert wurde, welches im Rahmen dieser
Arbeit als normative Vergleichsfolie dient. So gibt es eine Vielzahl von Messinstrumenten, die
überprüft, inwiefern bestimmte Aspekte für einzelneTeilgruppen gewährleistet sind. Jedoch gibt
es kein Bundesland, in dem in Bezug auf alle untersuchten Ziele das Individuum in den Blick
genommen wird. Demnach bleiben alle Bundesländer unter den Anforderungen, die sich aus
dem in dieser Arbeit verwendeten Inklusionsverständnis ergeben. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass bei den Schulinspektionen Erhebungsformen, z. B. der Fragebogen für Schüler_innen und
Eltern, existieren, die es ermöglichen würden, die individuelle Perspektive zu erfassen. So zeigt
sich im Fall von Hamburg und Bayern, dass der Aspekt „Anerkennung als Individuum“ erfasst
wird: Jedoch sind es die Lehrkräfte, die im Rahmen des Lehrerfragebogens befragt werden,
inwiefern sie den Eindruck haben, in ihrer Individualität gesehen und anerkannt zu werden.
Dagegen wird im Schülerfragebogen von beiden Bundesländern nicht thematisiert, inwiefern
auch Schüler_innen den Eindruck haben, dass sie in ihrer Individualität gesehen und wahrge-
nommen werden. Nur im Land Berlin wird dieser Aspekt auch in Bezug auf Schüler_innen
thematisiert. Auch wenn die individuelle Perspektive in den Instrumenten selten eingenommen
wird, lässt sich festhalten, dass in vielen Bundesländern ein erstes Fundament gelegt wurde, da
häufig die Situation von einzelnen Schülergruppen in den Blick genommen wird.
Bezüglich des Inklusionsziels „individuell bestmögliche Qualifizierung“ wurde bereits im Rah-
men der theoretischen Diskussion deutlich, dass es in der bildungswissenschaftlichen Literatur
wenige Überlegungen dazu gibt, wie dieser Aspekt durch Messungen auf der Outputebene
berücksichtigt werden könnte. Die Herausforderung, jenen Aspekt zu messen, wird auch in der
Studie von Sowada und Dedering von einem Inspektor thematisiert:
„Wir haben das dann vermutet, aber wenn man ganz ehrlich ist, kann man Lernzuwachs als Beob-
achter, der zwanzig Minuten in einer Stunde ist, nicht beobachten, weil wir die Ausgangssituation
nicht wissen. Und nur, weil Kind plötzlich schlau guckt, können wir nicht davon ausgehen, dass es
jetzt einen Lernzuwachs hatte, ne?“ (Sowada und Dedering 2016, S. 191).
Auch wenn die Inspektionen auf andere Daten zurückgreifen würden, z. B. Längsschnitterhebun-
gen wie es bei OFSTED der Fall ist, ist es nicht möglich zu evaluieren, ob dies der bestmögliche
Fortschritt für das jeweilige Individuum ist (vgl. Bradbury und Roberts-Holmes 2017). So
kann durch die Daten zwar abgebildet werden, ob Lernfortschritte vorhanden sind. Die Bewer-
tung des Lernfortschritts kann jedoch nur durch einen Vergleich erzielt werden, z. B. mit der
restlichen Lerngruppe oder Schüler_innen mit ähnlichen Ausgangslagen. Es ist jedoch mithilfe
der Daten nicht möglich, Aussagen darüber zu treffen, ob dies der bestmögliche Fortschritt
für die jeweilige Person ist. Demnach liegt es aus Inklusionsperspektive nahe darauf zu ver-
zichten, Daten auf der Outputebene zu erheben und stattdessen zu erfassen, inwiefern die
Gelingensbedingungen für individuelle Förderung auf der Prozessebene gegeben sind. Ein Fokus
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auf die Prozessebene ist auch kohärent mit den Messinstrumenten aller Schulinspektionen in
Deutschland.
Nachdem im Hinblick auf die Ziele von Inklusion deutlich wurde, dass die individuelle Per-
spektive selten in den Blick genommen wird, wird im nächsten Schritt ein weiterer Aspekt
des hier verwendeten Inklusionsverständnisses näher betrachtet: die explizite Nennung von
Differenzlinien. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der Praxis sowie in der Forschung häufig
unterschiedliche Bezeichnungen verwendet werden, um Gruppen zu beschreiben, die z. T.
mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, z. B. „Menschen mit Migrationshinter-
grund“ oder „Menschen mit Deutsch als Zweitsprache“ oder „Menschen, die von anderen
als Nicht-Deutsche“ wahrgenommen werden. Um in den Blick nehmen zu können, welche
Bezeichnungen von Seiten der Schulinspektionen verwendet werden, wurde im Rahmen der
Arbeit mit Sammelbegriffen gearbeitet. Demnach wurden alle genannten Differenzlinien einem
der abstrakten Sammelbegriffe zugeordnet. Dies ermöglicht eine Strukturierung des Materials
und daran anschließend eine Auseinandersetzung mit der Frage, welche Gruppen von den
einzelnen Schulinspektionen in den Blick genommen werden und welche Implikationen mit
den gewählten Bezeichnungen einhergehen. Beispielsweise tauchen unter dem Sammelbegriff
„Behinderung“2 bei den Messinstrumenten der Schulinspektionen unter anderem die Bezeich-
nungen „sonderpädagogischer Förderbedarf“, „Anspruch auf sonderpädagogisches Förderange-
bot“ oder „körperliche Beeinträchtigung“ auf (nähere Ausführung in Bezug auf Behinderung
folgt in diesem Abschnitt).
Im Hinblick auf die Differenzlinie „Leistung“ lässt sich festhalten, dass deren dominante Rolle
aufgrund der Qualifizierungs- und Selektionsfunktion von Schule (vgl. Fend 2006) wenig
überraschend ist. Bei der Operationalisierung von Leistung wird in den Instrumenten häufig
auf dichotome Unterscheidungen zurückgegriffen, indem beispielsweise innerhalb einer Lern-
gruppe zwischen leistungsschwachen und -starken Schüler_innen unterschieden wird. Dies ist
in Anlehnung an das hier verwendete Verständnis von Inklusion kritisch zu sehen: Durch diese
Form der Operationalisierung entsteht der Eindruck, dass die jeweilige „Leistungsfähigkeit“ zeit-
lich und fächerübergreifend stabil sei und Schüler_innen entweder leistungsstark oder -schwach
seien (vgl. Prengel 2014). Dadurch wird nicht sichtbar, dass alle Zuschreibungen sozial konstru-
iert sind und es zeitlich und kontextabhängig variieren kann, wie die Fähigkeit von einzelnen
Schüler_innen einzuschätzen ist. Des Weiteren wird dadurch auch nicht berücksichtigt, dass bei
der Leistungseinschätzung durch Lehrkräfte häufig auch andere Aspekte eine Rolle spielen, die
unabhängig sind von den Fähigkeiten, die gemessen werden sollen, z. B. Zuschreibungen von
Leistungsfähigkeit aufgrund des Etiketts „Migrationshintergrund“ (z. B. Sprietsma 2009).
Bei der Differenzlinie „Behinderung“ ist Folgendes festzuhalten: Die Nennung als solche ist
insofern nicht überraschend, als im öffentlichen Diskurs unter Inklusion häufig der gemeinsame
Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderung verstanden wird. Jedoch unterschei-
den sich die Bundesländer darin, welche Bezeichnungen sie für „Behinderung“ verwenden.
Ausgehend von der Frage, inwiefern die BRK in die Instrumente der Schulinspektion implemen-
tiert wurde, lässt sich festhalten, dass die von den Inspektionen verwendeten Bezeichnungen
häufig nur eine Teilgruppe derjenigen Schüler_innen abbilden, deren Rechte durch die BRK
geschützt werden (vgl. Piezunka et al. 2018). So wird in keinem Bundesland die Gruppe von

2 Im Rahmen dieser Arbeit dient „Behinderung“ als Sammelbegriff für verschiedene Umschreibungen, die von
Seiten der Schulinspektion genutzt werden, um die Gruppe von Schüler_innen zu beschreiben, die aufgrund von
langfristigen körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen an der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe
behindert werden (vgl. Bielefeldt 2009).
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Schüler_innen in den Messinstrumenten explizit aufgeführt, die nach SGB VIII oder XII eine
Behinderung aufweist und daher Anspruch auf besondere Unterstützung hat (in Bezug auf
„besondere Unterstützung“ siehe Piezunka et al. 2016). Darüber hinaus zeigt sich, dass lediglich
in der niedersächsischen Schulinspektion die Gruppe der Schüler_innen mit Behinderung als
heterogen wahrgenommen wird. Thematisiert wird dort, dass sich in Abhängigkeit von der
diagnostizierten Beeinträchtigung unterschiedliche Anforderungen für den schulischen Kontext
ergeben. Im Gegensatz dazu werden in den anderen Ländern Schüler_innen mit Behinderung
– wenn sie überhaupt als Gruppe explizit aufgeführt werden – als homogene Gruppe operatio-
nalisiert. Demnach bestätigt diese Arbeit die Ergebnisse der Studie von Degenhardt: Er hat
untersucht, inwieweit die Gruppe von Schüler_innen mit Sehbehinderung in den Instrumenten
der Schulinspektionen explizit genannt wird und hierbei festgestellt, dass diese Gruppe nur
in einem Fall (Rheinland-Pfalz) und im Zusammenhang mit Förderschulen genannt wurde
(vgl. Degenhardt 2008, S. 15).
In Hinblick auf das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Inklusionsverständnis, ist darauf
hinzuweisen, dass es über die Anforderungen hinausgeht, die in Art. 24 BRK formuliert werden:
Es wurden nicht nur die Schüler_innen, die unter den Schutz der BRK fallen, in den Blick
genommen, sondern die gesamte Schülerschaft. So beziehen sich die Anforderungen, die sich
aus Art. 24 BRK ergeben, nur auf eine Teilgruppe der Schülerschaft, nämlich Menschen mit
diagnostizierter Behinderung. Mit Blick auf die Implementation von Art. 24 BRK lässt sich
Folgendes festhalten: Durch die empirische Analyse wurde deutlich, dass die Situation von
Menschen mit diagnostizierter Behinderung bei den betrachteten Funktionen von Schule,
z. B. Qualifizierung und Partizipation, nicht immer explizit aufgeführt wird bzw. in manchen
Bundesländern diese Gruppe überhaupt nicht genannt wird. Demnach lassen Daten, die
mithilfe der Messinstrumente der Schulinspektionen erhoben werden, nur begrenzt Aussagen
darüber zu, inwiefern im jeweiligen Bundesland auf Einzelschulebene Art. 24 BRK umgesetzt
wurde. Hierfür wären weitere Messinstrumente notwendig.

Implikationen der konkreten Operationalisierung der Teilaspekte: Im Rahmen dieser
Arbeit geht es unter anderem darum, wie Teilaspekte von Inklusion in den Messinstrumenten
von Schulinspektionen operationalisiert werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
welche Implikationen mit der jeweiligen Operationalisierung einhergehen.
So lässt sich beispielhaft am Ziel „Erfahren von intersubjektiver Anerkennung“ abbilden, wel-
che Wirkung quantitative Indikatoren haben: So wird der wertschätzende Umgang zwischen
verschiedenen schulischen Akteuren durch verschiedene Indikatoren im Unterrichtsbeobach-
tungsbogen erhoben. Dabei wird meistens auf eine zwei- oder vierstufige Antwortskala zurück-
gegriffen. Beispielsweise im bayerischen Unterrichtsbeobachtungsbogen: „Die Lehrkraft geht
freundlich mit den Schülern um“ (UBB_BY). Als Antwortskala ist „(eher) ja“ und „(eher) nein“
möglich.3 Um mögliche Implikationen der Operationalisierung sichtbar zu machen, bietet
es sich an, auf die INTAKT-Studie (für einen Überblick siehe Fallarchiv Universität Kassel
2018) zu verweisen: Im Rahmen der Studie wurden die pädagogischen Beziehungen zwischen
Fachkräften und jungen Erwachsenen analysiert und in diesem Zusammenhang untersucht, wie
häufig es zu seelischen Verletzungen im pädagogischen Setting kommt. Im Rahmen der Studie
wurde sichtbar, dass es im pädagogischen Setting immer wieder zu ambivalenten Situationen
kommt, welche „Mehrdeutigkeiten und Widersprüche aufweisen“ (Tellisch 2016). Es ist bei-
spielsweise eine ambivalente Situation, wenn Bemerkungen von Lehrkräften positiv intendiert

3 Darüber hinaus gibt es noch „keine Angabe möglich“ sowie ein Anmerkungsfeld.
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sind, aber die Personen, die die Situation von außen beobachten, sich unsicher sind, ob die
Bemerkungen von Seiten der Schüler_innen als verletzend oder als ermutigend wahrgenommen
werden. Des Weiteren kann die Einschätzung darüber, was als freundlicher Umgang verstanden
wird, zwischen den Inspektor_innen variieren.
Darüber hinaus wird bei dem oben aufgeführten Indikator aus dem bayerischen UBB die
Interaktion zwischen Lehrkraft und der ganzen Gruppe in den Blick genommen. Es kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Beziehungen zwischen Lehrkraft
und einzelnen Schüler_innen variiert (vgl. Prengel und Winklhofer 2014). Dieser Aspekt
wird durch das gewählte Item und die dazugehörige Antwortskala nicht sichtbar. Quantitative
Indikatoren lassen außerdem auch keine Aussagen darüber zu, was mögliche Ursachen bzw.
Gelingensbedingungen für die Qualität pädagogischer Beziehungen sind. Demnach zeigen sich
in Bezug auf diesen quantitativ erhobenen Indikator Phänomene, die Espeland und Sauder
(2007) mit dem Konzept der Kommensurierung beschreiben: So kann durch numerische Werte
die Komplexität von sozialen Phänomenen nur begrenzt abgebildet werden, weil durch die
Form der Datenerhebung Kontextwissen verloren geht (nähere Ausführung → Kapitel 4).
Darüber hinaus zeigte sich bei den Instrumenten zu politischer Partizipation, aber auch
bei den anderen Zielen von Inklusion, dass diese bundesländerübergreifend nicht einheitlich
operationalisiert werden. Dies ist insofern nicht überraschend: So fehlt es beispielsweise an
Standards, die definieren, was unter politischer Partizipation in Bildungssettings zu verste-
hen ist (vgl. Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. 2014). Daher kann von
Seiten der Schulinspektionen nicht auf bestehende Indikatoren zurückgegriffen werden. Dies
hat jedoch zur Folge, dass deutschlandweit in Bezug auf die Art und Weise der politischen
Mitbestimmung unterschiedliche Anforderungen an Schulen formuliert werden. Wenn die
Bundesländer zukünftig auf das gleiche Set an Indikatoren zurückgreifen würden, könnte dies
dazu führen, dass dieses Indikatorenset an Reichweite gewinnt und somit sich der Grad der
Institutionalisierung erhöhen würde. Es gebe demnach theoretisch das Potenzial, dass sich
damit Standards politischer Partizipation etablieren.
Des Weiteren ist zu diskutieren, welche Implikationen mit der expliziten Benennung von Diffe-
renzlinien einhergehen. So wird in der Inklusionsforschung die Verwendung von Differenzlinien
unter anderem kritisch gesehen, wenn diese dazu führen, dass bestehende stigmatisierende
Zuschreibungen reproduziert werden (z. B. Wocken 2012; siehe auch Moser 2012a; nähere Aus-
führung → Kapitel 2), sie aber für das pädagogische Setting irrelevant sind. Dagegen kann die
Nicht-Aufführung von Differenzlinien zur Folge haben, dass systematische Formen der Diskri-
minierung bzw. fehlender Teilhabe nicht sichtbar werden: So wird in der Literatur zur Messung
von Bildungsungleichheiten argumentiert: „Was nicht gezählt wird, zählt nicht“ (z. B. Ahy-
oud et al. 2018; Anagnostopoulos et al. 2016, S. 348; Ainscow 2005; siehe auch Katzenbach
2015; nähere Ausführung → Kapitel 4). Um Einschränkungen von Teilhabe oder Formen von
Diskriminierung sichtbar zu machen, wäre es daher notwendig, explizit relevante Differenz-
linien zu benennen. In diesem Zusammenhang empfehlen Ahyoud et al. (2018) jedoch, auf
Messformen zurückzugreifen, die bei bestehenden Formaten des Bildungsmonitorings bislang
kaum etabliert sind, z. B. Indikatoren zur Selbstidentifikation. Hierbei werden Schüler_innen
beispielsweise befragt, ob sie von anderen als Nicht-Deutsche wahrgenommen werden und ob
dies zur Folge hat, dass sie diskriminiert werden. In Bezug auf Behinderung wäre ein möglicher
Indikator: „Haben Sie eine Beeinträchtigung, durch die ihre gesellschaftliche Teilhabe behindert
wird?“ (Aikins et al. 2018, S. 40). Demnach müsste nicht auf bestehende Definitionen zurück-
gegriffen werden, die in Bezug auf Diskriminierung z. T. nicht aussagekräftig sind, wie dies bei
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der häufig verwendeten Definition von „Migrationshintergrund“ vom Statistischen Bundesamt4
der Fall ist. So gibt es beispielsweise viele Personen, die als Nicht-Deutsche wahrgenommen
und diskriminiert werden, z. B. aufgrund ihrer Hautfarbe, aber nicht unter diese Definition
fallen. In der konkreten Anwendung in den Messinstrumenten der Schulinspektionen würde
dies bedeuten, dass die Schüler_innen im Rahmen des Schülerfragebogens aufgefordert werden,
sich selbst in Bezug auf bestimmte Attribute wie Gender zuzuordnen. Im nächsten Schritt
könnten einzelne Aspekte, z. B. Möglichkeiten der Partizipation, abgefragt werden. Bei der
Auswertung könnten dann – bei ausreichender Fallzahl – die Daten miteinander verknüpft
werden, um zu untersuchen, ob die Möglichkeiten der Partizipation zwischen verschiedenen
Gruppen variieren. Dieses Erhebungsformat und das dazugehörige Auswertungsverfahren wären
bei denjenigen Inspektionen, die aktuell Schülerfragebogen anwenden, theoretisch möglich.
Diese Option wird jedoch von Seiten der Schulinspektionen nicht genutzt. Durch Formen der
Selbstidentifikation könnten demnach Diskriminierung von Teilgruppen sichtbar werden bzw.
lässt sich somit auch fehlende Teilhabe von Einzelpersonen abbilden. Selbstidentifikation im
Schülerfragebogen könnte also als Ergänzung zu anderen Erhebungsformaten gesehen werden,
um Diskriminierung oder fehlende Teilhabe sichtbar zu machen. In diesem Zusammenhang
ist jedoch zu berücksichtigen, dass Formen der Selbstidentifikation nur begrenzt bei allen
Differenzlinien möglich sind, z. B. bei Leistung. Daher bieten sich andere Erhebungsformate
als Ergänzung an, z. B. Differenzierung im Unterricht über den Unterrichtsbeobachtungsbogen
oder allgemeine Frage nach Diskriminierungserfahrungen im Schülerfragebogen.

Schulinspektionen im Vergleich zu anderen Evaluationen: Aus der empirischen Analyse
lässt sich die These formulieren, dass die hier untersuchten Messinstrumente der Schulinspek-
tionen sich von anderen datengestützten Evaluationen im Bildungsbereich in Deutschland
sowie im Ausland, z. B. in England und in den Niederlanden, unterscheiden. Wie bereits
dargestellt (→ Kapitel 3) wurde die Einführung der Schulinspektionen im Fall von Deutsch-
land als Ergänzung zu anderen empirischen Erhebungen wie Lernstandserhebungen gesehen.
Während Lernstandserhebungen wie der IQB-Ländervergleich den Fokus auf die Outputebene
legen, zielen die Schulinspektionen primär darauf ab, Daten auf der Prozessebene zu erheben.
Der Fokus auf die Prozessebene lässt sich auch anhand der hier durchgeführten Analyse der
Messinstrumente zu Inklusion bestätigen. Damit unterscheiden sich die deutschen Schulinspek-
tionen von den Verfahren ausländischer Schulinspektionen: So weisen Ehren und Scheerens im
Rahmen einer international vergleichenden Analyse von Inspektionsverfahren nach, dass „das
Hauptaugenmerk bei Schulinspektionen immer mehr auf dem Output von Schulen liegt“ (vgl.
Ehren und Scheerens 2015, S. 235) und dabei insbesondere auf der Messung von Lernfort-
schritten. Der Fokus auf die Prozessebene durch die deutschen Schulinspektionen ist insofern
positiv zu bewerten, als es nach Biesta (2011) in pädagogischen Settings nicht nur relevant
ist, ob ein Lernziel erreicht wird, sondern auch welcher Weg eingeschlagen wird, um dieses zu
erreichen.
Neben dem Fokus auf die Prozessebene stellt sich die Frage, inwiefern das Verfahren der deut-
schen Schulinspektionen noch in Bezug auf andere Aspekte eine Alternative zu bestehenden
datengestützten Evaluationen darstellt. Für einen Vergleich bieten sich hierbei Lernstandser-
hebungen wie PISA, TIMSS, IGLU sowie die IQB-Vergleichsstudie an. Diese Untersuchungen

4 Definition von „Migrationshintergrund“ nach dem Statistischen Bundesamt: „Eine Person hat einen Migrationshin-
tergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde“
(Statistisches Bundesamt 2018).
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werden im Fall von Deutschland auf verschiedenen Ebenen des Bildungssystems dafür genutzt,
um Qualitätsurteile von Bildungseinrichtungen zu treffen und zum Teil als Grundlage für
bildungspolitische Entscheidungen. Zugleich stehen diese jedoch in der Kritik, weil sie sich auf
die Qualifizierungsfunktion von Schule beschränken (Meyer und Zahedi 2014). Indem im Rah-
men der empirischen Analyse dieser Arbeit auf ein Verständnis von Inklusion zurückgegriffen
wurde, welches verschiedene Funktionen von Schule in den Blick nimmt, wird deutlich, dass
Schulinspektionen in Deutschland sich nicht nur auf die Qualifizierungsfunktion konzentrieren,
sondern weitere Funktionen, z. B. die Enkulturationsfunktion von Schule (vgl. Fend 2006), in
den Blick nehmen. Darüber hinaus unterscheiden sich die deutschen Schulinspektionen von
vielen anderen in Deutschland praktizierten Evaluationsverfahren, die auf empirischen Daten-
erhebungen basieren, darin, dass sie nicht nur auf quantitative Formen der Datenerhebung
zurückgreifen und dass sie keine Rankings veröffentlichen. Demnach erhalten die Schulen in
den Inspektionsberichten nicht nur numerische Werte als Rückmeldung, sondern Fließtexte,
welche es ermöglichen, die Ergebnisse der Inspektionen zu kontextualisieren. Im Fall von Berlin
erhalten die Schulen auch die Möglichkeit die Ergebnisse zu kommentieren. Ausgehend von
den oben beschriebenen negativen Effekten, die nach Espeland und Sauder (2007) durch die
Beschränkung auf numerische Werte und deren Präsentation in Form von Rankings eintreten
können, kann das Vorgehen der Schulinspektionen in Deutschland positiv gesehen werden. Je-
doch kann die Tatsache, dass Schulinspektionen nicht nur auf numerische Werte zurückgreifen,
möglicherweise auch eine Erklärung dafür sein, dass die Wirkung von Schulinspektionen eher
niedrig eingestuft wird: So vereinfachen numerische Werte den Vergleich zwischen Schulen, weil
sie Visualisierungen und Rankings ermöglichen (vgl. ebd.). Des Weiteren führen sie dazu, dass
Qualitätsbeurteilungen ohne viel Zeitaufwand rezipiert werden können. So sind numerische
Werte einfacher zu kommunizieren (vgl. Bloem 2016). In diesem Zusammenhang stellt sich
jedoch die Frage, inwiefern ein stärkerer Wettbewerb zwischen Schulen, der vermutlich durch
den Fokus auf numerische Werte entstehen würde, bildungspolitisch gewollt bzw. sinnvoll
ist.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Schulinspektionen durch ihren Fokus auf die Prozessebe-
ne, durch die Verwendung von qualitativen und quantitativen Formen der Datenerhebung und
durch die Thematisierung von verschiedenen Funktionen von Schule als Alternative zu anderen
Evaluationsformaten im Bildungsbereich gesehen werden können. In Bezug auf Forschungsdesi-
derata lässt sich festhalten, dass es bislang an Untersuchungen fehlt, die sich systematisch damit
auseinandersetzen, wie Qualität bei anderen Evaluationen im Bildungsbereich, z. B. Deutscher
Schulpreis oder Studien zur Kitaqualität, gemessen wird. Hierbei würde es sich insbesondere
anbieten, im Rahmen von Vergleichen zu untersuchen, inwiefern bei verschiedenen Evaluatio-
nen unterschiedliche Anforderungen an die gleiche Einrichtung, z. B. Kindertagesstätten oder
Schulen, formuliert werden und auf welche Qualitätsverständnisse diese zurückzuführen sind.
Eine Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang die PISA-Studie dar. Das dahinterliegende
Verständnis von Schulqualität wurde sowohl in wissenschaftlichen als auch medialen Diskursen
breit diskutiert (z. B. Meyer und Zahedi 2014).

9.1.2 Verständnisse von Inklusion in den Instrumenten
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde in einem zweiten Schritt analysiert, welches Ver-
ständnis von Inklusion in den Instrumenten sichtbar wurde. Hierfür wurden nur diejenigen
Instrumente analysiert, die eindeutig als „inklusionsorientierte“ Instrumente identifiziert wer-
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den konnten. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass es vier Bundesländer gab, in denen die
Schulinspektionen innerhalb ihres Instrumentensets keine Messinstrumente zur Umsetzung
von Inklusion gekennzeichnet hatten: Brandenburg, Hessen, Saarland und Sachsen-Anhalt. Sie
werden daher in diesem Teil der Analyse nicht berücksichtigt.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse: In der Analyse kristallisierten sich
vier Typen heraus (nähere Ausführung → Abschnitt 7.2): Diese unterscheiden sich in ihrem
Inklusionsverständnis (enger vs. weiter Inklusionsbegriff), in den inhaltlichen Anforderungen,
die sich aus der Umsetzung von Inklusion ergeben, im Anwendungsbereich der Indikatoren (alle
Schulen vs. bestimmte Schulen) sowie in der Integration in das bestehende Instrumentenset
(Querschnitt oder Add-on). Allgemein lässt sich festhalten, dass die meisten Bundesländer
bei den betrachteten Instrumenten den Fokus auf die Differenzlinie „Behinderung“ und die
Qualifizierungsfunktion von Schule legen.

Unterschiede in der Deutung von Inklusion: Da sich die Instrumente der Schulinspektio-
nen in den einzelnen Bundesländer in ihren Deutungen von Inklusion bzw. in deren Opera-
tionalisierung unterscheiden, bestätigt die hier durchgeführte Analyse die Ergebnisse anderer
empirischer Studien, die nachweisen konnten, dass es auf Bundesländerebene Unterschiede in
der Implementation von Inklusion gibt (z. B. Blanck et al. 2013; Gasterstädt 2016; Bertelsmann-
Stiftung 2014). Somit gibt es auch auf der Ebene der Bildungsadministration keinen Konsens
darüber, was unter Inklusion verstanden wird (vgl. Moser 2012b; Grosche 2015). Des Weiteren
stehen die Ergebnisse der hier durchgeführten Analyse im Widerspruch zu Aussagen aus den
Interviews, wonach die Bundesländer bei der Messung von Schulqualität auf die gleichen
Instrumente zurückgreifen. Dies lässt sich mit Blick auf einen Teilaspekt von Schulqualität, der
Umsetzung von Inklusion, nicht bestätigen. Um hierzu weitere Aussagen treffen zu können,
bedarf es jedoch empirischer Untersuchungen, die die Instrumente der Schulinspektionen
bezüglich weiterer Aspekte von Schulqualität miteinander vergleichen. Hierzu fehlt es bislang
an Studien.
Wie bereits im Inklusionskapitel dargestellt, gibt es für Deutschland bislang kaum Studien, die
auf Bundeslandebene die Umsetzung von Inklusion erfassen und hierbei verschiedene Ebenen
(Input-, Prozess- und Outputebene) sowie verschiedene inhaltliche Aspekte und Funktionen
von Schule in den Blick nehmen. Durch die Studien von Klemm (vgl. Bertelsmann-Stiftung
2014), die bundesländerübergreifend Aussagen zulassen, wird lediglich abgebildet, inwiefern es
auf der Systemebene bei der Platzierung von Schüler_innen mit Behinderung in der Regelschule
Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. So lassen sich mit diesen Daten Aussagen
darüber treffen, wie viele Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regel- und
Förderschulen beschult werden. Da diese Studien nur eine Personengruppe, Schüler_innen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, in den Blick nehmen und primär den Zugang zu
Schule betrachten, können diese Daten nur begrenzt Aussagen darüber treffen, inwiefern sich
die Bundesländer bei der Implementation von Inklusion auf Einzelschulebene, z. B. Unter-
richtsebene, unterscheiden. Demnach können die Ergebnisse dieser Arbeit in Hinblick auf
Bundesländerunterschiede nur begrenzt mit anderen Studien verglichen werden.
Es lässt sich jedoch festhalten, dass die Ergebnisse aus diesem Teil der Analyse Untersuchungen
bestätigen, die sich generell mit der Implementation von politischen Vorgaben auseinandersetzen
(z. B. Spillane et al. 2002; Fend 2008; Amrhein 2011): So bestätigt auch diese Studie, dass die
gleiche politische Vorgabe – in diesem Fall Inklusion – in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext
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unterschiedlich gedeutet wird und demnach davon auszugehen ist, dass politische Vorgaben
selten in der Praxis so implementiert werden, wie sie intendiert waren.
Des Weiteren stellt sich die Frage, welche Folgen die unterschiedlichen Deutungen von Inklusi-
on bzw. deren Operationalisierung in den Instrumenten für die Schulen haben: So lässt sich
festhalten, dass es in den jeweiligen Bundesländern variiert, welche Anforderungen in Bezug
auf Inklusion an die Schulen formuliert werden. Des Weiteren gibt es auf Bundeslandebene Un-
terschiede darin, welche Schulen die jeweiligen Anforderungen erfüllen müssen und inwiefern
die Schulen selbst entscheiden können, ob sie diese Anforderungen erfüllen wollen oder nicht.
Dies gibt auch Hinweise darauf, welche Relevanz der Umsetzung von Inklusion im jeweiligen
Bundesland zugeschrieben wird.
In diesem Zusammenhang sind auch die Bundesländer zu nennen, bei denen nicht erkennbar
ist, dass sie Instrumente zu Inklusion in das bestehende Instrumentenset integriert haben (BB;
HE; SL; ST). Hierfür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Zum einen kann es sein, dass sich
die Schulinspektionen in den jeweiligen Bundesländern dafür entschieden haben, dass die
Implementation von Inklusion kein Qualitätsmerkmal sei, das von Seiten der Schulinspektion
überprüft werden müsste, z. B. weil die Implementation auf Schulebene sich in der Anfangs-
phase befindet oder weil sie die Umsetzung von Inklusion im Hinblick auf die Messung von
Schulqualität nicht für relevant erachten. Zum anderen gibt es auch den Fall, dass bestimmte
Indikatoren bzw. Instrumente bewusst nicht als inklusionsorientiert gekennzeichnet wurden,
aber das bestehende Instrumentenset solche enthält. In den Interviews wurde dieses Vorgehen
als bewusst getroffene Strategie beschrieben: Diese sei notwendig, wenn andere Akteure im
Bildungsbereich, z. B. das jeweilige Kultusministerium, ein Verständnis von Inklusion vertraten,
welches von ihrem Verständnis abwich oder wenn sie der Meinung waren, dass die Umsetzung
von Inklusion von Seiten der Schule als große Herausforderung wahrgenommen wird und
sie daher aus strategischen Gründen den Begriff vermeiden wollten. (Aus Datenschutzgrün-
den können diese Aussagen aus den Interviews nicht konkreten Bundesländern zugeordnet
werden.)

Instrumente zur Messung von Inklusion in Abhängigkeit von den jeweiligen Funktionen
von Schulinspektionen: Schulinspektionen werden im Bildungssystem verschiedene Funk-
tionen zugeschrieben, z. B. Kontroll- und Impulsfunktion (nähere Ausführung → Kapitel 3). In
Bezug auf die explizit gekennzeichneten Instrumente zu Inklusion lässt sich zum Teil ein Zusam-
menhang zu einzelnen Funktionen herstellen: So scheint die Kontrollfunktion zu dominieren,
wenn Instrumente zu Inklusion für die Schulen verpflichtend sind und klare Anforderungen
gegenüber Schulen formuliert werden. Dagegen spiegelt sich die Impulsfunktion in Instrumen-
ten wider, die für die Schulen optional sind oder wenn von Seiten der Schulinspektion nur
abgefragt wird, ob die Schulen sich schon einmal mit Inklusion auseinandergesetzt haben.
Die jeweiligen Ausrichtungen bei der Entwicklung der Instrumente haben für die Schulen
unterschiedliche Implikationen: Wenn die Instrumente zu Inklusion die Impulsfunktion von
Schulinspektionen widerspiegeln, wird gegenüber Schulen nicht die Erwartung formuliert, dass
sie die jeweiligen Anforderungen erfüllen müssen, sondern sie erhalten Ideen und Hinweise,
welche Schritte für die Umsetzung von Inklusion notwendig sind, und erfahren, wo sie sich im
Prozess der Umsetzung befinden. Diese Form der Operationalisierung (Typ C: Bund-Länder-
Inspektion und Berlin; → Abschnitt 7.2) berücksichtigt, dass die Umsetzung von Inklusion in
der Praxis nicht erzwungen werden kann und Schulen können selbst auswählen, ob bei ihnen
die Umsetzung von Inklusion evaluiert werden soll. Demnach haben Schulen die Möglichkeit,
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sich mit der Umsetzung von Inklusion auseinanderzusetzen und selbst zu bestimmen, wann sie
hierzu Rückmeldung von Seiten der Schulinspektion erhalten möchten. Hierbei geht jedoch
der Aspekt verloren, dass Schulen gesetzlich zur Umsetzung von Art. 24 BRK verpflichtet sind
(vgl. Wrase 2015). Aus dieser Perspektive ist es daher kritisch zu sehen, wenn Schulen frei
wählen können, ob sie zur Umsetzung von Inklusion evaluiert werden möchten.
Dagegen lässt sich in anderen Bundesländern bei den Instrumenten zu Inklusion ein Bezug
zur Kontrollfunktion von Schulinspektionen herstellen: Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
Schulinspektionen mit ihren Instrumenten sicherstellen wollen, dass Schüler_innen mit dia-
gnostizierter Behinderung im schulischen Kontext ausreichend Unterstützung erhalten und die
dazugehörigen Indikatoren für die jeweiligen Schulen verpflichtend sind (Typ B: NRW; NI; BW;
nähere Ausführung → Abschnitt 7.2).
In diesem Fall verstehen sich die Schulinspektionen in Bezug auf Inklusion als kontrollierende
Instanz. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, wie die jeweiligen Schulinspektionen die konkre-
ten Anforderungen, die sich aus den jeweiligen Instrumenten ergeben, legitimieren können.
Im Rahmen der Interviews distanzieren sich die meisten Instrumenteentwickler_innen von
der Aufgabe, gesetzliche Vorgaben zu überprüfen. Des Weiteren machen sie deutlich, dass
die gesetzlichen Vorgaben bei der Formulierung der Instrumente eine geringe Rolle gespielt
haben. Stattdessen wird beispielsweise darauf verwiesen, dass mit den Anforderungen, die in
den Instrumenten formuliert werden, der Standard sichergestellt werden soll, der bislang an
Förderschulen galt bzw. bringen die Instrumenteentwickler_innen Erfahrungen aus der eigenen
Praxis ein. Es gibt jedoch keine rechtliche Legitimation derjenigen Instrumente, die sich auf
Inklusion beziehen. Dies ist insofern kritisch zu sehen, als – basierend auf der Kontrollfunk-
tion – den Schulen signalisiert wird, dass sie diese Anforderungen erfüllen müssen, wenn sie
Schüler_innen mit Behinderung unterrichten, aber es fehlt an Transparenz darüber, woher
die jeweiligen Anforderungen kommen. Gleichwohl wäre ein rechtliche Legitimation z. T.
möglich, da Inklusion gesetzlich verankert ist und sich daraus bestimmte Anforderungen an
die Einzelschule ergeben (vgl. Piezunka et al. 2018). In diesem Zusammenhang ist zu beachten,
dass Schulinspektionen nur begrenzt die Möglichkeit haben Sanktionen auszusprechen, wenn
sie im Rahmen der Evaluation bemerken, dass Gesetzesvorgaben wie Inklusion nicht richtig
umgesetzt werden.
Daran anknüpfend ist kritisch zu hinterfragen, welche Implikationen damit einhergehen,
wenn im Rahmen der Kontrollfunktion die Umsetzung von Inklusion nur als Rechtsanspruch
kontrolliert werden würde: So argumentiert unter anderem Felder (2012), dass Inklusion als
Rechtsanspruch allein nicht umgesetzt werden kann. Dies basiert auf einem Verständnis von
Inklusion, wonach deren Umsetzung impliziert, dass im schulischen Alltag bestimmte Haltun-
gen gelebt werden und sich bestimmte Kulturen etablieren. Demnach würde die Überprüfung
von konkreten Maßnahmen, die gesetzlich in Art. 24 BRK verankert sind, z. B. Platzierung in
der Regelschule oder aktive Einbeziehung im Unterricht, zu kurz greifen, da weitere Gelin-
gensbedingungen, z. B. Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte oder Willkommenskultur,
dadurch nicht abgedeckt werden. Diese Aspekte lassen sich jedoch nur schwer im Rahmen der
Kontrollfunktion, d. h. mit verpflichtenden Instrumenten erfassen: So lassen sich bestimmte
Haltungen nicht erzwingen bzw. würde deren Abfrage bei der Inspektion vermutlich zu sozial
erwünschten Antworten führen.
Demnach würde sich in der Praxis eine Kombination aus Kontroll- und Impulsfunktion
anbieten: Im Rahmen der Kontrollfunktion könnten Schulinspektionen die Einhaltung von
vorhandenen Gesetzesvorgaben überprüfen. Jene Instrumente wären dann verpflichtend für
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Schulen. Dabei ist es sinnvoll auf bestehende Gesetzesvorgaben zu verweisen, um die konkreten
Instrumente zu legitimieren. In Bezug auf die Überprüfung von Gesetzesvorgaben müsste
jedoch auf der Ebene der Bildungsadministration eine Auseinandersetzung darüber stattfinden,
ob dies eine Funktion von Schulinspektionen sein soll und welche Folgen die Nichteinhaltung
von gesetzlichen Vorgaben hat. Im Hinblick auf die Impulsfunktion von Schulinspektionen
sollten im Instrumentenset Indikatoren aufgeführt werden, die mögliche Gelingensbedingungen
für die Umsetzung von Inklusion beschreiben.
Des Weiteren stellt sich auch die Frage, inwiefern die Evaluation von Seiten der Schulinspektion
auf der Metaebene den Anspruch haben sollte, inklusionsorientiert zu sein. Anders formuliert:
Inwiefern fühlen sich schulische Vertreter, wie Lehrkräfte oder Schulleitungen, wahrgenommen
und wertgeschätzt, wenn sie evaluiert werden bzw. inwiefern haben sie die Möglichkeit, am
Evaluationsprozess teilzuhaben und diesen mitzugestalten. So impliziert die Kontrollfunktion
von Schulinspektion eine klare Hierarchie zwischen Schulinspektion und der Schule, wohin-
gegen die Impulsfunktion es ermöglicht, dass beide Akteure sich auf Augenhöhe begegnen
(vgl. Dietrich und Lambrecht 2012). Im Rahmen der Arbeit lag der Fokus auf der Analyse der
Instrumente sowie der Interviews mit Instrumenteentwickler_innen. Um Aussagen darüber
treffen zu können, ob das Handeln von Schulinspektor_innen inklusionsorientiert ist bzw.
überhaupt sein kann, wären weiterführende Studien notwendig.

9.1.3 Schlussfolgerungen aus dem zweistufigen Analyseverfahren
Indem die Berücksichtigung von Inklusion in den Instrumenten durch ein zweistufiges Verfah-
ren analysiert wurde, lassen sich für die Implementation von Inklusion als politische Vorgabe
verschiedene Schlussfolgerungen ziehen, die im Folgenden dargestellt werden.

„Es steckt mehr Inklusion drin als draufsteht“ : Durch die erste Analyse (→ Abschnitt 7.1)
wurde deutlich, dass in den Messinstrumenten Indikatoren zur Messung von Schulqualität
vorhanden sind, die Anknüpfungspunkte zu dem in dieser Arbeit verwendeten Verständnis von
Inklusion bieten. Diese bleiben jedoch häufig unter den Anforderungen, die sich aus dem hier
verwendeten Inklusionsverständnis ergeben, da sie zu wenig die Situation von einzelnen Schü-
ler_innen in den Blick nehmen, obwohl dies aufgrund der verwendeten Erhebungsverfahren
möglich wäre.
Im Vergleich zu den Instrumenten, die explizit als „Instrumente zu Inklusion“ gekennzeichnet
sind, zeigt sich jedoch, dass in dem gesamten Instrumentenset der Schulinspektionen häu-
fig mehr inklusionsorientierte Aspekte enthalten sind, als dies von Seiten der Inspektionen
gekennzeichnet wurde. So konzentrieren sich die als „inklusionsorientiert“ gekennzeichne-
ten Instrumente – wenn sie überhaupt vorhanden sind – in den meisten Bundesländern auf
Schüler_innen mit Behinderung und es werden stets nur Teilaspekte von Teilhabe und Dis-
kriminierung operationalisiert. So liegt der Fokus häufig auf der Qualifizierungsfunktion von
Schule. Dagegen bieten die anderen Instrumente, die nicht explizit als „inklusionsorientiert“
gekennzeichnet sind, weitere Überschneidungen mit dem hier verwendeten Verständnis von
Inklusion. So werden neben der Qualifizierungsfunktion noch weitere Funktionen in den Blick
genommen und hierbei werden – neben Behinderung – weitere Differenzlinien aufgeführt.
Demnach enthalten auch die Bundesländer, die über keine Instrumente verfügen, die explizit
als „inklusionsorientiert“ gekennzeichnet sind, Instrumente, die es erlauben, die Umsetzung
von Teilaspekten von Inklusion zu messen.
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Stattgefundene Implementation von Inklusion als politische Vorgabe: Nach der Betrach-
tung davon, wie Inklusion in den Messinstrumenten operationalisiert wurde, stellt sich die
Frage, inwiefern die analysierten Instrumente ein Ergebnis davon sind, dass Inklusion als politi-
sche Vorgabe in den Messinstrumenten der Schulinspektionen implementiert wurde. Diese
Frage lässt sich durch die empirische Analyse, die im Rahmen der Arbeit stattgefunden hat,
nicht abschließend beantworten. Hierfür wäre es notwendig gewesen, das ganze Instrumen-
tenset zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, z. B. vor und nach der Ratifizierung der BRK,
zu analysieren. Jedoch liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die nicht als „inklusionsorientiert“
gekennzeichneten Instrumente unabhängig von der Ratifizierung der BRK entwickelt wurden,
da beispielsweise die Forderung nach „innerer Differenzierung“ als solche bereits seit längerem
im pädagogischen Diskurs – unabhängig von Inklusion – diskutiert wird. So weisen Trautmann
und Wischer nach, dass viele Aspekte von „innerer Differenzierung“ bereits in den 70er Jahren
diskutiert wurden und es eine hohe Übereinstimmung zwischen den theoretischen Überle-
gungen von damals und heute gibt (vgl. Trautmann und Wischer 2009). Demnach lässt sich
lediglich festhalten, dass bei den Schulinspektionen Instrumente vorhanden sind, die normative
Vorstellungen von guter Schule repräsentieren, welche Anknüpfungspunkte zu dem in dieser
Arbeit verwendeten Verständnis von Inklusion ermöglichen. Es lässt sich daraus jedoch nicht
schlussfolgern, dass diese als Reaktion auf die Ratifizierung der BRK entstanden sind.
In Bezug auf die Instrumente, die als „inklusionsorientiert“ von Seiten der Inspektionen
gekennzeichnet wurden, lässt sich eine andere Schlussfolgerung ziehen: So zeigte sich in der
Studie von Degenhardt, der die Instrumente der Schulinspektionen in 2008 untersuchte, dass
der Begriff Inklusion „in keinem der analysierten Handbücher vertreten“ (Degenhardt 2008,
S. 21) war. Die Analyse, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, zeigt bei vielen
Bundesländern ein anderes Ergebnis. So gibt es in acht der zwölf analysierten Bundesländer
Instrumente zu Inklusion bzw. zum gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit und
ohne Behinderung. Demnach liegt es nahe, dass das Vorhandensein von Instrumenten, die
als „inklusionsorientiert“ gekennzeichnet sind, eine Folge davon ist, dass Deutschland die BRK
ratifiziert hat bzw. dass Inklusion als politische Vorgabe Eingang in den öffentlichen Diskurs
gefunden hat.

9.1.4 Deutungen von Seiten der Instrumenteentwickler_innen
Im Folgenden wird dargestellt, wie Inklusion auf individueller Ebene durch die Instrumen-
teentwickler_innen gedeutet wurde. Diese Deutungen sind das Ergebnis von individuellen
Sensemaking-Prozessen und dienen somit als Grundlage, um im nächsten Schritt die Rahmen-
bedingungen, die den Deutungsprozess geprägt haben, nachvollziehen zu können.

Kurzusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse: Durch die Analyse der Interviews
ließen sich drei Deutungen von Inklusion herausarbeiten:

• Typ I: Inklusion wird als ein Anspruch auf Unterstützung angesehen, der für Schüler_innen
mit Behinderung (= Zielgruppe) an der Regelschule besteht. Schulinspektionen möchten
sicherstellen, dass dieser Anspruch von Seiten der Schulen eingelöst wird.

• Typ II: Inklusion – verstanden als gemeinsamer Unterricht von Schüler_innen mit und
ohne Behinderung – wird als eine Herausforderung für Schulen gesehen, die sich aus den
rechtlichen Vorgaben ergibt. Die Inspektion will mehr darüber erfahren, ob sich die Schulen
mit dem Thema bereits auseinandersetzen.
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• Typ III: Unter Inklusion wird verstanden, wenn es Schulen gelingt, auf die Heterogenität
der Schülerschaft einzugehen und die Schulinspektion überprüft die Implementation von
Inklusion, weil dies ein Teilaspekt von Schulqualität darstellt.

Die jeweiligen Deutungen unterscheiden sich unter anderem darin, was unter Inklusion verstan-
den wird und warum die Schulinspektion die Implementation von Inklusion auf schulischer
Ebene überprüfen sollte. Ausgehend von den jeweiligen Deutungen von Inklusion ergeben
sich unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Umsetzung von Inklusion in den Messin-
strumenten operationalisiert werden sollte. So unterscheiden sich die jeweiligen Vorstellungen
bei der inhaltlichen Ausgestaltung, bei der Integration in das bestehende Instrumentenset der
Schulinspektionen sowie beim Grad der Anforderungen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass diese Operationalisierungen, die in den Interviews genannt wurden, sich nicht immer in
den tatsächlichen Instrumentensets der jeweiligen Bundesländer wiederfinden. Dies hat ver-
schiedene Gründe, z. B. dass sich Einzelpersonen mit ihren Deutungen von Inklusion innerhalb
ihres Teams bzw. gegenüber hierarchiehöheren Akteuren nicht durchsetzen konnten (nähere
Ausführung → Abschnitt 8.4). Dieser Aspekt ist auch zu beachten, wenn es im Folgenden um
die Entwicklung der Instrumente geht.

Bezüge zu anderen Deutungen von Inklusion auf Individualebene : Bei den Deutungen
durch die Instrumenteentwickler_innen zeigte sich ein ähnliches Phänomen, dass bereits bei
der empirischen Analyse der Instrumente sichtbar wurde und bestehende Studien aus der
Inklusionsforschung bestätigt: Es gibt keine einheitliche Deutung von Inklusion im schulischen
Kontext (→ Abschnitt 9.1.2).
In Bezug auf diesen empirischen Teil bietet es sich an, Bezüge zu Studien herzustellen, die
sich damit auseinandergesetzt haben, wie schulische Inklusion von Einzelpersonen gedeutet
wurde. So hat sich DeMatthews (2012) mit der Frage auseinandergesetzt, wie verschiedene
Schulleitungen eines US-amerikanischen Bezirks bei der Deutung von Inklusion vorgegangen
sind. Mithilfe des Sensemaking-Ansatzes untersuchte er unter anderem, welche ”cues“, d. h.
einzelne Aspekte der politischen Vorgabe, von Seiten der Schulleitungen in den Blick genommen
wurden, um die Vorgabe als solche gedanklich bearbeitbar zu machen. Hierbei zeigte sich bei
DeMatthews, dass der Fokus auf der Frage lag, wie Schüler_innen mit Behinderung in der
Regelschule zu platzieren sind:

„Some principals concluded that they needed to move all or most of their students into the general
education classroom while other principals concluded that they had to follow specific policies and
procedures to maintain segregated environments for certain students“ (ebd., S. 211).

Dieser Aspekt spielte für die Instrumenteentwickler_innen der Schulinspektionen keine Rolle.
Dagegen zeigte sich in der empirischen Analyse, dass die Zielgruppe von Inklusion ein wichtiger
”cue“ für die Instrumenteentwickler_innen war. So setzten sie sich intensiv mit der Frage ausein-
ander, wer die Zielgruppe von Inklusion ist. Hier lassen sich Anknüpfungspunkte zu Studien
herstellen, die sich mit der Existenz von unterschiedlichen Inklusionsverständnissen auseinan-
dersetzen, z.B. von Göransson und Nilholm (2014); Kruse und Dedering (2018); Ainscow et al.
(2006); Hinz (2002) sowie Piezunka et al. (2017). So haben auch diese Studien den Aspekt der
Zielgruppe für bedeutsam identifiziert, um zwischen verschiedenen Inklusionsverständnissen
zu unterscheiden.
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9.2 Entwicklung von Indikatoren zu Inklusion
Durch die empirische Analyse der Interviews wurde sichtbar, welche Rahmenbedingungen das
Sensemaking zu Inklusion geprägt haben und auf welche Handlungsmuster bei der Entwick-
lung von Instrumenten zurückgegriffen wird. Bislang gibt es wenige Studien, die sich damit
auseinandersetzen, wie unterschiedliche Formen der Deutung in der Praxis zu erklären sind, z. B.
verweisen Blanck et al. (2013) unter anderem auf Pfadabhängigkeiten, die sich aus historisch
gewachsenen Strukturen der jeweiligen Bundesländer ergeben. Aufgrund fehlender Forschung
können im Folgenden daher nur begrenzt Bezüge zu Studien hergestellt werden, die sich mit
ähnlichen Fragestellungen auseinandergesetzt haben (zum Forschungsstand → Kapitel 4 und
→ Kapitel 2).

9.2.1 Kurzzusammenfassung der Ergebnisse aus der Analyse
Bei den Interviews wird deutlich, welche Rahmenbedingungen das Sensemaking zu Inklusion
bzw. zu den dazugehörigen Instrumenten geprägt haben. Im Folgenden wird auf die einzelnen
Elemente (persönliche Attribute, situativer Kontext sowie politische Vorgabe), die von Spillane
et al. (2002) eingeführt wurden, näher eingegangen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass manche
Rahmenbedingungen auf die Deutung von Inklusion prägend wirkten und andere sich stärker
auf die sich daraus ergebenden Instrumente zur Messung von Inklusion auswirkten. So zeigte
sich beispielsweise in der Analyse, dass einzelne Personen zwar das gleiche Verständnis von
Inklusion haben, aber unterschiedliche Positionen vertreten, wie die Umsetzung von Inklusion
in den Messinstrumenten der Schulinspektionen operationalisiert werden sollte.
Bei der Dimension „persönliche Attribute“ wird häufig auf die eigene Praxiserfahrung als
Lehrkraft verwiesen sowie auf Beobachtungen, welche die Interviewpartner im Rahmen ihrer
Tätigkeit als Inspektor_innen gemacht haben. Die Interviewpartner unterscheiden sich unter
anderem darin, ob sie Erfahrung im gemeinsamen Unterricht haben, inwiefern sie über Kennt-
nisse im Bereich der Sonderpädagogik oder zu Inklusion / Integration verfügen, welche Position
sie bei der Umsetzung von Inklusion vertreten und was sie unter einer guten Schule verstehen.
In Bezug auf Inklusion wird den Personen, die über sonderpädagogische Qualifikationen bzw.
Erfahrungen im gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Behinderung
verfügen, häufig Expertise zugeschrieben bzw. die Personen mit der jeweiligen Qualifikation
begründen ihre eigene Expertise damit.
Als weitere Dimension ist der „situative Kontext“ zu nennen: Hierbei spielen eine Vielzahl
von Akteuren und Kontextbedingungen eine Rolle. Diese haben unter anderem Einfluss darauf,
welche Anforderungen an Schule formuliert werden und wie der Begriff „Inklusion“ in den
Instrumenten verwendet wird. Als relevante Akteure sind in diesem Zusammenhang die Kultus-
ministerien, schulische Vertreter sowie die Schulaufsicht zu nennen. So variiert es zwar zwischen
den Bundesländern, zu welchem Grad jene Akteure bei der Entwicklung von Instrumenten
einbezogen werden. Aber es zeigt sich einzelfallübergreifend, dass die Interessen und Positionen
der genannten Akteure bei der Entwicklung der Instrumente angehört bzw. antizipiert wurden.
Des Weiteren verwiesen viele Instrumenteentwickler_innen auf den Austausch zwischen den
Schulinspektionen der einzelnen Bundesländer in Bezug auf Inklusion. Im Rahmen dieser
alljährlichen Treffen5 präsentieren zwar die Vertreter der Bundesländer ihre Instrumente zu

5 Die Autorin der Arbeit war persönlich bei den Jahrestreffen in Soest (2015), Wiesbaden (2016) und Speyer (2017)
dabei. Hierbei wurden keine Daten erhoben, jedoch dienen die erhaltenen Informationen als Hintergrundwissen
bei der Analyse der Interviews.
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Inklusion, aber eine Harmonisierung, d. h. eine Angleichung der Instrumente zur Erfassung
der Umsetzung von Inklusion, wurde bzw. wird nicht angestrebt.
Neben den oben genannten Kontextbedingungen, die dem situativen Kontext zuzuordnen
sind, zeigte sich, dass auch entscheidend war, was als primäre Funktion von Schulinspektion
angesehen wird. So gab es insbesondere unterschiedliche Positionen zu der Frage, inwiefern die
Instrumente zu Inklusion im Sinne der Kontrollfunktion Minimalstandards sein sollten oder
im Sinne der Impulsfunktion neue Impulse setzen sollten. Als weitere Rahmenbedingung ist
die Forschung zu nennen: So wird in den Interviews darauf verwiesen, dass bei der Entwicklung
von Messinstrumente auf den bestehenden Status Quo der Forschung zurückgegriffen wird. Im
konkreten Fall, der Entwicklung von Messinstrumenten zur Umsetzung von Inklusion, zeigte
sich jedoch, dass die bestehende Forschung nur selten für hilfreich erachtet wurde bzw. diese
für die Entwicklung von Instrumenten genutzt wurde.
Als dritte Dimension, die nach dem Sensemaking-Ansatz die Deutung von Inklusion prägen
würde, ist die politische Vorgabe – in diesem Fall Inklusion – als solche zu nennen. Dies können
beispielsweise konkrete Maßnahmen eines Gesetzes oder Deutungen von politischen Vorgaben
sein, die im öffentlichen Diskurs bereits existieren und die von Seiten der Instrumenteentwick-
ler_innen herangezogen werden, wenn sie Inklusion deuten und in ihrem Handlungsbereich
umsetzen: Hierbei lässt sich festhalten, dass gesetzliche Vorgaben, wie die BRK sowie relevante
Gesetzesvorgaben und Empfehlungen auf Bundeslandebene, dazu geführt haben, dass die
Auseinandersetzung mit Inklusion in den Schulinspektionen initiiert wurde.
Auch wenn die Rahmenbedingungen auf individueller Ebene sowie auf Bundeslandebene va-
riieren, lassen sich drei Handlungsmuster herausarbeiten, die einzelfallübergreifend für die
Instrumenteentwickler_innen relevant waren: Als erstes Handlungsmuster zeigte sich, dass
die Instrumenteentwickler_innen häufig auf ihre eigenen Erfahrungen – sei es als Lehrkraft
oder als Inspektor_in – zurückgriffen, um zu beantworten, durch welche konkreten Indikatoren
die Umsetzung von Inklusion gemessen werden kann und welche Anforderungen an Schulen
formuliert werden können bzw. sollten. Als zweites Handlungsmuster ist das Streben nach
Akzeptanz zu nennen: Dies zeigt sich darin, dass bei der Entwicklung von Instrumenten die
Positionen von bestimmten Akteuren (schulische Vertreter, Kultusministerien sowie Schulamt)
für die Instrumenteentwickler_innen eine wichtige Rolle spielen. Die Instrumenteentwick-
ler_innen gehen davon aus, dass eine starke Einbeziehung dieser Akteure dazu führt, dass
das Inspektionsverfahren als solches sowie die Instrumente höhere Akzeptanz erfahren. Als
drittes Handlungsmuster ist die Berücksichtigung von gesetzlichen Vorgaben zu erwähnen:
Wie bereits oben dargestellt, haben diese dazu geführt, dass Prozesse in den einzelnen Bundes-
ländern initiiert wurden, aber bei der Frage danach, welche Anforderungen an Schule formuliert
werden und wie dies gemessen werden kann, wurden in den Interviews kaum Bezüge zu gesetz-
lichen Vorgaben hergestellt: So wurde nur einmal thematisiert, dass die BRK als Text über den
Email-Verteiler der jeweiligen Schulinspektion verschickt wurde. Ansonsten sprach kein Inter-
viewpartner an, dass die Gesetzestexte bei der konkreten Entwicklung von Messinstrumenten
von Bedeutung gewesen wären. Dies wurde unter anderem damit begründet, dass es nicht die
Aufgabe der Schulinspektion sei, die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen.

9.2.2 Gründe für unterschiedliche Deutungen
Nach der Betrachtung der relevanten Rahmenbedingungen sowie der Handlungsmuster, die
sich fallübergreifend zeigten, stellt sich die Frage,wie es auf Individualebene zu unterschiedli-
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chenDeutungen von Inklusion bzw. auf Bundeslandebene zu voneinander abweichenden
Instrumenten zu Inklusion gekommen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen
des Sensemaking-Ansatzes davon ausgegangen wird, dass die einzelnen Rahmenbedingungen
im Deutungsprozess miteinander interagieren und somit nicht als voneinander unabhängige
Faktoren gesehen werden können. Des Weiteren spielt auch eine Rolle, wie die einzelnen
Rahmenbedingungen von Seiten der Instrumenteentwickler_innen gewichtet werden (nähere
Ausführung → Kapitel 5).
Bei der Deutung von Inklusion bzw. den jeweiligen Instrumenten zeigt sich, dass die Rah-
menbedingungen bei den individuellen Sensemakern sowie in ihrem jeweiligen situativen
Kontext variieren. In Bezug auf den situativen Kontext verweisen die Interviewpartner beispiels-
weise darauf, dass es zwischen den Bundesländern Unterschiede darin gibt, wie viel Erfahrung
die Schulen mit der Umsetzung von Inklusion haben. Des Weiteren gab es bei den einzelnen
Sensemakern unterschiedliche Positionen dazu, ob die Umsetzung von Inklusion positiv zu
bewerten sei.
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass einzelfallübergreifend zwar
die gleichen Akteure oder die gleichen Attribute von Relevanz waren, dass von diesen
jedoch unterschiedliche Impulse ausgingen: Beispielsweise spielten die Interessen der Kul-
tusministerien für viele Sensemaker eine wichtige Rolle, aber die Ministerien variierten in ihren
Positionen dahingehend, wie Inklusion in den Instrumenten operationalisiert werden sollte.
Auf Individualebene stellte sich heraus, dass ähnliche Attribute von Seiten der Instrumenteent-
wickler_innen als relevant für den Deutungsprozess angesehen wurden. Dies implizierte aber
nicht, dass aus dem gleichen Attribut, z. B. sonderpädagogische Qualifizierung, die gleichen
Schlussfolgerungen gezogen wurden. Dies lässt sich in diesem Fall unter anderem dadurch
erklären, dass sie in ihrer Rolle als Sonderpädagog_innen in unterschiedlichen beruflichen
Settings, z. B. Förderschule oder Integrationsschulen, tätig waren. Des Weiteren variierte auch,
welche Relevanz den einzelnen Rahmenbedingungen auf Individualebene zugeschrieben
wurde, z. B. wie stark die Interessen der schulischen Vertreter angehört werden. Darüber hinaus
ist auch zu berücksichtigen, dass die einzelnen Sensemaker sich in einem kollektiven Aushand-
lungsprozess mit anderen Instrumenteentwickler_innen im jeweiligen Bundesland befanden.
In vielen Bundesländern gab es innerhalb der Schulinspektion übereinstimmende Positionen
dazu, wie Inklusion gedeutet werden sollte. Gleichwohl gab es in einzelnen Schulinspektionen
auch die Situation, dass Kompromisse geschlossen werden mussten. Mit der Folge, dass die im
Rahmen dieser Arbeit interviewten Sensemaker sich innerhalb ihrer Schulinspektion mit ihren
Deutungen manchmal nur zum Teil oder kaum durchsetzen konnten.
Abschließend lässt sich in Bezug auf die jeweiligen Deutungen von Inklusion bzw. Instrumenten
zu Inklusion die Annahme des Sensemaking-Ansatzes insofern bestätigen, als sich die Unter-
schiede zwischen den Bundesländern nicht durch einfache Ursache-Wirkungs-Modelle erklären
lassen. Stattdessen zeigte sich in der Analyse, dass auf Individualebene sowie im kollektiven
Aushandlungsprozess auf Bundeslandebene variierte, welche Rahmenbedingungen relevant
waren, welche Impulse von diesen ausgingen und wie diese von Seiten der Instrumenteentwick-
ler_innen gewichtet wurden. Dabei sind es zum Teil unterschiedliche Konstellationen, die zu
den gleichen Ergebnissen führten bzw. ähnliche Konstellationen, die zu unterschiedlichen Deu-
tungen führten, weil beispielsweise einzelne Rahmenbedingungen bei den jeweiligen Personen
abwichen oder diese zum Teil anders gewichtet wurden.
In diesem Zusammenhang bietet sich als Analogie das Backen eines Kuchens an: Auf der Grund-
lage des gleichen Kuchenrezepts (~politische Vorgabe) können sehr unterschiedliche Ergebnisse
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(~Deutungen von Inklusion) herauskommen, wenn z. B. eine Zutat (~Rahmenbedingungen)
ergänzt wird, ein andere Marke (~variierende Impulse) verwendet wird oder bei einer Zutat
die doppelte Menge (~ unterschiedliche Gewichtung der Rahmenbedingungen) hinzugefügt
wird. Des Weiteren können Kuchen auch sehr ähnlich schmecken, obwohl unterschiedliche
Zutaten verwendet wurden. Die Analogie wirkt auf den ersten Blick banal, macht aber die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Rahmenbedingungen und der davon ausgehenden
Impulse sowie den unterschiedlichen Deutungen bzw. Handlungsmustern, die das Ergebnis
dieser Interaktionen sind, deutlich. Darüber hinaus wird durch diese Analogie deutlich, dass die
stattfindenden Mechanismen beim Sensemaking-Ansatz – im Gegensatz zu anderen Theorien –
in der Analyse sich nicht klar voneinander trennen lassen.
Für die Praxis, z. B. die Bildungspolitik, haben jene Ergebnisse zur Folge, dass diese, wenn
sie den Entwicklungsprozess der Instrumente beeinflussen möchten, zwar versuchen können,
auf einzelne Rahmenbedingungen Einfluss zu nehmen, z. B. auf die Personalauswahl bei der
Entwicklung der Instrumente. Diese Versuche sind im konkreten Fall möglicherweise nur
begrenzt erfolgreich, z. B. weil sich im konkreten Prozess durch die Interaktion der einzelnen
Rahmenbedingungen Konstellationen ergeben, die dazu führen, dass die Intentionen der
bildungspolitischen Ebene sich nicht durchsetzen.

9.2.3 Implikationen der jeweiligen Rahmenbedingungen
Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Arbeit in Bezug auf mögliche Ursachen und Folgen
ausführlich diskutiert. Dabei wird erneut auf die drei Dimensionen zurückgegriffen, die nach
Spillane et al. (2002) die Implementation von politischen Vorgaben prägen. Im Anschluss
werden Bezüge zu den theoretischen Überlegungen aus der Bewertungssoziologie hergestellt.

„Persönliche Attribute“ In Bezug auf die Dimension „persönliche Attribute“ wird das
Potenzial des Sensemaking-Ansatzes deutlich, weil dieser im Gegensatz zu institutionellen
Ansätzen den kognitiven Deutungsprozess des Individuums sowie Attribute des Individuums
in den Blick nimmt (vgl. ebd.). Im Folgenden wird auf zwei Aspekte näher eingegangen: die
Relevanz der eigenen Praxiserfahrung sowie die geringe Thematisierung von Emotionen.
a) Relevanz der eigenen Praxiserfahrung erschwert Innovationen
Wie bereits oben dargestellt zeigte sich bei denjenigen Instrumenteentwickler_innen6, die
auch als Inspektor_innen tätig sind oder als Lehrkraft tätig waren bzw. sind, dass sie bei der
Deutung von Inklusion bzw. der Entwicklung der Instrumente auf ihre eigene Praxiserfahrung
als Lehrkraft oder auf Beobachtungen, die sie im Rahmen ihrer Inspektionstätigkeit gemacht
haben, zurückgriffen. Dies bestätigt die Annahmen von Spillane et al. (ebd., S. 393), wonach
Sensemaker bei Deutungsprozessen bestehende Wissensbestände und Erfahrungen nutzen
(siehe auch DeMatthews 2012). Des Weiteren bestätigt dies auch Arbeiten, die sich damit
auseinandersetzen, welche Relevanz biographische Erfahrungen für den professionellen Bereich
haben (vgl. Fabel und Tiefel 2004).
Hierbei ist zu bedenken, dass neue Vorgaben nach Spillane et al. meistens so gedeutet werden,
dass sie zu bestehenden Wissensbeständen und Überzeugungen kohärent sind und somit ein
Paradigmenwechsel im Denken selten bis gar nicht stattfindet (vgl. Spillane et al. 2002, S. 396):
„We are told old habits die hard. Mental scripts are equally resilient“ (Spillane 2004, S. 78).

6 Andere Interviewpartner hatten eine Leitungsrolle inne bzw. waren wissenschaftliche Referent_innen des jeweiligen
Instituts.
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Dieses Phänomen zeigt sich auch bei den Instrumenteentwickler_innen, da die Entwicklung von
Instrumenten zu Inklusion zwar teilweise als Herausforderung wahrgenommen wurde, aber von
ihnen wurde nicht thematisiert, dass dies dazu geführt hätte, dass bestehende Wissensbestände
und Überzeugungen kritisch hinterfragt oder revidiert worden wären. Des Weiteren wurde in
den Interviews auch nicht angesprochen, dass die Entwicklung von Instrumenten zu Inklusion
dazu geführt hätte, dass bereits vorhandene Messinstrumente hinterfragt oder geändert worden
wären.
Für die Einführung von politischen Vorgaben, die große Veränderungen bzw. ein Umdenken
in Bezug auf bestehende Praktiken implizieren, ist es demnach notwendig, dass die Instrumen-
teentwickler_innen vorab eine konkrete Idee erhalten, welche Implikationen dies für die Praxis
hat, beispielsweise durch Hospitationen an Best-practice-Schulen im In- und Ausland. Indem
diese Erfahrungen gemacht werden und bei der Deutung von Inklusion darauf zurückgegriffen
wird, könnte dies zur Folge haben, dass andere Wissensbestände, auf die üblicherweise bei der
Deutung von Inklusion zurückgegriffen wird, z. B. Erfahrungen in Sonderschulen, an Relevanz
verlieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass bei der Kommunikation von politischen Vorgaben
an Wertvorstellungen und Wissensbestände angeknüpft wird, die bereits vorhanden sind, aber
andere Deutungsprozesse initiieren. Dies wäre der Fall, wenn Inklusion nicht als Integration
von Schüler_innen mit Behinderung von Seiten der Kultusministerien kommuniziert wird,
sondern als Erweiterung des Konzepts „Umgang mit Heterogenität“ oder als „Schutz von
Menschenrechten für alle“ gesehen wird.
In Bezug auf die Entwicklung von Messinstrumenten stellt sich die Frage, ob bei der Entwicklung
der anderen Messinstrumente, die von der Schulinspektion zur Messung von Schulqualität
genutzt werden, die eigenen Erfahrungen und Beobachtungen auch solch eine große Rolle
gespielt haben. Dies wurde im Rahmen der Arbeit empirisch nicht untersucht, jedoch ist zu
bedenken, dass die Instrumenteentwickler_innen im Fall von Inklusion – nach eigenen Angaben
in den Interviews – kaum auf andere Quellen, z. B. wissenschaftliche Literatur oder konkrete
Vorgaben von bildungspolitischer Seite, zurückgreifen konnten. Es liegt nahe, dass dies bei
den anderen Instrumenten nicht der Fall war und demnach könnte es sein, dass die eigenen
Erfahrungen eine weniger wichtige Rolle eingenommen haben. Dennoch ist es wahrscheinlich,
dass auch bei der Entwicklung der anderen Messinstrumente tief verankerte Überzeugungen
zu Schulqualität, die auf vorherigen Erfahrungen basieren, nicht automatisch durch externen
Input in Frage gestellt oder revidiert wurden, sondern den Deutungsprozess geprägt haben.
b) Emotionale Ebene wird kaum thematisiert außer in Bezug auf Schulqualität
Spillane et al. führen darüber hinaus aus, dass Gefühle und Wertüberzeugungen bei der Imple-
mentation von politischen Vorgaben prägend wirken (vgl. Spillane et al. 2002). Wie bereits
im Methodenkapitel ausführlich diskutiert zeigte sich, dass dieser Aspekt in den Interviews
kaum thematisiert wurde. Hierbei lässt sich nicht abschließend beantworten, ob die geringe
Thematisierung impliziert, dass jene Annahme von Spillane et al. nicht bestätigt werden kann.
Alternativ ist es auch möglich, dass die geringe Thematisierung sich aus dem empirischen
Design der Arbeit ergibt, z. B. geringe Thematisierung im Leitfaden sowie Ansprache der In-
strumenteentwickler_innen in ihrer professionellen Rolle (nähere Ausführung → Kapitel 6).
Gleichwohl wird an diesem Beispiel eine Grenze des Sensemaking-Ansatzes deutlich: So lässt
sich nur begrenzt sicherstellen, ob die Sensemaker sich aller Rahmenbedingungen, die beim
Deutungsprozess für sie relevant waren, bewusst sind und diese auch im Rahmen der Interviews
genannt haben.
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„Situativer Kontext“ Neben der Dimension „persönliche Attribute“ ist noch der „situative
Kontext“ zu nennen, der nach Spillane et al (2002) die Deutung von politischen Vorgaben
prägt. In diesem Zusammenhang wird im Folgenden auf die strukturelle Verortung von Schul-
inspektionen sowie den Mangel an demokratischer Legitimation näher eingegangen.
a) Strukturelle Verortung von Schulinspektionen im Bildungssystem legt das Handlungs-
muster „Streben nach Akzeptanz“ nahe
Ausgehend von dem oben beschriebenen Handlungsmuster „Streben nach Akzeptanz“ lassen
sich Bezüge zu anderen Studien, die mit dem Sensemaking-Ansatz oder dem Educational-
Governance-Ansatz arbeiten, herstellen. Beiden Ansätzen ist als Prämisse gemein, dass formal
bestehende Machtverhältnisse nur begrenzt erklären können, wie es zu bestimmten Entschei-
dungen und Handlungen kommt. So zeigt sich bei der Entwicklung der Instrumente, dass
schulische Vertreter – obwohl sie in der formalen Hierarchie im Vergleich zu Schulinspektionen
niedriger anzusiedeln sind – bei der Entwicklung der Instrumente in vielen Fällen beteiligt
waren bzw. dass ihre Interessen bei der Formulierung von Anforderungen antizipiert wurden.
Von Seiten der Instrumenteentwickler_innen wurde argumentiert, dass die Instrumente bei
schulischen Vertretern Akzeptanz erfahren müssten, damit die Impulsfunktion der Schulinspek-
tion Wirkung zeigen könnte. Die Orientierung an schulischen Vertretern ist nicht überraschend,
da viele Instrumenteentwickler_innen früher selbst als Lehrkräfte tätig waren bzw. dies zum
Teil weiterhin in Teilzeit sind. Somit liegt es nahe, dass sie sich auf persönlicher Ebene den
schulischen Vertretern verbunden fühlen. Jener Aspekt zeigt sich auch in der empirischen
Erhebung von Sowada und Dedering, wonach ein Inspektor argumentiert: „Also, ich sage mal:
Als ehemalige Schulleiter waren wir ja nicht daran interessiert, irgendwie jetzt Angst und Schrecken
zu verbreiten“ (Sowada und Dedering 2016, S. 190). Demnach wird hier die Annahme von
Spillane et al. (2002, S. 409) bestätigt, dass der berufliche Hintergrund der Sensemaker – in
diesem Fall die Tätigkeit als Lehrkraft oder Schulleitung – das Sensemaking prägt.
Des Weiteren wird in einzelnen Interviews thematisiert, dass die Akzeptanz von Seiten der
schulischen Vertreter von Relevanz sei, weil dies sich wiederum darauf auswirken würde, wie
sich die Kultusministerien zu den Schulinspektionen positionieren. In diesem Zusammenhang
ist auch zu erwähnen, dass von Seiten des Kultusministeriums und der schulischen Vertreter
häufig ähnliche Interessen verfolgt wurden: So wurden Schulinspektionen zwar von Seiten
der Ministerien eingeführt, um die Qualität an Einzelschulen zu überprüfen, aber in den
Interviews wurde thematisiert, dass die Ministerien sich der Gefahr bewusst seien, dass zu
hohe Anforderungen an Schule zugleich dazu führen könnten, dass die Ministerien aufgrund
schlechter Evaluationsergebnisse bei den Schulen selbst unter Rechtfertigungsdruck geraten
(siehe auch Piezunka 2019).
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was es bedeutet, wenn schulischen Vertretern,
z. B. Schulleitungen oder Lobbyverbänden von Lehrkräften, bei der Entwicklung von Instru-
menten so viel Mitspracherecht gegeben wird. So hat dies zur Folge, dass die Gruppe von
Personen, die evaluiert wird, (mit-)entscheiden kann, welche Anforderungen an sie formuliert
werden. Hier bietet sich ein Verweis auf die Kritik von Böttcher et al. zu Selbstevaluation an:
„Schließlich muss gesichert sein, dass die Schule auch dort evaluiert wird, wo es <weh tut>“
(Böttcher et al. 2006, S. 15). Im Fall der Schulinspektion ist es zwar nicht die Einzelschule,
der die konkrete Evaluation überlassen wird, aber die drohende Gefahr ist ähnlich: Indem
schulische Vertreter bei der Entwicklung der Instrumente aktiv miteinbezogen werden, kann
dies zur Folge haben, dass die Anforderungen den Schulen „nicht weh tun“ und somit auch
nicht dazu führen, dass Schulentwicklungsprozesse initiiert werden. So wurde in Bezug auf
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die Instrumente zu Inklusion in den Interviews explizit der Fall beschrieben, dass die Anforde-
rungen aus Rücksichtnahme auf die Schulen niedriger formuliert wurden. Es fehlt bislang an
empirischen Untersuchungen, inwiefern dieser Aspekt auch bei den anderen Messinstrumenten
eine Rolle gespielt hat.
Das Streben nach Akzeptanz gegenüber dem Kultusministerium, schulischen Vertretern und
der Schulaufsicht lässt sich möglicherweise durch die strukturelle Verankerung von Schulinspek-
tionen erklären. So befinden sich die Schulinspektionen in einem Abhängigkeitsverhältnis zum
Kultusministerium, da dieses über deren Existenz bzw. Fortführung entscheidet und hierfür
berücksichtigt, welche Rückmeldungen es von Seiten der schulischen Vertreter erhält. Daran
anknüpfend stellt sich jedoch die Frage, inwiefern „Streben nach Akzeptanz“ als dominantes
Handlungsmuster möglicherweise dazu führt, dass Schulinspektionen ihre Existenzberechti-
gung im Bildungssystem verlieren (nähere Ausführung Piezunka 2019). So kann der hohe Grad
an Mitspracherechten durch schulische Vertreter zwar dazu führen, dass die Schulinspektion
von Seiten der schulischen Vertreter akzeptiert und auf Einzelschulebene Entwicklungsprozesse
initiiert werden. Dies hätte zur Folge, dass die Impulsfunktion von Schulinspektionen erfüllt
wird. Gleichwohl kann die Kontrollfunktion, die auch durch Schulinspektionen realisiert wer-
den soll, nur begrenzt realisiert werden, wenn schulischen Vertretern Mitspracherecht gegeben
wird. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die Kontrollfunktion ein Alleinstel-
lungsmerkmal von Schulinspektionen darstellt, da sie in der Bildungsadministration – neben
der Schulaufsicht – die Einzigen7 sind, die (mithilfe von empirischen Datenerhebungen) die
Qualität von Einzelschulen messen (nähere Ausführung → Kapitel 3).
Die Impulsfunktion kann dagegen auch durch andere Maßnahmen, z. B. interne Evaluationen,
realisiert werden. Die stärkere Orientierung an der Impulsfunktion und der Relevanzverlust
der Kontrollfunktion, kann dazu führen, dass die Existenzberechtigung von Schulinspektionen
nicht mehr ausreichend legitimiert ist. Diese These liegt insofern nahe, als beispielsweise die
Abschaffung der Schulinspektionen in Hessen und in Rheinland-Pfalz dazu geführt hat, dass
mehr Ressourcen in den Bereich der internen Evaluation gesteckt wurden.
b) Mangel an demokratischer Legitimation aufgrund von Nichteinbeziehung bestimmter
Akteure
Bislang wurde thematisiert, welche Rahmenbedingungen die Entwicklung von Instrumenten
zu Inklusion geprägt haben. Es ist auch zu berücksichtigen, welche Personengruppen oder
Rahmenbedingungen nicht prägend wirkten. So zeigte sich bei der Analyse, dass in den In-
terviews nur einmal berichtet wurde, dass der Kontakt zur Behindertenbeauftragten gesucht
wurde. Auch andere Lobbyverbände, wie Elternvereine, wurden als beteiligte Akteure in den
Interviews nicht genannt. Dies widerspricht dem aus der internationalen Behindertenbewegung
stammenden Motto „Nothing about us without us“ (vgl. Degener 2009, S. 202). Des Weiteren
zeigte sich, dass nicht nur Repräsentanten von Minderheiten, sondern generell Eltern und
Schüler_innen bei der Entwicklung der Instrumente nicht involviert waren.
Hierbei lässt sich ein Kritikpunkt, den Rüb und Straßheim gegenüber evidenzbasierter Politik
und ihrem Verweis auf wissenschaftliche Evidenzen formulieren, auf das Handeln der Instru-
menteentwickler_innen von Schulinspektionen übertragen: Der „Kampf um die Anerkennung
von bestimmten normativen Prinzipien und der damit verbundenen Politisierung der (media-
len) Öffentlichkeit, [tritt, ap] in den Hintergrund (…)“ (Rüb und Straßheim 2012, S. 378).
Hierbei merkt Straßheim an:

7 Auch die Schulaufsicht nimmt im Bildungssystem eine Kontrollfunktion gegenüber Schulen wahr, aber sie erhebt
keine empirischen Daten, um die Qualität von Schulen zu überprüfen.
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„This tendency poses problems for democracies in terms of both <epistemic equality> in the sense
of equal rights for everyone to be taken seriously when making knowledge claims and <epistemic
neutrality> in the sense of impartiality of the state in ensuring open and fair discussion in the face of
rival claims“ (Straßheim 2015, S. 321; siehe auch Biesta 2009, S. 39).

Die fehlende Einbeziehung der oben genannten Gruppen ist aus demokratietheoretischer
Perspektive demnach kritisch zu sehen: So wird dadurch verhindert, dass unterschiedliche
Stimmen angehört werden können und eine transparente Debatte darüber, was gute Schule ist,
entstehen kann.

„PolitischeVorgabe“ Als weitere Dimension ist die politische Vorgabe zu nennen bzw. deren
Repräsentation, z. B. durch Begleitmaterial wie Empfehlungen der Kultusministerien oder der
UN. Wie bereits oben erwähnt zeigte sich in den Interviews, dass sich die Instrumenteentwick-
ler_innen kaum an den konkreten Inhalten von Art. 24 BRK orientierten. Des Weiteren wurden
auch andere gesetzliche Vorgaben z. B. auf Bundeslandebene oder konkrete Maßnahmenpakete
von politischer Seite in den Interviews kaum thematisiert.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern dies ein Widerspruch dazu ist, dass
die politische Vorgabe als solche – im Rahmen dieser Arbeit „Inklusion“ – bei Spillane et al. ein
eigenes Element darstellt (vgl. Spillane et al. 2002, S. 393). Spillane et al. argumentieren selbst,
dass die politische Vorgabe auch dem Element „situativer Kontext“ zugeordnet werden könnte.
In dem Fall würde der Deutungsprozess von den persönlichen Attributen des Sensemakers,
z. B. Wertüberzeugungen, und dem situativen Kontext geprägt werden. Für die Benennung als
eigenes Element spricht jedoch, dass diese im Vergleich zu anderen Rahmenbedingungen in
Bezug auf den Deutungsprozess von besonderer Relevanz ist. Dies lässt sich in Bezug auf den
hier betrachteten Fall insofern bestätigen, als die gesetzlichen Vorgaben dazu geführt haben,
dass bei den Schulinspektionen Prozesse in Richtung Inklusion initiiert wurden. Des Weiteren
machen sie deutlich, dass durch dieses Element primär in den Blick genommen wird, wie eine
politische Vorgabe nach außen kommuniziert und von Seiten der Instrumenteentwickler_innen
interpretiert wird (vgl. ebd., S. 416).
Darüber hinaus zeigt sich an diesem Beispiel eine Herausforderung des Sensemaking-Ansatzes:
So liefern die von Spillane et al. (2002) aufgeführten Elemente (persönliche Attribute, situativer
Kontext sowie politische Vorgabe) beim empirischen Design, d. h. bei der Entwicklung des Leit-
fadens sowie der Auswertung, als Kategoriensystem wichtige inhaltliche Hinweise. Gleichwohl
zeigt sich während der Auswertung auch, dass die einzelnen Rahmenbedingungen nur begrenzt
analytisch getrennt und einzelnen Elementen zugeordnet werden können. Dies lässt sich u.a.
damit erklären, dass die einzelnen Rahmenbedingungen im tatsächlichen Deutungsprozess der
einzelnen Sensemaker miteinander interagieren.
a) Politische Vorgaben als „one sentence statement“
Politische Vorgaben werden nach Spillane et al. häufig als „one sentence statement cast as goals
or objectives“ (ebd., S. 416) kommuniziert. In Bezug auf Inklusion als politische Vorgabe
liegt es nahe, dass Art. 24 BRK im Sinne eines „one sentence statement“ von vielen Instru-
menteentwickler_innen (aber nicht allen) folgendermaßen gelesen wurde: „Schüler_innen mit
Behinderung haben ein Recht darauf, eine Regelschule zu besuchen“. So zeigt die empirische
Analyse (→ Abschnitt 7.2), dass viele Schulinspektionen Inklusion mit der Differenzlinie „Be-
hinderung“ verknüpfen – sei es in der Deutung von Inklusion oder bei der Auswahl an Schulen,
die zu Inklusion evaluiert werden (Ausnahme: Schleswig-Holstein und Hamburg). Dies steht
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im Kontrast zu den Setzungen, die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen wurden, wonach
Inklusion die Teilhabe und Nichtdiskriminierung aller Schüler_innen anstrebt.
b) Erklärungen für die fehlende Auseinandersetzung mit rechtlichen Vorgaben
Die fehlende Auseinandersetzung mit den Anforderungen, sie sich aus den politischen Vorgaben
ergeben, lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass es von Seiten der Bildungspolitik
an Beschreibungen fehlt, welche konkreten Implikationen die jeweiligen Vorgaben für die
einzelnen Bereiche, z. B. Unterrichtsebene oder Interaktion zwischen Lehrkräften und Schü-
ler_innen, haben. In diesem Zusammenhang weisen Spillane et al. (2002) darauf hin, dass
dichte Beschreibungen, die als Ergänzung zu den konkreten Gesetzesvorgaben veröffentlicht
werden, einen Beitrag leisten können, damit politische Vorgaben so umgesetzt werden, wie sie
von politischer Seite intendiert sind.
Wenn von höherer bildungspolitischer Ebene diese Aufgabe der Konkretisierung nicht über-
nommen wird, hat dies zur Folge, dass die Schulinspektionen stärker als Policymaker fungieren
können: Indem sie Inklusion als politische Vorgabe in den Messinstrumenten operationalisieren,
konkretisieren sie, was die Implementation von Inklusion für die Einzelschule bedeutet.
c) Bundesländerübergreifende Harmonisierung der Instrumente
Ausgehend von dem Argument, dass es für alle Bundesländer gilt, dass sie sich durch die Ra-
tifizierung von verschiedenen UN-Konventionen zur Umsetzung von Inklusion verpflichtet
haben, würde eine Harmonisierung der Instrumente naheliegen. Demnach würden alle Schul-
inspektionen die gleichen Anforderungen an Inklusion formulieren. In diesem Fall müssten
sich jedoch alle beteiligten Bundesländer auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Dies könnte
bei der Operationalisierung von Inklusion zur Folge haben, dass möglichst niedrigschwellige
Anforderungen formuliert werden, damit diese bundesländerübergreifend konsensfähig sind.
Dies wird für die Implementation von Inklusion als politische Vorgabe von der Autorin dieser
Arbeit insofern kritisch gesehen, als dass es - basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit -
unter denjenigen bleiben, die sich aus den UN-Konventionen und bundesländerspezifischen
Schulgesetzen ergeben. Gleichwohl führt das föderale System in Deutschland dazu, dass sich
die Bundesländer bei der Umsetzung von Inklusion unterscheiden und somit unterschiedliche
Anforderungen an die Schulen formuliert werden, was im Widerspruch dazu steht, dass es sich
um eine international verabschiedete Vorgabe handelt.

9.2.4 Bewertungssoziologische Überlegungen
Abschließend wird nun näher betrachtet, welche Schlussfolgerungen sich aus der empirischen
Analyse generell für die Entwicklung von Instrumenten zur Messung von Qualität ziehen
lassen.

Legitimation des eigenen Handelns In der Analyse der Interviews sowie in den Dokumen-
ten zeigte sich das Phänomen, dass bei der allgemeinen Beschreibung der Entstehung der
Messinstrumente häufig darauf verwiesen wurde, dass diese auf einem allgemeingültigen Ver-
ständnis von guter Schule basieren (nähere Ausführung → Exkurs in 7.5) bzw. auf Erkenntnisse
aus der Bildungsforschung zurückgegriffen wird. Jene Aussagen stehen im Kontrast zu den
Ergebnissen, die bei der Betrachtung eines konkreten Falls, der Entwicklung und der Inhalte
der Instrumente zu Inklusion, herausgearbeitet wurden. Beispielsweise wird in den Interviews
thematisiert, dass die bestehenden Beiträge aus der Bildungsforschung bei der Entwicklung von
Instrumenten zu Inklusion kaum für hilfreich erachtet wurden und die Analyse der Instrumente
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machte deutlich, dass sich die Bundesländer darin unterscheiden, wie sie die Umsetzung von
Inklusion messen.
Im Folgenden wird nun mit Bezügen zu bewertungssoziologischen Arbeiten (nähere Ausführung
→ Kapitel 4) diskutiert, wie sich die Abweichung zwischen konkreten Handlungen und den
Begründungen des Handelns erklären lassen (doings vs. sayings). So verweist Desrosières
(2009) auf das Phänomen „double consciousness“ von Favret-Saada. Danach ist es manchen
Funktionsrollen inhärent, dass sie zwei Haltungen verkörpern müssen, die nicht miteinander
kompatibel sind. Angewandt auf die Arbeiten von Statistiker_innen bedeutet dies:

„In their everyday practice, statisticians are plunged into a world of conventions, which they record
or shape themselves. The fact that the measurement results from this sequencing of conventional
decisions is therefore self-evident to them. Later, however they change that without realizing it, and
speak a realist language when addressing the outside world. There is no ambiguity here: in both cases,
statisticians have done their job conscientiously. (…) <I’m well aware that my statistics result from
conventions, yet I believe in a reality that I am asked to quantify“ (ebd.: 321- 322).

Demnach ist Statistiker_innen – wie bereits dargestellt – bei der Entwicklung von Indikatoren
bewusst, dass diese nicht naturgegeben und objektiv sind, sondern sie hierfür auf bestimmte
soziale Konventionen zurückgreifen. Es wäre demnach auch möglich, andere Indikatoren für die
Abbildung von Wirklichkeit zu verwenden. Zugleich müssen sie, wenn sie sich auf bestimmte
Indikatoren festgelegt haben, der Außenwelt vermitteln, dass nur die ausgewählten Indikatoren
es ermöglichen, die Realität abzubilden. So ist dies eine notwendige Grundbedingung, damit
die jeweiligen Indikatoren als legitimes Messinstrument verstanden und als Grundlage für
weiteres Handeln genutzt werden.
In diesem Zusammenhang lassen sich Anknüpfungspunkte zum Handeln der Instrumenteent-
wickler_innen in Schulinspektionen herstellen: Auch diese sind sich – wie oben dargestellt –
dessen bewusst, dass bei der Entwicklung von Instrumenten eine Vielzahl von unterschiedlichen
Rahmenbedingungen prägend wirkt und dass es unterschiedliche Formen gibt, wie beispiels-
weise die Umsetzung von Inklusion gemessen werden könnte. Dennoch begründen sie ihre
Instrumente häufig damit, dass sie auf einem allgemein anerkannten Verständnis von Schulqua-
lität basieren würden. Es liegt nahe, dass diese Argumentation – wie bei den von Desrosières
beschriebenen Statistiker_innen – gewählt wird, um die eigenen Instrumente zu legitimieren.
Sie entgehen somit der Herausforderung, dass die Instrumente von anderen Akteuren in Frage
gestellt werden können: „Auch in unserem Verfahren wollen wir nicht anfangen mit der Schule
über die Instrumente oder die herausgekommenen Indikatoren zu diskutieren, sondern wir haben es
im Qualitätsrahmen festgelegt, worum es gehen soll“ (Int. 18_12). Demnach könnte man jene
Aussagen der Instrumenteentwickler_innen nach Thévenot als Forminvestition verstehen, d. h.
als Bemühung darum, dass die eigenen Instrumente über eine bestimmte Reichweite sowie eine
bestimmte Dauer an Gültigkeit gewinnen (vgl. Thévenot 2009).
Neben dem Verweis auf ein allgemeingültiges Verständnis von Schulqualität werden die In-
strumente häufig damit legitimiert, dass sie sich an den jeweiligen Qualitätsrahmen der Bun-
desländer orientieren (Int. 6_3; 5_14; 15_12; 9_7; 5_13;): „Also es is ja im Grunde genommen
so, wir sind durch den Orientierungsrahmen komplett legitimiert in unserem Handeln. Das is
ja schonmal der Vorteil. Wir können immer sagen: So, Schulinspektion is dafür da den Orientie-
rungsrahmen abzubilden und zu erheben wie weit die Schulen mit Blick auf die dort formulierten
Qualitätsansprüche schon sind“ (Int. 13_16).
Des Weiteren wird – wie bereits oben dargestellt – auf die Bildungsforschung verwiesen. Jener
Verweis lässt sich nach Straßheim damit erklären, dass diese von bildungspolitischer Seite
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im Sinne von evidence-basierter Politik vermeintlich für apolitisch bzw. objektiv gehalten
wird (vgl. (Straßheim 2015, S. 321). Damit geht der Eindruck einher, dass Forscher_innen
eine Form von „reiner Wahrheit“ beanspruchen könnten. Es entsteht der Eindruck einer
„scheinbare[n] Norm- und Interessenlosigkeit von Evidenzen“ (Rüb und Straßheim 2012,
S. 378) und die „Umstrittenheit und auch das Auch-Anders-Sein-Können politischer Urteile
und Legitimitäten“ (ebd., S. 378) geht verloren. Angewendet auf Schulinspektionen impliziert
die Legitimation der Instrumente durch die Verweise auf die Bildungsforschung einen ähnlichen
Effekt wie die Behauptung, dass diese auf einem allgemeingültigen Verständnis von Schulqualität
basieren: Den Instrumenten wird Objektivität zugeschrieben und diese werden für alternativlos
angesehen.
Wenn im politischen Bereich auf „wissenschaftliche Expertise“ verwiesen wird, sind es meis-
tens die Ergebnisse von quantitativen Analysen bzw. deren Visualisierung, die dazu dienen
das eigene Handeln zu rechtfertigen. Rüb und Straßheim (ebd., S. 378) beschreiben dies als
„kalkulativ-axiomatische Evidenz“. Im Fall von Schulinspektionen geht es jedoch nicht um
bestehende Daten aus der empirischen Bildungsforschung, stattdessen stehen die Instrumente-
entwickler_innen vor der Herausforderung, ihre eigene Datenerhebung, d. h. die Auswahl der
Messinstrumente, zu begründen. Dabei verweisen sie auf bestehende Indikatorensets bzw. kon-
krete Bildungsforscher wie Hattie, Helmke und Meyer. Auch dieser Verweis auf Forschung fällt
nach Rüb und Straßheim unter den Evidenzbegriff: So beschreiben sie dies als „soziale Evidenz“.
Demnach wird einzelnen Akteuren – in diesem Fall Wissenschaftler_innen – aufgrund von
Erfahrungen und Detailwissen Expertenstatus zugeschrieben (vgl. ebd., S. 384) und durch den
Verweis auf jene „Expert_innen“ wird das eigene Handeln legitimiert. Straßheim warnt jedoch
vor dieser Gleichsetzung von Wissenschaft und Expertise: “Experts tend to neglect evidence
which does not come from their profession, are skeptical of novel views, and fail to see the
schemes of values that is part of their judgement“ (Straßheim 2015, S. 320). Demnach sind die
Perspektiven von Bildungsforscher_innen bzw. ihre Wissensbestände begrenzt und auch sie
forschen nicht wertfrei bzw. „objektiv“. Dies ist insbesondere nicht der Fall, wenn es um so
hoch normative Themen wie Schulqualität und Inklusion geht.
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, welche Wissenschaftler_innen von Seiten
der Schulinspektionen als Expert_innen herangezogen wurden. So zeigte sich in vielen Fällen,
dass unter anderem bereits vorhandene Kontakte, geographische Nähe oder Bekanntheitsgrad
ausschlaggebend dafür waren, wer eingeladen wurde.
Die Bemühung um vermeintliche Objektivität ist stimmig mit dem Bild der Schulinspektionen
als ein Akteur, der evidenzbasiert Rückmeldungen gibt und sich somit von anderen Akteuren,
die subjektive Einschätzungen treffen, z. B. Eltern, abgrenzen möchte (→ Kapitel 3). Um
sich von subjektiven Überzeugungen abgrenzen zu können und an Autorität zu gewinnen,
kann daher der Verweis auf ein allgemein gültiges Verständnis von Schulqualität und auf die
Bildungsforschung dazu dienen, die eigenen Instrumente zu legitimieren. Dabei liegt es nahe,
dass die Instrumenteentwickler_innen tatsächlich an sich selbst den Anspruch formulieren,
die Ergebnisse der Bildungsforschung als Grundlage zu nutzen und sich an einem allgemein
gültigen Verständnis von guter Schule zu orientieren. Indem sie jedoch im Entwicklungsprozess
verschiedenen Akteuren und Rahmenbedingungen gerecht werden müssen und es generell
keinen Konsens darüber gibt, was unter einer guten Schule zu verstehen ist, scheitern sie an
diesem Anspruch.
In diesem Zusammenhang lässt sich auch ein Bezug zu den Rechtfertigungsordnungen von
Boltanski und Thévenot (2007) herstellen. Indem das eigene Vorgehen bei der Entwicklung
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von Instrumenten damit gerechtfertigt wird, dass auf bestehende Indikatorensets bzw. auf
einzelne Bildungsforscher_innen verwiesen wird, zeigen sich Anknüpfungspunkte zur „Welt der
Reputation“ sowie zur „Welt der Industrie“ (vgl. Diaz-Bone 2015, S. 144). Demnach verweisen
die Instrumenteentwickler_innen auf die Arbeiten von Bildungsforscher_innen, weil sie davon
ausgehen, dass diese auch von der Öffentlichkeit als Expert_innen in Bezug auf Instrumente
anerkannt werden. Anhand der systematischen Sichtung der Literatur und der Orientierung an
bestehenden Indikatorensets wird die Orientierung an der „Welt der Industrie“ sichtbar.
Hierbei zeigt sich zugleich, auf welche Rechtfertigungsmuster nicht verwiesen wird: So wird in
den Interviews kaum auf die „staatsbürgerliche Welt“ verwiesen, um das eigene Handeln zu
legitimieren. Diese kennzeichnet sich durch Werte wie Partizipation und Anerkennung von
unterschiedlichen Interessen (vgl. ebd., S. 153). Jenes Rechtfertigungsmuster würde sichtbar
werden, wenn die Instrumentenentwickler_innen ihr eigenes Handeln damit begründen, dass
sie versuchen die Interessen von verschiedenen Gruppen, wie Eltern, Schüler_innen sowie
Lobbyverbänden, miteinzubeziehen.

Fehlendes Wissen über die Entwicklung von Instrumenten zur Messung von Qualität
Bislang gibt es sowohl im Bildungsbereich als auch in anderen Bereichen, z. B. Medizin, In-
genieurwesen, usw., nur vereinzelt Untersuchungen, die sich damit auseinandersetzen, wie
Instrumente zur Messung von Qualität entstehen und welche Rahmenbedingungen hierbei
prägend wirken. Demnach lassen sich kaum Bezüge zu bestehenden Untersuchungen bzw.
theoretischen Überlegungen herstellen (nähere Ausführung → Kapifel 4). Es gibt jedoch inso-
fern Anknüpfungspunkte zu den empirischen Arbeiten von Lamont (2010) und Chenhall et
al. (2013), als auch hier die persönlichen Attribute derjenigen Personen, die die Instrumente
entwickeln, eine große Rolle spielen. Darüber hinaus zeigen sich Überschneidungen darin, dass
die Mitarbeiter_innen der Schulinspektionen bei der Entwicklung der Instrumente antizipieren,
welche Wirkung diese erzielen könnten bzw. sollten.
Zusammenfassend: Die Anwendung des Sensemaking-Ansatzes für die Analyse der relevanten
Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von Messinstrumenten ermöglicht es, dass dadurch
verschiedene Aspekte in den Blick genommen werden konnten, z. B. bestehende Strukturen und
Abhängigkeiten, die sich aus dem situativen Kontext ergeben, sowie Attribute auf individueller
Ebene.
In Bezug auf die theoretische Ebene zeigte sich retrospektiv, dass viele der Komponenten,
die Heid benennt, um Qualitätsurteile analysieren zu können, auch dabei helfen zu verste-
hen, welche Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von Messinstrumenten relevant sind.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Messinstrumente als solche bei Heid auch eine eigene
Komponente darstellen (vgl. Heid 2013, S. 411): die sogenannten „Kriterien“. Als weitere
Komponenten nennt Heid unter anderem das „Subjekt der Qualitätszuschreibung“. Diese
spiegeln sich in der Dimension „persönliche Attribute der Instrumenteentwickler_innen“ im
Sensemaking-Ansatz wider. Des Weiteren ist der „Zweck der Qualitätsbeurteilung“ (vgl. ebd.,
S. 411) zu nennen, der sich unter anderem in den Funktionen der Schulinspektionen ausdrückt,
die beim Sensemaking-Ansatz dem situativen Kontext zugeschrieben werden.
Auch die „Adressaten des Qualitätsurteils“, die im hier untersuchten Fall die Einzelschule
bzw. die schulischen Vertreter sind, prägen die Rahmenbedingungen bei der Entwicklung der
Instrumente. Darüber hinaus nennt Heid als Komponente den „Gegenstand der Qualitätsbeur-
teilung“– in diesem Falle die Schule. Diese spielt bei der Entwicklung der Instrumente eine
Rolle, wenn es darum geht, welche gesellschaftliche Funktionen Schule zu erfüllen hat und
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inwiefern diese messbar sind. Als letzte Komponente nennt Heid den Kontext bzw. die Randbe-
dingungen, in denen ein Qualitätsurteil (vgl. ebd., S. 411) getroffen wird. Hier lassen sich unter
anderem Bezüge zur strukturellen Verankerung von Schulinspektionen im Bildungssystem und
den sich daraus ergebenden Abhängigkeiten herstellen. Demnach bieten sich die Komponenten
von Heid als Analysemodell an, um Hinweise darauf zu erhalten, welche Rahmenbedingungen
von Relevanz sind. Die Verknüpfung mit dem Sensemaking-Ansatz ist jedoch notwendig, um
den Deutungsprozess und die Entwicklung der Instrumente nachvollziehen zu können. So trifft
dieser Annahmen darüber, inwiefern die Rahmenbedingungen miteinander interagieren und
welche Tendenzen es bei kognitiven Deutungsprozessen gibt, z. B. Festhalten an bestehenden
Überzeugungen.
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10 Fazit
Im Rahmen der Arbeit wurde die Entwicklung von Messinstrumenten am Beispiel Inklusi-
on näher untersucht. Dabei leistete diese Arbeit nicht nur einen Beitrag zu der Frage, wie
Messinstrumente entstehen und inwiefern Inklusion als Verständnis von guter Schule in den
Instrumenten berücksichtigt wird. Die Arbeit ermöglicht auch Aussagen zur Implementation
von Inklusion als politische Vorgabe auf Bundesländerebene in den einzelnen Bildungsadmi-
nistrationen. Im Folgenden wird dargestellt, welchen Beitrag die Arbeit in Hinblick auf diese
Themenbereiche für Praxis und Forschung darstellt.
In Bezug auf die Forschung lässt sich Folgendes festhalten: Die Arbeit bestätigt empirische
Untersuchungen zur Umsetzung von Inklusion, indem sie nachweist, dass es auch auf der Ebene
der Bildungsadministration keinen Konsens darüber gibt, wie Inklusion definiert wird. Die
Arbeit geht noch einen Schritt weiter, indem sie mithilfe des Sensemaking-Ansatzes analysiert,
welche Rahmenbedingungen die Deutungen von Inklusion prägen. Des Weiteren knüpft die
Arbeit an bewertungssoziologische Studien an: Bislang gibt es kaum Forschung zu der Frage,
welche Rahmenbedingungen die Entwicklung von Instrumenten zur Messung von Qualität
prägen. Hier wurde – nach dem Wissen der Autorin – erstmalig der Sensemaking-Ansatz
auf den Gegenstand der Messinstrumente angewandt. Dadurch konnten verschiedene Rah-
menbedingungen, wie persönliche Attribute, aber auch der situative Kontext, in den Blick
genommen werden. Die Betrachtung davon, wie Messinstrumente entstehen, lässt wiederum
Aussagen darüber zu, warum sich bestimmte Wertvorstellungen durchgesetzt haben und ande-
re nicht. In diesem Fall wurde deutlich, welche Relevanz den persönlichen Erfahrungen der
Instrumenteentwickler_innen und der strukturellen Verankerung der Schulinspektion zuzu-
schreiben ist. Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern dies auf andere Messinstrumenten – sei es
im Bildungsbereich oder in anderen Bereichen – übertragen werden kann oder inwiefern die
Schulinspektionen in Deutschland einen Sonderfall darstellen.
In Bezug auf weitere Forschung würde es sich demnach anbieten, zu untersuchen, inwiefern
sich bei der Entwicklung von Messinstrumenten in anderen Fällen ähnliche Handlungsmuster
wie die „Relevanz der eigenen Erfahrung“ oder „Streben nach Akzeptanz“ sichtbar werden. So
würde es naheliegen, die Entwicklung von Instrumenten zu untersuchen, die als Grundlage für
weitreichende Entscheidungen dienen, z. B. wenn das Statistische Bundesamt neue Indikatoren
entwickelt oder wenn Indikatoren im Dienstleistungsbereich entstehen, die der Bewertung
von Produkten dienen. Aus methodischer Perspektive würde es sich anbieten, hier nicht nur
auf Interviews, sondern auch auf teilnehmende Beobachtungen zurückzugreifen (siehe auch
DeMatthews 2012). Dadurch könnte herausgearbeitet werden, auf welche Rechtfertigungs-
ordnungen im Laufe des Prozesses zurückgegriffen wird. Darüber hinaus könnten kollektive
Aushandlungsprozesse auf Bundesländerebene stärker in den Blick genommen werden. So
lag im Rahmen dieser Arbeit der Fokus primär auf den individuellen Sensemakern und ihrer
Wahrnehmung von kollektiven Aushandlungsprozessen. Um noch stärker die Unterschiede
zwischen den bundesländerspezifischen Schulinspektionen herausarbeiten zu können, wäre es
notwendig gewesen, in den einzelnen Bundesländern mit mehr Personen zu sprechen und bei
relevanten Sitzungen dabei zu sein. In Bezug auf die Messinstrumente wäre es auch interessant,
deren Implementation in der Praxis näher zu betrachten, beispielsweise wie die Instrumente
zu Inklusion bei der Inspektion gedeutet werden, wie sie im Inspektionsbericht festgehalten
werden und wie diese von Seiten der Schule rezipiert werden.
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Als weiteres Forschungsfeld bietet sich die Analyse von Algorithmen an. So werden im Alltag
immer häufiger Entscheidungen getroffen, die auf computerbasierten Algorithmen basieren, z. B.
Personalauswahl in großen Unternehmen. Dabei zeigt sich beispielsweise, dass jene Algorithmen
das Potenzial haben, soziale Ungleichheiten zu reproduzieren. Beispielsweise beschreibt O’Neill
(2018), dass der Rückgriff auf Algorithmen dazu führe, dass die Versicherungsbeiträge von
People of Color aufgrund der niedrigeren Lebenserwartung höher angesetzt wurden als die
Beiträge von Weißen. Die Ursachen für die geringe Lebenserwartung wurden jedoch bei der
algorithmenbasierten Berechnung nicht berücksichtigt. Die Analyse von Algorithmen bietet
sich insofern an, als diese – ähnlich wie quantitative Daten – häufig als objektiv angesehen
werden bzw. nach außen als objektiv präsentiert werden (~mathwashing) (vgl. ebd.). Demnach
liegt es nahe, verstärkt zu untersuchen, wie sich Algorithmen auf Frage der Teilhabe und
Diskriminierung auswirken können und was mögliche Ursachen hierfür sind.
Aus bildungspolitischer Perspektive ist von Relevanz, dass die Umsetzung von Inklusion in
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gedeutet bzw. gemessen wird. So unterscheiden
sich die Bundesländer darin, welche Anforderungen sie an Schulen formulieren bzw. inwiefern
das Erfüllen der Anforderungen für die Schulen verpflichtend ist. Dabei wird bei der Bildungs-
administration auch eine Unsicherheit darüber sichtbar, wie die BRK zu interpretieren ist. Dies
wird beispielsweise darin deutlich, dass es zwischen den Bundesländern variiert, welche Gruppe
in Bezug auf Inklusion genannt wird bzw. wer unter den Schutz der BRK fällt (vgl. Piezunka et al.
2018). In diesem Zusammenhang ist auch in Betracht zu ziehen, dass Deutungsprozesse – in
diesem Fall zu Inklusion – nach dem Sensemaking-Ansatz nie abgeschlossen sind und weiterhin
stattfinden. Demnach ist es möglich, dass zukünftige Instrumente der Schulinspektionen bzw.
Instrumente, die nach dem Erhebungszeitpunkt entwickelt wurden, adaptierte Deutungen von
Inklusion repräsentieren.
In Bezug auf Schulinspektionen lässt sich darüber hinaus festhalten, dass diese mit ihren gewähl-
ten Formen der Datenerhebung (Fokus auf die Prozessebene) sowie den gewählten Inhalten
eine Alternative zu anderen empirischen Messungen von Qualität im Bildungsbereich darstellen.
So zeigt sich insbesondere im angloamerikanischen Bereich die Relevanz von Lernstandser-
hebungen, die auch in Deutschland in Form des IQB-Ländervergleichs und der PISA-Studie
eine große Rolle spielen. Diese konzentrieren sich auf die Outputebene und nehmen überwie-
gend die Qualifizierungsfunktion von Schule in den Blick. Ausgehend von der Frage, welche
Werteordnungen sich bei der Entwicklung von Instrumenten durchsetzen, lässt sich festhalten,
dass Inklusion als Teilaspekt von Schulqualität in den Instrumenten der Schulinspektionen
berücksichtigt wird, aber dass sich die Bundesländer darin unterscheiden, wie sie Inklusion
interpretieren, welche Relevanz sie dem Thema beimessen und wie sie dies messen.
Des Weiteren konnte mithilfe des Sensemaking-Ansatzes gezeigt werden, wie es zu den unter-
schiedlichen Verständnissen von Inklusion gekommen ist und wie die einzelnen Rahmenbe-
dingungen miteinander interagiert haben. Dies ist für die Praxis insofern von Relevanz, als
sich daraus beispielsweise für die ministeriale Ebene zum einen die Erkenntnis ergibt, dass sie
durch die Auswahl der Instrumenteentwickler_innen oder die Einbeziehung von bestimmten
Gruppen beeinflussen lässt, wie die Umsetzung von Inklusion von Seiten der Inspektionen
gedeutet und gemessen wird. Zum anderen ergibt sich aus der Arbeit auch die Erkenntnis,
dass jene Prozesse nur begrenzt von außen beeinflusst werden können, weil eine Vielzahl von
Rahmenbedingungen bzw. deren Interaktion eine Rolle spielen. So können auch ähnliche Rah-
menbedingungen aufgrund von unterschiedlichen Gewichtungen oder Machtkonstellationen
zu unterschiedlichen Deutungen von Inklusion führen.
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Darüber hinaus zeigte sich im Rahmen der Arbeit die Relevanz der strukturellen Veranke-
rung von Schulinspektionen im Bildungssystem: Beispielsweise legt diese ein „Streben nach
Akzeptanz“ nahe. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Schulinspektionen in den letzten
Jahren abgeschafft wurden bzw. aktuell pausieren, stellt sich die Frage, ob die bestehenden
Abhängigkeiten und Interessen, die sich aus der strukturellen Verankerung ergeben, auch eine
Ursache dafür sind, dass die Existenzberechtigung von Schulinspektionen in den letzten Jahren
häufig in Frage gestellt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch zu diskutieren, inwiefern
Schulinspektionen primär eine Kontroll- oder eine Impulsfunktion ausüben sollten bzw. ob
beide Funktionen miteinander kompatibel sind.
Abschließend zeigt sich durch die Analyse der Instrumente zu Inklusion, dass es im Bundes-
ländervergleich bei Schulinspektionen keinen Konsens darüber gibt, was unter einer guten
Schule verstanden wird und wie dies gemessen werden soll. Es ist jedoch wichtig, in der Bil-
dungspraxis sowie in der Forschung eine transparente Debatte darüber zu führen und hierfür
unterschiedliche Personen bzw. Interessengruppen einzubeziehen:

„But if we are not explicit about our views about the aims and ends of education – if
we do not tackle the questions as to what constitutes good education head on – we run
the risk that statistics and league tables will make these decisions for us. We therefore
need to keep the question of purpose – the question of what constitutes good education
– central in our educational discussions and wider endeavours“ (Biesta, 2009, S. 44).
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A Leitfaden

Der folgende Leitfaden besteht aus drei Blöcken. Im ersten Block geht es um allgemeine Fragen
zur Entwicklung der Messinstrumente. Im zweiten Block geht es primär um Inklusion und
die dazugehörigen Messinstrumente. Im dritten Block folgen bundesländerspezifische Fragen,
die sich aus der Analyse der Messinstrumente ergeben haben. Die aufgeführte Fassung des
Leitfadens entspricht der letztverwendeten Version. Während der Erhebung kam es zu einzelnen
Anpassungen.
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B Transkriptionsregeln

• Wortwörtliche Transkription: z.B. „haste“ anstatt „hast du“
• Festhalten, wer spricht (Verwendung von Abkürzungen möglich):
– AP = Interviewerin
– IP = Interviewte Person

• Bei der Verschriftlichung Groß- und Kleinschreibung verwenden
• Pausen werden transkribiert
– (.) = Mikropause (< 1sec)
– (1) = Pausen in Sekundenlänge
– - = Wort oder Satzabbruch

• Nichtverbale Äußerungen (z.B. Lachen, Räuspern, Husten, Stottern) werden transkribiert
– <lacht>
– <hustet>
– Mhm, hmhm

• Namen und Orte werden anonymisiert, z.B.
– [Name des Interviewten]
– [Name der Hochschule]

• Tonhöhenbewegungen werden nicht transkribiert
• Zahlen werden als Ziffern notiert, außer es gibt lange Pausen oder nonverbale Äußerungen

dazwischen, z.B. Drei ähm und zwanzig
• Aussagen in Englisch werden in englischer Sprache notiert und die englische Rechtschreibung

wird berücksichtigt.
• Falls Aussagen nicht deutlich erkennbar sind, wird dies gekennzeichnet, z.B. so: [nicht

verstanden in Transkription]
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